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Mitteilung Berlin, den 14. Juni 2016 

 Die 82. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und So-
ziales 
findet statt am  
Montag, dem 20. Juni 2016, 15:00 bis ca. 17:00 Uhr 
10117 Berlin, Adele-Schreiber-Krieger-Str. 1 
MELH 
Sitzungssaal: MELH 3.101 

Sekretariat 
Telefon: +49 30 - 227 3 24 87 
Fax: +49 30 - 227 3 60 30 

Sitzungssaal 
Telefon: +49 30 - 227 3 14 87 
Fax: +49 30 - 227 3 04 87 

 

Achtung! 
Abweichender Sitzungsort! 
  

  

 

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

a) 

Tagesordnungspunkt 1 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD 

Entwurf eines Integrationsgesetzes 

BT-Drucksache 18/8615 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 18/6644 Antrag 
BT-Drucksache: 18/7651 Antrag 
BT-Drucksache: 18/7653 Antrag 

Hierzu wurde/wird verteilt: 
18(11)608 Information für den Ausschuss 
18(11)621 Information für den Ausschuss 
18(11)627 Information für den Ausschuss 
18(11)653 Information für den Ausschuss 
18(11)656 Information für den Ausschuss 
18(11)657 Information für den Ausschuss 

 
 

  

 
 
Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Innenausschuss 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre 
Hilfe 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union 
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO) 

 
 

 

http://dserver.bundestag.btg/btd/18/086/1808615.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/066/1806644.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/076/1807651.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/076/1807653.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/31/31D97E4A4BAD6E4BE05349F91AACB025.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/31/31FFB8AFBAFC60BCE05349F91AACD817.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/32/327A23373FFA7721E05350F91AAC913B.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/34/344BCDF6F56D5E01E05350F91AAC123E.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/34/349883B164D80986E05350F91AAC8B0F.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/34/34AD6AA4B2320A87E05349F91AACFA06.pdf
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b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann 
(Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta Krellmann, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, 
Integration befördern und  Lohndumping bekämp-
fen 

BT-Drucksache 18/6644 
 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Innenausschuss 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung 
Haushaltsausschuss 

 
 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise 
Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN 

Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe 
Förderung von Anfang an 

BT-Drucksache 18/7653 
 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Innenausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung 

 
 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker 
Beck (Köln), Kerstin Andreae, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den 
sozialen Zusammenhalt 

BT-Drucksache 18/7651 
 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Innenausschuss 
Sportausschuss 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Gesundheit 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre 
Hilfe 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union 

 
 

  
Kerstin Griese, MdB 
Vorsitzende

http://dserver.bundestag.btg/btd/18/066/1806644.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/076/1807653.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/076/1807651.pdf
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Liste der Sachverständigen 
zur öffentlichen Anhörung am 20. Juni 2016, 15 bis 17 Uhr 
 
 
 
Deutscher Landkreistag 
Deutscher Städte- und Gemeindebund 
Deutscher Städtetag 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. 
Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
Bundesagentur für Arbeit 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration GmbH 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, Berlin 
Deutscher Anwaltverein e.V. 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
AWO-Bundesverband e.V. 
Akademie Klausenhof gGmbH 
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband  
Kommissariat der Deutschen Bischöfe 
 
Prof. Dr. Holm Putzke, Passau 
Prof. Dr. Daniel Thym, Konstanz 
Dr. Martin Lenz, Karlsruhe 
Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Berlin 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)658 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Dr. Martin Lenz 

Eine Wohnsitzauflage, wie sie im Aufenthaltsgesetz 
durch Einfügung des § 12 a eingeführt werden soll, 
kann ein geeignetes Instrument zur Binnensteuerung 
der Flüchtlingsverteilung in den Kommunen sein. 
Mit der Wohnsitzauflage wird gleichermaßen das 
Ziel der Förderung der nachhaltigen Integration und 
die Vermeidung von unfreiwilliger Segregation ange-
strebt. Gleichzeitig können vorhandene Ressourcen 
wie Wohnraum, Integrations- und Sprachkurse, 
Schul- und Kitaplätze besser genutzt werden. Die 
Wohnsitzregelung könnte daher vor allem ein Instru-
ment für eine größere Planungssicherheit der Kom-
munen werden und deren Steuerungsmöglichkeit 
deutlich verbessern. 

Die im Gesetz vorgesehene Wohnsitzauflage ist flexi-
bel, da sie im Sinne der Subsidiarität einen Entschei-
dungsspielraum für die Länder vorsieht. Die Bundes-
länder können sie anwenden, um einen Zuzug, z.B. 
in Ballungsräume mit angespanntem Wohnungs-
markt, zu verhindern. Die Länder haben den Spiel-
raum, diese Kann-Regelung im integrationspoliti-
schen Sinne auszugestalten. Wichtig ist, dass diese 
Auflage gut ausgestaltet wird, damit die beabsichtig-

ten Wirkungen auch erzielt werden. Die Wohn-
sitzauflage könnte mit einer Prüfklausel versehen 
sein. Mittels einer Evaluation sollte aufgezeigt wer-
den, ob die integrationspolitischen Ziele erreicht 
werden. 

Während auf Bundes- und auf Landesebene durch 
allgemeine Steuerungsinstrumente für eine gleich-
mäßige Verteilung der einreisenden Flüchtlinge ge-
sorgt werden soll, bedarf es auf kommunaler Ebene 
eines Instrumentariums, das die oben beschriebenen 
beabsichtigten Effekte der Wohnsitzauflage für aner-
kannte Flüchtlinge integrationspolitisch konkreti-
siert. Dies gilt vor allem deshalb, da Segregationsten-
denzen sich in erster Linie auf Stadtteilebene entwi-
ckeln und die jeweilige Kommune deshalb innerhalb 
des Stadtgebietes auf diese Tendenzen steuernd Ein-
fluss nehmen können muss. Eine bloße Verteilung 
des Bundes beziehungsweise der Länder der aner-
kannten Flüchtlinge auf die Kommunen mit Hilfe 
des Instrumentariums „Wohnsitzauflage“ wird die 
beabsichtigten Effekte dieser Regelung nicht ausrei-
chend erzielen können. Ziel muss sein, Kommunen 
handlungsfähig zu machen und eine adäquate Sozi-
alplanung zu ermöglichen. 
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Dies ist, wie ein Blick in die jüngere Geschichte der 
Stadtentwicklung in Deutschland, aber auch in Eu-
ropa, zeigt, eine große Herausforderung. Sind „sozi-
ale Brennpunkte“ erst einmal entstanden, wie z. B. 
in den 1960er und 1970er Jahren, bedarf es großer 
Anstrengungen, diese wieder aufzulösen bzw. als 
„Stadtteile mit Entwicklungsbedarf“ wieder aufzu-
werten und zu entstigmatisieren. Im Jahr 1998 
wurde diese Thematik durch die Koalitionsvereinba-
rung der damaligen Bundesregierung aufgegriffen. 
Ein Städtebauförderungsprogramm wurde darin un-
ter einer Überschrift ins Auge gefasst, die das Soziale 
- im wahrsten Sinne des Wortes - voranstellte, näm-
lich „soziale Stadt“. Die mit diesem Begriff - voll-
ständig lautet das Programm „Stadtteile mit beson-
derem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt“ - ins 
Leben gerufene Bezeichnung lenkt den Blick auf die 
sozialen Strukturen, die in baulichen Gegebenheiten 
vorhanden sind. Diesen Ansatz greift der Entwurf 
des Integrationsgesetzes auf. 

Auf die skizzierte Thematik weist im weiteren Sinne 
auch der Forschungsbericht des BAMF „Zuwande-
rung und Integration von (Spät-)Aussiedlern – Er-
mittlung und Bewertung der Auswirkungen des 
Wohnortzuweisungsgesetzes“ von 2007 hin: „Be-
deutsam für die Integration ist auch die innerstädti-
sche Verteilung. Insgesamt treten innerstädtische 
Ballungsgebiete und soziale Brennpunkte trotz der 
Steuerung durch die bundesweite Wohnortzuwei-
sung in den Kommunen auf. Die feststellbare Wohn-
segregation ergibt sich weniger aus Präferenzen der  

(Spät-)Aussiedler als aus den Mechanismen des So-
zialwohnungsmarktes“ (S. 158). 

Eine integrationspolitische Steuerung wird – neben 
dezentralen Wohnungsbau- bzw. Stadtteilentwick-
lungskonzepten – über die dezentrale Unterbringung 
der anerkannten Flüchtlinge in der Kommune ihre 
Wirkung entfalten können. Ein entsprechend be-
währtes Instrument in der Stadt Karlsruhe wird im 
Bereich der obdachlosenrechtlichen Unterbringung 
mit dem Konzept „Wohnraumakquise durch Koope-
ration“ bereits seit zehn Jahren erfolgreich umgesetzt 
und sollte auf den Bereich der kommunalen Steue-
rung der Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge 
übertragbar sein. Dabei stehen private Eigentümer 
von leerstehenden Wohnungen als Wohnungsgeber 
im Vordergrund. Über das Programm werden Woh-
nungen wieder dem jeweiligen lokalen Wohnungs-
markt mit – im Vergleich zum Neubau – geringem 
Aufwand zugeführt. Konzentration oder gar Segrega-
tion werden vermieden, da die Wohnungen, wie das 
Karlsruher Beispiel zeigt, im Wohnungsbestand der 
Stadt eingestreut sind und damit soziale Durchmi-
schung „garantiert ist“.  

Am Karlsruher Umgang mit am Wohnungsmarkt be-
nachteiligten Personenkreisen wird im Folgenden 
veranschaulicht, wie trotz angespanntem Wohnungs-
markt kommunale Steuerung in diesem Handlungs-
feld kommunaler Daseinsvorsorge möglich ist. Ziel 
ist die dezentrale Unterbringung beziehungsweise 
dezentrale Wohnraumversorgung, um Segregation 
präventiv zu vermeiden, Integration zu ermöglichen 
und eine Stigmatisierung von Stadtteilen und Stadt-
vierteln so weit wie möglich zu verhindern.  

Bereits 1964 begann Karlsruhe, wie andere Städte, 
mit einem Abrissprogramm von Nachkriegsbaracken. 

1974 folgte ein Rahmenprogramm zur Auflösung von 
Obdachlosensiedlungen, die an den Rändern der 
Stadt beheimatet waren. Diese Programme belegen 
die Richtigkeit, vermeintlich sozial auffällige Perso-
nengruppen dezentral in den Stadtteilen mit Wohn-
raum zu versorgen, um soziale Integration zu ermög-
lichen, anstatt sie massiert am Stadtrand auszugren-
zen, wie es die Schrift des Bundesministeriums für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau in einem 
Forschungsbericht von 1980 „Soziale Eingliederung 
von Randgruppen durch Wohnungsmaßnahmen dar-
gestellt am Beispiel der Umsetzung von Obdachlo-
sen“ auch beschreibt. Diese Form einer dezentralen 
Unterbringung von Menschen mit besonderen 
Schwierigkeiten am Wohnungsmarkt ist in der Stadt 
Karlsruhe Leitbild sozialer Durchmischung bis 
heute, dokumentiert in einer „Karlsruher Schriften-
reihe Wohnungssicherung am angespannten Woh-
nungsmarkt“.  

Die Stadt Karlsruhe hat seit dem Jahr 2000 eine sich 
stetig anspannende Lage am Wohnungsmarkt für 
einkommensschwächere Personenkreise zu verzeich-
nen. Die Leerstandsquote ist mit inzwischen 0,7 Pro-
zent sehr gering. Liegt die Leerstandsquote bei einem 
Wert von unter 3 Prozent, wird dies bereits als Zei-
chen für einen angespannten Wohnungsmarkt mit 
knapper Angebotsseite gesehen. Angesichts dieser 
Rahmenbedingungen, die gleichermaßen andere 
Kommunen, insbesondere in Regionen mit Zuzug 
betreffen, sind deshalb kreative Lösungen zur Be-
kämpfung von Wohnungsnot gefragt. 

Mit dem Karlsruher Programm „Wohnraumakquise 
durch Kooperation“ beschreitet die kommunale 
Wohnungs- und Sozialpolitik seit 2005 einen neuen 
Weg der dezentralen Wohnraumversorgung für Men-
schen mit besonderen Schwierigkeiten am Woh-
nungsmarkt. Kern des Programms ist die Akquise 
leer stehender Wohnungen über private Vermieter. 
Das Programm stellt sich wie folgt dar: 

Eigentümer stellen Wohnungen zur Verfügung. Die 
Stadt Karlsruhe gewährt einen Sanierungszuschuss 
und schließt eine Kooperationsvereinbarung sowie 
eine Belegungsvereinbarung mit den Eigentümern. 
Die zur Verfügung gestellte Wohnung wird für zehn 
Jahre über die Stadt mit sozial benachteiligten Men-
schen belegt. Die Miete entspricht den angemesse-
nen Kosten der Unterkunft der Stadt Karlsruhe. Die 
Eigentümer erhalten eine befristete Mietausfallgaran-
tie.  

Die eingewiesenen Personen bekommen im ersten 
Jahr die Möglichkeit einer sozialarbeiterischen Be-
gleitung sowie einen Nutzungsvertrag über die Stadt. 
Nutzungsverträge sind in diesem Zusammenhang 
die Vorstufe zu Mietverträgen. Nach Ablauf eines 
Jahres wird geprüft, ob ein eigener Mietvertrag ge-
rechtfertigt ist. Treten keine Probleme auf, die Be-
denken bezüglich eines Mietverhältnisses rechtferti-
gen, erhalten die Betroffenen einen eigenen Mietver-
trag vom Wohnungseigentümer. 

Die Stadt Karlsruhe setzt jährlich 500.000 Euro für 
Akquise und Sanierung von leer stehendem Wohn-
raum ein. Zum 31. Dezember 2015 konnten seit Be-
ginn des Programmes insgesamt 564 Wohnungen ak-
quiriert und 1.452 Menschen dezentral in allen 
Karlsruher Stadtteilen mit Wohnraum versorgt wer-
den.  
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Neben den Zielen der dezentralen Wohnraumversor-
gung und der sozialen Durchmischung, bietet das 
Karlsruher Modell auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
Vorteile, wie folgende Beispielrechnung zeigt: 

Kosten der Unterkunft für eine 3-köpfige Familie im 
Jahr: 

Miete: 650,00 Euro             x 12 =    7.800 
Euro 

Hotel: 3 x 30,00 Euro/Nacht  x 30 Tage x 12 =  
32.400 Euro 

 Kostenersparnis für eine Familie: 24.600 Euro im 
Jahr 

Zieht man den maximalen Sanierungszuschuss in 
Höhe von 15.000 Euro ab, den die Stadt gewährt, 
ergibt sich immer noch eine Kosteneinsparung in 
Höhe von 9.600 Euro. Bei den 64 im Jahr 2015 über 
die Stadt akquirierten Wohnungen beträgt die Kos-
tenersparnis 614.400 Euro im Vergleich zu Hotelun-
terbringungen. 

Fazit und Handlungsempfehlungen 

Mit der Wohnsitzauflage wird eine gleichmäßigere 
Verteilung der anerkannten Flüchtlinge auf die Bun-
desländer angestrebt. Damit eine gleichmäßigere 
Verteilung innerhalb der Bundesländer auch auf 
kommunaler Ebene gewährleistet werden kann, sind 
entsprechende Regelungen durch die Länder erfor-
derlich. Hier sei der Hinweis auf eine mögliche Ver-
schränkung mit einer bedeutsamen Gesetzesände-
rung im Jahr 2001 hingewiesen. Löste doch das da-
mals „neue“ Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) 
das aus der Nachkriegszeit stammende II. Woh-
nungsbaugesetz ab, das den traditionellen sozialen 
Wohnungsbau verkörpert (Wohnungsversorgung für 

die „breiten Schichten des Volkes“), der nunmehr zu 
einer sozialen Wohnraumförderung weiterentwickelt 
wurde. Ein wesentliches Element der Neuausrich-
tung ist die stärkere Einbeziehung des vorhandenen 
Wohnungsbestandes, mit der zugleich ein Beitrag 
zur Stabilisierung benachteiligter Quartiere geleistet 
wird. Damit trägt auch das WoFG einer sozialen 
Stadtentwicklung, im Sinne des Entwurfs des Integ-
rationsgesetzes Rechnung. 

Um die Integration von Flüchtlingen erfolgreich zu 
fördern und gleichzeitig die Massierung in Stadttei-
len zu verhindern, genügt die vorgesehene Wohn-
sitzauflage alleine nicht. Für die Kommunen sind 
Steuerungsmöglichkeiten, die die dezentrale Unter-
bringung der anerkannten Flüchtlinge auf die ver-
schiedenen Stadtteile und Quartiere ermöglichen, 
unabdingbar. Voraussetzung hierfür ist auch eine 
enge Zusammenarbeit mit der gesamten Wohnungs-
wirtschaft.  

Das Instrument „Wohnraumakquise durch Koopera-
tion“ hat sich in Karlsruhe seit über zehn Jahren bei 
der dezentralen Versorgung wohnungsloser Men-
schen hervorragend bewährt. Dieses Instrument eig-
net sich auch dafür, vor Ort die Wohnraumversor-
gung von anerkannten Flüchtlingen zu steuern. Es 
ist zudem flexibel genug, um die örtlichen woh-
nungswirtschaftlichen Gegebenheiten der Kommu-
nen zu berücksichtigen. 

Die gesetzliche Regelung sollte daher das Ziel der 
dezentralen Wohnraumversorgung explizit aufneh-
men. Darüber hinaus sollte der Gesetzestext eine 
Prüfklausel enthalten, um die Zielerreichung der 
Wohnsitzauflage zu evaluieren. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)659 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 

Allgemeine Anmerkungen 

Mit dem vom Bundeskabinett am 25. Mai 2016 be-
schlossenen Entwurf eines Integrationsgesetzes wer-
den eine Reihe noch bestehender Hürden für die 
Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung von 
Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern am deutschen Ar-
beitsmarkt beseitigt. Vor allem ist zu begrüßen, dass 
die vom Handwerk seit langem erhobene Forderung 
nach Einführung eines rechtssicheren Ausbildungs-
aufenthalts ('3+2-Formel') endlich gesetzlich nor-
miert wird. Gleiches gilt im Wesentlichen für den 
verbesserten Zugang von Flüchtlingen zu den För-
derinstrumenten der Berufsausbildung sowie für die 
partielle und befristete Aussetzung der Vorrangprü-
fung. Unter integrations- und gesellschaftspoliti-
schen Gesichtspunkten ist schließlich die konse-
quentere Durchsetzung des Prinzips des 'Fördern 
und Forderns' sehr zu begrüßen. 

Problematisch ist hingegen die geplante Schaffung 
von 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge. 
Durch eine verpflichtende Beteiligung der Verwal-
tungsausschüsse der Arbeitsagenturen vor Ort ist si-

cherzustellen, dass keine wettbewerbsrelevanten Ar-
beitsgelegenheiten genehmigt werden, die den Hand-
werksbetrieben Aufträge und Arbeit entziehen.  

Zu den Regelungen im Einzelnen 

Schaffung eines rechtssicheren Ausbildungs-aufent-
halts 

Mit der Schaffung einer gesonderten Rechtsgrund-
lage in § 60a Aufenthaltsgesetz für einen Aufent-
haltsstatus für Geduldete aus nicht sicheren Her-
kunftsländern für die gesamte Dauer einer berufli-
chen Ausbildung erhalten die ausbildungsbereiten 
Betriebe und die auszubildenden Flüchtlinge end-
lich die erforderliche Rechtssicherheit und damit 
Planbarkeit für die Aufnahme und Durchführung ei-
ner dualen Berufsausbildung.  

Richtigerweise wird die bisher vorgeschriebene Al-
tersgrenze von 21 Jahren für die Aufnahme einer Be-
rufsausbildung abgeschafft, da viele Flüchtlinge auf-
grund ihrer Fluchtbiografie und fehlender Sprach- 
und Fachkenntnisse eine Ausbildung erst später 
werden aufnehmen können.  
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In § 18a Absatz 1a Aufenthaltsgesetz wird zukünftig 
ausdrücklich geregelt, dass nach dem Abschluss ei-
ner Ausbildung ein Aufenthaltsrecht von zwei Jah-
ren gewährt wird. Mit dieser Möglichkeit einer An-
schlussbeschäftigung im ausbildenden Betrieb wird 
sichergestellt, dass die Betriebe auch die Früchte ih-
res Ausbildungsengagements ernten können. Ange-
sichts eines nach fünfjähriger Ausbildung bzw. Be-
schäftigung zu unterstellenden Integrationserfolgs 
wäre sogar die Gewährung einer unbefristeten Nie-
derlassungserlaubnis berechtigt. Für diejenigen, die 
nach dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbil-
dung nicht vom Ausbildungsbetrieb übernommen 
werden, wird zu Recht eine weitere Duldung für bis 
zu sechs Monate zur Arbeitsplatzsuche vorgesehen.  

So begrüßenswert diese Regelungen zur Ausbildung 
von Flüchtlingen sind, so dürfen sie nicht durch 
überzogene bußgeldbewehrte Mitteilungspflichten 
der Betriebe bei Ausbildungsabbrüchen konterkariert 
werden. So wird in § 60a Absatz 2  Aufenthaltsge-
setz In den Sätzen sechs und sieben festgelegt, dass 
für den Fall, dass die Ausbildung nicht mehr betrie-
ben oder abgebrochen wird, der Ausbildungsbetrieb 
verpflichtet ist, unverzüglich schriftlich die Tatsa-
chen einschließlich ihres Eintritts, des Namens, Vor-
namens und der Staatsangehörigkeit des Ausländers 
der zuständigen Ausländerbehörde mitzuteilen hat. 
Wird diese Mitteilung vorsätzlich oder leichtfertig 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig ge-
macht, so droht dem Betrieb eine Geldbuße bis zu 
dreißigtausend Euro (§ 98 Absatz 2b und Absatz 5 
AufenthaltsG).  

Aufgrund der Koppelung der Duldung an den Ge-
samtzeitraum einer Ausbildung ist unter aufenthalts-
rechtlichen Gesichtspunkten eine Mitteilungspflicht 
des ausbildenden Betriebes über einen etwaigen Ab-
bruch der Ausbildung an die Ausländerbehörde 
nachvollziehbar. Nicht akzeptabel ist aber, selbst bei 
einem nur leichtfertigen Unterlassen bzw. einer auch 
nur unrichtigen bzw. verspäteten Meldung an die 
Ausländerbehörde den ausbildenden Betrieb mit ei-
ner Geldbuße von bis 30.000 Euro zu belegen. Ob-
gleich im Referentenentwurf sogar noch durch den 
Verweis auf § 98 Absatz 5 AufenthaltsG in seiner al-
ten Fassung eine Geldbuße von bis zu 500.000 Euro 
vorgesehen war, dürfte sich auch eine mögliche 
Geldbuße von bis zu 30.000 Euro spürbar nachteilig 
auf die Bereitschaft der Betriebe auswirken, sich bei 
der ohnehin schon mühevollen Aufgabe einer Aus-
bildung von Flüchtlingen zu engagieren.  

Erforderlich ist deswegen eine zwischen einem vor-
werfbaren, aufenthaltsrechtlich relevanten, vorsätzli-
chen Fehlverhalten und einer nur fahrlässigen 
Nichterfüllung bloßer Mitteilungspflichten differen-
zierende Regelung.  

Sollte es tatsächlich – die höchst unwahrscheinli-
chen - Fälle geben, in denen Betriebsinhaber in kol-
lusivem Zusammenwirken mit Flüchtlingen die Re-
gelung in § 60a Aufenthaltsgesetz vorsätzlich miss-
brauchen, um über einen nur Pro forma-Abschluss 
eines Ausbildungsvertrages den Flüchtling in den 
Genuss einer dreijährigen Duldung kommen zu las-
sen (und damit vor Abschiebung zu schützen), so ist 
in solchen Fällen, die nachvollziehbar aufenthalts-
rechtlich und sicherheitspolitisch relevant sind, ein 
Bußgeld von 30.000 Euro gerechtfertigt.  

Wird aber - im Normalfall - von einem Betrieb im gu-
ten Glauben ein Ausbildungsvertrag mit einem 
Flüchtling geschlossen, so darf eine bloß fahrlässige 
Nichtbeachtung der in § 60a Aufenthaltsgesetz vor-
geschriebenen Mitteilungspflichten an die Auslän-
derbehörde nicht zur Verhängung von Bußgeldern in 
derart prohibitiver Höhe führen.  

Um diese negative Wirkung auf die Ausbildungsbe-
reitschaft der Betriebe zu vermeiden, sollte für die 
Fälle, in denen nur fahrlässig gegen die gesetzlichen 
Mitteilungspflichten verstoßen wird, eine Bußgeld-
höhe von max. 5.000 Euro vorgesehen werden. Diese 
Höhe von 5.000 Euro ist zum einen auch dem Ord-
nungswidrigkeiten- bzw. Bußgeldkatalog des Aufent-
haltsgesetzes nicht fremd (vgl. § 98 Abs. 5, 3. Fall) 
und entspricht bspw. auch den im Berufsbildungsge-
setz vorgesehenen Bußgeldhöhen für Ordnungswid-
rigkeiten im Zusammenhang mit der Berufsausbil-
dung (vgl. § 102 BBiG). 

Aus Sicht der betrieblichen Praxis wäre schließlich 
eine klarstellende Regelung wünschenswert, die er-
kennen lässt, welches Fehlverhalten des auszubil-
denden Flüchtlings die im Gesetz vorgesehene mit-
teilungspflichtige Schwelle auslöst. Denn gerade bei 
der Ausbildung von Flüchtlingen, die mit den (ar-
beitsrechtlichen) Gepflogenheiten einer betriebli-
chen Ausbildung in Deutschland oft noch nicht so 
vertraut sind, sollten nicht schon kleinere Fehlver-
halten bzw. kurze (unentschuldigte) Fehlzeiten ei-
nen mitteilungspflichtigen Tatbestand darstellen.  

Aus diesen Erwägungen heraus wäre eine möglichst 
rechtssichere Definition der unbestimmten Begriffe 
„Nichtbetreiben der Ausbildung“ und „Ausbildungs-
abbruch“ (§ 60a Absatz 2 Satz 6 Aufenthaltsgesetz) 
angezeigt, wonach diese dahingehend auszulegen 
sind, dass diese nur das unentschuldigte Fernblei-
ben von der Ausbildungsstätte über mehr als zwei 
Wochen umfassen. Betriebsinhaber müssten demzu-
folge die Meldung der mitteilungspflichtigen Tatsa-
chen an die Ausländerbehörde nicht vor Ablauf ei-
ner 14-tägigen Wartefrist machen. 

Förderung der Berufsausbildung 

Die nun bis Ende 2018 befristete weitere Eröffnung 
des Zugangs von jungen Asylbewerbern zu Förderin-
strumenten der Berufsausbildung wird vom Hand-
werk im Grundsatz begrüßt, geht aber nicht weit ge-
nug und ist zu kompliziert ausgestaltet.  

So sollen künftig Asylbewerber bereits nach drei 
Monaten Voraufenthalt Zugang zu ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen, assistierter Ausbildung und be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen erhalten. 
Dies gilt aber nicht für Berufsausbildungsbeihilfen 
und Ausbildungsgeld; diese Instrumente sollen erst 
nach 15 Monaten zur Verfügung stehen. Für Gedul-
dete wird die Wartezeit für ausbildungsbegleitende 
Hilfen und assistierte Ausbildung von 15 auf 12 Mo-
nate reduziert.  

Es ist aus Sicht der Praxis nicht nachvollziehbar, 
dass ohne zwingende Gründe eine derart differenzie-
rende und komplizierte Regelung geschaffen wurde. 
Die Flüchtlinge und die ausbildenden Betriebe brau-
chen die Unterstützung jetzt und nicht in ferner Zu-
kunft und wollen dabei nicht noch nach unter-
schiedlichen Aufenthaltstiteln unterscheiden müs-
sen. 
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Aussetzung der Vorrangprüfung 

Die auf drei Jahre befristete Abschaffung der Vor-
rangprüfung für Asylbewerber und Geduldete ist 
eine überfällige Maßnahme, um diesen Menschen 
den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dies 
hat zudem als wichtige Konsequenz, dass sie auch in 
der Zeitarbeit eingesetzt werden können, die sich 
insbesondere bei fehlenden formalen oder noch 
nicht anerkannten Kompetenzen als ein wichtiger 
Weg erwiesen hat, um den Sprung in den Arbeits-
markt zu schaffen. Allerdings darf diese Maßnahme 
nicht dadurch an Wirkung verlieren, dass sie auf Re-
gionen mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit 
beschränkt wird. Dies vermindert einerseits die 
Rechtssicherheit und erhöht den bürokratischen 
Aufwand. Andererseits wird damit auch wieder die 
Möglichkeit einer Beschäftigung in Zeitarbeit be-
grenzt. Das ist nicht nachzuvollziehen. Eine effektive 
und leicht zu administrierende Erleichterung setzt 
eine flächendeckende Abschaffung der Vorrangprü-
fung voraus. 

Integrationsfördernde Wohnsitzauflage 

Die Einführung einer Wohnsitzauflage für Ausländer 
ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist 
zu begrüßen, weil hierdurch die Voraussetzung für 
eine bessere Integration geschaffen werden kann. 
Insbesondere kann auf diesem Wege eine bessere 
Verteilung von (anerkannten) Flüchtlingen im Bun-
desgebiet erreicht werden. Zu Recht werden aber 
Ausländer, die sich bereits in den Arbeitsmarkt inte-
griert haben, davon ausgenommen.  

Von einer klug umgesetzten Wohnsitzauflage kön-
nen zudem wachstumsfördernde Impulse gerade für 
strukturschwache ländliche Räume ausgehen, von 
denen die regionale mittelständische Wirtschaft und 
die vor Ort ansässigen Betriebe des Handwerks be-
sonders profitieren dürften.  

Verpflichtende Integrationsmaßnahmen 

Das Handwerk begrüßt, dass mit der neu eingeführ-
ten Regelung in § 5b Asylbewerberleistungsgesetz 
leistungsberechtigte Flüchtlinge mit spürbaren Sank-
tionen rechnen müssen, wenn sie die Teilnahme an 
einem Integrationskurs ablehnen oder gemäß § 5a 
die Teilnahme an zumutbaren Arbeitsgelegenheiten 
verweigern. Die in solchen Fällen möglichen Leis-
tungskürzungen sind sachgerecht, um den Asylbe-
werbern deutlich zu machen, dass von ihnen aktive 
Integrationsbemühungen im Austausch zu den staat-
lichen Transfer- und Unterstützungsleistungen zu 
Recht erwartet werden. Mit diesen Regelungen wird 
sichergestellt, dass das Prinzip des 'Fördern und For-
derns' auch auf Flüchtlinge bzw. Asylbewerber An-
wendung findet. 

Keine wettbewerbszerrenden Arbeitsgelegenheiten 

In der Debatte um die bestmögliche Integration von 
Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt hat das 
Handwerk stets die Grundhaltung vertreten, wonach 
die Qualifizierung von Flüchtlingen zur Aufnahme 
einer betrieblichen Ausbildung oder gar einer Be-
schäftigung der beste und nachhaltigste Beitrag zu 
einer erfolgreichen Integration in Wirtschaft und Ge-
sellschaft ist. Aus diesem Grund haben sich frühzei-
tig bundesweit zahlreiche Handwerksorganisationen 

in regionalen Projekten und Initiativen zur Qualifi-
zierung und Ausbildung von Flüchtlingen mit Blei-
beperspektive engagiert.  

Auch der ZDH selbst hat mehrere Initiativen und 
Projekte zur Qualifizierung und Ausbildung von 
Flüchtlingen angestoßen. Alleine mit dem jüngst An-
fang Februar 2016 zusammen mit der Bundesagentur 
für Arbeit und dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung beschlossenen Programm „Wege in 
Ausbildung“ (BA-Programm Perspektiven für junge 
Flüchtlinge - PerJuF Handwerk und BMBF-Pro-
gramm zur vertieften Berufsorientierung junger 
Flüchtlinge - BOF)  sollen bis zu 10.000 Flüchtlinge 
bis Ende 2017 qualifiziert und an eine Ausbildung 
im Handwerk herangeführt werden.  

Die mit solchen Programmen bezweckte Ertüchti-
gung von Flüchtlingen sowohl in sprachlicher als 
auch in fachlicher Hinsicht zur Aufnahme einer Be-
rufsausbildung im Regelsystem muss stets Vorrang 
haben vor bloßen beschäftigungsschaffenden arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen.  

Die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Flücht-
linge darf immer nur ultima ratio gegenüber Maß-
nahmen zur Integration in den regulären Arbeits-
markt sein. Zudem musste das Handwerk in der Ver-
gangenheit häufig die Erfahrung machen, dass Ar-
beitsgelegenheiten nach § 16d SGB II auch zur 
Durchführung handwerklicher Tätigkeiten durch die 
Maßnahmenträger eingesetzt wurden. Dadurch sind 
Handwerksbetrieben Arbeit und Aufträge verloren 
gegangen und Arbeitsplätze gefährdet worden.  

Eingedenk dieser Erfahrungen begrüßt das Hand-
werk, dass für die nun vorgesehenen zusätzlichen 
100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge nicht 
auf die „klassischen“ Arbeitsgelegenheiten ('Ein-
Euro-Jobs') nach SGB II zurückgegriffen, sondern 
eine neue separate Rechtsgrundlage in § 5a Asylbe-
werberleistungsgesetz geschaffen werden soll. Das 
Handwerk hat insoweit stets deutlich gemacht, das 
Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Asylbe-
werberleistungsgesetzes, die überwiegend der Struk-
turierung des Tagesablaufs und der Beschäftigung 
von Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
dienen, in der Regel mangels wettbewerblicher Rele-
vanz unschädlich sind. 

Die Schaffung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten für 
Flüchtlinge über die neu geschaffene Rechtsgrund-
lage in § 5a Asylbewerberleistungsgesetz darf nicht 
zu Wettbewerbsnachteilen für Handwerksbetriebe 
führen. Insoweit wäre es begrüßenswert, wenn in § 
5a Asylbewerberleistungsgesetz eine analoge An-
wendung der in § 16d SGB II bereits gesetzlich defi-
nierten Kriterien der "Zusätzlichkeit", Wettbewerbs-
neutralität" und "im öffentlichen Interesse" vorge-
schrieben würde.  

Jedenfalls muss aber sichergestellt werden, dass die 
Verwaltungsausschüsse in den Arbeitsagenturen vor 
Ort, die das Arbeitsmarktprogramm FIM durchfüh-
ren, rechtlich bindend in den Prozess der Vergabe 
der Arbeitsgelegenheiten nach § 5a Asylbewerber-
leistungsgesetz eingebunden werden.  

Eine bloße Informationspflicht des Verwaltungsaus-
schusses ist nicht ausreichend. Stattdessen sollte die 
Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für die 
Beurteilung der Anträge auf Arbeitsgelegenheiten 
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bindend sein mit der Folge, dass bei einem negati-
ven Votum entsprechende Arbeitsgelegenheiten 
nicht eingerichtet werden können.  

Dass trotz einer restriktiven Handhabung von Ar-
beitsgelegenheiten ein breites Spektrum möglicher 
Einsatzgebiete für Maßnahmeteilnehmer verbleibt, 
zeigt die von den zentralen Akteuren des Berliner 
Arbeitsmarktes seit Jahren einvernehmlich verab-
schiedete sog. 'Positivliste für Arbeitsgelegenheiten' 
(6. überarbeitete Fassung vom 30. Oktober 2015). 

In der Praxis haben sich solche fortlaufend weiter-
entwickelten Positivlisten bewährt, in denen die we-
sentlichen Akteure des Arbeitsmarktes, die die Wett-
bewerbsneutralität beurteilen können (insbesondere 
Kammern, Arbeitgeber- und Fachverbände), die Tä-
tigkeitsfelder definieren, in denen eine Gefährdung 
der gewerblichen Wirtschaft in der Regel nicht zu er-
warten ist. Solche Positivlisten sollten auch für den 
Einsatz von Flüchtlingen in Arbeitsgelegenheiten ge-
nutzt werden.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)660 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

AWO-Bundesverband e.V. 

Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt bedankt 
sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem 
Gesetzesentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD 
– Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 
18/8615).  

Mit der Stellungnahme vom 29.04.2016 hat sich die 
AWO trotz der sehr knappen Frist zu dem Referen-
tenentwurf geäußert. Der hier nun vorliegende Regie-
rungsentwurf enthält jedoch bedeutende Änderun-
gen, die nachträglich ohne Beteiligung der zivilge-
sellschaftlichen Verbände eingefügt wurden. Hierzu 
gehört insbesondere die Änderung im § 29 Asylge-
setz, die am Ende dieser aktualisierten Stellung-
nahme bewertet wird. 

Die Arbeiterwohlfahrt als Trägerin von zahlreichen 
Einrichtungen und Diensten für Flüchtlinge - darun-
ter Unterkünfte auch für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge und Beratungsstellen für Migranten und 
geflüchtete Menschen im gesamten Bundesgebiet - 
verfügt über fundierte Erfahrungen in der Begleitung 
von Ankommens- und Integrationsprozessen.  

Hauptaufgabe in Deutschland ist es derzeit, die lang-
fristige Inklusion der geflüchteten Menschen in der 

Gesellschaft zu unterstützen. Ein sehr frühes Anset-
zen ist dabei von besonderer Bedeutung, um nicht 
die Motivation und Energien bei den neu angekom-
menen Menschen zu verlieren. Durch die zentrale, 
meist abgeschottete und sogar auf sechs Monate ver-
längerte Erstunterbringung und die langen Wartezei-
ten im Verfahren, sowie die Zugangsbarrieren beim 
Zugang zu Bildung und Arbeit, werden viele Men-
schen deprimiert und resigniert. Als essentiell für ei-
nen gelingenden Integrationsprozess betrachten wir 
aller Erfahrung nach die Gestaltung von Begegnung 
mit der Aufnahmegesellschaft und die Ermöglichung 
von Teilhabe. 

Ein erfolgreiches Integrationsgesetz sollte daher, aus-
gehend von der fraglosen Zugehörigkeit aller Bür-
ger/-innen und damit auch aller Einwanderer/-in-
nen, nicht zwischen Menschen mit und ohne Bleibe-
perspektive unterscheiden, denn dort geregelte Maß-
nahmen sind unabhängig vom Ausgang eines Asyl-
verfahrens ein Gewinn für den einzelnen Menschen 
und die Aufnahmegesellschaft. 

Der vorliegende Gesetzentwurf postuliert das Ziel, 
den Integrationsprozess des Einzelnen passgenau zu 
ermöglichen. Dies soll vor allem durch den Erwerb 
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der deutschen Sprache und durch arbeitsmarktge-
rechte Qualifizierung geschehen. Laut Gesetzeserklä-
rung (A. 3. Absatz, letzter Satz) sollen der deutsche 
Arbeitsmarkt, aber ausdrücklich auch die Arbeits-
märkte der Herkunftsländer im Falle einer Rückkehr 
bereichert werden. 

Trotz aller Bemühungen um schnellere Verfahren 
nimmt die Bearbeitungsdauer für Asylanträge eher 
zu als ab. In der Statistik von August 2015 wurden 
demnach 4,9 Monate zwischen Antragstellung und 
Entscheidung ausgewiesen, während die neueste 
Statistik vom Februar1 die durchschnittliche Bear-
beitungsdauer auf 5,8 Monate bezifferte. Anträge von 
Asylbewerbern aus sogenannten „Sicheren Her-
kunftsländern“ sollen eigentlich innerhalb von 
48 Stunden beschieden werden. Doch die Statistik 
zeigt bei Bewerbern/-innen aus Albanien eine durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer von 6,8 Monaten und 
bei Bewerbern aus dem Kosovo 9,2 Monate. Bei An-
trägen aus Algerien, das als sicheres Herkunftsland 
eingestuft werden soll, habe die durchschnittliche 
Bearbeitungszeit im Februar bei 15,4 Monaten gele-
gen; Bewerber/-innen aus Äthiopien mussten dem-
nach 19,6 Monate warten, Antragsteller/-innen aus 
Pakistan 20,8 Monate. Dies zeigt, dass auch Asylbe-
werber/-innen aus sicheren Herkunftsländern von 
Integrationsmaßnahmen profitieren könnten.  

Mit diesem Ziel sollen bestehende gesetzliche Rege-
lungen entsprechend angepasst werden. Dies ge-
schieht jedoch stets unter Ausschluss der Geflüchte-
ten, die keine gute Bleibeperspektive haben. Aktuell 
werden auch z. B. afghanische Asylbewerber/innen, 
obwohl sie eine sehr hohe Anerkennungsquote ha-
ben, wegen der mangelnden Bleibeperspektive aus-
geschlossen. Die Arbeiterwohlfahrt tritt jedoch für 
ein individuelles Asylverfahren ein, dessen Ergebnis 
erst am Ende des Verfahrens feststeht. Ein präjudi-
zierender Ausschluss bestimmter Gruppen bei Zu-
gang zu Deutschkursen, Ausbildungsförderung oder 
Arbeitsmarkt nimmt die individuelle Entscheidung 
im Asylverfahren vorweg. Wir stellen einen Wider-
spruch zwischen Zielsetzung und Ausgestaltung der 
Maßnahmen fest, den wir aus humanitären Gründen 
für fragwürdig halten.  

In diesem Zusammenhang bewerten wir das nach 
wie vor nicht ausreichende Angebot an Integrations-
kursen und die Frage der Anerkennung beziehungs-
weise Bewertung von Berufsqualifikationen, für die 
es keine schriftlichen Nachweise gibt, als sehr prob-
lematisch. Aufgrund der überforderten Behörden er-
halten selbst syrische oder irakische Flüchtlinge ihre 
notwendigen Dokumente zur Anmeldung bei Integ-
rationskursen oft erst nach mehreren Monaten.  

Das Androhen von Sanktionen erweckt ein falsches 
Bild der nicht integrationswilligen Menschen, aller-
dings sollten zunächst ausreichend Angebote zur 
Teilhabe implementiert werden.  

                                                 
1 Deutscher Bundestag, Drucksache 18/8204 vom 22.04.2016  

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Arbeits- und Ausbildungsförderung 

Art. 1 Nr. 3, Nr. 4, Art. 4 Nr. 4 IntG-E 

Laut dem § 132 Abs. 1 SGB III-E sollen in Zukunft 
Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung und guter 
Bleibeperspektive Maßnahmen nach §§ 51, 75 und 
130 SGB III nach 3 Monaten und §§ 56 und 122 SGB 
III nach 15 Monaten in Anspruch nehmen können. 
Geduldete sollen nach einem 12-monatigen Aufent-
halt Zugang zu Maßnahmen nach §§ 75 und 130 
SGB III erhalten, nach 6 Jahren auch zu Maßnahmen 
nach §§ 51, 56 und 122 SGB III. 

Weiterhin sieht der Entwurf in § 5a AsylblG-E vor, 
dass Leistungsberechtigte nach AsylblG, wenn sie 
volljährig, arbeitsfähig und nicht erwerbstätig sind, 
zu Arbeitsgelegenheiten im Rahmen des Arbeits-
marktprogramms „Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men“ verpflichtet werden können. 

Die Arbeitgeber/-innen der freien Wohlfahrtspflege 
sehen sich als wichtigen Akteur bei der Arbeits-
marktintegration von Flüchtlingen. Mit ihren Auf-
nahmeeinrichtungen, Beratungsstellen und Integrati-
onsprojekten sind sie von Beginn des Eingliede-
rungsprozesses nah an den Geflüchteten. Wir haben 
jahrelange Erfahrung mit Arbeitsgelegenheiten und 
Arbeitsverhältnissen nach dem SGB II sowie beglei-
tender und unterstützender Angebote nach dem SGB 
III. Darüber hinaus bieten die Dienste und Einrich-
tungen der freien Wohlfahrtspflege zahlreiche Be-
schäftigungsmöglichkeiten in den unterschiedlichs-
ten Feldern für geflüchtete Menschen an, so dass sie 
auch nach entsprechender Vorbereitung der Perso-
nen deren Arbeitgeber/-innen werden können und 
wollen. Dieses steht natürlich alles unter der Voraus-
setzung der Eignung für und Bereitschaft zu sozi-
ale/n Berufe/n. 

Im Sinne einer weitgehenden inklusiven Förderung 
sollten jedoch keine Sondermaßnahmen im Bereich 
der Arbeits- und Ausbildungsmarktintegration für 
Flüchtlinge eingeführt werden. Daher begrüßen wir 
die geplante Öffnung der vorhandenen Regelinstru-
mente.  

Jedoch lehnt die AWO die Unterscheidung von Asyl-
suchenden mit und ohne gute Bleibeperspektive ab. 
Auch ist eine Wartezeit von 6 Jahren für bestimmte 
Maßnahmen für Geduldete ist nicht nachvollziehbar. 
Eine einheitliche Wartefrist von 12 Monaten wäre 
vorzuziehen. 

Zum geplanten Arbeitsmarktprogramm „Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen“ verweist die AWO auf 
die Stellungnahme, die sie gemeinsam mit den ande-
ren Wohlfahrtsverbänden abgegeben hat. Die AWO 
begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit der Arbeitsge-
legenheiten nach dem AsylblG. Derartige Arbeitsge-
legenheiten bieten eine Möglichkeit, den häufig mo-
notonen Alltag in der Erstaufnahmeeinrichtung er-
träglicher zu gestalten und für die Gemeinschaft 
sinnvolle Aufgaben zu verrichten. Sich zu engagie-
ren, das eigene Umfeld mitzugestalten, eine Art von 
Arbeitsroutine zu haben und „gebraucht“ zu werden 
und damit Kontakt zur einheimischen Bevölkerung 
zu bekommen, stellt eine wichtige psychosoziale 
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Unterstützung für Flüchtlinge dar. Die Möglichkeit, 
so ihre Leistungen finanziell etwas aufzubessern, ist 
für viele Flüchtlinge ebenso willkommen.  

Die Pflicht zur Wahrnehmung der Arbeitsgelegenhei-
ten und die im Entwurf vorgesehene Sanktionierung 
unterstellt jedoch eine negative Grundhaltung bei 
den Flüchtlingen, die nicht zutreffend ist. Vielmehr 
sollte der Fokus auf das Gelingen gelegt werden und 
nicht auf Sanktionen. Darüber hinaus plädiert die 
AWO an den Gesetzgeber, die geplante Mehrauf-
wandsentschädigung in Höhe von 0,80 Euro der 
Höhe der Mehraufwandsentschädigung nach dem 
SGB II (1,05 Euro) anzupassen. Bei der zeitlichen 
Ausgestaltung der Arbeitsgelegenheiten sollte darauf 
geachtet werden, dass diese im Einklang mit vorran-
gigen Interessen der Teilnehmenden stehen (z.B. 
Teilnahme an Integrations- Sprachkursen). Wün-
schenswert sind auch Angebote die für Eltern zuge-
schnitten sind, d.h. die Möglichkeit auch in Teilzeit 
eine Arbeitsgelegenheit wahrzunehmen und auch 
der Ausbau von Tagesbetreuung.  

In jedem Fall sollte das Programm auch für Personen 
aus so genannten „sicheren Herkunftsstaaten“ geöff-
net werden. 

2. Einschränkungen der Asylbewerberleistungen 

Art. 4 Nr. 1 IntG-E 

Zu den Leistungskürzungen nach § 1a AsylblG-E: 
Nach dem Gesetzentwurf sollen Flüchtlinge, die in 
einem anderen EU-Staat einen Schutzstatus erhalten 
haben oder ein anderes Aufenthaltsrecht besitzen, 
sowie Schutzsuchende die ihre Mitwirkungspflich-
ten verletzen, vom soziokulturellen Existenzmini-
mum ausgeschlossen werden. Nicht beachtet wird, 
dass sie in den anderen EU-Ländern oft keine Le-
bensperspektive haben oder selbst Menschenrechts-
verletzungen erleiden müssen. Hier nimmt der Ge-
setzgeber die Entscheidung über die Schutzbedürf-
tigkeit vorweg und höhlt weiter den individuellen 
Charakter des Asylverfahrens aus. Auch sollen nach 
§ 5a Abs. 3 und § 5b Abs. 2 AsylblG-E Flüchtlinge, 
die sich Arbeitsgelegenheiten oder anderen Integrati-
onsmaßnahmen verweigern und nach § 23 Abs. 5 
Satz 1 SGB XII-E solche, die sich der neuen Wohn-
sitzauflage entziehen, denselben Leistungskürzun-
gen ausgesetzt sein. Dabei ist die Vereinbarkeit mit 
den europarechtlichen Vorgaben des Art. 20 EU-Auf-
nahmerichtlinie zu überprüfen, da dieser abschlie-
ßend alle Fälle aufzählt, in denen Leistungskürzun-
gen möglich sind. 

Die AWO lehnt jegliche Einschränkung des Existenz-
minimums ab. Schon 2012 stellte das Bundesverfas-
sungsgericht fest, „(A)uch eine kurze Aufenthalts-
dauer oder Aufenthaltsperspektive in Deutschland 
rechtfertigt es im Übrigen nicht, den Anspruch auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz-
minimums auf die Sicherung der physischen Exis-
tenz zu beschränken. Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung 
mit Art. 20 Abs. 1 GG verlangt, dass das Existenzmi-
nimum in jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt 
sein muss“ (BVerfGE 132, 134 <120>). Durch den 
bisherigen § 1a AsylbLG wird das Existenzminimum 
schon auf eine erhebliche Art und Weise durch Kür-
zungsmöglichkeiten eingeschränkt und ist daher 
auch jetzt nicht vereinbar mit der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts. Eine weitere Be-
schränkung der Asylbewerberleistungen ist daher 
abzulehnen. 

Zusätzlich dazu schließt der Gesetzgeber durch die 
Änderung des § 11 Abs. 4 AsylbLG-E die aufschie-
bende Wirkung bei Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen die Leistungseinschränkungen aus. 
Durch den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 
im Sozialleistungsrecht trifft der Gesetzgeber die 
Flüchtlinge besonders hart, da während der Klärung 
der Ansprüche die Leistungskürzungen bereits Wir-
kung entfalten. 

3. Wohnsitzregelung für Anerkannte 

Art. 5 Nr. 3 IntG-E 

Die vorgesehenen Regelungen zur Wohnsitzzuwei-
sung in § 12a AufenthG-E und § 23 Abs. 5 S. 1 
SGB XII-E, eine dreijährige Zuweisung ab Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis für alle anerkannten 
Schutzberechtigten mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach §§ 22, 23 und 25 AufenthG einzuführen, leh-
nen wir grundsätzlich ab. 

Die vorgesehene Wohnsitzauflage für diese Perso-
nengruppe und die geplanten in Verbindung stehen-
den Sanktionsmaßnahmen sind in weiten Teilen 
nicht mit dem Völker- und EU-Recht vereinbar. Bei 
den betroffenen Menschen handelt es sich um aner-
kannte Flüchtlinge und wir befürchten, dass wesent-
liche Grundrechte und Rechte nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention, die für Geflüchtete genauso 
gelten wie für andere, in Gefahr sind, missachtet zu 
werden, denn sowohl die Genfer Flüchtlingskonven-
tion (Art. 26 GFK) als auch die Qualifikationsrichtli-
nie der EU (Art. 33) garantieren das Recht auf Frei-
zügigkeit für Flüchtlinge. Die Einführung einer 
Wohnsitzauflage aus nur fiskalischen Gründen ist – 
wie jüngst auch der EuGH entschieden hat – weder 
mit der GFK noch mit der EU-Qualifikationsrichtli-
nie vereinbar (EuGH, Urteil v. 1.3.2016, C-443/14,  
C-444/14). Integrationspolitische Gründe könnten 
die Wohnsitzauflage nur rechtfertigen, wenn sie 
keine Ungleichbehandlung zu anderen Migrantinnen 
und Migranten-Gruppen bedeuten würde (z.B. Perso-
nen, die mit einem Visum zum Familiennachzug 
kommen), denn eine Ungleichbehandlung ist aus-
drücklich gem. Art. 33 Qualifikationsrichtlinie nicht 
zulässig.  

Nach der Systematik des § 12a AufenthG-E sollen 
die betroffenen Schutzberechtigten zunächst an dem 
Ort verbleiben, dem sie im Asylverfahren zugewie-
sen wurden.  Bei der Erstverteilung durch das EASY-
System finden nur die Kriterien Steueraufkommen 
und Bevölkerungszahl eines Bundeslandes, sowie 
die Möglichkeit in der Außenstelle des Bundesamtes 
das Herkunftsland des Asylsuchenden zu bearbeiten, 
Bedeutung. Diese Kriterien sind sehr unzureichend 
bei der Bestimmung der Integrationschancen von 
Schutzsuchenden, da sie keine Aussage über die für 
eine gelingende Integration notwendige Infrastruktur 
liefern können.  

In einem zweiten Schritt, können Schutzberechtigte 
innerhalb von maximal 12 Monaten nach Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis verpflichtet werden, den 
Wohnsitz an einem anderen Ort zu nehmen, unab-
hängig davon, ob die Personen in einer Aufnahme-
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einrichtung oder Privatwohnung leben. Dadurch ent-
steht eine über einjährige Phase der Unsicherheit 
über den Verbleib an dem bisherigen Wohnort. Diese 
behindert aufgrund der dadurch erschaffenen Unsi-
cherheit die Teilhabe und Inklusion in schwerem 
Maße. Die Dauer von Asylverfahren zieht sich oft 
über 1 Jahr hin und die in dieser Zeit geknüpften 
Kontakte, sowie die erfolgte Verwurzelung und de-
ren Tragkraft für die bisherige gelungene Integration 
wird in keiner Weise berücksichtigt.  

Die Ausnahmeregelungen in Absatz 5 versuchen 
zwar Familienverhältnisse, sowie besondere Härte-
fälle zu berücksichtigen, leider zeigt jedoch schon 
der Vergleich mit der Erstverteilung von Asylsu-
chenden, dass auch die Regelausnahmen in der Pra-
xis nicht zu einer angemessenen Berücksichtigung 
der einzelnen Bedürfnisse führen können. Auch ist 
keine gesonderte Regelung für besonders Schutzbe-
dürftige vorgesehen, vielmehr sind sie wie alle auf 
die sehr unkonkret gehaltene Härtefallklausel ver-
wiesen. Sofern Familienverhältnisse berücksichtigt 
werden, trifft dies wieder nur auf die Kernfamilie zu, 
weiterhin ist der Nachweis des Familienverhältnis-
ses sehr erschwert.  

Durch die auf den Flüchtlingen lastende Antrags- 
und Nachweispflicht und die auf § 12a Abs. 2 und 4 
AufenthG-E bezogene Einschränkung der aufschie-
benden Wirkung des Widerspruchs und der Anfech-
tungsklage, ist die einmal getroffene Verteilentschei-
dung durch die zuständige Behörde i.d.R. durch die 
Betroffenen nur schwer zu korrigieren. Die Möglich-
keit für Landesregierungen eigene Verordnungen für 
das Aufnahmeverfahren zu erlassen, trägt zudem zur 
Entfernung von bundesweiten Standards bei und er-
schwert den Wohnortswechsel über Landesgrenzen 
hinweg. 

Wohnsitzauflagen wirken letztlich desintegrativ und 
haben – wie beim Königsteiner Schlüssel für Asylbe-
werber/-innen ersichtlich - in vielen Fällen die be-
klagten Segregationstendenzen nicht verhindert. Die 
Integration gelingt nicht besser durch den Zwang, in 
strukturschwachen Regionen zu wohnen. Flücht-
linge müssen die Chance erhalten, dort zu leben, wo 
sie eine reale Perspektive für eine Integration in den 
Arbeitsmarkt haben, wo sie, denen es naturgemäß an 
Beziehungen in die Aufnahmegesellschaft mangelt, 
auf die verfügbaren Netzwerke von Verwandten, Be-
kannten und Communities zugreifen können. 

Arbeitsplatzsuche für Flüchtlinge gelingt nach all 
unseren Erfahrungen dort am besten, wo Menschen 
nach der Flucht Kontakte aufbauen oder schon ha-
ben und auf unterschiedliche soziale Netzwerke zu-
rückgreifen können. In all unseren Beratungseinrich-
tungen machen wir die Erfahrung, dass eine Jobsu-
che aus der Ferne höchst unrealistisch und noch sel-
tener erfolgreich ist.  

Wir halten diese neue Regelung auch deshalb für 
nicht zielführend, da bereits jetzt in der Praxis ein 
Umzug für Menschen im Leistungsbezug nur unter 
Zustimmung der beteiligten Leistungsträger über-
haupt möglich ist und die tatsächliche Freizügigkeit 
somit bereits entsprechend eingeschränkt ist. Die 
Schaffung neuer bürokratischer Strukturen zur 
Durchsetzung dieser Regelung steht in keinem Ver-
hältnis zu dem zu bezweifelnden Nutzen und den 

Kosten für die Einführung eines neuen dafür not-
wendigen Systems. 

4. Einschränkungen bei der Niederlassungserlaub-
nis für anerkannte Asylberechtigte, Flüchtlinge 
und Resettlementflüchtlinge 

Art. 5 Nr. 5 IntG-E 

Laut dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen alle an-
erkannten Flüchtlinge i.d.R. erst nach 5 statt 3 Jah-
ren Aufenthalt eine Niederlassungserlaubnis erhal-
ten können und nur sofern bestimmte Voraussetzun-
gen wie Deutschkenntnisse und überwiegender Le-
bensunterhaltssicherung gegeben sind. Für eine Nie-
derlassungserlaubnis nach 3 Jahren sind höhere Vo-
raussetzungen zu erfüllen, wie die Erlangung von 
C1-Deutschkenntnissen und eine weit überwiegende 
Lebensunterhaltssicherung. Der Regierungsentwurf 
verweist auf die Härtefallregelungen nach § 9 Abs. 2 
Satz 3 bis 6 AufenthG, welche Ausnahmeregelungen 
für den Nachweis von Deutschkenntnissen und 
Kenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
vorsehen. 

Bislang erhalten anerkannte Flüchtlinge zunächst ei-
nen Aufenthaltstitel von 3 Jahren und nach deren 
Ablauf eine unbefristete Niederlassungserlaubnis. 
Diese Regelung wurde 2005 mit dem Zuwanderungs-
gesetz eingeführt, um anerkannten Flüchtlingen eine 
dauerhafte Lebensperspektive zu ermöglichen und 
damit auch die Integration zu beschleunigen. Es gibt 
gute Gründe, warum anerkannte Flüchtlinge beim 
Übergang in eine unbefristete Niederlassungserlaub-
nis gegenüber anderen Drittstaatsangehörigen privi-
legiert sind. Flüchtlinge sind oft besonders schutzbe-
dürftig, weil sie nicht wie andere Migranten freiwil-
lig ihre Heimat verlassen, sondern vorher oft Furcht-
bares erlebt und überlebt haben. Es sind oft Trauma-
tisierte und ältere Menschen, unbegleitete Minder-
jährige, Kranke.  

Daher ist der Ausspruch vom Fördern und Fordern 
im Zusammenhang mit Geflüchteten an deren Reali-
tät vorbei, denn es geht zunächst um Schutz. Aber, 
wer weiß, dass der Aufenthalt in Deutschland gesi-
chert ist, wird sich viel engagierter um echte Teil-
habe und selbständige Gestaltung seines/ihres Le-
bens bemühen als der-/diejenige, der/die Zweifel an 
seinen/ihren Perspektiven hat. 

Auch werden die Härtefallregelungen des § 9 Abs. 2 
Satz 3 AufenthG den speziellen Bedürfnissen von 
Flüchtlingen nicht gerecht. Zwar sehen sie Ausnah-
meregelungen für Personen vor, die auf Grund einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit o-
der wegen einer Behinderung gehindert waren die 
geforderten Kenntnisse der Sprache, Rechts- und Ge-
sellschaftsordnung zu erlangen. Nicht berücksichtigt 
werden jedoch Flüchtlinge, die im hohen Alter nach 
Deutschland gekommen sind und die Familienange-
hörigen, die sie pflegen. Für sie wird es kaum mög-
lich sein den Lebensunterhalt überwiegend zu si-
chern und die notwendigen Kenntnisse hinreichend 
nachzuweisen. 

Die Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach drei 
Jahren war Teil des Zuwanderungskompromisses, 
dessen Erfolge nun nicht zurückgeschraubt werden 
sollten.  

5. Rechtssicherheit während der Ausbildung 
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Art. 5 Nr. 4 und Nr. 8 IntG-E 

Mit der vorgesehenen Regelung in § 60a AufenthG-E 
wird den Auszubildenden eine Duldung für die ge-
samte Dauer der Ausbildung erteilt. Für die an-
schließende Arbeitssuche wird sie um ein halbes 
Jahr verlängert. Durch den neuen § 18 a Abs. 1a Auf-
enthG-E, ist anschließend an die Duldung gem. § 60a 
Abs. 2 Satz 4 AufenthG-E nach erfolgreichem Ab-
schluss einer Ausbildung und der Aufnahme einer 
der Ausbildung entsprechenden Tätigkeit eine Auf-
enthaltserlaubnis zu erteilen. 

Die AWO teilt das Ziel, mehr Rechtssicherheit wäh-
rend der Ausbildung zu schaffen, die hier enthaltene 
Regelung halten wir jedoch aus verschiedenen Grün-
den für  nicht ausreichend: Der Austausch der zeitli-
chen Begrenzung der Duldung auf ein Jahr durch 
eine Ausweitung auf die gesamte Ausbildungsdauer 
ist aus unserer Sicht zwar eine geringfügige Verbes-
serung für die Planungssicherheit, wird jedoch den 
Ansprüchen und Bedürfnissen der potentiellen Ar-
beitgeber/-innen und Ausbildungsbetriebe an die Si-
cherheit des Aufenthalts nicht gerecht. Hier werden 
viele Arbeitgeber/-innen weiterhin vor einer Einstel-
lung zurückschrecken. Damit erreicht man das ange-
dachte Ziel nicht. 

Eine Duldung ist nach wie vor „nur“ eine Ausset-
zung der Abschiebung und kein Aufenthaltstitel. Die 
seit 2004 deutlich werdenden Bemühungen durch 
verschiedene Bleiberechtsregelungen die Zahl der 
dauerhaft geduldeten Personen in Deutschland zu 
verringern, sollte fortgesetzt werden. Durch den § 25 
Abs. 5 AufenthG wurde eine Regelung geschaffen, 
die Geduldeten eine Möglichkeit einen Aufenthalts-
titel zu erhalten eröffnet, wenn die Abschiebung für 
18 Monate ausgesetzt ist. Im Vergleich dazu ist nicht 
nachvollziehbar, warum für die Dauer der Ausbil-
dung, die meist zwischen 2 und 3 Jahren beträgt, le-
diglich eine Duldung erteilt werden soll.  

Durch das sofortige Erlöschen der Duldung bei Ab-
bruch oder Nicht-Betreiben der Ausbildung, wird 
die Position der Auszubildenden extrem geschwächt 
und einer etwaigen Ausbeutung der Auszubildenden 
im Ausbildungsverhältnis Tür und Tor geöffnet. 

Hinzu kommt die offensichtlich ordnungspolitisch 
motivierte Absicht des Gesetzgebers, die Arbeitge-
ber/-innen zu verpflichten, mit der in § 60a Abs. 2, 
Satz 4 und 5 AufenthG-E neu eingeführten dezidier-
ten Meldepflicht staatliche Kontrollfunktionen zu 
übernehmen. Die Meldepflicht bei Abbruch oder 
Nicht-Betreiben der Ausbildung weist den Arbeitge-
bern/-innen eine aus pädagogischer Sicht nicht zu-
trägliche Ordnungs- und Aufsichtsfunktion zu. Den 
Arbeitgebern/-innen kann bei Fehlverhalten bzgl. 
der Meldepflicht ein Bußgeld bis zu 30.000 € aufer-
legt werden (§ 98 Abs. 2b i.V.m. Abs. 5 AufenthG-E). 
Dieses wirkt eindeutig abschreckend gegenüber Ar-
beitgebern/-innen, die jungen Geduldeten einen 
Ausbildungsplatz anbieten wollen.  

Die Duldung ist laut Gesetzentwurf nach Abschluss 
der Ausbildung für ein halbes Jahr zur Arbeitssuche 
einer der Qualifikation entsprechenden Beschäfti-
gung verlängerbar. Die Frist von einem halben Jahr 
zur Arbeitssuche ist unseren Erfahrungen nach sehr 
knapp bemessen und eine Erwerbstätigkeit ohne di-
rekten Bezug zum Ausbildungsberuf sollte gleich-

falls möglich sein, da ansonsten in der heutigen Ar-
beitswelt Flexibilität der Bewerber als durchaus po-
sitives Merkmal gewertet wird. Die Arbeiterwohl-
fahrt hält die Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis 
für die Dauer der Ausbildung und zur Arbeitssuche 
für ein weiteres Jahr für angemessen. Wir begrüßen 
den Wegfall der bisherigen Altersbeschränkung auf 
21 Jahre. 

6. Verpflichtungserklärung 

Art. 5 Nr. 9 f. IntG-E 

Die Arbeiterwohlfahrt begrüßt die in § 68 Abs. 1 
AufenthG-E neu gefasste Befristung der Wirkung von 
sogenannten Verpflichtungserklärungen auf fünf 
Jahre genauso wie die in § 68a AufenthG-E geregelte 
Übergangsvorschrift zur Rückwirkung bereits beste-
hender Verpflichtungserklärungen.  

Die Problematik des Eingehens von Verpflichtungs-
erklärungen ist in den Einrichtungen und Diensten 
ein oft nachgefragtes Beratungsthema. Die Ratsu-
chenden erleben bei den hier ansässigen Verwand-
ten große Verzweiflung und menschliches Leid, 
wenn Ratsuchende den Familienangehörigen in Sy-
rien oder in Flüchtlingslagern helfen möchten.  

Die Arbeiterwohlfahrt schätzt die Einschränkung in 
§ 68 Abs. 1 letzter Satz AufenthG-E als rechtlich 
fragwürdig und als sehr bedenklich ein. Angesichts 
der EU-rechtlichen Verpflichtung der Mitgliedsstaa-
ten anerkannten Flüchtlingen Sozialleistungen im 
selben Maße wie deutschen Staatsangehörigen zu ge-
währen, sollte auf den letzten Satz des § 68 Auf-
enthG verzichtet werden. Eine kürzere Befristung, z. 
B. auf drei Jahre, würde zum Einen die Wahrschein-
lichkeit von nachträglichen Asylanträgen erheblich 
verringern, zum anderen würde potentiellen Ver-
pflichtungsgebern/-innen die Möglichkeit eröffnet, 
weiteren Menschen zu helfen und ihrer Verantwor-
tung nachzukommen. Die erhebliche Verkürzung der 
Frist erscheint uns daher sachgerecht. 

7. Mitarbeiter/-innen anderer Behörden 

Art. 6 Nr. 5 IntG-E 

Anhörungen sollen gem. § 24 Abs. 1a AsylG-E nun 
auch durch geschulte Bedienstete anderer Behörden 
ausgeführt werden können, die jedoch keine Uni-
form tragen dürfen, sofern eine große Zahl von Aus-
ländern gleichzeitig um Asyl suchen. 

Grundsätzlich sind Bemühungen die Dauer von 
Asylverfahren zu verkürzen sehr wünschenswert. 
Dabei ist in jedem Fall zu beachten, dass die Anhö-
rung gem. § 25 AsylG das „Herzstück“ des Asylver-
fahrens ist und als solches große Bedeutung für das 
Verfahren trägt. Daher ist in jedem Fall sicherzustel-
len, dass eine ordentliche Schulung der Anhörer/-in-
nen erfolgt, welche mit der Ausbildung des Perso-
nals des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
vergleichbar ist, und durch den kurzfristigen Einsatz 
anderen Personals die Qualität der Anhörungen 
nicht abgesenkt wird.  

8. Neue Unzulässigkeitsgründe für Asylanträge 

Art. 6 Nr. 7 IntG-E 

Der § 29 AsylG wird durch den IntG-E um weitere 
Fallkonstellationen ergänzt, in denen Asylanträge als 
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unzulässig gewertet werden und dementsprechend 
ohne inhaltliche Prüfung abgelehnt werden können.  

Besonders erwähnenswert ist hier § 29 Abs. 1 Nr. 4 
AsylG-E, der die Möglichkeit eröffnet einen Asylan-
trag als unzulässig einzustufen, wenn „ein Staat, der 
kein Mitgliedstaat der Europäischen Union und be-
reit ist, den Ausländer wieder aufzunehmen, als 
sonstiger Drittstaat, gemäß § 27 [AsylG] betrachtet 
wird“.  

Hiermit scheint das europäische Konzept des ersten 
Asylstaates (Art. 33 i.V.m. Art. 35 Asylverfahrens-
richtlinie; 2013/32/EU) in das deutsche Recht über-
nommen zu werden. Leider geht der Regierungsent-
wurf in seiner Begründung nicht auf diese Regelung 
ein, so dass nicht abschließend nachvollzogen wer-
den kann, was beabsichtigt wird.  

Diese Regelung eröffnet zunächst die Möglichkeit, 
Asylanträge als unzulässig zu betrachten, sofern eine 
ausreichende Schutzgewährung durch einen Dritt-
staat festzustellen ist. Nach dem Wortlaut käme es 
nur auf zwei Kriterien an: der Drittstaat erklärt sich 
zur Rücknahme bereit und ist als sonstiger Drittstaat 
zu betrachten. Dies würde jedoch die Möglichkeit er-
öffnen, ohne inhaltliche Prüfung des Asylbegehrens 
Schutzsuchende in Nicht-EU-Staaten zu verbringen, 
die auch keine „sicheren Drittstaaten“ sind. Dabei ist 
zu befürchten, dass die hohen Voraussetzungen zur 
Einstufung von Staaten als „sichere Drittstaaten“ 
umgangen werden könnten.  

Auch bei der Umsetzung europäischer Regeln müs-
sen die verfassungsrechtlichen und völkerrechtli-
chen Grenzen beachtet werden. Insbesondere das 
Recht auf eine individuelle Einzelfallprüfung darf 
nicht durch den Gesetzesentwurf ausgehöhlt wer-
den, da sonst das deutsche Grundrecht auf Asyl de 
facto abgeschafft und die europäischen und völker-
rechtlichen Schutzstandards für den Flüchtlings-
schutz ausgehebelt werden würden. Das individuelle 
Recht auf Asyl muss in jedem Fall gewahrt bleiben.  

Eine Abwälzung der Verantwortung für Flüchtlinge 
auf „sonstige Drittstaaten“, also Nicht-EU-Länder, 
wird unserer Verpflichtung nicht gerecht.   

Zu beachten sind auch die möglichen desintegrati-
ven Auswirkungen, wenn eine Abschiebung in den 
Nicht-EU-Drittstaat tatsächlich oder rechtlich nicht 
durchführbar ist. Die betroffenen Geflüchteten blei-
ben dann von dem Asylverfahren in Deutschland 

ausgeschlossen und verbleiben voraussichtlich für 
lange Zeit in prekären Aufenthaltssituationen. 

9. Aufenthaltsgestattung und Ankunftsausweis 

Art. 6 Nr. 7 IntG-E 

Durch § 55 AsylG-E wird die Entstehung der Aufent-
haltsgestattung vereinheitlicht und für Schutzsu-
chende, egal ob sie aus einem sicheren Drittstaat ein-
gereist sind oder nicht, mit der Ausstellung des An-
kunftsnachweises verknüpft. Diese Vereinheitli-
chung ist zunächst zu begrüßen. Dabei ist jedoch da-
rauf hinzuweisen, dass die Ausstellung des An-
kunftsnachweises bisher nicht überall in Deutsch-
land erfolgt und es keine einheitliche Praxis gibt, 
wann der Nachweis ausgegeben sein muss, da der § 
63a AsylG nur verlangt, dass er „unverzüglich“ aus-
gestellt wird. Weiterhin wird der Ankunftsnachweis 
nach Ausstellung der „Bescheinigung über die Auf-
enthaltsgestattung“ gem. § 63 AsylG wieder eingezo-
gen, so dass ab diesem Zeitpunkt für die Schutzsu-
chenden, sofern sie keine Kopie gemacht haben, der 
Beginn der Aufenthaltsgestattung nicht mehr nach-
vollziehbar ist. 

10.  Vorrangprüfung 

§ 32 Abs. 5 Nr. 3 BeschV-E 

Die Arbeiterwohlfahrt begrüßt grundsätzlich den 
Wegfall der Vorrangprüfung in Bezirken mit unter-
durchschnittlicher Arbeitslosigkeit, bei weiterer Prü-
fung der Beschäftigungsbedingungen, denn bisher 
sind Arbeitgeber/-innen nur sehr schwer dazu zu be-
wegen, dieses zusätzliche Verfahren mitzutragen, da 
es einen enormen Arbeitsaufwand mit sich bringt. 
Außerdem fehlt nach wie vor die Kenntnis über die 
Verfahrensweisen. Jedoch sollte dies ohne die regio-
nale Beschränkung erfolgen, da gerade Asylsu-
chende aus strukturschwachen Regionen besonders 
benachteiligt würden. 

Schlussbemerkung 

Die AWO ist davon überzeugt, dass die Inklusion 
von Geflüchteten durch die Ermöglichung echter 
Teilhabe ein notwendiger und wichtiger Schritt ist, 
den wir gemeinsam als Gesellschaft gehen müssen. 
In diesem Zusammenhang begrüßen wir den Ver-
such der Bundesregierung ein Integrationsgesetz zu 
verabschieden.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)661neu 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration GmbH 

Zu dem Gesetzesentwurf der CDU/CSU und SPD 
(Entwurf eines Integrationsgesetzes, BT-Drs. 
18/8615) nehme ich auf der Grundlage der Presse-
mitteilungen des Sachverständigenrats (SVR) zum 
Integrationsgesetzesentwurf vom 19.5.2016 und zur 
Wohnsitzauflage vom 16.2.2016 wie folgt Stellung:  

Zusammenfassung:  

Der SVR teilt ausdrücklich das Ziel der frühen Integ-
rationsförderung. Er befürwortet auch im Sinne der 
Gleichbehandlung und Integrationsförderung die 
grundsätzliche Linie, die Maxime des Förderns und 
Forderns auf Flüchtlinge zu übertragen, sofern die 
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. In diesem Sinne 
sind die Öffnungsklauseln, die der Gesetzesentwurf 
jetzt vorsieht, zu begrüßen. Die Eingliederung in die 
Regelsysteme sollte allerdings konsequent ausgewei-
tet werden: Der SVR fordert eine Ausweitung der ge-
planten Öffnung von Integrationskursen und Ar-
beitsmarktintegrationsmaßnahmen auf solche 
Flüchtlinge, die individuell eine gute Bleibeperspek-
tive haben. Die besten Voraussetzungen für Integra-
tion schaffen rasche Verfahren. Das Ziel, die Verfah-
rensdauer für alle Asylbewerber deutlich zu reduzie-
ren, muss daher weiterhin oberste Priorität haben – 

erst dann können Arbeitsmarktintegration und 
Sprachförderung ihre volle Wirkung entfalten. In-
tegration ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller, 
sie setzt das Zusammenwirken von Bund und Län-
dern ebenso voraus wie eine tatkräftige Zivilgesell-
schaft. Das Integrationsgesetz des Bundes ist ein 
Schritt in diesem Prozess. Für das Gelingen ist die 
Gesellschaft insgesamt verantwortlich, also die hier 
länger Lebenden wie die nach Deutschland Kom-
menden, die gemeinsam ein Klima von Gesprächs- 
und Aufnahmebereitschaft und wechselseitiger Ak-
zeptanz schaffen müssen. Dafür ist es aus Sicht des 
SVR durchaus sinnvoll, wenn alle an den gleichen 
Maßstäben gemessen werden. Hierzu leistet das In-
tegrationsgesetz mit seinem Ansatz der Gleichbe-
handlung einen Beitrag.  

Zur generellen Eingliederung in die Regelsysteme: 

Der Gesetzentwurf der großen Koalition für ein In-
tegrationsgesetz (BT-Drs. 18/8615) sieht für Asylbe-
werber mit guter Bleibeperspektive eine weitge-
hende Öffnung der seit dem Zuwanderungsgesetz 
von 2005 etablierten Strukturen staatlicher Integrati-
onsförderung vor. Der Einbezug von Flüchtlingen im 
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Verfahren in die bestehenden Regelsysteme des För-
derns und Forderns ist ein wichtiger Schritt hin zu 
Gleichbehandlung und früher Integration. Die hier-
für aufgewandten erheblichen finanziellen Mittel 
sind eine gute und notwendige Investition, die den 
Flüchtlingen und der gesamten Gesellschaft zugute-
kommt. Dass allerdings eine nicht unbeträchtliche 
Gruppe von Flüchtlingen hiervon ausgenommen 
wird, ist integrationspolitisch kontraproduktiv. Hier 
sollte nachgebessert werden.  

Zur Gleichbehandlung mit anderen Gruppen: 

Der Sachverständigenrat begrüßt die dem vorliegen-
den Gesetzesentwurf in großen Teilen zugrundelie-
gende Maxime, Flüchtlingen im Verfahren nach dem 
Grundsatz „Fördern und Fordern“ Zugang zu Integ-
rationskursen und anderen Maßnahmen der Integra-
tionsförderung zu gewähren und dies mit einer Er-
wartung an Teilnahme zu verbinden. Damit werden 
Asylbewerber mit anerkannten Flüchtlingen, ande-
ren Drittstaatsangehörigen, die nicht aus humanitä-
ren Gründen nach Deutschland gekommen sind, 
aber auch mit Personen ohne Migrationshintergrund, 
die Hartz IV-Leistungen beziehen, gleichgestellt. Der 
Grundsatz des Förderns und Forderns für alle als 
zentrales integrationspolitisches Leitmotiv vieler 
Einwanderungsländer hat sich bewährt. 

Wichtig ist allerdings, dass Fordern das Fördern vo-
raussetzt und die entsprechenden Angebote nun 
massiv und passgenau ausgebaut werden müssen. 
Andernfalls läuft eine Verpflichtung zur Teilnahme 
ins Leere. Zudem muss die Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt bleiben und Belange des Einzelfalls sind zu 
berücksichtigen, bevor man Asylbewerber mit Sank-
tionen belegt.  

Zur Unterteilung der Flüchtlinge nach Bleibeper-
spektive: 

Mit der Förderung früher Integration hat die Politik 
grundsätzlich aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. 
Nicht nachvollziehbar ist daher die für eine be-
stimmte Gruppe vollzogene ‚Rolle rückwärts‘ hin-
sichtlich der sonst klar dominierenden Maxime ei-
ner Integration von Anfang an: Der Entwurf unter-
scheidet nicht nur nachvollziehbarerweise zwischen 
Personen aus sicheren Herkunftsländern, die von 
den Integrationsangeboten ausgeschlossen bleiben, 
und anderen Antragstellern, denen die neuen Mög-
lichkeiten prinzipiell offen stehen. Vielmehr schafft 
er mit der Gruppe von Personen aus nicht-sicheren 
Herkunftsländern mit einer unklaren Bleibeperspek-
tive (wie beispielsweise Flüchtlingen aus Afghanis-
tan) eine neue Hierarchisierung. Antragsteller aus 
dieser mittleren Gruppe werden hinsichtlich des Zu-
gangs zu Integrationsangeboten deutlich schlechter 
gestellt, obwohl viele von ihnen individuell durch-
aus gute Chancen auf Anerkennung haben. Beson-
ders problematisch ist dies, da ihre teilweise sehr 
komplexen Verfahren derzeit besonders lange dau-
ern, auch weil sie nachrangig bearbeitet werden. 
Eine Öffnung der Angebote auf Basis einer Beurtei-
lung individueller Bleibeperspektiven ist daher dem 
pauschalen Ausschluss klar vorzuziehen.  

Die besten Voraussetzungen für Integration schaffen 
allerdings rasche Verfahren. Das Ziel, die Verfah-
rensdauer für alle Asylbewerber deutlich zu reduzie-
ren, muss daher weiterhin oberste Priorität haben – 

dann können Arbeitsmarktintegration und Sprach-
förderung erst ihre volle Wirkung entfalten.  

Zum Zugang zum Arbeitsmarkt: 

Die vorgesehenen Erleichterungen für den Arbeits-
marktzugang sind aus Sicht des SVR sehr zu begrü-
ßen. Hierzu gehört, dass die Vorrangprüfung für 
Asylbewerber und Geduldete in Regionen mit gerin-
ger Arbeitslosigkeit für drei Jahre ausgesetzt werden 
soll. Hierfür hat sich der SVR bereits seit längerem 
ausgesprochen. Sehr positiv ist, dass Flüchtlinge mit 
guter Bleibeperspektive bereits nach drei Monaten 
Zugang zu den Maßnahmen der Ausbildungsförde-
rung (etwa berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
men, assistierter Ausbildung) erhalten sollen und 
auch der Zugang zu finanziellen Ausbildungshilfen 
bei Bedarf eröffnet wird. Auch die geplante „Drei-
plus-zwei-Regelung“, wonach Flüchtlinge nach dem 
Abschluss einer Ausbildung – unabhängig vom Aus-
gang des Asylverfahrens – für zwei Jahre im Betrieb 
weiter beschäftigt werden können, ist integrations-
politisch sinnvoll. Mit Skepsis betrachtet der SVR 
dagegen die Beschäftigung von Flüchtlingen in Maß-
nahmen des Arbeitsmarktintegrationsprogramms 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM). Solche 
Maßnahmen in Asyleinrichtungen sind als tempo-
räre niedrigschwellige Beschäftigung denkbar, Erfah-
rungen mit etwa im Rahmen der Hartz-Reformen 
etablierten und ähnlich konstruierten Beschäfti-
gungsformen haben allerdings eine doppelte Proble-
matik aufgezeigt: Nicht nur kann es zur Verdrängung 
privater Unternehmen durch die neue Konkurrenz 
von staatlich subventionierten Beschäftigten kom-
men, oftmals haben sich auch die Möglichkeiten für 
die vermeintlich Geförderten, wieder im ersten Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen, durch einen mit einer sol-
chen Beschäftigungsform verbundenen Stigma-Effekt 
keineswegs verbessert, sondern sogar verschlechtert. 
Es ist daher in jedem Fall zu gewährleisten, dass 
durch solche Beschäftigungen der Spracherwerb und 
eine mögliche Qualifizierung nicht gefährdet wer-
den.    

Zu den Integrationskursen: 

Der SVR kritisiert die geplante Verkürzung der An-
spruchszeiten auf Integrationskurse von zwei auf ein 
Jahr – diese ist angesichts des noch nicht in ausrei-
chendem Maß zur Verfügung stehenden Angebots 
nicht überzeugend. Die Aufstockung der Orientie-
rungskurse von 60 auf 100 Stunden und eine stär-
kere Vermittlung der in Deutschland geltenden 
Rechtsgrundlagen und Werte hingegen ist aus Sicht 
des SVR zu befürworten. Viele Flüchtlinge kommen 
genau wegen dieser Werte und Rechte zu uns. 
Kenntnis von Werten und Werteübernahme sind al-
lerdings zweierlei: Eine über das Befolgen von Spiel-
regeln hinausgehende wünschenswerte Zustimmung 
zu den Grundlagen des Gemeinwesens und ein Ge-
fühl der Zugehörigkeit resultieren vor allem aus der 
Erfahrung, etwas bewirken zu können, mitzugestal-
ten, eine Perspektive für sich und seine Familie zu 
haben, gerecht behandelt zu werden. Hier müssen 
Orientierungskurse und Maßnahmen der Integrati-
onsförderung ineinander greifen und hier spielt auch 
die Zivilgesellschaft mit ihren Beteiligungsmöglich-
keiten eine wichtige Rolle. 

Zur Aufenthaltsverfestigung: 



Ausschussdrucksache 18(11)681  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

  21 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, Flüchtlinge, die nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wur-
den, im Hinblick auf die Verfestigung ihres Aufent-
halts mit subsidiär Geschützten, aber auch anderen 
Ausländerinnen und Ausländern insofern gleichzu-
stellen, als künftig die Niederlassungserlaubnis für 
diese Gruppen (bei nicht erfolgendem Widerruf 
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 
nach fünf Jahren (unter Anrechnung der Zeit des 
Asylverfahrens) nur noch bei Erbringung bestimmter 
Integrationsleistungen erteilt wird. Für Genfer 
Flüchtlinge besteht an dieser Stelle aber bislang im 
Gegensatz zu subsidiär Geschützten bei Erfüllung 
der Erteilungsvoraussetzungen ein Anspruch auf die 
Niederlassungserlaubnis. Dieser Automatismus der 
Gewährung einer Niederlassungserlaubnis ohne wei-
tere Bedingungen nach drei Jahren soll nun der Ver-
gangenheit angehören. Diese Maßnahme ist aus Sicht 
des SVR im Sinne der Gleichbehandlung zu rechtfer-
tigen.  

Der SVR hatte allerdings (in seiner PM vom 
19.5.2016 zum Referentenentwurf) eine Öffnungs-
klausel vorgeschlagen, die auch Bemühungen um 
die Lebensunterhaltssicherung und eine daran an-
knüpfende positive Erwartung an den Erfolg dieser 
Bemühungen als hinreichende Voraussetzung im 
Einzelfall anerkennt. Der vorliegende Gesetzesent-
wurf sieht gegenüber anderen Ausländerinnen und 
Ausländern nun entsprechend etwas abgesenkte Vo-
raussetzungen vor, um der besonderen Situation der 
Flüchtlinge gerecht zu werden: Flüchtlinge, die ih-
ren Lebensunterhalt überwiegend sichern können 
und Deutsch auf dem Niveau A2 sprechen, erhalten 
die Niederlassungserlaubnis nach 5 Jahren. Diese 
Anforderungen sind aus Sicht des SVR vertretbar; 
die Regelung entspricht dem Ziel der konsequenten 
Gleichbehandlung, da entsprechende Regelungen bei 
der Regularisierung von langjährig Geduldeten (nach 
§ 25b AufenthG) zur Anwendung kommen. Zu be-
grüßen ist darüber hinaus, dass besondere Integrati-
onsleistungen (Deutschkenntnisse auf dem Niveau 
C1 und weit überwiegende Sicherung des Lebensun-
terhalts) künftig belohnt werden sollen, indem in 
diesem Fall eine Niederlassungserlaubnis bereits 
nach 3 Jahren zu erteilen ist. Dies setzt einen klaren 
Anreiz zur raschen Integration.  

Zur Wohnsitzauflage: 

Die Wohnsitzauflage ist ein erheblicher Eingriff in 
das Freizügigkeitsrecht und steht unter entsprechen-
dem Begründungsdruck. Sie bedarf einer klugen 
Ausgestaltung, damit auch die beabsichtigten Wir-
kungen erzielt werden. Hierbei sieht der SVR die Ar-
gumente, die aus der Bundespolitik, vom Deutschen 
Städtetag und dem Landkreistag vorgebracht wer-
den: Danach kann erstens die derzeitige Konzentra-
tion von anerkannten Flüchtlingen vor allem in 
Großstädten und Ballungszentren in Westdeutsch-
land integrationshemmend wirken, wenn der dortige 
Arbeits- und Wohnungsmarkt nicht hinreichend auf-
nahmefähig ist. Es besteht zweitens die Gefahr eines 
verminderten Kontakts zur Mehrheitsbevölkerung, 
auch wenn ethnische Communities zugleich hilf-
reich sein können, z. B. bei der Vermittlung von Ar-
beitsmöglichkeiten. Zu berücksichtigen ist drittens 
die Perspektive der Kommunen, die erhebliche Mit-
tel in den Aufbau von Wohnraum, Sprach- und För-
derkursen etc. investieren, ohne dass sie derzeit ab-
sehen können, wie lange und in welchem Umfang 

diese Angebote benötigt werden. Der SVR gibt aller-
dings zu bedenken, dass Zwangszuweisungen auch 
integrationshemmende Effekte haben können, da sie 
den persönlichen Entscheidungsspielraum ein-
schränken und sofern sie z. B. Familienzusammen-
führungen verhindern. Eine integrationsförderliche 
Wirkung von Ansiedlungspolitiken ist (wie die For-
schung zeigt) zudem nur dann gegeben, wenn die lo-
kalen Arbeitsmärkte aufnahmebereit sind und aner-
kannte Flüchtlinge am zugewiesenen Ort eine adä-
quate Arbeit finden können. Vielfach wird allerdings 
in der ersten Zeit nach der Anerkennung der Erwerb 
der sprachlichen und beruflichen (Nach)Qualifika-
tion im Vordergrund stehen. Zentral ist daher auch, 
dass an den Wohnorten eine Infrastruktur zur Verfü-
gung steht, die den Flüchtlingen gerade dies ermög-
licht.  

Vor diesem Hintergrund sieht der SVR die Pläne zur 
Gestaltung der Wohnsitzauflage im Entwurf des In-
tegrationsgesetzes als flexibel und verhältnismäßig 
an. Im Sinne der Subsidiarität wird den Bundeslän-
dern ein klarer Entscheidungsspielraum eingeräumt. 
Das kann in Einzelfällen heißen, dass die Länder 
ganz darauf verzichten, den Bewegungsspielraum 
anerkannter Flüchtlinge innerhalb des Bundeslandes 
einzuschränken. In anderen Ländern mag keine all-
gemeine Wohnsitzzuweisung sinnvoll sein, sondern 
lediglich eine Beschränkung des Zuzugs in Ballungs-
räume. Hier sind die Länder gefordert, die Kann-Re-
gelung im integrationspolitischen Sinne mit Augen-
maß auszugestalten. Richtig ist die vom SVR gefor-
derte und nun vorgesehene Befristung dieses die 
Freizügigkeit anerkannter Flüchtlinge einschränken-
den Instruments auf 3 Jahre. Ebenfalls zu begrüßen 
ist, dass anerkannte Flüchtlinge, die oder deren 
engste Familienangehörige einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, unter be-
stimmten Voraussetzungen von dieser Regelung aus-
genommen sind und auch entsprechende Härtefall-
regelungen Ausnahmen ermöglichen. Der SVR be-
tont, dass Menschen mit Schutzstatus in den Kom-
munen integrationsfördernde und (nach)qualifizie-
rende Maßnahmen offen stehen müssen (Integrati-
ons- und berufsbezogene Sprachkurse, Ausbildung, 
Maßnahmen der Arbeitseingliederung), damit eine 
Wohnsitzauflage keine integrationspolitisch negati-
ven Effekte zur Folge hat.  

Die vorgesehene Evaluation des Gesetzes nach 5 Jah-
ren ist aus Sicht des SVR sehr zu begrüßen (vgl. PM 
vom 16.2.2016). Es sollte dabei gewährleistet sein, 
dass diese auch eine Evaluation der Effekte der 
Wohnsitzauflagen auf Länderebene umfasst. 

Mittelfristig ist bei sinkenden Zuzugszahlen klar die 
Rückkehr zu einer freien Wohnortwahl für aner-
kannte Flüchtlinge geboten. Dabei sollte die Frage 
des Zuzugs oder Verbleibs in Kommunen in erster 
Linie durch attraktive Lebensbedingungen dort und 
nicht durch Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 
gesteuert werden. Hierzu könnte dann auch eine 
Weiterentwicklung des Königsteiner Schlüssels bei-
tragen, sofern dieser um Kriterien der Aufnahmefä-
higkeit von Kommunen (Wohnraum, Arbeitsmarkt, 
Ausbildungssystem) ergänzt wird. Eine Evaluation 
auf Länderebene muss dann zeigen, ob die integrati-
onspolitischen Effekte sich auch eingestellt haben.  

Weiterer Handlungsbedarf jenseits des Integrations-
gesetzes: 
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Der SVR weist zudem darauf hin, dass ergänzend zu 
diesen durch ein Bundesgesetz geregelten Aspekten 
des Arbeitsmarktzugangs und der Integrationsförde-
rung nun vor allem die Wohnungsbauförderung und 
Stadtentwicklung nicht vernachlässigt werden dür-
fen. Hier handelt es sich um eine gesamtstaatliche 
Aufgabe, die auch mit Blick auf die Vermeidung von 
Konkurrenzen auf dem zum Teil jetzt schon ange-
spannten Wohnungsmarkt von zentraler Bedeutung 
ist.  

Nicht minder wichtig ist angesichts der Altersstruk-
tur der Flüchtlinge die Aufgabe einer erfolgreichen 
Integration in Kita, Schule und berufliche Bildung. 
Hier sieht der SVR Bund und Länder gemeinsam in 
der Pflicht. Kinder müssen rasch und überall in 
Deutschland Zugang zu Kita und Schule finden – 
spätestens drei Monate nach ihrer Ankunft sollte das 
gewährleistet sein. In den Schulen kommt es dann 
darauf an, Sprach- und Integrationsförderung mitei-
nander zu verbinden, indem beispielsweise Kinder 
nicht allein einer Willkommensklasse zugeordnet 

werden, sondern parallel direkt auch an solchen Tei-
len des Unterrichts ihrer künftigen Regelklasse teil-
nehmen, der weniger von der Sprachbeherrschung 
abhängt (wie beispielsweise der Sportunterricht). In 
der Schule zeigt sich beispielhaft, worauf es bei der 
Integration ankommt: Zugänge müssen staatlich er-
öffnet, entsprechende Infrastrukturen und Personal-
stellen vorgehalten werden. Integration gelingt dann 
aber vor allem im menschlichen alltäglichen Mitei-
nander: Sie ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller, 
sie setzt das Zusammenwirken von Bund und Län-
dern ebenso voraus wie eine tatkräftige Zivilgesell-
schaft.  

Darüber hinaus bekräftigt der SVR das in der Mese-
berger Erklärung zur Integration enthaltene Anlie-
gen, der besonderen Schutzbedürftigkeit bestimmter 
Gruppen (z.B. Frauen, Kinder, andere Schutzbedürf-
tige) Rechnung zu tragen. Hier sollten rasch bundes-
weit geltende Standards für die Unterbringung etab-
liert werden.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)662 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Zusammenfassung  

Mit dem Entwurf eines Integrationsgesetzes werden 
wesentliche Hürden beseitigt, die einer Integration 
von Asylbewerbern und Geduldeten in Beschäfti-
gung und Ausbildung entgegenstehen. Die Änderun-
gen gehen jedoch zum Teil noch nicht weit genug 
bzw. könnten neue Hemmnisse bei der Integration 
von Flüchtlingen schaffen.   

 Die zumindest teilweise Abschaffung der Vor-
rangprüfung für Asylbewerber und Geduldete ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. Die dreijäh-
rige Befristung und insbesondere auch die vor-
gesehene Begrenzung des Wegfalls der Vorrang-
prüfung auf Arbeitsagenturbezirke mit günstiger 
Arbeitsmarktlage ist jedoch nicht zielführend. 
Sie wirft eine Fülle administrativer Fragen auf, 
die die Umsetzung stark verkomplizieren und 
die Verlangsamung von Prozessen bewirken, wo 
zügiges Entscheiden dringend notwendig ist. 
Eine flächendeckende Abschaffung der Vorrang-
prüfung ist daher notwendig und sinnvoll.  

 Positiv ist zwar, dass mit dem geplanten teilwei-
sen Aussetzen der Vorrangprüfung auch der Ein-
satz von Flüchtlingen in der Zeitarbeit erleich-
tert wird. Es ist jedoch absolut falsch, nach drei 
Jahren die Beschäftigung von Asylbewerbern 
und Geduldeten in der Zeitarbeit wieder voll-
ständig zu verbieten. Vielmehr muss das Verbot 
der Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen in 
der Zeitarbeit grundsätzlich und vollständig ab-
geschafft werden. 

 Die Schaffung eines rechtssicheren Aufenthalts 
für Ausländer in Ausbildung für die Dauer der 
Ausbildung und zwei weitere Jahre bei Beschäf-
tigungsaufnahme bzw. sechs Monate zur Ar-
beitsplatzsuche nach der Ausbildung sowie der 
Wegfall der bisherigen Altersgrenze von 21 Jah-
ren verbessern die Integrationschancen in Aus-
bildung deutlich.  

 Die Meldepflicht bei Ausbildungsabbruch ist 
grundsätzlich richtig. Abzulehnen ist aber, diese 
Meldeverpflichtung dem Ausbildungsbetrieb 
aufzubürden sowie die Androhung massiver 
Bußgelder, wenn der Betrieb dieser Pflicht nicht 
nachkommt. Sinnvoller und einfacher ist es, 
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diese Meldepflicht den Sozialversicherungsträ-
gern zu übertragen. Alternativ sollte zumindest 
die Höchstgrenze der Geldbuße deutlich redu-
ziert werden. 

 Die bis Ende 2018 befristete weitere Öffnung des 
Zugangs von jungen Flüchtlingen zu Förderin-
strumenten der Berufsausbildung ist richtig, 
geht aber nicht weit genug. Um den bei Flücht-
lingen oft besonders schwierigen Weg in eine 
(duale) Ausbildung zu ebnen, müssen alle In-
strumente der Ausbildungsförderung ab Ab-
schluss eines Ausbildungsvertrages zur Verfü-
gung stehen.  

 Die Beschränkung der Dauer der Verpflichtungs-
erklärung nach § 68 AufenthG auf fünf Jahre ist 
grundsätzlich richtig, weil dadurch Rechtssi-
cherheit hergestellt wird. Es muss jedoch drin-
gend eine ausdrückliche Regelung für Altfälle 
eingeführt werden, da bisher Rechtsunsicherheit 
bestand, welche Wirkung die Flüchtlingsaner-
kennung auf den Bestand der Verpflichtungser-
klärung hat. Nur so können unbillige Mehrbelas-
tungen von Bürgern vermieden werden. Alle 
Verpflichtungserklärungen, die vor Inkrafttreten 
des Integrationsgesetzes abgegeben wurden, 
müssen deshalb mit der Flüchtlingsanerken-
nung bzw. mit Ablauf der nach dem Integrati-
onsgesetz geplanten fünf Jahre ihre Wirkung für 
den Bürger verlieren, der die Verpflichtungser-
klärung abgegeben hat.  

 Zusätzliche Arbeitsgelegenheiten für Asylbewer-
ber sind mit Blick auf die fehlende positive ar-
beitsmarktpolitische Wirkung und auf die Ver-
drängungseffekte gegenüber regulärer Beschäfti-
gung restriktiv zu behandeln und zu befristen. 
Sie müssen ultima ratio sein und dürfen nur in 
Betracht kommen, wenn andere vorrangige Maß-
nahmen nicht oder nicht mehr in Betracht kom-
men. Auf jeden Fall müssen die Verwaltungs-
ausschüsse der Arbeitsagenturen rechtzeitig in-
formiert und eingebunden werden.  

 Die Ausweitung der Möglichkeiten Integrations-
kurse verpflichtend zu machen, sowie die Stär-
kung der Wertevermittlung sind sinnvoll. Über-
dies ist es zwingend, dass flächendeckend auch 
tatsächlich ausreichend Kurse bereitgestellt wer-
den und der effektive Zugang verbessert wird, 
insbesondere dadurch, dass eine Zuweisung der 
Teilnehmer zu konkreten Kursangeboten ermög-
licht wird.  

 Sinnvoll und notwendig ist gerade angesichts 
oft noch immer langer Asylverfahren zudem, 
dass zügig Orientierungsangebote inklusive ei-
ner grundlegenden Sprachförderung auch für 
die Gruppe der Asylbewerber geschaffen wer-
den, die nicht aus den vier Ländern (Syrien, 
Iran, Irak, Eritrea) mit besonders hoher Bleibe-
perspektive und nicht aus einem sicheren Her-
kunftsland stammen. Dies gilt umso mehr, als 
viele Antragsteller nach intensiver Prüfung der 
Anträge im Ergebnis ebenfalls Asyl oder einen 
Duldungsstatus erhalten. Das dazu in der „Mese-
berger Erklärung“ aufgeführte Pilotprojekt im 
Jahr 2016 sollte daher zügig umgesetzt und auf 
Übertragbarkeit in die Fläche geprüft werden. 

Im Rahmen der Anhörung im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales werden neben dem Integrationsgesetz-
entwurf auch der Antrag der Fraktion DIE LINKE 
„Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, In-
tegration befördern und Lohndumping bekämpfen“ 
und die Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN „Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge – Pra-
xisnahe Förderung von Anfang an“ und „Integration 
ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zu-
sammenhalt“ behandelt.  

Die Vorschläge der Fraktion „Die Linken“ sind nicht 
Ziel führend, um die Integration von Flüchtlingen in 
den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zu fördern, 
sondern behindern diese geradezu. Dies gilt insbe-
sondere für die Forderungen, den Mindestlohn ohne 
Ausnahmen auf zehn Euro pro Stunde drastisch zu 
erhöhen und damit den Einstieg in Arbeit für Unge-
lernte weiter zu erschweren. Auch die Forderung fle-
xible Beschäftigungsformen wie die befristete Be-
schäftigung und die Zeitarbeit noch stärker zu regu-
lieren sind für das Ziel einer erfolgreichen Integra-
tion auch von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt völ-
lig kontraproduktiv. Flexible Beschäftigungsformen. 
haben sich gerade für Geringqualilifzierte und Perso-
nen ohne formale oder noch nicht anerkannte Kom-
petenzen als eine Brücke in den Arbeitsmarkt erwie-
sen.  

Die Forderung der Fraktion „BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN“ nach Abschaffung der Vorrangprüfung ist zu 
begrüßen. Die Forderung allerdings, alle Maßnah-
men für jeden Flüchtling zugänglich zu machen, als 
auch die Forderung nach 100.000 Einstiegsqualifi-
zierungen (EQ) für Flüchtlinge sind abzulehnen. Ein-
stiegsqualifizierungen können nicht staatlich verord-
net werden, sondern setzen voraus, dass Betriebe ein 
entsprechendes Angebot praktisch zur Verfügung 
stellen können und entsprechende Kandidaten für 
EQ-Stellen bekommen.  

Im Einzelnen 

Teilweiser Wegfall der Vorrangprüfung richtiger 
Schritt – Regelungen aber zu unbestimmt und in-
transparent  

Die Aussetzung der Vorrangprüfung durch die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) für einen Zeitraum von 
drei Jahren für Asylbewerber und Geduldete ist eine 
überfällige Maßnahme, um den Einstieg dieser Men-
schen in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.  

Die Aussetzung soll allerdings beschränkt werden 
auf noch festzulegende Bezirke der Agenturen für 
Arbeit unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktsitu-
ation in den Ländern. Diese soll insbesondere an-
hand der Arbeitslosenquote beurteilt werden.  

Die Neuregelung ist unpräzise, kompliziert, bürokra-
tisch und intransparent und wird daher der Praxis 
zu einer Verlangsamung der Prozesse und einem In-
formationschaos sowohl bei den Betroffenen als 
auch bei einstellungswilligen Arbeitgebern führen. 
Eine flächendeckende Abschaffung der Vorrangprü-
fung auf Dauer ist die effektivste Lösung. Sie ist auch 
arbeitsmarktpolitisch problemlos verantwortbar: Die 
Zustimmung der BA wurde in weniger als sieben 
Prozent der Anträge seit Januar bis April 2016 abge-
lehnt. Darüber hinaus prüft die BA bei einer Ab-
schaffung der Vorrangprüfung auch weiterhin die 
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Vergleichbarkeit der Arbeitsbedingungen, um sicher-
zustellen, dass Flüchtlinge nicht zu schlechteren 
Konditionen beschäftigt werden als Einheimische.  

Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit vollständig 
abschaffen 

Die teilweise Aussetzung der Vorrangprüfung hat als 
wichtige Konsequenz, dass Asylbewerber und Ge-
duldete in diesem Zeitraum bereits nach drei Mona-
ten auch in der Zeitarbeit eingesetzt werden können. 
Die Zeitarbeit hat sich insbesondere bei fehlenden 
formalen oder noch nicht anerkannten Kompetenzen 
als ein wichtiger Weg erwiesen, um den Sprung in 
den Arbeitsmarkt zu schaffen. 

Es ist daher völlig falsch und nicht nachvollziehbar, 
dass nach Ablauf einer dreijährigen Frist ohne er-
neute Rechtsänderung eine Regelung in Kraft treten 
soll, die eine Beschäftigung in der Zeitarbeit für 
Asylbewerber und Geduldete wieder unmöglich 
macht. Dies würde sogar hinter die aktuell geltende 
Rechtslage zurückgehen, wonach die Beschäftigung 
von Asylbewerbern in der Zeitarbeit bei Aufnahme 
einer Beschäftigung zumindest für Hochqualifizierte 
oder nach einem Aufenthalt von 15 Monaten mög-
lich ist. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum auf 
eine richtigerweise erfolgte Öffnung wieder eine 
gänzliche Abschaffung folgen soll.  

Vielmehr muss das Verbot der Beschäftigung von 
Drittstaatsangehörigen in der Zeitarbeit generell ab-
geschafft werden. Es ignoriert die Bedeutung der 
Zeitarbeit für die Integration gerade von Menschen, 
die keine oder keine anerkannten Kompetenzen vor-
weisen können. Zudem stößt es auf europarechtliche 
Bedenken. 

Bundesweiter gesicherter Aufenthalt für Asylbe-
werber und Geduldete in Berufsausbildung sehr 
zu begrüßen 

Der mit dem Gesetz geplante gesicherte Aufenthalt 
von Asylbewerbern während der gesamten Dauer der 
Ausbildung ist sowohl für die Auszubildenden als 
auch für die Ausbildungsbetriebe wichtig, weil sie 
die Rechtssicherheit schafft, dass eine begonnene 
Ausbildung auch abgeschlossen werden kann. Nach 
der gesetzlichen Neuregelung des § 60a AufenthG ist 
nun bei Asylbewerbern, die nicht aus sicheren Her-
kunftsländern kommen, für die Dauer der Ausbil-
dung eine Duldung zu erteilen. Die vorgesehene Ab-
schaffung der bisherigen Altersgrenze von 21 Jahren 
für die Aufnahme einer Berufsausbildung ist auch 
richtig, da viele Flüchtlinge auch aufgrund fehlender 
Sprachkenntnisse erst später eine Ausbildung wer-
den aufnehmen können. 

Die Schaffung eines Aufenthaltstitels für Ausbil-
dungsabsolventen zur Ausübung einer ihrer berufli-
chen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung 
(§ 18a Abs. 1a AufenthG) für zwei Jahre („3+2-Rege-
lung“) trägt dazu bei, dass sich der Abschluss der 
Ausbildung von Asylbewerbern für Auszubildende 
und Ausbildungsbetriebe stärker lohnt. Damit die In-
vestitionen in Ausbildung und Beschäftigung nicht 
verloren gehen, sollten auch Absolventen einer Aus-
bildung, die anschließend zwei Jahre gearbeitet ha-
ben, den erleichterten Zugang zur Niederlassungser-
laubnis erhalten. Denn auch in diesen Fällen wur-
den Integrationsleistungen erbracht, die einen ent-

sprechenden leichteren Zugang zu einem Dauer-
aufenthalt rechtfertigen. Der erleichterte Zugang zur 
Niederlassungserlaubnis ist nur vorgesehen für aner-
kannte Flüchtlinge, Asylberechtigte und Resettle-
ment-Flüchtlinge, die Integrationsleistungen er-
bracht haben.  

Dass nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 
die Duldung zum Zwecke der Arbeitsplatzsuche für 
sechs Monate verlängert werden soll, verbessert die 
Voraussetzungen dafür, dass eine in Deutschland 
ausgebildete Arbeitskraft dem deutschen Arbeits-
markt erhalten bleibt, selbst wenn der Ausbildungs-
betrieb zu einer Übernahme des Auszubildenden 
nicht in der Lage ist.  

Regelung zur Meldepflicht von Ausbildungsabbrü-
chen nicht praxisgerecht – Bußgelder unverhält-
nismäßig 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass der Ausbil-
dungsbetrieb zur Meldung eines Ausbildungsab-
bruchs verpflichtet wird. Kommt er dieser Verpflich-
tung nicht nach, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, 
die mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 30.000 € 
geahndet werden kann. Obwohl eine Meldepflicht 
grundsätzlich helfen kann, um Missbrauch zu ver-
meiden, ist es nicht der richtige Ansatz, diese dem 
Ausbildungsbetrieb aufzubürden. Dies würde das 
pädagogisch-kollegiale Verhältnis zwischen Ausbil-
dendem und Auszubildendem unnötig belasten, den 
Betrieben zusätzlichen Verwaltungsaufwand aufbür-
den, sowie die mit der Androhung von Bußgeldern 
von der Ausbildung von Asylbewerbern und Gedul-
deten abschrecken.  

Sinnvoller wäre es daher, die Pflicht zur Information 
der Ausländerbehörde über die Beendigung eines 
Ausbildungsvertrags den Sozialversicherungsträgern 
zu übertragen. Ein solcher Informationsaustausch 
muss ohnehin erfolgen, um den gesicherten Aufent-
halt zu ermöglichen. Eine Abmeldung des Auszubil-
denden bei den Sozialversicherungsträgern durch 
den Ausbildungsbetrieb ist gemäß § 28a Abs. 1 Nr. 
14 SGB IV bereits gesetzlich geregelt und muss in-
nerhalb von 6 Wochen erfolgen. Eine zügige Infor-
mation der Ausländerbehörde über die Beendigung 
eines Ausbildungsvertrags ist damit sichergestellt. § 
98 Abs. 2b AufenthG sollte folglich in der jetzigen 
Form gestrichen und § 60a Absatz 2 AufenthG da-
hingehend geändert werden, dass bei Beendigung 
des Ausbildungsvertrags der Ausbildungsbetrieb den 
Ausländer bei den Sozialversicherungsträgern gemäß 
§ 28a Abs. 1 Nr. 14 SGB IV abmeldet und diese dar-
über die Ausländerbehörde informieren. 

Sollte es bei der Meldepflicht für den Ausbildungs-
betrieb selbst bleiben, muss zumindest die sehr hohe 
Geldbuße reduziert werden, da diese sich insbeson-
dere auf kleinere Unternehmen abschreckend aus-
wirken kann. Um negative Effekte auf die Ausbil-
dungsbereitschaft der Betriebe zu vermeiden, sollte 
die Höchstgrenze des Bußgeldes auf 5.000 € festge-
legt werden. Diese Höchstgrenze entspricht dem 
Bußgeldkatalog des Aufenthaltsgesetzes sowie den 
im Berufsbildungsgesetz vorgesehenen Bußgeldhö-
hen im Zusammenhang mit der Berufsausbildung. 

Zugang zur Ausbildungsförderung erleichtern 
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Die im Entwurf für ein Integrationsgesetz vorgese-
hene teilweise Öffnung der Instrumente der Ausbil-
dungsförderung der BA für Asylbewerber und Ge-
duldete ist ein wichtiger Schritt, um die Betroffenen 
schnell und zielgerichtet in ihrer Ausbildung zu un-
terstützen, geht aber nicht weit genug und ist zu 
kompliziert geregelt. 

So sollen künftig ausbildungsbegleitende Hilfen, as-
sistierte Ausbildung und berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen Asylbewerbern nach drei Mona-
ten Voraufenthalts zur Verfügung stehen. Gleiches 
gilt nicht, sollte aber auch gelten für Berufsausbil-
dungsbeihilfe und Ausbildungsgeld. Dass diese In-
strumente jedoch erst nach 15 Monaten angewendet 
werden sollen, ist inkonsequent und unverständlich. 
Auch sie werden mit Beginn der Ausbildung ge-
braucht und nicht erst 15 Monate später.  

Mangelnde Sprachkenntnisse sind der Hauptgrund 
für den Ausbildungsabbruch bei Flüchtlingen. Die 
Instrumente zur Berufsvorbereitung und Ausbil-
dungsförderung sind daher sinnvoll mit der jeweils 
erforderlichen begleitenden Sprachförderung zu ver-
knüpfen. Dies gilt vor allem für EQ, die auf die Auf-
nahme einer Ausbildung vorbereiten. Bisher muss 
eine EQ allerdings 6 bis 12 Monate dauern. In den 
meisten Bundesländern beginnt die Ausbildung im 
August. Die Unternehmen müssten eine EQ also spä-
testens im Februar begonnen haben, um der Min-
destdauer zu entsprechen. Die Flüchtlinge kommen 
aber nicht alle pünktlich zu eben diesem Termin. 
Deshalb bedarf es einer Flexibilisierung mit Blick 
auf die Dauer. Nur so lässt sich flexibel auf den Zeit-
punkt und auch den Förderbedarf jedes einzelnen 
Menschen reagieren. Die bestehende, starre Alters-
grenze für den Zugang zu dieser Ausbildungsförde-
rung muss ebenfalls flexibilisiert werden. Auch 
Flüchtlinge über 25 Jahre müssen die Chance haben, 
über eine EQ den Sprung in Ausbildung zu schaffen. 
Dabei sind EQ strukturiert und sinnvoll zu organisie-
ren. Die Forderung der Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN nach 100.000 Einstiegsqualifizierungen 
(Antrag „Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge – Pra-
xisnahe Förderung von Anfang an) verkennt aber, 
dass hierfür Betriebe ein dementsprechendes Ange-
bot praktisch zur Verfügung stellen können. Zudem 
zeigen die Praxiserfahrungen der Betriebe jetzt 
schon, dass angebotene EQ-Stellen teilweise nicht 
besetzt werden können, weil die Arbeitsagenturen 
und die Jobcenter keine entsprechenden Teilneh-
menden vermitteln können. 

Auch für Geduldete müssen alle Instrumente der 
Ausbildungsförderung mit Beginn der Ausbildung 
zur Verfügung stehen. Mit dem Gesetz zur Änderung 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und weiterer 
Vorschriften wurde der Zugang von Geduldeten zum 
1. Januar 2016 zur Berufsausbildungsbeihilfe, assis-
tierte Ausbildung und zu ausbildungsbegleitenden 
Hilfen nach 15 Monaten Aufenthalt eröffnet. Dass 
mit dem Integrationsgesetz die Voraufenthaltsfrist 
für ausbildungsbegleitende Hilfen und assistierte 
Ausbildung von 15 auf 12 Monate reduziert werden 
soll, ist nicht ausreichend. Darüber hinaus ist es un-
verständlich und inkonsequent, dass die Berufsaus-
bildungshilfe erst nach sechs Jahren in Anspruch ge-
nommen werden kann. Damit wird die vor kurzer 
Zeit in Kraft getretene Erleichterung zunichte ge-
macht und zu einer schlechteren Lage zurückge-

kehrt, als vor der Gesetzesänderung, als die Gedulde-
ten Zugang zur Berufsausbildungsbeihilfe nach vier 
Jahren Voraufenthalt hatten.  

Die nach Instrument und Aufenthaltsstatus kompli-
ziert differenzierten Regelungen sorgen für Intrans-
parenz, erhöhen den Informationsbedarf einstel-
lungsbereiter Unternehmen und sind daher unter In-
tegrationsgesichtspunkten nicht nachvollziehbar. 
Die mit dem Integrationsgesetz vorgesehenen Er-
leichterungen müssen für alle Instrumente der Aus-
bildungsförderung für Asylbewerber mit Bleibeper-
spektive und Geduldete ohne Arbeitsverbot gelten. 
Alle Leistungen zur Ausbildungsförderung müssen 
zur Verfügung stehen, sobald ein Ausbildungsvertrag 
vorliegt.  

Altfallregelung bei Verpflichtungserklärungen 
notwendig  

Wer sich verpflichtet hat, die Kosten für den Lebens-
unterhalt eines Ausländers zu tragen, hat der öffent-
lichen Stelle alle für den Lebensunterhalt des Aus-
länders aufgewendeten öffentlichen Mittel zu erstat-
ten (§ 68 AufenthG). Die bisherigen Verpflichtungs-
geber waren in aller Regel der Auffassung, dass ihre 
Zahlungsverpflichtung mit der Anerkennung des 
Flüchtlingsstatus automatisch erlischt. Diese Frage 
wurde bisher aber uneinheitlich entschieden und 
die Rechtsmeinungen darüber, ob diese Anerken-
nung die Wirkung der Verpflichtungserklärung been-
det oder nicht, gingen auseinander. 

Der Integrationsgesetzentwurf sieht nunmehr vor, 
dass Verpflichtungserklärungen die Verpflichtungs-
geber in jedem Fall fünf Jahre lang binden – und 
zwar auch dann noch, wenn zuvor der Flüchtlings-
status anerkannt wird. Damit wird der früheren Pra-
xis einiger Länder entgegengewirkt, Landesaufnah-
meprogramme (für sog. Kontingentflüchtlinge) zu be-
schließen, ohne die notwendige Finanzierung auch 
mit abzusichern in der Erwartung, über jeweils völ-
lig unnötige Asylverfahren (der Schutz der Betroffe-
nen als Kontingentflüchtlinge war voll gewährleis-
tet) Kosten auf den Bund zu übertragen. In Zukunft 
muss in der Verpflichtungserklärung für jeden Ver-
pflichtungsgeber eindeutig geregelt werden, dass 
seine Verpflichtung immer volle fünf Jahre gilt. We-
gen der oben beschriebenen Rechtsunsicherheit für 
Verpflichtungsgeber in der Vergangenheit ist es 
wichtig, die betroffenen Bürger zu schützen, die eine 
Verpflichtungserklärung abgegeben haben, weil sie 
davon überzeugt waren, dass die Verpflichtung mit 
der Flüchtlingsanerkennung endet. Deshalb sollen 
alle bisherigen Verpflichtungserklärungen von Bür-
gern ihre Wirkung mit der Flüchtlingsanerkennung 
bzw. spätestens nach fünf Jahren, wie es das Integra-
tionsgesetz nun vorsieht, verlieren. Eine solche Alt-
fallregelung dient dem Rechtsfrieden und zerstört 
nicht unnötig Vertrauen in zivilgesellschaftlich-bür-
gerschaftliches Engagement, das sich gerade in der 
aktuellen Flüchtlingssituation als so wichtig erwie-
sen hat. 
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Wettbewerbsverzerrungen durch Arbeitsgelegen-
heiten verhindern 

Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) können als Übergangslösung 
für Flüchtlinge genutzt werden, die noch nicht aner-
kannt sind und deren Zugang zum regulären Arbeits-
markt noch rechtlich ausgeschlossen oder erschwert 
ist. 

Die geplanten „100.000“ neuen Arbeitsgelegenheiten 
("Ein-Euro-Jobs") für Asylbewerber sind jedoch mit 
Blick auf die Risiken für die Integration der Asylbe-
werber und auf die Gefahr der Verdrängung von re-
gulärer Beschäftigung restriktiv zu behandeln. Auch 
bei Asylbewerbern muss eine Arbeitsgelegenheit ul-
tima ratio sein, damit Integrationsmaßnahmen und 
insbesondere Sprachkurse nicht verhindert oder ver-
zögert werden.  

Zudem muss sichergestellt werden, dass die Arbeits-
gelegenheiten nicht zu lange dauern, um lock-in-Ef-
fekte zu vermeiden. Sie müssen deutlich kürzer sein 
als die gerade bei komplexen Asylantragsfällen noch 
immer zu lange, durchschnittliche Asylverfahrens-
dauer.  

Entscheidend ist auch, dass bei der regionalen Pla-
nung von Arbeitsgelegenheiten die Verwaltungsaus-
schüsse der Arbeitsagenturen rechtzeitig, d. h. im 
Vorfeld eingebunden werden, um Verwerfungen auf 
den lokalen und regionalen Arbeitsmärkten zu ver-
meiden. Dies gilt vor allem, da die BA die Administ-
ration übernehmen soll. Gegenüber den Verwal-
tungsausschüssen in den jeweiligen Regionen muss 
auf jeden Fall vollständige und rechtzeitige Transpa-
renz über die Arbeitsgelegenheiten herrschen. 

Problematisch ist, dass offenbar der BA anfallende 
Kosten für die Administration des Programmes nicht 
erstattet werden sollen. Es muss sichergestellt wer-
den, dass hier nicht einmal mehr den Beitragszah-
lern zur Arbeitslosenversicherung die Kosten für 
eine klar gesamtgesellschaftliche Aufgabe aufgebür-
det werden.  

Nichtteilnahme an Integrationsmaßnahmen sank-
tionieren 

Leistungsempfänger nach dem AsylbLG, die die 
Teilnahme an ihnen zumutbaren verpflichtenden 
Arbeitsgelegenheiten und Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen verweigern, erhalten grundsätzlich nur 
noch Ernährung, Unterkunft einschließlich Heizung 
sowie Körper- und Gesundheitspflege und Gesund-
heitsleistungen. Diese Sanktionen sind sachgerecht, 
weil der Staat effektive Mittel braucht, um im Ernst-
fall bestehende Pflichten auch durchsetzen und ei-
gene Integrationsanstrengungen einfordern zu kön-
nen. Überdies bleibt das „Existenzminimum“ ge-
wahrt. 

Wohnsitzauflage für Ausländer schafft bessere Vo-
raussetzungen zur Integration 

Die Einführung einer Wohnsitzauflage für Ausländer 
ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist 
zu begrüßen, weil hierdurch die Voraussetzung für 
eine bessere Integration geschaffen werden kann. 
Insbesondere kann auf diesem Wege eine bessere 
Erstverteilung von (anerkannten) Flüchtlingen im 
Bundesgebiet erreicht werden. Flüchtlinge, die sich 
bereits in den Arbeitsmarkt integriert haben, sind 

richtigerweise ausgenommen. Positiv ist, dass sinn-
volle Ausnahmeregelungen aufgenommen wurden, 
z. B. für Auszubildende. 

Verpflichtende Integrationskurse und deren Zu-
weisung sicherstellen 

Es ist ein richtiger Schritt, dass fortan auch Asylbe-
werber mit hoher Bleibeperspektive vorrangig bei 
der Zulassung in Integrationskurse zu berücksichti-
gen sind. Da aber ihre Teilnahme nicht generell ver-
pflichtend ist, reicht dieser Schritt nicht aus, um ei-
nen frühzeitigen Spracherwerb zu gewährleisten. Da-
her bedarf es einer Pflicht zum Besuch eines Integra-
tionskurses nicht nur für Asylberechtigte und aner-
kannte Flüchtlinge, sondern auch für Asylbewerber 
mit hoher Bleibeperspektive und Geduldete ohne 
Arbeitsverbot. Zudem muss sichergestellt werden, 
dass Teilnehmer entsprechend den Kursangeboten 
zugewiesen werden können und flächendeckend ein 
ausreichendes Angebot an Integrationskursen zur 
Verfügung steht. Die Befristung des Anspruchs auf 
Teilnahme am Integrationskurs auf ein Jahr statt auf 
zwei Jahre ohne Sicherstellung von ausreichenden 
Kapazitäten für die Integrationskurse könnte ohne 
diese notwendigen Maßnahmen, um einen schnellen 
Zugang in einen Integrationskurs auch in der Praxis 
zu gewährleisten, sonst möglicherweise ihr Ziel ver-
fehlen. 

Bisher kommt es sehr häufig zu unvertretbaren zeit-
lichen Verzögerungen bis zum Beginn eines Integra-
tionskurses. Grund dafür ist insbesondere, dass die 
Ausländerbehörden zwar die Teilnahmeberechti-
gung zu einem Integrationskurs erteilen, jedoch 
keine Zuweisung zu einem bestimmten (zeitnah be-
ginnenden) Kurs erfolgt. Die potenziellen Teilneh-
mer erhalten lediglich einen sog. Berechtigungs-
schein sowie eine Liste der Kursträger, die in der 
Nähe des Wohnortes Integrationskurse durchführen. 
Die Auswahl des Trägers und die Anmeldung müs-
sen durch die Teilnehmer selbst erfolgen. Es ist rea-
litätsfremd anzunehmen, dass sich Flüchtlinge in ei-
nem fremden Land bei großer Trägervielfalt selbst ei-
nen Integrationskurs schnell auswählen kön-
nen.  Darüber hinaus ist das Verfahren ineffektiv, da 
die Träger verständlicherweise mit dem Kursbeginn 
warten, bis eine Mindestteilnehmerzahl erreicht ist, 
ab der nur ein Kurs wirtschaftlich durchgeführt wer-
den kann. Deshalb beginnen zu viele Kurse mit un-
vertretbarem zeitlichem Verzug oder fallen mangels 
Teilnehmerzahl ganz aus. Die Zuweisung der Teil-
nehmer zu einem konkreten Integrationskurs ist des-
halb unumgänglich. Ohne Zuweisung kann zudem 
eine vernünftige und gleichmäßige Ausstattung der 
Kapazitäten für die Integrationskurse nicht erreicht 
werden.  

Zu befürworten ist die Stärkung der Wertevermitt-
lung in den Integrationskursen und die damit ein-
hergehende Aufstockung von 60 auf 100 Unterrichts-
einheiten. Wichtig ist zudem, dass bereits bei Orien-
tierungs- und Integrationskursen auf die Bedeutung 
und die guten Erwerbsaussichten bei der dualen 
Ausbildung hingewiesen wird. 

Basisorientierung auch bei unklarer Bleibeper-
spektive ermöglichen 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
sollten die Grundlagen für die Schaffung der in den 
Eckpunkten zum Integrationsgesetz vom 13. April 
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2016 vorgeschlagenen und in der Meseberger Erklä-
rung bekräftigten Orientierungsangebote für Asylbe-
werber geregelt werden, bei denen die Klärung der 
Bleibeperspektive komplex ist. Eine erhebliche An-
zahl an Asylbewerbern stammt aus Ländern, die 
nicht zu den vier Ländern (Syrien, Iran, Irak, Eritrea) 
mit besonders hoher Bleibeperspektive und nicht zu 
den sicheren Herkunftsländern zählen. Hier nimmt 
die Klärung der Bleibeperspektive noch immer eine 
längere Zeit in Anspruch. Auch weil ein nicht unwe-
sentlicher Teil dieser komplexen Fälle mittel- bis 
längerfristig in Deutschland bleibt, sollte die Zeit bis 
zur Entscheidung des Asylverfahrens auch in diesen 
Fällen nicht völlig ungenutzt verstreichen. Die große 
Mehrheit der Afghanen z. B. wird in Deutschland 

bleiben können, auch wenn sie nicht als Asylbewer-
ber mit guter Bleibeperspektive gelten. Integrations-
versäumnisse in einem frühen Stadium sind nicht 
mehr rückgängig zu machen, sodass es sinnvoll ist, 
dass auch diese Menschen grundlegende Orientie-
rungsangebote wie insbesondere Sprachkurse und 
Angebote zur ersten Werteorientierung erhalten, 
ohne vorzeitig Hoffnungen auf eine Integration in 
den deutschen Arbeitsmarkt zu wecken, die sich 
eventuell nicht erfüllen werden. Auch für den Teil 
der Asylbewerber, die abgelehnt werden und die in 
das Herkunftsland zurückkehren sind die damit ver-
bundenen, vertretbaren Ausgaben keine verlorene 
Investition 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)663 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Akademie Klausenhof gGmbH 

Es ist zu begrüßen, dass sowohl die Regierungsfrakti-
onen, die den Gesetzentwurf zum Integrationsgesetz 
vorgelegt haben, als auch die Oppositionsparteien 
Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen die Wichtig-
keit und Notwendigkeit von schnellen Integrations-
leistungen gegenüber den bereits nach Deutschland 
gekommenen und noch kommen werdenden Flücht-
lingen als eine herausragende gesellschaftliche und 
politische Aufgabe bezeichnen. 

Insbesondere werden richtigerweise der Erwerb der 
deutschen Sprache sowie die den individuellen Fä-
higkeiten und Bedarfen angepasste Qualifizierungs-
angebote als wichtigste Integrationsvoraussetzung 
beschrieben. 

Gleichwohl unterscheiden sich der Entwurf des In-
tegrationsgesetzes sowie die darauf gerichteten An-
träge der Oppositionsfraktionen in wesentlichen Tei-
len. In dieser Stellungnahme soll sowohl auf die all-
gemeine Situation der Flüchtlinge und deren Quali-
fizierungsbedarfe sowie auf die Unterschiede im Ent-
wurf des Integrationsgesetzes und der darauf zielen-
den Anträge der Oppositionsfraktionen Bezug ge-
nommen werden. 

1. Allgemeines 

Die nach Deutschland kommenden Flüchtlinge stel-
len zwar grundsätzlich eine relativ heterogene 
Gruppe dar. Dies beruht allein schon darauf, dass sie 
aus unterschiedlichsten regionalen und kulturellen 
Gebieten nach Deutschland kommen, dass die Bil-
dungshintergründe sehr unterschiedlich sind und 
dass sowohl Einzelpersonen als auch größere Famili-
enverbunde ihren Weg nach Deutschland gefunden 
haben. 

Gleichwohl kann konstatiert werden, dass ganz über-
wiegend eher jüngere Menschen nach Deutschland 
als Flüchtling gekommen sind die großes Interesse 
haben, zeitnah die deutsche Sprache zu lernen und 
in Deutschland eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 
Vielen ist bei Ankunft in Deutschland unklar (gewe-
sen), dass ihre weiteren Möglichkeiten in Deutsch-
land ihren Wohnsitz dauerhaft zu nehmen und einer 
Arbeitstätigkeit nachzugehen davon abhängt, wie ihr 
jeweiliger Rechtsstatus ist. Etlichen ist im Verlauf ih-
rer Flucht über vermeintlich gute Ratgeber mitgeteilt 
worden, mit welchen Angaben sie in Deutschland 
die besten Möglichkeiten haben, ihre persönlichen 
Ziele zu erreichen. 
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Im Ergebnis tritt bei vielen die Situation ein, dass sie 
nach Durchlaufen von Verfahren zur Erstaufnahme 
ihren Wohnsitz in einer zugewiesenen Unterkunft 
nehmen und danach auf formelle Entscheidungen 
über gestellte Asylanträge oder sogar auf die Antrag-
stellung eines Asylantrages warten müssen. 

Spätestens an diesem Punkt erkennen die Flücht-
linge, dass Angebote zur Sprachförderung von ihnen 
nicht nachvollziehbaren Kriterien abhängen. Ob-
wohl zu einem Großteil entweder ein Asylantrag 
noch gar nicht gestellt aber zumindest über diesen 
noch entschieden wurde, tritt die Unterscheidung 
nach guter und weniger guter Bleibeperspektive ein 
und in der Realität stehen damit Integrationskurse 
nur für die Angehörigen von bestimmten Bevölke-
rungsgruppen zur Verfügung. 

Allein aus dieser Perspektive ist erkennbar, dass sich 
eine große Anzahl von Flüchtlingen voraussichtlich 
schon aufgrund der Dauer des Asylverfahrens länger 
in Deutschland aufhalten wird, jedoch keine Integra-
tionsleistung erhalten soll. 

In der Wahrnehmung von Flüchtlingen wird dies 
noch dadurch verkompliziert, dass dort wo durch 
starkes ehrenamtliches Engagement Sprachkurse eh-
renamtlich geleistet werden, diese Unterscheidung 
nach guter und schlechter Bleibeperspektive nicht 
getroffen wird, sondern alle angekommenen gleich-
ermaßen, wenn auch teilweise mit nicht professio-
nellen Mitteln, an das Leben in Deutschland heran-
geführt werden. 

Aus dem Geschilderten wird ersichtlich, dass das 
weiter vorhandene sehr langfristige Verfahren zwin-
gend verkürzt werden muss, um sehr zeitnah eine 
klare Rechtssituation zu schaffen. 

Wir halten es daneben allerdings auch für zwingend, 
an Perspektiven zu arbeiten, die allen, die tatsäch-
lich über eine längere Zeit in Deutschland bleiben, 
den Zugang zu Sprach- und Qualifizierungsangebo-
ten geben. Es ist im Ergebnis für das Zusammenle-
ben in Deutschland und die Akzeptanz von Integrati-
onsbemühungen unerlässlich, dass alle Migranten, 
die - mit welchem Rechtsstatus auch immer - in 
Deutschland eine längere Zeit verbleiben, hier auch 
in die Gesellschaft integriert werden. Die verschiede-
nen Rechtsstatus sind dabei zwar verwaltungsrecht-
lich sicher notwendig, jedoch in der tatsächlichen 
Integration eher hinderlich, sobald sich herausstellt, 
dass Menschen in Deutschland längerfristig bleiben, 
selbst wenn sie keine Anerkennung als Bleibebe-
rechtigter o.ä. erlangen. 

Hier ist noch einmal besonders zu betonen, dass dies 
umso stärker aufgrund der Altersstruktur der derzeit 
nach Deutschland kommenden gilt. Gerade dadurch, 
dass sehr viele junge Flüchtlinge nach Deutschland 
kommen, besteht die größte Integrationschance ganz 
besonderes zu Beginn des Aufenthalts in Deutsch-
land, da auf der einen Seite die Fähigkeiten Neues 
zu erlernen und sich auf neue Gegebenheiten einzu-
stellen bei jungen Menschen weitaus ausgeprägter ist 
als bei älteren Menschen. Daneben besteht gerade 
bei jüngeren Menschen die Möglichkeit, nach zeitna-
hem Spracherwerb in die bestehenden Bildungssys-
teme, ob schulischer Art, im Bereich der dualen 
Ausbildung oder der Hochschulausbildung, einzu-
münden. 

Bei noch minderjährigen nach Deutschland Kom-
menden besteht zwar in aller Regel die Schulpflicht 
oder die Berufsschulpflicht. Es ist jedoch derzeit 
noch zu konstatieren, dass diese zumindest in eini-
gen Bundesländern aufgrund von Kapazitätengpäs-
sen derzeit nicht oder nicht vollständig vollzogen 
werden kann. Auch hier sollte schnellstmöglich ein 
Beginn von Sprachförderung angestrebt werden. 

Spätestens wenn ein junger Flüchtling nach wenigen 
Jahren die Volljährigkeit erlangt und damit nicht 
mehr der Schul- oder Berufsschulpflicht unterliegt, 
ist es dringend anzustreben, unmittelbar mit anderen 
Integrations- und Qualifizierungsangeboten eine 
Möglichkeit zu schaffen, die Flüchtlinge in die Ge-
sellschaft und perspektivisch in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. 

2. Integrationsleistungen 

Jede Integration nach Deutschland setzt voraus, dass 
die nach Deutschland Kommenden die deutsche 
Sprache erlernen. Die Erfahrung der vergangenen 
Jahrzehnte hat gezeigt, dass Menschen, die auch 
nach jahrelangem Aufenthalt in Deutschland nicht 
oder nur äußerst rudimentär der deutschen Sprache 
mächtig sind, kaum in die deutsche Gesellschaft in-
tegriert sind.  

Fehlende Sprachkenntnisse sind ein grundsätzliches 
Integrationshemmnis für ein Zusammenwachsen der 
Kulturen. 

Insofern ist das Erlernen der Sprache vordringliches 
Ziel jeglicher Qualifizierung von Flüchtlingen. Dies 
gilt umso mehr, als die nach Deutschland Kommen-
den zu einem großen Teil nicht der englischen Spra-
che mächtig sind und es somit auch keine Drittspra-
che gibt, über die eine Verständigung mit großen 
Teilen der deutschen Bevölkerung möglich ist. Bis-
her war der Integrationssprachkurs das wesentliche 
Instrument zur Sprachförderung. Dies wird im Ent-
wurf des Integrationsgesetzes nochmals unterstri-
chen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bei 
allen weiteren Überlegungen derzeit konstatiert wer-
den muss, dass die Nachfrage nach Integrationskur-
sen die Kapazitäten übersteigt. Trotzdem halten wir, 
wie schon ausgeführt, eine Ausweitung von Integra-
tionsangeboten auch auf andere Flüchtlingsgruppen 
als derzeit geplant für notwendig. Dadurch entsteht 
die Notwendigkeit zur weiteren deutlichen Vergrö-
ßerung der Angebote. 

Sehr zu begrüßen ist nach der Erlangung einer not-
wendigen Sprachkompetenz die darauf folgende 
weitere Qualifizierung unter Berücksichtigung der 
individuellen Bedarfe der Flüchtlinge. Dabei sollte 
berücksichtigt werden, dass, so sinnvoll die frühzei-
tige Heranführung an den Arbeitsmarkt ist, unbe-
dingt vermieden werden soll, dass sich Flüchtlinge 
(auch in Konkurrenz zu Langzeitarbeitslosen) um die 
stetig sinkende Zahl von Anlerntätigkeiten bewer-
ben. Dies insbesondere, wenn die Flüchtlinge auf-
grund ihrer persönlichen Fähigkeiten in der Lage 
sind, zu höherwertigen Tätigkeiten qualifiziert zu 
werden. Gerade bei jüngeren Flüchtlingen sollte der 
Schwerpunkt auf die Erlangung eines Ausbildungs- 
oder Hochschulabschlusses gelegt werden. Zu begrü-
ßen ist daher die Erweiterung der Fördermöglichkei-
ten nach den SGB II und III.  

Gleichwohl sollte berücksichtigt werden, dass es 
hierbei neben den Standardinstrumenten, aufgrund 
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der besonderen Situation im Vergleich zu schon län-
ger in Deutschland lebenden Arbeitslosen, individu-
ell anpassbarer und intelligenter Konzepte bedarf, 
die die bestehenden Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsangebote mit individuellen Fördermöglichkei-
ten, z.B. im Spracherwerb, kombinieren.  

Ziel sollte die Ausschöpfung der gesamten Potenti-
ale des Flüchtlings sein, um zukünftigen Fachkräf-
tebedarf zu befriedigen und die Arbeitsmarktchan-
cen von Langzeitarbeitslosen nicht zu vermindern.    

Die Gesamtgesellschaft sollte ein Interesse haben, 
dass Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben, (ggf. 
mit einer zusätzlichen Förderung) in wenigen Jahren 
eher eine Facharbeitertätigkeit nachgehen, als kurz-
fristig eine Anlerntätigkeit aufzunehmen.  

Um dies zu ermöglichen, wäre es hilfreich, wenn tat-
sächlich individuelle Fördermechanismen entstän-
den, die auf der einen Seite die Interessen der 
Flüchtlinge aber auf der anderen Seite auch insbe-
sondere die Fähigkeiten des Flüchtlings berücksich-
tigt. Da in der Gruppe der nach Deutschland kom-
menden Flüchtlinge große Unterschiede bezüglich 
der individuellen Bildungskompetenz bestehen, 
wäre eine solche Steuerung sehr hilfreich. Es ver-
steht sich von selbst, dass ein Analphabet oder ein 
Sechzehnjähriger mit lediglich zweijährigem Schul-
besuch eine andere Förderungsnotwendigkeit hat als 
ein Flüchtling, der bereits im Herkunftsland eine 
akademische Hochschulausbildung abgeschlossen 
hat. 

Festzuhalten bleibt, dass ein zeitnaher Sprachkurs 
für alle Flüchtlinge, die voraussichtlich über Jahre in 
Deutschland verbleiben werden, und darüber hinaus 
eine den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnis-
sen angepasste Weiterqualifikation anzustreben ist, 
die eine zukünftige möglichst höherqualifizierte Be-
rufstätigkeit ermöglicht und/oder unterstützt. Eine 
Unterstützung des Flüchtlings zur Feststellung der 
individuellen Fördernotwendigkeiten, zur Vermitt-
lung in entsprechende Angebote und zum erfolgrei-
chen Übergang in Beschäftigung ist anzuraten.   

Zusätzlich führt das Gesetz im Entwurf des überar-
beiteten Asylbewerberleistungsgesetzes mit 

§ 5 a) die Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage 
des Arbeitsmarktprogrammes Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen ein. Dazu ist anzuführen, dass 
grundsätzlich der Personenkreis der nach Deutsch-
land kommenden Flüchtlinge nicht vergleichbar ist 
mit der Gruppe der Langzeitarbeitslosen, die bisher 
gemäß den Grundlagen des SGB II Arbeitsgelegen-
heiten wahrgenommen haben.  

Gleichwohl ist zu erwarten, dass sich auch in der 
Zielgruppe der Flüchtlinge Menschen befinden wer-
den, die aufgrund ihrer fehlenden Arbeitsmarktnähe 
und möglicherweise auch aufgrund ihres zu starken 
Abstandes zu den Strukturen des deutschen Arbeits-
marktes Arbeitsgelegenheiten die richtige Integrati-
onsmaßnahme sein könnten, um eine perspektivi-
sche Arbeitsmarktintegration zu erreichen. Insofern 
ist das Arbeitsmarktprogramm Flüchtlings- und In-
tegrationsmaßnahmen zu begrüßen.  

Wenn jedoch im Wesentlichen als Zielgruppe dieser 
Arbeitsgelegenheiten Flüchtlinge vorgesehen wür-
den, die mit anderen Qualifizierungsmaßnahmen 

deutlich eher oder deutlich höherwertiger dem Ar-
beitsmarkt in der Perspektive zur Verfügung stehen, 
so wäre diese Qualifizierung deutlich vorzuziehen. 
Insbesondere ist hier an eine Berufsausbildung zu 
denken, die durch eine berufsbezogene Sprachförde-
rung unterstützt wird. 

Auch hier ist, darauf hinzuweisen, wie auch zurecht 
in der Gesetzesbegründung und den Anträgen der 
Oppositionsfraktionen aufgeführt, dass die den per-
sönlichen Fähigkeiten entsprechende individuelle 
Förderung die Integrationschancen deutlich erhöhen 
und daher einer Standardmaßnahme den Vorrang zu 
geben ist.  

In dem Gesetzesentwurf ist in § 5 a), Abs. 2 vorgese-
hen, dass die Pflicht zur Teilnahme an der Arbeits-
gelegenheit entfällt, wenn der Flüchtling eine Be-
rufsausbildung oder ein Studium aufnimmt oder 
eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt gefunden hat.  

Wünschenswert wäre allerdings in der Praxis, dass 
nicht die Flüchtlinge, die theoretisch dem Personen-
kreis des § 5 a) unterliegen, zunächst einmal eine 
Arbeitsgelegenheit angeboten bekommen, wenn sie 
nicht selber bereits eine berufliche oder qualifizie-
rende Alternative für sich selbst gefunden haben.  

Stattdessen wäre eine Steuerungswirkung durch ei-
nen „Integrationscoach“ o.ä., z. B, durch die Jobcen-
ter oder die Bundesagentur für Arbeit notwendig, 
von dem die Flüchtlinge ihren Fähigkeiten entspre-
chend beraten und ggf. vermittelt werden, anstelle 
die Arbeitsgelegenheit als Standardintegrationsmaß-
nahme anzuwenden.  

So wäre z.B. die Aufnahme einer (ggf. auch geförder-
ten und in kooperativer Form mit einem Träger 
durchgeführten) Berufsausbildung sinnvoller als 
eine Arbeitsgelegenheit nach § 5 a) Entwurf Asylbe-
werber-Leistungsgesetz, wenn dies den Fähigkeiten 
und Vorqualifikationen des Flüchtlings entspricht. 

3. Wohnsitzauflage 

Integration bedeutet immer ein aufeinander zugehen 
von verschiedenen Bevölkerungs- und Kulturgrup-
pen. Viele nach Deutschland kommende Flüchtlinge 
erleben nicht nur eine ihnen unbekannte Sprache 
sondern auch eine unbekannte Kultur. Es ist für eine 
gelungene Integration unabdingbar, dass sowohl auf 
der sprachlichen als auf der kulturellen Ebene regel-
mäßig Berührungspunkte entstehen, damit sich 
keine parallelen Gesellschaftsstrukturen aufbauen o-
der verfestigen. 

Da sowohl die Integrationskurse als auch weitere 
möglichst berufsnahe angesiedelte Weiterqualifikati-
onen davon abhängig sind, dass auf der einen Seite 
diese Angebote vorhanden aber auf der anderen 
Seite auch ein aufnahmefähiger Arbeitsmarkt exis-
tiert, der ein Übergang von  

Qualifizierungsangeboten in eine Beschäftigung er-
möglicht, sind die Bestrebungen, die Flüchtlinge 
und die für sie geschaffenen Qualifizierungsangebote 
auch räumlich zusammenzubringen, nachvollzieh-
bar. Gleiches gilt für die Aufnahmefähigkeit des 
Wohnungsmarktes. Ein Zuzug von vielen Flüchtlin-
gen in Gebiete eines nicht aufnahmefähigen Arbeits- 
und Wohnungsmarktes verringert die Integrations-
chancen. Im schlechtesten Fall könnte eine Konzent-
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rierung von Flüchtlingen an Orten erfolgen, die we-
der ausreichende Wohnungskapazitäten noch hinrei-
chende Kapazitäten von Integrationssprachkursen o-
der nachgesetzte berufsbezogenen Qualifizierungsan-
gebote und zudem auch keinen aufnahmefähigen Ar-
beitsmarkt bietet. Insofern ist der Steuerungsansatz 
des im Entwurf vorgesehenen neuen § 12 a des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes nachvollziehbar und 
sinnvoll. 

Problematisch ist allerdings, dass der Wohnsitz be-
reits dann zugewiesen werden darf, wenn lediglich 
die Versorgung mit angemessenem Wohnraum oder 
der Erwerb hinreichender möglicher Deutschkennt-
nisse „erleichtert werden kann“. Bei den genannten 
Punkten § 12 a), Abs. 3, Nr. 1 und 2 wäre unter den 
vorgenannten Erwägungen sicher sinnvoll, dass die 
Versorgung mit angemessenem Wohnraum sowie die 
Durchführung eines Kurses zum Erwerb hinreichen-
der mündlicher Deutschkenntnisse „gesichert ist“. 
Die Einschränkung der persönlichen Freizügigkeit 
ist aus unserer Sicht hinnehmbar, wenn dadurch das 
Ziel der Integration deutlich verbessert wird. Dies ist 
jedoch nur dann gegeben, wenn nicht lediglich eine 
(wie auch immer zu definierende) Erleichterung ein-
tritt, sondern eine deutliche konkrete Qualifizie-
rungsverbesserung gesichert ist. 

Zu hinterfragen ist in diesem Zusammenhang auch 
die Anwendung des Königsteiner Schlüssels. Die Re-
gelungen des § 12 a zielen aus unserer Sicht zu 
Recht auf die Verbesserung der Integration durch 
Zuweisung des Wohnsitzes zur Verbesserung der In-
tegrationschancen ab. Zudem sollen der Zuzug gro-
ßer Flüchtlingsgruppen in Gebiete/Orte/Städte ver-
mieden werden, wenn dadurch die Integration er-
schwert und/oder verhindert wird. Dies müsste aus 
der Denklogik des Gesetzesentwurfs dann aber zu 
Zuweisungen zu den Orten führen, an denen sowohl 
die Sprach- und berufsbezogene Qualifizierung hin-
reichend gesichert ist als auch die Wohnsituation 
die Aufnahme der Flüchtlinge ermöglicht. 

4. Sanktionen bei Verweigerung von Integrations-
bemühungen 

In vielerlei Hinsicht sind staatliche Leistungen da-
von abhängig, dass der Leistungsempfänger Oblie-
genheiten erfüllt und die Nichterfüllung dieser Ob-
liegenheiten kann zu Sanktionen in Form von Ein-
schränkungen, Kürzungen oder Wegfall staatlicher 
Leistungen führen.  

In dieser Hinsicht sind Leistungskürzungen auch im 
Rahmen von Integrationsangeboten vorstellbar und 

ggf. auch gerechtfertigt. Dies auch unter dem poli-
tisch gewollten Hintergrund, dass die Integration das 
aufeinander zu bewegen von Bevölkerungsgruppen 
bedingt und ein großes gesellschaftliches Interesse 
besteht, dass keine Parallelgesellschaften entstehen. 
Insbesondere wenn es übereinstimmende Meinung 
ist, dass die Integrationskurse und sonstige Qualifi-
zierungen wichtigster Baustein einer gelungenen In-
tegration ist, so sind die mit der Leistungskürzung 
verbundenen Intentionen nachvollziehbar. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass wie bereits 
mehrfach geschildert, derzeit die entsprechenden 
Qualifizierungen weder jedem Flüchtling angeboten 
werden noch aufeinander aufbauende integrations-
fördernde Qualifizierungen bestehen. Aus unserer 
Sicht sollten daher die beiden Elemente Fördern und 
Fordern parallel gedacht und umgesetzt werden. Es 
sollte vermieden werden, dass in der Wahrnehmung 
der Betroffenen, die ggf. monatelang auf Förderun-
gen gewartet haben, der Schwerpunkt auf Sanktio-
nen und nicht auf Individualförderungen liegt. 

5. Zusammenfassung 

Insofern der vorgelegte Entwurf eines Integrationsge-
setzes die schnelle Integration in Deutschland durch 
Integrationssprachkurse und weitere dem individu-
ellen Bedarf angepasste weiterer Qualifikationen für 
Flüchtlinge erreichen möchte, ist dem vollumfäng-
lich zuzustimmen.  

Die Begrenzung auf die Gruppe der Flüchtlinge mit 
guter Bleibeperspektive ist jedoch zumindest solange 
kritisch zu hinterfragen, als zu erwarten ist, dass 
auch Gruppen, die nicht zu den Berechtigten gehö-
ren, voraussichtlich einen längeren Aufenthalt in 
Deutschland haben werden. 

Der individuellen Förderung zur Integration in mög-
lichst höherwertige Beschäftigung ist einer schnellen 
Arbeitsmarktintegration in Anlerntätigkeit vorzuzie-
hen, auch um eine Konkurrenz zwischen Langzeitar-
beitslosen und Flüchtlingen zu vermeiden. 

Wohnsitzauflagen sind dann hilfreich, wenn sie kon-
kret die Integrationschancen verbessern, insbeson-
dere wenn gesichert ist, dass am zugewiesenen Woh-
nort sowohl die notwendigen Integrationssprach- 
und nachgesetzten berufsbezogenen Qualifizierungs-
angebote gesichert sind und der Wohnungs- sowie 
der Arbeitsmarkt entsprechende Kapazitäten auf-
weist. Die alleinige Orientierung am Königsteiner 
Schlüssel scheint nicht ausreichend. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)664 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock 

Der Paritätische Gesamtverband hat bereits eine Stel-
lungnahme zu dem Referentenentwurf eines Integra-
tionsgesetzes vom 29.04.2016 abgegeben, die zur 
besseren Lesbarkeit in die vorliegende Positionie-
rung integriert wurde. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf enthält zwar eine 
Reihe von Vorschlägen, die die Integration von 
Flüchtlingen erleichtern können, insgesamt vermit-
telt er aber den Eindruck, als fehle es an der Integra-
tions- und Mitwirkungsbereitschaft der Geflüchte-
ten. Dem versucht man mit verschiedenen Gesetzes-
verschärfungen, vor allem aber mit Sanktionierun-
gen bei den Asylbewerberleistungen zu begegnen. 
Die Erfahrung des Paritätischen Gesamtverbandes 
aus seiner Arbeit mit Geflüchteten vermittelt ein 
ganz anderes Bild von dieser Personengruppe: Die 
meisten hier ankommenden geflüchteten Menschen 
bringen einen starken (Über)lebenswillen und die 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit. Sie verfügen 
über eine starke Motivation, ihren Lebensunterhalt 
und den ihrer (auch im Ausland lebenden) Familien 
möglichst selbständig zu sichern und sich auf unter-
schiedliche, im Ergebnis aber gelingende Art und 
Weise in diese Gesellschaft zu integrieren. Ihre Moti-
vation zur Integration muss deshalb nicht überprüft 

oder gar kontrolliert und vermeintliches Fehlverhal-
ten sanktioniert werden, sondern gestärkt werden, z. 
B. indem Hürden zum Arbeitsmarkt abgebaut wer-
den und bei der Arbeitsmarktförderung beruflichen 
Wünsche und Interessen Berücksichtigung finden.  

Bestehende Integrationsangebote reichen zahlenmä-
ßig bei Weitem nicht aus. Es fehlt nach wie vor an 
ausreichenden Angeboten, die auf die besonderen 
Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind. 
Überfüllte Aufnahmeeinrichtungen mit katastropha-
len Standards, lange Trennungen von Familienange-
hörigen sowie Traumatisierungen aufgrund von Ver-
folgung und Fluchterfahrung führen zu Konzentrati-
onsschwierigkeiten, denen man nicht mit Sanktio-
nen, sondern flexibleren Angeboten sowie verbesser-
ten Standards bei der  Aufnahme sowie der Famili-
enzusammenführung begegnen sollte. Die gegenüber 
den im Referentenentwurf erfolgten Verbesserungen, 
v.a. im Hinblick auf die Voraussetzungen für die Er-
teilung einer Niederlassungserlaubnis, werden be-
grüßt, gehen aus unserer Sicht aber noch nicht weit 
genug. Gleichzeitig enthält der neue Gesetzentwurf 
Verschärfungen im Bereich des Asylgesetzes, zu de-
nen bisher keine Verbändebeteiligung erfolgt ist, die 
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der Verband kritisch bewertet. Ausgehend von sei-
nen Werten und verbandlichen Grundsätzen fordert 
der Paritätische deshalb grundlegende Änderungen 
des vorliegenden Gesetzesentwurfs.  

Die wichtigsten Aspekte sind die folgenden:  

 Die geplanten Sanktionierungen im Rahmen 
des Asylbewerberleistungs-gesetzes und das 
damit geflüchteten Menschen gegenüber 
entgegengebrachte Misstrauen werden der 
in der Regel hohen Motivation geflüchteter 
Menschen eher schaden als nutzen. Vor al-
lem aber verstoßen sie gegen das Grund-
recht auf ein menschenwürdiges Existenz-
minimum im Sinne des Art. 1 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz. 

 Die geplanten Wohnsitzzuweisungen sind 
nicht geeignet, die nachhaltige Integration 
sicherzustellen. Soziale Netzwerke, Unter-
stützung durch Familienangehörige sowie 
die Arbeitsmarktsituation spielen eine we-
sentliche Rolle bei der Arbeitsplatzsuche 
und Integration, werden aber bei der Woh-
nortzuweisung nicht berücksichtigt. 
Dadurch werden Geflüchtete selbst nach ih-
rer Anerkennung 3 Jahre lang gegenüber an-
deren Arbeitssuchenden diskriminiert. 
Stattdessen bedarf es eines flächendecken 
Ausbaus von Integrationsangeboten. 

 Die massiven Verschärfungen beim Erwerb 
einer Niederlassungserlaubnis werden bei 
vielen Geflüchteten zu dauerhafter Unsi-
cherheit hinsichtlich ihrer Aufenthaltsper-
spektive führen und somit ebenfalls integra-
tionsschädigend wirken. 

 Die politisch vorgenommene Unterteilung, 
wonach nur Asylsuchende, bei denen eine 
gute Bleibeperspektive angenommen wird, 
in Integrationskurse und Arbeitsmarktförde-
rung einbezogen werden, hält der Paritäti-
sche für grundsätzlich falsch. Zumindest 
muss dafür gesorgt werden, dass alle Asyl-
suchende spätestens nach dreimonatigem 
Asylverfahren Zugang zu solchen Angebo-
ten haben. 

 Arbeitsverbote sind aufzuheben: Der Paritä-
tische fordert, dass Flüchtlinge unabhängig 
von Herkunftsland und Unterbringung ei-
nen gleichberechtigten Arbeitsmarktzugang 
nach drei Monaten ihrer Meldung als Asyl-
suchende (Erhalt des Ankunftsnachweises/ 
BÜMA) erhalten. Die Vorrangprüfung hat 
sich als bürokratischer Hemmschuh bei der 
Integration von geflüchteten Menschen er-
wiesen und soll vollständig entfallen. 

 Die geplante Neuregelung der Unzulässig-
keit von Asylanträgen (§ 29 AsylG) könnte 
aus Sicht des Paritätischen Gesamtverban-
des das Recht auf Asyl in Deutschland ein-
schränken. Die Erleichterung von Abschie-
bungen in aufnahmebereite Drittstaaten 
ohne inhaltliche Prüfung des Flüchtlings-
schutzes und die damit einhergehende Aus-
lagerung des Flüchtlingsschutzes in Länder, 
die nicht die Standards der Genfer Flücht-
lingskonvention erfüllen, lehnt der Paritäti-
sche ab.  

Zu den wichtigsten Änderungen im Einzelnen:  

Art. 1 Änderung SGB III 

§ 132 SGB III – Ausbildungsförderung  

Die Neuregelungen beim Zugang zu Maßnahmen der 
Ausbildungsförderung für Asylsuchende und Gedul-
dete sind grundsätzlich zu begrüßen, reichen aber 
aus Sicht des Paritätischen Gesamtverbandes nicht 
aus. 

Insbesondere die politisch entschiedene Untertei-
lung, wonach nur Ausländerinnen und Ausländer, 
bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufent-
halt zu erwarten ist, in eine frühe Förderung im 
Asylverfahren einbezogen werden und Asylsu-
chende aus so genannten sicheren Herkunftsstaaten 
ganz ausgeschlossen sind, hält der Paritätische für 
grundsätzlich falsch. An dieser Position hält der Ver-
band fest, auch wenn auf Grundlage dieser Entschei-
dung derzeit das gesamte staatliche „Flüchtlingsma-
nagement“ auf- und umgebaut wird. Es muss dafür 
gesorgt werden, dass bestimmte Gruppen von Asyl-
suchenden nicht länger pauschal und ohne Prüfung 
der individuellen Perspektive von bestimmten Integ-
rationsangeboten ausgeschlossen werden. Die relativ 
willkürliche Unterscheidung, für die darüber hinaus 
bis heute keine Legaldefinition geschaffen wurde, 
löst bei den Betroffenen häufig Frustrationen und 
Spannungen zwischen den verschiedenen Flücht-
lingsgruppen aus. Eine große Anzahl von Asylsu-
chenden wird von Teilhabeangeboten ausgeschlos-
sen, obwohl sie sich in Zukunft dauerhaft rechtmä-
ßig in Deutschland aufhalten wird. Darunter sind 
beispielhaft Asylsuchende aus Afghanistan und So-
malia zu nennen, die vom Ausschluss einer frühen 
Förderung betroffen sind, aber zu großen Teilen eine 
spätere Anerkennung als Asylberechtigte/r erhalten 
werden. Darüber hinaus kann auch die Ausbildung 
selbst gemäß den neuen § 60 a i.V.m. § 18 a Auf-
enthGE dafür sorgen, eine „gute Bleibeperspektive“ 
zu entwickeln – aus welchem Grund sollte man dies 
an dieser Stelle wieder unnötig erschweren?  

Kritisch anzumerken ist darüber hinaus, dass der Be-
reich des BAföG und somit die Förderung schuli-
scher Ausbildungen und des Studiums nicht ent-
sprechend geregelt werden. Für Asylsuchende bleibt 
weiterhin ein dauerhafter Ausschluss vom BAföG 
bestehen. In den ersten 15 Monaten können Leistun-
gen nach dem AsylbLG bezogen werden, danach 
aber greift der Leistungsausschluss gem. SGB XII. 
Somit droht Asylsuchenden, ein begonnenes Stu-
dium abbrechen zu müssen, wenn sie in den Analog-
Leistungsbezug kommen. Es ist nicht einzusehen, 
warum man die Öffnung bei Asylsuchenden, Gedul-
deten und Personen mit einer humanitären Aufent-
haltserlaubnis auf SGB III beschränkt und BAföG 
nicht gleich behandelt. 

§ 421a SGB III i.V.m. § 5a AsylbLG – Arbeitsmarkt-
programm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ 

Mit dem Gesetzentwurf sollen 100.000 Arbeitsgele-
genheiten für Asylsuchende geschaffen werden. Die 
Teilnahme an diesen Maßnahmen soll nicht nur ver-
pflichtend sein, sondern gemäß § 5 AsylbLG E auch 
noch sanktionsbehaftet. Beides lehnt der Paritätische 
entschieden ab. Aus der Sicht des Paritätischen ist 
die Freiwilligkeit – neben der Begleitung und Quali-
fizierung der Betroffenen – die Voraussetzung dafür, 
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dass Arbeitsgelegenheiten eine sinnvolle Möglich-
keit der Teilhabe darstellen können. Unter diesen ge-
nannten Voraussetzungen sollten auch Personen aus 
so genannten „sicheren Herkunftsstaaten“ und voll-
ziehbar ausreisepflichtige Personen eine Arbeitsgele-
genheit erhalten können, um ein Teilhabeangebot zu 
erhalten.   

Für den Fall freiwilliger Arbeitsgelegenheiten ist die 
neu in den Gesetzesentwurf aufgenommene Absen-
kung der Aufwandsentschädigung auf 80 Cent pro 
Stunde abzulehnen. Eine Schlechterstellung gegen-
über Personen in sonstigen Arbeitsgelegenheiten ist 
diskriminierend und nicht dazu geeignet zu vermit-
teln, dass die geleistete Arbeit wertgeschätzt wird.   

Außerdem ist sicherzustellen, dass andere vorran-
gige Angebote zur Arbeits- und Ausbildungsförde-
rung zum Zuge kommen, indem sie schon während 
des Asylverfahrens bedarfsgerecht bereitgestellt wer-
den: Darunter sind insbesondere die Integrations-
kurse und Maßnahmen der Arbeitsförderung wie 
etwa betriebsnahe Kompetenzfeststellungsverfahren 
oder die im Zuge des Entwurfs eines Integrationsge-
setzes neu zugänglich werdenden Angebote der Aus-
bildungsförderung und Ausbildungsvorbereitung für 
junge Menschen zu nennen. Bei der Förderung ist es 
aus arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitischen Grün-
den vordringlich, einen Schwerpunkt bei der Ausbil-
dung und (ggf. berufsbegleitenden) Qualifizierung 
der geflüchteten Menschen zu legen. Alleine schon 
um drohende Diskriminierungen zu vermeiden, soll-
ten Flüchtlinge soweit möglich in Regelangebote der 
Arbeitsförderung einbezogen werden.  

Art 5 Änderung des SGB XII und Art 7 Änderung 
AsylbLG 

§ 23 Abs. 5 SGB XII, §§ 1a, 5a und 5b AsylbLG – 
Anspruchseinschränkungen 

Zu den Anspruchseinschränkungen im Allgemei-
nen: 

In diese Normen sollen weitere Sanktionen für Asyl-
suchende und Ausreisepflichtige aufgenommen wer-
den, falls ihnen bereits in einem anderen Mitglied-
staat der EU internationaler Schutz oder ein sonsti-
ges Aufenthaltsrecht (§ 1a Abs. 1) gewährt worden 
ist oder sie verschiedenen Mitwirkungspflichten (§ 
1a Abs. 5) nicht nachkommen. Auch die Nichtteil-
nahme an Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (§ 5a 
Abs. 3) sowie Integrationskursen (§ 5b Abs. 2) kann 
ebenso wie der Verstoß gegen räumliche Beschrän-
kungen und Wohnsitzzuweisungen (§ 23 Abs. 5 SGB 
XII) zu Leistungskürzungen führen.  

An der Verfassungsmäßigkeit der vorstehenden Leis-
tungsbeschränkungen hat der Paritätische Gesamt-
verband erhebliche Zweifel: Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts rechtfertigt 
auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthalts-
perspektive in Deutschland es nicht, den Anspruch 
auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums auf die Sicherung der physischen 
Existenz zu beschränken. Art. 1 Abs. 1 GG in Verbin-
dung mit Art. 20 Abs. 1 GG verlangt vielmehr, dass 
das Existenzminimum in jedem Fall und zu jeder 
Zeit sichergestellt sein muss. Art. 1 Abs. 1 GG garan-
tiert ein menschenwürdiges Existenzminimum, das 

                                                 
1 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 18. Juli 2012- 1 BvL 10/10 - Rn. 120. 
2 Bayer. LSG, Beschluss vom 24. Januar 2013, L 8 AY 4/12 B 

durch im Sozialstaat des Art. 20 Abs. 1 GG auszuge-
staltende Leistungen zu sichern ist, als einheitliches, 
das physische und soziokulturelle Minimum umfas-
sendes Grundrecht.1 Auch wenn das Bundesverfas-
sungsgericht sich in der zitierten Entscheidung nicht 
ausdrücklich mit der Verfassungsmäßigkeit des § 1a 
AsylbLG befasst hat, gibt es in der Rechtsprechung 
durchaus Zweifel, ob Leistungseinschränkungen 
nach § 1a AsylbLG auf das unabweisbar Gebotene 
aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten noch 
zulässig sind.2 Zumindest aber sind aus verfassungs-
rechtlichen Gründen solche Einschränkungen rest-
riktiv zu handhaben. Die Ausweitung der Leistungs-
beschränkungen um weitere 8 (!) Tatbestände lässt 
jedoch den Eindruck entstehen, dass mit dem vorlie-
genden Gesetzesentwurf die zuvor zitierte Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts, wonach eine 
migrationspolitische Relativierung des menschen-
würdigen Existenzminimums unzulässig ist, umgan-
gen werden soll und im Wege der Einführungen im-
mer weiterer Sanktionsmöglichkeiten doch eine mig-
rationspolitisch motivierte Abweichung von der der 
verfassungsrechtlich garantierten Leistungshöhe er-
folgen soll.  

Die Gefahr des Verstoßes gegen das menschenwür-
dige Existenzminimum wird noch dadurch vergrö-
ßert, dass gemäß dem neu einzuführenden § 11 Abs. 
4 AsylbLG weder Widerspruch noch Klage gegen 
Leistungseinschränkungen, -entzug oder -aufhebun-
gen aufschiebende Wirkung haben.  

Aus den genannten Gründen spricht sich der Paritä-
tische für die Streichung der vorgenannten Änderun-
gen aus.  

Leistungseinschränkungen im Falle der Nichtwahr-
nehmung von Integrationskursen und Arbeitsmarkt-
maßnahmen: 

Im Hinblick auf die Leistungseinschränkungen im 
Falle der Nichtwahrnehmung von Integrationskursen 
und Arbeitsmarktmaßnahmen bleibt anzumerken, 
dass solche Sanktionen in der Regel nicht die ge-
wünschte integrationsfördernde, sondern eher die 
Integration hemmende Wirkungen haben werden. 
Die bei ihrer Einreise meist hoch motivierten Asyl-
suchenden haben aufgrund ihrer aktuellen Lebenssi-
tuation und der vorangegangenen Erfahrungen häu-
fig einen Bedarf an besonderen Unterstützungsange-
boten. Nach den Erfahrungen paritätischer Mitglied-
sorganisationen in den sog. „Bleiberechtsnetzwer-
ken“ und wissenschaftlich evaluierten Erkenntnis-
sen aus dem Modellprojekt „Early Intervention“ ist 
eine individuelle Einzelbetreuung, die einem 
Coaching gleichkommt und niedrige Betreuungs-
schlüssel voraussetzt, sehr wichtig. Im Rahmen einer 
sehr individuellen und ggf. auch langfristigen Unter-
stützung müssen Hürden aus dem Weg geräumt wer-
den und Fördermaßnahmen flexibel besetzt werden 
können.  

Darüber hinaus sind zumindest die beiden vorge-
nannten Leistungseinschränkungen nicht mit dem 
Europarecht vereinbar: Art. 20 der EU Aufnahme-
richtlinie (2013/33/EU) enthält eine abschließende 
Aufzählung der Gründe, die eine Leistungsein-
schränkung oder einen Leistungsentzug rechtfertigen 
können. Der Verstoß gegen eine Teilnahmepflicht an 
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Integrationskursen oder Arbeitsplatzmaßnahmen ge-
hört nachweislich nicht dazu.  

Diese Leistungseinschränkungen müssen folglich er-
satzlos gestrichen werden.  

Art. 8 Änderungen des Aufenthaltsgesetzes  

§ 12 a AufenthGE - Wohnsitzzuweisung 

Absatz 1 dieser Vorschrift sieht für anerkannte 
Flüchtlinge und sonstige Schutzberechtigte sowie 
Menschen mit einem humanitären Aufenthaltstitel 
eine Wohnsitzzuweisung im Land der Erstzuwei-
sung für 3 Jahre vor und begründet diese mit einer 
Förderung nachhaltiger Integration in die Lebensver-
hältnisse der Bundesrepublik Deutschland. Gegen-
über dem Referentenentwurf enthält diese Vorschrift   
die Verschärfung, dass eine Ausnahme von der Zu-
weisung in das nach dem Königsteiner Schlüssel zu-
ständige Bundesland im Falle einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nur dann möglich 
ist, wenn diese Beschäftigung einen Umfang von 
mindestens 15 Stunden erreicht und ein Einkommen 
von mehr als 712 Euro erwirtschaftet. Die Absätze 2 
bis 4 regeln weitere Möglichkeiten, diese Personen-
gruppe bestimmten Wohnorten zuzuweisen oder sie 
von bestimmten Wohnorten auszuschließen, wenn 
dort ein „erhöhtes Segregationsrisiko“, zu befürchten 
ist. Gegenüber dem Referentenentwurf tritt auch hier 
eine weitere Verschärfung hinzu, da eine Zuweisung 
an einen anderen Ort bis zu 12 Monate nach der Ent-
scheidung über die Anerkennung erfolgen kann – 
und das rückwirkend auch für die Fälle, in denen 
die Anerkennung oder erstmalige Aufenthaltserlaub-
nis bereits (nach Januar 2016) erteilt wurde. 

Die geplanten Wohnsitzzuweisungen sind aus Sicht 
des Paritätischen Gesamtverbandes insgesamt nicht 
das geeignete Mittel, um die nachhaltige Integration 
von Schutzberechtigten tatsächlich sicherzustellen 
und verstoßen gegen internationales und europäi-
sches Recht.  

Sie berücksichtigen weder soziale Bindungen wie 
Gemeinden, Netzwerke oder die erweiterte Familie 
der Schutzsuchenden, noch nehmen sie (zumindest 
§ 12a Abs. 1) hinreichend auf die Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktsituation in dem jeweiligen Bundesland 
Rücksicht. Die Verteilung nach dem Königsteiner 
Schlüssel erfolgt nämlich lediglich anhand von Ein-
wohnerzahl und Bruttoinlandsprodukt, Faktoren wie 
die Arbeitslosenquote oder die Frage, ob dort eine 
Vorrangprüfung erfolgt, finden hierbei keine Berück-
sichtigung. Vor allem aber nehmen sie keine Rück-
sicht auf eine gute Beratungs- und Unterstützungs-
struktur vor Ort. Aus Sicht des Paritätischen Gesamt-
verbandes gilt es aber vor allem, flächendeckende In-
tegrationsangebote aufzubauen und positive Anreize 
zu schaffen. Sanktionen und Zwangszuweisungen an 
Orte, an denen der Zugang zu Integrationsangeboten 
nicht sichergestellt ist, können keine Rechtfertigung 
für einen Eingriff in das Recht auf Freizügigkeit nach 
Art. 26 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) so-
wie Art. 33 der EU Qualifikationsrichtlinie (Richtli-
nie 2011/95/EU) darstellen.   

Darüber hinaus lässt die Regelung des § 12a Abs. 1 
AufenthGE, nämlich die Wohnsitzzuweisung an-
hand des Königsteiner Schlüssels erahnen, worum 

                                                 
3 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 15.01.2008 - 1 C 17.07 
4 EuGH C-443/14 und C-444/14 (Kreis Warendorf gg. Ibrahim Alo und Amira Osso gg. Region Hannover) 

es bei dem Gesetzesentwurf eigentlich geht: nämlich 
nicht um die Förderung nachhaltiger Integration, 
sondern die Aufteilung von Sozialleistungen inner-
halb Deutschlands. Sowohl Bundesverwaltungsge-
richt3 als auch Europäischer Gerichtshof4 haben aber 
bereits entschieden, dass eine Wohnsitzauflage für 
Flüchtlinge bzw. subsidiär Geschützte, die an den 
Bezug von Sozialleistungen anknüpft, gegen die 
Genfer Flüchtlingskonvention bzw. die Qualifikati-
onsrichtlinie verstößt.  

Und auch im Hinblick auf das Gleichbehandlungsge-
bot bei der Gewährleistung von Sozialleistungen ge-
genüber eigenen Staatsangehörigen gemäß Art. 23 
GFK und Art. 29 der EU Qualifikationsrichtlinie 
sind die vorliegenden Vorschriften bedenklich. Denn 
auch bei deutschen Staatsangehörigen kommt es im-
mer wieder zu sozialen Brennpunkten von Sozialhil-
feempfängern, denen aus Sicht des Paritätischen we-
niger mit Wohnsitzzu- bzw. Verweisungen begegnet 
werden sollte als mit einem flächendeckenden Aus-
bau von Unterstützungsangeboten und sozialem 
Wohnungsbau.  

Aus den zuvor genannten Gründen fordert der Pari-
tätische die vollständige Streichung dieser Norm. 
Sollte es trotzdem bei der vorgeschlagenen Regelung 
bleiben, so muss diese zumindest im Hinblick auf 
die vorgesehenen Ausnahmeregelungen grundlegend 
verändert werden: Ausnahmen von einer Wohnsitz-
verpflichtung bzw. Zuweisung dürfen nicht erst auf 
Antrag nach erfolgter Entscheidung geprüft werden, 
sondern müssen bereits vor der Entscheidung von 
Amts wegen berücksichtigt werden. Zudem müßten 
die Ausnahmetatbestände erweitert werden und u.a. 
zumindest das Vorhandensein von Familienangehö-
rigen außerhalb der Kernfamilie berücksichtigt wer-
den. 

§ 26 Abs. 3 AufenthGE - Niederlassungserlaubnis  

Im Rahmen des neuen Gesetzesentwurfs werden die 
Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis für anerkannte Schutzberechtigte so-
wie Resettlement-Flüchtlinge deutlich erschwert. 
Bislang erfolgte die Aufenthaltsverfestigung nach 3 
Jahren ohne Prüfung weiterer Voraussetzungen, falls 
keine Gründe für Widerruf oder Rücknahme vorla-
gen. Die nunmehr vorgelegte Änderung des § 26 
Abs. 3 AufenthGE stellt zwar eine begrüßenswerte 
Verbesserung gegenüber dem Referentenentwurf dar, 
diese geht aus unserer Sicht jedoch nicht weit genug.  

Es gibt gute Gründe, die für die bisherige Privilegie-
rung der Schutzberechtigten und das Beibehalten 
der aktuellen Regelung sprechen. Gerade die beson-
deren Lebensumstände von Flüchtlingen: Verfol-
gung, Flucht, Traumatisierung, (teilweise langjähri-
ger) Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen mit un-
zureichenden Standards und erschwerter Zugang zu 
Integrationsangeboten, Sprache und Arbeitsmarkt 
machen eine schnelle und erfolgreiche Integration 
ungleich schwerer als dies bei Arbeitsmigranten/-in-
nen oder ihren Familienangehörigen der Fall ist. Mit 
der neuen Regelung werden Schutzberechtigte, die 
entsprechend den Anforderungen des UNHCR eine 
„dauerhafte Lösung“ finden sollen, um endlich in 
Sicherheit leben und vergangene Erfahrungen ver-
gessen zu können, weiterhin in Unsicherheit über 
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ihren Aufenthaltsstatus gelassen. Dies dient weder 
der Integration noch dem Schutz dieser Personen-
gruppe. Aus Sicht des Paritätischen dient die Aus-
sicht auf einen unbefristeten Aufenthaltstitel auch 
nicht als „Anreiz für eine erfolgreiche Integration“, 
sondern sollte vielmehr Voraussetzung sein, um die 
Integration zu erleichtern. Gerade die Sorge um das 
sichere Aufenthaltsrecht erschwert häufig das An-
kommen in der Gesellschaft. Die bisherige Regelung 
des § 26 Abs. 3 AufenthG sollte aus diesen Gründen 
aufrechterhalten werden.  

Der neue Gesetzesentwurf ermöglicht die Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis nach 3 Jahren, wenn - 
neben dem Vorliegen der meisten Erteilungsvoraus-
setzungen des § 9 AufenthG - der Lebensunterhalt 
überwiegend gesichert ist und die deutsche Sprache 
beherrscht wird, also gemäß § 2 Abs. 12 AufenthG 
das Sprachniveau C 1 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens erreicht wird. Aufgrund un-
serer Erfahrungen aus Integrationskursen und sonsti-
gen Integrationsangeboten gehen wir davon aus, dass 
diese hohen Anforderungen an das Sprachniveau 
von den allerwenigsten Schutzberechtigten bereits 
nach 3 Jahren erreicht werden kann. Sollte es zu der 
geplanten Gesetzesänderung kommen, so regen wir 
deshalb an, zumindest die Anforderungen an das 
Sprachniveau abzusenken. Darüber hinaus sieht § 26 
Abs. 3 S. 2 AufenthGE keinerlei Ausnahmetatbe-
stände vor, so dass selbst im Falle von Krankheiten 
oder Behinderungen, die das Erreichen des Sprach-
niveaus oder das eigenständige Sichern des Lebens-
unterhalts unmöglich machen, die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis unmöglich ist. Auch hier 
muss - wie auch im Fall das § 26 Abs. 3 S. 1, s. im 
Folgenden – eine großzügige Ausnahmevorschrift ge-
regelt werden. 

Nach 5 Jahren ist die Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis gemäß § 26 Abs. 3 S. 1 AufenthGE mög-
lich, wenn - neben den meisten der allgemeinen Er-
teilungsvoraussetzungen des § 9 AufenthG – der Le-
bensunterhalt überwiegend gesichert ist und hinrei-
chende Sprachkenntnisse vorliegen (Sprachniveau A 
2 des Europäischen Referenzrahmens). Die Anpas-
sung der Anforderung an das Sprachniveau gegen-
über dem Referentenentwurf wird als sehr viel rea-
listischer eingeschätzt als die ursprünglich vorgese-
hene Regelung.  

Auch der aktuelle Vorschlag lässt jedoch eine ausrei-
chende Ausnahmeregelung für Härtefälle vermissen: 
Ausnahmen von den Erteilungsvoraussetzungen 
sieht die Vorschrift nur unter den engen Vorausset-
zungen des § 9 Abs. 2 AufenthG vor, also wenn 
die/der Schutzberechtigte selbst aufgrund einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung die Voraussetzungen nicht erbringen 
kann. Die Pflege oder Betreuung von kranken Fami-
lienangehörigen oder Kindern reicht hingegen nicht 
als Grund für eine nicht ausreichende Unterhaltssi-

                                                 
5 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-
turkey-deal/; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/turkey-safe-country-sham-revealed-dozens-of-afghans-re-
turned/; https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3022/2015/en/ 
6  Communication on establishing a new Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Mi-
gration, Strasbourg, 7.6.2016, COM(2016) 385 final 

cherung aus. Zumindest dies müsste in dem vorlie-
genden Gesetzesentwurf noch entsprechend ange-
passt werden.  

§ 44 AufenthG – Integrationskurs  

Der Paritätische erneuert seine Forderung, die 
Sprachförderung in Integrationskursen allen Asylsu-
chenden spätestens nach 3 Monaten zu eröffnen, un-
abhängig von der Bleibeperspektive.  

Darüber hinaus fordert der Paritätische Wohlfahrts-
verband die Erweiterung der Gruppe der Anspruchs-
berechtigten an einem Integrationskurs. Die EU-Bür-
ger, die bisher nur bei ausreichender Kurskapazität 
Zugang zum Integrationskurs haben, sollen der Ziel-
gruppe nach § 4 Absatz 1 Satz 1-5 Integrationskurs-
verordnung (IntV) gleichgestellt werden. Aus integ-
rationspolitischer Sicht ist nämlich der barrierefreie 
Zugang zur sprachlichen Integration von EU-Bürgern 
langfristig gesehen unumgänglich.  

§ 68 AufenthG – Verpflichtungserklärung  

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die Dauer der 
Kostentragungspflicht nunmehr befristet werden 
soll. Die vorgesehene Dauer von 5 Jahren ist aus 
Sicht des Paritätischen jedoch erheblich zu lang. Wir 
schlagen unter Hinweis auf das Kanadische Modell 
des „Private Sponsorships“ eine Dauer von einem 
Jahr vor. Bereits diese Kosten sind für den Verpflich-
tungsgeber in der Regel eine enorme Belastung.  

Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass mit der 
Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels nach Kapi-
tel 2 Abschnitt 5 oder Anerkennung nach §§ 3 oder 4 
AsylG ein Zweckwechsel des Aufenthalts erfolgt 
und fordern deshalb die Streichung von § 68 Abs. 1 
S. 4 AufenthGE. 

Artikel 6 – Änderungen des Asylgesetzes   
§ 29 AsylG – Unzulässige Asylanträge 

Der Paritätische Gesamtverband sieht vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Entwicklungen der europäi-
schen und deutschen Flüchtlingspolitik, die auf eine 
Auslagerung des Flüchtlingsschutzes abzielen, die 
Neuregelung der Unzulässigkeit von Asylanträgen 
mit Sorge. Die Neuregelung, welche noch nicht in 
dem Referentenentwurf enthalten war, erfolgt in ei-
ner Zeit, in der Abkommen der Europäischen Union 
mit der Türkei zur (Rück-)Übernahme von Flüchtlin-
gen geschlossen werden, ohne Berichte zur Men-
schenrechtssituation und Verstößen gegen das Re-
foulement-Verbot hinreichend zu berücksichtigen.5 
Im Gegenteil erklärt die Bundesregierung, sie be-
trachte die Türkei als einen sicheren Drittstaat. Die 
Europäische Union stellt gleichzeitig einen neuen 
Migrationspartnerschaftsrahmen vor, mit dem Ziel, 
eine vermehrte Rückführung und Rückübernahme 
zu erreichen und steht in Verhandlungen mit 16 
Ländern, darunter Libyen, Afghanistan und die El-
fenbeinküste.6 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/turkey-safe-country-sham-revealed-dozens-of-afghans-returned/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/turkey-safe-country-sham-revealed-dozens-of-afghans-returned/
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Der geltende § 27 i.V.m. § 29 AsylG sieht bereits die 
Möglichkeit vor, einen Asylantrag als unbeachtlich 
zu betrachten, wenn offensichtlich ist, dass der Asyl-
suchende in einem Drittstaat vor politischer Verfol-
gung sicher war. Das Asylverfahren ist jedoch nach 
bisherigem Recht gemäß § 29 Abs. 2 AsylG dann in 
Deutschland durchzuführen, wenn eine Rückfüh-
rung nicht innerhalb von 3 Monaten möglich ist. 
Diese Ausnahme, die dem Bedürfnis des Flüchtlings 
nach schneller Klarheit über sein Schicksal Rech-
nung tragen soll7, findet sich im neuen Gesetzesent-
wurf nicht wieder. In der Folge können Asylsu-
chende, deren Asylantrag aufgrund der neuen Rege-
lung als unzulässig abgelehnt werden, deren Rück-
führung aber nicht innerhalb von 3 Monaten mög-
lich ist, dauerhaft in der aufenthaltsrechtlichen Un-
sicherheit verbleiben.   

Der Paritätische spricht sich aus diesem Grund für 
eine Streichung der Neuregelung aus. Zumindest 
muss sichergestellt sein, dass eine Prüfung des Asyl-
gesuchs in Deutschland vorgenommen wird, wenn 
eine Überstellung nicht innerhalb von drei Monaten 
erfolgt ist.  

Entwurf einer Verordnung zum Integrationsgesetz  

Artikel 1 – Änderung der Beschäftigungsverordnung  

§ 32 – Vorrangprüfung  

Der Paritätische begrüßt die geplante Einschränkung 
bei der Vorrangprüfung für Personen, die im Besitz 
einer Duldung oder Aufenthaltsgestattung sind. Er 
spricht sich aber aus den oben schon genannten 
Gründen für die vollständige Abschaffung der Vor-
rangprüfung aus.  

Artikel 4 - Änderung der Integrationskursverord-
nung (IntV) 

§ 14 Organisation der Integrationskurse, Ordnungs-
mäßigkeit der Teilnahme 

Geplant ist die Erhöhung der Höchstteilnehmerzahl 
in Integrationskursen von 20 auf 25 Personen. Eine 
Erhöhung der Kursteilnehmerzahl ist nicht nur aus 
pädagogischer Sicht kontraproduktiv, sondern bringt 
auch eine Mehrbelastung und einen höheren Ver-
waltungsaufwand für Kursträger mit sich. Je mehr 
Kursteilnehmer in einen Kurs untergebracht werden, 
desto größer ist der Betreuungsbedarf dieser Perso-
nen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband strebt eine 
Lerngruppe mit maximal 15 Teilnehmern an. Zudem 
muss die „Wirtschaftlichkeit“ eines Sprachkurses 
auch mit 15 Teilnehmenden möglich sein.  

 

 

  

                                                 
7 Hofmann/Bruns, Ausländerrecht, 2. Auflage, § 29 AsylG, Rn. 4; Entwurfsbegründung BT-Drucksache 12/2781, S. 61. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)665 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 

Der vorliegende Entwurf eines Integrationsgesetzes 
leistet aus Sicht der Diakonie Deutschland keinen 
wesentlichen Beitrag dazu, Asylsuchenden und Ge-
duldeten Teilhabe zu ermöglichen und sie in der 
Nutzung und Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Po-
tentiale zu unterstützen. Nur wenige Maßnahmen 
stellen eine wirkliche Unterstützung der Integration 
dar, die vorgesehenen Leistungskürzungen und Rest-
riktionen unterstellen dagegen oft pauschal einen 
mangelnden „Integrationswillen“. Der Gesetzentwurf 
ist an vielen Stellen von einer ablehnenden und 
misstrauischen Haltung gegenüber Schutzsuchenden 
mit Zwangsmaßnahmen und Sanktionen gegen sie 
geprägt. Dies widerspricht dem Gedanken des Inter-
nationalen Flüchtlingsschutzes und des Asylgrund-
rechts. Flüchtlingen in Deutschland Schutz zu ge-
währen und für jeden einzelnen Schutzsuchenden 
ein rechtstaatliches Asylverfahren sicherzustellen, in 
dem das individuelle Schutzersuchen geprüft wird, 
ist eine verfassungsrechtliche und völkerrechtliche 
Pflicht gegenüber Menschen in Not, die Opfer von 
Krieg, Gewalt und Verfolgung geworden sind. Der 
Gesetzentwurf erweckt den unzutreffenden Ein-
druck, der Großteil der Flüchtlinge verweigere aktive 

Integration. Die vielfältigen Erfahrungen der Diako-
nie mit Flüchtlingen belegen dagegen, dass sich 
Flüchtlinge trotz oft traumatischer Flucht und be-
sonders schwieriger Startbedingungen unter großen 
Anstrengungen bemühen, sich mit ihren Fähigkeiten 
und Kenntnissen in Deutschland einzubringen und 
zu integrieren. Dies zu betonen, ist angesichts zu-
nehmender Ressentiments und Gewalt gegen Flücht-
linge von rechtspopulistischer und rechtsextremer 
Seite ein wichtiges Anliegen der Diakonie.  

Es wird die Gelegenheit vertan, jetzt die Weichen zu 
stellen, damit Zuwanderung zu einer Chance für 
Deutschland wird. Die Vielschichtigkeit eines Integ-
rationsprozesses, der weder von oben verordnet wer-
den noch mit Zwang und Druck gelingen kann, spie-
gelt sich im Entwurf nicht wider. Er ist zudem the-
matisch verengt auf die Bereiche Arbeitsmarktin-
tegration und das Erlernen der deutschen Sprache. 
Zugleich sind die Verbesserungen im Hinblick auf 
den Arbeitsmarktzugang und die Ausbildungsförde-
rung unzureichend und stehen aus Sicht der Diako-
nie potenziell integrationshemmenden Einschrän-
kungen gegenüber, etwa durch die Wohnsitzzuwei-
sung, die Schaffung hoher Hürden für die Erteilung 
einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis sowie 
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Leistungskürzungen, die das verfassungsrechtlich 
garantierte sozio-kulturelle Existenzminimum unter-
schreiten. 

Eine Förderung im Bereich der Arbeitsmarktintegra-
tion von Flüchtlingen sollte frühzeitig erfolgen, auch 
mit den vorhandenen Regelinstrumenten. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Flüchtlinge – in erster Li-
nie durch ein qualitativ und quantitativ ausreichen-
des Angebot an Sprach- und Integrationskursen – da-
rauf vorbereitet werden, an den Regelangeboten der 
Arbeitsförderung teilzunehmen und dass die Rege-
linstrumente bedarfsgerecht weiterentwickelt und 
flexibilisiert werden. Den bei Flüchtlingen und Ge-
duldeten bestehenden migrationsbedingten Vermitt-
lungshemmnissen ist durch besondere Förderung 
Rechnung zu tragen. Die Diakonie Deutschland hält 
es für integrationsfördernd, wenn Schutzsuchende, 
anerkannte Asylbewerber, subsidiär Schutzberech-
tigte und Geduldete so früh wie möglich Zugang zu 
den Regelinstrumenten der Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktförderung erhalten würden. 

Die Diakonie Deutschland bestärkt ihre langjährige 
Forderung nach der Abschaffung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes, das aufgrund der gekürzten Leis-
tungen besonders im Gesundheitsbereich und den 
nun vorgesehenen erheblich erweiterten Tatbestän-
den des § 1a AsylbLG stark integrationshemmend 
ist.  

Die Diakonie Deutschland lehnt die dem Gesetzent-
wurf zugrundeliegende Unterscheidung zwischen 
Asylsuchenden mit guter und schlechter Bleibeper-
spektive ab. Diese Unterscheidung ist nicht sachge-
recht und wirkt diskriminierend, da entgegen einer 
pauschalen Bewertung, die sich auf die Herkunft aus 
einem bestimmten Staat bezieht, in vielen Fällen 
dennoch individuelle Asylanerkennungsgründe oder 
Gründe für subsidiären Schutz vorliegen können, die 
zu langfristigem bzw. dauerhaftem Aufenthalt in 
Deutschland führen. Zudem ist selbst im Falle einer 
Ablehnung des Schutzersuchens eine Abschiebung 
häufig aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
langfristig nicht möglich. Aus diesen Gründen und 
auch wegen der langen Dauer der Anerkennungsver-
fahren sollten alle Asylsuchenden so früh wie mög-
lich Zugang zu allen Integrationsleistungen erhalten.  

Über die unten im Einzelnen ausgeführten Empfeh-
lungen zum Gesetzentwurf sollte ein Bundesgesetz 
zur Förderung der Integration mindestens folgende 
weitere Aspekte regeln1: 

 die flächendeckende Abschaffung der Vorrang-
prüfung für Asylbewerber und Geduldete2;  

 die Aufhebung der bestehenden Beschäftigungs-
verbote für Asylbewerber, spätestens nach drei 
Monaten;  

 den Zugang aller Schutzsuchenden und Gedul-
deten und aller Asylbewerber zur Bildungs- 

                                                 
1 Siehe im Einzelnen auch Aktuelle Standortbestimmung der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) zu den Herausforderungen der Aufnahme und Integration von Geflüchteten, Dezember 2015, 
http://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmenpositionen/detail/article/aktuelle-standortbestimmung-der-
bagfw-zu-den-herausforderungen-der-aufnahme-und-integration-von-gefl/. 
2 So auch Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Integration verbessern, keine neuen Hürden schaffen, Stellung-
nahme der BDA zum Entwurf eines Integrationsgesetzes und zur Verordnung zum Integrationsgesetz, http://www.arbeitge-
ber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Stn-IntG.pdf/$file/Stn-IntG.pdf, S.1.  

Ausbildungs- und Arbeitsförderung nach drei 
Monaten; 

 die Vereinfachung und Beschleunigung der An-
erkennung ausländischer Berufsqualifikationen 
sowie eine Übernahme der Kosten hierfür; 

 verbesserte und flexibilisierte Möglichkeiten zur 
abschlussbezogenen Nachqualifizierung und 
Weiterbildung; 

 eine bessere personelle und finanzielle Ausstat-
tung von Maßnahmen zur Arbeitsförderung so-
wie eine Verbesserung der frühzeitigen Erfas-
sung, Beratung und Arbeitsförderung von 
Flüchtlingen durch die Arbeitsagenturen; 

 die Aufhebung des Beschäftigungsverbots für 
abgelehnte Asylbewerber aus so genannten „si-
cheren Herkunftsstaaten“; 

 den flächendeckenden Ausbau der Angebote an 
Integrationskursen und Deutschkursen. Das An-
gebot ist nicht ausreichend. Benötigt wird zu-
dem eine stärkere Ausdifferenzierung der 
Kursangebote nach Vorkenntnissen und Ziel-
gruppen, aber auch eine verbesserte Bezahlung 
der Lehrkräfte in sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnissen. Eine entsprechende Erhö-
hung des Integrationskursangebots und qualita-
tive Verbesserungen erfordern finanzielle Res-
sourcen im Bundeshaushalt, zu denen der Ent-
wurf jedoch keine Aussagen macht,  

 die Schaffung eines Zugangs zu Integrationskur-
sen und Sprachkursen für alle Asylsuchenden, 
nicht nur für diejenigen, die aus Syrien, Iran, 
Irak und Eritrea (mit sog. „guter Bleibeperspek-
tive“) stammen; 

 die sofortige Aufhebung der Einschränkungen 
bei der Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge 
und Geduldete nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz und die Umsetzung des Art. 19 der 
EU-Aufnahmerichtlinie, vor allem im Hinblick 
auf Asylbewerber mit besonderen Bedürfnissen, 
einschließlich geeigneter psychologischer Be-
treuung. Die aktuelle Rechtslage und die starke 
Unterversorgung mit Psychosozialen Zentren in 
Deutschland führen zu unnötigem Leid der 
Kranken, Chronifizierung von Krankheiten und 
hohen, gesellschaftlichen Folgekosten,  

 die verpflichtende Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte für Asylsuchende;  

 die Erstattungsfähigkeit von erforderlichen Dol-
metscherleistungen im Rahmen der medizini-
schen und psychotherapeutischen Behandlung; 

 eine bessere Berücksichtigung der integrations-
fördernden familiären und sozialen Bindungen 
der Asylbewerber sowie der besonders Schutz-
bedürftigen unter ihnen bei der Verteilung in-
nerhalb Deutschlands im EASY-System;  

http://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmenpositionen/detail/article/aktuelle-standortbestimmung-der-bagfw-zu-den-herausforderungen-der-aufnahme-und-integration-von-gefl/
http://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmenpositionen/detail/article/aktuelle-standortbestimmung-der-bagfw-zu-den-herausforderungen-der-aufnahme-und-integration-von-gefl/
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Stn-IntG.pdf/$file/Stn-IntG.pdf
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Stn-IntG.pdf/$file/Stn-IntG.pdf
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 die Aufhebung der integrationshemmenden Re-
sidenzpflicht für Asylbewerber; 

 die Verpflichtung zur Einführung von Gewalt-
schutzkonzepten in Aufnahmeeinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften. Zuschüsse für 
die Aufnahme und Unterbringung von Flücht-
lingen sollten an die Einhaltung von bundeswei-
ten Standards zum Schutz der Privatsphäre und 
den Schutz vor Diskriminierung und Übergriffen 
gebunden sein; 

 die Sicherung und Verstetigung eines bedarfsge-
rechten Angebots an Migrationsberatung für an-
erkannte Flüchtlinge im Rahmen der Migrati-
onsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) 
und der Jugendmigrationsdienste (JMD). Diese 
integrationsfördernden Beratungsleistungen 
können nur durch eine entsprechende Aufsto-
ckung der Bundesförderung gesichert werden. 

Die gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe Integra-
tion bedarf ausreichender Finanzmittel, die auch der 
Bund zur Verfügung stellen muss. Ein Integrations-
gesetz muss daher von haushaltspolitischen Ent-
scheidungen, die die tatsächlichen Bedarfe wider-
spiegeln, flankiert werden. 

Die Feststellung im Beschluss der Integrationsminis-
terkonferenz vom 16./17. März 2016 ist wegweisend: 
„Integration lässt sich von oben nicht einfach ver-
ordnen und durchsetzen. Sie kann nur gelingen, 
wenn dieses Engagement aus der Gesellschaft heraus 
mitgetragen wird.“ 

Zu den Regelungen des Gesetzentwurfs im Einzel-
nen 

1. Arbeiten in Maßnahmen des Arbeitsmarktpro-
gramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen - 
§l 5a AsylbLG-E, § 421a SGB III-E  

Im AsylbLG soll zusätzlich zu den bestehenden Ar-
beitsgelegenheiten nach § 5 ein § 5a eingefügt wer-
den. Danach können arbeitsfähige über 18-jährige 
Leistungsberechtigte nach AsylbLG sowie Ana-
logleistungsberechtigte sanktionsbewährt zu Arbeits-
gelegenheiten – den Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men – verpflichtet werden. Ziel ist ausweislich der 
Gesetzesbegründung eine niedrigschwellige Heran-
führung an den Arbeitsmarkt sowie eine sinnvolle 
Betätigung während des Asylverfahrens. Im Sankti-
onsfall werden nur noch Leistungen zur Deckung 
des Bedarfs an Ernährung und Unterkunft ein-
schließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheits-
pflege gewährt. Es wird klargestellt, dass kein Ar-
beits- bzw. Beschäftigungsverhältnis begründet wird. 
Es wird eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent 
gezahlt, höhere Aufwendungen müssen im Einzelfall 
nachgewiesen werden. 

Die Genehmigung des Einsatzortes und der konkre-
ten Beschäftigungsmöglichkeiten wird der Bunde-
sagentur für Arbeit übertragen ebenso wie die Erstat-
tung der Maßnahmenkosten und der Mehraufwands-
entschädigung. Die Auswahl der Teilnehmenden, 
die Zuweisung sowie Sanktionsmöglichkeiten oblie-
gen der zuständigen Leistungsbehörde, die Durch-
führung der Maßnahme obliegt dem Maßnahmenträ-
ger.  

Bewertung: 

Aus Sicht der Diakonie Deutschland können diese 
Maßnahmen - jedoch nur als Angebot für Freiwillige 
- grundsätzlich sinnvoll sein, um geflüchtete Men-
schen während ihres Aufenthaltes in einer Aufnah-
meeinrichtung systematisch in die Selbstorganisa-
tion der Einrichtung einzubinden oder Personen, die 
keinen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt haben, 
eine sinnvolle Tätigkeit zu ermöglichen. Sie bieten 
eine Möglichkeit, den häufig monotonen Alltag in 
der Einrichtung tagesstrukturierend zu gestalten, 
sich zu engagieren, das eigene Umfeld mitzugestal-
ten, und eventuell Kontakt zur einheimischen Bevöl-
kerung zu bekommen. Die Angebote können daher 
wichtige psychosoziale Unterstützung für Flücht-
linge darstellen, sofern sie freiwillig wahrgenommen 
werden. Eine verpflichtende Zuweisung gegen den 
Willen des/der Betroffenen wird weder positive psy-
chosoziale noch integrationspolitische Wirkungen 
entfalten. Die Absenkung der Mehraufwandentschä-
digung auf 80 Cent ist nicht nachvollziehbar. Anstatt 
eines gesetzlich festgeschriebenen Betrages mit der 
Möglichkeit von Einzelausnahmen sollte die Rege-
lung analog der Arbeitsgelegenheiten im SGB II ge-
fasst werden. Im SGB II richtet sich die Höhe der 
Mehraufwandentschädigung nach den tatsächlichen 
Aufwendungen und liegt in der Regel zwischen ein 
und zwei Euro. 

Es ist gesetzlich zu verankern, dass die Arbeiten in 
diesen Maßnahmen im öffentlichen Interesse liegen, 
zusätzlich sein müssen und ihre Wahrnehmung frei-
willig ist. Die vorgesehene Verpflichtung zur An-
nahme der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme und 
die mit einer unbegründeten Ablehnung einherge-
henden Leistungskürzungen sind abzuschaffen. 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen sollen weder zur 
vermeintlichen Überprüfung von Integrationsbereit-
schaft noch als Gegenleistung erbracht werden. Die 
Verpflichtung zu solchen Maßnahmen ist von der 
Vorstellung geprägt, dass die Geflüchteten über diese 
Tätigkeit der Gesellschaft Arbeit als Gegenleistung 
zurückgeben. Dies widerspricht dem Gedanken des 
humanitären Schutzes und eines individuellen 
Rechts auf Asyl. 

Bei der zeitlichen Ausgestaltung der Flüchtlingsin-
tegrationsmaßnahmen sollte darauf geachtet werden, 
dass diese im Einklang mit anderen Belangen stehen 
und insbesondere die Teilnahme an Integrations- 
und Sprachkursen problemlos möglich ist. 

Grundsätzlich sollen weiterführende Integrations-
maßnahmen Vorrang vor einer Zuweisung in eine 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme haben. Es ist si-
cherzustellen, dass die vorrangigen Angebote schon 
während des Asylverfahrens tatsächlich verfügbar 
sind – darunter insbesondere die Integrationskurse 
und Maßnahmen der Arbeitsförderung wie etwa be-
triebsnahe Kompetenzfeststellungsverfahren oder 
die im Zuge des Entwurfs eines Integrationsgesetzes 
neu zugänglich werdenden Angebote der Ausbil-
dungsförderung und Ausbildungsvorbereitung für 
junge Menschen. Die vorrangigen Angebote müssen 
so ausgebaut werden, dass sie dem tatsächlichen Be-
darf entsprechend verfügbar sind. Notwendig ist 
auch, dass die Bundesagentur für Arbeit (ggf. auch in 
Kooperation mit Dritten) die nötigen Beratungsange-
bote zur Auswahl der passenden Förderleistungen in 
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Abstimmung mit den geflüchteten Menschen anbie-
ten kann. Insbesondere beim Angebot der Integrati-
onskurse gibt es noch zu viele Förderlücken und 
lange Wartezeiten. 

2. Sonderregelung für die Ausbildungsförderung 
von Ausländerinnen und Ausländern § 132 
SGB II und III-E 

Personen im laufenden Asylverfahren mit „guter 
Bleibeperspektive“ sollen schnelleren Zugang zu 
Maßnahmen zur Ausbildungsförderung erhalten. So 
sollen für Asylsuchende mit „guter Bleibeperspek-
tive“ nach drei Monaten Voraufenthalt ausbildungs-
begleitende Hilfen, assistierte Ausbildung, berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahmen und nach 15 
Monaten Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbil-
dungsgeld, wenn die Person nicht in einer Aufnah-
meeinrichtung wohnt, zugänglich sein. 

Geduldete sollen nach zwölf Monaten Zugang zu 
ausbildungsbegleitenden Hilfen und der ausbil-
dungsbegleitenden Phase der assistierten Ausbil-
dung haben. 

Diese Sonderreglung gilt für Leistungen, die bis zum 
31.12.2018 beginnen bzw. beantragt werden.  

Personen im laufenden Asylverfahren standen die 
oben genannten Maßnahmen bislang nur in Ausnah-
mefällen offen. Bislang kam es bei Asylbewerbern 
nach 15 Monaten Aufenthalt während einer Ausbil-
dung zu einem Leistungsausschluss nach § 22 Abs. 1 
Satz 1 SGB XII und zugleich bestand kein Anspruch 
auf Berufsausbildungsbeihilfe. Diese Lücke wird nun 
geschlossen. 

Bewertung: 

Die Öffnung der in die Regelung einbezogenen Maß-
nahmen ist notwendig und zu begrüßen. Zu kritisie-
ren ist, dass diese Zugangserleichterungen bis Ende 
2018 befristet werden sollen und Asylsuchenden mit 
einer „guten Bleibeperspektive“ vorbehalten bleiben. 
Die Unterscheidung in Bezug auf eine pauschal ver-
mutete Bleibeperspektive hält die Diakonie Deutsch-
land für nicht sachgerecht. Die Förderung von Aus-
bildung und Arbeit ist grundsätzlich sinnvoll und 
kann im Falle der Rückkehr einen entwicklungspoli-
tischen Beitrag darstellen. Die Ungleichbehandlung 
ist darüber hinaus für Flüchtlinge aus unterschiedli-
chen Herkunftsländern nicht nachvollziehbar und 
kann zu Spannungen führen. 

Die Regelung ist zudem sehr kompliziert und wird 
in der Praxis Umsetzungsschwierigkeiten hervorru-
fen, für die Maßnahmen werden unterschiedliche 
Wartefristen für verschiedene Gruppen von Perso-
nen definiert. Oftmals befinden sich Menschen nach 
der Ablehnung im Asylverfahren im Status der Dul-
dung, d.h. der Status der Duldung folgt der Aufent-
haltsgestattung. Wenn sich der Eintritt in Maßnah-
men um wenige Tage verzögert und die Aufenthalts-
gestattung endet, sind erheblich längere Fristen ab-
zuwarten. Die Wartezeit für Geduldete für berufsvor-
bereitende Maßnahmen ist mit sechs Jahren zu lang, 
die für Asylsuchende endet schon nach drei Mona-
ten. Wie für Asylsuchende sollte auch für geduldete 
junge Menschen der Zugang zur Assistierten Ausbil-

                                                 
3 BT-Drs. 15/420. 

dung nicht auf die ausbildungsbegleitende Phase be-
schränkt sein, sondern auch die ausbildungsvorbe-
reitende Phase mit umfassen.  

Integrationspolitisch sollte unabhängig von einer Vo-
raufenthaltsdauer der Zugang zur Ausbildungsförde-
rung jedenfalls dann eröffnet werden, wenn eine Zu-
sage eines Betriebes zu einer Ausbildung vorliegt. 
Grundsätzlich sollten alle Maßnahmen der Ausbil-
dungs- und Arbeitsförderung nach drei Monaten er-
öffnet werden.  

3. Aufhebung der privilegierten Niederlassungser-
laubnis für anerkannte Flüchtlinge, Asylberech-
tigte und Resettlement-Flüchtlinge - § 26 Absatz 
3 AufenthG-E 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis als unbefristetem Aufenthalts-
titel für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und 
Resettlement-Flüchtlinge von hohen Voraussetzun-
gen abhängig zu machen. Bisher wurde die Nieder-
lassungserlaubnis an diese Personen ohne weitere 
Voraussetzungen erteilt, es sei denn, der Schutzbe-
darf war wegen Verbesserung der Situation im Her-
kunftsstaat entfallen. Künftig soll nach dem Gesetz-
entwurf die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 
nach drei bzw. fünf Jahren von Anforderungen an 
die Sprachkenntnisse und die Lebensunterhaltssi-
cherung abhängig gemacht werden. Ausnahmen gel-
ten nur in dem sehr eng gefassten Rahmen, wie sie 
bisher schon für andere Ausländerinnen und Aus-
länder (in der Regel Arbeitsmigrantinnen und –mig-
ranten) galten. Sonderregelungen für besonders 
schutzbedürftige Flüchtlinge sind nicht vorgesehen. 
Nach der Gesetzesbegründung soll auf diese Weise 
ein Integrationsanreiz geschaffen werden.  

Bewertung: 

Dass die unbefristete Niederlassungserlaubnis an 
Flüchtlinge bisher unter der einzigen Bedingung des 
Fortbestands des Schutzbedarfs erteilt wurde, ent-
sprach der integrationspolitischen Intention des Ge-
setzgebers des Zuwanderungsgesetzes, nach der eine 
schnelle und dauerhafte Klärung des Aufenthalts 
Flüchtlingen eine Perspektive für eine dauerhafte 
Lebensplanung in Deutschland ermöglichen sollte3.  

Dass nunmehr gerade die Unsicherheit der Aufent-
haltsperspektive als integrationsfördernd angesehen 
wird, ist nicht nachvollziehbar. Flüchtlinge sind auf 
den Aufenthalt in Deutschland angewiesen und wol-
len sich integrieren. Nach den Erfahrungen der Dia-
konie aus der Beratungsarbeit mit Flüchtlingen ist 
gerade die Sicherheit eines auf Dauer geklärten Auf-
enthaltsrechts eine wichtige Grundlage und Ermuti-
gung, die die Bemühungen von Flüchtlingen um In-
tegration stärkt. Demotivierend hingegen wirken An-
forderungen, die aus der Sicht der Betroffenen als 
Drohpotenzial, Unterstellung der Integrationsunwil-
ligkeit und systematische Überforderung wahrge-
nommen werden müssen. 

Bei der geplanten Neuregelung zur Niederlassungs-
erlaubnis könnte eine solche demotivierende und in-
tegrationshemmende Wirkung vor allem aus vier 
Gründen eintreten: 

 Die Anforderungen an die Lebensunterhaltssi-
cherung und das erforderliche Sprachniveau C1 
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sind insbesondere für die Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis nach drei Jahren so hoch, 
dass aus Sicht der Diakonie nur sehr wenige 
Menschen unter diese Regelung fallen werden. 
Für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 
nach drei Jahren sind keine Ausnahmen vorge-
sehen, so dass z.B. Menschen mit Behinderun-
gen und schwer Kranke praktisch kaum eine 
Chance haben, eine Niederlassungserlaubnis 
nach drei Jahren zu erhalten. 

 Die Regelungen gelten unabhängig von der per-
sönlichen Situation Betroffener. Der besonderen 
Lebenssituation von Flüchtlingen, die durch die 
Flucht unterbrochene Arbeitsbiographien haben, 
trägt der Gesetzentwurf nicht ausreichend Rech-
nung. Unberücksichtigt bleiben die sehr unter-
schiedlichen Startvoraussetzungen der Betroffe-
nen wie die Sprachkenntnisse oder die Schulbil-
dung, ob der Betroffene Analphabet oder Hoch-
schulabsolvent ist. Unberücksichtigt bleibt auch, 
ob eine Mutter wegen der Betreuung ihrer Kin-
der den Sprachkurs abgebrochen hat oder ein 
Vater das Kursziel nicht erreicht hat, weil er für 
den Lebensunterhalt seiner Familie einer Be-
rufstätigkeit nachgegangen ist. Die Diakonie 
Deutschland befürchtet, dass ein erheblicher 
Teil der Flüchtlinge beim besten Willen nicht in 
der Lage sein wird, die Anforderungen für die 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis zu er-
füllen, sei es aufgrund der hohen Arbeitslosig-
keit am Ort der Wohnsitzzuweisung oder aus 
anderen Gründen. 

 In der Praxis ist das Angebot an Sprachkursen 
nicht ausreichend. Es fehlt auch eine Differen-
zierung nach den unterschiedlichen Lernvoraus-
setzungen und Lernerfahrungen der Flüchtlinge. 
Dies betrifft ein differenziertes Angebot, das so-
wohl für Analphabeten wie für höhere Sprach-
niveaus insbesondere im ländlichen Raum fehlt. 
Dabei ist das Niveau C1 nach der vorgesehenen 
Neuregelung beispielsweise Voraussetzung für 
die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 
nach drei Jahren. 

 Es sind negative, integrationshemmende Aus-
wirkungen des Gesetzentwurfs vor allem für be-
sonders Schutzbedürftige zu erwarten. Der Ge-
setzentwurf trifft hier keine speziellen Regelun-
gen und verweist Flüchtlinge für die Beantra-
gung einer Niederlassungserlaubnis nach fünf 
Jahren auf die für andere Migrantinnen und 
Migranten geltenden, sehr eng gefassten Aus-
nahmevorschriften des § 9 Absatz 2 Satz 2-6 
AufenthG. Wer eine Aufenthaltserlaubnis nach 
drei Jahren beantragt, soll gar keinen Härtefall 
gelten machen können. Dies gilt selbst für 
Schwerbehinderte, denen das Gesetz damit den 
Zugang zu einer Niederlassungserlaubnis zu die-
sem Zeitpunkt auch dann ohne Ausnahme ver-
weigert, wenn absehbar ist, dass sie aufgrund ih-
rer Behinderung dauerhaft nicht in der Lage 
sind, die gesetzlichen Anforderungen an das 
Sprachniveau und die Unterhaltsicherung zu er-
füllen. Wird fünf Jahre nach der Anerkennung 
eine Niederlassungserlaubnis beantragt wird 

                                                 
4 BVerwG 1 C 34.07, Urteil vom 28. 10. 2008, Rn.7. 
5 BVerwG 1 C 34.07, Urteil vom 28. 10. 2008. 
6 So auch UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), ABl.EU L 304/12 vom 30.9.2004. 

von den gesetzlich gestellten Anforderungen 
(Sprachniveau A2 und überwiegende Lebensun-
terhaltssicherung) abgesehen, wenn der oder die 
Betroffene wegen einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder Behinderung die 
Anforderungen nicht erfüllen kann. Dieser sehr 
enge Ausnahmekatalog ist abschließend4, das 
heißt, dass weitere als die genannten Ausnah-
men nicht angenommen werden können. Nicht 
unter diese Ausnahmeregelung fallen beispiels-
weise alte Menschen, Traumatisierte ohne ent-
sprechende ärztliche Diagnose oder Menschen 
mit Pflegeaufgaben, die keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen können5. Unberücksichtigt bleiben 
danach ebenfalls zum Beispiel die besonderen 
Auswirkungen von Schwangerschaften, der Si-
tuation von Alleinerziehenden und der belasten-
den Gewalterfahrungen auf die Erwerbsbiogra-
phie und die individuellen Möglichkeiten des 
Spracherwerbs. 

Die Diakonie lehnt die Abschaffung der bisher beste-
henden Privilegierung von Asylberechtigten und an-
erkannten Flüchtlingen bei der Niederlassungser-
laubnis ab, weil sie integrationshemmend wirken. 
Wegen in der Regel ähnlichem Schutzbedarf sollten 
zudem subsidiär Schutzberechtige rechtlich gleich-
gestellt werden6. 

Die Diakonie Deutschland empfiehlt, in jedem Fall 
mindestens die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Niederlassungserlaubnis sowohl nach drei als 
auch nach fünf Jahren zu lockern und die individu-
elle Lebenssituation insbesondere von besonders 
Schutzbedürftigen und Familien in Betracht zu zie-
hen, so wie dies zum Beispiel ansatzweise bei der 
Regelung zum Bleiberecht geschieht (siehe z.B. § 25b 
Absatz 1 Nr. 3, 4 und Satz 3 Nr. 1-4 AufenthG).  

4. Asylbewerberleistungsgesetz – Ausweitung 
Sanktionsmöglichkeit in Form von Leistungs-
kürzungen nach § 1a AsylbLG auf das „im Ein-
zelfall nach den Umständen unabweisbaren Ge-
botene“ 

Der verfassungsrechtlich umstrittene, bereits in den 
Asylpaketen I und II erheblich erweiterte § 1a 
AsylbLG soll nun um fünf weitere Tatbestände er-
weitert werden: 

 § 23 Abs. 5 Satz 1 SGB XII-E - bei Verletzung 
Wohnsitzzuweisung, hier soll nur eine „Reise-
beihilfe“ gewährt werden (Artikel 3) 

 § 1a Abs. 4 für weitergewanderte, in anderen 
EU-Ländern anerkannte Flüchtlinge (Artikel 4) 

 § 1a Abs. 5 AsylbLG-E – bei Verletzung von Mit-
wirkungspflichten (nach § 15 Abs.2 Nr. 4 AsylG, 
Vorlage von Unterlagen gem. § 15 Abs. 2 Nr. 5 
AsylG, Nichtwahrnehmung des Termins zu 
förmlichen Antragstellung, Verweigerung von 
Identitätsangaben)  

 § 5a Abs. 3 AsylbLG-E – bei fehlender Mitwir-
kung bei Arbeitsgelegenheiten 

 § 5b Abs. 2 AsylbLG-E –  bei fehlender/unzu-
reichender Mitwirkung bei Integrationskursen 
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Die Kürzung des AsylbLG-Regelsatzes auf den sog. 
„unabweisbaren Bedarf“ steht im Ermessen der Be-
hörde, dabei wird in den meisten Fällen der Bargeld-
betrag gestrichen und der Bedarf nur noch in Sach-
leistungen gewährt, sodass die Betroffenen lediglich 
reduzierte Leistungen des physischen Existenzmini-
mums erhalten. Damit soll ein bestimmtes Verhalten 
erzwungen werden.  

Bewertung: 

Die Diakonie Deutschland hält die Kürzung von 
Leistungen unterhalb des sozio-kulturellen Existenz-
minimums insgesamt nach § 1a AsylbLG mit Art. 1 
Abs. 1 GG i.V.m Art. 20 Abs. 1 GG für nicht verein-
bar. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Ur-
teil vom 18. Juli 2012 unmissverständlich klarge-
stellt: 

„Auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufent-
haltsperspektive in Deutschland rechtfertigt es im 
Übrigen nicht, den Anspruch auf Gewährleistung ei-
nes menschenwürdigen Existenzminimums auf die 
Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. 
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 
GG verlangt, dass das Existenzminimum in jedem 
Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein muss (vgl. 
BVerfGE 125, 175 <253>). Art. 1 Abs. 1 GG garantiert 
ein menschenwürdiges Existenzminimum, das 
durch im Sozialstaat des Art. 20 Abs. 1 GG auszuge-
staltende Leistungen zu sichern ist, als einheitliches, 
das physische und sozio-kulturelle Minimum umfas-
sendes Grundrecht.“ 7 

Durch den § 1a AsylbLG wird das sozio-kulturelle 
Existenzminimum gestrichen – insbesondere in vie-
len Fällen der Bargeldbetrag -, und auch das physi-
sche Existenzminimum gekürzt, wenn nur noch ein 
sog. Reisebedarf gewährt werden soll. Dies wider-
spricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts. Eine Ausweitung des § 1a AsylbLG ist da-
her abzulehnen. Leben unter solchen Bedingungen 
fördert die Integration nicht, sondern erschwert sie. 

Die Diakonie sieht in der Praxis keine Anzeichen, 
dass Mitwirkungspflichten im Asylverfahren in er-
heblichem Umfang verletzt werden, was einen ge-
setzlichen Handlungsbedarf rechtfertigen würde. So-
lange noch hunderttausende Menschen in Deutsch-
land darauf warten, einen Asylantrag stellen zu kön-
nen, ist ein Sanktionstatbestand hierzu abwegig. Das 
Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2012 ebenfalls 
erklärt, dass migrationspolitische Steuerungswirkun-
gen nicht über Sozialleistungsrecht durchgesetzt 
werden dürfen8. Auch insoweit bestehen erhebliche 
Zweifel an der Verfassungskonformität der durch 
den Gesetzentwurf erweiterten Tatbestände für Leis-
tungskürzungen. Oft finden gerade anerkannte 
Schutzberechtigte in anderen EU-Ländern noch 
schlechtere Lebensbedingungen vor als Asylsu-
chende und sind daher aufgrund systemischer Män-
gel im Aufnahmesystem gezwungen, in ein anderes 
EU-Land zu gehen. 

                                                 
7  BVerfG, 1 BvL 10/10 - RN 120. 
8 BVerfG, ebd.(Fn.7), Rn. 121. Siehe auch  Vizepräsident des Ersten Senats, Ferdinand Kirchhof, in mündlichen Verhand-
lung am 20. Juni 2012: „Das Motto, ein bisschen hungern, dann gehen die schon, das kann es ja wohl nicht 
sein.“(ww.welt.de, Verfassungsrichter prüfen Leistungsgesetz für Asylbewerber, Artikel vom 20.6.12). 
9 BVerfG, ebd. (Fn. 7), Rn. 120. 
10 http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/ref-sponsor/index.asp  

Gerade die Kürzung des Bargeldbetrags trifft die Be-
troffenen besonders hart. Das Bestreiten von indivi-
duellen Bedarfen, Anwaltskosten, ÖPNV oder Tele-
kommunikation, ist dadurch erheblich eingeschränkt 
oder wird unmöglich. Nicht nur die sozio-kulturelle 
Teilhabe wird verhindert, sondern jegliche Hand-
lungsmöglichkeit beschnitten, vor allem in ländli-
chen Gebieten und besonders für Familien.  

Darüber hinaus werden durch die neuen Tatbe-
stände für Leistungskürzungen eine Fülle von Infor-
mationspflichten für das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, die Bundesagentur für Arbeit, In-
tegrationskursträger und private Arbeitgeber von Ar-
beitsgelegenheiten geschaffen. Die Akteure, die den 
Integrationsprozess fördern sollen, werden so verant-
wortlich für etwaige Leistungskürzungen. Dieses ist 
kontraproduktiv, da integrationshemmend, kostenin-
tensiv und insgesamt ungeeignet. 

Weiterhin lehnt die Diakonie Deutschland auch die 
in Art. 7 Nr. 7 vorgeschlagene Änderung des § 11 
Abs. 4 AsylbLG-E ab. Danach sollen – sozialrechtlich 
bisher nicht vorgesehen – Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen Leistungsentzug oder Leistungsab-
senkungen keine aufschiebende Wirkung mehr ent-
falten können. Auch dies widerspricht dem Sozial-
staatsgebot, wonach das Existenzminimum „zu jeder 
Zeit und in jedem Fall“9 sichergestellt werden muss. 
Unklarheiten müssen zu Lasten des Staates und 
nicht des Hilfebedürftigen gehen. 

5. Verpflichtungserklärungen bei den Landesauf-
nahmeprogrammen 

§ 68 Abs. 1 AufenthG-E  Dauer der Verpflichtungs-
erklärungen für die Aufnahme von syrischen und 
irakischen Verwandten in den Landesprogrammen 
und bei sonstiger Visumseinreise 

Die Landesaufnahmeprogramme sind als fortlau-
fende Ergänzung zu humanitären Aufnahmepro-
grammen des Bundes und zum europäischen Resett-
lement- oder Relocation-Programm eine sinnvolle 
flankierende Maßnahme, die legale und sichere Ein-
reisewege für Schutzsuchende schafft. Die geplante 
Dauer der Verpflichtung für Familienangehörige, für 
nachziehende Verwandte - sei es in den Landesauf-
nahmeprogrammen oder bei den sonstig mit Visum 
eingereisten Asylantragstellenden - für eine Dauer 
von fünf Jahren den vollen Lebensunterhalt ein-
schließlich Krankenversicherung zu übernehmen, ist 
erheblich zu lang. Sie sollte höchstens ein Jahr betra-
gen, so wie dies zum Beispiel bei den „private 
sponsored UNHCR-Resettlement-Programmen“ in 
Kanada10 der Fall ist. Abzulehnen ist auch die in § 
68 Abs. 1 Satz 4 AufenthG-E vorgesehene Weitergel-
tung der Verpflichtungserklärung trotz Erteilung ei-
nes Aufenthaltstitels aus humanitären Gründen. 
Spätestens dann sind die Verpflichtungsgeber aus 
ihrer Haftung zu entlassen. 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/ref-sponsor/index.asp
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6. Geplante Wohnsitzzuweisung nach der Anker-
kennung als Flüchtling, Asylberechtigte/r und 
subsidiär Schutzberechtigter § 12a AufenthG-E 
i.V.m. § 23 Absatz 5 SGB XII-E  

§ 12a AufenthG-E verpflichtet anerkannte Flücht-
linge, Asylberechtigte, subsidiär Schutzbedürftige 
und Personen, bei denen aus menschenrechtlichen 
Gründen ein dauerhaftes Abschiebeverbot besteht, in 
dem Land Wohnsitz zu nehmen, in das sie im Rah-
men des Asylverfahrens zugewiesen wurden (§ 12a 
Absatz 1 AufenthG-E). Dies gilt nur dann nicht, 
wenn der/die Betroffene oder engste Familienange-
hörige eine sozialversicherungsfähige Beschäftigung 
von mindestens 15 Stunden pro Woche aufnimmt o-
der aufgenommen hat, mit der er/sie mindestens 712 
€ verdient. Minijobs und geringfügige Beschäftigun-
gen heben die Verpflichtung zur Wohnsitznahme je-
doch nicht auf.  

Darüber hinaus können die genannten anerkannt 
Schutzbedürftigen verpflichtet werden, an einem be-
stimmten Ort dieses Landes Wohnsitz zu nehmen 
(positive Wohnsitzzuweisung). Für Personen, die in 
einer Aufnahmeeinrichtung oder einer anderen vo-
rübergehenden Unterkunft wohnen, ist dies möglich, 
„wenn dies seiner nachhaltigen Integration in die 
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland 
nicht entgegen steht“ (§ 12a Absatz 2 AufenthG-E).  

Ansonsten ist die Zuweisung an einen bestimmten 
Ort möglich, wenn dadurch die Wohnraumversor-
gung, der Erwerb von Deutschkenntnissen und die 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit „erleichtert werden 
kann“ (§ 12a Absatz 3 AufenthG-E).  

Schließlich kann nach §12a Absatz 4 AufenthG-E ein 
Verbot der Wohnsitznahme für einen bestimmten 
Ort (Zuzugssperre bzw. negative Wohnsitzzuwei-
sung) ausgesprochen werden, „wenn zu erwarten ist, 
dass der Ausländer dort Deutsch nicht als wesentli-
che Verkehrssprache nutzen wird.“ 

Bei allen Varianten der Wohnsitzzuweisung wird 
nur auf Antrag und Nachweis des/der Betroffenen 
berücksichtigt, ob der/die Betroffene oder ein Fami-
lienmitglied am aktuellen Wohnort bereits andere 
Voraussetzung für eine gute Integration geschaffen 
hat, was dadurch belegt ist, dass ein Arbeits-, Aus-
bildungs- oder Studienplatz zur Verfügung steht. (§ 
12a Absatz 5 Nr. 1 a AufenthG-E). Auch die Belange 
besonders Schutzbedürftiger, wie etwa Behinderter, 
Schwangerer, Älterer und traumatisierter Flücht-
linge, werden nur auf Antrag berücksichtigt. Da Wi-
derspruch und Klage gegen die positive wie die ne-
gative Wohnsitzzuweisung keine aufschiebende Wir-
kung haben (§ 12 Absatz 8 AufenthG-E), kann die 
Behörde jedoch auch vor Entscheidung über einen 
Antrag auf Aufhebung die Wohnsitzzuweisung voll-
ziehen11. 

Gegen Personen, die der negativen oder positiven 
Wohnsitzzuweisung nicht Folge leisten, wird eine 
empfindliche Sanktion verhängt: der/die Betroffene 

                                                 
11 Siehe S. 46 des GE, BT-Drs. 18/8615. Der Hinweis in der Gesetzesbegründung, dass die Zuweisung in diesen Fällen aus 
„verfahrensökonomischen Gründen“ ausgesetzt werden soll, entfaltet keine rechtliche Bindungswirkung und berücksich-
tigt in keiner Weise die drohenden negativen Folgen für die Betroffenen, die von einer fehlerhaften negativen Wohnsitzzu-
weisung ausgehen können. 
12 Haug/Sauer, Zuwanderung und Integration von (Spät-)Aussiedlern: Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des 
Wohnortzuweisungsgesetzes, 2007, herausgegeben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 
13 Siehe insbesondere EuGH, Rs. C-443/14 und C-444/14, Urteil vom 1. März 2016. 

erhält keine Sozialleistungen mehr außer einer Rei-
sebeihilfe an den Ort der Wohnsitzzuweisung (§ 23 
Absatz 5 SGB XII-E). 

Der Regelungsvorschlag wird mit einer damit zu er-
reichenden verbesserten Integration begründet.   

Bewertung: 

Die gesetzliche Neuregelung einer Wohnsitzauflage 
in § 12a AufenthG-E und § 23 Absatz 5 Satz 1 SGB 
XII-E des Referentenentwurfes begegnet ernsthaften 
rechtlichen und integrationspolitischen Bedenken 
der Diakonie. Die betreffenden Regelungen sollten 
gestrichen werden.  

Die Diakonie Deutschland hält die geplante Neurege-
lung für integrationshemmend und befürchtet, dass 
mit der Regelung die Fehler und Mängel der sog. 
EASY-Verteilung während des Asylverfahrens wie-
derholt und vertieft werden. Es bestehen schon 
grundsätzlich erhebliche Zweifel daran, dass Wohn-
sitzauflagen als gravierende Beschränkung des 
Rechts auf Freizügigkeit die Integration fördern. Un-
tersuchungen des BAMF aus dem Jahr 2007 zur In-
tegration von Spätaussiedlern sprechen jedenfalls 
gegen die Annahme, dass Wohnsitzzuweisungen 
eine positive Auswirkung auf die Arbeitsmarktin-
tegration haben12. Soziale Brennpunkte werden 
durch eine gute Integrationspolitik vermieden und 
nicht durch ein bürokratisches System, das Strafen 
vorsieht und den Betroffenen die Möglichkeit 
nimmt, sich selbstbestimmt und mit Unterstützung 
ihrer sozialen Netzwerke entsprechend den eigenen 
Stärken und Fähigkeiten wirtschaftlich und sozial 
auf eigene Beine zu stellen.  Wohnsitzzuweisungen 
zerreißen häufig die Familieneinheit und andere so-
ziale Zusammenhänge, was integrationshemmend 
wirkt. Integration gelingt, wenn in einer Kommune 
gute Rahmenbedingungen für Integration angeboten 
werden. Das wird bei der geplanten Neuregelung 
nicht bzw. nicht hinreichend berücksichtigt. 

Zwar ist das Interesse der Kommunen anzuerken-
nen, mehr Planbarkeit für Investitionen in die In-
tegration zu erreichen und eine Überlastung einzel-
ner Kommunen mit Transferleistungen zu vermei-
den. Wohnsitzzuweisungen sind jedoch nicht das 
geeignete Mittel, um finanzielle Lastenteilung durch-
zusetzen.  

Die Diakonie Deutschland bezweifelt, dass die ge-
plante Regelung über die Wohnsitzzuweisung als 
starker Eingriff in das Recht auf Freizügigkeit mit der 
Genfer Flüchtlingskonvention (Art. 26), internationa-
len Menschenrechtsstandards und dem Europa-
recht13 im Einklang steht. Eine ausführliche rechtli-
che Untersuchung dieser Frage werden Gerichte vor-
zunehmen haben. Im Hinblick auf die Vereinbarkeit 
mit der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) teilt die 
Diakonie die Bedenken des UNHCR Deutschland.  

Es ist erwartbar, dass insbesondere die mangelnde 
Berücksichtigung individueller Integrationserfolge, 
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der Familieneinheit und der Rechte und Belange be-
sonders Schutzbedürftiger in vielen Fällen zu emp-
findlichen Härten für die Betroffenen führt. Die Kon-
sequenz wäre die starke Belastung von Behörden 
und Gerichten mit Widerspruchsverfahren und Kla-
gen und auch eine weitere Überlastung der entspre-
chenden Beratungsstrukturen. Dass gerade besonders 
Schutzbedürftige für die Durchsetzung ihrer Rechte 
auf ein Antragsverfahren und – wegen der fehlenden 
aufschiebenden Wirkung der des Widerspruchs ge-
gen die Wohnsitzzuweisung – auf gerichtlichen 
Rechtsschutz verwiesen werden, erschwert ihren Zu-
gang zum Recht in unangemessener Weise. Als dem 
besonderen Schutzbedarf der Betroffenen unange-
messen erscheint es auch, dass die Regelung den 
Vollzug rechtswidriger Zuweisungsentscheidung 
schon vor der Entscheidung über einen Härtefallan-
trag zulässt. Die Diakonie befürchtet, dass für die Be-
troffenen in dieser Phase auch die unter Umständen 
lebensnotwendige medizinische, pflegerische oder 
psychologische Betreuung nicht sichergestellt ist. 
Die vorgeschlagene gesetzliche Regelung berücksich-
tigt auch nicht, welche negativen Folgen eine Zuwei-
sung als massive Veränderung des gesamten sozialen 
Umfeldes für die gesundheitliche und psychosoziale 
Entwicklung der Betroffenen haben kann.  

Dass auf einen erfolgreichen Antrag der Betroffenen 
hin, der zur Aufhebung der ursprünglichen Zuwei-
sung führt, erneut eine zwangsweise Zuweisung vor-
genommen werden soll, statt die Wohnsitznahme 
danach der Initiative der Betroffenen zu überlassen 
(§ 12 a Absatz 5 letzter Satz AufenthG-E) ist nicht 
sinnvoll und lässt befürchten, dass Betroffene sich 
danach erneut gezwungen sehen, gegen die behördli-
chen Entscheidungen vorzugehen, falls diese ihren 
berechtigten Interessen nicht entsprechen. Dies ist 
auch deswegen zu befürchten, weil die Regelbei-
spiele für Härtefälle äußerst eng und wenig bestimmt 
gefasst sind. 

Sollte kein Verzicht auf die Normierung einer Wohn-
sitzzuweisung erfolgen, empfiehlt die Diakonie 
Deutschland, mindestens folgende Änderungen an 
der vorgeschlagenen Regelung vorzunehmen: 

1. Die Berücksichtigung auch von Minijobs und ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen als In-
tegrationserfolge, die einer Wohnsitzzuweisung 
entgegenstehen (§ 12a Absatz 1 AufenthG-E), 

2. die Streichung des § 12a Absatz 7 AufenthG-E, 
der die ansonsten übliche aufschiebende Wir-
kung von Widerspruch und Klage aufhebt, 

3. die Berücksichtigung der Integrationserfolge 
des/der Betroffenen oder eines Familienmit-
glieds, die derzeit gem. § 12a Absatz 5 Nr.1 Auf-
enthG-E nur auf Antrag berücksichtigt werden 
(Wohnraum, Beschäftigung, Einkommen, Aus-
bildungs- oder Studienplatz) von Amts wegen 
bereits in der Zuweisungsentscheidung. Dies 
würde helfen, den Abbruch von bereits fortge-
schrittenen, positiven Integrationsverläufen und 
dadurch entstehenden Mehrkosten für die öf-
fentliche Hand zu vermeiden; 

4. eine wirksame Härtefallregelung, nach der die 
Rechte und Interessen besonders schutzbedürfti-
ger Flüchtlinge (zum Beispiel behinderter, 
schwangerer oder schwer kranker) sowie von 
Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer 

Fluchterfahrungen eines stabilen Umfeldes und 
stabiler psychosozialer Betreuung bedürfen, be-
reits in der Zuweisungsentscheidung von Amts 
wegen zu berücksichtigen sind. Dies würde hel-
fen, Not und Belastung der Betroffenen zu lin-
dern, jedenfalls aber nicht zu verstärken. Es 
würde auch dazu beitragen, Verwaltung und Ge-
richte von Widerspruchsverfahren und Klagen 
zu entlasten und Mehrkosten insbesondere bei 
den Krankenversicherungen zu vermeiden, die 
durch die negativen Auswirkungen einer Zuwei-
sungsentscheidung auf die Gesundheit und die 
psychosoziale Entwicklung der Betroffenen ent-
stehen können, 

5. Die Streichung des § 12a Absatz 5 letzter Satz 
AufenthG-E, wonach nach erfolgreichem Antrag 
auf Aufhebung der Wohnsitzzuweisung erneut 
eine Wohnsitzzuweisung vorgenommen wird. 

7. Rechtssicherheit für Geduldete und Ausbil-
dungsbetriebe sowie anschließende Beschäfti-
gung  - §§ 18a und 60a AufenthG-E 

Für Geduldete, die nicht aus „sicheren Herkunfts-
staaten“ kommen und Arbeitgeber soll Rechtssicher-
heit geschaffen werden, indem Auszubildende für 
die gesamte Zeit einer Berufsausbildung eine Dul-
dung erhalten. Für eine anschließende Beschäftigung 
wird ein Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre erteilt 
bzw. für eine Arbeitssuche eine weitere Duldung für 
sechs Monate. Bei Abbruch der Ausbildung erlischt 
die Duldung mit dem Zeitpunkt des Abbruchs, was 
die unmittelbare Abschiebung zur Folge haben kann. 
Die zweijährige Aufenthaltserlaubnis wird widerru-
fen, wenn das zugrunde liegende Arbeitsverhältnis 
aufgelöst wird. Ausbildungsbetriebe werden ver-
pflichtet, einen Ausbildungsabbruch unverzüglich 
der zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Un-
terlassen sie die Meldung, droht eine Geldbuße bis 
zu dreißigtausend Euro (§ 98 Absatz 5 AufenthG-E). 

Bewertung: 

Die Diakonie begrüßt, dass nach der Neuregelung 
eine Duldung für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erteilt werden soll und danach eine sechsmonatige 
Duldung zur Arbeitsplatzsuche (§ 60a Absatz 2 Satz 
10 AufenthG-E)  bzw. eine zweijährige Aufenthalts-
erlaubnis zum Zweck der Beschäftigung (§ 18a Ab-
satz 1a AufenthG) erteilt werden kann. Allerdings 
sollten Geduldete für die Dauer ihrer Ausbildung so-
wie für eine anschließende Arbeitssuche einen 
rechtmäßigen Aufenthaltsstatus erhalten, nicht le-
diglich eine verlängerte Duldung. Denn die Duldung 
ist rechtlich gesehen kein Aufenthaltstitel, die Be-
troffenen erhalten lediglich eine „Bescheinigung 
über die Aussetzung der Abschiebung“ und haben 
auch nach dem gerade erst in Kraft getretenen Zah-
lungskontengesetz erhebliche Schwierigkeiten, ein 
Konto zu eröffnen. Dies ist nicht nur unangemessen 
für Personen, die sich mit gleichen Pflichten in den 
Arbeitsmarkt integrieren sollten, sondern könnte 
auch Ausbildungsbetriebe von der Einstellung von 
abhalten. 

Das mit der im Entwurf vorgesehenen Regelung ver-
bundene Erlöschen der Duldung bei Ausbildungsab-
bruch ohne Chance der Neuorientierung auf dem Ar-
beits- bzw. Ausbildungsmarkt lehnt die Diakonie 
Deutschland ab. Diese Regelung (§ 60a Absatz 2 Satz 
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9 AufenthG-E) führt den Auszubildenden in ein ext-
remes Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber und 
fördert Ausbeutungsverhältnisse. Sie sollte daher ge-
strichen werden. Wie bei allen anderen Auszubil-
denden sollte auch bei Geduldeten damit gerechnet 
werden, dass sich im Rahmen der Ausbildung die 
berufliche Orientierung ändern oder Konflikte auf-
treten können, die nur durch einen Wechsel der 
Ausbildungsstelle gelöst werden können. 

Die mit hohen Bußgeldern bewehrte Verpflichtung 
von Arbeitgebern, der zuständigen Ausländerbe-
hörde einen Ausbildungsabbruch zu melden, wird 
Ausbildungsbetriebe von der Einstellung abschre-
cken und belastet auch das Verhältnis zwischen 
Ausbilder und Auszubildenden. Auch sie sollte ge-
strichen werden14. Erwägenswert ist auch der Vor-
schlag der Bundesvereinigung der Arbeitgeber, für 
Personen nach erfolgreicher Ausbildung und an-
schließender zweijähriger Berufstätigkeit einen er-
leichterten Zugang zur Niederlassungserlaubnis vor-
zusehen, damit sich Investitionen der Betreibe in die 
Ausbildung stärker lohnen15. 

8. Änderungen des Asylgesetzes – Unzulässige An-
träge § 29 AsylG-E 

Die Änderungen des Asylgesetzes (insbesondere § 29 
AufenthG-E), die kurzfristig und ohne Verbändebe-
teiligung in den Gesetzentwurf eingeführt worden 
sind, betreffen eine Neufassung der Regelung über 
unzulässige Asylanträge, unter die nunmehr auch 
solche von Asylbewerbern fallen sollen, hinsichtlich 
derer ein Nicht-EU-Staat zur Wiederaufnahme bereit 
ist.  

Befürchtet wird, dass dadurch die Abschiebung von 
Schutzsuchenden in Staaten außerhalb der EU ohne 
die inhaltliche Prüfung ihres Asylantrags ermöglicht 
bzw. erleichtert werden könnte. Dies wäre auch 
dann der Fall, wenn nicht gesichert ist, dass der be-
treffende Nicht-EU-Staat tatsächlich adäquaten 

Flüchtlingsschutz und Schutz vor Zurückweisung in 
Staaten gewährt, in denen dem/der Betroffenen Fol-
ter oder unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe droht (Refoulement-Verbot, Art. 3 
EMRK und Art. 19 der EU-Grundrechtecharta). 

Die Änderungen stehen in keinem inhaltlichen Zu-
sammenhang mit der Integration, ein rechtlicher o-
der politischer Handlungsdruck ist nicht ersichtlich. 
Hingegen besteht die Befürchtung, dass die vorge-
schlagene Änderung in der Praxis gravierende, auch 
verfassungsrechtlich bedenkliche Auswirkungen auf 
Schutzsuchende haben könnte. Dies bedarf jeden-
falls der eingehenden verfassungsrechtlichen Prü-
fung und einer breiten politischen Debatte. Deswe-
gen sollten die Änderungen des Asylgesetzes aus 
dem aktuellen Gesetzentwurf gestrichen werden. 

Insbesondere bedürfte es einer verfassungsrechtli-
chen Überprüfung und politischen Debatte im Hin-
blick auf das Konzept des ersten Asylstaates der EU-
Verfahrensrichtlinie16, das in § 27 Absatz 3 AsylG 
eine verfassungsrechtlich bedenkliche17 Entspre-
chung hat. Dabei wären die im Einzelnen noch nicht 
absehbaren Folgen der derzeit auf EU-Ebene disku-
tierten Reform des Dublin-Systems mit zu berück-
sichtigen. 

Die Diakonie Deutschland lehnt die Anwendung des 
Konzepts des ersten Asylstaates ab, weil dadurch 
zum Nachteil der Schutzsuchenden die Aufgabe des 
Flüchtlingsschutzes auf Nicht-EU-Staaten verlagert 
wird, auch wenn diese Staaten Flüchtlingen keinen 
adäquaten Schutz bieten. Die Diakonie Deutschland 
ist der Auffassung, dass Flüchtlingen auch weiterhin 
in Deutschland und der EU Schutz nach den rechts-
staatlichen Standards des deutschen Rechts und des 
Europarechts und der Genfer Flüchtlingskonvention 
gewährt werden soll. 

 

 

  

                                                 
14 So auch BDA aaO. (Fn. 2), S. 3. 
15 BDA, aaO. (Fn. 13) , S. 3. 
16 Art. 35 i.V.m. Art. 33 Absatz 2 lit. b der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (Neufasung), 
ABl.EU L 180/60. 
17 Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, § 27 AsylG, Rn. 45 ff. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)666 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

I. Vorbemerkung 

Am 25. Mai 2016 hat das Bundeskabinett den Ent-
wurf eines Integrationsgesetzes und den Entwurf ei-
ner Verordnung zum Integrationsgesetz verabschie-
det (Bundestagsdrucksache 18/8615 vom 
31.05.2016). Zu dem vorausgegangenen Referenten-
entwurf vom 29.04.2016.  

Grundlage des Entwurfs eines Integrationsgesetzes 
sind die Vereinbarungen des Koalitionsausschusses 
vom 13. April 2016, die in einem Eckpunktepapier 
zusammengefasst sind.  

Der DGB-Bundesvortand hat bereits zu den Eck-
punkten und zum Referentenentwurf Stellung ge-
nommen. Die hier vorgenommene Bewertung der 
vorgeschlagenen Regelungen basiert auf der bisheri-
gen Stellungnahme und greift auch die vom Ge-
schäftsführenden DGB-Bundesvorstand im April 
2016 verabschiedeten „Leitlinien zur nachhaltigen 
Integration von Flüchtlingen – eine Querschnittsauf-
gabe“ mit auf.  

In Kapitel II wird zunächst eine zusammenfassende 
Bewertung der vorliegenden Entwürfe vorgenom-
men. In Kapitel III werden die einzelnen Vorschläge 

in nach den jeweiligen Artikeln des Gesetzentwurfes 
und des Verordnungsentwurfes bewertet. 

II. Zusammenfassende Bewertung des vorliegen-
den Gesetz- und Verordnungsentwurfes 

Das vorgeschlagene Integrationsgesetz und die Ände-
rungen in der Beschäftigungs- und Integrationskurs-
verordnung beinhalten Maßnahmen, die auf eine 
Verbesserung der Angebote zur Integration zielen. 
Gleichzeitig enthalten sie – aus Sicht des DGB – Re-
gelungen, die die Integration behindern, wie bei-
spielsweise die Wohnsitzauflagen und solche, die 
aus sachlichen Gründen nicht erforderlich sind, wie 
die Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrati-
onskurs. Mit den Regelungen wird suggeriert, dass 
Geflüchtete angebotene Integrationskurse nicht 
wahrnähmen, obwohl tatsächlich erst ein ausrei-
chendes Angebot an Eingliederungshilfen geschaffen 
werden müsste.  

Die vorgesehenen arbeitsmarktpolitischen Regelun-
gen sind weitgehend enttäuschend. Der DGB begrüßt 
den besseren Zugang zu Leistungen der Ausbil-
dungsförderung. Kritisiert wird die in vielen Regio-
nen geplante Aussetzung der Vorrangprüfung für 
drei Jahre sowie die damit verbundene Möglichkeit 
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des Einsatzes von Asylbewerberinnen und Asylbe-
werbern sowie Geduldeten in der Leiharbeit.  

Aus Sicht des DGB sind Sprachförderangebote für 
alle Gruppen von Asylsuchenden – unabhängig von 
ihrer Bleibedauer – erforderlich. Sie eröffnen auch 
für Flüchtlinge, die erst nach einem Folgeantrag eine 
Anerkennung erhalten oder über einen längeren 
Zeitraum geduldet werden, Möglichkeiten zur Ver-
ständigung sowie Perspektiven nach einer Rückkehr 
ins Herkunftsland. 

Die Eckpunkte zum Integrationsgesetz der Koaliti-
onsparteien vom 13. April 2016 enthalten unter Nr. 
5 den „Prüfpunkt Orientierungskurse“. Die Kurse 
sollten zur sprachlichen Orientierung vor allem für 
Geflüchtete dienen, die über keinen Zugang zu den 
Integrationskursen des BAMF verfügen. Entspre-
chend der Vereinbarung sollte geprüft werden, „ob 
und ggf. wie ein Orientierungsangebot rechtlich ver-
ankert werden kann“. Weder der Referentenentwurf 
noch der Entwurf des Bundeskabinetts enthält eine 
entsprechende Regelung. 

Der DGB kritisiert die Nichtaufnahme der Orientie-
rungskurse in den Entwurf des Integrationsgesetzes. 
Dabei gibt es erfolgreiche verlaufene Vorläufer eines 
entsprechenden Angebots. Das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Familie und Integra-
tion hatte bereits 2013 ein Modellprojekt „Erstorien-
tierung und Deutsch lernen für Asylbewerber“ initi-
iert, welches sich an Asylbewerber richtet, die kei-
nen anderweitigen Zugang zu Sprachkursen haben. 
Das Modellprojekt wird aktuell bis zum 30.06.2016 
fortgeführt. Das Kurskonzept enthält 11 Module, ein-
schließlich des Moduls „Werte und Zusammenle-
ben“, und ist auf maximal 300 Unterrichtsstunden 
ausgelegt. Die Bundesagentur für Arbeit entwickelte 
angesichts des massiven Anstiegs der Zahl der Asyl-
suchenden ebenfalls einen über SGB III finanzierten 
Kurs zur sprachlichen Erstorientierung, der als be-
fristete Maßnahme in § 421 SGB III rechtlich veran-
kert wurde. Dieser Kurs allerdings stand nur Asylsu-
chenden aus Syrien, dem Irak, Iran und Eritrea zur 
Verfügung. Die Anmeldung war bis zum 31. Dezem-
ber 2015 befristet.  

Der DGB fordert den Bundestag und den Bundesrat 
auf, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens im 
Aufenthaltsgesetz eine Rechtsgrundlage für Maß-
nahmen zur sprachlichen Erstorientierung für Asyl-
bewerber und geduldete Flüchtlinge zu schaffen 
und dabei die Programme des Freistaates Bayern 
und der Bundesagentur für Arbeit als inhaltliche 
Grundlage zu nutzen.  

In dem vom Bundeskabinett vorgelegten Gesetzent-
wurf nicht mehr enthalten ist eine Regelung zur 
Übernahme von Aufwendungen für Dolmetscher. 
Entsprechend der Klarstellungen in SGB I (§ 17 Abs. 
2a RE) und SGB X (§ 19 Abs. 2 RE) sollte festgelegt 
werden, dass innerhalb der ersten drei Jahre des 
Aufenthalts Aufwendungen für Dolmetscher von 
den für die Sozialleistungen zuständigen Trägern 
übernommen werden. Entsprechend der Begründung 
des Referentenentwurfs sollte ursprünglich damit 
eine ungleiche Behandlung von Drittstaatsangehöri-
gen gegenüber freizügigkeitsberechtigten EU-Bürgern 
aufgehoben werden. EU-Bürger haben in der Regel 
nach den Verordnungen Nr. 883/2004 und 
1231/2010 Anspruch auf Erstattung der Kosten für 
Dolmetscher und Übersetzer.  

Der DGB hält die Gleichbehandlung von EU-Bürgern 
und Drittstaatsangehörigen bei der Ausführung von 
Sozialleistungen für erforderlich. Sozialleistungsträ-
ger dürfen aus seiner Sicht Unterlagen, die zur Fest-
stellung von Ansprüchen und Tatsachen im Rahmen 
eines Antragsverfahrens dienen, nicht zurückweisen, 
nur weil sie nicht in deutscher Sprache zur Verfü-
gung gestellt werden.  

Die Streichung der Regelungen wird dazu führen, 
dass vor allem Geflüchtete, die in der Regel nicht 
über entsprechende finanzielle Mittel verfügen, bei 
der Antragstellung ungerechtfertigt behandelt wer-
den. Im Übrigen weist der DGB darauf hin, dass bei-
spielsweise anerkannte Geflüchtete bei der Anerken-
nung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikati-
onen eine Erstattung von Dolmetscher- oder Überset-
zungskosten über SGB II erhalten können.  

Der DGB fordert daher die Fraktionen des Deut-
schen Bundestages auf, im Gesetzgebungsverfahren 
diesen Missstand zu beseitigen und die im Referen-
tenentwurf enthaltenen Regelungen zur Änderung 
von SGB I und SGB X wieder aufzunehmen.  

Der DGB unterstützt die Regelungen  

 zur Verlängerung der Duldungszeit für die 
gesamte Ausbildung, auch wenn damit die 
Unsicherheit für Betriebe und Auszubil-
dende erhalten bleibt, als auch die Möglich-
keiten im Anschluss eine Aufenthaltser-
laubnis zu erhalten,  

 zur Nichtunterbrechung der Zeiten der Ar-
beitslosigkeit bei Teilnahme an einem Integ-
rationskurs, sowie  

 die Erleichterungen beim Zugang zu berufs-
vorbereitenden Maßnahmen und ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen im Grundsatz, al-
lerdings gehen die Regelungen nicht weit 
genug. Grundsätzlich ist ein zeitlicher 
Gleichklang zwischen dem Zugang zur Be-
rufsausbildung und der Förderung erforder-
lich, das heißt bereits ab dem dritten Monat 
des Aufenthalts und dies unabhängig von 
der Bleibewahrscheinlichkeit.  

Der DGB kritisiert vor allem  

 die geplanten Wohnsitzauflagen, die aus 
seiner Sicht weder integrationspolitisch 
sinnvoll sind, noch den Ansprüchen des 
EuGH-Urteils vom 1. März 2016 genügen,  

 die geplanten Regelungen zur Erteilung ei-
ner Niederlassungserlaubnis für anerkannte 
Flüchtlinge, die zu einer Einschränkung des 
Flüchtlingsschutzes führen und vor allem 
bei der Gruppe der Asylberechtigten verfas-
sungsrechtliche Fragen aufwerfen,  

 die Regelungen zur Einführung von Arbeits-
gelegenheiten, die vor allem von privatwirt-
schaftlich tätigen Trägern von Erstaufnah-
meeinrichtungen und Gemeinschaftsunter-
künften genutzt werden können, sowie  

 die Aussetzung der Vorrangprüfung in vie-
len Arbeitsmarktregionen und die damit 
einhergehende Ausweitung des Einsatzes 
von Asylbewerbern in der Leiharbeit, denn 
die jüngst im Verwaltungsrat der Bunde-
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sagentur für Arbeit im Konsens beschlos-
sene gelockerte Vorrangprüfung wird so 
ausgehebelt und der doppelte Schutzge-
danke hinsichtlich des Schutzes von Asyl-
bewerbern vor Ausbeutung und des Arbeits-
marktes vor Lohndumping droht unterlau-
fen zu werden; zudem bestehen Zweifel, ob 
die noch verbleibende – theoretische – Prü-
fung der Arbeitsbedingungen noch wirksam 
werden kann.  

Kritisiert werden außerdem Änderungen im Asylge-
setz, die keinen Bezug zur ökonomischen und gesell-
schaftlichen Eingliederung von Geflüchteten haben, 
sondern lediglich der Optimierung der Verwaltung 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge die-
nen und negative Auswirkungen für die dortigen Be-
diensteten haben sowie praktische Probleme  für die 
Geflüchteten (längere Fahrtzeiten, Unsicherheit über 
ihren Status) aufwerfen.  

Die vorgeschlagenen Regelungen für ein Integrati-
onsgesetz zeigen deutlich, dass ein Konzept für eine 
nachhaltige Integration fehlt. Der DGB hätte erwar-
tet, dass der Kabinettsentwurf auch Maßnahmen mit 
aufnimmt, die in den letzten Monaten zwischen 
Bund und Ländern verhandelt wurden, z.B. die auch 
vom DGB geforderten Integrationsanlaufstellen auf 
kommunaler Ebene.  

Der DGB hält verstärkte Maßnahmen zur gesell-
schaftlichen und ökonomischen Eingliederung von 
Geflüchteten unabhängig von ihrer Bleibeperspek-
tive und der Dauer des Aufenthalts für dringend er-
forderlich. Er ist überzeugt, dass ein ganzheitlicher 
Ansatz zur Schaffung gleicher ökonomischer Teilha-
bechancen für alle Bevölkerungsgruppen, mit und 
ohne Migrationsgeschichte oder Fluchterfahrung, er-
forderlich ist. Der DGB hält daher die Entwicklung 
eines Integrationskonzeptes für erforderlich, das 
Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen 
verbindet und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft 
entwickelt wird. Der DGB hat hierzu im Zusammen-
hang mit dem Flüchtlingsgipfel bei der Bundeskanz-
lerin im April 2016 „Leitlinien zur nachhaltigen In-
tegration von Flüchtlingen – eine Querschnittsauf-
gabe“ vorgelegt.  

III. Bewertung der vorgesehenen Änderungen zu 
den Artikeln des Entwurfs des Integrationsge-
setzes und zum Entwurf der Verordnung zum 
Integrationsgesetz 

Im Folgenden werden die in den Artikeln des Ent-
wurfs eines Integrationsgesetzes und der Verordnung 
zum Integrationsgesetz vorgeschlagenen Änderungen 
und Ergänzungen, soweit als erforderlich bewertet 
und konkrete Vorschläge zur Veränderung unterbrei-
tet.  

Artikel 1  
Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB III) 

Zu Nr. 2: § 18 Abs. 2 SGB III-E: Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit 

Der DGB begrüßt die Ergänzung durch die Einfügung 
der neuen Nummer 3 in § 18 Abs. 2 SGB III-E. Da-
nach berühren Zeiten, in denen ein Integrationskurs 
nach § 43 Aufenthaltsgesetz, eine Maßnahme zur be-
rufsbezogenen Deutschsprachförderung (§ 45a Auf-

enthG) sowie Zeiten einer Maßnahme zur Feststel-
lung und Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen, die Zeiten der Arbeitslosig-
keit, die für die Beurteilung der Langzeitarbeitslosig-
keit vorausgesetzt werden, nicht.  

Zu Nr. 3: § 132 SGB III-E: Sonderregelungen für die 
Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und 
Ausländern 

Mit dem neu eingefügten § 132 in SGB III wird Aus-
ländern mit guter Bleibeperspektive sowie Gedulde-
ten und Inhabern bestimmter humanitärer Aufent-
haltstitel der Zugang zu berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitenden Hilfen 
und zur Assistierten Ausbildung ermöglicht. Nach 
fünfzehn Monaten wird dem gleichen Personenkreis 
der Zugang zu Ausbildungsgeld für Menschen mit 
Behinderungen und Berufsausbildungsbeihilfe er-
möglicht.  

Der DGB begrüßt grundsätzlich die vorgeschlagene 
Erleichterung beim Zugang zu Leistungen der Aus-
bildungsförderung. Er kritisiert allerdings die unter-
schiedlichen Fristen. Vor allem die sechsjährige 
Frist beim Zugang von Geduldeten zu Berufsausbil-
dungsbeihilfen bzw. Ausbildungsgeld während einer 
berufsvorbereitenden Maßnahme ist nicht zielfüh-
rend.  

Im Zusammenhang mit der Änderung der Regeln zur 
Ausbildungsförderung sind Maßnahmen erforder-
lich, die einem etwaigen Missbrauch der zugrunde-
liegenden Ausbildungsmaßnahmen seitens einzelner 
Arbeitgeber entgegenwirken können. Ein solcher 
Missbrauch könnte z.B. dann vorliegen, wenn es 
sich bei einer Ausbildungsmaßnahme tatsächlich 
faktisch um ein Arbeitsverhältnis handelt und so 
u.a. Mindestlohnregelungen umgangen werden.  

Kritisch zu bewerten sind die in Abs. 1 enthaltenen 
Wartezeiten von fünfzehn Monaten auf die Berufs-
ausbildungsbeihilfe bzw. das Ausbildungsgeld. Der 
Beginn des Bezugs dieser Ausbildungsförderungs-
leistungen sollte grundsätzlich an den Beginn einer 
betrieblichen Berufsausbildung oder berufsvorberei-
tenden Maßnahme gekoppelt werden. Es muss der 
Grundsatz gelten, dass eine Leistung der Ausbil-
dungsförderung zeitgleich mit dem entsprechenden 
Bildungs- oder Qualifizierungsgang zugänglich ist. 

Der DGB hält den in Abs. 1 Satz 2 enthaltenen Aus-
schluss von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 
aus sicheren Herkunftsstaaten im Lichte der Ent-
scheidungen des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge zu Folgeanträgen für problematisch. 
Maßnahmen, mit dem Ziel einer qualifizierten Aus-
bildung würden auch dazu beitragen, die Wiederein-
gliederungschancen im Herkunftsland verbessern. 
Zudem kritisiert der DGB, dass Geduldete nach Abs. 
1 Satz 3 nur dann durch eine Berufsausbildungsbei-
hilfe gefördert werden, wenn sie nicht in einer Auf-
nahmeeinrichtung wohnen. Da der Zeitraum der 
Verpflichtung zum Verbleib in einer Aufnahmeein-
richtung verlängert wurde und für Asylbewerber bis 
zum Abschluss des Verfahrens gilt, oder aber wegen 
mangelnden Wohnraums ein Verbleib erforderlich 
ist, bleiben diese Gruppen ohne Förderung. In der 
Praxis ist aber eine entsprechende Förderung auch 
für die Aufnahme einer Berufsausbildung erforder-
lich.  
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Aus Sicht des DGB ist die Herabsetzung der Vo-
raufenthaltszeiten für Geduldete für ausbildungsbe-
gleitende Hilfen und die ausbildungsbegleitende 
Phase der Assistierten Ausbildung von fünfzehn auf 
zwölf Monate nicht ausreichend (Abs. 2). Erforder-
lich ist eine weitergehende Reduzierung der Vo-
raufenthaltsdauer, auch um unnötige bürokratische 
Barrieren für sprachbegabte Geduldete zu vermei-
den. Die der ausbildungsbegleitenden Phase vorge-
schaltete Phase I der Assistierten Ausbildung beträgt 
beispielsweise in der Regel drei bis maximal sechs 
Monate. Dies könnte ein Zeitraum sein, auf den die 
Voraufenthaltsdauer reduziert werden könnte. Eben-
falls nicht ausreichend ist die Öffnung berufsvorbe-
reitender Bildungsmaßnahmen (mit paralleler Förde-
rung durch Berufsausbildungsbeihilfe bzw. Ausbil-
dungsgeld) nach einer Voraufenthaltsdauer von 
sechs Jahren. Bereits jetzt schon sind Geduldete zu 
Leistungen wie Berufsorientierungsmaßnahmen (§ 
48 SGB III), Berufseinstiegsbegleitung (§ 49 SGB III) 
oder Einstiegsqualifizierung (§54a SGB III) nach drei 
Monaten Aufenthaltsdauer berechtigt. Die Vo-
raufenthaltsdauer bei berufsvorbereitende Maßnah-
men, die eine hohe Überschneidung zu den genann-
ten Maßnahmen haben, sollte daher deutlich redu-
ziert werden, damit Anschlüsse von der Berufsorien-
tierungsmaßnahme in die Berufseinstiegsbegleitung 
über berufsvorbereitende Maßnahmen oder Ein-
stiegsqualifizierungen möglich werden.  

Der DGB kritisiert die Befristung der Sonderrege-
lung, mit der der förderfähige Personenkreis erwei-
tert wird (Abs. 4). Die Befristung ist weder sachlich 
erforderlich noch hinsichtlich der Personengruppen 
ausreichend begründet. 

Zu Nr. 4: § 421a SGB III-E: Arbeiten in Maßnahmen 
des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen  

Der vorgeschlagene § 421a SGB III-E steht im Zusam-
menhang mit der Schaffung von Arbeitsgelegenhei-
ten für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz und dem Vorschlag für eine 
Richtlinie für das Arbeitsmarktprogramm Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen (FIM). Mit dem FIM, 
das bis zum 31. Dezember 2020 befristet ist, sollen 
100.000 Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. 
Ausgeschlossen sind Personen aus sicheren Her-
kunftsländern (§ 5a AsylbLG-E). Wie bei den Ar-
beitsgelegenheiten nach SGB II sollten diese Tätig-
keiten kein Beschäftigungsverhältnis begründen, ob-
wohl die Teilnehmenden wahrscheinlich überwie-
gend bei privaten Unternehmen oder Trägern einge-
setzt werden. Geltung finden sollen dagegen Bestim-
mungen des Arbeitsschutzes, des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes, Teile des Bundesur-
laubsgesetzes und der Arbeitnehmerhaftung.  

Aus Sicht des DGB bestehen erhebliche Bedenken 
gegenüber der Ausgestaltung des Programms. Im Ge-
gensatz zu Arbeitsgelegenheiten nach SGB II können 
hier Arbeitsgelegenheiten, die von privatwirtschaft-
lich tätigen Unternehmen beim Betrieb von Aufnah-
meeinrichtungen (nach § 44 AsylG) oder Gemein-
schaftsunterkünfte (nach § 53 AsylG) genutzt wer-
den, zur Kostenreduzierung genutzt werden. In der 
Folge werden reguläre Beschäftigungen, mit An-
spruch auf gesetzlichen Mindestlohn oder Mindest-
lohn nach allgemeinverbindlich geltenden Tarifver-

trägen, zu Gunsten von Arbeitsgelegenheiten abge-
baut. Asylbewerber können – wegen ihrer unsiche-
ren aufenthaltsrechtlichen Situation – zudem leicht 
ausgebeutet werden; die im Entwurf enthaltenen 
Bestimmungen entfalten keine entsprechende 
Schutzwirkung.  

Der DGB erwartet, dass die Tätigkeitsbereiche und 
Personen so auszuwählen sind, dass Verdrängungs- 
oder Substitutionseffekte zu Lasten sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse wirksam 
ausgeschlossen werden. Zudem kritisiert der DGB 
den in § 5a AsylbLG-E vorgenommenen Ausschluss 
von Personen aus sicheren Herkunftsländern. Hin-
sichtlich der Aufwandsentschädigung wird auf die 
Bewertung von § 5 Abs. 2 AsylbLG-E hingewiesen. 

Artikel 2 
Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB II) 

Die vorgeschlagenen Änderungen des § 22 und des § 
36 SGB II stehen im Zusammenhang mit den geplan-
ten Wohnsitzauflagen nach § 12a AufenthG und 
werden dort bewertet.  

Artikel 3 
Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB XII) 

Zu § 23 SGB XII-E: Einschränkung der Leistung bei 
Nichtbeachtung der Wohnsitzauflage 

Die Regelung zur Einschränkung von Leistungen 
steht im Zusammenhang mit den Wohnsitzauflagen 
für anerkannte Flüchtlinge nach § 12a des Aufent-
haltsgesetzes. Vorgesehen ist, dass nach einer Nicht-
beachtung der Wohnsitzauflage der Träger der Sozi-
alhilfe nur noch die „nach den Umständen des Ein-
zelfalls gebotene Leistung“ erbringen darf. Als unab-
weisbar geboten ist regelmäßig nur eine Reisebeihilfe 
für die Reise zu dem zugewiesenen oder tatsächli-
chen Wohnort.  

Gegenüber der im Referentenentwurf enthaltenen 
Regelung hat das Bundeskabinett die Leistungsein-
schränkungen auf ausländische Staatsangehörige mit 
weiteren humanitären Aufenthaltstiteln ausgeweitet, 
die keiner Wohnsitzauflage unterliegen. 

Unabhängig von der grundlegenden Kritik an Wohn-
sitzauflagen führt die vorgesehene Leistungsein-
schränkung aus Sicht des DGB zu unzumutbaren 
Härten und zu einer Ungleichbehandlung. Problema-
tisch ist die Regelung vor allem, weil – anders als im 
geltenden Recht – anerkannte Flüchtlinge mit einem 
befristeten Aufenthalt von der Sanktion betroffen 
sein können, deren Aufenthalt aber auf Dauer ange-
legt ist. Dies führt zu einer unzulässigen Schlechter-
stellung von Geflüchteten gegenüber ausländischen 
Staatsangehörigen mit einer Niederlassungserlaubnis 
oder einer befristeten Aufenthaltserlaubnis, die „sich 
voraussichtlich dauerhaft im Bundesgebiet aufhal-
ten“ (§ 23 Abs. 1 Satz 4).  

Auch die Übernahme der bereits jetzt in § 23 Abs. 5 
Satz 3 geltenden Ausnahmeregelung zur Wahrneh-
mung der Rechte zum Schutz von Ehe und Familie 
ändert an der Tatsache, dass persönliche Härten un-
berücksichtigt bleiben, nichts.  

Der DGB fordert den Deutschen Bundestag auf, min-
destens folgende Forderungen zu berücksichtigen:  
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1. Einführung einer Ausnahmeregelung wegen 
besonderer persönlicher Härten, die beispielsweise 
Personen, die von Anfeindungen oder unzumutbarer 
Unterbringung betroffen sind, betreffen. 

2. Die vorgeschlagene Ausnahmeregelung in 
Abs. 5 letzter Satz des Entwurfes dahingehend zu er-
weitern, dass neben dem Schutz der Ehe und Fami-
lie auch der Schutz von Lebenspartnerschaften be-
rücksichtigt wird.  

Artikel 4 
Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Zu Nr. 1a: § 1a Abs. 4 AsylbLG-E - Erweiterung der 
Anspruchseinschränkungen 

Die bereits geltende Einschränkung des Anspruchs 
auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz auf Leistungen zur Deckungen des Bedarfs an 
Ernährung und Unterkunft wird durch die Ergän-
zung in Abs. 4 auf weitere Gruppen ausgeweitet. 
Derzeit gilt, dass Geflüchtete, für deren Schutzge-
währung ein anderer EU-Mitgliedstaat oder ein am 
Verteilungsmechanismus teilnehmender Drittstaat 
zuständig ist, vom Anspruch auf volle Leistungen 
ausgeschlossen werden. Künftig sollen auch Perso-
nen, die aus anderen Gründen ein Aufenthaltsrecht 
erhalten haben, ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Der DGB kritisiert die vorgesehene Regelung. Sie 
wird vor allem Flüchtlingsfamilien treffen, die auf 
ihrer Flucht auseinandergerissen oder im Rahmen 
der Verteilung auseinandergerissen wurden und in 
verschiedenen EU-Mitgliedstaaten einen Asylantrag 
stellen mussten.  

Der DGB fordert daher die Fraktionen des Bundesta-
ges auf, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 
eine Regelung einzuführen, um Härten zu vermeiden 
und den Familienzusammenhalt zu fördern.  

Zu Nr. 1b: § 1a Abs. 5 AsylbLG-E - Erweiterung der 
Anspruchsbeschränkungen 

Durch die Anfügung des Absatzes 5 werden Leis-
tungseinschränkungen für weitere Gruppen von Ge-
flüchteten ausgeweitet. Betroffen sind nicht nur Per-
sonen, die ihrer Mitwirkungspflicht nach § 15 Abs. 2 
Nr. 4 und 5 AsylG (Vorlage des Passes oder des Pass-
ersatzes) nicht nachkommen, sondern beispielsweise 
auch Personen, die einen Termin zur Asylantragstel-
lung versäumen. Im Fall der nicht zu vertretenden 
Verletzung der Mitwirkungspflichten sind sie zudem 
beweispflichtig.  

Der DGB sieht vor allem in der Leistungseinschrän-
kung wegen eines versäumten Termins eine unbil-
lige Härte und fordert den Deutschen Bundestag auf, 
die Regelung in Abs. 5 Nr. 3 ersatzlos zu streichen.  

Zu Nr. 3: § 5 Abs. 2 AsylbLG-E - Absenkung der Auf-
wandsentschädigung bei Arbeitsgelegenheiten 

Die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geltende 
Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten 
zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrich-
tung sowie sonstigen Arbeitsgelegenheiten bei staat-
lichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen 
Trägern wird von 1,05 Euro auf 80 Cent je Stunde 
abgesenkt. Begründet wird die Absenkung zunächst 
mit einem vermeintlich geringeren Mehraufwand, da 
die Arbeitsgelegenheiten vor allem in Aufnahmeein-
richtungen genutzt würden. Die Absenkung bei den 

sonstigen Arbeitsgelegenheit wird nicht weiter be-
gründet. Höhere Aufwendungen, z.B. bei spezieller 
Arbeitskleidung oder Fahrtkosten müssen einzeln 
nachgewiesen und begründet werden.  

Der DGB kritisiert die Reduzierung der Aufwands-
entschädigung. Aus seiner Sicht müssen die Auf-
wandsentschädigungen bei Einsatz von Asylbewer-
bern wie auch bei Arbeitsgelegenheiten nach SGB II 
vergleichbar sein und insgesamt erhöht werden.  

Zu Nr. 4: § 5a AsylbLG-E -  Arbeitsgelegenheiten 
(neu) 

Für Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen 
werden. Zielgruppe sind Personen, die sich noch im 
Asylverfahren befinden, mit Ausnahme derjenigen, 
die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, Gedul-
dete, deren Abschiebung vorübergehend ausgesetzt 
ist, sowie Personen die ausreiseverpflichtet sind.  

Aus Sicht des DGB dürfen Schutzsuchende während 
des monatelangen Verfahrens nicht zum „Nichtstun“ 
verurteilt werden. Daher hat der DGB auch die Ab-
senkung der Wartezeit für den Zugang zu Beschäfti-
gung auf drei Monate begrüßt. Nicht erkennbar ist, 
dass mit diesen an die „1-Euro-Jobs“ angelehnten 
Arbeitsgelegenheiten das Ziel erreicht wird, Schutz-
suchende zu qualifizieren und damit Voraussetzun-
gen für ihre langfristige Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt geschaffen werden. Die Erfahrungen der 
Vergangenheit haben auch in der Politik viele von 
Arbeitsgelegenheiten Abstand nehmen lassen. Das 
angestrebte Ziel der Heranführung an eine berufliche 
und betriebliche Integration wird nur in Ausnahme-
fällen erreicht.  

Die Umsetzung soll durch eine Richtlinie und über 
eine Verwaltungsvereinbarung mit der Bundesagen-
tur für Arbeit erfolgen. Hierdurch entsteht eine ver-
waltungsaufwendige Dreieckskonstruktion. Die Bun-
desagentur für Arbeit ist für die Durchführung des 
Arbeitsmarktprogrammes zuständig, während die für 
das Asylbewerberleistungsgesetz zuständigen Behör-
den die Zuweisung vornehmen.  

Die Zuweisung kann offensichtlich auch an Privat-
unternehmen erfolgen. Mit einem Volumen von 
100.000 vorgesehenen Plätzen greift dieses Pro-
gramm damit massiv in den örtlichen Arbeitsmarkt 
ein. Besonders Beschäftigungen in bestimmten 
Dienstleistungsbereichen sind betroffen, so dass es 
hier auch zu einer Verdrängung von bestehenden Ar-
beitsverhältnissen kommen kann. Verschärft wird 
dies durch die vom DGB kritisierte Absenkung der 
Aufwandsentschädigung auf nur noch 80 Cent je 
Stunde.  

Diese Arbeitsverhältnisse müssen transparent ge-
macht werden. Die Umsetzung der Arbeitsgelegen-
heiten sollte deswegen in den örtlichen Verwal-
tungsausschüssen beraten werden und die Verwal-
tungsausschüsse müssen das Recht erhalten, bei 
Fehlentwicklungen einzugreifen.  

Die Verwaltungsausschüsse haben Erfahrung mit 
diesen Tätigkeiten und die Agenturen verfügen über 
eingeführte Verfahren zur Umsetzung der Abstim-
mungsprozesse. Sie überwachen ausschließlich die 
Arbeitsmarktneutralität der durchgeführten Maßnah-
men, bestimmen aber nicht über die Zuweisung be-
stimmter Personen. Der DGB ist überzeugt, dass eine 
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Überwachung der Arbeitsmarktneutralität eine zwin-
gende Voraussetzung für die Durchführung dieses 
Programms ist. 

Zu Nr. 4: § 5b AsylbLG-E - Sonstige Maßnahmen zur 
Integration (neu) 

Mit dem neuen § 5b wird die Möglichkeit geschaffen 
Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz zur Teilnahme an einem Integrati-
onskurs nach § 43 AufenthG zu verpflichten 
(Abs. 1). Bewehrt wird die Verpflichtung mit Leis-
tungseinschränkungen – entsprechend Abs. 2 – so-
fern die Person, aus selbst zu vertretenden Gründen, 
einen zumutbaren Kurs nicht aufnimmt oder ord-
nungsgemäß teilnimmt. Eingeschränkt wird die Zu-
mutbarkeit durch die entsprechende Geltung von § 
11 Abs. 4 SGB XII bzw. wenn eine Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, eine Berufsausbil-
dung oder ein Studium aufgenommen wird.  

Absatz 3 enthält die Ermächtigung der zuständigen 
Behörde zur Erhebung von Daten zu Sprachkennt-
nissen durch zur Durchführung eines Integrations-
kurses oder einer Maßnahme zur berufsbezogenen 
Deutschförderung.  

Aus Sicht des DGB besteht bei Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber ein eigenes Interesse, einen Integ-
rationskurs zu besuchen; dies zeigen auch die An-
meldezahlen zu dem aus Beitragsmitteln der Arbeits-
losenversicherung finanzierten Programms zur För-
derung erster Deutschkenntnisse. Daher ist eine ge-
nerelle Verpflichtung aller Leistungsempfänger ent-
behrlich.  

Zudem fehlen in weiten Teilen der Bundesrepublik 
Deutschland ausreichende Angebote oder sie ent-
sprechen nicht den besonderen Anforderungen, die 
z. B. bei traumatisierten Flüchtlingen, erfüllt werden 
müssen.  

In Abs. 2 vorgesehene Leistungseinschränkungen, 
die gegenüber dem Referentenentwurf weitere Sank-
tionsgründe enthalten, lehnt der DGB ab. Während 
nach dem Referentenentwurf eine Nichtfortführung 
des Kurses sanktioniert werden konnte, so hebt der 
Kabinettsentwurf auf eine nicht ordnungsgemäße 
Teilnahme ab. Entsprechend § 14 Abs. 5 Satz 2 In-
tegrationskursverordnung setzt eine vom Träger zu 
bescheinigende ordnungsgemäße Teilnahme neben 
der Fortführung auch eine regelmäßige Teilnahme 
und die Teilnahme am Abschlusstest voraus.  

Zu Nr. 5: § 7 Abs. 2 AsylbLG-E - Einkommen und 
Vermögen 

Als Folgeänderung der Einführung von Arbeitsgele-
genheiten werden Mehraufwandsentschädigungen 
als nichtanrechenbares Einkommen definiert. Glei-
ches soll für die Fahrtkostenzuschüsse gelten, die 
zur Sicherstellung der Teilnahme an einem Integrati-
onskurs oder einer Maßnahme zur berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung gezahlt werden. 

Die Regelung ist aus Sicht des DGB sachgerecht. 

                                                 
1 Der in der Begründung enthaltene Hinweis, dass der Königsteiner Schlüssel die Wirtschaftskraft und damit bereits ein 
wesentliches integrationspolitisches Element berücksichtigt, ist untauglich. Im Umkehrschluss würde er bedeuten, dass 
eine Wohnsitzverpflichtung in strukturschwachen Regionen dem Ziel der Integration abträglich ist und schon deshalb den 
Vorgaben des EuGH nicht genügt. 

Artikel 5 
Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Zu Nr. 3: § 12a AufenthG-E – Wohnsitzregelung 
(neu) 

Mit der Einführung des § 12a AufenthG-E werden 
Wohnsitzauflagen für anerkannte Flüchtlinge sowie 
für Personen mit einem anderen humanitären Auf-
enthaltstitel eingeführt. Begründet werden die Rege-
lungen damit, dass 

 Bund, Länder und Kommunen vor erhebli-
chen Schwierigkeiten bei Unterbringung 
und der Integration dieser Personengruppen 
stehen, 

 eine integrationshemmende Segregation von 
Personen, die nicht sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt sind oder eine Ausbil-
dung oder ein Studium durchlaufen, insbe-
sondere in Ballungsräumen zu vermeiden 
ist und  

 die bisherige Regelung zur räumlichen Be-
schränkung in § 12 Abs. 2 (Ermessensent-
scheidung, die sich auf Personen mit einer 
befristeten Aufenthaltserlaubnis bezieht) 
„aus Sicht der Ausländerbehörden integrati-
onspolitische Verteilungseffekte nicht hin-
reichend berücksichtigt“.  

In der Begründung wird außerdem auf die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes (Urteil 
vom 1. März 2016 in den verbundenen Rechtssachen 
Alo und Osso (C-443/14 und C-444/14) hingewiesen.  

Der DGB lehnt die vorgeschlagenen Regelungen zur 
Wohnsitznahme bzw. zum Verbot der Wohnsitz-
nahme ab. Er ist überzeugt, dass Wohnsitzauflagen 
für anerkannte Flüchtlinge weder integrationspoli-
tisch sinnvoll noch ausreichend – im Sinne des 
EuGH-Urteils vom 1. März 2016 – begründet sind. 
Die vorgesehene Verpflichtung zur Wohnsitznahme 
in einem bestimmten Bundesland oder Ort leitet sich 
aus dem Verteilmechanismus (Königsteiner Schlüs-
sel) für die Erstverteilung von Asylsuchenden ab. Da 
dieser Verteilmechanismus, der zur Kostenvertei-
lung dient, lediglich das Steueraufkommen und die 
Bevölkerungsgröße berücksichtigt, aber keine Indika-
toren berücksichtigt, die für die ökonomische und 
gesellschaftliche Integration relevant sind, hat der 
DGB erhebliche Zweifel an der Übereinstimmung 
mit dem EuGH-Urteil1 zu Wohnsitzauflagen für sub-
sidiär Geschützte. Dies gilt auch für die Anforde-
rung, dass der von einer Wohnsitzauflage betroffene 
Personenkreis sich nicht in einer objektiv vergleich-
baren Situation mit anderen Drittstaatsangehörigen 
befindet. Daran ändert auch die Einschränkung auf 
Personen nichts, die keiner sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung oder einer Ausbildung 
nachgehen oder ein Studium absolvieren.  

Bisher vorhandene Möglichkeiten einer räumlichen 
Beschränkung einer Aufenthaltserlaubnis beziehen 
sich vor allem auf die Erwerbstätigenzuwanderung: 
Die Bundesagentur für Arbeit kann im Fall eines Zu-
stimmungserfordernisses diese auf einen bestimmten 
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Betriebsstandort beschränken. Statt einer bislang gel-
tenden Ermessensentscheidung sieht der Kabinetts-
entwurf nun eine Verpflichtung zur Erteilung einer 
Wohnsitzauflage vor.  

Der betroffene Personenkreis ist breit gefasst. Er be-
zieht nicht nur Drittstaatsangehörige mit einem vo-
rübergehenden Aufenthalt oder solche, deren Auf-
enthalt nach § 23 AufenthG bereits jetzt beschränkt 
werden kann, mit ein, sondern umfasst auch diejeni-
gen, denen ein Asylrecht nach Artikel 16a Grundge-
setz zuerkannt wurde. Ebenfalls betroffen sind aner-
kannte Flüchtlinge mit internationalem Schutzsta-
tus. Der DGB ist überzeugt, dass die betroffenen Per-
sonengruppen hinsichtlich der Integrationsbedin-
gungen nicht vergleichbar sind.  

Ausgenommen von den Wohnsitzauflagen sind nach 
Abs. 1 Personen, die selbst oder ihre engsten Fami-
lienangehörigen einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung (mindestens 15 Stunden wöchentlich 
mit einem Einkommen von derzeit 712 Euro) nach-
gehen. Ebenfalls ausgenommen sind Personen, die 
eine berufliche Ausbildung oder ein Studium absol-
vieren. Entsprechend der Begründung des Entwurfs 
sollen auch Personen ausgenommen werden, die an 
einer berufsorientierenden, berufsvorbereitenden o-
der einer studienvorbereitenden Maßnahme teilneh-
men. Damit zielen die Ausnahmen ausschließlich 
auf ökonomische Faktoren und nicht auf Faktoren, 
wie vorhandene Sprachkenntnisse, die für die gesell-
schaftliche Integration von Bedeutung sind. Für die 
nachträgliche Wohnortzuweisung dagegen wird die 
Möglichkeit der Sprachförderung als Grund ange-
führt (Abs. 3).  

Unabhängig von grundsätzlichen Bedenken gegen 
Wohnsitzverpflichtungen sieht der DGB die Notwen-
digkeit weitere Ausnahme zu verankern, z. B. für 
Personen, die bereits über hinreichende Sprach-
kenntnisse verfügen. Zudem sollten auch Personen 
ausgenommen werden, die eine weiterführende 
Schule besuchen. Hinzuweisen ist in diesem Zusam-
menhang auf die in Bayern ausgeweitete Schul-
pflicht, die die Berufsschulen mit einbezieht. Hier 
einen Wohnortwechsel zu verhindern, wäre integra-
tionspolitisch fatal.  

Im Übrigen weist der DGB auf den mit den Wohn-
sitzregelungen verbundenen Aufwand für die Behör-
den hin, der bei der Berechnung der Kosten nicht 
ausreichend berücksichtigt wird.  

Die Wirksamkeit von Wohnsitzauflagen mit dem 
Ziel einer nachthaltigen gesellschaftlichen und öko-
nomischen Integration wird vom DGB bezweifelt. 
Betrachtet man die Möglichkeiten zur Schaffung ge-
sellschaftlicher und ökonomischer Teilhabechancen, 
so muss festgestellt werden, dass je nach Bundes-
land erhebliche Unterschiede bei den Beschäfti-
gungs- und Arbeitslosenquoten bei ausländischen 
Staatsangehörigen zu verzeichnen sind. Gleiches gilt 
auch für die Möglichkeiten zur Aufnahme eines 
Ausbildungsplatzes.  

                                                 
2 Gegenüber dem Referentenentwurf wurde die Frist zur nachträglichen Erteilung von drei auf sechs Monate angehoben. 
Damit verlängert sich der Zeitraum der Unsicherheit für die Betroffenen weiter.  
3 Die Richtlinie berührt zwar nicht die Vorschriften und Bedingungen für die Einreise sowie die Behandlung, die sich aus 
der Rechtsstellung ergibt (Artikel 3 Abs. 2). Der Abs. 4 des Gesetzentwurfes knüpft aber nicht an die Staatsangehörigkeit an 
sondern an die Verkehrssprache. Insofern erfüllt die Regelung die Kriterien einer mittelbaren Diskriminierung nach Artikel 
2 Abs. 2 Buchstabe b sowie hinsichtlich des Geltungsbereichs den Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe h.  

Hinsichtlich der sprachlichen Integration bestehen 
ebenfalls erhebliche Unterschiede. Während in eini-
gen Bundesländern ein breites Angebot an Integrati-
onssprachkursen vorhanden ist, zeichnen sich ge-
rade die ostdeutschen Bundesländer durch man-
gelnde Angebote aus. Schließlich ist die Frage nach 
der gesellschaftlichen Akzeptanz als wesentlicher 
Integrationsfaktor zu stellen.  

Die vorgesehenen Wohnsitzauflagen berücksichtigen 
wesentliche Integrationsindikatoren nicht. Schlim-
mer noch, sie sind als Integrationshemmnis zu be-
trachten, vor allem dann, wenn die Betroffenen 
keine oder nur geringe Chancen haben, die Voraus-
setzungen für die Aufhebung der Auflagen zu erfül-
len. In der Folge müssen sie auf Dauer in Regionen 
verbleiben, in denen die Teilhabechancen nicht oder 
nur unzureichend vorhanden sind. Und sie werden 
auf Dauer von Sozialleistungen abhängig bleiben.  

Eine nachträgliche Verpflichtung zur Wohnsitz-
nahme, wie in Abs. 3 vorgesehen, führt aus Sicht des 
DGB zu unbilligen Härten und wird daher abgelehnt. 
In der Folge kann auch anerkannten Flüchtlingen, 
die nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis eine 
Wohnung angemietet haben, innerhalb von sechs 
Monaten2 ein Wohnsitzwechsel auferlegt werden. 
Die damit verbundenen Kosten müssten selbst getra-
gen werden.  

Aus Sicht des DGB kann den zuständigen Behörden 
zugemutet werden, dass sie bereits bei der Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis die Voraussetzungen für 
eine Wohnsitzauflage (Möglichkeit des Spracher-
werbs, Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeits-
markt) zu beurteilen.  

Die Verhängung eines Verbots der Wohnsitznahme 
nach Abs. 4 anhand einer Prognoseentscheidung der 
Ausländerbehörde, die die Lage auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt sowie die Frage der An-
wendung der deutschen Sprache als Verkehrsspra-
che zu berücksichtigen hat, lehnt der DGB ab. Sie ist 
integrationspolitisch nicht zu begründen und auch 
nicht – wie in der Begründung beschrieben – als mil-
deres Mittel anzusehen.  

Im Gegenteil: Die Prognoseentscheidung wird nicht 
anhand von eindeutigen Kriterien getroffen, sondern 
anhand von Einschätzungen über die in einem Ort 
lebende Bevölkerung und ihre Gewohnheiten. Die 
Regelung ist aus Sicht des DGB als mittelbare Diskri-
minierung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes und der Richtlinie 2000/43/EG vom 
29. Juni 2000, denn sie knüpft an die Sprache an3.  

Zu Nr. 4: § 18a AufenthG-E - Aufenthaltserlaubnis 
für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäfti-
gung 

Nach Abs. 1a ist im Anschluss an eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung von Geduldeten 
eine auf zwei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis 
zu erteilen. Voraussetzungen sind die Zustimmung 



Ausschussdrucksache 18(11)681  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

  55 

der Bundesagentur für Arbeit und die Bedingungen 
des § 18a Abs. 1 Nr. 2 bis 7.  

Durch Einfügung von Abs. 1a in Absatz 2 gelten die 
vorhandenen Regelungen über die Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit auch für die Erteilung die-
ses Aufenthaltstitels.  

Die Aufenthaltserlaubnis wird nach Abs. 1b wider-
rufen, wenn das entsprechende Arbeitsverhältnis 
aus selbst zu vertretenden Gründen aufgelöst wird. 
Ebenfalls widerrufen wird sie bei einer Verurteilung 
wegen einer vorsätzlichen Straftat (Geldstrafe von 
mindestens 50 Tagessätzen bzw. mindestens 90 Ta-
gessätzen bei Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz 
oder Asylgesetz). 

Der DGB begrüßt ausdrücklich die verpflichtende Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis an Geduldete, die 
nach erfolgreicher Ausbildung eine Beschäftigung 
aufnehmen. Allerdings wird hier die anschließende 
Beschäftigung mit der in der Berufsausbildung er-
worbenen Qualifikation verknüpft. Dies ist in 
Deutschland für Inländer lediglich bei reglementier-
ten Berufen der Fall. Darüber hinaus schränkt diese 
Bestimmung Art. 12 Absatz 1 GG (Berufsfreiheit und 
freie Wahl des Arbeitsplatzes) ein und ignoriert, dass 
mehr als zwei Drittel der beruflich qualifizierten Er-
werbstätigen nicht im erlernten Ausbildungsberuf tä-
tig sind (vgl. BiBB-BAuA-Erwerbstätigenbefragung 
2013). Die vorgesehene Verknüpfung wird daher kri-
tisiert. Sie sollte – wie auch die Verknüpfung bei 
den Auszubildenden und den Studierenden – gene-
rell abgeschafft werden.  

In der Praxis kann sich zudem der Widerruf nach 
Abs. 1b problematisch erweisen, denn sie führen zu 
einer Beibehaltung der Beschäftigung auch unter un-
würdigen Bedingungen.  

Der DGB fordert den Deutschen Bundestag auf, eine 
Möglichkeit der Weitergeltung der Aufenthaltser-
laubnis für den Fall zu schaffen, dass nach einer 
Kündigung des Ausbildungsverhältnisses eine neue 
Ausbildungsstelle bei einem anderen Arbeitgeber 
aufgenommen wird.  

Zu Nr. 5: § 26 Abs. 3 AufenthG-E -  Daueraufent-
haltserlaubnis für anerkannte Flüchtlinge  

Die Bundesregierung hat sich nun – nachdem die 
Einschränkungen bei der Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis, vorgesehen in § 9 Aufenthaltsgesetz 
im Referentenentwurf, zunächst streitig gestellt wa-
ren – auf eine Änderung des § 26 Abs. 3 AufenthG-E 
verständigt. Im Wesentlichen geht es um die Schaf-
fung zusätzlicher integrationspolitisch begründete 
Anforderungen an einen Daueraufenthalt von Asyl-
berechtigten sowie für Personen mit internationalem 
Schutzstatus. Anders als vom Bundesinnenminister 
bei der Vorstellung des Kabinettsentwurfs darge-
stellt, wurde die Daueraufenthaltserlaubnis bisher 
nicht „voraussetzungslos“ erteilt. Zentrale Voraus-
setzung im geltenden Recht ist das Fortbestehen ei-
ner Verfolgung oder Bedrohung. Die Regelung stellt 
– aus Sicht des DGB – den dauerhaften Schutz vor 
Bedrohung und Verfolgung unter einen integrations-
politischen Vorbehalt und schränkt das Grundrecht 
auf Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz ein. Zudem 
wird die bislang geltende Frist zum Widerruf eines 

                                                 
4 Der DGB sieht zwar eine Änderung bei ökonomischen und sprachlichen Anforderungen gegenüber dem Referentenent-
wurf. Diese beziehen sich aber nur auf eine Reduzierung der Anforderungen, die generell beibehalten werden.  

Schutzstatus in der Mehrzahl der Fälle von drei auf 
fünf Jahre angehoben. Der DGB lehnt die Anknüp-
fung der Niederlassungserlaubnis an ökonomische 
und sprachliche Kriterien ab4.  

Der DGB weist zudem darauf hin, dass der Referen-
tenentwurf in § 9 Abs. 2 Buchstabe a) die Möglich-
keit zur Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für 
Personen mit einer sonstigen Aufenthaltserlaubnis 
nach Abschnitt 5 AufenthG vorsah. Der Kabinetts-
entwurf sieht diese Möglichkeiten nicht mehr vor 
und reduziert die Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis wieder auf den Personenkreis, der nach § 23 
Abs. 4 (vor allem Ressetlement-Flüchtinge) eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt. Der DGB hält die Ein-
schränkung auf diese Personengruppe – angesichts 
der erweiterten Voraussetzungen – für nicht sachge-
recht und empfiehlt, sich bei der Bestimmung der 
Personengruppen am Referentenentwurf zu orientie-
ren und zumindest die Gruppe der subsidiär Schutz-
bedürftigen mit aufzunehmen.  

Hinsichtlich der erforderlichen Dauer des Voraufent-
halts beinhaltet der Vorschlag zwei Alternativen, die 
an ökonomischen und sprachlichen Kriterien anset-
zen. Nach Satz 1 ist nach einer fünfjährigen Vo-
raufenthaltszeit (eingerechnet die Zeit des Asylver-
fahrens) eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, 
wenn zusätzlich zum Andauern der Bedrohungs- o-
der Verfolgungssituation der „Lebensunterhalt über-
wiegend gesichert“ ist und hinreichende Deutsch-
sprachkenntnisse (Sprachniveau A 2) vorhanden 
sind. Nicht näher definiert ist das Kriterium der 
überwiegenden Sicherung des Lebensunterhalts. Aus 
Sicht des DGB ist eine klare Definition des Begriffs 
für die Praxis erforderlich. Zudem muss klargestellt 
werden, dass die Regelung sich auf den Zeitpunkt 
der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis bezieht 
und eine Prognose nicht erforderlich ist.  

Der DGB weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass mit der Verlängerung der Voraufenthalts-
zeit bei gleichzeitiger Beibehaltung der Dauer der 
Aufenthaltserlaubnis eine mehrfache Prüfung der 
Widerrufsmöglichkeiten des BAMF erforderlich ist.  

Auch in der zweiten Alternative (Satz 2), der Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis nach einem drei-
jährigen Voraufenthalt ist das Kriterium der „weit 
überwiegenden Sicherung des Lebensunterhalts“ an-
ders als das Kriterium der „Beherrschung der deut-
schen Sprache“ nicht weiter definiert.  

Bei beiden Alternativen wird für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis vorausgesetzt, dass der 
Flüchtling über einen ausreichenden Wohnraum für 
sich und seine Familienangehörigen verfügt. Anders 
als bei der Lebensunterhaltssicherung wird hier – 
entsprechend der Kriterien für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG – auf 
die ganze Familie abgestellt und damit zusätzliche 
Anforderungen geschaffen.  

Zu Nr. 6: § 44 Abs. 2 AufenthG-E – Berechtigung zur 
Teilnahme an einem Integrationskurs 

Der DGB hält grundsätzlich an seiner Forderung fest, 
dass ein Recht auf Teilnahme unabhängig von der 
Aufenthaltszeit erforderlich ist. Vorgesehen ist ein 
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Erlöschen nach einem Jahr, mit einer Ausnahmere-
gelung. Diese besagt, dass ein Teilnahmeanspruch 
weiter besteht, wenn sich der Ausländer nicht zu ei-
nem Integrationskurs anmelden konnte.  

Aus Sicht des DGB reicht diese Ausnahmeregelung 
in der Praxis nicht. Erforderlich wäre zumindest 
eine Formulierung, die auf den Beginn eines Kurses 
abhebt. 

Zu Nr. 7: § 44a AufenthG-E – Verpflichtung zur Teil-
nahme an einem Integrationskurs 

Die Teilnahmeverpflichtung wird auf den Asylbe-
werber mit einer Bleibeperspektive, Geduldete und 
Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 5 (vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer, de-
ren Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unmöglich ist) erweitert, vorausgesetzt, die 
zuständige Leistungsbehörde fordert zur Teilnahme 
auf. 

Zudem ist vorgesehen, dass die Ausländerbehörden 
auch anerkannte Flüchtlinge zur Teilnahme ver-
pflichten können, wenn sie sich nicht auf einfache 
Art in deutscher Sprache verständigen können.  

Der DGB weist darauf hin, dass der in Nr. 4 Satz 1 
genannte Personenkreis keinen Anspruch auf die 
Teilnahme an einem Integrationskurs hat und eine 
Aufforderung der zuständigen Leistungsbehörde zur 
Teilnahme wegen fehlendem Anspruch ins Leere 
läuft. Daher kann eine Verpflichtung nur dann aus-
gesprochen werden, wenn ein angemessenes Kursan-
gebot tatsächlich vorhanden ist.  

Auch die Teilnahmeverpflichtung von anerkannten 
Flüchtlingen kann nur dann hilfreich sein, wenn ein 
regional auswahlfähiges Angebot vorhanden ist. Zu-
dem zeigt schon die große Bereitschaft der Asylsu-
chenden an einer Teilnahme beispielsweise an den 
von der BA angebotenen Sprachkursen, dass eine 
weitergehende Teilnahmeverpflichtung durch die 
Ausländerbehörden überflüssig ist. Aus Sicht des 
DGB reicht bei anerkannten Flüchtlingen eine Teil-
nahmeverpflichtung im Rahmen von Eingliederungs-
vereinbarungen aus. 

Zu Nr. 8: § 60a AufenthG-E – Vorübergehende Aus-
setzung der Abschiebung (Duldung) 

Vorgesehen ist, dass eine Duldung aus dringenden 
persönlichen Gründen zu erteilen ist, wenn eine 
qualifizierte Berufsausbildung aufgenommen wird 
und bestimmte Hinderungsgründe nicht vorliegen. 
Zudem wird die Duldung zeitlich auf die gesamte 
Ausbildungszeit ausgeweitet. Bei Abbruch einer 
Ausbildung soll die Duldung automatisch erlöschen.  

Weiter vorgesehen ist eine Verlängerung der Dul-
dung für sechs Monate zur Arbeitsplatzsuche nach 
einer erfolgreichen Berufsausbildung.  

Der DGB begrüßt die vorgesehene Regelung, auch 
wenn sie aus seiner Sicht die aufenthaltsrechtliche 
Unsicherheit, die mit einer Duldung verbunden ist, 
nicht beseitigt. Damit bleiben die Unsicherheiten für 
Arbeitgeber und Auszubildende bestehen. In der 
Folge ist zu erwarten, dass die Zahl der Geduldeten 
in Berufsausbildung nur unwesentlich steigen wird. 
Der DGB setzt sich nach wie vor dafür ein, dass 
junge Geduldete, die eine qualifizierte Berufsausbil-
dung beginnen, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. 

Gleichwohl begrüßt werden der Wegfall der Alters-
grenze und die Bestimmung zur Dauer der Duldung 
sowie die Reglung zur Duldung für eine Arbeits-
platzsuche nach erfolgreichem Abschluss. Nicht aus-
reichend gewürdigt wird allerdings die Tatsache, 
dass ein Abbruch der Ausbildung häufig aufgrund 
schlechter Bedingungen oder mangelnder Ausbil-
dungsqualität erfolgt (vgl. DGB-Ausbildungsreport). 
In diesen Fällen wäre zumindest klar zu stellen, dass 
ein Wechsel in einen anderen Ausbildungsbetrieb 
sich nicht negativ auf die Duldung auswirkt. Daher 
plädiert der DGB dafür, dass nach Lösung des Aus-
bildungsverhältnisses eine Duldung für sechs Mo-
nate zur Ausbildungsplatzsuche erteilt wird. 

Zu Nr. 9 und 10: § 68 und 68a AufenthG-E – Haftung 
für den Lebensunterhalt 

Nach bisheriger Praxis endete die Verpflichtung zur 
Übernahme der Kosten für den Lebensunterhalt so-
wie weiterer Kosten in der Regel mit der Anerken-
nung des Flüchtlingsstatus. Angesichts einer unein-
heitlichen Rechtsprechung ist – aus Sicht des DGB – 
eine Klarstellung erforderlich. Die vorgeschlagene 
Neuregelung sieht nunmehr vor, dass die Zahlungs-
verpflichtung fünf Jahre andauern soll. Nach Auffas-
sung des DGB ist der Zeitraum zu lang gewählt und 
berücksichtigt insbesondere einen Wegfall der Zah-
lungsverpflichtung mit dem Wechsel eines Aufent-
haltstitels nicht.  

Der DGB empfiehlt für den Fall einer Anerkennung 
des Flüchtlingsstatus die Verpflichtungserklärung 
aufzuheben und mindestens bei den Altfällen nach 
einer Anerkennung auf die Zahlungsverpflichtung 
zu verzichten.  

Zu Nr. 11: § 75 AufenthG-E - Aufgaben des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge 

Die Erweiterung der Aufgaben des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge um den Forschungsbe-
reich Integration wird begrüßt.  

Zu Nr. 13: § 98 Abs. 2 und 3 (neu) AufenthG-E - 
Bußgeldvorschriften 

Mit der vorgesehenen Ergänzung um Abs. 2b werden 
nunmehr Betriebe und Einrichtungen, die einen Ab-
bruch einer Ausbildung einer geduldeten Person o-
der eine Kündigung eines Ausbildungsverhältnisses 
durch den Betrieb oder Ausbildungseinrichtung 
nicht unverzüglich der Ausländerbehörde melden, 
sanktioniert. Dabei kommt es nicht auf den Vorsatz 
an, sondern eine leichtfertig nicht oder nicht schrift-
lich an die zuständige Ausländerbehörde übermit-
telte Mitteilung reicht aus, um ordnungswidrig zu 
handeln.  

Aus Sicht des DGB ist zwar verständlich, dass die 
Verpflichtung zur Mitteilung nach § 60 Abs. 2a Satz 
7 und 8 sanktioniert wird, denn mit einer Kündi-
gung oder einem Abbruch der Ausbildung ist auch 
eine aufenthaltsrechtliche Veränderung verbunden. 
Dennoch reicht aus Sicht des DGB eine Sanktionie-
rung des Vorsatzes völlig aus. Betroffen wären vor 
allem Klein- und Handwerksbetriebe, die über keine 
eigene Personalabteilungen verfügen. In der Folge 
werden diese Betriebe die Regelung als Hemmnis für 
die Einstellung eines geduldeten Auszubildenden 
ansehen und eher darauf verzichten.  

Der DGB fordert den Deutschen Bundestag auf, die 
Regelung auf eine vorsätzliche Nichtmitteilung zu 
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begrenzen. Außerdem hält er das – nach Abs. 5 vor-
gesehene Bußgeld von bis zu 30.000 Euro – für völlig 
überzogen.  

Die Ergänzungen in Abs. 3 stehen im Zusammen-
hang mit den Wohnsitzregelungen. Vorgeschlagen 
werden nicht nur Leistungskürzungen in SGB II und 
SGB XII sondern auch Bußgelder wegen einer Ord-
nungswidrigkeit. Der DGB lehnt diese Regelung ab. 

Artikel 6 
Änderung des Asylgesetzes 

Zu Nr. 2: § 5 Abs. 3 AsylG - Außenstellen des BAMF 

Nach geltendem Recht soll das BAMF Außenstellen 
bei Aufnahmeeinrichtungen, die mehr als 500 Unter-
bringungsplätze zur Verfügung stellen, einrichten. 
Der Vorschlag setzt die Zahl der Unterbringungs-
plätze auf 1.000 herauf.  

Der DGB meldet erhebliche Bedenken an. Ziel vieler 
rechtlicher und organisatorischer Maßnahmen war 
es, die Asylverfahren zu beschleunigen und Geflüch-
teten schneller und unbürokratischer die Möglich-
keit zur Asylantragstellung zu geben. Mit der nun 
vorgeschlagenen Erhöhung werden Außenstellen ge-
rade in eher ländlichen Regionen wieder abgeschafft. 
In der Folge müssen Asylbewerber längere Wege zu 
den Außenstellen auf sich nehmen und ihre die Be-
treuung verschlechtert sich. Der DGB fordert die Bei-
behaltung der bisherigen Regelung. Akzeptabel ist 
allerdings der Bezug auf „dauerhafte“ Unterbrin-
gungsplätze.  

Zu Nr. 4: § 14 Abs. 1 AsylG-E - Asylantragstellung in 
einer bestimmten Außenstelle 

Mit der Ergänzung durch Satz 2 ist vorgesehen, dass 
das Bundesamt den Asylantragsteller verpflichten 
kann, seinen Asylantrag in einer anderen weiter ent-
fernten Außenstelle zu stellen. Aus Sicht des DGB 
führt die Ergänzung dazu, dass eine zu geringe Per-
sonalausstattung der Außenstellen des BAMF zulas-
ten der Asylantragsteller geht und die Fahrtwege un-
nötig erhöht, zumal nicht immer gesichert ist, dass 
der Antragsteller an dem ihm zugewiesenen Termin 
auch tatsächlich den Antrag stellen kann. Daher ist 
die Ergänzung abzulehnen. Das BAMF muss für eine 
ausreichende Personalausstattung sowie für eine 
zeit- und ortsnahe Asylantragstellung sorgen.  

Zu Nr. 5: § 24 AsylG-E - Pflichten des Bundesamtes 

Mit der vorgesehenen Ergänzung durch Abs. 1a wird 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die 
Möglichkeit eröffnet, andere Behörden mit der An-
hörung zu beauftragen, statt wie bisher eine Abord-
nung einzelner Bediensteter vorzunehmen. In Folge 
kann damit auch die Bundespolizei oder andere Be-
hörden mit der Aufgabe betraut werden. Zwar wird 
ausgeführt, dass nur geschultes Personal Anhörun-
gen durchführen darf, dennoch ist zu bezweifeln, 
dass Kurzzeitschulungen, die nur auf die Vermitt-
lung rechtlicher Kenntnisse abzielen, für eine ange-
messene und qualifizierte Anhörung ausreichend 
sind. Zudem wird mit der Beauftragung einer ande-
ren Behörde auf eine Fachaufsicht verzichtet. Im Üb-
rigen ist das Kriterium „große Zahl“ von Asylsu-
chenden für die Beauftragung nicht näher definiert. 

Der DGB befürwortet stattdessen eine weitere Perso-
nalaufstockung des Bundesamtes und deren Qualifi-
zierung.  

Zu Nr. 7: § 29 AsylG-E - Unbeachtliche Asylanträge, 
neu: Unzulässige Anträge  

Mit der Neufassung des § 29 ist – aus Sicht des DGB 
– eine generelle Veränderung der Rechtslage verbun-
den. Während bislang ein Antrag in bestimmten Fäl-
len nur unbeachtlich war und bei einer nichtmögli-
chen Rückführung innerhalb von drei Monaten das 
Asylverfahren fortzuführen war, werden die Anträge 
nunmehr unzulässig. In der Folge werden die Perso-
nen – entsprechend der vorgeschlagenen Verände-
rung des § 30a AsylG-E – verpflichtet, in der zuge-
wiesenen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.  

Die vorgeschlagenen Regelungen widersprechen der 
bisherigen Rechtslage und führen zur Einschränkung 
der Möglichkeit ein Asylverfahren anhand individu-
eller Fluchtgründe durchzuführen. Daher lehnt der 
DGB die Änderungen ab.  

Ebenfalls abgelehnt wird die nach Absatz 4 vorgese-
hene Schaffung einer Möglichkeit andere Behörden 
mit der Entscheidung über die Zulässigkeit zu beauf-
tragen. 

Zu Nr. 8: § 29a AsylG-E – Sicherer Herkunftsstaat; 
Bericht; Verordnungsermächtigung 

Die vorgeschlagene Klarstellung in Abs. 1 wird be-
grüßt. Auch im Fall des Nachweises von Gründen 
für einen internationalen oder subsidiären Schutz ist 
ein Antrag von Angehörigen aus einem sicheren Her-
kunftsland zu prüfen.  

Zu Nr. 11: § 31 AsylG-E - Entscheidungen des Bun-
desamtes über Asylanträge 

Nach Abs. 1 ist vorgesehen, dass das Bundesamt nur 
noch dann zu einer unverzüglichen Zustellung der 
Entscheidung verpflichtet ist, wenn es sich um Ent-
scheidungen handelt, die einer möglichen Anfech-
tung unterlegen. Der DGB ist der Auffassung, dass 
auch im Fall einer Stattgabe des Asylantrages eine 
unverzügliche Zustellung erfolgen muss, denn eine 
positive Entscheidung ist Voraussetzung für Zugänge 
zu Integrationsmaßnahmen und zum gleichrangigen 
Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Zu Nr. 18: § 55 AsylG-E - Aufenthaltsgestattung 

Bislang bestehen in der Praxis unterschiedliche In-
terpretationen darüber, zu welchem Zeitpunkt die 
mit der Aufenthaltsgestattung verbundenen Rechte 
von Asylsuchenden greifen. Von Bedeutung ist der 
Zeitpunkt vor allem für den Fristbeginn der Warte-
zeit für den Arbeitsmarktzugang oder die Möglich-
keit zur Arbeitsvermittlung. Der DGB war – wie die 
Bundesregierung auch – der Auffassung, dass die 
Rechtslage nach § 55 Asylgesetz eindeutig ist und 
der Aufenthalt ab dem Zeitpunkt der Stellung eines 
Asylgesuches gestattet ist.  

Die nun in Abs. 1 Satz 1 vorgeschlagene Anknüp-
fung der Gestattung an die Ausstellung des An-
kunftsnachweises ist folgerichtig.  

Gleichwohl ist der DGB nach wie vor der Auffas-
sung, dass Personen aus sicheren Herkunftsländern 
oder solchen deren Asylantrag zunächst als unzuläs-
sig oder offensichtlich unbegründet abgelehnt wer-
den kann, eine Aufenthaltsgestattung zusteht. Daher 
hatte er bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens zum Asylgesetz die Regelung in Abs. 1 Satz 3 
kritisiert.  
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Artikel 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Geregelt werden das Inkrafttreten des Gesetzes sowie 
abweichend einzelne Vorschriften. Der DGB ist über-
zeugt, dass entsprechende Vorlaufzeiten für die 
neuen Verpflichtungsmöglichkeiten zur Teilnahme 
an Integrationskursen erforderlich sind (Abs. 2). 
Gleiches gilt für die Verpflichtungsmöglichkeiten 
nach § 44a AufenthG.  

Aus Sicht des DGB sollten auch die Wohnsitzrege-
lungen mit einer entsprechenden Vorlaufzeit verse-
hen werden, damit eine nachträgliche Auflagenertei-
lung vermieden wird. 

Verordnung zum Integrationsgesetz 

Durch die Verordnung zum Integrationsgesetz geän-
dert werden die Beschäftigungsverordnung (Artikel 
1 und 2), die Zweite Verordnung zur Änderung der 
Beschäftigungsverordnung (Artikel 3) und die Integ-
rationskursverordnung (Artikel 4 und 5).  

Änderungen der Beschäftigungsverordnung (Artikel 
1 – 3) 

Für den Zeitraum von drei Jahren soll auf die Vor-
rangprüfung bei Asylbewerbern und Geduldeten in 
noch festzulegenden Agenturbezirken verzichtet 
werden. Diese sollen in Listen veröffentlicht werden.  

Der DGB hält dieses Verfahren für problematisch 
und sieht die Gefahr, dass die schnelle Unterbrin-
gung im Arbeitsmarkt zu faktisch weitgehend belie-
bigen Bedingungen erfolgt und dies in vielen Regio-
nen die Konkurrenz speziell im Helferbereich ver-
schärft. Stattdessen sollte das Vorgehen des Verwal-
tungsrates der Bundesagentur für Arbeit aufgegriffen 
werden. Der Verwaltungsrat der BA hat sich im März 
2016 einvernehmlich darauf verständigt, sofern im 
Rahmen einer globalen Arbeitsmarktprüfung festge-
stellt wird, dass auf absehbare Zeit keine geeigneten 
Bevorrechtigten vorhanden sind, auf eine individu-
elle Prüfung im Einzelfall verzichtet werden kann. 
Zur transparenten Umsetzung vor Ort werden ent-
sprechende Übersichtlisten erstellt und u.a. der 
Selbstverwaltung zur Verfügung gestellt. Die Wir-
kung dieses Vorgehens sollte zunächst ausgewertet 
werden. Die regionale Differenzierung mittels Listen 
bei der Aussetzung der Vorrangprüfung ist nicht 
praktikabel und schlüssig begründbar.  

Mit der vorgesehenen Neuregelung der Vorrangprü-
fung können die betreffenden Personengruppen auch 
in Unternehmen der Arbeitnehmerüberlassung arbei-
ten, wenn sich der Einsatzbetrieb im jeweiligen 
Agenturbezirk befindet. Arbeitseinsätze sind darüber 
hinaus auch in anderen Agenturbezirken möglich. 
Leiharbeitsverhältnisse begründen zudem keine 
stabile Integration in den Arbeitsmarkt. Asylbewer-
ber und Geduldete haben aufgrund ihres unsicheren 
Status eine schwächere Position am Arbeitsmarkt als 
andere. Entsprechend birgt die Aufhebung in erster 
Linie die Gefahr, dass Flüchtlinge verstärkt in Leih-
arbeit landen.  

Die Überwachung der Beschäftigungsbedingungen 
bleibt zwar weiterhin Aufgabe der Agenturen, doch 
in der Praxis dürfte meist nur eine Prüfung nach Ak-
tenlage möglich sein. Eine wirksame Prüfung ist so 
kaum zu realisieren.  

Der in Artikel 2 festgelegte Wegfall der befristeten 
Regelung zum Verzicht auf die Vorrangprüfung für 
Asylbewerber und Geduldete nach drei Jahren wäre 
– aus Sicht des DGB – nicht erforderlich, wenn die 
Bundesregierung dem Vorschlag des Verwaltungsra-
tes der Bundesagentur für Arbeit folgen würde.  

Die nach Artikel 3 vorgesehene einheitliche Befris-
tung der Regelung in § 32 Abs. 5 BeschV ist folge-
richtig.  

Änderung der Integrationskursverordnung (Artikel 
4 und 5)  

Die Änderungen der Integrationskursverordnung 
dienen – so die Begründung des Verordnungsent-
wurfes – einer besseren Steuerung und Transparenz 
des Kursangebotes sowie einem lückenlosen Inei-
nandergreifen mit Folgemaßnahmen, wie der berufs-
bezogenen Sprachförderung. Zusätzlich werden die 
Inhalte der Integrationskurse, einschließlich der 
Dauer einzelner Kursmodule, angepasst.  

Zu Nr. 1: § 4 Abs. 1 IntV-E - Teilnahmeberechtigung 

Die Ergänzung des Satzes 1 um die Nummer 6 ist 
eine Folgeänderung der erweiterten Teilnahmever-
pflichtung in § 44a Abs. 1 Satz 1 Nummer 4. 

Durch Anfügung des Satzes soll die Teilnahmebe-
rechtigung nach einem Jahr nach Anmeldung beim 
Integrationskursträger erlöschen. Auch wenn die In-
tegrationskursverordnung Verbesserungen bei der 
Transparenz und der Steuerung im Kurssystem vor-
sieht, so ist – aus Sicht des DGB – dennoch nicht 
auszuschließen, dass zwischen der Anmeldung und 
dem tatsächlichen Kursbeginn erhebliche Wartezei-
ten bestehen. Der DGB ist daher der Auffassung, dass 
die Regelung sich am Kursbeginn orientieren sollte. 

Zu Nr. 2: § 5 IntV-E - Zulassung zum Integrations-
kurs 

Zunächst wird vorgeschlagen, dass eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen an den Integrations-
kursen sicherzustellen ist. Aus Sicht des DGB sollte 
sich die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen nicht 
allein auf die Frage der Berechtigungen und Ver-
pflichtungen beziehen, denn die Geschäftsstatistik 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für 
das Jahr 2015 weist aus, dass 50,8 Prozent aller 
neuen Kursteilnehmenden weiblich sind. Nach Auf-
fassung des DGB muss auch der Kursträger für Be-
dingungen sorgen, die eine gleichberechtigte Teil-
nahme von Frauen ermöglicht.  

Zudem begrüßt der DGB, dass nun auch Personen 
mit einer Aufenthaltsgestattung, bei denen ein dau-
erhafter Aufenthalt zu erwarten ist, vorrangig be-
rücksichtigt werden. Er weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass nicht nur bei Staatsangehöri-
gen aus dem Iran, Syrien, Eritrea und dem Irak von 
einem dauerhaften Aufenthalt auszugehen ist.  

Zu Nr. 4. § 7 IntV-E – Anmeldung zum Integrations-
kurs 

Durch die Ergänzung des Abs. 3 wird der Kursträger 
verpflichtet, Teilnahmeberechtigte mit einer Ver-
pflichtung bei der Vergabe von Kursplätzen vorran-
gig zu berücksichtigen. Diese Regelung ist im Sinne 
der Ziele des Integrationsgesetzes folgerichtig. 
Gleichwohl weist der DGB auf das Problem der man-
gelnden Versorgung mit Integrationskursen, gerade 
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in ländlichen Gebieten hin. Insofern müssten Mög-
lichkeiten geschaffen und verbessert werden, auch 
außerhalb der zugewiesenen Kommune einen Integ-
rationskurs durchführen zu können und die Teilnah-
meverpflichteten dorthin zuzuweisen. 

Die Änderung des Absatzes 4 zielt darauf, lange 
Wartezeiten zwischen der Teilnahmeberechtigung 
durch das BAMF und dem Beginn eines Kurses zu 
vermeiden. Kommt ein Kurs innerhalb von sechs 
Wochen – bisher 3 Monate – nach Anmeldung nicht 
zustande, so soll künftig das BAMF die Möglichkeit 
erhalten, Teilnahmeberechtigte anderen Kursträgern 
zu vermitteln.  

Der DGB sieht das Problem langer Wartezeiten bis 
zum Beginn eines Integrationskurses5. Die Möglich-
keit einer früheren Vermittlung an einen anderen 
Kursträger ist daher sinnvoll. 

Zu Nr. 7: § 12 IntV-E – Grundstruktur des Orientie-
rungskurses 

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird der Orien-
tierungskurs, der Bestandteil des Integrationskurses 
ist, von 60 Unterrichtsstunden auf 100 Unterrichts-
stunden erweitert.  

Der DGB begrüßt diese Ausweitung. Er weist darauf 
hin, dass der Orientierungskurs auf die alle im 
Grundgesetz verankerten Menschenrechte eingehen 
sollte.  

Zu Nr. 8: § 14 IntV-E – Organisation der Integrations-
kurse, Ordnungsmäßigkeit der Teilnahme 

Vorgesehen ist insbesondere die Höchstteilnehmer-
zahl von 20 auf 25 Personen anzuheben. Damit soll 
dem gestiegenen Bedarf, aber auch den erweiterten 
Verpflichtungsmöglichkeiten, Rechnung getragen 
werden.  

Der gestiegene Bedarf an Integrationskursplätzen 
kann – aus Sicht des DGB – nicht mit kleinteiligen 
Korrekturen bewältigt werden, sondern erforderlich 
ist eine massive und nachhaltige Ausweitung der fi-
nanziellen Mittel für die Sprachförderung. Die Erhö-
hung der Höchstteilnehmerzahl ist aus didaktischen 
Gründen nicht sinnvoll. Vielmehr erforderlich ist 
eine flexibler gestaltete Teilnahmezahl, entspre-
chend der Vorkenntnisse und des Bildungsniveau 
der Teilnehmenden.  

Zu Nr. 10: § 20 – Prüfung und Entscheidung des 
Bundesamtes 

Mit der Ergänzung in § 20 Abs. 5 soll mehr Transpa-
renz über die Angebote geschaffen werden. Der 
Kursträger soll – entsprechend den Vorgaben des 
BAMF – zur Veröffentlichung des Kursangebots so-
wie verfügbarer Kursplätze verpflichtet werden.  

Der DGB sieht ebenfalls die Notwendigkeit von mehr 
Transparenz über das Kursangebot. Fehlende Trans-
parenz beeinträchtigt nicht nur die Koordinierung 
für die Behörden, sondern vor allem auch die Mög-
lichkeiten der Teilnahmeberechtigten, einen qualifi-
zierten Kurs in ihrer Nähe zu finden. Derzeit enthält 
das Internetangebot des BMAF lediglich Informatio-
nen über einen Kursträger in Wohnortnähe und ihre 
Zulassung zu einzelnen Kursangeboten. Ob tatsäch-
lich Kurse angeboten werden, geht daraus nicht her-
vor. Teilweise fehlen auch Angaben wie Internet-
seite oder Telefonnummer.  

Aus Sicht des DGB bedarf es nicht nur Verbesserun-
gen beim Internetangebot des BAMF. Auch die Be-
hörden, die für eine Teilnahmeverpflichtung zustän-
dig sind, müssen über die entsprechenden Informati-
onen über das jeweilige aktuelle Kursangebot verfü-
gen. Ansonsten läuft eine Verpflichtung möglicher-
weise ins Leere und belastet die Verpflichteten un-
nötig.  

 

 

  

                                                 
5 Siehe auch Bundesagentur für Arbeit. Presseinformation vom 11. März 2016: „Integrationskurse für geflüchtete Men-
schen: Verwaltungsrat der BA spricht sich für Verfahrensänderung und Aufstockung der Finanzmittel aus“ 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)668 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 15. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Bundesagentur für Arbeit 

Das Wichtigste in Kürze 

 Schaffung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten für 
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz: Grundsätzlich im Sinne der BA, sie 
begrüßt, dass keine Zuweisung durch BA vorge-
sehen ist 

 Einführung einer Wohnsitzauflage: Konkrete 
Ausgestaltung der Regelung steht frühzeitiger In-
tegration nicht entgegen und entspricht daher 
den Vorstellungen der BA. 

 Schaffung eines rechtssicheren Aufenthalts für 
Geduldete in Ausbildung für die Dauer der Aus-
bildung und zwei weitere Jahre bei Beschäfti-
gungsaufnahme bzw. sechs Monate zur Arbeits-
platzsuche nach der Ausbildung: Die Regelung 
wurde von der BA lange gefordert und wird be-
grüßt. 

 Erweiterung des Zugangs zur Ausbildungsförde-
rung für Asylbewerber und Geduldete: Forderun-
gen der BA wurden nur teilweise erfüllt. 

a) Stellungnahme zum Gesetzesentwurf 

1. Schaffung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten 
(„FIM“) 

Für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG - mit 
Ausnahme von Asylbewerberinnen und Asylbewer-
bern aus sicheren Herkunftsstaaten sowie von voll-
ziehbar ausreisepflichtigen Personen - werden zu-
sätzliche Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmitteln 
geschaffen. Während die Durchführung und Admi-
nistration der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen in 
der Verantwortung der Bundesagentur liegen, liegt 
die Zuständigkeit für die Leistungen nach dem 
AsylbLG - und damit notwendig auch für deren Kür-
zung - bei den Trägern dieses Gesetzes. Dieses Aus-
einanderfallen von Maßnahme- und Leistungsverant-
wortung macht ein enges Zusammenwirken zwi-
schen der Bundesagentur und den Leistungsbehör-
den der Länder und Kommunen erforderlich.  

Bewertung: 

Aus Sicht der BA sind die Zuständigkeiten hier 
nicht eindeutig abgegrenzt. Es sollte daher eindeutig 
geregelt werden, dass die Auswahl der Teilnehmer 
durch die Ausländerbehörden zu erfolgen hat.  

Die BA begrüßt, dass im Referentenentwurf keine 
Zuweisung durch die BA vorgesehen ist.  
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2. Einführung einer Wohnsitzzuweisung 

Nach § 12 wird im AufenthG ein § 12a „Wohnsitzzu-
weisung“ eingefügt. Die Regelung sieht ein gestaffel-
tes Vorgehen vor bei der Bestimmung des Wohnsit-
zes, der Aufhebung und Änderung von Auflagen 
und eine Verordnungsermächtigung der Länder zur 
eigenständigen Regelung der Verteilung von Perso-
nen, die einer Wohnsitzzuweisung unterliegen. 

Absatz 1 regelt generell, dass Ausländer, denen erst-
malig ein Aufenthaltstitel nach den §§ 22, 23 oder 
25 Absatz 1 – 3 AufenthG erteilt wird, ihren Wohn-
sitz in dem (Bundes-)Land zu nehmen haben, in dem 
das Asyl- oder Aufnahmeverfahren durchgeführt 
wurde. Liegt keine weitere Einschränkung vor, kön-
nen diese Personen ihren Wohnsitz in dem (Bundes-
)Land frei wählen. Bezüglich der Zuständigkeit der 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
ergibt sich keine Änderung gegenüber der derzeit 
geltenden Weisungslage. Darüber hinaus regeln die 
Absätze 2 und 3 AufenthG für bestimmte Fallgestal-
tungen die Zuweisung zu einem konkreten Wohnort. 

Bewertung: 

Gegen eine Wohnsitzzuweisung könnte aus rechtli-
cher Sicht zwar eingewendet werden, dass Artikel 
26 des Abkommens über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge vom 28.07.1951 wie auch Artikel 33 
(„Freizügigkeit innerhalb eines Mitgliedstaates“) 
vom 13.12.2011 die Freizügigkeit von Personen mit 
internationalem Schutz gewährleistet und nur nach 
Einzelfallprüfung Einschränkungen der Freizügigkeit 
zulässig sind (siehe auch EuGH-Entscheidung vom 
01.03.2016 – C-443/14 und C-444/14 in den Rechts-
sachen Alo und Osso).  

Ferner müsste ein Verstoß gegen Art. 1, 2 Grundge-
setz ausgeschlossen werden, da nach den bis jetzt 
bekannten geplanten Regelungen solche Personen, 
die sich nicht am Ort der Wohnsitzzuweisung und 
außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufhal-
ten, keinerlei Sicherungsleistungen (z. B. SGB II, 
SGB XII) erhalten und damit wäre das Existenzmini-
mum nicht sichergestellt. 

Die Eingliederung in Arbeit wird durch die detail-
lierte Regelung des § 12a AufenthG jedoch nicht er-
schwert, so dass die Forderung der BA hierzu im Er-
gebnis berücksichtigt wurde. 

In der Ministerpräsidentenkonferenz im März 2016 
hat die BA bereits eine (befristete) Wohnsitzauflage 
bis zur Absolvierung des vollständigen Integrations-
kurses – ggf. in einer kombinierten Maßnahme gefor-
dert. 

3. Schaffung eines rechtssicheren Aufenthalts für 
Geduldete in Ausbildung  

Während einer gesetzlichen oder tariflichen Ausbil-
dungszeit erhält die oder der Auszubildende eine 
Duldung für die Gesamtdauer der Ausbildung. Für 
eine anschließende Beschäftigung wird ein Aufent-
haltsrecht für zwei Jahre erteilt. 

Bewertung: 

Die BA hat dies lange gefordert und begrüßt die be-
absichtigte Rechtsänderung. Damit haben die Arbeit-
geber Planungssicherheit bei der Ausbildung Gedul-
deter und die Ausbildungsbereitschaft für diese Per-
sonengruppe wird voraussichtlich wesentlich er-
höht. 

4. Erweiterung des Zugangs zur Ausbildungsför-
derung 

Gestattete haben bisher – auch bei guter Bleibeper-
spektive - keinen Zugang zu den Leistungen der 
Ausbildungsförderung (Ausnahme § 45 SGB III und 
EQ § 54a SGB III). Mit dem neuen § 132 Absatz 1 
wird geregelt, dass Gestattete 

- - nach dreimonatigem Aufenthalt mit 
Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, 
ausbildungsbegleitenden Hilfen und Assis-
tierter  Ausbildung gefördert werden kön-
nen.  

- - nach 15 Monaten Aufenthalt Be-
rufsausbildungsbeihilfe bzw. Ausbildungs-
geld erhalten können.  

Bewertung:  

Damit ist den Forderungen der BA, für Asylbewerber 
mit guter Bleibeperspektive zeitnah Maßnahmen zur 
Eingliederung in berufliche Ausbildung zu öffnen, 
weitgehend gefolgt worden. Die individuellen Leis-
tungen zum Lebensunterhalt (BAB und AbG) können 
Gestattete allerdings erst nach 15 Monaten erhalten. 
Als Grund wird angegeben, dass Gestattete in den 
ersten 15 Monaten Grundleistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz erhalten, die auch während 
einer Ausbildung weiter gewährt werden, so dass 
der Lebensunterhalt – auch ohne BAB-Anspruch – 
gesichert ist.  

Geduldete können während einer betrieblichen Aus-
bildung zurzeit nach einer Wartezeit von 15 Mona-
ten gefördert werden, d.h. sie können Berufsausbil-
dungsbeihilfe, ausbildungs- begleitende Hilfen und 
Assistierte Ausbildung erhalten. Maßnahmen der Be-
rufsvorbereitung bleiben ihnen bisher verschlossen. 
Mit dem neuen § 132 Absatz 2 SGB III können Ge-
duldete künftig 

- nach 12 Monaten rechtmäßigem Aufenthalt 
mit ausbildungsbegleitenden Hilfen und As-
sistierter Ausbildung gefördert werden.  

- nach 6 Jahren Aufenthalt mit Berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahmen (einschließ-
lich Berufsausbildungsbeihilfe bzw. Ausbil-
dungsgeld während der Maßnahmeteil-
nahme) gefördert werden.  

Bewertung:  

Die Forderung der BA, Geduldeten von Beginn an 
die genannten Fördermöglichkeiten zu eröffnen 
wurde insofern nicht erfüllt.  

Inhaber von bestimmten humanitären Aufenthaltsti-
teln können nach dem neuen §  132 Absatz 3 SGB III 
nach drei Monaten Berufsausbildungsbeihilfe, aus-
bildungsbegleitende Hilfen und Assistierte Ausbil-
dung erhalten.  

Bewertung: 

Nicht nachvollziehbar ist, warum Berufsausbil-
dungsbeihilfe, nicht aber Ausbildungsgeld gewährt 
werden soll. Zu prüfen wäre auch, ob nicht auch 
diesem Personenkreis der Zugang zu berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahmen eröffnet werden sollte. 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-Dokumente/uebereinkommenIII/ue03.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-Dokumente/uebereinkommenIII/ue03.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:de:PDF


Ausschussdrucksache 18(11)681  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

  62 

5. Zugang zu Leistungen für Langzeitarbeitslose 

Änderung § 18 Abs. 2 SGB III  

Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 

„Zeiten eines Integrationskurses nach § 43 des Auf-
enthaltsgesetzes oder einer berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthalts-
gesetzes sowie Zeiten einer Maßnahme, die für die 
Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbe-
ner Berufsqualifikationen erforderlich ist.“ 

Bewertung 

Es wird klargestellt, dass Zeiten der Teilnahme an 
einem Integrationskurs, einer berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung oder einer Maßnahme, die 
für die Feststellung und Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen erforderlich ist, 
wie Zeiten einer Maßnahme der aktiven Arbeitsför-
derung nach dem SGB III oder zur Eingliederung in 
Arbeit nach dem SGB II als unschädliche Unterbre-
chungen der Arbeitslosigkeit gelten. Diese Zeiten 
werden damit beim Zugang zu arbeitsmarktpoliti-
schen Leistungen, die Langzeitarbeitslosigkeit vo-
raussetzen, berücksichtigt.  

Diese umfassen insbesondere die Förderung von Ar-
beitsverhältnissen (FAV, §16e SGB II), sowie die 
Sonderregelungen für langzeitarbeitslose Leistungs-
berechtigte der Freien Förderung (§ 16f SGB II) und 
bei Maßnahmen für Arbeitgeber (§16 Abs. 1 SGB II 
i.V.m. § 45 SGB III). 

Die BA unterstützt diesen Rechtsänderungsvor-
schlag. Damit wird für Menschen mit Fluchthinter-
grund im SGB II ein erweitertes Spektrum an Ein-
gliederungsleistungen frühzeitig zugänglich ge-
macht. 

6. Verpflichtungserklärung  

Durch die Ergänzung in § 68 AufenthG Absatz 1 
wird die Rechtsgültigkeit von Verpflichtungserklä-
rungen auf 5 Jahre befristet. Die Weitergeltung von 
Verpflichtungserklärungen bei aufenthaltsrechtli-
chem Statuswechsel wird klargestellt. Damit wird 
das Ziel verfolgt, eine einheitliche Rechtsanwen-
dung zu gewährleisten sowie Rechtssicherheit für 
die Verpflichtungsgeber zu schaffen. Übergangsvor-
schriften wurden in § 68a AufenthG aufgenommen. 

Bewertung:  

Die Regelung bekräftigt die derzeitige Weisungslage 
der BA.  

Die Ergänzungen führen zu mehr Rechtssicherheit 
und Klarheit und schaffen für die BA-Beschäftigten 
mehr Sicherheit in der Anwendung.  

7. Änderungen im Sozialgesetzbuch II 

§ 36 SGB II sowie Folgeänderungen in § 22 SGB II: 

Nach Absatz 2 Satz 1 ist der Leistungsträger zustän-
dig, in dessen Bezirk die leistungsberechtigte Person 
ihren Wohnsitz gemäß § 12a Absatz 1 – 3 AufenthG 
zu nehmen hat. 

Nach Absatz 2 Satz 2 kann eine Zuständigkeit der 
Träger für Leistungen nach dem SGB II nicht begrün-
det werden, wenn die leistungsberechtigte Person 
den Wohnsitz an einem Ort nimmt, an dem sie nach 
§ 12a Absatz 4 des AufenthG ihren Wohnsitz nicht 
nehmen darf. In der Folge ist für leistungsberechtigte 

Personen, die ihren Wohnsitz abweichend von einer 
konkreten Wohnsitzzuweisung nehmen, weiterhin 
das JC zuständig, in dessen Bezirk die Wohnsitzzu-
weisung erfolgte. Ggf. ist ein Leistungsausschluss 
nach § 7 Absatz 4a SGB II zu prüfen. Dieser kann 
eintreten, wenn sich leistungsberechtigte Personen 
nicht im zeit- und ortsnahen Bereich desjenigen JC 
aufhalten, für dessen örtlichen Zuständigkeitsbe-
reich die Wohnsitzzuweisung besteht.  

An § 22 SGB II wird ein Absatz 1a angefügt. Danach 
bestimmt sich für Personen mit einer Wohnsitzzu-
weisung die Angemessenheit der Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung nach Maßgabe der Regelun-
gen am Ort des zugewiesenen Wohnsitzes. 

Bewertung: 

 Durch § 36 Abs. 2 SGB II wird für das SGB II 
erstmalig eine Regelung geschaffen, über die 
SGB II-Leistungen „exportiert“ werden können: 
Die gE treffen Entscheidungen u. a. über Bedarfe 
für Unterkunft und Heizung außerhalb ihres Zu-
ständigkeitsbereichs und zahlen und finanzieren 
diese selbst. 

 Die Zuständigkeitsregelung in § 36 Absatz 2 
SGB II muss insbesondere bei folgenden Sachver-
halten harmonisiert werden mit § 12a AufenthG: 

- Nach § 12a Absatz 1 AufenthG kann eine 
Zuweisung ausschließlich zu einem (Bun-
des-)Land erfolgen. Hat die Ausländerin o-
der der Ausländer in diesem Land bereits 
Leistungen bezogen und verzieht dann un-
ter Verstoß gegen die Zuweisung und 
nimmt ihren/seinen Wohnsitz in einem an-
deren Bundesland, ist unklar, ob das bishe-
rige JC nach § 36 Absatz 2 SGB II weiterhin 
zuständig bleibt. Hier wäre eine gesetzliche 
Klarstellung wünschenswert. Denn eine sol-
che – neue – Sonderzuständigkeit sieht die 
Bestimmung ihrem Wortlaut nach nur dann 
vor, wenn ein Trägerbezirk – nicht: ein Bun-
desland – festgelegt ist, in dem die Person 
ihren Wohnsitz zu nehmen hat.  

- Diese Problematik stellt sich verschärft, 
wenn die Person in dem Bundesland, dem 
sie zugewiesen ist, noch gar keine Leistun-
gen bezogen hat. In diesem Fall könnte defi-
nitiv nur das JC des tatsächlichen Wohnor-
tes – entgegen der Wohnsitzauflage – zu-
ständig werden. 

 Weiterhin werden aus ALLEGRO Daten gewon-
nen, die zur Bestimmung der angemessenen Be-
darfe für Unterkunft und Heizung des JC dienen. 
Dabei kommt es zur Vermischung der Daten, da 
die Erfassungsfelder zu den Bedarfen für Unter-
kunft und Heizung Daten eines anderen kommu-
nalen Trägers enthalten. Dies ist für die Handha-
bung des Verfahrens und unter datenschutz-
rechtlichen Gesichtspunkten problematisch. 

 Die Regelung führt zu erhöhtem Arbeitsaufwand 
bei den JC, wenn leistungsberechtigte Personen 
die Wohnsitzzuweisung nicht einhalten: 

- Zunächst ist zu prüfen, ob sich die leis-
tungsberechtigte Person im zeit- und ortsna-
hen Bereich aufhält.  
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- In einem zweiten Schritt ist ggf. zu ent-
scheiden, ob dem Aufenthalt außerhalb des 
zeit- und ortsnahen Bereichs zugestimmt 
wird. 

- Ggf. ist in einem dritten Schritt die Ent-
scheidung zu treffen, ob Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung, die außerhalb des Be-
zirks des entscheidenden JC anfallen, nach 
den Kriterien angemessen sind, die für das 
entscheidende JC gelten.  

- Es ist unklar, ob nach der Neuregelung dann 
zusätzlich eine Angemessenheitsprüfung 
nach den am Aufenthaltsort geltenden Kri-
terien erforderlich ist (vierter Schritt). Nach 
dem Wortlaut ist dies nicht der Fall. Eine 
gesetzliche Klarstellung wäre wünschens-
wert. 

- Diese zusätzliche Prüfung würde weiteren 
Aufwand bei der Sachverhaltsermittlung 
auslösen. Ohne zusätzliche Prüfung aber 
würden leistungsberechtigte Personen, die 
entgegen der Wohnsitzzuweisung in einen 
Wohnort mit niedrigeren angemessenen Un-
terkunftskosten verziehen, dort höhere Kos-
ten bewilligt bekommen können, als wenn 
sie sich dort legal aufhielten.  

Der erhöhte Aufwand in den Jobcentern wird durch 
die BA kritisch gesehen. 

 Hält sich die leistungsberechtigte Person in-
nerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches, 
aber im Zuständigkeitsbereich eines anderen 
JC auf und sind daher weiterhin Leistungen 
durch das nach geltendem Recht nicht zu-
ständige JC zu bewilligen, liegt eine weitere 
Wegstrecke zum Erreichen des JC vor. Da die 
Fahrtkosten bei einer Einladung zu tragen 
sind, können sich die entsprechenden Kosten 
des Jobcenters erhöhen. Diese Problematik 
dürfte auch auf Integrationsmaßnahmen zu-
treffen. 

 Es ist grundsätzlich zu hinterfragen, ob über Zu-
ständigkeitsregelungen des SGB II ein horizonta-
ler kommunaler Finanzausgleich erfolgen sollte. 
Eine solche Änderung ist im Übrigen auch für 
das SGB XII nicht vorgesehen. Die dortige Rege-
lung sieht bei Verstoß gegen die Wohnsitzzuwei-
sung eine Beschränkung des Anspruchs auf die 
unabweisbar gebotenen Leistungen sowie eine 
Mitteilungspflicht des neu zuständigen Trägers 
im Verhältnis zu dem Träger, der für den Ort 
der Wohnsitzzuweisung zuständig ist, vor. 

 Sofern an der Regelung festgehalten wird, sollte 
die Wohnsitzzuweisung im Ausländerzentralre-
gister (AZR) erfasst werden und zugleich die ent-
sprechende Zugriffsbefugnis der BA und der JC 
im Katalog des § 18b AZR-Gesetz ergänzt wer-
den. 

 Mit dem 2. Regelbedarfsermittlungsgesetz 
(2. RBEG) soll ebenfalls ein Absatz 1a zu § 22 
SGB II eingefügt werden, mit einem von diesem 
Gesetzentwurf wesentlich abweichenden Inhalt. 
Dies wäre nochmals zu prüfen. 

8. Datenschutz 

zu Nr. 1 - § 1 a Abs. 5 Nr. 4 Asylbewerberleistungs-
gesetz 

Die Leistungskürzung wird durch Verweigern von 
Angaben über Identität oder Staatsangehörigkeit aus-
gelöst. Frage an den Gesetzgeber: Was soll im Falle 
der Täuschung gelten? 

zu Nr. 4 - § 5 a Asylbewerberleistungsgesetz 

Soweit § 5 a Abs. 1 Satz 3 eine Bindungswirkung für 
die nach dem Gesetz zuständigen Behörden an die 
von der BA getroffene Auswahl von Teilnehmern für 
die konkrete Einsatzstelle vorsieht, steht die Rege-
lung in einem unpraktikablen Widerspruch zum 
Abs. 4 der Vorschrift. 

Danach sollen die zuständigen Behörden die BA 
nach Aufforderung unverzüglich über die insoweit 
bekannten Tatsachen, insbesondere über die Leis-
tungsberechtigten, die für eine Teilnahme an einer 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme in Betracht kom-
men, unterrichten. Eine Datenübermittlung der BA 
an die zuständigen Behörden ist hingegen nicht vor-
gesehen. Vielmehr wird in der Gesetzesbegründung 
sogar ausgeführt: 

„Den Grundsätzen der Erforderlichkeit und Daten-
sparsamkeit ist dabei von der zuständigen Leistungs-
behörde Rechnung zu tragen. Dabei ist auch zu be-
rücksichtigen, dass die BA selbst die Möglichkeit 
hat, erforderliche Daten beim Ausländerzentralregis-
ter in einem automatisierten Verfahren nach §§ 18 b, 
22 Abs. 1 Nr. 8 a AZRG abzurufen.“ 

Bewertung: 

Damit ist nicht sichergestellt, dass Leistungen an 
den Berechtigten erbracht werden. Eine Identitäts-
prüfung ist weder der BA noch den Jobcentern man-
gels vorgeschriebener Mitteilung der AZR-Nummer 
möglich. 

Bei einem anerkannten Asylbewerber ist gängige 
Praxis, dass der bis dahin geltende Ankunftsnach-
weis, der Angaben über die AZR-Nummer enthält, 
eingezogen wird. Anstelle dessen erhält er eine Auf-
enthaltsgestattung, die häufig dazu keine Angaben 
macht, oder eine sogenannte Fiktionsbescheinigung. 
Wie die Praxis erwiesen hat, kommt es in zahlrei-
chen Ausländerbehörden vor, dass nicht einmal eine 
Fiktionsbescheinigung zeitnah ausgestellt wird. 

Daher ist es den Jobcentern nicht möglich eine hin-
reichende Identitätsprüfung durchzuführen. Der Ver-
weis auf das Ausländerzentralregister hilft hier nicht 
weiter, weil ohne AZR-Nummer ein Auffinden der 
richtigen Datensätze nicht möglich ist. So werden 
bei häufigen arabischen Namen hunderte Treffer an-
gezeigt (z. B. „Ben Ali“). Die Leistungserbringung 
entspricht damit nicht haushaltsrechtlichen Vorga-
ben und wird gegebenenfalls vielfach nicht an Be-
rechtigte erbracht. Entsprechendes gilt für die BA so-
weit die Leistungen nach § 132 und § 421 a SGB III 
(neu), § 5 a Asylbewerberleistungsgesetz betroffen 
sind. 

Es wird daher angeregt, das Integrationsgesetz durch 
einen weiteren Artikel zu ergänzen, indem § 31 
Abs. 1 Asylgesetz dahingehend ergänzt wird, dass 
die Entscheidung des Bundesamtes die AZR-Num-
mer enthalten muss. 
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Sollte dies nicht möglich sein, wird hilfsweise ange-
regt, § 63 a Asylgesetz in Abs. 4 dahingehend abzu-
ändern, dass der Ankunftsnachweis bei Ausstellung 
der Bescheinigung bei Aufenthaltsgestattung nicht 
eingezogen wird. 

Denkbar und hilfreich wäre auch die Regelung, dass 
die Aufenthaltsgestattung sowie die Fiktionsbeschei-
nigung die AZR-Nummer enthalten müssen und der 
Asylant zum Nachweis eines berechtigten Aufent-
haltes zumindest eine Fiktionsbescheinigung mit 
sich führen muss. Bei diesen Änderungen müsste 
auch § 65 Asylgesetz entsprechend angepasst wer-
den, so dass auch Passersatzpapier die AZR-Num-
mer enthalten müssten. 

Ferner wird angeregt, auch § 87 Aufenthaltsgesetz 
anzupassen soweit eine Datenübermittlung lediglich 
in Richtung Ausländerbehörde vorgesehen wird. Die 
BA wäre auch hier auf den gegebenenfalls zeitrau-
benden Umweg über das Ausländerzentralregister 
angewiesen.  

zu § 5 b Asylbewerberleistungsgesetz 

Hier fehlt es an einer ausreichenden Datenübermitt-
lungsvorschrift. Auch wenn Ausländerbehörden 
eine Verpflichtung ausgesprochen haben, sollte dies 
der BA mitgeteilt werden können. 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann 
(Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta Krellmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE: 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, 
Integration befördern und Lohndumping be-
kämpfen 

Einige der genannten Forderung werden mit dem 
Gesetzesentwurf bereits umgesetzt bzw. teilweise 
umgesetzt. So wurden mittlerweile die Asylverfah-
ren beschleunigt, die Vorrangprüfung soll abge-
schafft werden (Entwurf der Verordnung zum Integ-
rationsgesetz), der Zugang zu Ausbildungs- und Ar-
beitsförderung wurde erleichtert, Geduldete erhalten 
rechtssicheren Aufenthalt während der Ausbildung.  

Diese im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen sind 
auch im Sinne der BA. Darüber hinaus kann sie 
grundsätzlich auch der Forderung nach einer Ver-
einfachung des Berufsanerkennungsverfahrens zu-
stimmen.   

Aus Sicht der BA ist jedoch eine Neuaufstellung der 
Arbeitsförderung nicht erforderlich.  

Zum einen ist die BA seit 01.06.2016 in den An-
kunftszentren des BAMF vor Ort vertreten. Ziel ist, 
dass die BA über ein spezifisches Dienstleistungsan-
gebot in den Ankunftszentren „Gesicht zeigt“ und si-
cherstellt, dass kein/e  positiv beschiedene/r Asylsu-
chende/r  „verloren geht", sondern vielmehr frühzei-
tig auch bei einem Wechsel der Zuständigkeiten lü-
ckenlos professionell beraten, zügig qualifiziert und 
in Ausbildung oder Arbeit integriert wird. 

Zum anderen investiert die BA in das Personal von 
Agenturen und Jobcentern z.B. durch interne Fortbil-
dungen, um die Sensibilität für kulturelle Unter-
schiede zu erhöhen. 

Haushaltsmittel für zusätzliche Stellen in Agenturen 
und Jobcentern sowie für Eingliederungsleistungen 
wurden der BA durch den Bund bereits zur Verfü-
gung gestellt.  

Den weiteren Forderungen kann die BA nicht zu-
stimmen bzw. soweit auf diese hier nicht eingegan-
gen wird, betreffen sie nicht deren Aufgabenbereich. 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Lu-
ise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN: Arbeitsmarktpolitik für 
Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang 
an 

Einige der genannten Forderung – die sich in weiten 
Teilen mit denen aus dem Antrag zu b) decken - 
werden mit dem Gesetzesentwurf bereits umgesetzt 
bzw. teilweise umgesetzt. So wurden mittlerweile 
die Asylverfahren beschleunigt, die Vorrangprüfung 
soll abgeschafft werden (Entwurf der Verordnung 
zum Integrationsgesetz), der Zugang zu Ausbildungs- 
und Arbeitsförderung wurde erleichtert, Geduldete 
erhalten rechtssicheren Aufenthalt während der 
Ausbildung.  

Diese im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen sind 
auch im Sinne der BA. Darüber hinaus kann sie 
grundsätzlich auch der Forderung nach einer Ver-
einfachung des Berufsanerkennungsverfahrens zu-
stimmen.   

Eine weitere Forderung ist, die Erfahrungen des Mo-
dellprojekts Early Intervention in das Regelgeschäft 
zu übernehmen. Dies wird bereits so umgesetzt. Ein 
wesentlicher Erfolg des Modellprojekts war zum ei-
nen die rechtliche Verankerung des Prinzips von 
„Early Intervention“, indem Asylbewerber mit guter 
Bleibeperspektive bereits frühzeitig die für die Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt erforderlichen Leis-
tungen der aktiven Arbeitsförderung erhalten kön-
nen. Die bis 2018 befristete Regelung (§ 131 SGB III) 
wurde bereits mit dem Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetz implementiert und ist seit 24.10.2015 in 
Kraft. 

Die gewonnenen Erfahrungen sind in die Konzep-
tion eines neuen Standardprodukts unter dem Na-
men „Perspektiven für Flüchtlinge – Potenziale 
identifizieren, Integration ermöglichen (PerF)“ ein-
geflossen, welches den gemeinsamen Einrichtungen 
und Agenturen zum Einkauf zur Verfügung steht. 

Auch hier wird eine bessere Personalausstattung ge-
fordert. Haushaltsmittel für zusätzliche Stellen in 
Agenturen und Jobcentern sowie für Eingliederungs-
leistungen wurden der BA durch den Bund bereits 
zur Verfügung gestellt.  

Den weiteren Forderungen kann die BA nicht zu-
stimmen bzw. soweit auf diese hier nicht eingegan-
gen wird, betreffen sie nicht deren Aufgabenbereich. 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Vol-
ker Beck (Köln), Kerstin Andreae, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Integration ist gelebte Demokratie 
und stärkt den sozialen Zusammenhalt 

Einige der genannten Forderung – die sich auch hier 
in weiten Teilen mit denen aus dem Antrag zu b) de-
cken - werden mit dem Gesetzesentwurf bereits um-
gesetzt bzw. teilweise umgesetzt. So wurden mittler-
weile die Asylverfahren beschleunigt, die Vorrang-
prüfung soll abgeschafft werden (Entwurf der Ver-
ordnung zum Integrationsgesetz), der Zugang zu 
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Ausbildungs- und Arbeitsförderung wurde erleich-
tert, Geduldete erhalten rechtssicheren Aufenthalt 
während der Ausbildung.  

Diese im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen sind 
auch im Sinne der BA. 

Eine weitere Forderung ist die Erstellung eines Ge-
samtkonzepts zur Arbeitsförderung von Flüchtlin-
gen. Die im Sozialgesetzbuch fixierten Instrumente 
sind (auch) für die Förderung Schutzberechtigter 
ausreichend.  

Erforderlich ist eine kluge Kombination mit den 
Sprachkursen des BAMF, um frühzeitig berufliche 
bzw. betriebliche Erfahrungen zu machen. BA und 
BAMF haben hier z.B. einen entsprechenden Kombi-
Kurs (KompAS) entwickelt und bundesweit zur Aus-
schreibung gebracht. Sonderprogramme sind nicht 
erforderlich, die BA hat intelligente Kombinationen 

der vorhandenen Instrumente entwickelt und bereit-
gestellt. 

Bei alledem darf jedoch nicht vergessen werden, 
dass die arbeitsmarktliche und damit gesellschaftli-
che Integration der Schutzberechtigten nur gelingen 
kann, wenn alle Partner zusammenarbeiten und ih-
ren Beitrag leisten. Dies gilt namentlich für Wirt-
schaftsverbände, Länder, Kommunen und Kammern. 

Arbeits- und Ausbildungsplätze müssen ebenso be-
reitgestellt werden, wie Kita- und Schulplätze. Die 
Anerkennung von Teilqualifikationen muss weiter 
gefördert werden. An der Aufnahmefähigkeit des ro-
busten Arbeitsmarktes wird die Flüchtlingszuwan-
derung nicht scheitern. In 2016 stehen voraussicht-
lich 325.000 Schutzberechtigte 43 Mio. Beschäftig-
ten, davon 31 Mio. sozialversicherungspflichtig ge-
genüber. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)669 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 15. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, Berlin 

Mit dem Entwurf eines Integrationsgesetzes wird die 
Reihe der bereits verabschiedeten Gesetze fortge-
setzt, mit denen die Asylverfahren beschleunigt und 
die Integration von Schutzberechtigten in die Gesell-
schaft und insbesondere in den Arbeitsmarkt verbes-
sert werden sollen. Der Gesetzentwurf orientiert sich 
an den Grundsätzen des Förderns und Forderns und 
zielt darauf, die Integration der Flüchtlinge, in die 
Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt durch staatli-
che Maßnahmen zu fördern, gleichermaßen aber 
auch Eigenbemühungen im Integrationsprozess ein-
zufordern. 

Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 

Die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Geflüch-
tete bereits während des Anerkennungsverfahrens 
wird aus Sicht der Berliner Senatsverwaltung für Ar-
beit, Integration und Frauen begrüßt. Wartezeiten 
können sinnvoll überbrückt, und die Chancen auf 
eine spätere erfolgreiche Integration in den Arbeits-
markt steigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn ne-
ben dem Ansatz, eine sinnvolle und gemeinnützige 
Tätigkeit während des Asylverfahrens ausüben zu 
können, die Zielstellung der Heranführung an den 
deutschen Arbeitsmarkt ernst genommen wird.  

Insbesondere begrüßt wird die Nachrangigkeit der 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gegenüber einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, einer Berufsausbil-
dung, eines Studiums sowie einer Teilnahme an ei-
nem Sprach- oder Integrationskurs oder an Maßnah-
men der Arbeitsförderung. 

Vor dem Hintergrund des Ziels der Heranführung an 
den Arbeitsmarkt ist es auch aus diesem Grund 
nachvollziehbar, die Bundesagentur für Arbeit mit 
der Administration des Bundesprogramms Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen zu beauftragen. Dass je-
doch die kommunalen Sozialbehörden als Antrags-
steller und zuweisende Stelle die zentrale Funktion 
im Matching zwischen angebotenen Stellen und ge-
flohenen Menschen innehaben, erscheint für die be-
absichtigte Heranführung an den deutschen Arbeits-
markt jedenfalls nicht ohne weiteres zielführend.  

Bei dieser Verteilung der Zuständigkeiten bleibt die 
Expertise der gemeinsamen Einrichtungen und zuge-
lassenen kommunalen Träger im Bereich der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende (SGB II) im Umgang 
mit arbeitsmarktfernen Personen, als solche die 
Flüchtlinge vielfach angesehen werden müssen, 
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gänzlich ungenutzt. Es ist weder sichergestellt, dass 
die angebotenen Tätigkeiten einen realen Bezug zum 
ungeförderten Arbeitsmarkt aufweisen, noch dass 
die Zuweisung der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in die Arbeitsgelegenheiten auf der Basis eines 
arbeitsmarktlichen Profilings und einer sorgfältigen 
Kompetenzdiagnostik erfolgen. Es besteht somit die 
Gefahr, dass die angebotenen Tätigkeiten sowohl ge-
nerell, als auch im Einzelfall für die Arbeitsmarktin-
tegration des sie Ausübenden nur geringen Mehr-
wert haben. 

Der Entwurf der Förderrichtlinie behandelt zudem 
die internen und externen Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen – nicht im Hinblick auf den quantitati-
ven Umfang, wohl aber im Hinblick auf ihre Admi-
nistration – gleich. Es ist zu vermuten, dass eine re-
ale Arbeitsmarktorientierung nur in externen Maß-
nahmen insbesondere bei gemeinnützigen Trägern, 
aber auch bei Kommunen, erreicht werden kann. 
Aufgrund der Gleichrangigkeit der Maßnahmenty-
pen und der Zuständigkeit der Sozialbehörden sowie 
der fehlenden Einbindung der Arbeitsverwaltungen 
ist zu befürchten, dass in der Praxis vorrangig in-
terne Arbeitsgelegenheiten angeboten werden, so 
dass arbeitsmarktorientierte Stellen nur in geringem 
Umfange angeboten werden dürften. 

Der Entwurf des Integrationsgesetzes sieht Träger-
pauschalen in Höhe von 85 € für interne und 250 € 
je Teilnehmendenmonat für externe Arbeitsgelegen-
heiten vor. Es erscheint fraglich, ob der Satz für die 
externen Arbeitsgelegenheiten auskömmlich ist, 
wenn diese arbeitsmarktorientiert ausgestaltet sind.  

Zudem ist die Anwendbarkeit der Sanktionsfolge für 
den Fall unbegründeter Ablehnung einer Arbeitsge-
legenheit vorgesehen. Auch im Hinblick auf das in-
soweit fehlende Ermessen sollte zumindest für den 
Bereich der arbeitsmarktorientierten Flüchtlingsin-
tegrationsmaßnahmen stärker auf das Prinzip der 
Freiwilligkeit gesetzt werden. Zumindest sollte die 
Möglichkeit der Teilnahme an einer arbeitsmarktori-
entierten Arbeitsgelegenheit ergänzend zu den im 
Gesetzentwurf genannten Gründen als hinreichender 
Grund für die Ablehnung einer nicht arbeitsmarkto-
rientierten Arbeitsgelegenheit anerkannt werden. 

Um das im Gesetz formulierte Ziel einer Heranfüh-
rung an den Arbeitsmarkt stärker verfolgen zu kön-
nen, sollte ein Vorrang für arbeitsmarktorientierte 
Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden, bei denen 
zunächst ein Profiling bzw. eine Kompetenzdiagnos-
tik stattfindet, auf deren Basis die Zuweisung quali-
fikations- und neigungsgerecht erfolgt und zudem 
spätere Zielberufe möglichst berücksichtigt werden. 
Die angebotenen Tätigkeiten sollten weitgehend un-
ter Marktbedingungen und unter fachlicher Anlei-
tung ausgeübt werden. Qualifikatorische Elemente 
sollten integriert werden können. 

Letztlich kommt es auf die Umsetzung an: bei der 
zeitlichen Ausgestaltung der Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen sollte auf die Vereinbarkeit der Beschäf-
tigungs- mit Qualifizierungs- und Spracherwerbszei-
ten geachtet werden. Der geplante zeitliche Umfang 
von maximal 30 Stunden lässt Raum für die Inan-
spruchnahme bspw. eine begleitenden Coachings, 
zumal auch Arbeitsgelegenheiten mit einem geringe-
ren Stundenumfang durchgeführt werden können. In 
Berlin wird ein solches integrationspfadbegleitendes 
Coaching für Flüchtlinge auf der Basis der positiven 

Erfahrungen mit dem Jobcoaching für Teilnehmende 
an Beschäftigungsmaßnahmen erprobt. Es zeigt sich, 
dass gerade bei längerdauernden Eingliederungsbe-
mühungen die Coachingbegleitung ein wirkungsvol-
les Instrument zum Abbau von Integrationshürden 
darstellt und zur Beschleunigung der Aufnahme re-
gulärer Beschäftigung erheblich beiträgt. 

Kritisch wird auch die Absenkung der Aufwandsent-
schädigung von 1,05 Euro auf 0,80 Euro mit der 
Möglichkeit einer Erhöhung bei Nachweis höherer 
Aufwände gesehen. Diese soll sowohl im Bereich der 
Arbeitsgelegenheiten, als auch bei den Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen gelten. Der Minderbe-
darf unterstellt, dass die Arbeitsgelegenheiten über-
wiegend in der Flüchtlingseinrichtung erfolgt, in der 
der Teilnehmende untergebracht ist, wodurch keine 
Fahrtkosten entstehen würden. Diese Annahme trifft 
aber auf die externen Flüchtlingsintegrationsmaß-
nahmen, also bei kommunalen, staatlichen Einrich-
tungen und gemeinnützigen Trägern im Regelfall 
nicht zu. Selbst bei einer internen Flüchtlingsinteg-
rationsmaßnahme wird von Seiten der Einrichtungs-
betreiber zur Vermeidung von Friktionen gefordert, 
Flüchtlinge in der Regel nicht in der eigenen Ein-
richtung einzusetzen ("cross-over-Einsatz"). Der 
Nichtanfall von Fahrtkosten dürfte also erst recht im 
Hinblick auf die Ausweitung der Stellen durch das 
Bundesprogramm nicht der Regelfall, sondern die 
Ausnahme darstellen. Vor diesem Hintergrund er-
scheint der im Entwurf geregelte Satz von 0,80 Euro 
nicht auskömmlich. Das Verfahren zur Anerkennung 
eines höheren Aufwandes im Einzelfall dürfte dann 
einen erheblichen Verwaltungsmehraufwand dar-
stellen.  

Angebot an Integrationskursen 

Aus Sicht der Senatsverwaltung für Arbeit, Integra-
tion und Frauen sind die geplanten Regelungen zu 
Integrationskursen nicht ausreichend. Diese Ange-
bote zur Integration sollten ausgeweitet und weiter 
geöffnet werden.  

Freizügigkeitsberechtigte EU-Bürger/innen zum Bei-
spiel haben den gleichen Integrationsbedarf wie 
Drittstaatsangehörige, die einen Anspruch auf Teil-
nahme haben. EU-Bürger/innen haben im Falle des 
Vorliegens eines Freizügigkeitstatbestandes ein 
Recht auf dauerhaften Aufenthalt in Deutschland. 
Sie haben einen unbeschränkten Zugang zum Ar-
beitsmarkt und können u.U. Sozialleistungen bezie-
hen. Darüber hinaus werden über den Erwerb der 
deutschen Sprache die Chancen auf dem Arbeits-
markt wesentlich verbessert und damit langfristig 
die öffentlichen Kassen entlastet.  

Die Sprachförderung muss von Anfang an integrier-
ter Bestandteil des Aufnahmesystems und allen Per-
sonen mit einer hohen individuellen Bleibeperspek-
tive zugänglich sein. Die Festlegung auf die derzeiti-
gen vier Herkunftsländer Syrien, Irak, Iran und Erit-
rea ist nicht nur unzureichend, sondern auch syste-
matisch verfehlt. Die Wartezeiten Geflüchteter aus 
Syrien und dem Irak während des Asylverfahrens 
sind deutlich kürzer im Vergleich zu denen anderer 
Geflüchteter (z.B. Afghanistan 19 Monate ab Antrag-
stellung beim BAMF und Pakistan rund 22 Monate, 
falls jeweils kein Dublin-Verfahren eingeleitet wird – 
Drs. 18/5785, S. 12), so dass ihnen schon vor der Ge-
setzesänderung verhältnismäßig schnell nach positi-
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ver Entscheidung der Zugang gewährt wurde. Denje-
nigen, die dagegen lange Wartezeiten zumindest mit 
dem Erlernen der Sprache füllen könnten, bleibt dies 
weiterhin versagt. 

So sollten auch Unionsbürger/innen und Personen 
mit einem humanitären Aufenthaltstitel nach §§ 22, 
23 Abs. 1, 23a, 25 Abs. 3 und 4 Satz 2, Abs. 5 und 
25a einen Anspruch auf einen Integrationskurs be-
kommen. Ebenfalls teilnahmeberechtigt im Rahmen 
freier Plätze sollten auch Personen sein, die in einer 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (d.h. alle Perso-
nen, die nicht aus einem sicheren Herkunftsland 
kommen spätestens nach sechs Monaten Asylverfah-
rensdauer) und Personen mit einer Duldung nach §§ 
60a Abs. 1, 2 oder 2b nach sechs Monaten Duldungs- 
oder Gestattungszeit oder nach Abschluss des Asyl-
verfahrens. 

Orientierungsangebote für Personen mit unklarer 
Bleibeperspektive 

In den Eckpunkten der Koalitionsparteien zum In-
tegrationsgesetz vom 13. April 2016 hieß es: "Es ist 
zu prüfen, ob und ggf. wie ein Orientierungsangebot 
rechtlich verankert werden kann, so dass Personen 
im Asylverfahren unabhängig von ihrer Bleibeper-
spektive Fördermaßnahmen erhalten können, sofern 
sie nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat stam-
men. Dieses Angebot geht nicht mit einem Rechtsan-
spruch des Ausländers einher. Angebote dürfen oh-
nehin nicht dazu führen, dass die Aufenthaltsbeen-
digung verzögert bzw. neue Abschiebungshinder-
nisse geschaffen werden. Ein Teil dieser Asylbewer-
ber wird zwar in das Herkunftsland zurückkehren. 
Berufserfahrung, Qualifizierung und Bildung aus der 

Zeit in Deutschland können und sollen auch Per-
spektiven im Herkunftsland eröffnen. Spracherwerb 
ist auch für einen vorübergehenden Aufenthalt erfor-
derlich. Neben der Vermittlung von grundlegenden 
Werten und Sprachkenntnissen soll diesen Schutz-
suchenden, anders als im Integrationskurs auch 
Rückkehrvorbereitung und -hilfe angeboten werden." 

Leider sind die erwähnten Orientierungsangebote für 
Personen mit unklarer Bleibeperspektive nicht Ge-
genstand des Gesetzesentwurfs. Das ist aus Sicht der 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
bedauerlich. 

Ein großer Teil der Menschen, die ein Asylverfahren 
betreiben und nicht aus einem sicheren Herkunfts-
land kommen, bleibt langfristig in Deutschland, ent-
weder über das lange dauernde Asylverfahren oder 
aber danach über andere aufenthaltsrechtliche Wege 
(Familiengründung, Bleiberecht nach Duldungszei-
ten im Anschluss an ein abgelehntes Asylverfah-
ren…).  

Es besteht ein großes staatliches Interesse daran, 
dass auch diese Menschen von Anfang an Deutsch 
lernen und Angebote zur Integration erhalten. Die 
Asylverfahren dauern oftmals wesentlich länger als 
bei den Personen aus den vier Staaten Syrien, Irak, 
Iran und Eritrea, die Zugang zum Integrationskurs 
haben. Diese Zeit muss für Integration genutzt wer-
den, ansonsten drohen den Biographien der Geflüch-
teten "verlorene Jahre". Ohne rechtliche Verankerung 
bleiben entsprechende Angebote unverbindlich. Die 
klare Botschaft, dass Integration gewünscht ist und 
auch gefördert wird, kann allein durch eine rechtli-
che Regelung erreicht werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)670 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 15. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

a) zum Gesetzentwurf der Bundesregierung „Ent-
wurf eines Integrationsgesetzes“ (BT-Drucksache 
18/8615 vom 31.05.2016)  

1. Signalwirkung des Gesetzes  

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge be-
grüßt den Gesetzentwurf der Bundesregierung, da er 
zum einen die Angebote zur Integration in Gesell-
schaft und Arbeit verbessert, zum anderen aber auch 
höhere Anforderung an die Integrationsbemühungen 
der betroffenen Menschen stellt. Hierdurch tritt der 
Grundsatz des Förderns und Forderns stärker in den 
Vordergrund. Ausdrücklich befürwortet wird die 
Einbeziehung in dieses Konzept der Asylberechtig-
ten und international Schutzberechtigten (Personen, 
deren Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention festgestellt worden ist bzw. 
denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, §§ 
3, 4 AsylG) sowie der in humanitären Verfahren Auf-
genommenen. Aus der Tatsache, dass deren Aufent-
halt grundsätzlich langfristig oder auf Dauer angelegt 
ist, folgt die beiderseitige Pflicht, alle Anstrengungen 
zu unternehmen, die Grundlagen für eine eigenstän-
dige Sicherung des Lebensunterhaltes und der ge-
sellschaftlichen Teilhabe zu schaffen. 

Das Bundesamt begrüßt auch die die Neuregelungen 
im Asylgesetz. Damit können zum Einen die Pro-
zesse bei der Bearbeitung von Asylverfahren im Bun-
desamt effizienter ausgestaltet werden, zum Anderen 
enthält der Gesetzentwurf Regelungen die geeignet 
sind, eine Verkürzung der Verfahrensdauer zu errei-
chen. Vor allem die Einführung der Möglichkeit, in 
Zeiten hoher Zugangszahlen, Anhörungen durch Be-
dienstete anderer Behörden durchführen zu lassen, 
wird zu einer Verkürzung der Verfahrensdauer füh-
ren. Die Schaffung der Möglichkeit, freie Kapazitäten 
bei anderen Außenstellen des Bundesamtes für die 
Antragstellung zu nutzen, die Klarstellung, dass von 
einer Ablehnung als offensichtlich unbegründet 
auch der subsidiäre Schutz umfasst ist und die Ab-
schaffung der Pflicht zur förmlichen Zustellung voll-
ständig stattgebender Bescheide wird zu effiziente-
ren Verfahren führen.   

2. Artikel 4 – Änderung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes 

Anspruchseinschränkung nach § 1a AsylbLG-E 

Die neuen Anspruchseinschränkungen werden für 
sachgerecht gehalten, um die Mitwirkung zu fördern. 
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 Mit Inkrafttreten des Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetzes am 24. Oktober 2015 haben neben 
den Personengruppen mit dauerhaftem Aufent-
haltsrecht und der Möglichkeit einer Verpflich-
tung, die folgende Personengruppen eine Zu-
gangsmöglichkeit zum Integrationskurs erhalten:  

- Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive 
(derzeit Herkunftsländer Iran, Irak, Syrien 
und Eritrea) 

- Personen mit einer Duldung nach § 60a Abs. 
2 Satz 3 AufenthG 

- Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 AufenthG 

Der Zugang zum Integrationskurs besteht im Rah-
men von § 44 Abs. 4 AufenthG, wonach Auslän-
der, die einen Teilnahmeanspruch nicht oder 
nicht mehr besitzen, im Rahmen verfügbarer 
Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden 
können. Die Zulassung kann beim Bundesamt be-
antragt werden und wird von dort erteilt.  

Mit dem Integrationsgesetz wird eine Verpflich-
tungsmöglichkeit für die Leistungsbehörden ein-
geführt, so dass Leistungsempfänger nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz zur Teilnahme am 
Integrationskurs aufgefordert werden können 
(mit der Folge der aufenthaltsrechtlichen Ver-
pflichtung zur Teilnahme) und eine Nicht-Teil-
nahme am Integrationskurs entsprechend sankti-
oniert werden kann. (ggf. Leistungskürzung).  

Die gesetzliche Änderung ist geeignet, die früh-
zeitige Integration von Asylbewerbern mit guter 
Bleibeperspektive zu unterstützen. Die Sankti-
onsmöglichkeit entspricht dem Prinzip des „För-
derns und Forderns“ entsprechend den Grunds-
ätzen, die auch für SGB-II-Leistungsempfänger 
gelten.  

 Für Asylbewerber und Folge- bzw. Zweitantrag-
steller werden Leistungseinschränkungen vorge-
sehen, wenn sie bestimmten Mitwirkungspflich-
ten nicht nachkommen. Dieser Ansatz ist aus 
Sicht des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge sachgerecht. 

Verlängern diese Personen ihren Aufenthalt im 
Bundesgebiet unrechtmäßig, verlängert sich auch 
ihr Leistungsbezug. Um das Nicht-Einhalten der 
Mitwirkungspflichten auch leistungsrechtlich zu 
sanktionieren, ist eine gesetzliche Regelung erfor-
derlich.  Hat der Asylbewerber die Pflichtverlet-
zung nicht zu vertreten, sind Leistungseinschrän-
kungen unzulässig. Dies gilt auch, wenn dem 
Ausländer die Einhaltung der Mitwirkungspflich-
ten oder die Wahrnehmung des Termins aus 
wichtigen Gründen nicht möglich war. 

Die Leistungskürzung endet, wenn die fehlende 
Mitwirkungshandlung erbracht oder der Termin 
zur förmlichen Antragstellung wahrgenommen 
wird. 

 Die Anspruchseinschränkung ist eine sinnvolle 
Entscheidung der Bundesregierung, weil es auch 
darum geht, die Sekundärmigration in andere 
Mitgliedstaaten zu verringern. Bei Personen, die 
bereits in einem anderen Mitgliedstaat internatio-
nalen Schutz oder ein sonstiges Aufenthaltsrecht 
erhalten haben, ist davon auszugehen, dass diese 

wieder in den Mitgliedstaat überstellt werden, in 
dem sie bereits einen gefestigten Aufenthaltssta-
tus erhalten haben. Die Absenkung von Leistun-
gen für diesen Personenkreis dient auch dazu, 
den Ausreiseanreiz zu verstärken. 

Artikel 5 (Aufenthaltsgesetz)  

 § 12a Wohnsitzregelung 

Der konzeptionelle Ansatz, durch eine Wohnsitz-
zuweisung einerseits die optimale Ausnutzung 
der Integrationsangebote zu gewährleisten und 
andererseits Segregationstendenzen entgegenzu-
wirken, ist richtig und wird unterstützt. 

Schwierig dürfte allerdings die aufenthaltsrecht-
liche Umsetzung werden, die einen erheblichen 
Aufwand bei den zuständigen Behörden der Län-
der und den Gerichten verursachen wird. Um 
eine gerichtsfeste Ermessensentscheidung unter 
Abwägung der öffentlichen mit den privaten In-
teressen des Betroffenen treffen zu können, wird 
ein erheblicher Ermittlungs- und Begründungs-
aufwand anzustellen sein. Während auf der pri-
vaten Seite die persönlichen Verhältnisse und In-
teressen komplex und ständig veränderbar sein 
werden, sind jeweils am konkret zugedachten 
Wohnort alle integrationsrelevanten Einrichtun-
gen und Maßnahmen festzustellen und generell, 
aber auch mit einer konkreten Bezugnahme auf 
die Bedürfnisse des Betroffenen und seiner Fami-
lie zu bewerten. Während verfügbarer Wohnraum 
gerade im ländlichen Raum relativ leicht zu ge-
winnen sein wird, kann sich dies dort für Ar-
beitsplätze, geeignete schulische Einrichtungen 
und sonstige Betreuungsangebote und nicht zu-
letzt für gezielte Integrations-maßnahmen als e-
her schwierig erweisen. In städtischen Ballungs-
räumen wird sich dies eher umgekehrt darstel-
len. 

Exemplarisch für die rechtliche und tatsächliche 
Komplexität stehen unbestimmte Rechtsbegriffe 
wie „aus sonstigen Gründen vergleichbare unzu-
mutbare Einschränkungen“ (zur Vermeidung ei-
ner Härte, § 12a Abs. 5 Satz 1 Nr. 2c) und die 
Aufzählung der zu berücksichtigenden Aspekte 
in der Gesetzesbegründung zu   § 12a Abs. 1 
(S. 45 f. der BT-Drs. 18/8615). 

Problematisch erscheint zudem eine mögliche 
Folgewirkung des in Absatz 4 vorgesehenen „(ne-
gativen) Ausschlusses des Zuzugs in bestimmte 
Gebiete mit erhöhten Segregationsrisiken“ (S. 45 
der BT-Drs. 18/8615). Wird hierauf gestützt 
durch Verwaltungsakte die Wohnsitznahme an 
bestimmten Orten verweigert, könnte davon eine 
unerwünschte Signalwirkung ausgehen. 

 §§ 18a, 60a Abs. 2 Satz 4 bis 6 Qualifizierte Ge-
duldete 

Die Neuregelung wird wegen der positiven Aus-
wirkungen begrüßt. Ausreisepflichtigen, die auf-
grund eines rechtlichen oder tatsächlichen Ab-
schiebungshindernisses (zunächst) im Bundesge-
biet verbleiben, die Möglichkeit zunächst einer 
Duldung für die Dauer einer beruflichen Ausbil-
dung und anschließend einer zweijährigen (nach 
§ 8 AufenthG verlängerbaren) Aufenthaltserlaub-
nis für eine angemessene Beschäftigung zu eröff-
nen, verhilft den Betroffenen zu einer positiven 
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Lebensperspektive, unabhängig von ihrem künf-
tigen Aufenthaltsland. Den Ausbildungsbetrieben 
und Arbeitgebern verschafft es Planungssicher-
heit und die Wirtschaft insgesamt profitiert von 
einer zusätzlichen Möglichkeit zur Gewinnung 
qualifizierter Fachkräfte. Initiative und Engage-
ment dürften daher auf beiden Seiten erheblich 
gestärkt werden. Dadurch, dass ein persönliches 
Fehlverhalten der Betroffenen, aus dem eine 
strafrechtliche Verurteilung oder der Verlust des 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes folgt, zum Ver-
lust des Duldungsgrundes bzw. zum Widerruf 
der Aufenthaltserlaubnis führt, erscheint auch 
gewährleistet, dass die Neuregelung nicht nur 
zur weiteren Verzögerung einer Aufenthaltsbeen-
digung missbraucht wird. 

 § 26 Abs. 3 Niederlassungserlaubnis für Flücht-
linge 

Auch die Aufenthaltsverfestigung von Asylbe-
rechtigten und Personen, deren Flüchtlingseigen-
schaft im Sinne der Genfer Flüchtlingskonven-
tion festgestellt worden ist, an erfolgreiche Integ-
rationsbemühungen zu knüpfen, ist sinnvoll und 
daher gut zu heißen. Dies begegnet auch keinen 
rechtlichen Bedenken, denn dem aus der Flücht-
lingseigenschaft resultierenden Aufenthaltsrecht 
nach den Artikeln 21 und 24 der Richtlinie 
2011/95/EU und nach Artikel 33 der Genfer 
Flüchtlingskonvention wird schon durch eine be-
fristete und verlängerbare Aufenthaltserlaubnis 
hinreichend entsprochen. Zudem wird der be-
sonderen Rechtsstellung dieser Personen durch 
im Vergleich zu den allgemeinen Erteilungsvo-
raussetzungen einer Niederlassungserlaubnis (§ 9 
AufenthG) verringerte Anforderungen (z. B. dem 
Verzicht auf Rentenanwartschaften und dem ge-
ringeren Sprachniveau A 2 statt B1) Rechnung 
getragen. In diesem Sinne stellt auch die in § 44 
a Abs. 1 Satz 2 vorgesehene Möglichkeit, Asylbe-
rechtigte und international Schutzberechtigte mit 
einfachen Deutschkenntnissen zu einem Integra-
tionskurs verpflichten zu können, eine zweckge-
richtete Ergänzung dar, die deren Rechtsposition, 
z. B. den zu gewährenden Zugang zu Integrati-
onsleistungen nach Artikel 34 der Richtlinie 
2011/95/EU, positiv ausfüllt und keinesfalls ein-
schränkt. 

 § 44 Abs. 2 AufenthG (Art. 5 Nr. 6 des Integrati-
onsgesetzes)  

Bisher erlischt der Teilnahmeanspruch gemäß § 
44 Abs. 2 AufenthG zwei Jahre nach Erteilung 
des den Anspruch begründenden Aufenthaltsti-
tels. Zu der Gruppe der anspruchsberechtigten 
Personen gehören insbesondere auch anerkannte 
Flüchtlinge bzw. Asylberechtigte, die erstmals ei-
nen Aufenthaltstitel nach § 25 Abs. 1 bzw. 2 Auf-
enthG erhalten. Die Verkürzung wird begrüßt, da 
durch die Absenkung der Frist auf ein Jahr Integ-
rationsprozesse beschleunigt werden und die an-
spruchsberechtigten Personen zur frühzeitigen 
Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen; bzw. 
hier speziell dem Integrationskurs, animiert wer-
den.  

 § 44a AufenthG ( Art. 5 Nr. 7a des Integrations-
gesetzes)  

Entsprechend der neu geschaffenen Verpflich-
tungsmöglichkeit durch die Leistungsbehörde für 
Asylbewerber, die Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz beziehen, ist diese Ver-
pflichtungsmöglichkeit in § 44a AufenthG zu er-
gänzen. Es handelt sich insofern um eine mit Art. 
4 Nr. 4 des Integrationskursgesetzes im Zusam-
menhang stehende Änderung. Auf die dortigen 
Ausführungen wird verwiesen. 

 § 44a AufenthG (Art. 5 Nr. 7b des Integrations-
gesetzes)  

Bislang können anerkannte Asylbewerber bzw. 
Flüchtlinge, die einen Anspruch nach § 44 Auf-
enthG auf die Teilnahme am Integrationskurs ha-
ben, dann nicht verpflichtet werden, wenn sie 
sich bereits auf einfache Art in deutscher Spra-
che verständigen können. (vgl. § 44 a Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 AufenthG). In diesen Fällen besteht eine 
Verpflichtungsmöglichkeit dann nur, wenn die 
Person auch im SGB II-Leistungsbezug steht und 
vom Träger der Grundsicherung entsprechend 
zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet 
wird. Anerkannte Flüchtlinge, die diese Voraus-
setzung nicht erfüllen, erhalten aktuell lediglich 
eine Berechtigung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs. Die Nicht-Teilnahme am Integrations-
kurs bleibt dann ohne Konsequenzen. Für die 
notwendige Integration am Arbeitsmarkt, wel-
ches ein erklärtes Ziel der Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung ist, ist diese Situation nicht zu-
friedenstellend. Unbestritten reichen einfache 
Kenntnisse der deutschen Sprache in keiner 
Weise aus, um in den Arbeitsmarkt integriert 
werden zu können. Diese Lücke wird nun ge-
schlossen, indem die Ausländerbehörden einen 
anspruchsberechtigten anerkannten Flüchtling 
bzw. Asylberechtigten (= Person mit einem Auf-
enthaltstitel nach § 25 Abs. 1 bzw. 2 AufenthG) 
auch dann zur Teilnahme am Integrationskurs 
verpflichten können, wenn er sich bereits auf 
einfache Art in der deutschen Sprache verständi-
gen kann. Bei Nicht-Teilnahme am Integrations-
kurs greifen in der Folge die gesetzlich vorgese-
henen Sanktionsmöglichkeiten.  

 §§ 68, 68a Verpflichtungserklärung 

Die zeitliche Begrenzung der Bindung durch eine 
Verpflichtungserklärung, die auch nicht durch 
Erteilung eines anderen humanitären Aufent-
haltstitels aufgelöst werden kann, ist eine begrü-
ßenswerte Klarstellung für die (meist privaten) 
Verpflichtungsgeber und die Behörden, zu deren 
Gunsten sie eingegangen werden. Dies könnte 
auch zu einer Entlastung des Asylverfahrens füh-
ren bei Herkunftsländern mit einer hohen 
Schutzquote, für die zugleich humanitäre Auf-
nahmeprogramme durchgeführt werden, in de-
nen die Abgabe einer Verpflichtungserklärung 
eine der Voraussetzungen für die Aufnahme ist 
(wie bei den jüngsten Länderaufnahmeprogram-
men für Personen aus Syrien). Nunmehr entfällt 
nämlich das Argument, durch Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach erfolgreichem Asyl-
verfahren habe sich gegenüber der humanitären 
Aufnahme ein Wechsel des Aufenthaltszwecks 
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ergeben, der die bindende Wirkung der Ver-
pflichtungserklärung auflöse. Dies lässt die finan-
ziellen Risiken – die Neuregelung bezieht im Ge-
gensatz zu den o. a. Länderaufnahmeprogram-
men auch die Krankheits- und Pflegekosten mit 
ein – erheblich größer erscheinen und könnte 
künftig generell die Bereitschaft zur Eingehung 
von Verpflichtungserklärungen deutlich reduzie-
ren. Von humanitären Aufnahmeprogrammen, 
die eine Verpflichtungserklärung voraussetzen, 
könnten dann nur noch solche (wenigen) Schutz-
suchenden profitieren, die über solvente Bezugs-
personen verfügen. Eine Regelung, nach der die 
teuren Krankheits- und Pflegekosten von Ver-
pflichtungserklärungen, die in humanitären Auf-
nahmeprogrammen abgegeben werden, im Rah-
men einer Aufnahmeanordnung ausdrücklich 
ausgenommen werden können, sollte daher er-
wägt werden. 

Im letzten Satz des § 68 Abs. 1 erscheint es zur 
Klarstellung sinnvoll, auch die Asylberechtigung 
zu nennen. 

Artikel 6 – Änderung des Asylgesetzes 

 Flexible Steuerung der Asylantragstellung (§ 14 
Abs. 1 AsylG-E), ausreichend große Aufnahme-
einrichtungen (§ 5 Abs. 3, S. 1 AsylG-E) 

Je nach organisatorischer Notwendigkeit, insbe-
sondere bei hohen Zugangszahlen, kann künftig 
dem Asylsuchenden vorgegeben werden, seinen 
Asylantrag bei einer bestimmten Außenstelle zu 
stellen. Dieses Vorgehen ist mit den Ländern ab-
zustimmen. Die neue Regelung führt zu einer 
gleichmäßigeren Auslastung der Kapazitäten und 
zu einer Beschleunigung, da bisher der Asylan-
trag nur bei der Außenstelle gestellt werden 
kann, die der Erstaufnahmeeinrichtung zugeord-
net ist, § 14 Abs. 1, Satz 1 AsylG. Die Größe der 
Aufnahmeeinrichtungen spielt für die Effizienz 
der Antragsbearbeitung eine große Rolle, deshalb 
muss die Mindestgröße im Interesse der Verfah-
rensbeschleunigung verdoppelt werden. 

 Verfahrensgarantien für vulnerable Personen, § 
8 Abs. 1a AsylG-E 

Das Bundesamt begrüßt die neue Datenübermitt-
lung betreffend vulnerabler Personen, damit 
diese in der Anhörung ihre Verfahrensgarantien 
wahrnehmen können (Umsetzung der EU-Verfah-
rensrichtlinie. Wichtig ist, dass damit auch die 
nicht ohne weiteres vom Bundesamt zu identifi-
zierenden Erkenntnisse weitergegeben werden, 
damit sie bei der Gestaltung der Anhörung, zum 
Beispiel durch Beiziehung von Sonderbeauftrag-
ten für Traumatisierungen, berücksichtigt wer-
den können.  

 Anhörung im Asylverfahren durch Bedienstete 
anderer Behörden (§ 24 Abs. 1a AsylG-E) 

Bisher gibt es keine gesetzliche Grundlage für 
diese Verfahrensweise, die in Art. 34 Abs. 2 EU-
Verfahrensrichtlinie vorgesehen ist. Personelle 
Engpässe machen insbesondere bei hohen Zu-
gangszahlen eine entsprechende kurzfristige Un-
terstützungsmöglichkeit erforderlich. Ansonsten 
ist Unterstützung nur im Rahmen von Abordnun-
gen möglich, was zu höherem Aufwand und er-
heblich längeren Verfahren führt. 

Diese Möglichkeit ist ein zusätzlicher Beitrag, um 
die im Koalitionsvertrag angestrebte Verkürzung 
der Verfahrensdauer zu erreichen. Eine schnelle 
Anhörung dient auch dazu, die Schaffung von 
Nachfluchttatbeständen (z.B. exilpolitische Akti-
vitäten, Konversion) zu erschweren. 

 Entscheidung des Bundesamtes – unzulässige 
Asylanträge (§ 29 AsylG-E) 

In § 29 des Gesetzentwurfs sind nun alle Gründe 
für die Unzulässigkeit eines Asylantrags zusam-
mengefasst. Dies wird zu einer erheblichen Ver-
fahrensbeschleunigung führen und dient der 
Normenklarheit und Verständlichkeit des Asyl-
gesetzes.  

Nach Art. 33 Abs. 2 a der Richtlinie 2013/32/EU 
(Verfahrens-Richtlinie) können die Mitgliedstaa-
ten einen Asylantrag als unzulässig betrachten, 
wenn ein anderer Mitgliedstaat bereits internatio-
nalen Schutz gewährt hat. Diese Regelung wird 
nun in nationales Recht umgesetzt. Außerdem 
sind Anträge unzulässig, wenn ein Staat, der be-
reit ist, den Ausländer wieder aufzunehmen, als 
für den Antragsteller sicherer Drittstaat gemäß § 
26a AsylG betrachtet wird. Aktuell sind diese si-
cheren Drittstaaten Norwegen und die Schweiz. 
Anträge sind ebenfalls unzulässig, wenn ein 
Staat, der kein Mitgliedstaat und bereit ist, den 
Ausländer wieder aufzunehmen, als sonstiger 
Drittstaat gemäß § 27 AsylG betrachtet wird. 

Die Regelung der unzulässigen Asylanträge wird 
benötigt, um erheblichen Mehraufwand durch 
Prüfung von Asylanträgen von Personen, die be-
reits in einem anderen Staat Schutz erhalten ha-
ben, zu vermeiden. Diese Fallgestaltung be-
schränkt sich nicht auf Einzelfälle, sondern hat 
durchaus praktische Bedeutung. 

Damit sich durch die neu eingeführte Anhörung 
zur Zulässigkeit keine Verfahrensverzögerungen 
ergeben, kann sie dafür geschulten Bediensteten 
anderer Behörden übertragen werden, § 24 Abs. 
1a AsylG. 

 Ablehnung als „offensichtlich unbegründet“ be-
zieht sich auch auf den subsidiären Schutz (§ 
29a AsylG-E) 

Es handelt sich um eine für das Bundesamt wich-
tige Klarstellung, dass sich die Entscheidung des 
Bundesamtes als „offensichtlich unbegründet“ 
auch auf den subsidiären Schutz bezieht. Diese 
Auffassung war in der Rechtsprechung bisher 
umstritten und hat gerade in offensichtlich unbe-
gründeten Fällen zu einer nicht anfechtbaren An-
ordnung der aufschiebenden Wirkung geführt 
und den Vollzug verhindert. Dadurch wird sich 
die Anzahl der Klageverfahren reduzieren. 

 Versand anerkennender Bescheide mit Stan-
dardbrief (§ 31 AsylG-E)  

Wird dem Asylantrag vollständig stattgegeben, so 
erfolgt der Versand der Anerkennungsbescheide 
nunmehr mit Standardbrief und nicht mehr mit 
Einschreiben. Eine förmliche Zustellung ist in 
diesen Fällen gesetzlich nicht mehr vorgesehen. 
Dadurch kann die Zustellung technisch be-
schleunigt und rationalisiert werden, was auch 
im Interesse der Schutzberechtigten liegt. Beim 
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Bundesamt ergeben sich dadurch Kosteneinspa-
rungseffekte. 

 Aufenthaltsgestattung ab Ausstellung des An-
kunftsnachweises (§ 55 AsylG-E, § 87c AsylG-E) 

Die Aufenthaltsgestattung entsteht grundsätzlich 
einheitlich mit Ausstellung des Ankunftsnach-
weises. Bisher wird unterschieden zwischen 
Ausländern, die unerlaubt aus einem sicheren 
Drittstaat einreisen und erst mit Stellung des 
Asylantrags eine Aufenthaltsgestattung erwerben 
und anderen Asylsuchenden, die bereits zum 
Zeitpunkt ihres Asylgesuchs die Aufenthaltsge-
stattung erwerben. Diese Unterscheidung wird 
aufgegeben. Allen Ausländern wird ein An-
kunftsnachweis ausgestellt, wenn sie um Asyl 
nachgesucht haben, erkennungsdienstlich behan-
delt wurden und noch keinen Asylantrag gestellt 
haben. 

Beispielsweise ist der Zeitpunkt des Entstehens 
der Aufenthaltsgestattung wichtig für die Fristbe-
rechnung, ab wann eine Beschäftigung ausgeübt 
werden darf. Durch das einheitliche Entstehen 
der Gestattung wird es keine Unterscheidung 
mehr zwischen verschiedenen Ausländergrup-
pen geben. Diese Regelung wird begrüßt, weil sie 
den Anreiz für alle Asylsuchenden erhöht, eine 
Ankunftsnachweis zur erhalten. Damit gelangen 
die erhobenen Daten auch schneller an das Aus-
länderzentralregister, was zu einem Sicherheits-
gewinn führt. 

In der Übergangsregelung des § 87c AsylG-E wird 
klargestellt, dass bereits entstandene Aufenthalts-
gestattungen bestehen bleiben.   

Die Änderung des Absatz 1 Satz 3, wonach in 
den Fällen, in denen kein Ankunftsnachweis 
ausgestellt wird, die Aufenthaltsgestattung mit 
der Stellung des Asylantrags entsteht, betrifft ins-
besondere unbegleitete Minderjährige. Sie wer-
den durch das jeweils zuständige Jugendamt zu-
nächst vorläufig und nach der Verteilung endgül-
tig in Obhut genommen. Da sie nicht in Erstauf-
nahmeeinrichtungen untergebracht werden, son-
dern in Einrichtungen der Jugendhilfe, kann 
ihnen auch kein Ankunftsnachweis ausgestellt 
werden. Sie können ihren Asylantrag schriftlich 
beim Bundesamt stellen. Mit Zugang des Antrags 
beim Bundesamt entsteht wie bisher die Aufent-
haltsgestattung.  

 Datum der Ausstellung des Ankunftsnachweises 
in der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestat-
tung (§ 63 Abs. 5 AsylG-E) 

Einem Ausländer wird mit Stellung des Asylge-
suchs der Ankunftsnachweis ausgestellt, nach 
Stellung des Asylantrags die Bescheinigung über 
die Aufenthaltsgestattung. Wird die Bescheini-
gung über die Aufenthaltsgestattung ausgestellt, 
so wird der Ankunftsnachweis eingezogen. Da-
mit das Datum der „Ausstellung des Ankunfts-
nachweises“ weiterhin ersichtlich ist, wird es – 
neu – auf der Bescheinigung über die Aufent-
haltsgestattung vermerkt.  Der neue Anknüp-
fungspunkt „Ausstellung des Ankunftsnachwei-
ses muss aus der Bescheinigung über die Aufent-
haltsgestattung ersichtlich sein. Nur so kann er in 
der Praxis rechtssicher als Ausgangspunkt für 
verschiedene soziale Rechte dienen. 

Art. 7 Änderung des Ausländerzentralregistergeset-
zes 

 § 3 Abs. 2 Nr. 4 Erweiterung Speicherinhalt auf 
begleitende Ehegatten/ Lebenspartner  

Die Neuregelung wird begrüßt, weil sie eine Lü-
cke schließt. Mit dem Datenaustauschverbesse-
rungsgesetz wurde im AZR die Möglichkeit ge-
schaffen, bei Asylsuchenden/Asylantragstellern 
und unerlaubt eingereisten/aufhältigen Auslän-
dern begleitende minderjährige Kinder/Jugendli-
che und Elternteile zu erfassen. Dies soll eine ge-
meinsame Unterbringung sichern und dient der 
Abbildung des Familienverbands. Durch die Er-
weiterung auf Ehegatten und Lebenspartner wird 
der Empfehlung des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge Rechnung getragen, dass für die 
asylrechtliche Betrachtung die Speicherung der 
gesamten Kernfamilie relevant ist.  

 §§ 18a – 18d Erweiterung Übermittlungsumfang 
auf begleitende Ehegatten/ Lebenspartner  

Die Folgeregelung für die Abbildung der Kernfa-
milie im Datenkranz des Ausländerzentralregis-
ters wird begrüßt. Die Erweiterung des Spei-
cherinhaltes in § 3 Abs. 2 Nr. 4 wird in den Über-
mittlungsvorschriften der §§ 18a bis 18d nach-
vollzogen, so dass die dort genannten Stellen 
(z.B. Bundesagentur für Arbeit, Jugendämter) im 
Rahmen der Auskunftserteilung aus dem AZR 
auch die zu begleitenden Ehegatten und Lebens-
partnern gespeicherten Daten erhalten können. 

b) zum Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 
10.11.2015 (Bundestags-Drucksache 18/6644) 
„Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstüt-
zen, Integration befördern und Lohndumping 
bekämpfen“ 

Nr. 1 Asylverfahren verkürzen, den Zugang zu so-
zialen Netzwerken verbessern 

- Personal im Bereich Asylprüfung ist über die 
derzeitigen Planungen hinaus und schnell aufzu-
stocken 

Der Gesamtstelleneinsatz für 2016 beträgt 6.300 
Stellen sowie 1.000 befristete Stellen. Davon sind 
rund 1.900 Entscheider und ca. 2.700 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Asylverfahrens-
sekretariaten.  

Mit Stand zum 25. Mai 2016 hat das Bundesamt 
rund 7.090 Vollzeitäquivalente. Diese Zahl setzt 
sich zusammen aus 5.500 (originäres Personal 
BAMF) und ca. 1.590 Abordnungen von Bundes-
ressorts, Vivento, Post, Bundeswehr, BA etc. Dar-
über hinaus werden alle Möglichkeiten eines be-
darfsgerechten Personaleinsatzes genutzt. 

- Obligatorische Asyl-Widerrufsprüfungen sind 
einzustellen 

Das Bundesamt hat den gesetzlichen Auftrag, Wi-
derrufsverfahren nach § 73 AsylG durchzufüh-
ren. Die Abschaffung der Regelprüfung würde zu 
einer Vielzahl von Einzelanfragen seitens der 
Ausländerbehörden führen. 

- Altfallregelung 

Ob eine Altfallregelung und unter welchen Vo-
raussetzungen sie eingeführt wird, ist eine politi-
sche Entscheidung. Der Bundesrat hat in seiner 
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Sitzung am 18. März 2016 einen Antrag der Län-
der Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein mehrheitlich angenommen, in dem er eine 
Altfallregelung für besonders langjährige Asyl-
verfahren empfiehlt1. 

- Beschränkungen der Bewegungsfreiheit sind 
aufzuheben 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eines Integ-
rationsgesetzes (BT-Drucksache 18/8615) wird 
eine Wohnsitzregelung eingeführt. Der konzepti-
onelle Ansatz, durch eine Wohnsitzzuweisung 
einerseits die optimale Ausnutzung der Integrati-
onsangebote zu gewährleisten und andererseits 
Segregationstendenzen entgegenzuwirken, ist 
richtig und wird unterstützt. 

- Zwangsverteilungssystem ist umzuwandeln in 
solidarischen Ausgleichsmechanismus 

Seit dem 1. April 1993 wird die Verteilung der 
Asylbewerber auf die Bundeländer mit Hilfe ei-
nes computergestützten Systems durchgeführt, 
das die früheren wöchentlichen Verteilersitzun-
gen mit den Bundesländern ersetzt. Seit diesem 
Zeitpunkt werden die Asylbewerber durch das 
EASY(Erstverteilung von Asylbegehrenden)-Sys-
tem auf die Bundesländer verteilt. Der die Vertei-
lung steuernde Verteilalgorithmus berücksichtigt 
die gem. § 45 AsylG festgelegten Aufnahmequo-
ten. Diese werden jährlich, entsprechend des Kö-
nigsteiner Schlüssels, angepasst. Die Berechnung 
des Königsteiner Schlüssels wird jährlich vom 
Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 
durchgeführt, der Schlüssel wird im Bundesan-
zeiger veröffentlicht. Er setzt sich zu zwei Drit-
teln aus dem Steueraufkommen und zu einem 
Drittel aus der Bevölkerungszahl der Länder zu-
sammen. Damit besteht Verteilungsgerechtigkeit 
zwischen den Bundesländern nach der verein-
barten Quote. Dieses System hat sich sehr be-
währt. 

- Bleiberecht für Asylsuchende, die Arbeit gefun-
den haben 

Diese Forderung entspricht nicht der bisher von 
der Bundesregierung vertretenen Linie, nur Men-
schen mit einer echten Bleibeperspektive Integra-
tionsmaßnahmen und eine Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt zu verschaffen. Durch die Umset-
zung des Vorschlags würde wiederum ein neuer 
Anreiz entstehen, in Deutschland einen Asylan-
trag zu stellen und ein (wie auch immer geartetes 
Schein-)Arbeitsverhältnis zu begründen, um in 
den Genuss des Bleiberechts zu kommen. Dies 
führte wiederum zu einer weiteren Belastung des 
Asylverfahrens sowie zu einer Schlechterstellung 
der anerkannt Schutzberechtigten, da eine hö-
here Anzahl von Personen auf die vorhandenen 
Integrationsangebote käme. Im Hinblick auf den 
Westbalkan steht dem Vorschlag § 26 Abs. 2 Be-
schV entgegen. 

Nr. 2 Frühzeitige Sprachkurse für alle Flüchtlinge 

Inwieweit in der Vorbemerkung zu Punkt 2 von 
einem „völlig unzureichendem Zugang zu 

                                                 
1 BR-Drucksache 68/2/16, S. 3 (Antrag), Beschluss: Bundesrat, 943. Sitzung, 18. März 2016, Protokoll S. 114 

Sprachkursen“ für Flüchtlinge ausgegangen wird, 
kann nicht nachvollzogen werden:  

 Anerkannte Flüchtlinge bzw. Asylberechtigte 
erhalten einen Aufenthaltstitel nach § 25 Abs. 
1 bzw. 2 AufenthG und sind damit an-
spruchsberechtigt für die Teilnahme an einem 
Integrationskurs des Bundes. Entsprechend 
erhalten sie von der zuständigen Ausländer-
behörde zeitnah nach Erteilung des Aufent-
haltstitels eine Teilnahmeberechtigung- bzw. 
–verpflichtung für die Teilnahme am Integra-
tionskurs. Die statistischen Daten aus der In-
tegrationskursgeschäftsstatistik des Bundes 
für das Jahr 2015 zeigen, dass diese Personen-
gruppe die Integrationskurse auch vermehrt 
in Anspruch nimmt. Die Zahl der von den 
Ausländerbehörden verpflichteten Personen 
ist im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 
fast 79 % angestiegen. Insgesamt haben 
124.161 Neuzuwanderer im Jahr 2015 eine 
Teilnahmeberechtigung von den Ausländer-
behörden erhalten. Im Vergleich zum Jahr 
2014 haben außerdem rund 61 % mehr Perso-
nen an verpflichteten Neuwanderern im Jahr 
2015 auch einen Integrationskurs tatsächlich 
begonnen. Insgesamt haben 69.420 von den 
Ausländerbehörden berechtigte bzw. ver-
pflichtete Neuzuwanderer im Jahr 2015 einen 
Integrationskurs begonnen.  

 Mit dem Frauen- und Elternintegrationskur-
sen steht im Bereich der Integrationskurse ein 
Integrationskursangebot zur Verfügung, dass 
sich insbesondere an Frauen bzw. Eltern rich-
tet. Die Frauenintegrationskurse sind speziell 
auf die Lebenssituation von Frauen und deren 
Interessen (beispielsweise Erziehung und Be-
treuung von Kindern, Beratungsangebote) zu-
geschnitten. 

Derzeit wird geprüft, inwieweit eine Unter-
stützung der Teilnahme durch Hilfestellung 
für eine notwendige Kinderbetreuung erfol-
gen kann und ob hierfür ein Bedarf besteht.  

 Hinsichtlich der Integration in den Arbeits-
markt sollen die vorhandenen Programme ge-
nutzt und aufgestockt werden. So wurde das 
IQ-Programm für das Jahr 2016 um 19 Mio. 
Euro von 45 Mio. Euro auf 64 Mio. Euro auf-
gestockt. Eine Aufstockung in den Jahren 
2017 und 2018 um mindestens die gleiche 
Höhe ist geplant. 

Zu Punkt 2 im Einzelnen 

 Die Öffnung der Sprachkurse für Asylbewerber 
haben hat zu einer beispiellosen Erweiterung von 
Angebot und Nachfrage geführt und damit einen 
Großteil der Forderung erfüllt. Die Ausweitung 
des Angebotes auf alle Asylbewerber ist zumin-
dest derzeit nicht angezeigt.  

Seit Inkrafttreten des Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetzes am 24. Oktober 2015 haben fol-
gende Personengruppen eine Zugangsmöglich-
keit zum Integrationskurs:  
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- Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive 
(Herkunftsländer Iran, Irak, Syrien und Erit-
rea) 

- Personen mit einer Duldung nach § 60a Abs. 
2 Satz 3 AufenthG 

- Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 AufenthG 

Bis zum Juni 2016 wurden bereits rund 211.000 
Anträge auf Zulassung zum Integrationskurs 
beim Bundesamt gestellt und 80.000 Zulassun-
gen erteilt worden.  

Nach der im Integrationsgesetz vorgesehenen 
Neuregelung ist außerdem geplant, eine Ver-
pflichtungsmöglichkeit für die Teilnahme am In-
tegrationskurs für Empfänger von Asylbewerber-
leistungen zu schaffen. Diese kann bei entspre-
chendem Leistungsbezug künftig durch die Leis-
tungsbehörden ausgesprochen werden. 

Durch das Integrationsgesetz ist weiterhin vorge-
sehen, den Stundenanteil des Orientierungskur-
ses von bisher 60 Stunden auf 100 Stunden zu er-
höhen. Der Wertevermittlung durch Vermittlung 
von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur 
und Geschichte in Deutschland wird insgesamt 
ein hoher Stellenwert eingeräumt.  

 Die stärkere Verzahnung von Spracherwerb und 
Arbeitsfördermaßnahmen wird derzeit verwirk-
licht. Sie ist das Ziel der bundesweiten Maß-
nahme KompAS (Kompetenzfeststellung, früh-
zeitige Aktivierung und Spracherwerb), welche 
die Bundesagentur für Arbeit in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge durchführt. Ziel ist es, den Besuch des In-
tegrationskurses durch weitere berufsqualifikato-
rische Maßnahmen nach § 45 SGB III zu beglei-
ten und zu ergänzen, um eine schnelle Vermitt-
lung der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt o-
der in weiterführende geeignete Maßnahmen zu 
ermöglichen. Die KompAS-Maßnahmen starten 
mehrheitlich zum 1.8.2016.   

Ab 01. Juli 2016 erweitert der Bund außerdem 
das Angebot an berufsbezogener Sprachförderung 
für Menschen mit Migrationshintergrund. Die be-
rufsbezogene Deutschsprachförderung wird zu 
einem Regelinstrument der Sprachförderung des 
Bundes.  

 Die Lehrkräfte werden künftig besser bezahlt: Der 
Haushaltsausschuss hat in seiner Sitzung am 1. 
Juni 2016 den Bericht der Bundesregierung zum 
Sachstand und zu Maßnahmen in Bezug auf eine 
angemessene Lehrkrafthonorierung in Integrati-
ons- und Sprachkursen zur Kenntnis genommen. 
Es wurde beschlossen, dass das Bundesministe-
rium des Innern den Kostenerstattungssatz für 
die Durchführung von Integrationskursen auf bis 
zu 4,00 Euro pro Teilnehmer und Unterrichtsein-
heit erhöhen kann.   

 Die Kapazitäten werden bereits ausgebaut. Die fi-
nanziellen Mittel für die Integrationskurse hat 
der Bund bereits erheblich aufgestockt. Im Jahr 
2016 stehen für die Integrationskurse 559 Mio 
Euro zur Verfügung.  

Im Rahmen des Kapazitätsausbaus im Integrati-
onskursverfahren wurden seit Juli 2015 insge-
samt ca. 250 neue Integrationskursträger vom 
Bundesamt zugelassen (absolute Zahl Stand 
23.05.2016: 1.604, entspricht einer Steigerung 
von 19 %). Die Anzahl der Orte, an denen Integ-
rationskurse durchgeführt werden, liegt bundes-
weit aktuell bei über 7.000. (Vergleich Ende Juli 
2015: ca. 5.400 Kursorte). Die Kapazitätsauswei-
tung wird vom Bundesamt durch zahlreiche 
Maßnahmen unterstützt, die insgesamt die Rah-
menbedingungen für den Kapazitätsausbau er-
leichtern sollen:  

- Erhöhung der Höchstteilnehmerzahl in allge-
meinen Integrationskursen von 20 auf 25 Per-
sonen 

- Seit 01.01.2016 bereits Erhöhung des Kosten-
erstattungssatzes von 2,94 Euro auf 3,10 Euro  

- Seit 01.01.2016 Erhöhung der Vergütungsun-
tergrenze für Honorarlehrkräfte von 20 Euro 
auf 23 Euro pro Unterrichtsstunde - die Ein-
haltung der Vergütungsuntergrenze ist die Vo-
raussetzung für den Erhalt einer mehrjährigen 
Trägerzulassung.  

- Erleichterungen bei der Lehrkräftezulassung 

- Erhöhung der Transparenz des Kursangebots 
bzw. freier Kursplätze zur Beschleunigung 
des Zugangs für Teilnahmeberechtigte durch 
Veröffentlichung des Kursangebots/sowie 
freie Kursplätze 

Weitere Maßnahmen zur Beschleunigung/ Steue-
rung des Zugangs bzw. der Kursaufnahme erfol-
gen im Zusammenhang mit dem Integrationsge-
setz (geplante Änderungen der Integrationskurs-
verordnung):  

- Verkürzung der Gültigkeitsdauer von Zulas-
sungen (von bisher 2 Jahren auf ein Jahr). Der 
Berechtigungsschein für die Zielgruppe der 
Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive so-
wie die sonstigen Personengruppen des § 44 
Abs. 4 Satz 3 ist bereits jetzt auf eine Gültig-
keit von 3 Monaten beschränkt.  

- Verkürzung der Wartezeiten für den Beginn 
eines Integrationskurses nach Anmeldung des 
Teilnehmers beim Träger von 3 Monaten auf 
6 Wochen 

- Ausbau der Steuerungsmöglichkeiten des 
Bundesamtes, wenn ein Kursbeginn innerhalb 
von 6 Wochen nach Anmeldung nicht zu-
stande gekommen ist.  

- Verpflichtung des Kursträgers, von den Trä-
gern der Grundsicherung verpflichtete Perso-
nen (d.h. SGB II-Leistungsempfänger) vorran-
gig bei der Platzvergabe zu berücksichtigen. 
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d) zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 24.02.2016 (Bundestags-Drucksache 
18/7651) „Integration ist gelebte Demokratie 
und stärkt den sozialen Zusammenhalt“ 

Nr. 1  Zügige, qualifizierte und faire Asylverfahren 

-  Personelle Ressourcen für zügige, qualifizierte 
und faire Asylverfahren 

Der Gesamtpersonalbedarf für 2016 beträgt 6.300 
Stellen sowie 1.000 befristete Stellen. Davon sind 
rund 1.900 Entscheider und ca. 2.700 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Asylverfahrens-
sekretariaten.  

Mit Stand zum 25. Mai 2016 hat das Bundesamt 
rund 7.090 Vollzeitäquivalente. Diese Zahl setzt 
sich zusammen aus 5.500 (originäres Personal 
BAMF) und ca. 1.590 Abordnungen von Bundes-
ressorts, Vivento, Post, Bundeswehr, BA etc. Dar-
über hinaus werden vom Bundesamt alle Mög-
lichkeiten eines bedarfsgerchten Personaleinsat-
zes genutzt. 

-  Abschaffung des obligatorischen Widerrufsver-
fahrens 

Das Bundesamt hat den gesetzlichen Auftrag, Wi-
derrufsverfahren nach § 73 AsylG durchzufüh-
ren. Die Abschaffung der Regelprüfung würde zu 
einer Vielzahl von Einzelanfragen der Ausländer-
behörden führen. 

-  Altfallregelung  

Ob eine Altfallregelung und unter welchen Vo-
raussetzungen sie eingeführt wird, ist eine politi-
sche Entscheidung. Der Bundesrat hat in seiner 
Sitzung am 18. März 2016 einen Antrag der Län-
der Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein mehrheitlich angenommen, in dem er eine 
Altfallregelung für besonders langjährige Asyl-
verfahren empfiehlt2. 

Nr. 2 Integration in die offene Gesellschaft 

 Die Wertevermittlung bei Asylsuchenden wurde 
bereits aktiv verbessert: 
Um Asylsuchende frühzeitig bei der Erstorientie-
rung zu unterstützen und über die Wertegrund-
lage Deutschlands zu informieren, hat das Bun-
desamt Ende 2015 ein Konzept der integrierten 
Wertevermittlung erstellt. Es sieht vor, dass das 
Thema Werte nicht nur einmalig behandelt, son-
dern zum integralen Bestandteil des Asylverfah-
rens und des gesamten Integrationsprozesses 
wird. Die Thematik wird im Orientierungskurs 
aufgenommen (künftig 100 UE gegenüber bisher 
60 UE). Die bestehenden Integrationsinstrumente 
des Bundesamtes (Integrationskurs, Migrations-
beratung, Projektförderung) dienen dabei bereits 
jetzt der Wertevermittlung. Weitere ergänzende 
Materialien stehen zur Verfügung. 

 Die Zugangsmöglichkeiten zum Integrationskurs 
wurden bereits im notwendigen Umfang verbes-
sert. Sie bestehen nicht nur für anerkannte 
Flüchtlinge, sondern auch für  

                                                 
2 BR-Drucksache 68/2/16, S. 3 (Antrag) 
Beschluss: Bundesrat, 943. Sitzung, 18. März 2016, Protokoll S. 114 

- Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive 
(Herkunftsländer Iran, Irak, Syrien und Erit-
rea) 

- Personen mit einer Duldung nach § 60a 
Abs. 2 Satz 3 AufenthG 

- Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 AufenthG 

Die Voraussetzung der guten Bleibeperspektive 
orientiert sich an den erforderlichen gesetzlichen 
Voraussetzungen, die für alle vom Bund geför-
derten Sprachmaßnahmen gelten: (vgl. § 43 Abs. 
1 AufenthG) „rechtmäßiger und dauerhafter Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland“. 
Eine entsprechende Wahrscheinlichkeit für einen 
rechtmäßigen und dauerhaften Aufenthalt in 
Deutschland liegt nur vor bei Herkunftsländern, 
die eine entsprechend hohe Schutzquote aufwei-
sen. Die Ausweitung des Angebotes auf alle Asyl-
bewerber ist zumindest derzeit nicht angezeigt. 

Derzeit wird geprüft, inwieweit eine Unterstüt-
zung der Teilnahme am Integrationskurs durch 
Hilfestellung für eine notwendige Kinderbetreu-
ung erfolgen kann und ob hierfür ein Bedarf be-
steht. 

 Das bestehende Integrationskursangebot ist aus-
reichend differenziert. Das Lernen einer Fremd- 
bzw. Zweitsprache ist von einer Reihe von Fakto-
ren abhängig, welche bei der Gestaltung eines 
Kursangebotes berücksichtigt werden müssen. Ei-
nige der wichtigsten sind dabei die Motivation, 
die Sprachbegabung, bereits bestehende Sprach-
lernerfahrungen, die formale Qualifikation, das 
Geschlecht und das Alter. Mit den Integrations-
kursen besteht seit über elf Jahren ein System, 
welches flexibel auf diese Faktoren und auf die 
verschiedenen sprachlichen Bedarfe Zugewan-
derter eingehen kann: So gibt es neben insgesamt 
sieben Kursarten (allgemeiner Integrationskurs, 
Elternintegrationskurs, Frauenintegrationskurs, 
Förderkurs, Jugendintegrationskurs, Alphabeti-
sierungskurs und Intensivkurs) auch die Mög-
lichkeiten, einzelne Module zu überspringen 
bzw. zu wiederholen sowie die Kursart zu wech-
seln. Mit der vom Deutschen Volkshochschulver-
band entwickelten Lernplattform „ich-will-
deutsch-lernen.de“ liegt ein auf die Integrations-
kurse zugeschnittenes E-Learning-Angebot vor, 
welches sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Unterrichts eingesetzt werden kann. Weitere  
E-Learning-Formate (Virtuelles Klassenzimmer, 
Blended Learning) sollen in naher Zukunft mo-
dellhaft erprobt werden. Eine weitere Ausdiffe-
renzierung kann überdies nach den Erfahrungen 
des Bundesamtes im ländlichen Raum nicht an-
geboten werden. 

 Die Vermittlung der pluralistischen Gesellschaft 
war und ist Ziel der Projektförderung im Bundes-
amt. Die im Auftrag des BMI und des BMFSFJ 
vom Bundesamt geförderten Integrationsprojekte 
für jugendliche und erwachsene Zuwanderer ha-
ben einen wesentlichen Schwerpunkt in der Ver-
mittlung der Werte und des Mehrwertes einer 
pluralistischen, interkulturellen Gesellschaft. 
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Maßnahmen zur Stärkung von Toleranz und Ak-
zeptanz zwischen allen gesellschaftlichen Grup-
pen vor Ort sind von großer Bedeutung in einer 
zunehmend pluralistischen Gesellschaft. Haltun-
gen, die auf Ablehnung von als anders wahrge-
nommenen Gruppen basieren, führen zu Vorur-
teilen und Diskriminierung. Diese Entwicklun-
gen sollen im Rahmen der Projekte klar aufge-
zeigt und entsprechende Gegenmaßnahmen ent-
wickelt werden. Derzeit ist auf der Homepage des 
Bundesamtes eine Ausschreibung u.a. zu dieser 
Thematik veröffentlicht. 

Der religiöse Pluralismus in unserer Gesellschaft 
fordert einen interreligiösen Dialog, der dem 
Austausch und der Begegnung zwischen Perso-
nen und Gemeinschaften unterschiedlichen 
Glaubens dient. In der Projektförderung des Bun-
desamtes war und ist dieses Thema immer wie-
der ein wichtiger Schwerpunkt. Die Projekte för-
dern den interreligiösen Dialog, schaffen Ver-
ständnis für andere Glaubensinhalte und vermit-
teln das Grundrecht der Religionsfreiheit. 

 Frauen werden in den Integrationskursen beson-
ders unterstützt. Mit dem Frauen- und Elternin-
tegrationskursen steht im Bereich der Integrati-
onskurse ein Integrationskursangebot zur Verfü-
gung, dass sich insbesondere an Frauen bzw. El-
tern richtet. Die Frauenintegrationskurse sind 
speziell auf die Lebenssituation von Frauen und 
deren Interessen (beispielsweise Erziehung und 
Betreuung von Kindern, Beratungsangebote) zu-
geschnitten. 

Derzeit wird geprüft, inwieweit eine Unterstüt-
zung der Teilnahme durch Hilfestellung für eine 
notwendige Kinderbetreuung erfolgen kann und 
ob hierfür ein Bedarf besteht.  

 Im Rahmen seiner Projektförderung unterstützt 
das Bundesamt den kulturellen Austausch und 
der Zugang zu kulturellen Angeboten. Die Stär-
kung und Nutzung der Kompetenzen von Zu-
wander/innen beispielsweise durch künstlerisch-
kreative Angebote wie Theater, Musik und Tanz 
ist ebenfalls als Ziel der Projektförderung in den 
Förderrichtlinien verankert. Viele, des öfteren 
niedrigschwellige Projekte, gerade für junge Mig-
rant/innen, haben solche Maßnahmen als we-
sentliche Projektinhalte und dienen dem inter-
kulturellen Austausch. Sprachbarrieren spielen 
hier eine geringere Rolle, Sprachkenntnisse wer-
den „spielerisch“ vermittelt. 

3. Teilhabe durch Bildung 

 Das Integrationskurssystem des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge berücksichtigt die ver-
schiedenen Qualifikationsniveaus von Zugewan-
derten. Die Beherrschung mehrerer Sprachen 
durch Lehrkräfte spielt für den Integrationskurs 
jedoch nur eine untergeordnete Rolle, da der Un-
terricht in deutscher Sprache durchgeführt wird. 

Das Bundesamt organisiert seit 2009 die berufs-
bezogene Sprachförderung für Menschen mit 
Migrationshintergrund aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF-BAMF-Programm). Das 
ESF-BAMF-Programm hat Standards in der be-
rufsbezogenen Sprachförderung gesetzt. Die 
Kurse beginnen ab Spracheingangsniveau A1. 

Ziel ist die Verbesserung der Arbeitsmarktchan-
cen von Menschen mit Migrationshintergrund. 
Seit 2009 wurden rd 9.000 Kurse mit mehr als 
180.000 Teilnehmenden durchgeführt. Das ESF-
BAMF-Programm läuft 2017 aus, danach greift 
das neue Regelinstrument, die berufsbezogene 
Deutschsprachförderung nach § 45a AufenthG, 
die ebenfalls vom BAMF umgesetzt wird.  

 In allen Materialien, die das Bundesamt zur Ers-
torientierung von Asylsuchenden erstellt hat, 
wird das Thema Bildung aufgegriffen(App „An-
kommen“, Broschüre „Das Grundgesetz – Basis 
unseres Zusammenlebens“ oder dem Konzept 
„Erstorientierung und Deutsch lernen für Asylbe-
werber“).  

 Das Bundesamt fördert zudem seit Jahren die El-
ternarbeit von Menschen mit Migrationshinter-
grund in mehreren Projekten. Außerdem sollen 
auch Projekte unterstützt werden, bei denen es 
um die interkulturelle Öffnung der Elternarbeit 
geht.   

8. Stärkung und Verstetigung des bürgerschaftli-
chen Engagements 

 Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
stärkt die Engagementstruktur. Die Förderung eh-
renamtlichen Engagements steht derzeit beson-
ders im Fokus der Projektförderung des Bundes-
amtes. Dabei stehen zum einen die fachliche 
Qualifizierung und zum anderen aber auch die 
Unterstützung der Ehrenamtlichen in psychi-
scher Hinsicht im Mittelpunkt. Ferner sollen ent-
sprechende Strategien auch im Rahmen von sei-
tens des Bundesamts geförderten Multiplikato-
renschulungen vermittelt werden.  

 Im Rahmen eines Projektes des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge mit der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
(bagfa) soll an mehreren Standorten erprobt wer-
den, wie der Zugang von Flüchtlingen in ehren-
amtliches Engagement gestaltet werden kann, da-
mit auch diese Zielgruppe Zugang und Teilhabe 
zum Bereich bürgerschaftlichen Engagements 
und dadurch auch die Möglichkeit zu vertieften 
sozialen Kontakten erhält. 

 Das Bundesamt hat es sich auch weiter zum Ziel 
gesetzt, Migranten-organisationen als Brücken-
bauer zwischen Aufnahmegesellschaft und Mig-
rantInnnen zu unterstützen und aktuell oftmals 
erste Anlaufstellen für Flüchtlinge weiter speziell 
zu fördern.  

 Das Bundesamt fördert das Programm „Integra-
tion durch Sport“, das im letzten Jahr insoweit 
geöffnet wurde, dass aktuell Maßnahmen mit 
Flüchtlingen unabhängig von deren Bleibeper-
spektive gefördert werden können.  

9. Effektive staatliche Strukturen für Integration 

 Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
tritt aktiv für die interkulturelle Öffnung der Ver-
waltung ein und hat dies als Teil eines bundes-
weiten Modellprojektes mit den Ausländerbehör-
den in elf Bundesländern adressiert.  

 Das Bundesamt praktiziert interkulturelle Öff-
nung seit vielen Jahren im Rahmen von Stellen-
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ausschreibungen, so wird aktuell in einer Aus-
schreibung für Führungskräfte auf ein interkultu-
relles Arbeitsumfeld hingewiesen. Dieses spiegelt 
den Anspruch des Hauses, hier auch „Vorreiter“ 
zu sein, gut wieder. Im Stellenausschreibungstext 
für die Ausbildungsberufe des Bundesamtes wird 
darauf hingewiesen, dass „Auszubildende aller 
Nationalitäten“ gesucht werden. 

Nr. 10 Europäische Investitionen 

Das Bundesamt begrüßt die Forderung. 

 Investitionen seitens der Europäischen Kommis-
sion in Integration erfolgen im Rahmen des Asyl-
, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF), der 
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
verwaltet wird. Der Finanzrahmen des AMIF be-
trägt für die Bundesrepublik Deutschland für den 
Zeitraum der Förderperiode 2014–2020 
208.416.877,00 EURO. Abzüglich der techni-
schen Hilfe stehen im Rahmen der Projektförde-

rung insgesamt 195.953.948,80 EURO zur Verfü-
gung. Ein Großteil der zur Verfügung stehenden 
Summe fällt dabei in das Spezifische Ziel „In-
tegration von Drittstaatsangehörigen und legale 
Migration“ mit einem Anteil von 
92.098.355,92 EURO, was etwa 47 % entspricht. 
Die verfügbaren Mittel entsprechen nicht dem 
vorhandenen Bedarf und nicht dem Anteil der in 
Deutschland aufgenommenen Personen. Auch 
andere Mitgliedstaaten haben einen erhöhten Be-
darf. 

 Im Jahr 2018 werden die Kommission und die 
Mitgliedstaaten den Finanzrahmen vor dem Hin-
tergrund der bisher erreichten Ziele überprüfen. 
Dabei wird auch das Spezifische Ziel „Integra-
tion von Drittstaatsangehörigen und legale Migra-
tion“ Berücksichtigung finden. Inwieweit eine 
Aufstockung der Mittel im Nachgang der Evaluie-
rung erfolgen kann, ist zurzeit noch nicht abzu-
schätzen. Ein entsprechender Bedarf wird aber 
gesehen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)671 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 15. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Kommissariat der Deutschen Bischöfe 

Gemeinsame Stellungnahme des Bevollmächtigten 
des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Europäischen Union und des Leiters 
des Kommissariats der deutschen Bischöfe – Katho-
lisches Büro in Berlin – 

Die beiden Kirchen nehmen anlässlich der Sachver-
ständigenanhörung im Ausschuss für Arbeit und So-
ziales des Deutschen Bundestages zu ausgewählten 
Regelungen des Entwurfs eines Integrationsgesetzes 
Stellung. 

                                                 
1 BVerfG, AZ: 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Artikel 4 Änderung des Asylbewerberleistungsgeset-
zes  

Zu § 1a AsylbLG-E – Anspruchseinschränkungen 

Die Kirchen haben § 1a AsylbLG seit seiner Einfüh-
rung kritisiert, Sie halten es nicht mit verfassungs-
rechtlichen Grundsätzen vereinbar Ausländern ohne 
zeitliche Begrenzung über Jahre hinweg nur einge-
schränkte Leistungen zu gewähren. Wie das Bundes-
verfassungs-gericht in seinem Urteil vom 18. Juli 
20121 festgestellt hat, muss das menschenwürdige 
Existenzminimum sichergestellt sein. Migrationspo-
litische Erwägungen dürfen nicht zu einer Absen-
kung führen. 
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Die Leistungen nach dem AsylbLG sollen das Exis-
tenzminimum sichern – der Leistungsumfang nach 
§ 1a AsylbLG ist demgegenüber jedoch deutlich re-
duziert.2 In den letzten Gesetzgebungsverfahren 
wurde der von Leistungskürzungen nach 
§ 1a AsylbLG betroffene Personenkreis stetig erwei-
tert.3 Diese Ausweitung trotz bestehender verfas-
sungsrechtlicher Bedenken sehen beide Kirchen mit 
großer Sorge. 

Die Möglichkeiten, Leistungen für Asylbewerber zu 
kürzen, sind darüber hinaus durch europäisches 
Recht eingeschränkt. Art. 20 der Aufnahmerichtli-
nie4 nennt diese abschließend. Die nun vorgesehe-
nen Sanktionierungen durch eine entsprechende An-
wendung des § 1a Abs. 2 Satz 2 bis 4 AsylbLG bei 
Verweigerung von Integrationsmaßnahmen findet in 
der Richtlinie keine Entsprechung. 

Zu §§ 5 ff. AsylbLG-E: 

In Bezug auf den Personenkreis der Leistungsberech-
tigten, die zur Teilnahme an Arbeitsgelegenheiten 
nach § 5 AsylbLG, an Arbeitsgelegenheiten auf 
Grundlage des Arbeitsmarktprogramms „Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen“ gemäß § 5a AsylbLG-
E und an sonstigen Maßnahmen zur Integration nach 
§ 5b AsylbLG verpflichtet werden können, regen die 
Kirchen an, diesen mit identischem Wortlaut zu be-
schreiben.5 Andernfalls sind verschiedene Interpre-
tationen möglich. In § 5a Abs. 1 Satz 1 und § 5b 
Abs. 1 Satz 1 1. Hs. AsylbLG-E sollten „Arbeitsfä-
hige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die 
nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind […]“ ver-
pflichtet werden. Die Schulpflicht dauert nach den 
Schulgesetzen der Länder in der Regel bis zum Ende 
des Schulhalbjahres, in dem das 18. Lebensjahr voll-
endet wird.  

Das Ziel des Gesetzgebers, Leistungsberechtigte, de-
ren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, bei 
Integrationsbemühungen zu unterstützen, teilen die 
Kirchen ausdrücklich. Zweifelhaft erscheint ihnen 
aber die Herangehensweise. Durch die nun vorgeleg-
ten Regelungen sollen die Leistungsberechtigten zur 
Teilnahme an Integrationsmaßnahmen verpflichtet 
werden. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht 
nach, drohen Leistungskürzungen. Wie bereits er-
wähnt, ist eine Leistungskürzung aus diesem Grund 
nicht mit den Vorgaben der Aufnahmerichtlinie ver-
einbar. Grundsätzliche Bedingung für jede Sanktion 

                                                 
2 Vgl die gemeinsame Stellungnahme des Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und 
der Europäischen Union und des Leiters des Kommissariats der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin zum 
Referentenentwurf des BMAS zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 11. Juli 2014 
(http://www.ekd.de/download/Stellungnahme_der_Kirchen_(2).pdf), die gemeinsame Stellungnahme zur Öffentlichen 
Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages am 12. Oktober 2015 zum Gesetzentwurf der Fraktionen 
CDU/CSU und SPD, BT-DRs. 18/6185, abrufbar unter: http://www.kath-buer o.de/files/Kath_theme/Stellungnah-
men/2015/15-10-09%20Stellungnahme%20Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz.pdf sowie die gemeinsame Stellung-
nahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren (BT-Drs. 18/7538), abrufbar unter: 
http://www.kath-buero.de/files/Kath_theme/Stellungnahmen/2016/Stellungnahme-Asylpaket-II-2016-2-21.pdf. 
3 vgl. dazu die gemeinsame Stellungnahme beider Kirchen zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz (Asylpaket I unter: 
http://www.ekd.de/download/15-09-23_Stellungnahme_der_Kirchen.pdf. 
4 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für 
die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen.  
5 Während in § 5 Abs. 4 AsylbLG arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichti-
gen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet sind, sollen in § 5a 
und § 5b AsylbLG- arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und der 
Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen zur Teilnahme verpflichtet werden. 
6 BT-Drs. 18/8615 S. 37. 
7 BT-Drs. 18/8615, S. 37. 

muss sein, dass es genügend erreichbare Integrati-
onsangebote gibt. Im Rahmen des Arbeitsmarkt-
progams Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen ist die 
Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Fähigkeiten und 
Kenntnisse nicht Voraussetzung. Dies sollte aus 
Sicht der Kirchen insbesondere bei den sog. exter-
nen Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, die außer-
halb der Unterkünfte durchgeführt werden, vorrangi-
ges Ziel sein. Die Angebote sind so auszugestalten, 
dass sie die Integration der Leistungsberechtigten o-
der -verpflichteten tatsächlich befördern.  

Zu § 5 AsylG-E - Arbeitsgelegenheiten 

In § 5 Abs. 2 AsylbLG-E soll die zu zahlende Auf-
wandsentschädigung von momentan 1,05 Euro pro 
Stunde auf 0,80 Euro pro Stunde abgesenkt werden. 
Die Absenkung erfolge, um den tatsächlich verur-
sachten Mehraufwand realistisch abzubilden.6 Da 
die Bereitstellung der Arbeitsgelegenheiten mehr-
heitlich in Aufnahmeeinrichtungen oder vergleich-
baren Einrichtungen erfolge und für die Tätigkeiten 
regelhaft nur geringe Mehraufwendungen entstün-
den, sei es gerechtfertigt eine Absenkung des Betrags 
vorzunehmen.7 Ein höherer Betrag wird nur ausge-
zahlt, wenn der Betroffene im Einzelfall die Notwen-
digkeit höherer Aufwendungen nachweist. Die Kir-
chen geben zu bedenken, dass dies der Begründung 
der Richtlinie für das Arbeitsprogramm Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen widerspricht. Dort 
wird unter 4.1.2 festgelegt, dass bundesweit und im 
jeweiligen Land der Anteil der internen Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen, die innerhalb der Un-
terkünfte durchgeführt werden, grundsätzlich 25 
Prozent an allen Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 
nicht überschreitet. Damit kann nicht mehr davon 
ausgegangen werden, dass Arbeitsgelegenheiten 
mehrheitlich in Aufnahmeeinrichtungen oder ver-
gleichbaren Einrichtungen bereitgestellt werden. 
Wenn 75 Prozent der Flüchtlingsintegrationsmaß-
nahmen außerhalb der Einrichtungen angeboten 
werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
die Betroffenen regelhaft keine Fahrtkosten aufwen-
den müssen. Die Berechnung und Überprüfung der 
im Einzelfall tatsächlich notwendigen Aufwendun-
gen führt zu einem hohen Verwaltungsaufwand. Die 
Kirchen bitten deshalb darum, die Aufwandsent-
schädigung nicht abzusenken.  
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Zu § 5a AsylbLG-E – Arbeitsgelegenheiten auf der 
Grundlage des Arbeitsmarktpro-gramms Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen: 

Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberech-
tigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
nicht der Vollzeitschulpflicht unterliegen, sollen zur 
Teilnahme an den Arbeitsgelegenheiten, die von der 
Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Arbeits-
marktprogramms „Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men“ bereitgestellt werden, verpflichtet werden kön-
nen. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, haben 
sie keinen Anspruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 
und 6 AsylbLG. Stattdessen erhalten sie gemäß § 1a 
Abs. 2 Satz 2 bis 4 AsylbLG analog nur noch Leis-
tungen zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und 
Unterkunft einschließlich Heizung sowie Körper- 
und Gesundheitspflege. Ausgeschlossen sind Asyl-
bewerber aus sicheren Herkunftsstaaten, Geduldete 
und vollziehbar Ausreisepflichtige. 

Die Kirchen unterstützen das Ziel des Gesetzgebers, 
den Asylsuchenden möglichst früh die Möglichkeit 
zur Integration zu eröffnen und sie hierzu zu moti-
vieren. Sanktionen halten sie jedoch für keine geeig-
nete Maßnahme. Die Erfahrungen, die mit den nied-
rigschwelligen Sprachkursen der Bundesagentur für 
Arbeit gemacht wurden, lassen erwarten, dass sich 
auf die 100.000 geplanten Stellen weit mehr Leis-
tungsbezieher melden werden. Die Durchsetzung der 
Teilnahme durch die Androhung von Sanktionen 
scheint daher nicht angebracht.  

Zu § 5b AsylbLG-E – Sonstige Maßnahmen zur In-
tegration: 

Durch § 5b AsylbLG-E sollen künftig auch Personen, 
deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, 
zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflich-
tet werden können. Durch die Änderungen in § 44 
Abs. 4 AufenthG durch das Gesetz zur Änderung des 
Asylverfahrensgesetzes, des Asylbewerberleistungs-
gesetzes und weiterer Gesetze haben Ausländer, die 
eine Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen 
ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu er-
warten ist, die Möglichkeit, freiwillig an einem In-
tegrations- bzw. Sprachkurs teilzunehmen. Nun sol-
len sie gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AufenthG 
auch zu einer solchen Teilnahme verpflichtet wer-
den können. 

Beide Kirchen begrüßen ausdrücklich, dass schon 
die Zeit während des Asylverfahrens sinnvoll ge-
nutzt werden soll und Asylbewerber frühzeitig die 
Sprache erlernen können. Allerdings sieht § 5b 
Abs. 2 AsylbLG-E Leistungskürzungen vor, wenn die 
Teilnahme an einem Integrationskurs verweigert o-
der die Teilnahme an einem bereits begonnenen In-
tegrationskurs abgebrochen wird, ohne dass ein 
wichtiger Grund hierfür nachgewiesen werden kann. 
Dies halten die Kirchen für bedenklich. Die in Frage 
stehenden Sanktionen – eingeschränkte Leistungen 
nach dem AsylbLG – begegnen den oben ausgeführ-
ten verfassungsrechtlichen Bedenken.8 Es wäre des-
halb wichtig, zunächst einmal sicherzustellen, dass 
für alle Betroffenen die Teilnahme an einem Integra-
tionskurs überhaupt möglich ist. Viele Betroffene 
zeigen sich sehr motiviert, an Sprachkursen teilzu-

                                                 
8 Vgl. oben zu § 5a.  

nehmen. Auch Berichte der Bundesagentur für Ar-
beit zeigen, dass die Nachfrage nach Integrations-
maßnahmen das aktuelle Angebot um ein Vielfaches 
übersteigt. So teilte die Bundesagentur für Arbeit im 
Januar mit, dass sich mehr als 220.000 Flüchtlinge 
für die niedrigschwelligen Deutschkurse anmelde-
ten, die erste Kenntnisse in der deutschen Sprache 
vermitteln sollen. Die Bundesagentur für Arbeit 
hatte mit weniger als der Hälfte gerechnet. Außer-
dem sollten Hindernisse, die einer Teilnahme an In-
tegrationskursen entgegenstehen können, abgebaut 
oder überwunden werden. Das gilt beispielsweise 
für Eltern und hier speziell Frauen mit kleinen Kin-
dern. Um eine Teilnahme dieser Gruppe an den In-
tegrationskursen zu erleichtern, sollte die Kinderbe-
treuung für die Dauer der Kurse wieder angeboten 
werden. 

Die Kirchen empfehlen, eine Erhöhung des Budgets 
für Integrationskurse vorzusehen und so die Zahl der 
Integrationskurse signifikant zu erhöhen. In dem Ge-
setzentwurf ist dies nicht vorgesehen, vielmehr sol-
len gemäß § 7 Abs. 3 Satz 4 IntV Ausländer, die eine 
Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwar-
ten ist, bei der Vergabe der Kursplätze vorrangig be-
rücksichtigt werden. Dies führt zu einer Verdrän-
gung von anderen Personen, die ebenfalls zu einer 
Teilnahme berechtigt oder verpflichtet sind und er-
scheint nicht sachgerecht.  

Bei einer Aufstockung des Budgets sollte auch über 
Wege nachgedacht werden, wie dem akuten Lehr-
kräftemangel begegnet werden kann. Dieser beruht 
Berichten von kirchlichen Trägern zufolge im We-
sentlichen auf zwei Problemen. Zum einen könnten 
Kursleitende kaum qualifiziert werden, da die Zu-
gangsvoraussetzungen für Personen, die die Kurslei-
tenden qualifizieren sollen, anders als die Zulas-
sungsbedingungen für Kursleitende nicht verändert 
wurden. Dies führt dazu, dass es kaum Personen 
gibt, die die Qualifizierung besitzen, Kursleitende 
auszubilden. Zum anderen können viele Träger 
keine angemessene Unterrichtspauschale bezahlen, 
so dass Kursleitende häufig in attraktivere feste Be-
schäftigungsverhältnisse an Schulen abwandern. 
Nach Berechnungen von Bildungsträgern muss eine 
Unterrichtspauschale von 4,40 Euro pro Teilnehmer 
gezahlt werden, die mit den Standards in anderen 
Bildungsbereichen vergleichbar ist. Die Bundesagen-
tur für Arbeit beziffert die durchschnittlichen Kosten 
pro Unterrichtsstunde und Teilnehmer in ihrem ak-
tuellen Sprachförderprogramm für Geflüchtete sogar 
mit 4,50 Euro. Aktuell erhalten die Träger eine Pau-
schale von 3,10 Euro pro Teilnehmer und Unter-
richtseinheit. 

Sinnvoll wäre nach Einschätzung der Kirchen auch 
ein Ausbau des Integrationskursangebots. So sollten 
etwa Vorkenntnisse der Teilnehmer berücksichtigt 
und nach Möglichkeit bei der Vergabe der Plätze ein-
bezogen werden. Die Lernerfolge sind nach den Er-
fahrungen unserer Einrichtungen in Gruppen am 
größten, die mit ähnlichen Voraussetzungen an ei-
nem Integrationskurs teilnehmen. 
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Artikel 5 – Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Zu § 12a AufenthG-E – Wohnsitzzuweisung: 

Der Entwurf sieht in § 12a AufenthG-E eine Wohn-
sitzauflage für Inhaber eines Aufenthalts-titels nach 
§§ 22, 23 und 25 Abs. 1 bis 3 AufenthG vor. Damit 
sollen künftig subsidiär Geschützte, anerkannte 
Flüchtlinge und Asylberechtigte im Regelfall eine 
Wohnsitzauflage erhalten.  

Nach geltender Rechtslage steht die Entscheidung, 
ob ein Aufenthaltstitel mit einer Wohnsitzauflage 
versehen wird, gemäß § 12 Abs. 2 AufenthG im Er-
messen der Behörden. Nach der Rechtsprechung 
wurde eine Erteilung an Asylberechtigte und aner-
kannte Flüchtlinge zum Zweck der angemessenen 
Verteilung öffentlicher Sozialhilfelasten als Verstoß 
gegen Art. 23 der Genfer Flüchtlingskonvention und 
deshalb als nicht zulässig gewertet.9 Für subsidiär 
Geschützte (Inhaber von Aufenthaltstiteln nach § 25 
Abs. 2 Satz 1 2. Alt. AufenthG) stellte der EuGH in 
seinem Urteil vom 1. März 2016 bei der Erteilung ei-
ner Wohnsitzauflage aus fiskalischen Interessen ei-
nen Verstoß gegen europarechtliche Vorgaben fest.10 
Allerdings sei dieser laut EuGH nicht gegeben, wenn 
die Wohnsitzauflage erstens die Integration der Per-
sonengruppe bezwecke und zweitens dadurch keine 
Ungleichbehandlung gegenüber einer in Hinblick auf 
den Zweck der Integration vergleichbaren Gruppe 
von Drittstaatsangehörigen entstehe.11 

Die Frage, ob Asylberechtigten und Flüchtlingen 
Wohnsitzauflagen zu integrationspolitischen Zwe-
cken erteilt werden können, lag bisher weder dem 
Bundesverwaltungsgericht noch dem EuGH zur Ent-
scheidung vor.12 Ob im Fall von anerkannten Flücht-
lingen die Genfer Flüchtlingskonvention der Ertei-
lung einer Wohnsitzauflage entgegensteht, ist bisher 
nicht entschieden.  

Beide Kirchen haben angesichts der enormen Zu-
zugszahlen und der damit einhergehenden staatli-
chen Planungsnotwendigkeit nicht zuletzt in infra-
struktureller Hinsicht grundsätzlich Verständnis für 
das Bedürfnis von Bund und Ländern, Einfluss auf 
die Verteilung von Personen in Deutschland zu neh-
men. Allerdings sehen die Kirchen auch das Poten-
tial der geltenden Regelung, die subsidiär Geschütz-
ten und anerkannten Flüchtlingen ermöglicht, ihren 
Wohnsitz frei zu wählen. Der Zuzug in Regionen o-
der Orte, in denen bereits viele Landsleute leben, 
birgt gerade auch für die Integration in den Arbeits-
markt Chancen. Denn viele Arbeitsgelegenheiten er-
geben sich durch Netzwerke und Kontakte. Außer-
dem ist es vielen Menschen insbesondere aus Bür-
gerkriegssituationen ein Bedürfnis, nach den teil-
weise traumatisierenden Erlebnissen in ihrer Heimat 
und auf der Flucht Kontakt zu Menschen aus dem 

                                                 
9 Vgl. BVerwG, Urteil vom 15.01.2008, Az.: 1 C 17.07, Rn. 18; BVerwG, Beschluss vom 19.08.2014, Az.: 1 C 1.14, Rn. 35.  
10 EuGH, Urteil vom 01.03.2016. Az.: C-443/14 und C-444/14, Rn. 56.  
11 EuGH a.a.O, Rn. 64. Die Aufgabe zu überprüfen, ob eine solche Vergleichsgruppe von Drittstaatsangehörigen gebildet 
werden kann, überlässt der EuGH jedoch dem BVerwG, das die Fragen vorgelegt hatte.  
12 Das BVerwG beschäftigt sich in seinem Urteil von 2008 zwar mit einer Wohnsitzauflagen, die an eine syrische Familie 
mit Flüchtlingsstatus erteilt worden war – allerdings zu Zwecken der gleichmäßigen Verteilung von Sozialhilfelasten 
(BVerwG, BVerwG, Urteil vom 15.01.2008, Az.: 1 C 17.07).  
13 Vgl. EuGH, a.a.O. 
14 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Aner-
kennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen 
einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu ge-
währenden Schutzes; EuGH, a.a.O., Rn 56. 

Herkunftsland zu pflegen. Durch die Einführung ei-
ner Wohnsitzauflage dürfen aus Sicht der Kirchen 
keinesfalls neue Hürden für die Integration geschaf-
fen werden. 

In Bezug auf die rechtliche Ausgestaltung der Wohn-
sitzauflage weisen beide Kirchen darauf hin, dass 
die Rechtsprechung des EuGH enge Grenzen gesetzt 
hat.13 Eine Wohnsitzauflage zu fiskalischen Zwecken 
widerspricht den Vorgaben von Art. 23 der Genfer 
Flüchtlingskonvention bzw. Art. 33 der Qualifikati-
onsrichtlinie.14 Problematisch erscheint hierbei, dass 
die Wohnsitzauflage auf der Verteilung der Asylsu-
chenden zur Durchführung des Asylverfahrens auf-
baut. Diese beruht ihrerseits auf dem Königsteiner 
Schlüssel, der hauptsächlich der gleichmäßigen und 
gerechten Verteilung der Kostenlast für Versorgung 
und Unterbringung von Asylsuchenden dient. Bei 
der Berechnung der Quote, wieviel Prozent der Asyl-
bewerber auf das jeweilige Bundesland entfallen, ha-
ben zwar auch integrationspolitisch relevante Fakto-
ren wie Arbeitsmarktsituation und Bevölkerungs-
dichte des jeweiligen Bundeslandes Berücksichti-
gung gefunden; Hauptfaktor für die Verteilung ist al-
lerdings die Wirtschaftskraft des jeweiligen Bundes-
landes. Bei der Verteilung der Asylsuchenden auf 
Landesebene spielen integrationspolitische Erwä-
gungen meist keine Rolle. 

Eine Wohnsitzauflage, kann (1) zur Sicherstellung 
einer angemessenen Versorgung mit Wohnraum 
(§ 12a Abs. 2 AufenthG-E), (2) zur Förderung einer 
nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse 
der Bundesrepublik Deutschland (§ 12a Abs. 3 Auf-
enthG-E) oder (3) zur Vermeidung von sozialer und 
gesellschaftlicher Ausgrenzung (§ 12a Abs. 4 Auf-
enthG-E) erfolgen. Lediglich für den letztgenannten 
Fall kann der Betroffene auch verpflichtet werden, 
seinen Wohnsitz nicht an einem bestimmten Ort zu 
nehmen. Das bedeutet, dass die Wohnsitznahme an 
einem bestimmten Ort im Bundesland ausgeschlos-
sen ist, im Übrigen innerhalb des Bundeslandes aber 
frei gewählt werden kann.  

Nach § 12a Abs. 1 AufenthG-E ist ein Inhaber einer 
Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22, 23 und 25 Abs. 1 
bis 3 AufenthG verpflichtet, nach erstmaliger Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis für einen Zeitraum 
von drei Jahren seinen Wohnsitz in dem Bundesland 
zu nehmen, in das er zur Durchführung seines Asyl-
verfahrens oder im Rahmen seines Aufnahmeverfah-
rens zugewiesen wurde. Ausgenommen ist gem. 
§ 12a Abs. 1 Satz 2 AufenthG-E ein Ausländer, der 
selbst oder dessen Ehegatte, eingetragener Lebens-
partner oder minder-jähriges Kind eine sozialversi-
cherungspflichtige Tätigkeit, eine Berufsausbildung 
oder ein Studium aufnimmt oder aufgenommen hat. 
Die Wohnsitznahmeverpflichtung nach § 12a Abs. 1 
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Satz 1 AufenthG-E baut auf dem Königsteinerschlüs-
sel auf. Es erscheint daher fraglich, ob diese Zuwei-
sung die Vorgaben der Rechtsprechung des EuGH er-
füllt. 

In Bezug auf § 12a Abs. 3 AufenthG-E möchten die 
Kirchen auf weitere spezielle Integrationsbedürf-
nisse verweisen, die bei der Zuweisung berücksich-
tigt werden sollten: So sollten bei der Entscheidung, 
ob eine Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort 
die nachhaltige Integration einer Person befördert, 
spezifische Bedürfnisse von beispielsweise Analpha-
beten oder Menschen mit Traumatisierungen einbe-
zogen werden. Angebote für diese speziellen Grup-
pen werden nicht in jedem Bundesland, geschweige 
denn flächendeckend, vorgehalten. Dies sollte schon 
bei der staatlichen Verteilung berücksichtigt werden 
– zumindest müsste es im Rahmen der Härtefallrege-
lung des § 12a Abs. 5 als Grund für eine Umvertei-
lung gelten können. 

Eine Wohnsitznahmeverpflichtung soll innerhalb 
von sechs Monaten nach Anerkennung als Asylsu-
chender, Flüchtling oder subsidiär Geschützter er-
teilt werden können. Diese lange Frist widerspricht 
aus Sicht der Kirchen dem Ziel, Integration mög-
lichst schnell zu befördern. Es steht vielmehr zu be-
fürchten, dass durch eine späte Zuweisung Integrati-
onsschritte, die bereits unternommen wurden, wie-
der zunichte gemacht werden.  

Das in § 12a Abs. 4 Aufenth-G-E normierte Zuzugs-
verbot in Ballungsräume ist im Vergleich zu einer 
Wohnsitzauflage für einen bestimmten Ort auch aus 
Sicht der Kirchen als milderes Mittel anzusehen. Al-
lerdings könnte dieses Instrument innerhalb der 
Bundesländer gewisse Spannungen erzeugen, sollten 
Gruppierungen innerhalb der Bevölkerung für einen 
„Zuzugsstopp“ in bestimmte Städte plädieren. Der 
Gesetzentwurf verkennt unserer Ansicht nach, dass 
beispielsweise die Möglichkeit, die eigene Sprache 
zu sprechen, nicht nur wie in § 12a Abs. 4 
Satz 1 a.E. AufenthG-E als Bedrohung für den Integ-
rationsprozess, sondern durchaus auch als Faktor be-
trachtet werden kann, der die Bereitschaft fördert, 
sich auf das neue Leben in Deutschland einzulassen. 
Diesem Ansatz folgen viele Kommunen, die Kultur- 
und Sprachmittler ausbilden und einsetzen, um Bar-
rieren zu überwinden und kultur- und sprachsensi-
bel Unterstützung für den Integrationsprozess zu 
leisten. Auch der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) geht von einem Integrationsge-
winn aus, wenn muttersprachliche Kenntnisse im 
Arbeitsalltag eingesetzt werden können, um sprach-
liche und kulturelle Hürden zu überwinden.15 Ein 
weiteres erfolgreiches Beispiel stellt das Projekt 
„Stadtteilmütter in Neukölln“ dar, das speziell 
Frauen nicht deutscher Herkunft schult, damit sie 
anderen Familien in ihren Quartieren Unterstützung 
bieten können. Laut der Evaluation des Projekts ist 
die Kommunikation über die Muttersprache als sehr 

                                                 
15 https://www.dihk-bildungs-gmbh.de/news/2016/integration-konkret-sprachmittler-bauen-brucken/. 
16 http://www.camino-werkstatt.de/sites/camino-2013.localhost/files/Evaluation_Stadtteilmuetter.pdf („Sowohl die aktive 
Mehrsprachigkeit der Stadtteilmütter als auch ihre Interaktionsaktivitäten in den beiden Kontexten belegen, dass auch we-
niger bildungsnahe Schichten – wenn ihnen dazu die Gelegenheit gegeben wird – eine multiple Integration erlangen kön-
nen. Dies bedeutet, dass eine erfolgreiche Integration in die Aufnahmegesellschaft nicht zwangsweise einhergehen muss 
mit dem Verlust der Herkunftssprache oder der Aufgabe von ursprünglicher Lebensweise und intraethnischen Kontakten.“ 
(S. 148). 
17 Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung zur kulturellen Vielfalt der UNESCO, abrufbar unter. https://www.unesco.de/info 
thek/dokumente/unesco-erklaerungen/erklaerung-vielfalt.html. 

hilfreich anzusehen.16 Im Übrigen gehört die Aus-
übung der Muttersprache zu den kulturellen Men-
schenrechten.17  

Die Verpflichtung oder die Zuweisung ist auf Antrag 
des Ausländers aufzuheben, wenn dieser nachweist, 
dass ihm an einem anderen Ort Wohnraum oder eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, ein Ein-
kommen oder ein Ausbildungs- oder Studienplatz 
zur Verfügung stehen (§ 12a Abs. 5 Nr. 1a) Auf-
enthG-E) bzw. Mitglieder der Kernfamilie dort leben 
(§ 12a Abs. 5 Nr. 1b) AufenthG-E). § 12a Abs. 5 
Nr. 2 AufenthG-E normiert eine nicht abschließend 
formulierte Härtefallregelung, die zur Aufhebung der 
bisherigen Verpflichtung und zu einer neuen Zuwei-
sung an einen anderen Ort führt. Als Härte gelten 
insbesondere Umstände, die eine vorläufige Inobhut-
nahme eines unbegleitet eingereisten Minderjährigen 
beeinträchtigen würden (§ 12a Abs. 5 Nr. 2a) Auf-
enthG-E). Eine Härte kann auch vorliegen, wenn ein 
anderes Bundesland der Übernahme aus dringenden 
persönlichen Gründen zugestimmt hat (§ 12a Abs. 5 
Nr. 2b) AufenthG-E), oder wenn durch den Verbleib 
am Ort der ersten Wohnsitznahme vergleichbare un-
zumutbare Einschränkungen entstünden (§ 12a 
Abs. 5 Nr. 2b) AufenthG-E). Bei der Formulierung 
der Gründe in § 12a Abs. 5 Nr. 1 AufenthG-E bzw., 
die zur Aufhebung der Zuweisung führen können, 
bzw. bei Formulierung der Härtefallregelung in 
§ 12a Abs. 5 Nr. 2 AufenthG-E bitten die Kirchen da-
rum, einen Zuzug nicht nur zur Kernfamilie zu er-
lauben, sondern einen weiteren Familienbegriff in 
§ 12a Abs. 5 Nr. 1b) AufenthG-E vorzusehen. Erfah-
rungsberichte unserer Beratungsstellen zeigen, dass 
gerade die Möglichkeiten, über Familienangehörige 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, Zugang zum 
Arbeitsmarkt eröffnen. Darüber hinaus kann beson-
ders für Menschen mit traumatischen Erfahrungen 
die Wohnortnähe auch zu entfernteren Familienmit-
gliedern helfen, Fremdheitsgefühle zu mindern und 
Kraft zu schöpfen, um den Integrationsprozess zu be-
ginnen. Im Rahmen von § 12a Abs. 5 Nr. 2 Auf-
enthG-E wäre den Kirchen daran gelegen, dass auch 
eine Verhinderung der Religionsausübung unter die 
Härteregelung fallen kann. So konzentriert sich das 
Gemeindeleben für Yeziden oder für Angehörige von 
religiösen Minderheiten aus dem Irak in einigen we-
nigen Regionen Deutschlands. Auch sollten im Rah-
men der Härtefallregelungen spezielle Bedürfnisse 
wie spezifische medizinische oder psychologische 
Behandlungserfordernisse, Lernbehinderungen oder 
Analphabetentum Berücksichtigung finden können. 
Werden am Ort der Zuweisung diese speziellen An-
gebote nicht vorgehalten, steht das der Integration 
des Betroffenen entgegen.  

Zu § 26 AufenthG-E: 

Die Kirchen begrüßen, dass der Regierungsentwurf 
im Vergleich zum Referentenentwurf von der Strei-
chung des § 26 Abs. 3 und 4 AufenthG absieht und 
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wie bisher die Verfestigung des Aufenthaltstitels für 
anerkannte Flüchtlinge und Inhaber anderer huma-
nitärere Titel im Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes 
(Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären und 
politischen Gründen) verortet. Dies erleichtert aus 
Sicht der Kirchen Ausländerbehörden, bei der Er-
messenentscheidung nach § 26 Abs. 3 und 4 Auf-
enthG die Besonderheiten der Situation von Inha-
bern humanitärer Titel zu berücksichtigen. 

Allerdings sieht der Regierungsentwurf vor, dass 
eine Verfestigung des Aufenthaltes für anerkannte 
Flüchtlinge, Asylberechtigte und Resettlementflücht-
linge künftig nur dann möglich ist, wenn die Antrag-
steller bestimmte Integrationsleistungen erbracht ha-
ben. Nach geltendem Recht erhalten anerkannte 
Flüchtlinge, Asylberechtigte und Resettlementflücht-
linge einen auf drei Jahre befristeten Aufenthaltsti-
tel, für dessen Verfestigung – außer der Prüfung der 
Lage im Herkunftsland durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge – keine weiteren Voraus-
setzungen erfüllt werden müssen. Der Referentenent-
wurf sah eine weitgehende Angleichung der Voraus-
setzungen für eine Niederlassungserlaubnis für aner-
kannte Flüchtlinge und Asylberechtigte an die Vo-
raussetzung der allgemeinen Niederlassungserlaub-
nis nach § 9 AufenthG vor. Im Vergleich dazu stellt 
§ 26 Abs. 3 AufenthG-E ein differenzierteres, gestaf-
feltes Anforderungs-system auf, das laut Begründung 
Integrationsanreize setzen soll.18  

§ 26 Abs. 3 S. 2 AufenthG-E eröffnet den betroffenen 
Personen auch weiterhin nach drei Jahren, eine Nie-
derlassungserlaubnis zu erhalten. Allerdings muss 
der Lebensunterhalt weit überwiegend gesichert 
sein. Es sind außerdem Sprachkenntnisse auf Niveau 
C 1 nachzuweisen. Von dieser Regelung werden sehr 
wenige Personen profitieren können. Das Sprachni-
veau C 1 zu erreichen, wird nur wenigen Ausländer 
gelingen. Die Tatsache, dass die Betroffenen außer-
dem zur Lebensunterhaltssicherung einer Erwerbstä-
tigkeit nachgehen müssen, wird die Chancen, das 
sehr hohe Niveau zu erreichen, weiter verringern.  

Nach § 26 Abs. 3 S. 1 AufenthG-E wird anerkannten 
Flüchtlingen und Asylberechtigten nach einem Vo-
raufenthalt von fünf Jahren eine Niederlassungser-
laubnis erteilt, wenn sie ihren Lebensunterhalt über-
wiegend sichern und hinreichende Deutschkennt-
nisse auf dem Niveau A 2 vorweisen können. § 26 
Abs. 3 AufenthG-E verweist auf die Härtefallrege-
lung des § 9 AufenthG, der Personen von dem Nach-
weis von Deutschkenntnissen oder Kenntnissen der 
Rechts- und Gesellschaftsordnung ausnimmt, die 
nicht zu einem Integrationskurs verpflichtet waren 
oder die auf Grund einer seelischen, geistigen oder 
körperlichen Krankheit nicht in der Lage sind, diese 
Kenntnisse zu erwerben. Auch wird auf die Lebens-
unterhaltssicherung verzichtet, wenn diese Anforde-
rung auf Grund von Krankheit oder Behinderung 
nicht erfüllt werden kann.  

Auch wenn die Anforderungen im Vergleich zum 
Referentenentwurf gesenkt wurden, sprechen sich 
die Kirchen gegen die Verschärfung des § 26 Abs. 3 
AufenthG-E aus. Sie halten die geltende Rechtslage 
vor dem Hintergrund der Lebenssituation von 

                                                 
18 Vgl. BT-Drs. 18/8615 S. 52.  
19 Diese Einschätzung findet sich auch in der Gesetzesbegründung, vgl. dazu die Ausführungen zur Wohnsitzauflage, BT-
Drs. 18/8615 S. 48.  

Flüchtlingen und Asylberechtigten für angemessen. 
Flüchtlinge verlassen – anders als Migranten, die 
sich zum Zweck der Arbeitsaufnahme oder der Her-
stellung der Familieneinheit in Deutschland aufhal-
ten – ihr Herkunftsland nicht freiwillig, sondern flie-
hen vor einer drohenden Verfolgung. Teilweise ha-
ben sie in ihrem Herkunftsland oder auf der Flucht 
traumatisierende Erlebnisse durchlitten. Der zu-
nächst erteilte Aufenthaltstitel für drei Jahre wird 
von ihnen oftmals nicht als Garant für eine aufent-
haltsrechtliche Sicherheit wahrgenommen. Tatsäch-
lich ist er das auch nicht, denn ein Widerruf der An-
erkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. der Asyl-
berechtigung ist nach § 73a Abs. 1 AsylG jederzeit 
möglich, wenn die Voraussetzungen für die Aner-
kennung als Flüchtling – beispielsweise weil sich 
die Situation im Herkunftsland geändert hat – nicht 
mehr vorliegen. Erfahrungen unserer Beratungsstel-
len und Dienste zufolge ist es für Flüchtlinge und 
Asylberechtigte jedoch elementar, ein Gefühl der Si-
cherheit zu entwickeln, um sich auf den anspruchs-
vollen Prozess der Integration einlassen zu können. 
Die besondere Lebenssituation wirkt sich auch auf 
die Integration der Personen aus: Anders als Men-
schen, die zum Zwecke der Arbeitsaufnahme oder 
zum Studium hierher kommen, konnten sich Flücht-
linge meist nicht auf das Leben in Deutschland vor-
bereiten. Sie haben selten Deutschkenntnisse vor ih-
rer Einreise erworben, ihre Integration in den Ar-
beitsmarkt ist im Vergleich zu anderen Migrantinnen 
und Migranten oftmals schwerer zu erreichen und 
benötigt Zeit.19 Diese Einschätzung mag beispiels-
weise auch der Regelung des Art. 34 der Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK) zugrunde gelegen ha-
ben, der die GFK Vertragsstaaten dazu aufruft, die 
Eingliederung und Einbürgerung in den Aufnahmes-
taat für Flüchtlinge soweit wie möglich zu erleich-
tern.  

Sollte an der Verschärfung des § 26 Abs. 3 Auf-
enthG-E festgehalten werden, bitten die Kirchen da-
rum, die Anforderungen an die Verfestigung des 
Aufenthaltes zu überdenken und eine erweiterte 
Härtefallregelung vorzusehen.  

Beim Kriterium der Lebensunterhaltssicherung 
schlagen die Kirchen angesichts der oben ausgeführ-
ten speziellen Situation der Personengruppe vor, be-
reits das Bemühen um die Integration in den Ar-
beitsmarkt ausreichen zu lassen.  

Ein Absehen von den Voraussetzung der Lebensun-
terhaltssicherung und des Spracherwerbs sollte über 
die Härtefallregelung des § 9 AufenthG hinaus auch 
für alte Menschen, Familien mit Kindern oder Perso-
nen vorgesehen werden, die Angehörige pflegen, 
und deshalb am Spracherwerb und an der Lebensun-
terhaltssicherung gehindert sind.  

Zu § 60a AufenthG-E – Duldung für die Dauer einer 
Ausbildung: 

Zusammen mit dem DGB und der BDA haben sich 
die Kirchen im letzten Jahr dafür eingesetzt, dass ein 
neuer Aufenthaltstitel in das Aufenthaltsgesetz auf-
genommen wird: Jugendliche Asylsuchende und Ge-
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duldete, die einen Ausbildungsplatz gefunden ha-
ben, sollten für die Dauer der Ausbildung und einen 
gewissen Folgezeitraum einen Aufenthaltstitel erhal-
ten können. Im Gesetz zur Neubestimmung des Blei-
berechts und der Aufenthaltsbeendigung wurde je-
doch lediglich im Rahmen von § 60a AufenthG klar-
gestellt, dass die Aufnahme einer Ausbildung bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres ein besonderer per-
sönlicher Grund für eine Duldung des Aufenthalts 
darstellen kann. Die Duldung sollte jeweils für ein 
Jahr ausgesprochen werden und bei weiterer Teil-
nahme an der Ausbildung jeweils um ein Jahr ver-
längert werden. Gemäß § 60a AufenthG-E soll die 
Altersbeschränkung nun entfallen. Die Kirchen be-
grüßen, dass eine Duldung zur Ausbildung auch für 
Personen ausgestellt werden kann, die eine Ausbil-
dung nach Vollendung ihres 21. Lebensjahres begin-
nen. Außerdem soll die Duldung für die gesamte 
Dauer der Ausbildung erteilt und zum Zweck der 
Arbeitssuche nach Ende der Ausbildung um weitere 
sechs Monate verlängert werden. Auch wenn die 
Kirchen grundsätzlich an ihrer bisherigen Forderung 
nach der Erteilung eines Aufenthaltstitels für die 
Dauer der Ausbildung festhalten, begrüßen sie, dass 
durch diese Regelung sowohl die Auszubildenden 
als auch die Ausbildungsbetriebe Rechtssicherheit 
über den Aufenthaltsstatus für die Dauer der Ausbil-
dung erhalten.  

Die beiden Kirchen geben darüber hinaus jedoch zu 
bedenken, dass die Regelung zwar Planungssicher-
heit für die Ausbildungsbetriebe schafft, gleichzeitig 
aber eine neue Hürde aufstellt. Die Duldung erlischt 
bei Nichtbetreiben oder Abbruch der Ausbildung. 
Den Ausbildungsbetrieben wird deshalb eine Infor-
mationspflicht gegenüber den zuständigen Auslän-
derbehörden auferlegt. Kommen sie dieser Verpflich-
tung nicht unverzüglich nach, begehen sie eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 98 Abs. 2b AuftenthG-E, die 
mit einer Geldbuße von bis zu 30.000 Euro geahndet 
werden kann. Die Einführung einer bußgeldbewehr-
ten Mitteilungspflicht für Arbeitgeber scheint insbe-
sondere in Ausbildungsverhältnissen nicht zielfüh-
rend zu sein. Jugendliche, die eine Ausbildung ab-
solvieren, können während dieser Zeit auch schwie-
rige Phasen durchleben. Die meisten Ausbildungsbe-
triebe sehen sich dann in der Verantwortung, ihren 
Auszubildenden beizustehen und gegebenenfalls 
durch Gespräche oder die Ausübung sanften Drucks 
die Fortführung der Ausbildung zu ermöglichen. Für 
solche pädagogischen Maßnahmen lässt die neue Re-
gelung keinen Raum. Die unverzügliche Mitteilung 
des Nichtbetreibens der Ausbildung schafft hier ge-
rade für kleinere Betriebe unkalkulierbare Unsicher-
heiten, die sie davon abhalten könnten, Ausbil-
dungsverträge mit den betroffenen Personen zu 
schließen. Die Kirchen halten es deshalb für zielfüh-
render, keine Mitteilungspflicht für die Arbeitgeber 
vorzusehen oder wenigstens den Verstoß gegen die 
Mitteilungspflicht nicht in § 98 AufenthG aufzuneh-
men. Eine Überprüfung durch die Ausländerbehör-
den könnte auch auf anderem Wege erfolgen. So 
könnten beispielsweise die Auszubildenden ver-
pflichtet werden, Ausbildungsnachweise, Halbjah-
reszeugnisse oder ähnliche Dokumente vorzulegen, 
um nachzuweisen, dass sie die Ausbildung weiter-
hin betreiben. Ausbildungsnachweise sind in vielen 
Ausbildungsordnungen verpflichtend vorgesehen 
und müssen vom jeweiligen Ausbildenden regelmä-
ßig abgezeichnet werden. Eine solche Regelung 

würde auch den Wechsel des Ausbildungsbetriebs 
ermöglichen. Der Abbruch einer Ausbildung kann 
aus vielfältigen Gründen erfolgen, dabei können 
auch schlechte Bedingungen im Ausbildungsbetrieb 
eine Rolle spielen. 

Zu § 68 AufenthG-E – Haftung für Lebensunterhalt: 

Durch eine Änderung von § 68 Abs. 1 AufenthG-E 
soll Rechtsicherheit für die Geltungsdauer von Ver-
pflichtungserklärungen geschaffen werden. Ihre Wir-
kung soll künftig auf die Dauer von fünf Jahren be-
fristet werden. Die beiden großen Kirchen haben 
sich seit langem für die zeitliche Befristung von Ver-
pflichtungserklärungen eingesetzt und begrüßen 
diese Regelung grundsätzlich ausdrücklich. So war 
beispielsweise im Rahmen der Landesaufnahme-pro-
gramme, mit denen Syrer in Deutschland aufgenom-
men werden konnten, die Abgabe von Verpflich-
tungserklärungen der bereits hier lebenden Ver-
wandten eine Voraussetzung für die Aufnahme. In 
manchen Bundesländern konnten sich auch Dritte 
dazu verpflichten, für den Lebensunterhalt der 
Nachziehenden aufzukommen. Die Verpflichtungs-
erklärungen umfassen grundsätzlich auch die Kosten 
für die Gesundheitsversorgung, es sei denn, dies 
wird im Erlasswege für einzelne Aufnahmepro-
gramme ausgenommen. Die Kirchen geben zu beden-
ken, dass die Verpflichtung zur Lebensunterhaltssi-
cherung für fünf Jahre in vielen Fällen eine Überfor-
derung der Verpflichtungsgeber darstellen wird. Die 
Kirchen setzen sich deshalb dafür ein, eine Befris-
tung der Verpflichtungserklärung auf ein Jahr wie im 
kanadischen Modell vorzunehmen.  

Die in § 68a AufenthG-E vorgesehene Übergangsre-
gelung für vor Inkrafttreten des Integrationsgesetzes 
abgegebene Verpflichtungserklärungen begrüßen die 
Kirchen.  

Sie kritisieren allerdings, dass in § 68 Abs. 1 
Satz 4 AufenthG-E aufgenommen werden soll, dass 
die Verpflichtungserklärung während der fünf Jahre 
nicht durch Erteilung eines humanitären Aufent-
haltstitels oder durch die Anerkennung als Flücht-
ling im Sinn der GFK bzw. als subsidiär Geschützter 
erlischt. Begründet wird dies damit, dass der Zweck 
des Aufenthalts unverändert der Schutz vor Verfol-
gung oder Krieg sei. Grundsätzlich erlischt eine Ver-
pflichtungserklärung, wenn sich der Zweck des Auf-
enthalts ändert. Bereits der Wechsel des Studien-
fachs stellt einen Wechsel des Aufenthaltszwecks 
dar. Den Kirchen erscheint die Regelung, dass die 
Verpflichtungserklärung nicht durch Erteilung eines 
humanitären Aufenthaltstitels oder durch die Aner-
kennung als Flüchtling im Sinn der Genfer Flücht-
lingskonvention bzw. subsidiär Geschützter erlischt, 
daher nicht sachgerecht. 

Artikel 6 – Änderung des Asylgesetzes 

Zu § 29 Abs. 1 AsylG-E - Unzulässige Asylanträge: 

§ 29 Abs. 1 AsylG-E listet alle Fälle auf, in denen 
Asylanträge künftig unzulässig sein sollen. Dies 
dient laut Gesetzesbegründung der besseren Über-
sichtlichkeit und der Vereinfachung der Rechtsan-
wendung.   

Die Kirchen möchten dabei auf zwei Fälle hinwei-
sen, die ihrer Ansicht nach in Zukunft zu einer Ver-
änderung der Rechtspraxis in Deutschland führen 
könnten. So regelt § 29 Abs. 1 Nr. 3 AsylG-E, dass 
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Asylanträge dann als unzulässig gewertet werden, 
wenn ein Staat, der als sicherer Drittstaat gemäß 
§ 26a betrachtet wird, bereit ist, den Antragsteller 
wieder aufzunehmen. Das gleiche gilt nach § 29 Abs. 
1 Nr. 4 AsylG-E, wenn ein Staat, der kein Mitglied-
staat der EU ist und als sonstiger Drittstaat nach § 27 
AsylG betrachtet wird, zur Wiederaufnahme des An-
tragstellers bereit steht.  

Nach geltendem Recht normiert § 29 AsylG, dass 
Asylanträge von Antragstellern unbeachtlich sind, 
wenn offensichtlich ist, dass sie in einen sonstigen 
Drittstaat oder in einen anderen Staat, in dem sie vor 
politischer Verfolgung sicher sind, rückgeführt wer-
den können. Allerdings ist diese Rückführungsmög-
lichkeit nach § 29 Abs. 2 AsylG nur für eine Dauer 
von drei Monaten gegeben. Danach ist das Asylver-
fahren in Deutschland fortzusetzen. Diese Frist fehlt 
in der Regelung des § 29 AsylG-E.  

Vor dem Hintergrund der gerade auf europäischer 
Ebene verhandelten Dublin IV-Verordnung könnten 
sich darüber hinaus weitere Veränderungen in der 
deutschen Praxis ergeben: Sollte Art. 3 Abs. 3 der 
Dublin IV-VO20 Bestand haben, wäre Deutschland 
künftig verpflichtet, vor Eintritt in die materielle 
Überprüfung der Asylgründe im Rahmen der Zuläs-
sigkeit des Asylantrages festzustellen, ob der Antrag-
steller in einen anderen Staat zurückgeführt werden 
muss, weil dieser als sicherer Drittstaat gilt oder als 
ein für den Asylantragsteller erstes Asylland. Damit 
wäre Deutschland verpflichtet, analog der Praxis von 
Griechenland im Rahmen der EU-Türkei Vereinba-

rung, bestimmte Asylbewerber in Drittstaaten zu-
rückzuführen. Die Kirchen halten es für notwendig, 
diese Regelung und ihre Auswirkungen im parla-
mentarischen Verfahren einer genauen Überprüfung 
zu unterziehen.   

Zu § 55 Abs. 1 AsylG-E – Aufenthaltsgestattung: 

Die beiden Kirchen begrüßen, dass die Aufenthalts-
gestattung künftig bereits ab Ausstellung des An-
kunftsnachweises greifen soll. Die vom Gesetzgeber 
angesprochenen Unsicherheiten21 bzgl. des Aufent-
haltsstatus der Betroffenen werden durch diese Än-
derung erheblich gemindert. Der Ankunftsnachweis 
wird gemäß § 63a Abs. 3 AsylG grundsätzlich von 
der Aufnahmeeinrichtung ausgestellt, auf die der 
Ausländer verteilt worden ist. 

Die beiden Kirchen möchten jedoch zu bedenken ge-
ben, dass sich derzeit Schutzsuchende teilweise über 
einen längeren Zeitraum in Deutschland aufhalten, 
ohne einer zuständigen Einrichtung zugewiesen 
worden zu sein, obwohl sie sich als Asylsuchende 
gemeldet haben. In Zeiten mit hohen Zugangszahlen 
kann auch zwischen der Stellung des Asylgesuchs 
und der Zuweisung zu einer zuständigen Aufnahme-
einrichtung ein längerer Zeitraum vergehen. So 
wurde etwa aus Berlin berichtet, dass Schutzsu-
chende teilweise einige Wochen darauf warteten 
Kontakt zur zuständigen Behörde zu bekommen. Die 
Kirchen regen deshalb an, eine mit § 87c Abs. 4 
AsylG-E vergleichbare Regelung dauerhaft in § 55 
AsylG aufzunehmen. 

 

 

  

                                                 
20 Art. 3 Abs. 3 a) der Dublin IV VO sieht vor, dass bevor geprüft werden darf, ob ein Dublin-Fall vorliegt, im Rahmen der 
Zulässigkeit des Asylantrages festzustellen ist, ob ein sicherer Drittstaat oder ein sicheres erstes Asylland einschlägig ist 
(Art. 3 Abs. 3: Before applying the criteria for determining a Member State responsible in accordance with Chapters III and 
IV, the first Member State in which the application for international protection was lodged shall: (a) examine whether the 
application for international protection is inadmissible pursuant to Article 33(2) letters b) and c) of Directive 2013/32/EU 
when a country which is not a Member State is considered as a first country of asylum or as a safe third country for the 
applicant;), vgl.: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-imple-
mentation-package/docs/20160504/dublin_reform_proposal_en.pdf. 
21 BT-Drs. 18/8615, S. 53. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)672 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 15. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Deutscher Städtetag 
Deutscher Landkreistag 
Deutscher Städte- und Gemeindebund

Zusammenfassung 

Grundsätzliches 

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen grund-
sätzlich den Entwurf zum Integrationsgesetz. Der Ge-
setzentwurf berücksichtigt mit der Einführung der 
Wohnsitzauflage und der Stärkung des Spracher-
werbs, der Ausweitung der Orientierungskurse und 
der möglichst frühzeitigen Qualifizierung und Be-
schäftigung wichtige kommunale Forderungen und 
folgt dabei dem vielfach bewährten Grundsatz des 
Förderns und Forderns. Die Städte, Landkreise und 
Gemeinden verfügen über breite integrationspoliti-
sche Erfahrungen und haben in der Vergangenheit 
wichtige Grundstrukturen für eine erfolgreiche Integ-
rationspolitik entwickelt. Trotz vieler guter Beispiele 
gelungener Integration hat es in der Vergangenheit 
auch gegenteilige Entwicklungen gegeben, die nicht 
im Sinne der betroffenen Menschen, aber auch der 
Gesellschaft sind. So sind insbesondere Segregati-
onstendenzen zu beobachten, sodass Zugewanderte 
ein Leben unter sich und ohne Einbindung in die 
Gesellschaft leben. Diese Entwicklungen dürfen sich 

nicht wiederholen. Hier bietet das Integrationsgesetz 
Maßnahmen an, so z. B. die Wohnsitzauflage, die 
von kommunaler Seite ausdrücklich begrüßt wird. 

Integration wird leichter steuerbar, wenn anerkann-
ten Flüchtlingen und Asylberechtigten ein geeigne-
ter Wohnsitz zugewiesen werden kann. Sie schützt 
vor Überforderung bei den Integrationsaufgaben und 
trägt dazu bei, soziale Brennpunkte zu vermeiden. 
Sinnvolle Kriterien für die Verteilung sind Kapazitä-
ten bei der Versorgung mit Wohnraum und die Lage 
am örtlichen Arbeitsmarkt. Die Länder sind nun ge-
fordert, eine flächendeckende, konsequente und zeit-
nahe Ausgestaltung der Wohnsitzauflage unter Be-
rücksichtigung der vorgenannten Kriterien vorzu-
nehmen, sodass ein praktikabler und wirkungsvoller 
Verteilmechanismus entsteht und das Instrument 
nicht ins Leere läuft. Die kommunalen Spitzenver-
bände erwarten, dass die Länder von der gesetzli-
chen Ermächtigung entsprechend dem Gesetzes-
zweck und in Abstimmung mit den kommunalen 
Landesverbänden Gebrauch machen. Wir sprechen 
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uns in-soweit im Sinne der besseren Administrier-
barkeit für auf der Grundlage der im Gesetz genann-
ten Kriterien ermittelte kommunale Aufnahmequo-
ten und eine Zuweisung entsprechend dieser Quoten 
durch eine oder mehrere zentrale Stellen des jeweili-
gen Landes aus. 

Im Weiteren bietet der Gesetzentwurf viele wichtige 
Anreize wie Ausbildungsförderung, Berufsausbil-
dungsbeihilfen, niedrigschwellige Beschäftigungsan-
gebote schon während des Asylverfahrens und for-
dert auf der anderen Seite die Bereitschaft zur In-
tegration ein. Mit dem Entwurf eines Integrationsge-
setzes werden grundsätzlich Hürden beseitigt, die ei-
ner Integration von Asylbewerbern in Ausbildung 
und Beschäftigung entgegenstehen. Dies wird von 
kommunaler Seite begrüßt. 

Finanzierung/Kosten 

Der kommunalen Ebene kommt eine herausragende 
Bedeutung bei der Integration von Flüchtlingen mit 
Bleibeperspektive zu. Hier werden die Weichen für 
eine gelingende Integration gestellt. Die Integration 
ist aber mit hohen Kosten verbunden. Integrations-
konzepte wie das „Gemeinsame Konzept von Bund 
und Ländern für eine erfolgreiche Integration von 
Flüchtlingen“, aber auch das Integrationsgesetz las-
sen sich nur realisieren, wenn die Finanzierung der 
integrationsbedingten Mehrkosten gesichert ist und 
den Kommunen hinreichende Finanzmittel zur Be-
wältigung dieser Aufgabe bereitgestellt werden.  

Aufgrund der Regelungen des Integrationsgesetzes 
ist mit steigenden Verwaltungs- und Personalkosten 
infolge der im Gesetzentwurf beinhalteten Informa-
tions-, Kooperations- und Überwachungspflichten 
sowie Datenaustauschpflichten zu rechnen. Auf-
grund der Vielzahl von Ausnahme- und Härtefallre-
gelungen ist von einem erheblichen Verwaltungs-
mehraufwand für die betroffenen Ausländerbehör-
den auszugehen. 

Es ist auch mitnichten so, dass – wie in der Geset-
zesbegründung ausgeführt – die erforderlichen Ver-
waltungsstrukturen bereits umfassend vorhanden 
seien. Hier geht der Bund von falschen Annahmen 
und vorhandenen Voraussetzungen aus.  

Auch die im Gesetz vorgesehene Aufgabenauswei-
tung im Bereich des „Asylbewerberleistungsgeset-
zes“ (u. a. Entscheidungen über Leistungseinschrän-
kungen, Zuweisungen und Leistungseinschränkun-
gen im Zusammenhang mit Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen, Kooperations- und Überwachungs-
pflichten, Verpflichtungsmöglichkeiten für Integrati-
onskurse) wird im Hinblick auf die entstehenden 
Mehraufwendungen und Kosten im Gesetzentwurf 
nur unzureichend berücksichtigt. Der Verweis auf fi-
nanzielle Einsparungen durch mögliche Sanktionen 
ist unzureichend. Die mit den Sanktionen im Be-
reich SGB II gemachten Erfahrungen zeigen, dass 
eine Refinanzierung des zusätzlichen Verwaltungs-
aufwands nicht zu erwarten ist. 

Die für die Bewältigung der Integrationsaufgabe un-
verzichtbaren Mittel müssen im Interesse einer ge-
lingenden Integration rasch und im Übrigen unab-
hängig und zusätzlich von den bereits im Koalitions-
vertrag zugesagten Entlastungen (5 Milliarden Euro 
ab 2018) zur Verfügung gestellt werden. Im Bereich 
der Kosten, die durch die Unterbringung von leis-
tungsberechtigten Flüchtlingen im Rechtskreis des 

SGB II entstehen, begrüßen wir nachdrücklich die 
bereits erfolgte Zusage, dass der Bund die flücht-
lingsbedingten Mehrausgaben bei den Kosten der 
Unterkunft vollständig übernimmt. 

Im Einzelnen 

Zu a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD Entwurf eines Integrationsgesetzes 
(BT-Drs. 18/8615) 

Zu Art. 1 Nr. 3 (§ 132 SGB III-E) 

Um die Integration in den Arbeitsmarkt weiter zu er-
leichtern, wird für Gestattete mit guter Bleibeper-
spektive, für Geduldete ohne Beschäftigungsverbot 
und für Inhaber bestimmter humanitärer Aufent-
haltstitel der Zugang zu Leistungen der Ausbil-
dungsförderung nach dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch – befristet bis Ende 2018 – erheblich er-
leichtert. Diese befristete weitere Öffnung des Zu-
gangs von jungen Flüchtlingen zu Förderinstrumen-
ten der Berufsausbildung erscheint aus kommunaler 
Sicht sinnvoll. 

Mangelnde Sprachkenntnisse sind oftmals der 
Hauptgrund für den Ausbildungsabbruch bei Flücht-
lingen. So sind die Instrumente zur Berufsvorberei-
tung und Ausbildungsförderung daher sinnvoll und 
mit der jeweils erforderlichen Sprachförderung zu 
verknüpfen. 

Zu Art. 2 (§§ 22 Abs. 1a, 36 SGB II-E) 

In § 36 Abs. 2 SGB II-E wird zutreffend geregelt, dass 
sich die örtliche Zuständigkeit der SGB II-Träger 
nach dem Ort der Wohnsitzauflage richtet. 

Abzulehnen ist die explizite Regelung in § 22 Abs. 
1a SGB II-E, wonach die Angemessenheit der Unter-
kunftskosten nach dem Ort der Wohnsitzauflage zu 
bestimmen ist. Die Regelung ist überflüssig, wenn 
nur am Ort der Wohnsitzauflage Leistungen gewährt 
werden. Die Begründung erläutert aber, dass dies 
auch gelten soll, wenn sich die leistungsberechtigte 
Person überwiegend an einem anderen Ort aufhält. 
Wenn aber auch an anderen Orten – also bei Verstoß 
gegen die Wohnsitzauflage – Leistungen gewährt 
werden, läuft die Wohnsitzauflage leer. § 7 Abs. 4a 
SGB II, wonach bei Aufenthalt außerhalb des zeit- 
und ortsnahen Bereichs ohne Zustimmung des Leis-
tungsträgers keine Leistungen gewährt werden, ist 
insoweit noch nicht ausreichend. Er betrifft zum ei-
nen nur erwerbsfähige Leistungsberechtigte, nicht 
die ganze Bedarfsgemeinschaft; zum anderen könnte 
auch das Nachbarjobenter unter „ortsnah“ subsum-
miert werden. Dies soll aber gerade nicht erfolgen. 

Wir bitten daher nachdrücklich darum, § 22 Abs. 1a 
SGB II-E zu streichen. Zugleich sollte eine eindeu-
tige Regelung ergänzt werden, dass bei Verstoß gegen 
die Wohnsitzauflage keine Leistungen bzw. – analog 
der Regelung im SGB XII-E – nur die nach den Um-
ständen des Einzelfalls unabweisbar gebotene Leis-
tungen (z. B. Fahrkarte zum zugewiesenen Wohn-
sitz) gewährt werden. 

Zu Art. 4 Nr. 2 (§ 2 Abs. 1 AsylbLG-E) 

Zukünftig wird hier die Möglichkeit eingeführt, auch 
für Personen im Bezug sog. Analogleistungen Ar-
beitsgelegenheiten anbieten und bei Nichtannahme 
sanktionieren zu können. Dies greift eine kommu-
nale Forderung auf und ist zu begrüßen. 
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Zu Art. 4 Nr. 3a (§ 5 Abs. 2 AsylbLG-E) 

Für die Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG sol-
len zukünftig nur noch 80 Cent Mehraufwandsent-
schädigung gewährt werden, es sei denn, der Leis-
tungsberechtigte weist einen höheren Aufwand 
nach. Die Absenkung der Aufwandsentschädigung 
ist nicht nachvollziehbar. Arbeitsgelegenheiten wer-
den vielfach außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen 
angeboten. Der vorgesehene Nachweis eines höheren 
Aufwandes erfordert einen zusätzlichen unverhält-
nismäßigen Verwaltungsaufwand. Es sollte bei der 
bisherigen Regelung (1,05 Euro als fester Betrag) 
bleiben. 

Zu Art. 4 Nr. 3b (§ 5 Abs. 3 AsylbLG-E) 

Die entsprechende Geltung des § 11 Abs. 4 SGB XII 
ist folgerichtig. Wir schlagen allerdings vor, § 11 
Abs. 4 Satz 3 SGB XII sowie § 10 SGB II insoweit an 
die inzwischen bestehende Regelung in den §§ 22, 
24 SGB VIII anzugleichen, nach der die geordnete 
Erziehung eines Kindes, das das erste Lebensjahr 
vollendet hat, in der Regel nicht gefährdet wird, so-
weit unter Berücksichtigung der besonderen Verhält-
nisse in der Familie der Leistungsberechtigten die 
Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung o-
der in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch sichergestellt ist. 

Zu Art. 4 Nr. 4 (§ 5a AsylbLG-E) 

Wir begrüßen, dass der Bund die Arbeitsgelegenhei-
ten für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG un-
terstützen möchte. Die Zielsetzung, für Geflüchtete 
einen niedrigschwelligen Einstieg in eine sinnstif-
tende und ggf. auch qualifizierende gemeinnützige 
Beschäftigung zu ermöglichen, ist richtig und wich-
tig. Arbeitsgelegenheiten bieten den Flüchtlingen die 
Möglichkeit, ihre sprachlichen Kenntnisse auf- bzw. 
auszubauen und einer praktischen Tätigkeit nachzu-
gehen, was als Vorstufe für die Integration in die Ge-
sellschaft und in den Arbeitsmarkt dienen kann. 

Die Einführung von sog. Flüchtlingsintegrationsmaß-
nahmen in § 5a AsylbLG-E parallel zu den Arbeits-
gelegenheiten nach § 5 AsylbLG führt jedoch zu 
Doppelstrukturen. Auch ist die administrative Um-
setzung und Ausgestaltung zu aufwendig, undurch-
sichtig und führt zu neuen mit einem deutlichen 
Verwaltungsmehraufwand verbundenen Aufgaben in 
den Kommunen (u. a. Zuweisungen, Umsetzung von 
Sanktionen, Kooperations- und Datenaustausch-
pflichten) für die keinerlei Kostenerstattung vorgese-
hen ist. Zudem müssen neue Strukturen mit drei 
Akteuren (BA, Kommune, Maßnahmeträger) aufge-
baut werden. Wir geben zu bedenken, dass die Bun-
desagentur für Arbeit im Bereich des AsylbLG kei-
nerlei Verantwortung hat. Wir hielten es für sinn-
voll, dass die für die Umsetzung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes bisher zuständigen Gebietskörper-
schaften unmittelbar auch diese Maßnahmen umset-
zen. Alternativ käme auch ein reines SGB III-Pro-
gramm der BA in Betracht.  

Zu Art. 4 Nr. 4 (§ 5b AsylbLG-E) 

Die in § 5b AsylbLG-E geschaffene Möglichkeit zur 
verpflichtenden Ausgestaltung von Maßnahmen ist 
inhaltlich zu begrüßen. Aber auch hier erfordert die 
Umsetzung einen deutlichen Verwaltungsmehrauf-
wand auf kommunaler Ebene (Überwachung des Be-

ginns, der Teilnahme, ggf. Umsetzung von Sanktio-
nen, zusätzliche Anforderung an die Datenerfas-
sung). Darüber hinaus ist fraglich, ob die Kursträger 
in der Lage sind, den zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand personell zu erbringen. Einer Verpflichtung 
zur Teilnahme kann auch nur derjenige nachkom-
men, dem tatsächlich ein Kursplatz zur Verfügung 
steht. Dies setzt voraus, dass den Kursanbietern vor 
Ort möglich ist, diesen vorzuhalten. 

Zu Art. 4 Nr. 7 (§11 Abs. 4 AsylbLG-E) 

Die Einführung der sofortigen Vollziehbarkeit greift 
eine kommunale Forderung auf und ist zu begrüßen. 
Sie nähert die Rechtslage im AsylbLG der im SGB II 
und im SGB XII an. Dies ist zutreffend, da ein Sach-
grund für unterschiedliche Regelungen nicht be-
steht.  

Zu Art. 5 Nr. 3 (§ 12a AufenthG-E) 

Die Einführung einer Wohnsitzauflage für Personen 
mit internationalem Schutzstatus wird ausdrücklich 
begrüßt. Sie entspricht einer seit langem erhobenen 
Forderung der kommunalen Spitzenverbände. In-
tegration wird leichter steuerbar, wenn Flüchtlingen 
und Asylberechtigten ein geeigneter Wohnsitz zuge-
wiesen werden kann. Die Wohnsitzauflage muss die 
Kommunen vor Überforderung bei Integrationsaufga-
ben schützen und Planungssicherheit gewährleisten. 
Zielsetzung muss eine gleichmäßige und gerechte 
bundesweite Verteilung nach integrationspolitischen 
und -fördernden Gesichtspunkten sein. Vor diesem 
Hintergrund erwarten wir von den Ländern, eine flä-
chendeckende, zeitnahe und konsequente Ausgestal-
tung der Wohnsitzauflage unter Beteiligung der kom-
munalen Spitzenverbände auf Landesebene, sodass 
unter Berücksichtigung des Ziels, integrationshem-
menden Segregationstendenzen entgegenzuwirken, 
ein praktikabler und wirkungsvoller Verteilmecha-
nismus entsteht. 

Ungeachtet des begrüßenswerten Instruments wird 
auf Folgendes hingewiesen: 

- Es muss sichergestellt sein, dass die Be-
troffenen nicht vor Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis – und damit vor der Ent-
scheidung über eine Wohnsitzregelung – 
umziehen dürfen. Der mit der Neuregelung 
gewünschte Effekt würde sonst nicht eintre-
ten, da die Betroffenen nach der Entschei-
dung des BAMF über die Anerkennung um-
ziehen könnten. Eine „Rückführung“ in die 
Ursprungsgemeinde wäre kaum umsetzbar 
bzw. nur mit erheblichem Aufwand verbun-
den. Ggf. müsste die Wohnsitzregelung bis 
zur Aushändigung des elektronischen Auf-
enthaltstitels mit in den Anerkennungsbe-
scheid des BAMF aufgenommen werden. 

- Die Formulierungen in §12a Abs. 3 Auf-
enthG-E könnten so verstanden werden, 
dass sie die Prüfung und Begründung, ob 
und warum eine Wohnsitzauflage notwen-
dig ist, auf die Ausländerbehörde verlagert. 
Eine individuelle Prüfung und Bewertung 
der tatsächlichen Verhältnisse wäre viel zu 
aufwendig. Wir sprechen uns daher für eine 
quotale Verteilung der Betroffenen auf die 
Kommunen durch eine oder mehrere zent-
rale Stellen des Landes als Grundlage der 
Wohnsitzauflage aus. 
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- Nach § 12a Abs. 5 Nr. 1a AufenthG-E ist auf 
Antrag des Ausländers eine Zuweisung auf-
zuheben, wenn angemessener Wohnraum o-
der eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung zur Verfügung stehen. Mit Blick 
auf die Förderung einer nachhaltigen In-
tegration reicht allein das Vorhandensein 
von angemessenem Wohnraum nicht aus. 
Daher sollte das „oder“ durch ein „und“ er-
setzt werden.  

- Eine Verpflichtung oder Zuweisung nach 
Abs. 1 bis 4 ist auf Antrag des Ausländers 
aufzuheben, wenn der Ausländer nach-
weist, dass in den Fällen (…) der Ehegatte 
(…) an einem anderen Wohnort lebt. Nach 
der Formulierung reicht allein der Um-
stand, dass Familienangehörige an einem 
anderen Wohnort leben, zur Aufhebung der 
Verpflichtung oder Zuweisung aus. Ein tat-
sächlicher Umzug des Ausländers wäre da-
nach nicht erforderlich. Dies kann keines-
falls gewollt sein. 

- In § 12a Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 5 Nr. 1a 
sollte mit Blick auf das minderjährige Kind 
jeweils das Wort ledig ergänzt werden, da 
im AufenthG-E überwiegend auch auf die 
Ledigkeit abgehoben wird. Eine Privilegie-
rung sollte in den Fällen ausgeschlossen 
werden, in denen sich ein minderjähriges 
Kind, das bereits verheiratet ist und sich da-
mit vom Familienverband gelöst hat, in eine 
Berufsausbildung geht. Zudem sollte die 
Ausnahme in Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 5 Nr. 
1a nur gelten, wenn der Ehegatte, eingetra-
gene Lebenspartner oder das minderjährige 
Kind mit dem Ausländer in einer familiären 
Lebensgemeinschaft lebt.  

Zu Art. 5 Nr. 4 (§ 18a AufenthG-E) 

Die Schaffung eines rechtssicheren Aufenthalts für 
Ausländer in Ausbildung für die Dauer der Ausbil-
dung und zwei weitere Jahre bei Beschäftigungsauf-
nahme bzw. sechs Monate zur Arbeitsplatzsuche 
nach der Ausbildung sowie der Wegfall der bisheri-
gen Altersgrenze von 

21 Jahren verbessern die Integrationschancen in der 
Ausbildung deutlich und werden begrüßt. 

Zu Art. 5 Nr. 5 (§ 26 Abs. 3 AufenthG-E) 

Den Erhalt einer unbefristeten Niederlassungserlaub-
nis auch bei anerkannten Flüchtlingen von Integrati-
onsleistungen abhängig zu machen, wird begrüßt. 
Aus der kommunalen Praxis wird jedoch darauf hin-
gewiesen, dass Erfahrungen bei der Umsetzung des 
§ 25b AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei nachhal-
tiger Integration) zeigen, dass es einer Definition für 
die Begriffe „überwiegender“ und „weit überwiegen-
der Lebensunterhaltssicherung“ bedarf. 

Da es zudem an einer Übergangsregelung fehlt und 
somit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes anerkannte 
Asylberechtigte und Flüchtlinge mit Inkrafttreten 
unter die verschärften Bedingungen fielen, dürften 
Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert sein. Vor die-
sem Hintergrund sollte eine Übergangsregelung für 
die Fälle geschaffen werden, in denen zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung die 

Niederlassungserlaubnis trotz Erfüllung der Voraus-
setzungen des § 26 Abs. 3 AufenthG noch nicht er-
teilt ist. 

Zu Art. 5 Nr. 6 (§ 44 Abs. 2 AufenthG-E) 

Die Absicht, den Spracherwerb frühzeitig zu fördern, 
ist vorbehaltlos zu unterstützen. Fraglich ist jedoch, 
ob eine Verkürzung des Anspruchs auf Teilnahme 
am Integrationskurs von zwei auf ein Jahr tatsächlich 
die frühzeitige Wahrnehmung der Angebote steigert 
und nicht am Ende kontraproduktiv wirkt. Sollte der 
Anspruch nur noch ein Jahr bestehen, ist zu befürch-
ten, dass viele Personen einen wichtigen Baustein 
zur Integration verpassen. Dies würde aus den unter-
schiedlichsten Gründen besonders Frauen treffen. 

Zu Art. 5 Nr. 8 (§ 60a Abs. 2 AufenthG-E) 

Insbesondere auch im Hinblick auf die Regelung des 
§ 98 AufenthG (Bußgeldvorschriften) müsste eine 
Pflicht zur Belehrung des Ausbildungsbetriebs über 
die Pflichten nach § 60a AufenthG-E vorgeschrieben 
werden. 

Integrationskursverordnung 

Aufgrund der engen Verzahnung des Integrationsge-
setzes und der Integrationskursverordnung erlauben 
Sie uns noch einige Anmerkungen zur Verordnung. 

Sprache ist der Ausgangspunkt für jegliche Integrati-
onsbemühungen. Vor diesem Hintergrund ist es aus 
Sicht der Städte, Landkreise und Gemeinden richtig 
und wichtig, dass die Zugangs- und die Verpflich-
tungsmöglichkeiten für die Teilnahme an den Integ-
rationskursen erweitert werden. Auch der frühzei-
tige Spracherwerb – künftig sollen Sprachkurse statt 
bisher nach drei Monaten nach sechs Wochen zu-
stande kommen – wird ausdrücklich unterstützt. Zu-
dem wird die Ausweitung der Unterrichtseinheiten 
für die Orientierungskurse von 60 auf 100 Unter-
richtseinheiten unterstützt.  

Das tatsächliche Angebot an Integrationsplätzen 
deckt die Nachfrage derzeit nicht. Von daher bedarf 
es neben dem Gesetzgebungsverfahren weiterer 
Schritte, um möglichst zeitnah die Voraussetzungen 
für ein bedarfsdeckendes Angebot an Integrations-
kursen zu schaffen. Denn die notwendigen Unter-
richtskapazitäten bleiben auf lange Sicht unzu-
reichend, da es sowohl an Lehrkräften wie an Unter-
richtsräumlichkeiten mangeln wird. Wir verweisen 
im Übrigen darauf, dass die derzeitige Trägerpau-
schale des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge in Höhe von 3,10 Euro bei weitem nicht aus-
reicht. Berechnungen des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes (die von den Kommunen getragenen 
Volkshochschulen führen rund 50 % der Integrati-
onskurse durch) beziffern den notwendigen Zu-
schuss des Bundes auf 4,40 Euro pro Unterrichtsein-
heit und Teilnehmenden, um die Lehrkräfte ange-
messen entlohnen zu können. Darüber hinaus muss 
eine Garantievergütung etabliert werden, die ge-
währleistet, dass unvermeidbare Kursabbrüche nicht 
zu Lasten der Träger gehen. Ohne diese auskömmli-
che Finanzierung wird sich die bereits festzustel-
lende Abwanderung von Lehrkräften in andere Bil-
dungsbereiche fortsetzen und die Gewinnung von 
neuen Lehrkräften erheblich erschweren.  

Die vorgesehene Aufstockung der Integrationskurse 
auf bis zu 25 Teilnehmer ist aus integrationspoliti-
scher Sicht problematisch. Die Aufstockung mag vor 
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dem Hintergrund der aktuell fehlenden Kursplätze 
aus praktischen Gründen nachvollziehbar sein, ein 
Kurs mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 20 Per-
sonen wäre aber pädagogisch kontraproduktiv und 
würde die Heterogenität in der Kurszusammenset-
zung weiter verstärken. Schließlich weisen wir da-
rauf hin, dass angesichts des Raum- und Fachkräfte-
mangels es derzeit nicht möglich ist, eine Verfügbar-
keit von Kursplätzen bundesweit innerhalb von 
sechs Wochen zu gewährleisten.  

Zu b) Antrag der Fraktion DIE LINKE. Flüchtlinge 
auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integra-
tion befördern und Lohndumping bekämpfen 
(BT-Drs. 18/6644) 

Die kommunalen Spitzenverbände bekräftigen die zu 
Beginn des Antrags geschilderte Feststellung, dass 
die bisherige Arbeitsmarktintegration von Flüchtlin-
gen nicht zufrieden stellen kann. Nur 8 % der 
Flüchtlinge kommt im Zuzugsjahr in Beschäftigung, 
auch nach fünf Jahren sind nur 50 % der Betroffenen 
integriert. Dies liegt allerdings vorrangig an unzu-
reichender Sprachkenntnis und zu geringer Qualifi-
kation. Deswegen ist hierauf besonderes Augenmerk 
zu richten. 

Vorrangig erscheint uns das unter II.1. genannte Ziel, 
die Asylverfahren zu beschleunigen und zu verkür-
zen. Dies teilen wir uneingeschränkt. Die Forderung 
nach Aufhebung der Residenzpflicht, die derzeit 
während des Asylverfahrens ohnehin nur in be-
schränktem Rahmen besteht,  läuft dagegen dem 
kommunalen Ziel zuwider, zur planbaren Integra-
tion eine Wohnsitzauflage für Asylberechtigte und 
anerkannte Flüchtlinge einzuführen. Wir verweisen 
insofern auf die obigen Ausführungen zum Integrati-
onsgesetz. 

Die unter II.5 geforderte Aufstockung des Verwal-
tungskostenbudgets der Jobcenter greift eine kommu-
nale Forderung auf. Der Bund hat den Jobcentern be-
reits zusätzliche Mittel für die flüchtlingsbedingten 
Mehrbedarfe zukommen lassen. Dies muss zu gege-
bener Zeit überprüft und aufgestockt werden. 

Zu c) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge – 
Praxisnahe Förderung (BT-Drs. 18/7652) 

Das Ziel des Antrags, die Arbeitsmarktintegration 
von Flüchtlingen zu erleichtern und zu beschleuni-
gen, ist zu unterstützen. Die unter II.1.b genannte 
Vorrangprüfung sollte zumindest befristet ausgesetzt 
werden. Auch die unter II.2 geforderte Kombination 
von Fördermaßnahmen und Sprachkursen ist richtig. 
Beides muss Hand in Hand miteinander gehen. 

Soweit unter II.3.c rechtskreisübergreifende Integra-
tionsteams aus Arbeitsagenturen und Jobcentern ge-
fordert werden, teilen wir das Ziel, die Zusammenar-
beit zwischen Agenturen und Jobcentern – gemein-
same Einrichtung oder kommunales Jobcenter – zu 
vertiefen. So können gemeinsame Informationen 
sinnvoll sein. Auch kommt eine Abstimmung von 
Maßnahmen in Betracht, die von der Agentur wäh-
rend des Asylverfahrens angestoßen werden und die 
nach dem Wechsel in das SGB II vom Jobcenter fort-
geführt werden (können). Zugleich muss der Daten-
austausch gewährleistet werden. Wichtig ist aber, 
dass nicht zwingend eine bestimmte Form vorgese-
hen wird. Insbesondere muss die Schaffung von Pa-
rallelstrukturen vermieden werden, da die bestehen-
den Strukturen für alle anderen Leistungsberechtig-
ten erhalten bleiben.  

Zu d) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Integration ist gelebte Demokratie und 
stärkt den sozialen Zusammenhalt (BT-Drs. 
18/7651) 

Auch hier bekräftigen wir die unter II.1 des Antrags 
als erste erhobene Forderung nach zügigen, qualifi-
zierten und fairen Asylverfahren. Diese sind nach 
wie vor das Nadelöhr auf dem Weg zu einer gelin-
genden Integration. Über die Vorschläge des Antrags 
hinaus sprechen wir uns dafür aus, die Bewirtschaf-
tung der Sprachkurse zur berufsbezogenen Sprach-
förderung auf die Jobcenter zu übertragen. Dies 
würde die Verwaltungswege vereinfachen und das 
BAMF für die dort vorrangige wichtige Beschleuni-
gung der Asylverfahren entlasten. 

Viele der Vorschläge insbesondere unter II.4 zur 
Teilhabe durch Ausbildung und Arbeit sind geeig-
net, die Qualifizierung und damit die Chancen zur 
Arbeitsmarktintegration zu fördern. Zu nennen ist 
bspw. die erleichterte bzw. schnellere Anerkennung 
von ausländischen Bildungs- und Berufsabschlüs-
sen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)673 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 15. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.

Entwurf eines Integrationsgesetzes 

Das Bundeskabinett hat am 25.05.2016 den Entwurf 
für ein Integrationsgesetz beschlossen. Die Erste Le-
sung im Bundestag fand am 03.06.2016 statt. Mit 
dem Gesetz werden weitere Hürden für die Integra-
tion von Geflüchteten in Ausbildung und Beschäfti-
gung abgebaut. Gleichwohl besteht aus Sicht des 
DIHK weiter Verbesserungsbedarf. 

I. Vorbemerkung 

Die Fachkräftesicherung stellt die Unternehmen in 
Deutschland zunehmend vor große Herausforderun-
gen. Zwar ist zwischen qualifizierter Zuwanderung 
und Migration aus humanitären Gründen klar zu 
trennen, langfristig sollen aber auch Flüchtlinge zur 
Fachkräftesicherung beitragen können. Der DIHK 
sieht Spracherwerb, Qualifizierung, Rechtssicherheit 
sowie Maßnahmen zur Heranführung an Ausbildung 
und Beschäftigung als wesentliche Voraussetzungen, 
damit die Flüchtlinge perspektivisch einen solchen 
Beitrag in den Unternehmen leisten können. Nach 
der aktuellen DIHK-Ausbildungsumfrage konnte im 
letzten Jahr jeder dritte Betrieb seine Ausbildungs-
plätze nicht besetzen. Gleichzeitig haben erst 3% der 

Betriebe Flüchtlinge in die Ausbildung aufgenom-
men. Als Grundvoraussetzung zur Aufnahme weite-
rer Flüchtlinge in Ausbildung stehen für 90% der 
Betriebe ausreichende Deutschkenntnisse im Vorder-
grund. 76% sprechen sich für einen gesicherten Auf-
enthaltsstatus aus. Vor diesem Hintergrund nimmt 
der DIHK zum vorliegenden Gesetzentwurf Stellung.  

Die IHK-Organisation hat ihrerseits zahlreiche Pro-
jekte zur Integration in Ausbildung und Beschäfti-
gung ins Leben gerufen. Bereits im November 2015 
haben wir das Aktionsprogramm „Ankommen in 
Deutschland – Gemeinsam unterstützen wir Integra-
tion“ auf den Weg gebracht. Damit sollen u. a. junge 
Flüchtlinge bei der Aufnahme einer Ausbildung und 
beim Spracherwerb unterstützt werden. Auch die 
Betriebe werden bei der Qualifizierung und Ausbil-
dung von Flüchtlingen begleitet. Gemeinsam mit 
dem Bundeswirtschaftsministerium hat der DIHK 
zudem das Netzwerk „Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge“ mit bereits mehr als 600 Mitgliedern 
initiiert. Seit März dieses Jahres bietet es Unterneh-
men die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und 
praxisnahe Unterstützung bei der Integration in den 
Betrieb.  
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II. Im Einzelnen  

Integrationskurse ausbauen, Wartezeiten verkürzen 

Kenntnissen der deutschen Sprache sowie Kenntnis 
und Akzeptanz der gesellschaftlichen Werte sind für 
die tägliche Zusammenarbeit im Betrieb unverzicht-
bar. Daher ist die Ausweitung der Verpflichtung zu 
einem Integrationskurs ein richtiger Schritt. Ent-
scheidend ist dabei, dass Kursangebote flächende-
ckend im ausreichenden Maße zur Verfügung ste-
hen.  

Zudem müssen Informationen über die duale Aus-
bildung in den Lehrplan des Integrationskurses auf-
genommen werden. Diese ist in den meisten Her-
kunftsstaaten unbekannt oder zumindest weniger an-
erkannt als hierzulande. Sie bietet perspektivisch 
aber die klar besseren Einkommens- und Erwerbs-
perspektiven als z. B. eine Helfertätigkeit, die ggf. 
kurzfristig einen höheren Verdienst versprechen 
mag. In vielen Fällen wird sich eine Hoffnung auf 
eine geringqualifizierte Tätigkeit ohnehin nicht er-
füllen, da der Bedarf der Betriebe in diesem Segment 
sinkt.     

Rechtssicherheit in der Ausbildung wichtiger 
Schritt  

Der Gesetzentwurf sieht zu Recht die vom DIHK seit 
längerem geforderte 3+2-Regelung vor. Demnach er-
halten Asylbewerber und Geduldete einen gesicher-
ten Aufenthalt für die gesamte Dauer einer Ausbil-
dung und einer anschließenden Beschäftigung von 
zwei Jahren. Betriebe und Auszubildende bekom-
men so die nötige Rechts- und Planungssicherheit, 
dass eine begonnene Ausbildung auch abgeschlossen 
werden kann.  

Aufgrund fehlender Sprachkenntnisse und geringer 
Qualifikation können Flüchtlinge in den meisten 
Fällen nicht schon kurz nach ihrer Ankunft in 
Deutschland eine Ausbildung aufnehmen. Aus Sicht 
des DIHK ist daher auch die vorgesehene Abschaf-
fung der Altersgrenze von 21 Jahren ein richtiger 
Schritt. Die im Gesetzentwurf verankerte 3+2-Rege-
lung muss nun zeitnah umgesetzt werden, damit sie 
zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres in Kraft tre-
ten kann.  

Nach Abschluss der Ausbildung sollen Geduldete 
künftig sechs Monate Zeit haben, sich einen anderen 
Arbeitgeber zu suchen, wenn das Arbeitsverhältnis 
im Ausbildungsbetrieb nicht weiter besteht. Bei Ab-
bruch eines Ausbildungsverhältnisses erlischt die 
Duldung aber mit sofortiger Wirkung. Aus Sicht des 
DIHK sollte der Geduldete auch hier die Möglichkeit 
bekommen, innerhalb von sechs Monaten einen an-
deren Ausbildungsbetrieb zu finden, bei dem er die 
Ausbildung abschließen kann. Der Wechsel des Aus-
bildungsbetriebes bzw. des Ausbildungsberufs findet 
auch bei Einheimischen recht häufig statt und sollte 
daher nicht automatisch sofort gravierende Folgen 
für den Aufenthaltsstatus haben. 

Keine Meldepflicht für Betriebe bei Ausbildungsab-
bruch 

Wird die Ausbildung nicht betrieben oder abgebro-
chen, soll der Ausbildungsbetrieb laut Gesetzent-
wurf verpflichtet werden, dies unverzüglich der zu-
ständigen Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen. 
Für Unternehmen wird durch diese Formulierung 
nicht ersichtlich, wann konkret eine solche Meldung 

erfolgen muss, denn es bleibt unklar, was als „nicht 
betrieben“ gilt – dies erzeugt Rechtsunsicherheit. 
Unterbleibt die Anzeige, droht ein Bußgeld von bis 
zu 30.000 Euro. Das Ziel dieser Regelung, Miss-
brauch zu verhindern, ist grundsätzlich richtig. Al-
lerdings sollte die Meldepflicht nicht auf den Betrie-
ben lasten, die mit zusätzlichem Verwaltungsauf-
wand konfrontiert und vor der Ausbildung von 
Flüchtlingen abgeschreckt werden. Sachgerechter 
und effektiver wäre eine Information über die Been-
digung einer Ausbildung durch die Sozialversiche-
rungsträger an die Ausländerbehörde zu übermitteln. 
Eine Meldung des Betriebes beim Sozialversiche-
rungsträger ist bei einem Ausbildungsabbruch ohne-
hin vorgesehen. 

Ausbildungsförderung ohne Wartezeiten  

Laut Referentenentwurf soll für Asylbewerber mit ei-
ner guten Bleibeperspektive und Geduldete ohne Ar-
beitsverbot der Zugang zu Leistungen der Ausbil-
dungsförderung nach SGB III befristet bis Ende 2018 
erleichtert werden. Die geplanten Verkürzungen von 
Wartefristen zielen in die richtige Richtung; die Fris-
ten sind aber teilweise immer noch zu lang. So sol-
len Asylbewerber mit einer guten Bleibeperspektive 
nach drei Monaten Zugang zu ausbildungsbegleiten-
den Hilfen, Assistierter Ausbildung und berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen haben. Für Berufs-
ausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld soll der 
Zugang aber erst nach 15 Monaten Aufenthalt beibe-
halten werden. Für Geduldete gelten wiederum an-
dere Fristen. Richtig wäre, dass alle Instrumente der 
Ausbildungsförderung jungen Flüchtlingen sofort ab 
Abschluss eines Ausbildungsvertrages zur Verfü-
gung stehen. Das würde die Anreize zur Ausbil-
dungsaufnahme steigern und bessere Perspektiven 
für das erfolgreiche Absolvieren einer Ausbildung 
schaffen, um damit die Unternehmen zu unterstüt-
zen, Auszubildende zu finden. Die Stufung nach den 
verschiedenen Kategorien Asylbewerber, Geduldete 
und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltsti-
tel sollte entfallen.  

Arbeitsgelegenheiten – Wettbewerbsverzerrungen 
vermeiden 

Für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG will die 
Bundesregierung zusätzliche Arbeitsgelegenheiten 
aus Bundesmitteln schaffen. Ziele sind eine nied-
rigschwellige Heranführung an den deutschen Ar-
beitsmarkt sowie eine sinnvolle und gemeinnützige 
Betätigung während des Asylverfahrens. Die weitere 
Ausgestaltung der Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men wird in einem Arbeitsmarktprogramm des Bun-
des geregelt.  

Der DIHK hatte bereits zum Entwurf der Richtlinie 
für das Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen (FIM) Stellung genommen. Der 
DIHK sieht im Einsatz von Arbeitsgelegenheiten 
grundsätzlich die Gefahr, dass es zu Konkurrenzbe-
ziehungen zur gewerblichen Wirtschaft kommen 
kann, die in den Unternehmen Arbeitsplätze gefähr-
den können. Auch als Sprungbrett in eine betriebli-
che Beschäftigung sind die Arbeitsgelegenheiten 
vielfach kaum geeignet – was unterschiedliche Stu-
dien zeigen. 

Mit den Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge will 
die Bundesregierung sinnstiftende Beschäftigungs-
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möglichkeiten schaffen und Flüchtlinge an den Ar-
beitsmarkt heranführen. Aus Sicht des DIHK kann 
für die Leistungsberechtigten nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz eine Unterstützung bei täglichen 
Arbeiten und Abläufen in den Aufnahmeeinrichtun-
gen je nach Ausgestaltung eine solche sinnvolle Be-
tätigung sein („interne“ Maßnahmen). Der FIM-Ent-
wurf sieht allerdings vor, dass solche „internen“ 
Maßnahmen 25 Prozent an allen Maßnahmen nicht 
überschreiten sollen. Demnach würden „externe“ 
Maßnahmen bei staatlichen, kommunalen und ge-
meinnützigen Trägern deutlich größeres Gewicht be-
kommen. Daher besteht auch bei den Arbeitsgelegen-
heiten für Flüchtlinge die Gefahr von Konkurrenzbe-
ziehungen und damit einer Beeinträchtigung der ge-
werblichen Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund 
muss grundsätzlich sichergestellt werden, dass die 
entsprechenden Tätigkeiten bezüglich der regionalen 
Arbeitsmärkte zusätzlich, wettbewerbsneutral und 
im öffentlichen Interesse sind, wie dies auch bei den 
Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II der Fall ist. 
Sinnvoll wäre es daher, bei Arbeitsgelegenheiten für 
Flüchtlinge die gleichen Kriterien anzulegen wie bei 
den üblichen Arbeitsgelegenheiten und entspre-
chend auf § 16d SGB II zu verweisen. Dies würde 
die Rechtssicherheit erhöhen, weil es keine unter-
schiedlichen Vorgehensweisen gäbe und auch etwa-
ige Konkurrenzbeziehungen zu Langzeitarbeitslosen 
vermieden würden. Auch die Relation von 25 Pro-
zent „internen“ zu 75 Prozent „externen“ Maßnah-
men scheint sachlich nicht begründet und sollte auf-
gehoben werden, um potenzielle Wettbewerbsbeein-
trächtigungen von vornherein zu verringern.  

Vorrangprüfung aussetzen 

Um Asylbewerbern und Geduldeten die Beschäfti-
gungsaufnahme zu erleichtern, will die Bundesregie-
rung für einen Zeitraum von drei Jahren für Beschäf-
tigungen in noch festzulegenden Agenturbezirken 
der Bundesagentur für Arbeit unter Berücksichti-
gung der Arbeitsmarktsituation in den Ländern die 
Vorrangprüfung aussetzen. Die Festlegung der Agen-
turbezirke soll unter Beteiligung der Länder erfolgen. 
Hierzu ist die Beschäftigungsverordnung entspre-
chend zu ändern. In diesem Zeitraum ist auch eine 
Zulassung für eine Tätigkeit als Zeitarbeitnehmer 
möglich.  

Das Aussetzen der Vorrangprüfung für Asylbewerber 
und Geduldete ist aus Sicht des DIHK grundsätzlich 
richtig. Dadurch wird den Unternehmen die Einstel-
lung von Flüchtlingen erleichtert und diesen ein 
Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglicht. Nicht zu-
letzt mit Blick auf die häufig fehlenden oder gerin-
gen beruflichen Qualifikationen und fehlenden 
Deutschkenntnisse der Flüchtlinge ist eine Konkur-
renzbeziehung zu deutschen oder EU-Arbeitslosen 
häufig nicht gegeben. Daher sollte auf die Beschrän-
kung nur auf Agenturbezirke mit unterdurchschnitt-
licher Arbeitslosigkeit verzichtet werden. Damit 
würden sich auch neue Bürokratie, Rechtsunsicher-
heiten und Intransparenz verhindern lassen.  

Auch die in diesem Zuge ermöglichte Beschäftigung 
der Flüchtlinge in der Zeitarbeit ist grundsätzlich 
ein richtiger Schritt. Die Zeitarbeit bietet den Unter-
nehmen nötige Flexibilität und kann für die Flücht-
linge den Einstieg in Arbeit erleichtern – gerade weil 
die Zeitarbeit vielfach Menschen mit geringer beruf-
licher Qualifikation Einstiegsperspektiven bietet. 
Auch hier sollte deshalb aus Sicht des DIHK auf re-
gionale Differenzierungen verzichtet werden.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)675 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 15. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

1 Einleitung 

Die Integration der 2015 und 2016 nach Deutschland 
gekommenen Flüchtlingen1 steht erst am Anfang. 
2015 wurden von dem EASY-System 1.092.000 neu 
eingereiste Geflüchtete erfasst, vom 1.1.2016 bis zum 
31.5.2016 weitere 206.000 Personen. Aufgrund der 
Schließung des Balkan-Route und des Türkei-Ab-
kommens ist die Zahl der neu vom EASY-System er-
fassten Geflüchteten im April und Mai 2016 auf je-
weils 16.000 Personen gesunken. Obwohl die Zu-
wanderung von Geflüchteten aufgrund der Umlen-
kung der Migrationsströme nicht prognostiziert wer-
den kann, so ist dennoch davon auszugehen, dass 
2016 deutlich weniger Schutzsuchende nach 
Deutschland einreisen werden als 2015. Aufgrund 
von Doppelzählungen, Rückreisen, Rückführungen 
usw. ist die Zahl der heute noch in Deutschland le-
benden Geflüchteten deutlich geringer als es die Er-
fassung der Bruttozuzüge durch das EASY-System 
nahelegt. Exakte Aussagen sind aufgrund der nach 

                                                 
1 Die Begriffe „Flüchtlinge“ und „Geflüchtete“ werden in dieser Stellungnahme synonym für alle Personen verwendet, die 
unabhängig von ihrem gegenwärtigen rechtlichen Status als Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind. 

wie vor hohen Zahl von nicht als Asylbewerbern re-
gistrierten Geflüchteten nur schwer möglich. Das 
IAB davon aus, dass sich von den 2015 zugereisten 
Geflüchteten noch rund 800.000 in Deutschland be-
finden. Bis zum Jahresende 2016 dürfte diese Zahl 
auf rund 1,1 Millionen steigen. 

Die Geflüchteten bringen in Hinblick auf ihre Bil-
dungs- und Erwerbsbiografien, Alter und Geschlecht 
sehr heterogene, häufig schwierige Voraussetzungen 
für die Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft 
mit. Die Allgemeinbildung ist nach den vorliegen-
den Informationen stark polarisiert, hohen Anteilen 
von Personen, die höhere weiterführende Schulen 
und Hochschulen besucht haben, stehen auch hohe 
Anteile von Personen gegenüber, die nur eine 
Grundschule besucht sowie ein kleiner Anteil, der 
gar keine Schule besucht hat (Brücker 2016; Rich 
2016). Nach den vorliegenden Erkenntnissen muss 
davon ausgegangen werden, dass etwa 70 Prozent 
der über 18-Jährigen über keine angeschlossene Be-
rufsausbildung verfügen (Brücker 2016). 
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Gemeinsam ist den meisten Geflüchteten aber, dass 
sie eine sehr hohe Motivation mitbringen, die deut-
sche Sprache zu lernen, hier zu arbeiten und sich 
auch in andere Bereiche der Gesellschaft zu integrie-
ren. Dies zeigen die Ergebnisse einer qualitativen Be-
fragung von 123 Geflüchteten, die das IAB gemein-
sam mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
lingen (BAMF) und dem Sozioökonomischen Panel 
(SOEP) am DIW Berlin durchgeführt hat (Brücker et 
al. 2016a). Es sollte deshalb auch im Gesetzgebungs-
prozess vermieden werden, den nach unserer Auf-
fassung unzutreffenden Eindruck zu erwecken, viele 
Geflüchtete seien integrationsunwillig.  

Die vorliegenden Daten in Hinblick auf den Umfang 
der Fluchtmigration nach Deutschland und die Bil-
dungsstruktur der Geflüchteten skizzieren die Größe 
der Herausforderung, vor der Deutschland bei der In-
tegration geflüchteter Menschen steht. Viele Ge-
flüchtete hatten bisher nicht die Chance, an Integra-
tionskursen, anderen Integrationsmaßnahmen oder 
am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Die langen Perioden 
der Untätigkeit in den Asylverfahren können aber zu 
einer Entwertung von Humankapital, einem Verlust 
von Selbstvertrauen und einer sinkenden Arbeitsmo-
tivation führen. Das kann die Integration nicht nur 
kurzfristig, sondern nachhaltig behindern. Eine um-
fassende Integrationspolitik ist deshalb dringlich. 
Der von den Regierungsfraktionen vorgelegte Gesetz-
entwurf zur Integration von geflüchteten Menschen 
dient diesem Ziel. Die einzelnen Maßnahmen wer-
den in dieser Stellungnahme vor dem Hintergrund 
der uns vorliegenden Evidenz kritisch gewürdigt. 

Die Integration der Geflüchteten verlangt einen sys-
tematischen, umfassenden Ansatz, der Bund, Länder 
und Kommunen, öffentliche Einrichtungen wie das 
BAMF und die Bundesagentur für Arbeit (BA), die 
Schulen und Hochschulen und nicht zuletzt das 
starke Engagement von Ehrenamtlichen und Organi-
sationen der Zivilgesellschaft mit einbezieht. Dies 
kann durch ein Integrationsgesetz allein nicht geleis-
tet werden. Auch die Anträge der Fraktionen BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE verweisen da-
rauf. Bevor auf die einzelnen Regelungen des Integ-
rationsgesetzes eingegangen wird, werden in dieser 
Stellungnahme deshalb zunächst die aus Sicht des 
IAB zentralen Grundsätze einer Integration von ge-
flüchteten Menschen in Deutschland erläutert, aus 
denen dann auch die Kriterien für die Bewertung der 
einzelnen Regelungen des Entwurfs des Integrations-
gesetzes der Fraktionen CDU/CSU und SPD abgelei-
tet werden. 

2 Grundsätze einer erfolgreichen Integrationspoli-
tik 

Aus Sicht des IAB kann eine erfolgreiche Integration 
von Geflüchteten vor allem durch folgende Maßnah-
men erreicht werden: 

2.1 Rechtssicherheit herstellen  

Die Integration in den Arbeitsmarkt wie auch in an-
dere gesellschaftliche Bereiche hängt wesentlich da-
von ab, wie schnell Rechtssicherheit über den Auf-
enthaltsstatus der Geflüchteten hergestellt wird. Die 
Einstellung von Mitarbeitern verlangt von den Un-
ternehmen Investitionen u.a. in Einarbeitung und 

                                                 
2 Die Ergebnisse stützen sich auf Personen, die seit 1990 aus humanitären Gründen nach Deutschland zugewandert sind, 
nicht auf die aktuelle Flüchtlingsmigration. 

Ausbildung, die sie nur tätigen werden, wenn keine 
oder nur geringe Unsicherheit über den künftigen 
Aufenthaltsstatus besteht. Umgekehrt werden auch 
Geflüchtete mehr in länderspezifisches Humankapi-
tal wie Sprache investieren, wenn Rechtssicherheit 
besteht. Der bereits bestehende Arbeitsmarktzugang 
für Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach drei 
Monaten ist zwar integrationspolitisch grundsätzlich 
zu begrüßen, wird aber wegen der fehlenden Rechts-
sicherheit in der Praxis nur beschränkt Wirkung ent-
falten können.  

Im Mai 2016 betrug die durchschnittliche Bearbei-
tungsdauer bis zur behördlichen Entscheidung der 
Asylverfahren 7,4 Monate. Obwohl die Zahl der Ent-
scheidungen beim BAMF 2016 deutlich gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen ist, wird die durchschnittli-
che Bearbeitungsdauer zunächst weiter steigen, weil 
jetzt schrittweise die schwerer zu entscheidenden 
Fälle, bei denen sich die Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber schon länger im Verfahren befinden, 
bearbeitet werden. Zu der Dauer zwischen Asylan-
trag und Entscheidung kommt eine unbekannte Zeit-
periode bis zur Registrierung. Es muss deshalb da-
von ausgegangen werden, dass ein nicht unerhebli-
cher Teil der Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
sich schon ein Jahr oder länger in Deutschland auf-
hält, bis über ihre Asylanträge entschieden wird. 
Diese Gruppe ist durch die Entwertung von Human-
kapital, Beeinträchtigung des Selbstvertrauens und 
der Arbeitsmotivation gefährdet (s.o). Vor diesem 
Hintergrund sind alle Maßnahmen, die zu einer Be-
schleunigung der Asylverfahren führen, zu begrü-
ßen. Dies heben auch die Anträge der Fraktionen 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE her-
vor. Allerdings hängt dies weniger von den gesetzli-
chen Regelungen, sondern vielmehr von der operati-
ven Umsetzung in der zuständigen Behörde und ih-
rer Personalausstattung ab.  

2.2 Sprachförderung 

Deutsche Sprachkenntnisse erleichtern die Integra-
tion in den Arbeitsmarkt erheblich. Nach Schätzun-
gen des IAB auf Grundlage der IAB-SOEP-Migrati-
onsstichprobe, die für diese Stellungnahme erstellt 
wurden, stieg in der Vergangenheit die Beschäfti-
gungsquote von Geflüchteten, die über gute oder 
sehr gute deutsche Sprachkenntnisse in allen drei 
Dimensionen (Lesen, Schreiben, Sprechen) verfügen, 
im Vergleich zu der Gruppe derer, die nicht über sol-
che Kenntnisse verfügt, um rund 19 Prozentpunkte. 
Zugleich sind deren Verdienste um rund 18 Prozent-
punkte höher.2 Dies unterstreicht die zentrale Bedeu-
tung von Sprachkenntnissen.  

Notwendig sind aber Sprachangebote, die in Hin-
blick auf die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer und 
die Ziele des Spracherwerbs (Arbeitsmarkt, Bildung, 
usw.) differenzieren. Es bietet sich deshalb an, 
Sprachkurse mit berufsvorbereitenden oder bil-
dungsvorbereitenden Maßnahmen zu kombinieren. 
Zentral ist auch das Angebot von berufsbegleitenden 
Sprachkursen. Insgesamt gilt für die Sprachförde-
rung wie auch alle anderen Integrationsmaßnahmen, 
dass „Lock-in“-Effekte, die die Arbeitsmarktintegra-
tion aufgrund der Teilnahme an Maßnahmen ver-
schlechtern statt fördern, möglichst gering gehalten 
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werden müssen (siehe die Bewertung der Regelun-
gen im Gesetzentwurf zum Angebot von Integrati-
onskursen). Gleichzeitig ist eine möglichst frühzei-
tige Sprachförderung für alle Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber notwendig, wie es die Begrün-
dung des Gesetzesentwurfs hervorhebt und auch die 
Anträge der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und DIE LINKE fordern. 

2.3 Bildung und Ausbildung 

55 Prozent der 2015 registrierten Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber waren 24 Jahre und jünger, also 
im besten Bildungsalter. Dies stellt den Staat von der 
frühkindlichen Erziehung, Kinderbetreuung, Schul-
bildung bis hin zur Ausbildung und Hochschulbil-
dung vor erhebliche Herausforderungen und lässt 
entsprechende Kosten entstehen. Dem stehen aber 
hohe Arbeitsmarkterträge von in Deutschland erwor-
benen Bildungsabschlüssen gegenüber: Die Beschäf-
tigungsquoten von Geflüchteten, die in Deutschland 
einen beruflichen Bildungsabschluss oder Hoch-
schulabschluss erworben haben, steigen im Ver-
gleich zur Gruppe, die über keinen entsprechenden 
Abschluss verfügt, um rund 20 Prozentpunkte, die 
Löhne um rund 23 Prozent.3  

Ein Teil der Geflüchteten bringt allgemeinbildende 
Voraussetzungen für eine Integration in das Hoch-
schulsystem, andere für die Integration in das duale 
Ausbildungsaussystem mit. Ein Erfolg wird aber 
maßgeblich davon abhängen, inwieweit es gelingt, 
im Vorfeld die notwendigen Voraussetzungen in 
Hinblick auf Sprache, Allgemeinbildung etc. zu 
schaffen. Dies erfordert ein koordiniertes Vorgehen 
aller Akteure, wie der Träger von Integrationskursen, 
allgemeinbildenden Bildungseinrichtungen, Kam-
mern, Hochschulen und der BA (siehe unsere Be-
wertung der Regelungen im Gesetzentwurf zur Teil-
habe und Förderung der Ausbildung). 

2.4 Arbeitsvermittlung 

Die meisten Geflüchteten bringen nach den Ergeb-
nissen der qualitativen Befragung von IAB, BAMF 
und SOEP eine hohe Arbeitsmotivation mit und wol-
len sich schnell in den Arbeitsmarkt integrieren. 
Dies gilt es durch eine gute öffentliche Arbeitsver-
mittlung, die rechtskreisübergreifend frühzeitig die 
Geflüchteten berät und bei der Arbeitssuche unter-
stützt, systematisch zu fördern. Die BA hat in ihrer 
Geschäftspolitik entsprechende Prioritäten gesetzt. 
Allerdings haben in der Vergangenheit rund 60 Pro-
zent der Geflüchteten ihre erste Stelle durch Fami-
lienangehörige, Freunde und Bekannte gefunden, die 
Arbeitsvermittlung durch die BA spielte nur eine 
untergeordnete Rolle. Empirische Studien zeigen, 
dass die Arbeitssuche durch ethnische Netzwerke 
durchaus Effizienzvorteile haben kann (Dustmann et 
al., 2016). Eine stärkere Unterstützung der Arbeitssu-
che durch die öffentliche Arbeitsverwaltung ist den-
noch notwendig, um die Geflüchteten passgenauer 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren und damit die 
Qualität der Beschäftigungsverhältnisse zu erhöhen. 

                                                 
3 Auch diese Schätzungen wurden für diese Stellungnahme auf Grundlage der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe erstellt. 
4 Nach diesen Simulationsergebnissen steigen die Verdienste der einheimischen Erwerbspersonen bei einer Ausweitung 
des Arbeitsangebots durch die Flüchtlinge bei ihrer gegeben Qualifikationsstruktur im Durchschnitt um 0,04 Prozent, wäh-
rend die Arbeitslosenquote um 0,04 Prozentpunkte sinkt. Die Verdienste von einheimischen Erwerbspersonen ohne abge-
schlossene Berufsausbildung sinken um 0,01 Prozent, ihre Arbeitslosenquote steigt um 0,03 Prozentpunkte. Diese Simula-
tionen wurden für diese Stellungnahme auf Grundlage des empirisch fundierten Modells von Brücker et al. (2014) erstellt. 

Die vergleichsweise geringe Zahl der Arbeitsvermitt-
lungen durch die BA in der Vergangenheit deutet da-
rauf hin, dass hier noch ungenutzte Potenziale beste-
hen. 

2.5 Beseitigung institutioneller Hürden 

Geflüchtete stehen bei der Stellenbesetzung gewis-
sermaßen am Ende der Warteschlange. Während zu 
erwarten ist, dass die Integration längere Zeiträume 
in Anspruch nehmen wird, so ist gesamtwirtschaft-
lich mit keinen oder nicht spürbaren Verdrängungs-
effekten zu rechnen. Simulationsergebnisse des IAB 
zeigen, dass auch deutsche Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung nur marginal durch die Ausweitung des Ar-
beitsangebots von Geflüchteten betroffen sind.4 Es 
gibt deshalb aus Sicht der Arbeitsmarktforschung 
keinen Anlass, die Interessen heimischer Arbeits-
kräfte vor Konkurrenz durch eine Erwerbsbeteili-
gung von Geflüchteten schützen zu müssen. Ähnlich 
kann eine Wohnsitzauflage die Effizienz der Arbeit-
suche und damit die Arbeitsmarktintegration beein-
trächtigen (siehe unsere Bewertung zum Aussetzen 
der Vorrangprüfung und zur Wohnsitzauflage im Ge-
setzentwurf).  

2.6 Beratung und Betreuung 

Die Geflüchteten stehen vor einer Vielzahl an Ent-
scheidungen, die von den Asylverfahren über die 
Beantragung von Leistungen und die Wahl von Bil-
dungsgängen bis hin zur Arbeitsmarktintegration rei-
chen. Häufig fehlt es an ausreichenden Informatio-
nen und Orientierung. Ein Schlüssel für die erfolg-
reiche Integration ist deshalb eine umfassende früh-
zeitige Beratung, die – mit Unterstützung durch eh-
renamtlich Tätige – von professioneller Seite geleis-
tet werden muss (dies wird u.a. in dem Antrag von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstrichen). 

2.7 Unterbringung und Wohnumfeld 

Das Wohnumfeld wird die Integration der Geflüchte-
ten maßgeblich beeinflussen. Viele Geflüchtete leben 
noch in Sammelunterkünften, die Integrationsbestre-
bungen erheblich erschweren. Gerade die Arbeits-
marktintegration würde dagegen in Regionen mit gu-
ten Arbeitsmarktbedingungen besser gelingen. Hier 
entsteht jedoch ein Zielkonflikt, da in Regionen mit 
attraktiven Arbeitsmarktbedingungen vielfach Eng-
pässe im Wohnungsmarkt und der öffentlichen Infra-
struktur etwa in Hinblick auf die Versorgung mit So-
zialwohnungen bestehen. Dieser Aspekt ist beson-
ders brisant, weil im Wohnungsmarkt der Wettbe-
werb zwischen den Geflüchteten und anderen Grup-
pen der Gesellschaft am sichtbarsten wird. Die An-
träge der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und DIE LINKE heben deshalb zu Recht die Bedeu-
tung der Wohnungspolitik hervor, eine Bewertung 
der Vorschläge im Einzelnen fällt allerdings nicht in 
die wissenschaftliche Kompetenz des IAB. 
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2.8 Gesundheitsversorgung 

Die Ergebnisse der qualitativen Befragung von Ge-
flüchteten durch IAB, BAMF und SOEP sprechen 
dafür, dass große Teile der Flüchtlinge aus den 
wichtigsten Herkunftsländern der Fluchtmigration 
mit Ausnahme der Westbalkanstaaten persönlich 
traumatische Erfahrungen mit Krieg, Bürgerkrieg, 
Verfolgung und anderen Formen der Gewalt gemacht 
hat, teilweise auch auf der Flucht (Brücker et al. 
2016a). Daraus kann nicht die Schlussfolgerung ge-
zogen werden, dass die Geflüchteten mehrheitlich 
traumatisiert seien und deshalb nur schwer in den 
Arbeitsmarkt oder andere gesellschaftliche Bereiche 
integriert werden können. Im Gegenteil, nach dem 
Eindruck der Interviewer ist die Resilienz der Ge-
flüchteten hoch. Dennoch können traumatische Er-
fahrungen zu psychischen und psychosomatischen 
Erkrankungen führen, die frühzeitig behandelt wer-
den müssen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN fordert deshalb in ihrem Antrag, (auch) die psy-
chosoziale Versorgung der Geflüchteten sicherzustel-
len. Auch unserer Einschätzung nach ist die Be-
schränkung der Gesundheitsversorgung von Asylbe-
werberinnen und Asylbewerbern auf die Akutversor-
gung zu überdenken. Neben den humanitären As-
pekten ist auch zu berücksichtigen, dass durch eine 
frühzeitige Behandlung dieser Erkrankungen die In-
tegration gefördert und damit langfristig Kosten ein-
gespart werden können. 

3 Stellungnahme zum Entwurf des Integrationsge-
setzes 

3.1 Teilnahmeberechtigung und Angebot von Integ-
rationskursen 

Sachverhalt 

Der Entwurf des Integrationsgesetzes betrachtet die 
Integrationskurse als den Kern des Integrationsange-
botes des Staates. Mit dem Asylverfahrungsbeschleu-
nigungsgesetz vom 20. Oktober 2015 wurde erstmals 
für Asylbewerber die Möglichkeit geschaffen, im 
Rahmen der bereit gestellten Kapazitäten an Integra-
tionskursen teilzunehmen. Diese Möglichkeit wurde 
auf Asylbewerberinnen und Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber aus Herkunftsländern mit guter Blei-
beperspektive beschränkt. Gegenwärtig werden von 
der Bundesregierung vier Herkunftsländer als Län-
der mit guter Bleibeperspektive eingestuft (Eritrea, 
Irak, Iran, Syrien). An dieser Beschränkung auf Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerber aus Herkunftslän-
dern mit guter Bleibeperspektive hält der Entwurf 
des Integrationsgesetzes fest. Der Entwurf sieht (i) 
eine inhaltliche Erweiterung und Erhöhung der 
Stunden des Orientierungskurses von 60 auf 100 
Stunden, (ii) eine Ausweitung der Höchstgrenze für 
die Teilnehmerzahl von 20 auf 25, (iii) eine Verkür-
zung der Fristen, ab der eine Teilnahme möglich ist 
und (iv) das Erlöschen des Anspruchs auf Integrati-
onskurse bereits nach einem Jahr, sofern die Verzö-
gerung durch die Anspruchsberechtigten zu vertre-
ten sind, vor.  

Bewertung 

In dem Entwurf zum Integrationsgesetz wird zu 
Recht die zentrale Bedeutung des Erlernens der 
deutschen Sprache für Integration und Teilhabe in 
allen Bereichen der Gesellschaft hervorgehoben. Das 
Ziel, diesen Prozess zu beschleunigen, ist aus Sicht 

der Arbeitsmarktforschung uneingeschränkt zu be-
grüßen. Dies setzt zuerst voraus, dass den Geflüchte-
ten zeitnah entsprechende Angebote gemacht wer-
den. In welchem Umfang die Integrationskurse für 
Geflüchtete bisher tatsächlich angeboten werden, 
kann auf Grundlage der öffentlichen zugänglichen 
Daten nicht beurteilt werden. Die Ergebnisse einer 
vom IAB durchgeführten qualitativen Befragung von 
123 Geflüchteten sprechen dafür, dass im Befra-
gungszeitraum (Dezember 2015 bis März 2016) den 
meisten Anspruchsberechtigten noch keine Ange-
bote gemacht wurden (Brücker et al. 2016a). Dies ist 
nicht überraschend, weil das Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetz, mit dem die Integrationskurse 
für Flüchtlinge geöffnet wurden, erst am 24. Oktober 
2015 in Kraft trat. Das Angebot der Integrationskurse 
ist Aufgabe des BAMF. Der Gesetzgeber könnte aber 
durch Setzen von angemessenen Fristen und institu-
tionellen Rahmenbedingungen dafür Sorge tragen, 
dass diese Angebote tatsächlich zeitnah bereitgestellt 
werden. 

Die Beschränkung des teilnahmeberechtigten Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerber auf jene aus Her-
kunftsländern mit guter Bleibeperspektive erscheint 
in verschiedener Hinsicht problematisch: Erstens ist 
davon auszugehen, dass auch unter den Asylbewer-
berinnen und Asylbewerbern aus anderen Her-
kunftsländern ein hoher Anteil später einen Schutz-
status erhält oder nicht in die Herkunftsländer abge-
schoben werden kann. Zu berücksichtigen ist, dass 
im Fall einiger wichtiger Herkunftsländer wie Afgha-
nistan die Mehrheit der Antragsteller einen Schutz-
status erhält, wenn die sonstigen Verfahrenserledi-
gungen herausgerechnet werden. Zweitens wird bei 
realistischer Betrachtung ein nicht unerheblicher 
Teil der Personen, deren Asylanträge abgelehnt wer-
den, sich im Rahmen einer Duldung länger in 
Deutschland aufhalten. Drittens dauern die Asylver-
fahren in der Gruppe, die nicht aus Herkunftslän-
dern mit guter Bleibeperspektive stammt, sehr viel 
länger als im Durchschnitt, weil die leicht zu erledi-
genden Fälle in den Asylverfahren vorrangig behan-
delt werden. Bei einer durchschnittlichen Verfah-
rensdauer von 7,4 Monaten im Mai 2015 ist also da-
von auszugehen, dass die Mehrheit dieses dieser 
Menschen sich bereits ein Jahr oder länger in 
Deutschland aufhält, ehe die Verfahren abgeschlos-
sen sind. Dies wird langfristig die Integrationsfähig-
keit dieser Gruppe nachhaltig beeinträchtigen.  

Vor diesem Hintergrund kann die Beschränkung des 
teilnahmeberechtigten Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber auf jene aus Herkunftsländern mit einer 
guten Bleibeperspektive sich zu einem großen Integ-
rationshemmnis für die verbleibenden Gruppen ent-
wickeln, die sich zu nicht unerheblichen Anteilen 
ebenfalls längere Zeit in Deutschland aufhalten wer-
den und sich zumindest vorübergehend in den Ar-
beitsmarkt und andere Bereiche der Gesellschaft in-
tegrieren müssen. Einen möglichen Migrationsanreiz 
können wir nicht erkennen, da die Möglichkeit der 
Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen kein 
ins Gewicht fallendes Migrationsmotiv darstellt. Die 
Teilnahme an Integrationskursen dürfte zudem die 
Aufnahme anderer Tätigkeiten, etwa einer Erwerbs-
arbeit in der Schattenwirtschaft, eher erschweren. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Integrati-
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onskurse ein vergleichsweise kostengünstiges Instru-
ment der Integration mit hohen Arbeitsmarkterträgen 
sind. 

Eine Differenzierung in Hinblick auf die sicheren 
Herkunftsländer ist aus unserer Sicht dennoch sinn-
voll. Hier sollten Maßnahmen auf die Rückkehr in 
die Heimatländer vorbereiten und, im Falle der 
Westbalkan-Länder, u.U. auf den Zuzug nach 
Deutschland und die Arbeitsmarktintegration über 
andere Wege als die humanitäre Migration. Auch 
hier kann das Angebot von deutschen Sprachkursen 
sinnvoll sein, die Ausgestaltung der Beratungs- und 
Orientierungsmaßnahmen sollte aber den besonde-
ren Lebensbedingungen dieser Gruppe Rechnung 
tragen. 

Die Ausweitung der Orientierungsanteile an den In-
tegrationskursen ist im Sinne eines umfassenden In-
tegrationsverständnisses sinnvoll. Die Erhöhung der 
Obergrenze der Teilnehmerzahl kann in Hinblick auf 
die gegenwärtig bestehenden Angebotsengpässe 
pragmatisch vertreten werden, grundsätzlich ist aber 
ein qualitativ hochwertiges und differenziertes An-
gebot zentral für eine wirksame Integrationsförde-
rung. Sinnvoll ist die Verknüpfung von Integrations-
kursen mit berufsvorbereitenden Maßnahmen, Prak-
tika und bildungsvorbereitenden Maßnahmen wie 
Propädeutika an Hochschulen. Der Gesetzentwurf 
könnte in diesem Sinne um ein Kooperationsgebot 
des BAMF mit anderen mit der Integration betrauten 
Einrichtungen wie etwa der BA oder den Kammern 
ergänzt werden. Außerdem sollte in dem Gesetzent-
wurf hervorgehoben werden, dass Integrationskurse 
auch begleitend zu Beruf und Ausbildung angeboten 
werden. Insgesamt sollten „Lock-in-Effekte“ durch 
Integrationskurse möglichst gering gehalten werden. 
Zugleich ist dafür Sorge zu tragen, dass Personen, 
die sich frühzeitig in den Ausbildungs- oder Arbeits-
markt integrieren, ohne einen Integrationskurs abge-
schlossen zu haben, die notwendigen Sprachkennt-
nisse auch durch berufsbegleitende Kurse erwerben 
können. 

Die Verkürzung der Zugangsfristen für die Teil-
nahme an Integrationskursen ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Allerdings ist aufgrund der Engpässe bei den 
Angeboten von Integrationskursen eine Verkürzung 
der Anspruchsberechtigung von zwei Jahren auf ein 
Jahr kritisch zu sehen. Es wird im Einzelfall sehr 
schwer zu entscheiden sein, inwieweit die Um-
stände der Nicht-Teilnahme von den Anspruchsbe-
rechtigten zu vertreten sind oder dem unzureichen-
den Angebot an Integrationskursen anzulasten ist. 
Angesichts der zentralen Bedeutung der Integrati-
onskurse ist es unseres Ermessens der falsche Weg, 
Geflüchtete von der Teilnahme aus Teilnahmebe-
rechtigung und Angebot von Integrationskursen zu-
schließen. 

3.2 Teilnahmeverpflichtung und Sanktionen 

Sachverhalt 

Der Gesetzentwurf sieht eine Ausweitung der Ver-
pflichtungsmöglichkeit auf Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber mit guten Bleibeperspektiven sowie 
auf Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und 
subsidiär Schutzberechtige vor, auch wenn sie keine 
Leistungen nach dem SGB II beziehen und bereits 
über einfache Sprachkenntnisse verfügen. Ferner ist 

die Sanktionierung der Nichtteilnahme an Maßnah-
men durch Kürzungen von Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz und Leistungen der 
Grundsicherung vorgesehen. 

Bewertung 

Die überwiegende Mehrheit der Geflüchteten bringt 
nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen neben 
einer hohen Integrationsbereitschaft auch eine hohe 
Bereitschaft zum Erlernen der deutschen Sprache 
mit. Falls die Teilnahme an Arbeitsgelegenheiten o-
der sonstigen Maßnahmen zur Integration dennoch 
abgelehnt wird, sieht der Entwurf Sanktionen vor 
und die Leistungen nach den §§2, 3 und 6 AsylbLG 
entfallen, falls die Leistungsberechtigten trotz 
schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen der 
Verpflichtung nicht nachkommen. Dies entspricht 
dem aus der Arbeitsmarktpolitik entlehnten Grund-
satz des „Förderns und Forderns“. Aus der wissen-
schaftlichen Literatur gibt es einige Hinweise, dass 
Sanktionen als Disziplinierungsinstrument für Ar-
beitsuchende einerseits den Übergang aus Arbeitslo-
sigkeit und Leistungsbezug in Erwerbstätigkeit för-
dern können, andererseits aber – wenn auch wesent-
lich seltener – den vollständigen Rückzug aus Leis-
tungsbezug und Arbeitsmarktteilnahme (siehe z.B. 
Bruckmeier et al. 2015, van den Berg et al. 2015). 
Sehr einschneidende Disziplinierungsmaßnahmen 
bergen zudem die Gefahr eines Übergangs der Be-
troffenen in die Schattenwirtschaft oder Kriminali-
tät. Sanktionsdrohungen bei einer Verweigerung der 
Teilnahme an Arbeitsgelegenheiten können den 
Übergang in sehr gering entlohnte Beschäftigungs-
verhältnisse begünstigen. Dies ist insbesondere von 
Nachteil, wenn es sich um Personen handelt, deren 
Qualifikation und Kompetenzen eine Eingliederung 
in anspruchsvollere Beschäftigungsverhältnisse mög-
lich machen.  

Die Regelungen im Gesetzentwurf sehen einen Weg-
fall der Leistungen infolge der oben genannten Ver-
stöße vor. Damit handelt es sich um eine einschnei-
dende Sanktion, die die Sicherung eines Mindestle-
bensstandards beeinträchtigt. A priori ist kaum ein-
zuschätzen, inwieweit es dadurch möglich ist, die 
Leistungsberechtigten zur Mitwirkung zu bewegen 
bzw. inwieweit unerwünschte Nebenwirkungen wie 
ein Abdrängen in Schwarzarbeit oder Kriminalität 
dadurch verstärkt werden. Bisherige Erfahrungen 
sprechen eher dafür, unbeabsichtigte Nebenwirkun-
gen durch ein Sanktionsregime einzuschränken, das 
keine Totalsanktionen vorsieht, das die Leistungs-
minderung zeitlich befristet und den Umfang der 
Leistungsminderung bei einer ersten Sanktion (ähn-
lich wie im SGB II) niedriger ausfallen lässt als bei 
einer wiederholten Sanktion.  

3.3 Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen (FIM) 

Sachverhalt 

Der Gesetzentwurf sieht die Schaffung von 100.000 
zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten für arbeitsfähige, 
nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz vor. Asylbewerberin-
nen und Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaa-
ten sowie vollziehbar ausreisepflichtige Personen 
bleiben von dem Programm ausgeschlossen. Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber können zur Teil-
nahme an Arbeitsgelegenheiten verpflichtet werden. 
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Es geht dabei um Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung und nicht um eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung oder ein Arbeitsver-
hältnis. Als Ziele werden eine niedrigschwellige 
Heranführung an den deutschen Arbeitsmarkt sowie 
eine sinnvolle und gemeinnützige Betätigung wäh-
rend des Asylverfahrens genannt. Die weitere Ausge-
staltung der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen soll 
in einem Arbeitsmarktprogramm des Bundes gere-
gelt werden. Die Förderung wird sich dabei eng an 
den geltenden Voraussetzungen des § 5 AsylbLG ori-
entieren. Die Aufwandsentschädigung wird in der 
Regel von 1,05 Euro auf 80 Cent je Stunde abgesenkt. 
Der Gesetzentwurf begründet das mit geringerem zu 
kompensierendem Mehraufwand, da diese Arbeits-
gelegenheiten mehrheitlich in den Aufnahme- oder 
vergleichbaren Einrichtungen zur Verfügung gestellt 
werden. Wenn im Einzelfall höhere Aufwendungen 
entstehen, kann ein höherer Betrag ausgezahlt wer-
den.  

Bewertung 

Bei der Förderung durch AGH nach §16d SGB II geht 
es darum, Personen zu fördern, die prinzipiell eine 
lange erfolglose Arbeitsuche und erfolglose Aktivie-
rung durchlaufen haben, da das Instrument nachran-
gig gegenüber anderen Instrumenten der Arbeitsför-
derung ist. Für einen eher arbeitsmarktfernen Perso-
nenkreis verbessert die Teilnahme auch tendenziell 
die Chancen auf eine Integration in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt, bei eher arbeitsmarktnahen Personen 
kann sie auch die Integration in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt beeinträchtigen (Wolff und Hohmeyer 
2011). Die 100.000 zusätzlichen Arbeitsgelegenhei-
ten für arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungs-
berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
richten sich an Personen in einer grundsätzlich an-
deren Problemlage als die durch AGH nach §16d 
SGB II Geförderten. Es geht nicht um Personen, de-
nen eine Integration in den deutschen Arbeitsmarkt 
durch eigene Arbeitsuche und Unterstützung durch 
ihr Jobcenter oder ihre Arbeitsagentur nicht gelun-
gen ist, sondern es geht im Regelfall um Personen, 
die erstmals in Deutschland Arbeit aufnehmen müs-
sen. Ebenso geht es vermutlich weit häufiger um Per-
sonen, die hochmotiviert nach Arbeit suchen und 
nicht durch eine lange erfolglose Arbeitsuche demo-
tiviert sind. Das spricht dafür, dass die Arbeitsgele-
genheiten grundsätzlich inhaltlich anders ausgestal-
tet sein sollten als die bisherigen Arbeitsgelegenhei-
ten im SGB II. Sie sollten so ausgestaltet sein, dass 
die Teilnehmenden ihre Kompetenzen erweitern 
können, damit die Aufnahme einer regulären Er-
werbstätigkeit erleichtert wird. Daher sollten in den 
meisten Fällen beispielsweise Sprachkenntnisse ver-
mittelt/verbessert werden, die im beruflichen Alltag 
Verwendung finden. Es sollte aber auch viel weniger 
als bei AGH nach dem SGB II um die Ausübung zu-
sätzlicher und/oder rein gemeinnütziger Tätigkeiten 
gehen, als um eine Arbeitsumgebung, in der Berufs-
erfahrung erworben werden kann, die die Chancen 
einer Aufnahme einer regulären Tätigkeit erhöhen. 
Daher sollte bei der Auswahl der Träger darauf ge-
achtet werden, dass sie Arbeitsgelegenheiten so ge-
stalten, dass arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leis-
tungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz infolge der Teilnahme mit erhöhten Eingliede-
rungschancen am allgemeinen Arbeitsmarkt rechnen 
können.  

Zur Förderung der Erwerbsintegration ist sicherzu-
stellen, dass die Arbeitsgelegenheiten so geregelt 
sind, dass die Teilnehmenden, falls sie eine Er-
werbsarbeit gefunden haben, ihre Teilnahme ohne 
Verzögerung aufkündigen können, um die Arbeit an-
zutreten. Da es sich um Personen handelt, die nicht 
unbedingt arbeitsmarktfern sind, sollte alles dafür 
getan werden, dass sie nicht in Arbeitsgelegenheiten 
gebunden sind, sondern ihre Chancen am deutschen 
Arbeitsmarkt nutzen können. Deswegen sollte auch 
dafür Sorge getragen werden, dass sie auch während 
der Maßnahme weiter nach Arbeit suchen bzw. eine 
Unterstützung bei ihrer Arbeitsuche durch Agentu-
ren für Arbeit erhalten, um eine möglichst zügige In-
tegration in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Der 
Umfang der Wochenarbeitszeit in Arbeitsgelegenhei-
ten sollte daher so gestaltet sein, dass eine weitere 
aktive Arbeitsuche möglich ist. 

Die Verpflichtung zu Arbeitsgelegenheiten sollte, 
auch wegen der ambivalenten Wirkungen des Instru-
ments, nur als Ultima Ratio eingesetzt werden. 

Bei der Absenkung der Aufwandsentschädigung von 
1,05 EURO auf 80 Cent je Stunde müsste u.E. unter 
Gleichbehandlungsgründen nachgewiesen werden, 
dass der Mehraufwand tatsächlich geringer ist. Nur 
weil ein Teil der Leistungen in Erstaufnahmeeinrich-
tungen oder Sammelunterkünften erbracht wird, ist 
dies noch nicht per se der Fall. Viele Flüchtlinge 
sind dezentral untergebracht, zudem entsteht auch 
in Sammelunterkünften ein Mehraufwand. Eine sol-
che Prüfung würde aber einen unverhältnismäßigen 
bürokratischen Aufwand erfordern. Das gilt auch für 
die vom Gesetzentwurf vorgesehene Prüfung des 
Mehraufwands im Einzelfall. Der Gesetzgeber hat 
sich deshalb aus guten Gründen im Falle anderer Ar-
beitsgelegenheiten für einen Pauschalbetrag ent-
schieden. Diesen jetzt für eine bestimmte Gruppe ab-
zusenken ist fragwürdig. Aus verhaltensökonomi-
scher Perspektive spielt bei den Anreizwirkungen 
von Entlohnungssystemen Fairness eine große Rolle. 
Wenn die Absenkung auf 80 Cent als Diskriminie-
rung einer Gruppe empfunden wird, dürfte dies die 
Integrationsanreize senken. 

3.4 Zugang zu Leistungen für Langzeitarbeitslose 

Sachverhalt 

Der Entwurf des Integrationsgesetzes erweitert den 
Zugang von Geflüchteten zu Leistungen für Langzeit-
arbeitslose, indem es die Zeiten der Teilnahme an 
Integrationskursen, berufsbezogenen Deutschsprach-
förderung oder Maßnahmen zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikation, für die Erteilung der Befugnis zur Be-
rufsausübung oder für die Erteilung der Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung erforderlich ist, 
analog zu Maßnahmen nach dem SGB III und SGB II 
als unschädliche Unterbrechungen der Arbeitslosig-
keit behandelt. 

Bewertung 

Diese Erweiterung trägt den besonderen Lebensbe-
dingungen der Geflüchteten Rechnung und ist integ-
rationspolitisch zu begrüßen. 
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3.5 Ausbildung für Asylbewerber und Geduldete 

Sachverhalt 

Der Entwurf des Integrationsgesetzes erweitert die 
Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung und der 
anschließenden Beschäftigung für Asylbewerberin-
nen und Asylbewerber und Geduldete. Im Einzelnen 
wird bei Aufnahme einer Ausbildung für die Ge-
samtdauer eine Duldung erteilt sowie eine weitere 
Duldung für sechs Monate zur anschließenden Ar-
beitssuche. Bei Aufnahme einer Beschäftigung wird 
eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre erteilt. Die 
Altersgrenze für den Beginn der Ausbildung wird 
aufgehoben. Bei Abbruch der Ausbildung erlischt 
die Duldung, die Betriebe sind zur Meldung ver-
pflichtet. Auch bei Abbruch des Beschäftigungsver-
hältnisses erlischt die Aufenthaltserlaubnis. 

Bewertung  

Durch diese Veränderungen wird bei Aufnahme der 
Ausbildung für die Betriebe, aber auch die Geflüch-
teten selbst, die notwendige Rechtssicherheit herge-
stellt. Dies ist eine zentrale Voraussetzung für die 
mit der Ausbildung verbunden Investitionen. Inso-
fern sind die Regelungen grundsätzlich zu begrüßen. 

Die Verpflichtung der Betriebe, den Abbruch einer 
Ausbildung zu melden, ist ordnungspolitisch proble-
matisch. Grundsätzlich sollte das Erlöschen der Dul-
dung bzw. der Aufenthaltserlaubnis kein Automatis-
mus sein, wenn ein Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsverhältnis beendet wird. Zudem gibt diese Re-
gelung dem Ausbildungsbetrieb sehr viel Macht über 
die geduldeten Auszubildenden. Die Beendigung ei-
nes Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisses 
kann sachlich geboten sein und muss nicht in der 
Verantwortung des Auszubildenden liegen. Sie muss 
einer Integration darüber hinaus nicht widerspre-
chen, wenn schnell ein anderes Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsverhältnis aufgenommen wird. Hier-
für sollte den Betroffenen Hilfestellung in Form von 
Beratung zur Verfügung gestellt werden. Außerdem 
sollte die Möglichkeit bestehen, innerhalb einer 
noch zu setzenden Frist ein neues Ausbildungsver-
hältnis aufzunehmen.  

3.6 Öffnung der Ausbildungsförderung 

Sachverhalt 

Der Entwurf des Integrationsgesetzes öffnet die Aus-
bildungsförderung für Geduldete und erleichtert ins-
besondere den Bezug der Berufsausbildungshilfe zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes, ausbildungsbeglei-
tende Hilfen und assistierte Ausbildung sowie für 
berufsvorbereitende Maßnahmen, vor allem Praktika. 

Bewertung  

Die Finanzierung des Lebensunterhalts während der 
Ausbildung und berufsvorbereitender Maßnahmen 
und ähnlichem ist eine zentrale Voraussetzung für 
die Integration Geflüchteter in Ausbildungsmarkt. 
Insofern ist eine Öffnung der Ausbildungsförderung 
grundsätzlich zu begrüßen. 

3.7 Aussetzen der Vorrangprüfung 

Sachverhalt 

Nach der bisherigen Gesetzeslage muss die BA der 
Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis für Asylbe-
werber mit Aufenthaltsgestattung und Geduldete zu-

stimmen. Neben den Auswirkungen auf die regio-
nale Arbeitsmarktlage prüft die BA, ob (i) kein deut-
scher Staatsangehöriger, Staatsangehöriger der EU o-
der anderer bevorrechtigter Staatsangehöriger für die 
Stelle in Frage kommt (Vorrangprüfung) und (ii) ob 
sie zu vergleichbaren Arbeitsbedingungen wie deut-
sche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäf-
tigt werden (Vergleichbarkeitsprüfung). Der Entwurf 
der Integrationsverordnung sieht vor, dass die Vor-
rangprüfung befristet für drei Jahre in einem Agen-
turbezirk ausgesetzt werden kann, „in dem dies die 
regionale Arbeitsmarktsituation zulässt“. Bei der 
Auswahl dieser Agenturbezirke sind die Länder zu 
beteiligen. Die Vergleichbarkeitsprüfung soll auf-
rechterhalten werden. 

Bewertung 

Die Vorrangprüfung kann sich zu einer Hürde für die 
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten entwi-
ckeln, weil insbesondere bei Gruppen mit geringen 
formalem Ausbildungsniveau der Nachweis schwer 
zu führen ist, dass kein anderer bevorrechtigter Be-
werber für diese Stelle in Frage kommt. Auch kann 
die Vergleichbarkeitsprüfung sich zu einem Einstel-
lungshindernis entwickeln, wenn etwa das regionale 
Lohnniveau sehr hoch ist. Die vorliegenden empiri-
schen Befunde sprechen dafür, dass deutsche Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer von der Fluchtmig-
ration eher profitieren. Auch bei deutschen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern lassen sich allen-
falls marginale Lohn- und Beschäftigungseffekte er-
kennen (s.o.). Auch können unter realistischen An-
nahmen die Geflüchteten nur schrittweise, über eine 
längere Zeitperiode, in den Arbeitsmarkt integriert 
werden. Insofern sind alle Effekte, positive wie nega-
tive, quantitativ gering. Vor dem Hintergrund der 
vorliegenden Evidenz lässt sich deshalb ein Schutz 
des einheimischen Arbeitskräfte vor dem Arbeitsan-
gebot der Geflüchteten nicht begründen. 

Das Aussetzen der Vorrangprüfung ist deshalb zu be-
grüßen, auch die Befristung auf drei Jahre. Die Be-
fristung kann zur Evaluation und abschließenden 
Bewertung dieser Politikmaßnahme genutzt werden. 

Nicht sinnvoll erscheint dagegen die Beschränkung 
auf bestimmte Agenturbezirke. Dies kann große 
Gruppen von Geflüchteten weiterhin vom Arbeits-
markt ausschließen. Angesichts des geringen Wettbe-
werbs zwischen den bevorrechtigten Arbeitneh-
mergruppen und den Geflüchteten ist dies auch in 
Agenturbezirken mit überdurchschnittlicher Arbeits-
losigkeit nicht notwendig. 

Besonderes Gewicht bekommt diese Regelung durch 
die geplante Wohnsitzauflage. Wenn der Gesetzgeber 
einerseits Geflüchtete verpflichtet, ihren Wohnsitz 
in Regionen mit überdurchschnittlicher Arbeitslosig-
keit oder anderen ungünstigen Arbeitsmarktbedin-
gungen beizubehalten, andererseits in diesen Regio-
nen die Vorrangprüfung aufrechterhält, dann wird 
die Arbeitsmarktintegration der hiervon betroffenen 
Geflüchteten durch die wirtschaftlichen und die in-
stitutionellen Bedingungen doppelt erschwert. 

3.8 Aufenthaltsrechtliche Änderungen 

Sachverhalt 

Der Entwurf des Integrationsgesetzes sieht Verände-
rungen bei der Erteilung einer Niedererlassungser-
laubnis für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge 
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und Resettlement-Flüchtlinge vor. Sie wird nach Ab-
lauf von fünf Jahren nicht mehr voraussetzungslos 
erteilt, sondern von einem bestimmten Sprachniveau 
(A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens) und der überwiegenden Absicherung des Le-
bensunterhalt abhängig gemacht. Asylberechtigte, 
anerkannte Flüchtlinge und Resettlement-Flücht-
linge können zudem bereits nach drei Jahren eine 
Niederlassungserlaubnis erhalten, wenn sie das 
Sprachniveau C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzniveaus erreichen und ihren Lebensunter-
halt überwiegend sichern können. 

Bewertung 

Durch die geplanten Regelungen werden Integrati-
onsleistungen von Geflüchteten honoriert, insbeson-
dere das vorzeitige Erteilen einer Niederlassungser-
laubnis bei sehr guten Integrationsleistungen ist zu 
begrüßen. Auch das Kriterium eines minimalen 
Sprachniveaus und der überwiegenden Absicherung 
des Lebensunterhalts vor Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis stärkt die Integrationsanreize und 
trägt zugleich den besonderen Lebensumständen der 
Geflüchteten Rechnung.  

Man könnte weitere Integrationsanreize schaffen, 
wenn z.B. bei Vorliegen der Voraussetzungen für 
eine Blaue Karte EU nach einer kurzen Übergangs-
frist eine Niederlassungserlaubnis erteilt wird. 

Grundsätzlich sind alle Maßnahmen zu begrüßen, 
die auf Grundlage klarer Kriterien, die an den Integ-
rationserfolg gebunden sind, frühzeitig längerfristige 
oder dauerhafte Aufenthaltsrechte erteilen, um 
Rechtssicherheit für die Geflüchteten wie auch die 
Unternehmen und andere Akteure herzustellen. 

3.9 Wohnsitzauflage 

Sachverhalt 

Durch eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes soll 
auch für Geflüchtete, die als Asylberechtigte, Flücht-
linge oder subsidiär Schutzberechtigte anerkannt 
wurden, eine gesetzliche Verpflichtung zur Wohn-
sitznahme im Land der Erstzuweisung nach dem Kö-
nigsteiner Schlüssel für den Zeitraum von drei Jah-
ren nach der Anerkennung erfolgen. Personen, die 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von 
mindestens 15 Stunden wöchentlich aufgenommen 
haben, die den Bedarf der Grundsicherung deckt, o-
der eine berufliche Ausbildung oder ein Studium 
aufgenommen haben, sind von dieser Regelung aus-
genommen. Die Länder dürfen in diesem Zeitraum 
diese Gruppe unter bestimmten Bedingungen, die 
der Wohnraumversorgung und der Integration die-
nen sollen, an bestimmte Wohnorte zuweisen. Auf 
Antrag kann die Wohnsitzauflage aufgehoben wer-
den, wenn die geflüchtete Person oder ein Ehepart-
ner nachweisen kann, dass er an einem anderen Ort 
ein lebensunterhaltsicherndes Einkommen erreicht 
oder dort eine berufliche Ausbildung oder ein Stu-
dium aufnimmt. Schließlich kann die Aufhebung be-
antragt werden, wenn ein Ehepartner oder ein min-
derjähriges Kind an einem anderen Ort leben. 

Bewertung 

Angesichts der hohen Zuwanderung von Flüchtlin-
gen im vergangenen Jahr war eine Zuweisung des 

                                                 
5 Der Königsteiner Schlüssel berücksichtigt zwar auch die wirtschaftliche Leistungskraft der Länder, orientiert sich aber 
nicht an den Arbeitsmarktbedingungen.  

Wohnortes unvermeidbar, schon allein um die Un-
terkunft sicherzustellen. Bei der hier geplanten 
Wohnsitzauflage geht es jedoch um einen längerfris-
tigen Eingriff in die Freizügigkeit. Die geplanten Re-
gelungen machen die Arbeitsaufnahme oder die Auf-
nahme einer Ausbildung oder eines Studiums nicht 
unmöglich, sie schränken aber die Möglichkeit der 
Arbeitssuche und der regionalen Mobilität stark ein. 
Nach dem jüngsten Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes ist eine Wohnsitzauflage nur dann zuläs-
sig, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie der 
Integration der Betroffenen dient (EuGH, 2016). Das 
stellt hohe Anforderungen an die Begründung des 
Vorhabens. 

Aus Sicht der Arbeitsmarktforschung sind Mobili-
tätsbeschränkungen grundsätzlich problematisch. Es 
kann für Deutschland, aber auch für andere Länder 
wie die USA gezeigt werden, dass sich Migranten 
überproportional in Ballungsräumen mit überdurch-
schnittlichem Lohnniveau und unterdurchschnittli-
cher Arbeitslosigkeit niederlassen. Im Vergleich zu 
einer gleichmäßigen Verteilung über den Raum ent-
stehen dadurch Effizienzgewinne, die erheblich sein 
können (Borjas, 2001). Ähnliches gilt aus Sicht der 
modernen Suchkosten- und Matching-Theorien des 
Arbeitsmarktes für die Effizienz des „Matches“ zwi-
schen Unternehmen und Arbeitssuchenden: Mobili-
tätsbeschränkungen erhöhen die Suchkosten, verrin-
gern die Effizienz des Matches und führen deshalb 
zu höherer Arbeitslosigkeit und geringeren Löhnen. 

Zudem muss berücksichtigt werden, dass bei der 
Ausgangsverteilung der Flüchtlinge Arbeitsmarktbe-
dingungen und andere wirtschaftliche Aspekte keine 
bzw. nur eine untergeordnete Rolle spielten.5 Viele 
Geflüchtete leben deshalb derzeit in strukturschwa-
chen Regionen mit schlechten Beschäftigungsper-
spektiven. Von der Mobilität in andere Regionen 
wird deshalb maßgeblich der Integrationserfolg ab-
hängen. 

Dem steht das Argument gegenüber, dass die regio-
nale Konzentration von Flüchtlingen und anderen 
Migranten in urbanen Ballungsräumen zu „Ghetto-
bildung“ und Behinderung der Integration führt. Aus 
Sicht der Migrationsforschung wirken ethnische 
Netzwerke ambivalent: auf der einen Seite sind sie 
eine wichtige Ressource, die Informations- und 
Suchkosten reduziert. So können ethnische Netz-
werke einen wichtigen Beitrag zur Arbeitssuche leis-
ten: In der Vergangenheit haben mehr als 60 Prozent 
der Geflüchteten in Deutschland ihre erste Stelle 
durch Familienangehörige, Freunde und Bekannte 
gefunden. Empirische Studien zeigen zudem, dass 
die Einstiegslöhne bei Stellen, die durch ethnische 
Netzwerke gefunden wurden, höher und die Be-
schäftigungsdauer länger sind. Allerdings fällt das 
Lohnwachstum geringer aus (Dustmann et al. 2016). 

Auf der anderen Seite kann die ethnische Konzentra-
tion den Spracherwerb und die Herausbildung von 
Kontakten jenseits der eigenen ethnischen Gruppe 
behindern und zu negativen Begleiterscheinungen 
wie Kriminalität u.ä. führen. Je nach den Vorausset-
zungen der eigenen ethnischen Gruppe steigen oder 
fallen die Investitionen in Bildung und Ausbildung 
bei einer ethnischen Konzentration höher oder 



Ausschussdrucksache 18(11)681  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

  103 

schwächer aus. Hier sind die empirischen Ergeb-
nisse ambivalent (vgl. Romiti/Trübswetter/Valliza-
deh 2015). 

Es ist also letztlich eine empirische Frage, wie sich 
eine Wohnsitzauflage auswirkt. Das IAB hat diese 
Frage untersucht, indem es die historisch vorliegen-
den Daten für den Zuzug von Spätaussiedlern nach 
Deutschland ausgewertet hat. Für die Spätaussiedler 
wurde in Deutschland die Wohnsitzauflage ur-
sprünglich 1989 eingeführt, dann 1996 deutlich ver-
schärft und mit Leistungsentzug sanktioniert, 2009 
schließlich aufgehoben. Diese Varianz in den Daten 
kann für die Identifikation der Effekte genutzt wer-
den. Die Untersuchung des IAB kommt zu dem Er-
gebnis, dass die Wohnsitzauflage die Beschäftigungs-
wahrscheinlichkeit von Spätaussiedlern zunächst 
um mindestens 20 Prozentpunkte gesenkt hat. Im 
Zeitverlauf vermindert sich dieser Effekt aber deut-
lich oder verschwindet sogar ganz (Brücker et al. 
2016b). Auch für Schweden finden Edin et al. (2003) 
negative Effekte für Geflüchtete, die durch eine 
Wohnsitzauflage in ländlichen Räumen angesiedelt 
wurden, im Vergleich zu Geflüchteten in städtischen 
Räumen. Vor dem Hintergrund dieser Evidenz zie-
hen wir deshalb die Schlussfolgerung, dass eine 
Wohnsitzauflage die Arbeitsmarktintegration behin-
dert, möglicherweise in erheblichem Umfang. 

Nun ist die Arbeitsmarktintegration allerdings nicht 
das einzige Integrationskriterium, es besteht auch 
ein erheblicher Wettbewerb auf dem Wohnungs-
markt. Es kann deshalb vertretbar sein, dass Kommu-
nen mit hoher Wohnungsknappheit einen Zuzug von 
Geflüchteten für eine Übergangsfrist beschränken, 
sofern sie nicht ihren Lebensunterhalt weitgehend 
sichern können. Hierfür müssten aber klare Kriterien 
definiert werden. Sinnvoll ist es auch durch Quar-
tiersmanagement, Integrations- und bildungspoliti-
sche Maßnahmen nachteiligen Wirkungen einer eth-
nischen Konzentration entgegenzuwirken. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)678 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 16. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Deutscher Anwaltverein e.V.

Der Deutsche Anwaltverein nimmt zu einigen ausge-
wählten Punkten des Gesetzentwurfs eines Integrati-
onsgesetzes Stellung. 

Der Deutsche Anwaltverein hat Bedenken gegen ei-
nige sozialrechtliche Regelungen. Der Umstand, dass 
der Ausländer sich einer Integrationsmaßnahme ver-
schließt, kann kein Unterschreiten des verfassungs-
rechtlich garantierten Existenzminimums rechtferti-
gen. Auch hat das Bundesverfassungsgericht in sei-
nem Urteil vom 18.07.2012 klargestellt, dass das 
menschenwürdige Existenzminimum unabhängig 
von der Aufenthaltsdauer und der Aufenthaltsper-
spektive vollumfänglich sicherzustellen ist.  

Der Deutsche Anwaltverein hält die Vorschläge zur 
Einführung einer Wohnsitzregelung für mit überge-
ordnetem Recht nicht vereinbar. Er empfiehlt, Perso-
nen mit Aufenthaltstiteln gemäß §§ 22, 23 und 25 
Abs. 1 bis 3 Aufenthaltsgesetz ohne Zwang Maßnah-
men anzubieten, die eine schnelle Integration in das 
Leben in der Bundesrepublik Deutschland erleich-
tern. Eine gleichmäßige Verteilung der damit ver-
bundenen Aufwendungen sollte ohne Wohnsitzrege-
lung sichergestellt werden 

Der Deutsche Anwaltverein bedauert, dass das Ziel, 
Rechtssicherheit für den Aufenthalt während einer 
Ausbildung zu schaffen, durch den vorliegenden Ge-
setzentwurf nicht erreicht wurde. Der Gesetzgeber 
konnte sich nicht dazu entscheiden, eine Rechts-
grundlage für die Aufenthaltsgewährung bei Berufs-
ausbildung zu schaffen. Der Deutsche Anwaltverein 
hält es weiterhin für notwendig, einen humanitären 
Aufenthaltstitel für die Dauer der Berufsausbildung 
in das Aufenthaltsgesetz einzufügen. 

Zu den Neuregelungen im Einzelnen: 

A. Sozialrechtliche Änderungen 

Nachdem die Bundesregierung zuletzt noch zum 
1. Januar 2016 die einzelnen Bedarfspositionen der 
Leistungssätze des § 3 Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) wegen „fehlender Integrationstiefe bzw. 
fehlender Einbindung in die Gesellschaft“ im Be-
reich Bildungswesen, Freizeit, Kultur und Unterhal-
tung als nicht bedarfsrelevant gestrichen hat, legt sie 
nunmehr einen Entwurf zu einem Integrationsgesetz 
vor, mit dem die Eigeninitiative und Integrationsbe-
reitschaft des Einzelnen – allerdings beschränkt auf 
bestimmte Personengruppen – gefördert werden soll. 
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Der Deutsche Anwaltverein nimmt zu diesen Rege-
lungen wie folgt Stellung: 

I. Arbeitsgelegenheiten 

Die Mehraufwandsentschädigung für die nach § 5 
AsylbLG-E zu leistenden Arbeitsgelegenheiten wird 
von bisher 1,05 € auf 0,80 € je Stunde abgesenkt, so-
weit der Leistungsberechtigte im Einzelfall nicht hö-
here Aufwendungen nachweist, die ihm durch die 
Wahrnehmung der Arbeitsgelegenheit entstehen.  

Auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms 
„Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und sonstige 
Maßnahmen zur Integration“ werden Neuregelungen 
in § 5a und 5b AsylbLG-E i.V.m. § 421a SGB III-E ge-
schaffen. 

Gemäß § 5a AsylbLG-E können arbeitsfähigen, nicht 
erwerbstätigen Leistungsberechtigten, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben und nicht der Vollzeit-
schulpflicht unterliegen, Arbeitsgelegenheiten zuge-
wiesen werden, die von der Bundesagentur für Ar-
beit im Rahmen des Arbeitsmarktprogramms 
„Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ gegen eine 
Mehraufwandentschädigung bereitgestellt werden.  

Asylsuchende aus einem sicheren Herkunftsstaat so-
wie Geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer sind hiervon ausgeschlossen. Die Teil-
nahme ist innerhalb der Zumutbarkeitsgrenzen des 
§ 11 Abs. 4 SGB XII verpflichtend.  

Bei Verweigerung zumutbarer Arbeitsgelegenheiten 
haben die hiernach verpflichteten Personen gem. 
§ 5a Abs. 3 AsylbLG-E keinen Anspruch auf Leistun-
gen nach §§ 2, 3 und 6 AsylbLG. Sie erhalten ledig-
lich gekürzte Leistungen entsprechend § 1a Abs. 2 
Satz 2 bis 4 AsylbLG. 

Gemäß § 5b AsylbLG-E sind darüber hinaus arbeits-
fähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und der Vollzeit-
schulpflicht nicht mehr unterliegen, verpflichtet, an 
einem Integrationskurs nach § 34 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) teilzunehmen, sofern sie eine Aufent-
haltsgestattung besitzen und ein rechtmäßiger und 
dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, eine Duldung 
nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG (Duldung wegen 
dringender humanitärer oder persönlicher Gründe o-
der erheblicher öffentlicher Interessen) oder eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG be-
sitzen. Asylbewerber aus einem sicheren Herkunfts-
staat sind ausgenommen, da der Gesetzgeber bei 
ihnen von vornherein davon ausgeht, dass ein dauer-
hafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist. Ein rechtmä-
ßiger und dauerhafter Aufenthalt ist nach Einschät-
zung des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge im Jahr 2015 nur für Asylsuchende aus Syrien, 
Eritrea, Irak und Iran zu erwarten, soweit nach der 
Dublin-Regelung keine Zuständigkeit eines anderen 
EU-Staates besteht. 

Bei Weigerung, an einem zumutbaren Integrations-
kurs teilzunehmen oder diesen Kurs fortzuführen, 
besteht kein Anspruch auf Leistungen nach §§ 2, 3 
und 6 AsylbLG. Es werden lediglich gekürzte Leis-
tungen entsprechend § 1a Abs. 2 Satz 2 bis 4 
AsylbLG gewährt. Die Rechtsfolgen der Leistungs-

                                                 
1 Siehe BT-Drs. Drucksache 17/3404, S. 53 ff Stand EVS 2008 
2 BVerfG, Urt. v. 18.7.2012, 1 BvL 10/10 

kürzung treten nicht ein, wenn die leistungsberech-
tigte Person einen wichtigen Grund für ihr Verhalten 
darlegt und nachweist.  

Die Leistungskürzung nach § 1a Abs. 2 Satz 2 bis 4 
AsylbLG hat zur Folge, dass nur noch Leistungen zur 
Deckung des Bedarfs an Ernährung und Unterkunft 
einschließlich Heizung sowie Körper- und Gesund-
heitspflege gewährt werden und der gesamte not-
wendige persönliche Bedarf zur Deckung des sozio-
kulturellen Existenzminimums vorenthalten bleibt. 
Die Leistungen betragen gegenüber einem Leistungs-
empfänger nach § 3 AsylbLG wertmäßig ca. 175 € 
weniger (Leistungen für den notwendigen persönli-
chen Bedarf in Höhe von 135 €, Leistungen für Klei-
dung und Schuhe der Abt. 3 der regelbedarfsrelevan-
ten Verbrauchsausgaben ca. 34 € und rund 6 € für 
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes, die 
in der Abt. 5 der regelbedarfsrelevanten Verbrauchs-
ausgaben enthalten sind.)1 Dies entspricht einer Kür-
zung in Höhe von ca. 49 %. Gegenüber einem Leis-
tungsempfänger nach § 2 AsylbLG bedeutet dies eine 
Leistungskürzung um rund 55 %. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte seinerzeit die Höhe der Grund-
leistungen, die je nach Bedarfsstufe zwischen 41 % 
bis 47% unterhalb des Normalmaßes lagen, als evi-
dent unzureichend für verfassungswidrig erklärt. 

Abgesehen von dieser evidenten Höhe der Leistungs-
kürzung, ist der Ausschluss von sämtlichen Leistun-
gen zur Deckung des soziokulturellen Existenzmini-
mums mit den Vorgaben des BVerfG2 zum Anspruch 
auf ein menschenwürdiges Existenzminimum nicht 
zu vereinbaren. Der Mensch besteht notwendig in 
seinen sozialen Bezügen. Ein Ausländer verliert sei-
nen sozialen Geltungsanspruch nicht dadurch, dass 
er sich nur vorübergehend im Bundesgebiet aufhält.  

Das menschenwürdige Existenzminimum ist unab-
hängig von der Aufenthaltsdauer und Aufenthalts-
perspektive eines Ausländers im Bundesgebiet stets 
durch einen gesetzlich verankerten Rechtsanspruch 
zu gewährleisten. Der unmittelbar verfassungsrecht-
liche Leistungsanspruch auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums erstreckt 
sich dabei auf das gesamte Existenzminimum durch 
eine einheitliche grundrechtliche Garantie, die so-
wohl die physische Existenz als auch das soziokul-
turelle Existenzminimum umfasst. Der Gesetzgeber 
darf sich bei seiner Entscheidung zur Bestimmung 
des Existenzminimums nur an den konkreten Bedar-
fen der Hilfebedürftigen ausrichten und muss diese 
in der jeweiligen Lebenssituation auch decken. Eine 
Beschränkung der Leistungen auf das physische 
Existenzminimum ist nicht zulässig. Die Sanktionie-
rung einer fehlenden Bereitschaft zur Teilnahme an 
einem Integrationskurs folgt einem gänzlich bedarfs-
fremden Ziel. Da das Grundrecht auf ein menschen-
würdiges Existenzminimum ein unverfügbares Men-
schenrecht ist, ist es abwägungsresistent. Der Um-
stand, dass der Ausländer sich einer Integrations-
maßnahme verschließt, kann kein Unterschreiten 
des verfassungsrechtlich garantierten Existenzmini-
mums rechtfertigen, auch wenn er sich durch eige-
nes Verhalten in diese Konfliktsituation gebracht 
hat. 
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Die Leistungseinschränkung für den Fall der Weige-
rung, an einem Integrationskurs oder Arbeits-
marktintegrationsmaßnahmen teilzunehmen, ver-
stößt auch gegen Art. 20 der EU-Aufnahmerichtlinie 
(RL 2013/33/EU), der eine abschließende Aufzäh-
lung der Gründe vorgibt, in denen Sanktionen im 
Bereich der Leistungsgewährung europarechtlich zu-
lässig sind. Die Verweigerung oder der Abbruch von 
Integrationsmaßnahmen gehören nicht dazu. 

Nach Art. 6 und Art. 7 UN Sozialpakt muss jede Be-
schäftigung frei gewählt und angenommen sein. Zu-
dem besteht ein Recht auf angemessenen Lohn und 
gleiches Entgelt. Eine Leistungskürzung anstelle ei-
nes Anreizes und ungehinderten Zugangs zu staatli-
chen Angeboten der Arbeitsmarktförderung ist ein 
zumindest zweifelhaft geeignetes Mittel zur Integra-
tion in Gesellschaft und Arbeit. Die Heranziehung zu 
Eingliederungsmaßnahmen ist jedenfalls im SGB II 
als ultima ratio konzipiert und gegenüber anderen 
zur Verfügung stehenden Eingliederungsinstrumen-
ten nachrangig und nur zulässig, soweit sie zur Ver-
meidung oder Beseitigung, Verkürzung oder Vermin-
derung der Hilfebedürftigkeit für die Eingliederung 
erforderlich ist.  

Dahingehende Regelungen oder Einschränkungen 
sind im AsylbLG nicht vorgesehen. Die Verweige-
rung einer Integrationsmaßnahme wird zu Unrecht 
per Gesetz mit der fehlenden Bereitschaft, sich in die 
hiesigen Verhältnisse zu integrieren, gleichgesetzt. 
Es ist zudem nicht nachvollziehbar, warum die In-
tegrationsmaßnahmen bestimmten Personenkreisen 
vorenthalten bleiben, statt auch bei ihnen die beab-
sichtigte Integrationsbereitschaft durch staatliche 
Angebote zu fördern. 

Trotz der Erkenntnis des Gesetzgebers, dass Maßnah-
men zum Spracherwerb und zur Integration mög-
lichst früh beginnen sollten und mangelnde Integra-
tion mittel- und langfristig nicht nur zu gesellschaft-
lichen Problemen führt, sondern auch hohe Kosten 
verursacht, werden von vornherein Personen ausge-
schlossen, die aus den unterschiedlichsten Gründen, 
aber dennoch voraussichtlich auf Dauer, zumindest 
aber über einen längeren Zeitraum, in Deutschland 
verbleiben werden. Der Zugang zu Maßnahmen im 
Bereich Bildung, Qualifizierung und Berufserfah-
rung eröffnet nicht nur für den Fall der Rückkehr 
Perspektiven im Herkunftsland, sondern dient auch 
der notwendigen sozialen Integration in unsere Ge-
sellschaft. Integration ist ein Prozess der Annähe-
rung und gegenseitigen Auseinandersetzung und be-
ginnt mit der Kommunikation. Spracherwerb ist 
auch für einen vorübergehenden Aufenthalt erfor-
derlich. Versäumnisse in diesem frühen Stadium las-
sen sich nicht mehr rückgängig machen. Die offen-
sichtlich beabsichtigte Behinderung an einer Integra-
tion der von entsprechenden Maßnahmen ausge-
schlossenen Personen lässt sich vor diesem Hinter-
grund kaum nachvollziehen. Die Gruppe von Men-
schen, die ihr Herkunftsland sei es nun aus politi-
schen oder anderen Gründen verlassen, und – wenn 
auch nur vorübergehend – hier bleiben, stellt eine 
komplexe Gruppe dar, die sich in ihrem Integrati-
onsbedarf nicht nach ihrer Herkunft und ihrem Auf-
enthaltsstatus katalogisieren lässt. Die vorgesehene 
Differenzierung nach Herkunft und Bleibeperspek-
tive führt nicht nur zu Unfrieden und Spannungen 
zwischen den unterschiedlichen Flüchtlingsgrup-

pen, sondern stellt sich als ein ungeeignetes und un-
verhältnismäßiges Mittel dar. Dies gilt im besonde-
ren Maße für den Ausschluss der Staatsangehörigen 
aus sicheren Herkunftsstaaten. Hier wird in diskri-
minierender Weise allein an die Herkunft einer Per-
son angeknüpft. 

II. Änderung § 1a AsylbLG 

In § 1a AsylbLG-E werden noch zwei weitere Kür-
zungstatbestände zu den bereits bestehenden sechs 
Sanktionen aufgenommen. So unterliegen folgende 
Personen nunmehr ebenfalls der Leistungskürzung 
nach § 1a Abs. 2 Satz 2 bis 4 AsylbLG: 

Asylsuchende nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG und 
vollziehbar Ausreisepflichtige, denen bereits in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der EU internationaler 
Schutz oder ein sonstiges Aufenthaltsrecht gewährt 
worden ist, sofern der internationale Schutz oder das 
aus anderen Gründen gewährte Aufenthaltsrecht 
fortbesteht. Damit werden erstmals Asylsuchende 
mit Leistungskürzungen belegt, auch wenn ihnen 
der Aufenthalt zur Durchführung des Asylverfahrens 
gestattet ist. Es ist im hohen Maße widersprüchlich, 
den Aufenthalt des Ausländers zu „gestatten“ und 
gleichzeitig den Aufenthalt ungeachtet der Gründe 
für die Einreise bzw. für den Verbleib zu sanktionie-
ren. Die Frage, ob in einem anderen Staat ein Recht 
zum Aufenthalt aus welchen Gründen auch immer 
besteht, darf nicht dazu führen, dass dem hiervon 
betroffenen Personenkreis Leistungen zur Sicherung 
des menschenwürdigen Existenzminimums vorent-
halten werden. Dies gilt auch für vollziehbar Ausrei-
sepflichtige, da das Bundesverfassungsgericht ein-
deutig klargestellt hat, dass das menschenwürdige 
Existenzminimum unabhängig von der Aufenthalts-
dauer und der Aufenthaltsperspektive vollumfäng-
lich sicherzustellen ist. Insoweit wird auf die obigen 
Ausführungen verwiesen. 

Mit § 1a Abs. 5 AsylbLG-E normiert der Gesetzgeber 
eine weitere Leistungseinschränkung auf das Niveau 
des § 1a Abs. 2 S. 2 bis 4 AsylbLG für Asylsuchende 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG und Folgeantragstel-
ler bzw. Zweitantragsteller nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 
AsylbLG, wenn sie gegen Mitwirkungspflichten nach 
§ 15 Abs. 2 Nr. 4 (Nichtvorlage des Passes) und Nr. 5 
Asylgesetz (AsylG) (Nichtvorlage von Urkunden und 
sonstigen Unterlagen, die der Klärung der Identität 
des Leistungsberechtigten dienen) verstoßen oder 
den Termin zur förmlichen Antragstellung beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht 
wahrgenommen haben oder den Tatbestand des § 30 
Abs. 3 Nr. 2, 2. Alt. AsylG verwirklichen (Weige-
rung, Angaben über Identität und Staatsangehörig-
keit zu machen).  

Eine Leistungseinschränkung ist nur dann ausge-
schlossen, wenn die Leistungsberechtigten die Ver-
letzung von Mitwirkungspflichten nicht zu vertreten 
haben oder ihnen die Einhaltung der Mitwirkungs-
pflichten aus wichtigen Gründen nicht möglich war. 
Dies wird insbesondere für den Fall anerkannt, 
wenn aus tatsächlichen Gründen (z.B. schwere 
Krankheit) eine Mitwirkung ausgeschlossen ist. Die 
Leistungseinschränkung endet, sobald die Mitwir-
kungshandlung nachgeholt wird. 

Der Verstoß gegen Mitwirkungspflichten nach dem 
AsylbLG hat ersichtlich keinen Bezug zur Feststel-
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lung des Bedarfs oder der Überwindung der Hilfebe-
dürftigkeit. Nicht einmal leistungsmissbräuchliches 
Verhalten wird vorausgesetzt. Rechtsuntreuem Ver-
halten ist mit den Mitteln des Ausländerrechts, Ord-
nungsrechts und Strafrechts zu begegnen. Gleiches 
gilt für die Klärung der Identität. Hierfür stehen dem 
Ausländeramt bzw. dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge Möglichkeiten, wie der Abgleich 
der Fingerabdrücke, Vorführungen vor Botschaften 
etc., zur Verfügung. Der Menschenwürdegrundsatz 
verbietet dagegen eine Instrumentalisierung des 
Leistungsrechts zu sach- und bedarfsfremden Zwe-
cken, wie dies durch die Leistungseinschränkung 
ganz offensichtlich beabsichtigt ist. 

III. Änderung des § 2 Abs. 1 AsylbLG: Leistungskür-
zungen auch bei Analogleistungen 

Durch die Änderung wird der Anwendungsbereich 
der Leistungskürzungen nach §§ 5a und b AsylbLG-
E auf Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG ausge-
weitet. Bisher war eine Leistungskürzung bei unbe-
gründeter Ablehnung der Arbeitsgelegenheiten für 
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG nicht mög-
lich, da ihnen abweichend von §§ 3 bis 7 AsylbLG 
Leistungen analog SGB XII zu gewähren waren. Sie 
konnten bisher nicht zur Ableistung von Arbeitsgele-
genheiten verpflichtet werden. Dies wird nunmehr 
geändert.  

Das Bundesverfassungsgericht hat aber in seiner Ent-
scheidung vom 18.07.2013 zum AsylbLG klarge-
stellt, dass Personen, die sich nicht mehr kurz und 
vorübergehend im Bundesgebiet aufhalten, ein An-
spruch auf ein „Normalmaß“ zusteht. Der Gesetzge-
ber hat diesen Zeitraum auf 15 Monate durch Ge-
währung der Leistungen nach § 2 AsylbLG gesetz-
lich geregelt und gewährt diesem Personenkreis 
Leistungen analog SGB XII als „Normalmaß“.  

Maßstab sind damit aber die Bedürfnisse von Leis-
tungsberechtigten nach dem SGB XII. Mit dem Ver-
weis auf Arbeitsgelegenheiten und den damit zusam-
menhängenden Sanktionen werden sie aber wiede-
rum Personen gleichgestellt, die sich (vermeintlich) 
nur kurz und vorübergehend im Bundesgebiet auf-
halten. Dies entspricht nicht den Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts. 

IV. Aufwendungen bei Wohnsitzzuweisung gemäß 
SGB II, SGB XII 

Wer einer Wohnsitzzuweisung nach § 12a Auf-
enthG-E unterliegt, kann nach § 22 Abs. 1 a SGB II-E 
nunmehr nur noch die Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung nach dem Ort der Wohnsitzzu-
weisung beanspruchen. Die Anerkennung des Be-
darfs für Unterkunft und Heizung vor einem Umzug 
ist zudem von der Zusicherung des Leistungsträgers 
am Ort der Wohnsitzauflage abhängig. Sollte sich die 
leistungsberechtigte Person tatsächlich überwiegend 
an einem anderen Ort aufhalten, wird die Angemes-
senheit der Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung nach den Verhältnissen am Ort der Wohn-
sitzauflage beurteilt.  

Dies soll nach der Gesetzesbegründung auch dann 
gelten, wenn sich diese Person erlaubt an einem an-
deren Ort aufhält. 

                                                 
3 Siehe hierzu ausführlich LSG NRW, Urt. v. 25.2.2016, L 7 AS 1391/14 
4 EuGH, Urt. v. 1.3.2016, C-443/14 (Rs Ibrahim Alo) und C- 444/14 (Rs Amira Osso) 

Neu eingeführt wird zudem eine Regelung in § 36 
SGB II-E, wonach für Personen mit einer Wohn-
sitzauflage oder Wohnungszuweisung nach § 12a 
AufenthG-E eine ausschließliche örtliche Zuständig-
keit zur Gewährung der Leistungen nach dem SGB II 
am Ort der Wohnsitzauflage begründet wird. Es 
kommt weder auf den gewöhnlichen noch den tat-
sächlichen Aufenthalt für die Bestimmung der Zu-
ständigkeit an. Ein Antrag kann also nur an dem Ort 
der Zuweisung gestellt, und es können auch nur dort 
Leistungen bezogen werden. Dies gilt auch bei einer 
sogenannten negativen Wohnsitzauflage nach § 12a 
Abs. 4 AufenthG-E. Eine entsprechende Versagung 
von Leistungen bei Verstoß gegen eine Wohnsitzauf-
lage nach dem SGB II war bis dahin, u.a. mangels ei-
ner entsprechenden Rechtsgrundlage, rechtlich um-
stritten3 und wird nunmehr gesetzlich ermöglicht. 

Geändert wird in diesem Zusammenhang auch § 23 
Abs. 5 Satz 1 SGB XII-E, so dass künftig nicht nur 
die Verletzung einer räumlichen Beschränkung, son-
dern auch die Verletzung einer Wohnsitzauflage und 
einer Wohnsitzzuweisung im SGB XII zu Leistungs-
einschränkungen führt. Das Leistungsniveau umfasst 
bei einem Verstoß auch nach der Neuregelung das 
„unabweisbar Gebotene“. Der Leistungsumfang wird 
aber dahingehend präzisiert, dass künftig im Regel-
fall nur eine Reisebeihilfe zu leisten ist, die ange-
messene Kosten der Rückreise und gegebenenfalls 
Verpflegungskosten abdeckt. Nur bei Vorliegen be-
sonderer Umstände, die der Gesetzgeber laut Begrün-
dung z.B. im Fall einer Reiseunfähigkeit anerkennt, 
sind weitergehende Leistungen zu gewähren.  

Es ist nicht nachvollziehbar, wie mit diesen geplan-
ten Sanktionen bei Verstößen gegen Wohnsitzzuwei-
sungen eine Integration gefördert oder sichergestellt 
werden soll, zumal der Wohnsitz in der Regel vor-
nehmlich danach ausgesucht wird und auch ausge-
sucht werden sollte, wo soziale Bindungen und 
Netzwerke bestehen, die für die Integration aber 
auch für die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche 
von besonderer Bedeutung sind.  

Es besteht der Verdacht, dass hiermit vielmehr die 
Verteilung von Kosten für Sozialleistungen inner-
halb von Deutschland erreicht werden soll. Gerade 
dies hat aber der Europäische Gerichtshof zumindest 
bei Flüchtlingen bzw. subsidiär Geschützten in sei-
nem Urteil vom 1.3.2016 ausdrücklich untersagt.4 
Darüber hinaus stellt sich auch die Frage der Verein-
barkeit dieser Regelung mit Art. 29 der Qualifikati-
onsrichtlinie (RL 2011/95/EU). Hiernach ist Perso-
nen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden 
ist, die notwendige Sozialhilfe wie eigenen Staatsan-
gehörigen zu gewähren. Deutsche Staatsangehörige 
unterliegen aber keiner Wohnsitzauflage oder Wohn-
sitzzuweisung. Bei einem Verstoß erhalten Auslän-
der, die nach dem SGB II leistungsberechtigt sind, 
gar keine Leistungen und nach dem SGB XII ledig-
lich Leistungen, soweit diese unabweisbar geboten 
sind. Die Frage, was unabweisbar geboten ist, wird 
über die Reisebeihilfe hinaus in das Belieben der 
Exekutive gestellt. Die Gewährung von existenzsi-
chernden Leistungen an den Aufenthalt an einem 
bestimmten Ort zu knüpfen, ist zumindest verfas-
sungsrechtlich bedenklich, zumal Rechtsmittel ge-
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gen eine solche Auflage und Wohnsitzzuweisung ge-
mäß § 12a Abs. 7 AufenthG-E keine aufschiebende 
Wirkung haben.  

Während eines Rechtsmittelverfahrens wäre der Hil-
febedürftige daher gezwungen, Leistungen an dem 
Zuweisungsort in Anspruch zu nehmen, auch wenn 
die Auflage bzw. Wohnsitzzuweisung rechtswidrig 
ist oder unter den Voraussetzungen des § 12a Auf-
enthG-E aufzuheben wäre. 

In die Kürzung/Sanktionierung werden auch die 
minderjährigen Kinder, die der gleichen Wohn-
sitzauflage/Wohnungszuweisung unterliegen, mit 
einbezogen, ohne dass diese die Möglichkeit haben, 
Einfluss zu nehmen. Dies dürfte gegen den individu-
ellen Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenz-
minimum verstoßen. 

B. Wohnungszuweisung, § 12a AufenthG-E 

Der Deutsche Anwaltverein hält die Vorschläge zur 
Einführung einer Wohnsitzregelung für mit überge-
ordnetem Recht nicht vereinbar. Er empfiehlt, Perso-
nen mit Aufenthaltstiteln gem. §§ 22, 23 und 25 
Abs. 1 bis 3 AufenthG ohne Zwang Maßnahmen an-
zubieten, die eine schnelle Integration in das Leben 
in der Bundesrepublik Deutschland erleichtern. Eine 
gleichmäßige Verteilung der damit verbundenen 
Aufwendungen sollte ohne Wohnsitzregelung si-
chergestellt werden.  

Die Vorschläge enthalten zudem Ungereimtheiten im 
Einzelnen und zahlreiche unbestimmte Rechtsbe-
griffe, die noch nicht hinreichend definiert sind. Da-
raus ergibt sich ein hoher Begründungsaufwand für 
Wohnsitzzuweisungen. Eine Fülle von gerichtlichen 
Auseinandersetzungen wird die Folge sein. Hohe 
Rechtsunsicherheit, die sich integrationshemmend 
auswirken wird, ist damit vorgegeben. 

Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen 
wird derzeit in der Praxis zu ihrem Aufenthaltstitel 
gem. § 25 Abs. 1 bzw. Abs. 2 Satz 1, 1. Alt. AufenthG 
keine Wohnsitzauflage erteilt.5 Das bedeutet, dass sie 
ihren Wohnsitz im gesamten Bundesgebiet frei wäh-
len dürfen. Allerdings unterliegen Hartz IV-Empfän-
ger bezüglich eines Umzuges gem. § 22 SGB II-E den 
gleichen Beschränkungen wie deutsche Staatsange-
hörige auch. 

Ob Wohnsitzauflagen zum Aufenthaltstitel für sub-
sidiäre Geschützte gem. § 25 Abs. 2 Satz 1, 2. Alt. 
AufenthG zulässig sind, ist derzeit noch nicht end-
gültig gerichtlich geklärt.6 

Bei Personen, die sich auf nationale Abschiebungs-
verbote berufen können, wird häufig zum Aufent-
haltstitel gem. § 25 Abs. 3 AufenthG eine Wohn-
sitzauflage an den Bezug von Leistungen nach SGB II 
oder SGB XII, auch nach AsylbLG, geknüpft. Ähnli-
ches gilt für gem. §§ 22 und 23 AufenthG übernom-
mene bzw. aufgenommene Personen. 

                                                 
5 Pelzer/Pichl, ZAR 2016, 96. 
6 BVerwG, B. v. 19.8.2014 - 1 C 7.14; EuGH, Große Kammer, Urt. v. 1.3.2016 – C-443/14, C- 444/14, www.asyl.net. 
7 Lehner/Lippold, ZAR 2016, 81 ff; siehe auch Pelzer/Pichl, ZAR 2016, 96ff; Ruge, ZAR 2016, 89 ff, alle m.w.N. 
8 Art. 9 Abs. 3, siehe auch § 104 Abs. 14 AufenthG-E. 
9 Diese Regelungen werden flankiert durch eine Bußgeldvorschrift in § 98 Abs. 3 Nr. 2 AufenthG-E, durch Vorschriften zur 
Gewährung von Leistungen gem. SGB II und XII sowie die örtliche Zuständigkeit des Sozialgerichts. 

Stimmen aus Verwaltung und Politik haben in Ab-
kehr von dieser Praxis die Einführung einer Mög-
lichkeit verlangt, Wohnsitzauflagen auch für Asylbe-
rechtigte und anerkannte Flüchtlinge zu verhängen.7 

Mit dem Gesetzentwurf werden nunmehr mit einem 
drei Jahre gültigen8 § 12a AufenthG-E Regelungen zu 
einer Wohnsitzregelung vorgeschlagen.9 Die Vor-
schläge betreffen nicht nur Asylberechtigte und an-
erkannte Flüchtlinge, sondern alle Personen für ei-
nen Zeitraum von drei Jahren ab Anerkennung oder 
erstmaliger Erteilung des Aufenthaltstitels gem. § 22, 
23 und 25 Abs. 1 bis 3 AufenthG nach dem 1.1.2016.  

I. Im Einzelnen: 

Gem. § 12a Abs. 1 AufenthG-E sind die betroffenen 
Personen von Gesetzes wegen zur Förderung ihrer 
nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse 
der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, für 
den Zeitraum von drei Jahren ab Anerkennung oder 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt (Wohnsitz) in dem Land zu neh-
men, in das sie zur Durchführung ihres Asylverfah-
rens oder im Rahmen des Aufnahmeverfahrens zuge-
wiesen worden sind.  

Diese Verpflichtung gilt nicht, wenn die betroffenen 
Personen, ihre Ehegatten, eingetragenen Lebens-
partner oder minderjährigen Kinder eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung mit einem Umfang 
von mindestens 15 Stunden wöchentlich, durch die 
diese Person mindestens über ein Einkommen in 
Höhe des monatlichen durchschnittlichen Bedarfs 
nach den §§ 20 und 22 SGB II für eine Einzelperson 
verfügt, oder eine Berufsausbildung aufnehmen oder 
aufgenommen haben oder sie in einem Studien- oder 
Ausbildungsverhältnis stehen. 

Landesintern kann den verpflichteten Personen für 
längstens einen Zeitraum von drei Jahren ab Aner-
kennung oder erstmaliger Erteilung der Aufenthalts-
erlaubnis ein Wohnort zugewiesen werden. Wohnen 
sie noch in einer Aufnahmeeinrichtung oder in einer 
anderen vorübergehenden Unterkunft, reicht als Be-
gründung die Versorgung mit angemessenem Wohn-
raum, wenn dies der Förderung ihrer nachhaltigen 
Integration nicht entgegensteht, § 12a Abs. 2 Auf-
enthG-E. Die Zuweisung muss innerhalb von sechs 
Monaten nach Entscheidung über die Anerkennung 
oder Aufnahme erfolgen; wenn in diesem Zeitraum 
eine Zuweisung nicht möglich war, verlängert sich 
die Frist um weitere sechs Monate. Eine Wohnortzu-
weisung ist gem. § 12a Abs. 3 AufenthG-E zur Förde-
rung der nachhaltigen Integration auch dann mög-
lich, wenn dadurch die Versorgung mit angemesse-
nem Wohnraum, der Erwerb von hinreichenden 
mündlichen Sprachkenntnissen und unter Berück-
sichtigung der örtlichen Lage am Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
erleichtert werden kann. 
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Unabhängig davon sehen die Vorschläge in § 12a 
Abs. 4 AufenthG-E die Einführung einer Zuzugs-
sperre zur Vermeidung von sozialer und gesell-
schaftlicher Ausgrenzung vor. 

§ 12a Abs. 5 AufenthG-E enthält Vorschriften, wann 
ein Anspruch auf Aufhebung der Verpflichtung oder 
Zuweisung besteht. In den in § 12a Abs. 5 Nr. 2 Auf-
enthG-E bezeichneten Härtefällen ist eine Verpflich-
tung zur Wohnsitznahme aufzuerlegen, die dem In-
teresse Rechnung trägt.  

§ 12a Abs. 6 AufenthG-E enthält Regelungen für 
nachziehende Familienangehörige. 

Gem. § 12a Abs. 8 AufenthG-E haben Widerspruch 
und Klage keine aufschiebende Wirkung. 

§ 12a Abs. 9 AufenthG-E sieht eine Ermächtigung 
der Landesregierung vor, bestimmte Einzelheiten 
durch Rechtsverordnung zu regeln. 

Flankiert werden diese Regelungen durch neue Ord-
nungswidrigkeitstatbestände in § 98 Abs. 3 Nr. 2a 
und 2b AufenthG-E sowie von Regelungen im Be-
reich der sozialen Leistungen in §§ 22 (Angemessen-
heit der Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung) und 36 Abs. 2 SGB II-E (zur örtlichen Zustän-
digkeit) und in § 23 Abs. 5 SGB XII-E (unabweisbare 
Hilfe in Form einer Beihilfe für die Reise an den Ort 
des vorgeschriebenen Wohnorts). 

II. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht 

Die vorgeschlagenen Regelungen sind nach Auffas-
sung des Deutschen Anwaltvereins weder mit Art. 
23 und 26 Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und 
Art. 29 und 33 Qualifikationsrichtlinie noch mit Art. 
2 des Vierten Zusatzprotokolls zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention (ZP4/EMRK) und Art. 12 
des Internationalen Pakts über bürgerliche und poli-
tische Rechte (IPbpR) vereinbar. 

Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge können 
sich auf die Genfer Flüchtlingskonvention berufen. 
In Art. 23 der Konvention ist geregelt, dass Flücht-
lingen, die sich rechtmäßig im Staatsgebiet aufhal-
ten, auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge und 
sonstigen Hilfeleistungen die gleiche Behandlung 
wie den eigenen Staatsangehörigen gewährt wird. 
Gemäß Art. 26 der Konvention haben diese Flücht-
linge das Recht, ihren Aufenthalt zu wählen und 
sich frei zu bewegen, vorbehaltlich der Bestimmun-
gen, die allgemein auf Ausländer unter gleichen Um-
ständen Anwendung finden.10 

Unionsrecht bestätigt in Art. 29 und 33 der Qualifi-
kationsrichtlinie die Anwendung dieser Vorschriften 
auf anerkannte Flüchtlinge und dehnt sie aus auf 
Personen mit subsidiärem Schutz.  

                                                 
10 UNHCR-Stellungnahme zu Maßnahmen zur Beschränkung der Wohnsitzfreiheit von Flüchtlingen und subsidiär ge-
schützten Personen, Juli 2007, http://www.unhcr.de.  
11 EuGH, Große Kammer, Urt. v. 1.3.2016 – C-443/14, C- 444/14, www.asyl.net, siehe auch InfAuslR 2016, 203 ff. 
12 a.a.O., Rn. 55. 
13 a.a.O., Rn. 61. 
14 EuGH, a.a.O. Rn. 61 ff, 62. 
15 Zutreffende Wertung als obiter dictum von Ruge, a.a.O., 89, 96; a.A. Lippold/Lehner, a.a.O., S. 86: die Rspr. des BVerwG 
sei aufgegriffen und bestätigt, nicht auf der Tatbestandsebene, sondern auf der Ebene der Verhältnismäßigkeit. 
16 EuGH,a.a.O. Rn. 63; vgl. BVerwG, B. v.19.8.2014 – 1 C 7.14, Rn. 32. 
17 EuGH, a.a.O., Rn. 63. 

In seinem Urteil vom 1.3.2016,11 das zu Wohnsitz-
auflagen gegenüber subsidiär geschützten Personen 
ergangen, aber auch auf anerkannte Flüchtlinge an-
wendbar ist, unterstreicht der EuGH, dass sich eine 
Wohnsitzauflage an Art. 26 GFK messen lassen 
muss, und hebt hervor, dass Flüchtlinge keiner 
strengeren Regelung unterworfen werden dürfen, als 
andere sich rechtmäßig aufhaltende Drittstaatsange-
hörige. Er stellt im Hinblick auf Art. 23 GFK fest, 
dass für die Gewährung von Sozialhilfe die etwaige 
Eigenschaft der Empfänger als Person mit subsidiä-
rem Schutz – und damit auch als anerkannter 
Flüchtling – keine besondere Relevanz hat.12 Er hält 
Wohnsitzauflagen mit dem Ziel einer gleichmäßigen 
Verteilung der Lasten für rechtswidrig. Andererseits 
steht nach Auffassung des EuGH Art. 33 der Qualifi-
kationsrichtlinie einer Wohnsitzauflage nur dann 
entgegen, wenn die Situation der anerkannten 
Flüchtlinge und der subsidiär Geschützten im Hin-
blick auf das mit dieser Regelung verfolgte Ziel mit 
der Situation von Drittstaatsangehörigen, die sich 
aus anderen als humanitären, politischen oder völ-
kerrechtlichen Gründen rechtmäßig im deutschen 
Hoheitsgebiet aufhalten, objektiv vergleichbar ist.13 

Entscheidendes Kriterium für den EuGH ist, ob der 
Umstand, dass eine Sozialhilfe beziehende Person 
mit subsidiären Schutz – und damit auch eine Per-
son mit Flüchtlingseigenschaft – in stärkerem Maß 
mit Integrationsschwierigkeiten konfrontiert sein 
wird als ein anderer Drittstaatsangehöriger, der sich 
rechtmäßig aufhält und Sozialhilfe bezieht.14  

Dies könnte – so der EuGH in einem obiter dictum15 
– insbesondere dann der Fall sein, wenn Drittstaats-
angehörige mit einem anderen Aufenthaltstitel als 
nach Abschnitt 5 des 2. Kapitels des AufenthG (Auf-
enthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder po-
litischen Gründen) erst nach einer gewissen Dauer 
ununterbrochenen Aufenthalts Sozialhilfe in An-
spruch nehmen können.16  

Ein solcher Aufenthalt könnte nach Auffassung des 
EuGH17 nämlich darauf hindeuten, dass die betref-
fenden Drittstaatsangehörigen hinreichend integriert 
sind, so dass sie sich im Hinblick auf das Ziel, die 
Integration von Drittstaatsangehörigen zu erleich-
tern, nicht in einer Situation befänden, die mit der 
von Personen mit internationalem Schutz vergleich-
bar ist. Dies festzustellen ist aber Aufgabe des natio-
nalen Gerichts. 

http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnahmen/FR_GER-HCR_Wohnsitzauflage_072007.pdf
http://www.asyl.net/
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Bei der Bewertung der Wohnsitzauflagen begründen-
den Tatsachen hat der Gesetzgeber eine weite Ein-
schätzungsprärogative.18 Das betrifft das auch nach 
Auffassung des Deutschen Anwaltvereins beste-
hende, verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende, 
öffentliche Interesse an einer zügigen Integration 
hier lebender Ausländer, namentlich mit einem Auf-
enthaltstitel aus völkerrechtlichen, humanitären o-
der politischen Gründen. Eine gerichtliche Überprü-
fung kann nicht die geeignetste nationale Politik zur 
Lösung der anstehenden Probleme zum Gegenstand 
haben.19 Aufgabe einer gerichtlichen Überprüfung ist 
vielmehr, die Argumente, die während des Gesetzge-
bungsverfahrens bedacht wurden, sorgfältig zu über-
prüfen und festzustellen, ob ein gerechter Ausgleich 
zwischen den widerstreitenden Interessen des Staa-
tes und der direkt betroffenen Personen geschaffen 
wurde.20 

Nach Auffassung des Deutschen Anwaltvereins ge-
hört zu diesen Anforderungen auch, dass das Gesetz-
gebungsverfahren hinreichend die Möglichkeit gibt, 
alle Argumente sorgfältig zu bedenken. Das ist bei 
dem hier stattfindenden gesetzgeberischen Eilverfah-
ren durchaus in Frage zu stellen.  

Nach Auffassung des Deutschen Anwaltvereins ist 
ein fairer Ausgleich der widerstreitenden Interessen 
mit den Vorschlägen nicht zu erreichen. Der Deut-
sche Anwaltverein will seine Erfahrungen auf dem 
Gebiet des Flüchtlingsrechts und auch und gerade 
seine Bewertungen mit dieser Stellungnahme in das 
Gesetzgebungsverfahren einbringen, in der Hoff-
nung, damit ein sorgfältiges Bedenken aller vorge-
brachten Argumente zu fördern.  

Es erscheint aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins 
schon zweifelhaft, ob mit der Begrenzung von 
Wohnsitzauflagen auf Personen mit Aufenthaltsti-
teln nach dem 5. Abschnitt des 2. Kapitels des Auf-
enthG eine Gruppe von Nicht-Staatsangehörigen de-
finiert ist, die unter den gleichen Umständen wie ein 
anerkannter Flüchtling Einschränkungen hinzuneh-
men hat.21 Zunächst ist nämlich festzuhalten, dass 
der die Freizügigkeit regelnde Art. 26 GFK eine 
Gleichbehandlung mit allen Ausländern verlangt.22 
Das folgt aus dem Urteil des EuGH vom 1.3.2016, in 
dem in Rn 56 der Vergleich auf Flüchtlinge, Dritt-
staatsangehörige, die sich aus anderen als humanitä-
ren, politischen oder völkerrechtlichen Gründen 
rechtmäßig im Hoheitsgebiet aufhalten, und die eige-
nen Staatsangehörigen bezogen wird.23 Diese Proble-
matik ist keineswegs neu: In seiner Stellungnahme 
zu Maßnahmen zur Beschränkung der Wohnsitzfrei-
heit von Flüchtlingen und subsidiär geschützten Per-
sonen vom Juli 2007 führt der UNHCR wörtlich aus: 

                                                 
18 EGMR Urt. v. 23.2.2016, Beschwerde Nr. 43494/09 - hudoc – Rn. 116ff zur „margin of appreciation“; BVerfG, Urt. v. 
17.3.2004 – 1 BvR 1266/00 – E 110, 177ff zu dem inzwischen aufgehobenen Wohnortzuweisungsgesetz für Spätaussiedler; 
vgl. auch BVerwG, Urt. v. 15.1.2008 – 1 C 17.07, Rn 23. 
19 EGMR, a.a.O., Rn. 118. 
20 EGMR, a.a.O. Rn. 120. 
21 Deutsches Institut für Menschenrechte, a.a.O., S. 5. 
22 Lehner/Lippold, a.a.O., S. 85 unter Berufung auf Rn 56: „Übererfüllung“ der GFK durch Art. 33 QRL; Pelzer/Pichl, ZAR 
2016, 96, 97 m.w.N.;UNHCR Stellungnahme Juli 2007, a.a.O.  
23 Lehner/Lippold, a.a.O., S. 85 unter Berufung auf Rn 56: „Übererfüllung“ der GFK durch Art. 33 QRL, die allerdings der 
Meinung sind, dass der EuGH die Rechtfertigungshürde vergleichsweise niedrig ansetze, S. 86; Pelzer/Pichl, ZAR 2016, 96, 
97 m.w.N. 
24 EGMR Urt. v. 23.2.2016, a.a.O., Rn. 116ff; BVerfG, Urt. v. 17.3.2004 – 1 BvR 1266/00 – E 110, 177ff; vgl. auch BVerwG, 
Urt. v. 15.1.2008 – 1 C 17.07, Rn 23; vgl. oben Ziff. 3. 

„Die Begrenzung der Maßnahme auf Aufenthaltstitel 
nach dem 5. Abschnitt des AufenthG ist dabei auch 
nicht dahingehend zu verstehen, dass damit eine 
Gruppe von Ausländern definiert wäre, die „unter 
gleichen Umständen“ wie ein Flüchtling Einschrän-
kungen hinzunehmen hätte. Der Begriff „unter den 
gleichen Umständen“ ist in Art. 6 GFK wie folgt defi-
niert:   

„Im Sinne dieses Abkommens ist der Ausdruck ‘un-
ter den gleichen Umständen’ dahingehend zu verste-
hen, dass die betreffende Person alle Bedingungen 
erfüllen muss (einschließlich derjenigen, die sich auf 
die Dauer und die Bedingungen des vorübergehen-
den oder des dauernden Aufenthalts beziehen), die 
sie erfüllen müsste, wenn sie nicht Flüchtling wäre, 
um das in Betracht kommenden Recht in Anspruch 
zu nehmen, mit Ausnahme der Bedingungen, die ih-
rer Natur nach ein Flüchtling nicht erfüllen kann.““ 

und fährt fort: 

„Diese Definition bezieht sich ihrem Wortlaut nach 
auf Sachverhalte, in denen der Flüchtling Ansprü-
che geltend macht. Obwohl der Wortlaut also eine 
Belastungssituation nicht erfasst, ist die Definition in 
einem solchen Fall dahingehend zu deuten, dass der 
Flüchtling die Belastungen hinzunehmen hat, wenn 
bei ihm alle Voraussetzungen vorliegen, unter wel-
chen auch die anderen Ausländer mit einem ver-
gleichbaren Aufenthaltstitel den Eingriff hinzuneh-
men haben. Hier umfasst die Gruppe der Ausländer 
mit gleichartigen Aufenthaltsbedingungen, insbeson-
dere hinsichtlich der Form und Dauer des Aufent-
halts (Aufenthaltserlaubnis als befristeter, Niederlas-
sungserlaubnis als unbefristeter Aufenthaltstitel), 
weitere Gruppen von Ausländern als die von der 
Maßnahme betroffene Gruppe der aufgrund humani-
tärer Gründe aufenthaltsberechtigten Personen: auch 
bei anderen Aufenthaltszwecken (zu Arbeitszwecken 
oder aus familiären Gründen) werden Aufenthaltser-
laubnisse und Niederlassungserlaubnisse erteilt.“  

um zu dem Schluss zu gelangen: 

„Hierin liegt ein Verstoß gegen das Gebot der Aus-
ländergleichbehandlung des Art. 26 GFK.“ 

Die in der Begründung des Gesetzentwurfes, S. 44, 
angeführten Argumente zur Begründung einer objek-
tiv unterschiedlichen Lage von Flüchtlingen und 
subsidiär Geschützten im Vergleich zu anderen 
Drittstaatsangehörigen sind auch bei Einräumung ei-
ner weiten Einschätzungsprärogative24 keineswegs 
überzeugend. Der Deutsche Anwaltverein möchte zu 
ihnen seine Auffassung zu bedenken geben:  

- Fluchterlebnisse und Verfolgungsschicksale: 
Gerade bei seelischen Verletzungen infolge 
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Flucht oder Vertreibung sollte jeder Zwang un-
terbleiben, an einem nicht selbst gewählten Ort 
zu leben. Ein derartiger Zwang vertiefte die 
durch Flucht und Verfolgung erlittenen Verlet-
zungen. Das gilt insbesondere auch für Sanktio-
nen bei Verstoß gegen die Wohnsitzregelungen. 

- Keine Planung oder Vorbereitung der Einreise 
und des Aufenthalts: Damit ist ein höherer In-
tegrationsbedarf nicht zwingend dargetan. 

- Seltener persönliche oder berufliche Kontakte 
zu Menschen, die bereits fest im Bundesgebiet 
integriert sind: Es ist richtig, dass derartige Kon-
takte die Integration fördern. Nach dem Gesetz-
entwurf wird darauf aber gerade keine Rück-
sicht genommen. 

- Sprache und Qualifikation: es ist nicht ersicht-
lich, dass Sprachkenntnisse und Qualifikation 
stets geringer sind. 

- Motivation: Bei Menschen, die endlich in Si-
cherheit sind, ist die Motivation, sich ein neues 
Leben aufzubauen, eher größer als bei anderen 
Drittstaatsangehörigen. 

- Teilhabe am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
und die Möglichkeit, sich selbst wirtschaftlich 
zu versorgen: Auch sozialhilfebedürftige andere 
Drittstaatsangehörige bedürfen der Förderung 
zur Ausbildung und zur Arbeit.  

- Drittstaatsangehörige haben einen signifikanten 
Integrationsvorsprung: Auch diese Annahme ist 
nicht zwingend.  

- Drittstaatsangehörige ohne Sicherung ihres Le-
bensunterhalts müssen die Bundesrepublik in 
der Regel wieder verlassen: Zahlreiche Dritt-
staatsangehörige, deren Lebensunterhalt nicht 
gesichert ist, müssen das Land gerade nicht ver-
lassen. Dieser Umstand sagt nichts über den In-
tegrationsbedarf. 

- Integrationsfördernde Maßnahmen sind bei vie-
len Drittstaatsangehörigen nicht zwingend gebo-
ten: Die Bundesregierung berühmt sich zu 
Recht zahlreicher integrationsfördernder Maß-
nahmen, die auch anderen Drittstaatsangehöri-
gen angeboten werden. Der Deutsche Anwalt-
verein begrüßt das ausdrücklich. 

- Ausnahmen lediglich grundrechtlich geboten o-
der nach ununterbrochenem Aufenthalt von er-
heblicher Dauer: Das ist so nicht richtig, Indiz 
dafür sind die Regelungen über die Verpflich-
tung zur Absolvierung eines Integrationskurses 
gemäß § 44a AufenthG. 

Insbesondere sagt der Besitz eines Titels aus dem 
5. Abschnitt des 2. Kapitels des AufenthG nichts 
über den tatsächlichen Integrationsbedarf aus. Viel-

                                                 
25 Pelzer, NVwZ 2016, 448 f, Anm. zu EuGH, a.a.O. 
26 Pelzer/Pichl, ZAR 2016, 96, 98f. 
27 A.a.O., Rn. 63. 
28 So aber Lehner/Lippold, a.a.O., S. 86. 
29 BVerfG, Urt. v. 17.3.2004 – 1 BvR 1266/00 – E 110, 177 ff, Rn 18ff. 
30 BAMF, Forschungsbericht, Zuwanderung und Integration von (Spät-)Aussiedlern, Ermittlung und Bewertung der Aus-
wirkungen des Wohnungszuweisungsgesetzes, 2007, -www.bamf.de. - S. 61ff, 71. 
31 Vgl. Ruge, a.a.O., S. 93. 
32 BVerwG, Urt. v. 15.1.2008 – 1 C 17.07; EuGH, Urt. v. 1.3.2016, a.a.O., Rn 55. 

mehr sind die Integrationsbedürfnisse je nach Vor-
bildung und Begabung individuell verschieden.25 
Und zu Recht wird darauf hingewiesen, dass auch 
andere Personengruppen, etwa gem. 4. und 6. Ab-
schnitt des 2. Kapitels des AufenthG, Integrationsbe-
darf bei Aufenthalt zu Erwerbszwecken oder aus fa-
miliären Gründen haben, ohne dass eine Wohn-
sitzauflage in Betracht gezogen wird.26 Dementspre-
chend formuliert der EuGH zurückhaltend lediglich 
ein obiter dictum, unter welchen Voraussetzungen 
man möglicherweise einen objektiv höheren Integra-
tionsbedarf annehmen könne.27 Eine im Ergebnis 
niedrige Rechtfertigungshürde zur Annahme eines 
objektiv höheren Integrationsbedarfs28 ist nach Auf-
fassung des Deutschen Anwaltvereins nicht erkenn-
bar. 

Selbst wenn man davon ausgehen sollte, dass ein So-
zialhilfe beziehender Flüchtling oder subsidiär Ge-
schützter einen höheren Integrationsbedarf haben 
könnte als ein Sozialhilfe beziehender Drittstaatsan-
gehöriger mit einem Aufenthaltstitel, der seine 
Grundlage nicht im 5. Abschnitt 2. Kapitels des Auf-
enthaltsgesetzes hat, bleibt immer noch zu prüfen, 
ob die Wohnsitzauflage eine Integration tatsächlich 
erleichtert. Diese Frage wurde schon im Zusammen-
hang mit dem inzwischen außer Kraft getretenen 
Wohnortzuweisungsgesetz vor dem Bundesverfas-
sungsgericht strittig diskutiert.29  Auch die Bewer-
tung des Gesetzes durch Experten in einem For-
schungsbericht des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge aus dem Jahre 2007 ist zwiespältig.30 

Zu den im Gesetzentwurf, S. 45, aufgeführten Grün-
den für die Wirksamkeit der Wohnsitzregelung 
möchte der Deutsche Anwaltverein zu bedenken ge-
ben: 

Der Königsteiner Schlüssel zur Verteilung nach 
Wirtschaftskraft bildet die für eine Integration wich-
tigen Kriterien – Zugang zum Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt und vorhandene (Bildungs-)Infrastruktur 
in dem für den Bund leistbaren Umfang – ab. Der 
Königsteiner Schlüssel dient bei Verteilung von 
Asylsuchenden und Asylbewerbern nicht deren In-
tegration, sondern der Verteilung der Lasten. Der Ge-
setzentwurf räumt selbst ein, dass entscheidendes 
Kriterium zunächst die Wirtschaftskraft31 der auf-
nehmenden Einheit ist. Es wird deutlich, dass es in 
erster Linie um die bei subsidiär Geschützten und 
bei Flüchtlingen unzulässige32 Verteilung der durch 
die Aufnahme entstehenden finanziellen Lasten 
geht. 

- Vermeidung integrationshemmender räumli-
cher Ballungen: Dieses Argument wird durch 
die sogleich angeführte schwerpunktmäßige Zu-
weisung konterkariert.  

- Schwerpunktmäßige Zuweisung unterschiedli-
cher Gruppen von Staatsangehörigen, Aufbau 

http://www.bamf.de./SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb03-wohnortzuweisungsgesetz.pdf?_blob=publicationFile
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von Erfahrungswissen bei der Integration ver-
schiedener Volksgruppen: Wenn damit gemeint 
ist, dass Gruppen gleicher Herkunft jeweils in 
bestimmte Einheiten verteilt werden, wird ge-
rade das Gegenteil der angestrebten Vermei-
dung von Ballungen erreicht. 

- Verteilung innerhalb der Länder bei unter-
schiedlicher Infrastruktur und unterschiedli-
chen Möglichkeiten des Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktzugangs: Dies gilt nur dann, wenn 
tatsächlich ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. 

- Versorgung mit Wohnraum für jede Form von 
Integration vordringlich: Dies ist unrichtig, er-
heblicher Leerstand von Wohnraum ist ein star-
ker Hinweis darauf, dass es an Ausbildungs- 
und Arbeitsplätzen fehlt. 

- Potenziale ländlicher Regionen: Diese sollten 
ausgeschöpft werden, das kann erfolgreich aber 
nur ohne Zwang geschehen. 

- Gesellschaftlicher Zusammenhalt: Dies ist 
Grundvoraussetzung für Integration, wird sich 
aber nicht mit Zwang erreichen lassen. 

Auf dem Hintergrund nicht nur der Erfahrungen des 
Deutschen Anwaltvereins mit Asylberechtigten, an-
erkannten Flüchtlingen und subsidiär Geschützten 
ist – auch bei Annahme einer generellen Einschät-
zungsprärogative der Verwaltung33 und des Gesetz-
gebers34 – nach Auffassung des Deutschen Anwalt-
vereins nicht ersichtlich, wie eine Wohnsitzauflage 
im Einzelfall oder generell einen Beitrag zur Lösung 
der behaupteten integrations- und migrationspoliti-
schen Probleme über die finanziellen Aspekte hin-
aus leisten könnte. Insbesondere ist dem Deutschen 
Anwaltverein ein nachweislicher Integrationsnut-
zen35 nicht erkennbar. 

Auch die in der Literatur, beispielsweise von Ruge,36 
angeführten Argumente – Verteilung der erwerbstäti-
gen Personen aus den acht maßgeblichen Herkunfts-
ländern auf lediglich 33 von 402 Landkreisen, Be-
wältigung der Probleme der Unterbringung und 
Wohnung, der Integration ins Arbeitsleben, in gesell-
schaftliche Strukturen, Einbindung der einheimi-
schen Bevölkerung, gerechte Verteilung der Integra-
tionslasten37 – sind nach Einschätzung des Deut-

                                                 
33 BVerwG, Urt. v. 15.1.2008 – 1 C 17.07, Rn 23. 
34 BVerfG, Urt. v. 17.3.2004 – 1 BvR 1266/00 – E 110, 177ff zu dem inzwischen aufgehobenen Wohnortzuweisungsgesetz 
für Spätaussiedler; EGMR Urt. v. 23.2.2016, a.a.O.; vgl. Ziff. 3. 
35 So aber Lehner/Lippold, a.a.O., S. 88. 
36 a.a.O. 
37 Ruge, a.a.O. 
38 Ruge, a.a.O. 
39 Ruge, a.a.O., S. 93.  
40 Einen erfolgversprechenden Ansatz bietet etwa das Projekt der Stadt Hettstett in Sachsen-Anhalt, http://www.ankom-
men-willkommen.de/wp-content/uploads/2015/04/Handbuch.pdf, S. 18ff. 
41 Pelzer/Pichl, ZAR 2016, 96, 98. 
42 Institut für Menschenrechte, a.a.O., S. 9; UNHCR, a.a.O. S. 8 zu ZP4/EMRK. 
43 a.a.O. 
44 Deren Status nicht durch Art. 33 QRL definiert ist, vgl. Lehner/Lippold, a.a.O., S. 87, der darauf hinweist dass Internatio-
nal Schutzberechtigte insofern stärker als Deutsche durch Art. 11 GG geschützt sein könnten. 
45 BAMF, Forschungsbericht, a.a.O., S. 86ff; wobei zu beachten ist, dass nach derselben Studie bei ca. 75% der Wohnort-
wunsch erfüllt wurde, S. 84. 
46 Pelzer/Pichl, ZAR 2016, 96, 98. 

schen Anwaltvereins allesamt nicht stichhaltig, letz-
teres – die „gerechte Verteilung“ der Integrationslas-
ten – als Beweggrund sogar ausdrücklich unzulässig. 
Die von Ruge38 geforderte „Strukturförderung für 
wirtschaftsschwache Gebiete“39 ist sicher wün-
schenswert. Sie kann jedoch nicht zu Lasten der 
Flüchtlinge erreicht werden, sondern in geduldiger 
kooperativer Bemühung.40  

Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass nicht allge-
mein sozialpolitische Probleme in das Ausländer-
recht und Flüchtlingsrecht transformiert werden, die 
nicht miteinander vermischt werden dürfen.41 

Wohnsitzauflagen würden eine Integration behin-
dern.42 Wesentlichster Aspekt ist dabei die Möglich-
keit, Wohnung und Arbeit zu finden. Wirksame Ar-
beitssuche setzt jedenfalls für die Mehrzahl der be-
troffenen Menschen voraus, dass sie ihren Wohnsitz 
frei wählen können; die von Ruge43 beklagte Kon-
zentration der erwerbstätigen Personen auf 32 Land-
kreise deutet gerade darauf hin, dass die Menschen 
nach der Arbeit gehen und nicht die Arbeit nach den 
Menschen. Humanitäre Gründe sprechen gegen 
Wohnsitzauflagen, wie sich bei der Praxis der Wohn-
sitzauflagen für aufgenommene jüdische Glaubens-
zugehörige gezeigt hat. Das spiegelt sich in der Fest-
stellung, dass – nur – 75 % der Spätaussiedler44 mit 
dem ihnen zugewiesenen Wohnort zufrieden wa-
ren.45 Dort kam es z.B. zu Problemen, wenn hilfsbe-
dürftige Eltern zu ihren erwachsenen Kindern zie-
hen wollten. Auch können in der Nähe lebende 
Freunde und Bekannte durchaus integrationsför-
dernd sein. Eine erzwungene Anwesenheit wird 
nicht zu einer gedeihlichen Einfügung in die Bevöl-
kerung und auch nicht zu einer gedeihlichen Einbin-
dung der Bevölkerung führen können.46 

Jedenfalls stellen sich nach Auffassung des Deut-
schen Anwaltvereins Wohnsitzauflagen im Hinblick 
auf obige Ausführungen als schwere unverhältnis-
mäßige Eingriffe in das Recht auf Freizügigkeit gem. 

http://www.ankommen-willkommen.de/wp-content/uploads/2015/04/Handbuch.pdf
http://www.ankommen-willkommen.de/wp-content/uploads/2015/04/Handbuch.pdf
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Art. 2 Abs. 1 ZP4/EMRK dar.47 Hierzu sei noch ein-
mal die Stellungnahme des UNHCR aus dem Jahre 
200748 zitiert: 

„Aber auch bei Beschränkung der Wohnsitzauflage 
auf das Bundesland hat der Eingriff erhebliche Aus-
wirkungen, insbesondere im Hinblick auf den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt sowie unter familiären und 
sozialen Aspekten. Nach den Erfahrungen von Bera-
tungsstellen und Rechtsanwälten bleibt die Stellen-
suche der betroffenen Ausländer häufig erfolglos, 
weil potentielle Arbeitgeber die Eintragung der 
Wohnsitzauflage im Pass oder Reiseausweis recht-
lich nicht einordnen können. Auch bei innerhalb der 
weiteren Familie auftretender Krankheit ist ein 
Wohnsitzwechsel oft nicht möglich, solange nicht 
das Kriterium der Pflegebedürftigkeit vorliegt. Den 
Betroffenen ist es schließlich auch nicht möglich, in 
die Nähe von Freunden oder auch nur von Landsleu-
ten mit einem ähnlichen Erfahrungshintergrund zu 
ziehen, wenn diese nicht innerhalb des Einzugsbe-
reichs der Wohnsitzauflage wohnen. Dies ist beson-
ders bedenklich, da es sich bei Flüchtlingen häufig 
um Personen handelt, die traumatisierende Erleb-
nisse zu verarbeiten haben. 

Die Praxis der wohnsitzbeschränkenden Maßnah-
men stellt sich mitunter zudem als ernstes Integrati-
onshindernis dar, insbesondere wenn die Betroffe-
nen bei Wohnsitzbeschränkung auf eine Landge-
meinde kaum Möglichkeiten haben, außerhalb der 
Gemeinschaftsunterkunft eine Wohnung zu finden. 
In solchen Gemeinden ist es mitunter auch schwierig 
oder sogar unmöglich, am Ort des Wohnsitzes eine 
Arbeit zu finden. 

Die hier zur Diskussion stehende Maßnahme stellt 
daher einen sehr weitgehenden Eingriff dar, der aus-
ländischen Staatsangehörigen die Aufrechterhaltung 
familiärer und freundschaftlicher Bindungen oder 
anderer, für die Arbeits- und Wohnungssuche wich-
tiger, sozialer Kontakte und eine selbstständige Le-
bensführung für einen nicht von vornherein be-
schränkten Zeitraum erschwert oder sogar unmög-
lich macht.“ 

Nach Auffassung des Deutschen Anwaltvereins än-
dert die vorgesehene Befristung auf drei Jahre nichts 
an der Schwere des Eingriffs. 

Ähnliches gilt auch für Art. 12 IPbpR.49 Die Voraus-
setzungen für die Einschränkung der Freizügigkeit 
nach Art. 12 Abs. 3 IPbpR liegen nicht vor, denn da-
für muss eine erhebliche Gefährdung der nationalen 
Sicherheit oder öffentlichen Ordnung vorliegen.50 

Insbesondere kann dem auch nicht entgegengehalten 
werden, dass sich der rechtmäßige Aufenthalt von 
vornherein nur auf einen räumlich beschränkten 
Aufenthalt beziehen kann.51 Dies wäre ein Zirkel-
schluss.  

                                                 
47 Deutsches Institut für Menschenrechte, a.a.O., S. 9; Pelzer/Pichl, ZAR 2016, 96, 98; UNHCR Stellungnahme Juli 2007, 
a.a.O., S. 4 ff. 
48 a.a.O. S. 8 zu ZP4/EMRK. 
49 UNHCR Stellungnahme Juli 2007, a.a.O., S. 9. 
50 z.B. bei Terrorismusverdacht, vgl. Human Rights Comittee, Comm. 445/1991, "Celepi ./. Sweden", UN-Doc 
CCPR/C/51/D/456/1991 (1994) 
51 So aber unter Bezugnahme auf BVerwG, B. v. 19.8.2014 – 1 C 7.14, Lehner/Lippolda.a.O., S. 88. 
52 BVerwG, Urt. v. 15.1.2008 – 1 C 17.07; EuGH, Urt. v. 1.3.2016, a.a.O. Rn 55. 

III. Zu den Vorschriften im Einzelnen: 

1. § 12a Abs.1 AufenthG-E: 

In Satz 1 der Regelung wird die Zuweisung nach 
dem sog. Königsteiner Schlüssel aus dem Asylver-
fahren über die schutzgewährende Entscheidung 
hinaus kraft Gesetzes um drei Jahre verlängert. Es 
wurde schon angemerkt, dass diese Verteilung nach 
Wirtschaftskraft gerade nicht die Integration der ein-
zelnen Asylbewerber im Blick hat, sondern dass es 
entgegen dem Wortlaut des Gesetzes ganz vorrangig 
um eine gerade unzulässige52 Lastenverteilung geht. 
Zuzug zu Ballungsräumen wird damit nicht verhin-
dert. 

Die Ausnahmen in Satz 2 lassen die gesetzliche 
Pflicht erst gar nicht entstehen. Sie sind aber durch 
unbestimmte Rechtsbegriffe bezeichnet. Es wird zu 
Abgrenzungsproblemen im Hinblick auf die eben-
falls mit einer Vielzahl von unbestimmten Rechtsbe-
griffen versehenen Regelungen in Abs. 5 kommen, 
nach denen eine bestehende Wohnsitzpflicht aufzu-
heben ist. Was jedoch nicht besteht, kann nicht auf-
gehoben werden. Insbesondere ist die Abgrenzung 
der Merkmale „aufnimmt oder aufgenommen hat“ in 
Abs. 1 einerseits und der Merkmale „zur Verfügung 
steht“ in Abs. 5 andererseits unklar. Das Merkmal 
„eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“ 
des Abs. 1 ist in Abs. 5 ausdrücklich unter Bezug-
nahme auf Abs. 1 wiederholt und steht in Abs. 5 ne-
ben dem Merkmal „ein den Lebensunterhalt sichern-
des Einkommen“. 

Diese Ungereimtheiten werden zu einer integrations-
hemmenden Rechtsunsicherheit gerade im Hinblick 
auf die angeführten gewünschten Integrationserfolge 
führen. Wollte man vom Fortbestehen der Verpflich-
tung gem. Abs. 1 S. 1 ausgehen, würden dadurch die 
in Abs. 5 identifizierten Integrationsziele schwerer 
erreichbar. Denn gerade die Ausbildungs- und Ar-
beitssuche erfordern Anwesenheit zur Anbahnung 
erfolgversprechender Kontakte. Zudem müsste nach 
der vorgetragenen Begründung auch der Fall erfasst 
werden, dass es an einen bestimmten Ort entfernte 
Verwandte oder Freunde gibt, die bei der Integration 
helfen können; auch erwachsene Kinder müssen be-
rücksichtigt werden. Abs. 9 hilft hier nicht weiter, 
weil damit lediglich eine Ermächtigungsgrundlage 
für die Länder geschaffen wird, die nicht die Aus-
nahmen des Satzes 2 betreffen. Der Bundesgesetzge-
ber muss aber die wesentlichen Entscheidungen 
selbst treffen. 

2. § 12a Abs. 2 AufenthG-E: 

Die Zuweisung von angemessenem Wohnraum 
macht nur dann Sinn, wenn die Betroffenen selbst 
nicht in der Lage sind, Wohnraum zu finden. Inso-
fern müsste die Vorschrift umgedreht werden: Es 
müsste die Pflicht der Behörde zu einer Zuweisung 
bestehen, wenn der Betroffene dies wünscht. Es 
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muss klargestellt werden, dass eine Kettenzuwei-
sung von einer Unterkunft in eine andere ausge-
schlossen ist. Völlig undeutlich ist die Formulierung 
„wenn dies der Förderung seiner nachhaltigen In-
tegration in die Lebensverhältnisse der Bundesre-
publik Deutschland nicht entgegensteht“. 

Der Deutsche Anwaltverein ist sich allerdings mit 
dem Gesetzentwurf insoweit einig, als in der Begrün-
dung zu dieser Vorschrift festgestellt wird, dass die 
Verhältnisse in Aufnahmeeinrichtungen oder ande-
ren vorübergehenden Unterkünften per se integrati-
onshemmend sind. Aus dieser Erkenntnis sollten 
deshalb mindestens für die Unterbringung von Asyl-
bewerbern mit Bleibeperspektive auch schon Konse-
quenzen gezogen werden. 

3. § 12a Abs. 3 AufenthG-E: 

Nach der Gesetzesbegründung soll die Behörde eine 
„Prognoseentscheidung“ hinsichtlich der Versor-
gung mit angemessenem Wohnraum, des Spracher-
werbs und des Ausbildungs- und Arbeitsmarkts tref-
fen. Damit bleibt eine Unsicherheitsmarge, die letzt-
lich der Betroffene zu tragen hat. Es ist unklar, wann 
man von einer Erleichterung der Integration spre-
chen kann. Hier ist der Prüfungs- und Begründungs-
aufwand für die Behörde sehr hoch. Unklar ist auch, 
ob Abs. 3 mehrfach angewandt werden kann. 

4. § 12a Abs. 4 AufenthG-E: 

Die Voraussetzungen für die Verhängung einer Zu-
zugssperre nach dieser Vorschrift sind zu unbe-
stimmt. Die gesperrten Gebiete sind nicht hinrei-
chend beschrieben.53 Der unbestimmte Rechtsbegriff 
„Vermeidung von sozialer und gesellschaftlicher 
Ausgrenzung“ bedarf einer inhaltlichen Konkretisie-
rung. Mit dem als einzigem konkret benannten 
Merkmal „Deutsch als wesentliche Verkehrssprache“ 
wird den Betroffenen im Endeffekt verboten, eine 
andere Sprache als Deutsch als wesentliche Ver-
kehrssprache zu benutzen. So wünschenswert und 
dringlich der Erwerb der deutschen Sprache auch 
ist, erscheint diese Regelung dem Deutschen An-
waltverein als deutlich zu weitgehend. 

Wie die Situation des dortigen Arbeitsmarkts zu be-
rücksichtigen ist, ist unklar. 

Nach Auffassung des Deutschen Anwaltvereins 
muss aber die wesentlichen Entscheidungen der Ge-
setzgeber treffen. Daran fehlt es hier. Ein Verweis auf 
zu erlassende Landesvorschriften reicht hierfür nicht 
aus.54 Ein derartiger Verweis ist übrigens nicht in 
Abs. 9 Nr. 2 geregelt; dort ist nur die Rede von „Ver-
fahren für Zuweisungen und Verpflichtungen nach 
den Absätzen 2 bis 4.“ Mindestens wäre jedoch ein 
Monitoring-Mechanismus erforderlich.55 

Auch stellt sich unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung die Frage, weshalb gerade Aus-
länder mit einem Aufenthaltstitel aus völkerrechtli-
chen, humanitären oder politischen Gründen betrof-
fen sein sollen. Denn die Ursachen für den Charakter 
der gesperrten Region liegen nicht in ihrem Verant-

                                                 
53 Anders als in dem der Entscheidung des EGMR vom 23.2.2016, a.a.O., zu Grunde liegenden Sachverhalt; vgl. Deutsches 
Institut für Menschenrechte, a.a.O., S. 7 f. 
54 So aber Lehner/Lippold, a.a.O. S. 87. 
55 Lehner/Lippold, a.a.O., S. 87. 
56 Deutsches Institut für Menschenrechte, a.a.O., S. 8. 

wortungsbereich, sondern u.a. in der begrenzten Ver-
fügbarkeit bezahlbaren Wohnraums in anderen 
Stadtteilen56 oder möglicherweise in der aus Sicht 
des Gesetzgebers mangelnden Integration anderer 
dort lebender Personen. 

5. § 12a Abs. 5 AufenthG-E 

Die Ausnahmeregelungen dieser Vorschrift setzen 
denknotwendig voraus, dass überhaupt eine Wohn-
sitzverpflichtung besteht. Dazu wurde schon ausge-
führt, dass die Regelungen des § 12a Abs. 1 Satz 2 
AufenthG-E einerseits und die Regelungen des 
Abs. 5 in einem ungereimten Verhältnis stehen und 
deshalb zu integrationshemmender Rechtsunsicher-
heit führen.  

Unabhängig von der grundsätzlichen Auffassung, 
dass Wohnsitzauflagen per se verfehlt sind, weist 
der Deutsche Anwaltverein darauf hin, dass in S. 1 
Ziff. 1 Buchst. a bestimmt werden müsste, unter wel-
chen Umständen angemessener Wohnraum „zur Ver-
fügung steht.“ Würde etwa vorausgesetzt, dass ein 
Mietvertrag abgeschlossen ist, so bleibt die Aus-
nahme ohne jede praktische Relevanz, weil ein Miet-
vertrag nicht geschlossen werden kann, wenn nicht 
klar ist, dass der Mieter auch tatsächlich einziehen 
kann. Ferner muss definiert werden, ob das den Le-
bensunterhalt sichernde Einkommen sich auf die ge-
samte Familie oder nur auf ihn, den Ehegatten usw. 
bezieht. 

In Ziff. 1 Buchst. b müsste der Kreis der Bezugsper-
sonen erweitert werden. Jedenfalls sollten auch er-
wachsene Kinder, entfernte Verwandte und unter-
stützungsbereite Freunde einbezogen werden. 

Die Härtefallregelung des Satzes 1 Nr. 2 zieht gem. 
Satz 2 keine Aufhebung der Wohnsitzpflicht nach 
sich, sondern nur eine Verlagerung. Zwar wird in 
der Begründung auf den Zweck der Regelung hinge-
wiesen, die Interessen schutzbedürftiger Gruppen zu 
berücksichtigen. Diese sollten dann aber nicht nur in 
der Begründung, sondern im Gesetz selbst – nicht 
abschließend – genannt werden. Der ergänzende 
Verweis auf die Verwaltungsvorschrift zum Auf-
enthG Nr. 12.2.5.4 – ergänzend kommt hier nur 
Nr. 12.2.5.4.2 zweiter Spiegelstrich in Betracht – ist 
zu eng, weil er nur die dauerhafte und nachhaltige 
Verbesserung der Pflege von Betroffenen, die wegen 
ihres Alters oder wegen ihrer Krankheit oder Behin-
derung pflegebedürftig sind, erfasst. Die integrations-
fördernde Pflege verwandtschaftlicher oder freund-
schaftlicher Beziehungen ist nicht erwähnt. 

Insgesamt stellt die Ausnahmeregelung eine hohe 
Hürde für die Betroffenen dar. Das Verfahren ist auf-
wendig und wird aller Voraussicht nach langwierig 
sein. Es ist mit einem hohen Begründungsaufwand 
für die beteiligten Behörden verbunden. 

6. § 12a Abs. 6 AufenthG-E: 

Diese Vorschrift zur Regelung des Wohnsitzes nach-
ziehender Familienangehöriger macht keinen Sinn, 
weil sie unter dem Vorbehalt steht, dass die zustän-
dige Behörde nichts Anderes angeordnet hat. Unklar 
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ist, was die zuständige Behörde angeordnet haben 
könnte. Die Gesetzbegründung gibt hierauf keinen 
Hinweis. 

7. § 12a Abs. 7 AufenthG-E: 

Diese Vorschrift lässt auch für die Personen, die 
nach dem 1.1.2016 eine Anerkennung als Asylbe-
rechtigte, Flüchtlinge oder subsidiär Geschütze oder 
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben und da-
nach, aber vor Inkrafttreten des Gesetzes, in ein an-
deres Land umgezogen sind, gleichwohl kraft Abs. 1 
Satz 1 die Verpflichtung entstehen, im Land der Zu-
weisung zur Durchführung des Asylverfahrens oder 
der Zuweisung im Rahmen des Aufnahmeverfahrens 
Wohnsitz zu nehmen. Abhilfe könnte hier nur ver-
waltungsaufwändig über Abs. 5 geschaffen werden, 
in den Fällen Ziff. 2 mit der Folge einer Wohnsitz-
verpflichtung am Ort des erfolgten Zuzugs anzuwen-
den. Dabei stellt sich auch die Frage, welche Be-
hörde örtlich zuständig ist. 

Die Einwände des Deutschen Anwaltvereins gegen 
die geplanten Wohnsitzregelungen gelten erst recht 
bei der hier vorgeschlagenen „unechten“57 Rückwir-
kung. Nach Auffassung des Deutschen Anwaltver-
eins durften die Betroffenen darauf vertrauen, dass 
ihre vor Inkrafttreten des Gesetzes getroffenen Dispo-
sitionen respektiert werden. Die Regelungen sollten 
– wenn sie denn eingeführt werden – erst ab Inkraft-
treten des Gesetzes greifen. 

8. § 12a Abs. 8 AufenthG-E: 

Die Vorschrift wirft Fragen nach der Effektivität des 
Rechtsschutzes auf. Es muss wirksam sichergestellt 
werden, dass nicht vollendete Tatsachen geschaffen 
werden. 

9. § 12a Abs. 9 AufenthG-E: 

Der Deutsche Anwaltverein ist der Auffassung, dass 
die Vorschrift das Erfordernis verletzt, dass der Bun-
desgesetzgeber selbst die wesentlichen Entscheidun-
gen zu treffen hat.  

10. § 98 Abs. 3 Nr. 2a und 2b AufenthG-E: 

Die Verhängung eines Bußgeldes ist keineswegs in-
tegrationsfördernd, sondern macht den Zwangscha-
rakter der Wohnsitzregelung deutlich. 

11. §§ 36 Abs. 2 SGB II-E und 23 Abs. 5 SGB XII-E 

Die Zuständigkeitsregelung in § 36 Abs. 2 SGB II-E 
und die Beschränkung der Leistung gem. SGB XII 
auf regelmäßig eine Reisebeihilfe in § 23 Abs. V 
SGB XII-E beseitigen nicht die Einwände des  
UNHCR gegen die Verhältnismäßigkeit von Wohn-
sitzauflagen. In seiner Stellungnahme vom Juli 2007 
hat der UNHCR zwar auch im Hinblick auf die da-
mals geltenden Zuständigkeitsregelungen die Geeig-
netheit von Wohnsitzauflagen verneint, gleichzeitig 
aber auch mit dem Bundesverwaltungsgericht58 auf 
die Möglichkeiten eines interkorporativen Erstat-
tungsanspruchs zur Bewirkung eines innerstaatli-
chen Lastenausgleichs hingewiesen59 und weitere 

                                                 
57 BVerfG B. v. 3.12.1997 – 2 BvR 882/97 – www.bverfg.de – mit Verweisen auf E 72, 200.  
58 Urt. v. 18.5.2000 – 5 C 29.98 - http://www.asyl.net, zu § 120 Abs. 5 S. 2 BSHG unter Verweis auf den seinerzeit gültigen 
§ 107 BSHG. 
59 a.a.O., S. 6f zu Art. 2 Abs. 1 ZP4/EMRK. 
60 a.a.O., S. 8. 

Bedenken wegen der integrationshindernden Wir-
kungen60 gegen die Verhältnismäßigkeit von Wohn-
sitzauflagen vorgebracht. 

C. Änderungen zu den §§ 18a, 60a AufenthG 

I. Neuregelung der Ausbildungsduldung in §§ 60a 
Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG-E 

Dem Ziel, Rechtssicherheit für den Aufenthalt wäh-
rend einer Ausbildung zu schaffen, wie es der Koali-
tionsausschuss im Eckpunktepapier vom 13. April 
2016 postuliert hat, ist der nunmehr vorliegende Ge-
setzesentwurf nur in Teilen nachgekommen.  

In der Gesetzesbegründung, S. 49, heißt es hierzu: 

„Die Neufassung von § 60a Absatz 2 Satz 4 ff. Auf-
enthG dient dazu, Geduldeten und ausbildenden Be-
trieben für die Zeit der Ausbildung und für einen be-
grenzten Zeitraum danach mehr Rechtssicherheit zu 
verschaffen und das diesbezügliche aufenthalts-
rechtliche Verfahren zu vereinfachen.“ 

Dieses Ziel ist nicht erreicht worden, auch wenn die 
neue Fassung der Vorschrift weitgehende Verbesse-
rungen gegenüber dem § 60a Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG 
in der jetzigen gültigen Fassung enthält.  

Die unzureichende Erreichung dieses Ziels wird ins-
besondere aus dem Umstand deutlich, dass sich der 
Gesetzgeber weder aktuell noch in früheren Gesetz-
gebungsverfahren dazu entschließen konnte, eine 
Rechtsgrundlage für die Aufenthaltsgewährung bei 
Berufsausbildung zu schaffen. Bekanntlich war be-
reits im vergangenen Jahr aufgrund einer Bundes-
ratsinitiative die Einfügung eines humanitären Auf-
enthaltstitels für die Dauer der Berufsausbildung in 
das AufenthG (in § 25c AufenthG) gefordert worden. 
Hierauf ist der Deutsche Anwaltverein bereits in sei-
ner Stellungnahme Nr. 53/2015, Seiten 12 ff, einge-
gangen. An der rechtspolitischen Notwendigkeit der 
Einfügung eines solchen Aufenthaltstitels hat sich 
bis zum heutigen Tage nichts geändert.  

Im Einzelnen soll auf Folgendes hingewiesen wer-
den: 

1. Anspruch statt Ermessen 

Erfreulich ist die Tatsache, dass der Gesetzgeber den 
Tatbestand in § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG-E nunmehr 
als Anspruch ausgestaltet hat. Wenn Versagungs-
gründe nach   

§ 60a Abs. 6 AufenthG nicht vorliegen, ist eine Aus-
bildungsduldung zu erteilen, „…wenn der Auslän-
der eine qualifizierte Berufsausbildung in einem 
staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 
Ausbildungsberuf in Deutschland aufnimmt oder 
aufgenommen hat...“. Um Missverständnisse bei der 
Anwendung der Vorschrift auszuschließen, hätte der 
Gesetzgeber an dieser Stelle noch die Klarstellung 
einfügen sollen, dass auch die Zusage für die Auf-
nahme einer qualifizierten Berufsausbildung aus-
reicht (vgl. hierzu die Regelung im vorgeschlagenen 
§ 25c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG). 

http://www.bverfg.de/
http://www.asyl.net/index.php?id=114&tx_ttnews%5btt_news%5d=15506&tx_ttnews%5bbackPid%5d=10&cHash=d97753afd6632d48819335b60ad999d8
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-53-15-entwurf-eines-asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes
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Positiv wird sich für die Anwendungspraxis darüber 
hinaus auch die Aufhebung der noch gültigen Al-
tersgrenze von 21 Jahren auswirken. Insbesondere 
aufgrund der Tatsache, dass in aller Regel noch 
schulische Leistungen bzw. Qualifikationen von den 
jungen Flüchtlingen nachgeholt werden müssen, ist 
der Beginn einer Berufsausbildung oft erst nach 
Vollendung des 21. Lebensjahres möglich.  

Aus dem Anspruch auf Erteilung einer 
Ausbildungsduldung folgt nunmehr auch, dass eine 
nach negativem Abschluss eines Asylverfahrens 
oder aber auch im Rahmen eines Dublin-Verfahrens 
angeordnete Abschiebung bzw. Überstellung nicht 
mehr vollstreckt werden darf. Damit hat der 
Gesetzgeber – wenn auch an versteckter Stelle – 
eindeutig den Vorrang der Arbeitsmigration normiert 
und damit auch den Wechsel zum Aufenthaltszweck 
Erwerbstätigkeit ausdrücklich gestattet.  

2. Ausschluss bei Vorliegen von Versagungsgründen 
nach § 60a Abs. 6 AufenthG 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Konsequenzen ist zu 
erwarten, dass die Ausländerbehörden die Prüfung 
der Versagungsgründe nach § 60a Abs. 6 AufenthG 
nunmehr besonders sorgfältig durchführen werden. 
Auf diesen Umstand hat der Deutsche Anwaltverein 
bereits eingehend in seiner Stellungnahme vom 
9. Oktober 2015 (Nr. 53/2015, Seite 11 ff) hingewie-
sen.  

Die in dieser Stellungnahme erhobene Forderung, 
das in § 60a Abs. 6 AufenthG geregelte Arbeitsverbot 
nicht bei Aufnahme einer Berufsausbildung im 
Sinne von § 7 Abs. 2 SGB IV zur Anwendung kom-
men zu lassen, wird daher ausdrücklich wiederholt.  

Zu begrüßen ist, dass der Gesetzgeber mit der Klar-
stellung des Ausschlusstatbestands im Hinblick auf 
das Vorliegen von Versagungsgründen nach § 60a 
Abs. 6 AufenthG den handwerklichen Fehler in den 
Gesetzgebungsverfahren des vergangenen Jahres kor-
rigiert hat. In der aktuellen Fassung des § 60a Abs. 2 
S. 4 AufenthG heißt es, dass alle Staatsangehörigen 
aus sicheren Herkunftsstaaten von dieser Regelung 
ausgenommen sind. Dieser weitreichende Aus-
schluss stand jedoch im Widerspruch zu dem weni-
ger weit gehenden Versagungsgrund in § 60a Abs. 6 
S. 1 Nr. 3 AufenthG, was der Gesetzgeber nunmehr 
gesehen und dann auch entsprechend korrigiert hat.  

3. Praktische Probleme bei grenzüberschreitender 
Berufsausbildung 

Die Unzulänglichkeiten der Ausgestaltung eines 
Bleiberechts bei Berufsausbildung als Ausbildungs-
duldung werden insbesondere bei einer grenzüber-
schreitenden Berufsausbildung deutlich. Darf der sy-
rische Auszubildende eines Schreinerbetriebes in 
Görlitz bei einem Auftrag im polnischen Teil der 
Stadt, die heute Zgorzelec heißt, eingesetzt werden? 
Oder machen sich dieser und sein Meister strafbar, 
wenn sie täglich die Grenze zwischen Deutschland 
und Polen in beiden Richtungen überqueren, weil 
die Duldung mit der Ausreise aus dem Bundesgebiet 
(§ 60a Abs. 5 S. 1 AufenthG) erlischt? Die Frage stellt 
sich ebenso einem afghanischen Auszubildenden in 
einem Elektrobetrieb in Herzogenrath bei Aachen, 
der im Rahmen seiner Ausbildung täglich in das na-
hegelegene Kerkrade pendeln muss. Auch wenn die 
zuständigen Ausländerbehörden hier praxistaugliche 

Lösungen, etwa die räumliche Erweiterung des Gül-
tigkeitsbereichs auf grenznahe Regionen in Polen 
bzw. Holland kreieren sollten, so macht diese Unzu-
länglichkeit der Regelung das Verfehlen des gesetz-
geberischen Ziels eindrucksvoll deutlich. Rechts-
kundige Grenzbeamte dürften im Übrigen auch völ-
kerrechtliche Probleme mit einer solchen grenzüber-
schreitenden Erweiterung des Gültigkeitsbereichs ei-
ner Duldung haben.  

Der Gesetzgeber sollte deswegen den Übergang aus 
der Duldung bzw. Aufenthaltsgestattung in die Auf-
enthaltsgewährung zur Berufsausbildung gemäß § 17 
AufenthG ermöglichen.  

4. Erlöschen der Duldung bei Abbruch der Ausbil-
dung 

In § 60a Abs. 2 S. 9 AufenthG-E soll eine auflösende 
Bedingung der Gestalt aufgenommen werden, dass 
die Ausbildungsduldung automatisch erlischt, wenn 
die Ausbildung nicht mehr betrieben oder abgebro-
chen wird. Damit wird der ohnehin schon beste-
hende Druck auf die Auszubildenden in ausländer-
rechtlicher Hinsicht noch verstärkt werden. Hilf-
reich wäre daher die Einsetzung eines zwingenden 
Mediationsverfahrens (bei der Bundesagentur für Ar-
beit oder aber auch bei den Kammern) für den Fall, 
dass das Nichtbetreiben oder der Abbruch der Be-
rufsausbildung auf Spannungen zwischen dem Aus-
zubildenden und dem Ausbildungsbetrieb zurückzu-
führen sind.  

Die Regelung ist aus Sicht des Deutschen Anwaltver-
eins jedenfalls unverhältnismäßig. Ein Aufenthalt 
ohne Duldung eröffnet den Straftatbestand des § 95 
AufenthG. Wer die Ausbildung beendet, dem droht 
deswegen gleich eine strafrechtliche Sanktion. Als 
milderes Mittel wäre ein Widerrufsvorbehalt ausrei-
chend. 

II. Arbeitsmarkzugang nach absolvierter Ausbil-
dung 

Nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung 
soll der betroffene Ausländer nunmehr ein Aufent-
haltsrecht erhalten, sofern er im Ausbildungsbetrieb 
verbleibt. Dies gilt auch für den Fall, dass es dem 
Ausländer gelingt, eine Beschäftigung bei einem an-
deren Arbeitgeber zu finden und aufzunehmen, die 
der in der Berufsausbildung erworbenen Qualifika-
tion entspricht. In diesen Fällen hat der Ausländer 
nunmehr gem. § 18a Abs. 1 AufenthG-E einen An-
spruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für 
zunächst zwei Jahre.  

Für den Fall, dass der Ausländer nicht im Ausbil-
dungsbetrieb verbleibt und auch kein adäquates An-
schlussarbeitsverhältnis findet, erhält er nach § 60a 
Abs. 2 S. 10 AufenthG-E eine Verlängerung der zu 
Beginn der Ausbildung erteilten Ausbildungsdul-
dung zum Zwecke der Suche nach einer der erwor-
benen beruflichen Qualifikation entsprechenden Be-
schäftigung, die jedoch auf maximal sechs Monate 
beschränkt ist und nicht verlängert werden darf. 

Im Einzelnen ist hier auf Folgendes hinzuweisen: 

1. Anspruch statt Ermessen 

Positiv ist hervorzuheben, dass der in § 18a Abs. 1a 
AufenthG-E geregelte Tatbestand nun einen An-
spruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ent-
hält. Bei den in der – alten – Vorschrift des § 18a 

https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-53-15-entwurf-eines-asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes
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Abs. 1 AufenthG geregelten Tatbeständen handelt es 
sich um „Kann“-Bestimmungen, die der Ausländer-
behörde ein Ermessen einräumen. Im Vergleich zu 
der Regelung in § 18a Abs. 1 Nr. 1 AufenthG-E stellt 
sich jedoch die Frage, warum der Gesetzgeber hier 
nicht eine Anpassung mit Blick auf die neue Rege-
lung in § 18a Abs. 1a AufenthG-E vorgenommen hat.  

2. Überflüssiger Widerrufstatbestand 

In § 18a Abs. 1b AufenthG-E will der Gesetzgeber ei-
nen Widerrufstatbestand schaffen, um das Aufent-
haltsrecht bei Strafffälligkeit widerrufen zu können. 

Damit schießt der Gesetzgeber jedoch weit über das 
Ziel hinaus. Es gibt keine Notwendigkeit, in § 18a 
AufenthG einen besonderen Tatbestand zu schaffen, 
um bei strafffälligem Verhalten den Aufenthalt zu 
beenden. Hierfür gibt es bereits die Möglichkeiten ei-
ner Ausweisung oder einer Ablehnung der Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis wegen des Vorliegens 
eines Ausweisungsinteresses. Die im Gesetzentwurf 
enthaltene Regelung in § 18a Abs. 1b AufenthG-E ist 
daher ersatzlos zu streichen bzw. nicht in das Auf-
enthaltsgesetz einzufügen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)680 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 17. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Prof. Dr. Daniel Thym

Ich bedanke mich für die Einladung seitens des In-
nenausschusses. Meine Anmerkungen konzentrieren 
sich auf meine Fachexpertise im deutschen und eu-
ropäischen Ausländer- und Asylrecht und betreffen 
eine Vorbemerkung sowie verschiedene Einzel-
punkte: 

I. Vorbemerkung 

1. Das Integrationsgesetz als Teilregelung 

Der vom Gesetzgeber gewählte Gesetzestitel zeugt 
von einem hohen Anspruch. Die Bezeichnung „In-
tegrationsgesetz“ hinterlässt den Eindruck, dass der 
vorliegende Gesetzentwurf die Integrationspolitik 
gleichsam umfassend regelt, ebenso wie etwa das 
„Verwaltungsverfahrensgesetz“ alle Einzelheiten des 
Verwaltungsverfahrens regelt. Ein Blick auf den In-
halt zeigt jedoch, dass dieser weniger ambitioniert 
ist. Es geht nicht um eine umfassende Regelung, son-
dern um punktuelle Änderungen bestehender Ge-
setze in der Form eines Artikelgesetzes. In der Praxis 
wird nicht das Integrationsgesetz angewandt wer-
den, sondern die durch dieses geänderten Bestim-
mungen der Sozialgesetzbücher, des Aufenthalts- 
und des Asylgesetzes. Auch in der Sache erfolgt kein 
Neuanfang, weil letztlich das Integrationskonzept 

des Zuwanderungsgesetzes fortgeschrieben wird, 
das den Grundsatz des „Förderns und Forderns“ 
erstmals festschrieb (vgl. § 43 Abs. 1 AufenthG i.d.F. 
ZuwG v. 30.7.2004, BGBl. 2004 I 1950) und auch die 
Integrationskurse einrichtete. 

Gewiss sind die vorgeschlagenen Änderungen des 
Sozial-, Aufenthalts- und Asylrechts für sich genom-
men wichtig, dies ändert jedoch nichts daran, dass 
die deutsche Integrationspolitik viele weitere Berei-
che umfasst, die vom vorliegenden Gesetzentwurf 
nicht geregelt werden, darunter viele Felder einer 
vorrangigen Landeskompetenz, wie etwa das Schul-
wesen, der Umgang mit Religionsgesellschaften, der 
soziale Wohnungsbau und die Stadtplanung sowie 
die Organisation der öffentlichen Verwaltung vor 
Ort. All diese Bereiche sind für die Integrationspoli-
tik mindestens ebenso wichtig wie der Gesetzent-
wurf: das künftige Integrationsgesetz bleibt nur eine 
Teilregelung. Hinzu kommt, dass Integration letzt-
lich von der Gesellschaft gelebt werden muss und 
vom Staat nur teilweise gesteuert werden kann. Die 
Aktivitäten der Vereine, der Betriebe, der Ehrenamt-
lichen, der Kirchen und Moscheevereine sowie der 
alltägliche zwischenmenschliche Kontakt zwischen 
allen Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlicher 
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Herkunft sind für die Integration ebenso wichtig wie 
die staatlichen Gesetze. Letztere können einen Rah-
men bieten, gelebt werden muss Integration letztlich 
aber von der Gesellschaft, ohne dass der Staat dies 
erzwingen könnte. 

Erst die Einsicht in den begrenzten sachlichen Zu-
griff des vorliegenden Gesetzentwurfs erlaubt eine 
angemessene Bewertung. Eine verbreitete Kritik be-
steht darin, dass der Gesetzgeber vorrangig auf 
Rechtsregeln mit Sanktionsdrohungen setze anstatt 
eine aktivierende Integrationspolitik zu betreiben 
(exemplarisch der Gemeinsame Brief vom 19. Mai 
2016 von verschiedenen Wissenschaftlern, Pro Asyl 
sowie Wohlfahrtsverbänden). In ihrer Generalität 
überzeugte diese Kritik nur dann, wenn das künftige 
Integrationsgesetz in Übereinstimmung mit dem Ti-
tel gleichsam eine Generalregelung für das Integrati-
onsgeschehen wäre. Dies ist jedoch nicht so. Als 
eine sektorielle Teilregelung mit einem Schwer-
punkt im Aufenthalts- und Asylrecht ändert das IntG 
nichts daran, dass die Bildungspolitik und die Sozi-
alverwaltung auch in Zukunft einen mindestens 
ebenso wichtigen Beitrag leisten. Nun folgen freilich 
die Rechtsbereiche jeweils eigenen Gesetzlichkeiten, 
ganz im Sinn einer Arbeitsteilung. Während die Bil-
dungs- und Sozialpolitik eine aktivierende Ausrich-
tung besitzen, umfasst das Aufenthalts- und Asyl-
recht einen eher ordnungsrechtlichen Ansatz. Dies 
kann man natürlich kritisieren, sollte jedoch so ehr-
lich sein, dies nicht als den alleinigen oder vorrangi-
gen Ansatz darzustellen. Auch in Zukunft beruht die 
deutsche Integrationspolitik auf verschiedenen Säu-
len, die nur teilweise vom Gesetzentwurf erfasst 
werden. 

Dass hierbei im Gesetzentwurf die Rechtsregeln mit 
Sanktionscharakter rein quantitativ einigen Platz 
einnehmen, liegt auch daran, dass im Rechtsstaat 
aufgrund des Gesetzesvorbehalts eine Sanktion aus-
drücklich geregelt sein muss, während umgekehrt 
eine aktivierende Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
nur im begrenzten Umfang gesetzlich verankert sein 
muss. Ein konkretes Beispiel hierfür sind der finan-
zielle und organisatorische Ausbau der Integrations-
kurse ebenso wie das geplante „Arbeitsmarktpro-
gramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ (FIM), 
aufgrund dessen aus Bundesmitteln 100.000 zusätz-
liche Arbeitsgelegenheiten zur niedrigschwelligen 
Heranführung an den Arbeitsmarkt geschaffen wer-
den sollen. Dieser finanziell teure und politisch rele-
vante Bestandteil des Gesamtpakets kommt im Ge-
setzestext nur am Rande vor, während umgekehrt 
die Sanktionen im Rechtsstaat ausdrücklich geregelt 
werden müssen. Ein bloßer Blick in den Gesetzes-
wortlaut hinterlässt ein unvollständiges Bild, weil 
der politische Regelungskontext ein umfassenderer 
ist. 

2. Zielkonflikt zwischen Migrationssteuerung und 
Integrationsförderung 

Man kann einzelne Regelungen der Migrationsge-
setzgebung immer aus zwei Blickwinkeln betrach-
ten. Es geht zum einen um Personen, die sich bereits 
im Land aufhalten, und zum anderen um den Ein-
fluss der Gesetze auf die künftige Zuwanderung – 
und es liegt auch an den aktuell relativ niedrigen 
Zugangszahlen, dass derzeit die Integration der be-
reits im Inland Aufhältigen im Vordergrund steht. 

Dies ändert jedoch nichts daran, dass sich der Ge-
setzgeber in einem Dilemma befindet, wenn er eine 
Regelung für Personen, die bereits im Land sind, als 
sinnvoll erachtet, diese Regelung zugleich jedoch als 
Pull-Faktor einen Anreiz darstellen kann, dass wei-
tere Personen sich Deutschland als Zielland aussu-
chen oder Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig 
sind, die gesetzlich vorgeschriebene Ausreise nicht 
durchführen. Dies gilt auch für den vorliegenden Ge-
setzentwurf, wo der Gesetzgeber eben diesen Ziel-
konflikt zwischen Migrationssteuerung und Integra-
tionsförderung speziell bei Personen ohne sichere 
Bleibeperspektive (siehe Abschn. II.1) und der Aus-
bildung von Geduldeten, die qua Gesetz kein Auf-
enthaltsrecht haben (siehe Abschn. II.5), berücksich-
tigen muss. Den notwendigen Ausgleich zwischen 
den widerstreitenden Zielen muss der Gesetzgeber 
in dem Bewusstsein suchen, dass der genaue Um-
fang einer Anreizwirkung aufgrund der komplexen 
Wirkungszusammenhänge nie genau bestimmt wer-
den kann. 

II. Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 
18/8615) 

1. Ausbildungs- und Integrationsförderung (zu 
Art. 1 Nr. 3, Art. 4 Nr. 3 f., Art. 5 Nr. 7; § 132 
SGB III-E, §§ 5-5b AsylbLG-E, § 44a Abs. 1 S. 1 
Nr. 4 AufenthG-E) 

Eine Möglichkeit, den in der Vorbemerkung aufge-
zeigten Zielkonflikt zwischen Migrationssteuerung 
und Integrationsförderung zu entschärfen, ist die Ab-
stufung innerhalb der Gruppe von Asylbewerbern, 
indem man aktivierende Fördermaßnahmen auf Per-
sonen konzentriert, „bei denen ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist“. Dieser 
Weg wurde durch das Asylpaket I beschritten, als 
dieser Personengruppe die Teilnahme am Integrati-
onskurs bzw. an berufsbezogenen Sprachkursen er-
möglicht wurde (vgl. § 44 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 Auf-
enthG, § 45a Abs. 2 S. 3 AufenthG, § 131 S. 2 
SGB III, § 421 Abs. 1 S. 1 SGB III i.d.F. G. v. 
20.10.2015, BGBl. 2015 I 1722). Eben dieser Ansatz 
wird nun fortgeschrieben, wenn weitere Leistungen 
der Arbeitsförderung für Asylberechtigte mit guter 
Bleibeperspektive geöffnet werden (vgl. § 132 Abs. 1 
SGB III-E), ein Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsin-
tegrationsmaßnahmen (FIM) aufgelegt wird (vgl. § 5 
AsylbLG-E) und diese Personen, soweit sie Sozial-
leistungen beziehen, auch zur Teilnahme an Integra-
tionskursen verpflichtet werden können (vgl. § 44 
Abs. 1 S. 1 Nr. 4 AufenthG-E). 

Für die Rechtspraxis wirft dies die Schwierigkeit 
auf, darüber zu entscheiden, wann „ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt“ zu erwarten ist. Da eine 
Einzelfallprüfung schon aus Gründen der Verfah-
rensökonomie ausscheidet, greift die Verwaltung 
häufig auf statistische Erfahrungswerte zurück, insb. 
die Anerkennungsquoten. Juristisch begegnet dies 
Vorgehen keinen Bedenken, weil die zuständigen 
Behörden das Tatbestandsmerkmal des rechtmäßi-
gen und dauerhaften Aufenthalts mangels bundesge-
setzlicher Vorgabe eigenständig auszulegen und an-
zuwenden haben (eine negative Vorgabe besteht nur 
insoweit, als Antragsteller aus sicheren Herkunfts-
staaten kraft der genannten Normen als nicht bleibe-
berechtigt gelten). Auch die Integrationsverordnung 
gibt keine nähere Vorgabe für die Auswahlentschei-
dung. Es erscheint auch als sinnvoll, die weiteren 

http://bzw.an/
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Einzelheiten der Praxis zu überlassen, weil diese 
sich an den örtlichen Gegebenheiten orientieren 
sollte. Aus den Spielräumen der Behörden folgt zu-
gleich, dass ein rein schematisches Vorgehen nicht 
zwingend ist und mithin Afghanen nicht allein des-
halb ausgeschlossen werden müssen, weil die (nicht-
bereinigte) Schutzquote bei knapp unter 50 % liegt 
(vgl. Roman Lehner, Gehen oder bleiben?, VerfBlog 
am 6.6.2016). Dies kann auch anders gehandhabt 
werden, was freilich voraussetzt, dass ausreichend 
Förderplätze für mehr Teilnehmer vorhanden sind. 
Im Zweifel soll nach der Zielrichtung der bundesge-
setzlichen Vorgabe den Personen mit besserer Blei-
beperspektive ein prioritärer Zugang zu Integrations-
förderleistungen eröffnet werden. 

Die Abstufung innerhalb der Asylbewerber begegnet 
auch keinen gleichheitsrechtlichen Bedenken, weil 
ein sachlicher Differenzierungsgrund in Form der 
statistischen Bleibeperspektive besteht, sodass keine 
Diskriminierung entgegen Art. 3 Abs. 1 GG bzw. 
Art. 20 GRCh vorliegen dürfte. Dass es sich um ei-
nen sachlichen Grund handelt, liegt auch daran, 
dass die Aufenthaltsgestattung während des Asylver-
fahrens kein reguläres Aufenthaltsrecht begründet, 
sondern „ausschließlich zum Zweck des Verfahrens“ 
(Art. 9 Abs. 1 RL 2013/32/EU) erfolgt, das der Ent-
scheidung über die Bleibeberechtigung dient. Ohne-
hin wird die Differenzierung zwischen Asylbewer-
bern mit besserer und schlechterer Bleibeaussicht 
mittelfristig an Bedeutung verlieren, wenn die ange-
strebte Beschleunigung der Asylverfahren zur Folge 
haben wird, dass nach wenigen Wochen oder Mona-
ten über die (Nicht-)Anerkennung entschieden ist. 
Dann kann eine differenzierte Förderung abhängig 
vom Schutzstatus erfolgen; die Differenzierung im 
Verfahren ist ein Übergangsproblem, das letztlich 
der Sondersituation hoher Zugangszahlen binnen 
kurzer Zeit geschuldet ist. 

Mit Blick auf den dargestellten Zielkonflikt zwi-
schen Migrationssteuerung und Integrationsförde-
rung ist es problematisch, dass Fördermaßnahmen 
auch geduldete Personen erfassen, die kraft Gesetzes 
eigentlich zur Ausreise verpflichtet sind, weil ihnen 
kein Schutz des deutschen oder des europäischen 
Asylrechts zukommt (so etwa § 132 Abs. 2 SGB III-
E), während das Arbeitsmarktprogramm Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen die Geduldeten nicht 
umfasst (vgl. § 5a Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 
AsylbLG-E). Gleiches gilt für die parallel zum Ge-
setzentwurf anvisierte regionale Abschaffung der 
Vorrangprüfung aufgrund einer Änderung der Be-
schäftigungsverordnung, die im Ergebnis dazu füh-
ren kann, dass Geduldete künftig eventuell Jobs aus-
üben, die alternativ auch durch anerkannte Flücht-
linge hätten besetzt werden können. Beides muss 
kein Fehler sein, weil der Gesetzgeber anerkennen 
sollte, dass ein langjähriger Inlandsaufenthalt sich in 
vielen Fällen verstetigt und mithin auch die norma-
tive Erwartung einer gesellschaftlichen Teilhabe mit 
sich bringt, bis hin zu einer Legalisierung über die 
§§ 25 ff. AufenthG (oder die neu geschaffene Ausbil-
dungsordnung). Der immanente Ausgleich zwischen 
Integrationsförderung und Migrationssteuerung 
bleibt jedoch ein Balanceakt, den der Gesetzgeber im 

                                                 
1 Die Finanzbeträge folgen § 3 Abs. 1 f. AsylbLG; die Streichung um rund 15 % für den notwendigen Bedarf bezieht sich 
auf die Posten nach § 5 Abs. 1 Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz. 

vollen Bewusstsein um die widerstreitenden Interes-
sen auflösen und politisch verantworten muss. In 
der Praxis kann die Regelung dazu führen, dass An-
strengungen zur Integration von Geduldeten in den 
Arbeitsmarkt in zeitlicher Parallelität zu den Vorbe-
reitungen für eine Abschiebung laufen. 

2. Kürzung der Asylbewerberleistungen (zu Art. 4 
Nr. 1, 4, §§ 1a, 5a f. AsylbLG-E) 

Mit dem Integrationsgesetz verfeinert der Gesetzge-
ber das System abgestufter Asylbewerberleistungen 
durch neue Tatbestandsmerkmale (§§ 1a Abs. 4 f., 
5a Abs. 3, § 5b Abs. 2 AsylbLG-E), die allesamt zur 
Folge haben, dass ein reduziertes Leistungsniveau 
nach Maßgabe der Änderungen des Asylpakets I ge-
währt wird. Hierbei geht es um keine Leistungsstrei-
chung auf Null, sondern um eine Reduzierung auf 
Kernbedürfnisse des notwendigen Bedarfs (Ernäh-
rung, Unterkunft, Heizung, Körper- und Gesund-
heitspflege), während ein persönlicher Bedarf („Ta-
schengeld“) ebenso wenig gewährt wird wie Zu-
schüsse für Haushaltsgüter, Kleidung sowie sonstige 
besondere Fälle (dies ergibt sich aus dem Verweis 
auf § 1a Abs. 2 S. 2-4 AsylG i.d.F. G. v. 20.10.2015, 
BGBl. 2015 I 1722). Konkret bedeutet dies eine er-
satzlose Streichung des persönlichen Bedarfs i.H.v. 
135 EUR bei Alleinstehenden sowie eine Kürzung 
des notwendigen Bedarfs i.H.v. 216 EUR um rund 
15 %.1 Hinzu kommen die regulären Asylbewerber-
leistungen bei Krankheit sowie ggfls. der Wohngeld-
zuschuss bei einer privaten Unterbringung, die nicht 
reduziert werden. 

Bei näherer Betrachtung betreffen die neue Tatbe-
standsmerkmale zwei Konstellationen, die für die 
verfassungsrechtliche Bewertung unterschieden wer-
den müssen: Zum einen geht es um Personen, die ei-
nem anderen EU-Mitgliedstaat zugeordnet sind und 
daher nur eine geringe Bindung zum Bundesgebiet 
aufweisen; zum anderen reagiert der Gesetzgeber auf 
Konstellationen einer Leistungsverweigerung durch 
abgelehnte Arbeitsförderung, verweigerte Integrati-
onskurse oder verletzte Mitwirkungspflichten. 

Die erste Konstellation betrifft Asylbewerber, die be-
reits in einem anderen EU-Mitgliedstaat internatio-
nalen Schutz oder eine anderweitige Aufenthaltser-
laubnis erlangten (§ 1a Abs. 4 S. 2 AsylbLG-E). Diese 
Personen sollen künftig geringere Leistungen erhal-
ten, unabhängig davon, ob sie noch im Asylverfah-
ren sind oder ihr Antrag bereits abgelehnt wurde 
(die Neuregelung erfasst Fälle des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 5 
AsylbLG). Wichtig ist, dass dies nur greift, wenn 
eine Person woanders schon anerkannt wurde bzw. 
eine Aufenthaltserlaubnis erhielt; eine materielle 
Zuständigkeit eines anderen EU-Staats nach der 
Dublin-III-Verordnung reicht nicht aus, um eine 
Leistungsabsenkung zu begründen. Etwas anderes 
gilt nach Maßgabe des Asylpakets I nur für solche 
Personen, die aufgrund der sog. EU-Relokationsbe-
schlüsse („Quotenregelung“) einem Mitgliedstaat o-
der der Schweiz zugewiesen wurden (hierzu bereits 
§ 1a Abs. 4 S. 1 AsylbLG). Die Logik ist einfach: Es 
geht um keine Sanktion für ein Fehlverhalten, son-
dern um die sozialrechtliche Konsequenz aus dem 
Umstand, dass die betroffenen Personen eine gerin-
gere Bindung an Deutschland besitzen und sie im 
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EU-Freiheitsraum jederzeit den zuständigen Staat 
aufsuchen können. 

Hiervon zu unterscheiden ist, auch mit Blick auf das 
Verfassungsrecht, die Sanktionierung von Fehlver-
halten, die der vorliegende Gesetzentwurf bei ver-
letzten Mitwirkungspflichten (§ 1a Abs. 5 AsylbLG-
E), einer abgelehnten Arbeitsförderung (§ 5a Abs. 3 
AsylbLG-E) oder einer verweigerten Integrations-
kursteilnahme (§ 5a Abs. 3, § 5b Abs. 2 AsylbLG-E) 
festschreibt, wobei die Tatbestände jeweils auch nor-
mieren, wann die Beachtung nicht erwartet werden 
kann und mithin auch keine Leistungsreduzierung 
stattfindet (etwa: Unmöglichkeit der Terminwahr-
nehmung aus wichtigen Gründen; unzumutbare Ar-
beitsverpflichtung wegen Kinderbetreuung oder 
Ausbildung). All diese Sanktionen betreffen zwar 
nur Asylbewerber bzw. Geduldete, sind aber struk-
turell vergleichbar mit Sanktionen für deutsche 
Staatsangehörige, wenn diese zumutbaren Arbeits-
fördermaßnahmen nicht nachkommen (vgl. §§ 31-
31d SGB II). Nach dem Vorbild des Sozialrechts sol-
len Widerspruch und Klage gegen Leistungsein-
schränkungen künftig auch im Asylbewerberleis-
tungsrecht keine aufschiebende Wirkung entfalten 
(§ 11 Abs. 4 AsylbLG-E entspricht § 39 Nr. 1 SGB II). 

Es wäre zu einfach, wenn man diese Neuregelung 
pauschal als verfassungswidrig einstufte. Ein klarer 
Verfassungsverstoß liegt nicht vor. Der Grund hier-
für ist eine doppelte Offenheit der Verfassungsjudi-
katur für Personen mit einer geringen Bindung an 
Deutschland sowie für die Sanktionierung von Fehl-
verhalten. 

Ich habe im Kontext des Asylpakets I bereits ausge-
führt, dass das BVerfG in der ersten Konstellation ei-
ner geringeren Bindung an die deutsche Hoheitsge-
walt bei eventuellen Folgeverfahren offene Formu-
lierungen im Obersatz des Urteils aus dem Jahr 2012 
zum Asylbewerberleistungsgesetz konkretisieren 
(insb. BVerfGE 132, 134, Rn. 73-76) und, unabhängig 
davon, das spezifisch deutsche Verständnis der 
Menschenwürde zum europäischen, internationalen 
und vergleichenden Regelungskontext in Bezug set-
zen muss (ausführlich Daniel Thym, Schnellere und 
strengere Asylverfahren, Neue Zeitschrift für Ver-
waltungsrecht 2015, S. 1625, 1630 f.). Auch ein Ver-
stoß gegen Europarecht liegt nicht vor, weil die eu-
ropäischen Grundrechte ein geringeres Schutzniveau 
vorgeben (vgl. EGMR, Urt. v. 4. 11. 2014 (Große 
Kammer), Nr. 29217/12, Tarakhel gegen die 
Schweiz, Ziff. 93 ff.) und auch die Aufnahme-Richt-
linie 2013/33/EU ein Mindestschutzniveau normiert, 
das hinter dem deutschen Leistungssatz zurück-
bleibt, sodass die Absenkung nicht notwendig von 
der Sanktionsklausel des Artikels 20 umfasst sein 
muss (siehe auch Thym, ebd. 1631 f.). 

Hiervon zu unterscheiden sind Konstellationen einer 
Leistungsabsenkung zur Sanktionierung von Fehl-
verhalten, strukturell vergleichbar mit den Kürzun-
gen für deutsche Staatsangehörige. Hier geht es zwar 
um migrationsrechtliche Sachverhalte, aber die zu-
grunde liegende Rechtsfrage besitzt einen grundsätz-
lichen Charakter, der früher oder später durch das 
BVerfG geklärt werden wird. Das Bundessozialge-
richt entschied erst vor Kurzem, dass für Deutsche 
eine Kürzung der SGB II-Leistungen um 30 % mit 
der Menschenwürde vereinbar ist, weil das zu-

grunde liegende Verhalten von den betroffenen Per-
sonen im Wege der Eigenverantwortung beeinflusst 
werden kann (vgl. BSG, Urt. v. 9.3.2016, B 14 AS 
20/15 R). Auch das BVerfG wies jüngst eine Richter-
vorlage zu Leistungskürzungen für Deutsche aus for-
malen Gründen als unzulässig zurück, wies jedoch 
darauf hin, dass eine Leistungsabsenkung als Sank-
tion „durchaus gewichtige verfassungsrechtliche 
Fragen“ aufwerfe (BVerfG, Beschl. v. 6.5.2016, 1 BvL 
7/15, Rn. 16), die ggfls. zu einem späteren Zeitpunkt 
zu klären sein werden. Der Gesetzgeber sollte als 
Erstinterpret der Grundrechte sich vor allem dann 
eine eigene Meinung zur Verfassungskonformität bil-
den und diese auch vertreten, wenn eine gefestigte 
Verfassungsjudikatur nicht vorliegt. Dies ist hier der 
Fall. 

3. Wohnsitzregelung (zu Art. 5 Nr. 3, Art. 2 Nr. 2b, 
Art. 3; § 12a AufenthG-E, § 36 Abs. 2 SGB II-E, § 23 
Abs. 5 SGB XII-E) 

Die künftige Wohnsitzregelung sollte man nicht mit 
der Residenzpflicht verwechseln, die für Asylbewer-
ber für mindestens drei Monate gilt (vgl. §§ 56-59a 
AsylG). Eine Wohnsitzregelung beschränkt, anders 
als die Residenzpflicht, nicht die allgemeine Bewe-
gungsfreiheit, weil die Betroffenen einzig ihren 
Wohnsitz nicht frei wählen dürfen, sich ansonsten 
aber frei im gesamten Bundesgebiet sowie ggfls. auch 
im ganzen Schengen-Raum frei bewegen dürfen. Sie 
soll gemäß § 12a Abs. 1 S. 1 AufenthG-E ab dem 
Zeitpunkt des positiven Asylbescheids gelten und 
mithin nahtlos an die Verteilungsregeln anschließen, 
die für alle Asylbewerber auch nach dem Ablauf der 
Residenzpflicht aufgrund von §§ 50, 60 Abs. 1 AsylG 
i.V.m. den Landesregelungen gelten und aufgrund 
derer jedem Asylbewerber in der Regel ein bestimm-
ter Bezirk zur Wohnsitznahme vorgeschrieben wird. 

Für die Wohnsitzregelung wählt der Gesetzentwurf 
eine komplexe Rechtskonstruktion, die ihre Pra-
xistauglichkeit und Gerichtsfestigkeit erst noch be-
weisen muss, weil die ausgefeilten Bestimmungen 
des § 12a AufenthG-E gemeinsam mit den EU-Vorga-
ben den Ländern ein engeres rechtliches Korsett an-
legen als dies bei § 50 AsylG sowie der früheren 
Wohnsitzregelung für Spätaussiedler nach Maßgabe 
des Wohnortzuweisungsgesetzes (vgl. das Gesetz 
über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für 
Spätaussiedler i.d.F. G. v. 26.2.1996, BGBl. 1996 I 
223; nachfolgend: WoZuG) der Fall ist bzw. war. Die 
diesbezüglichen rechtlichen und praktischen Fall-
stricke könnten im ungünstigsten Fall dazu führen, 
dass die Wohnsitzregelung sich als praktisch 
schwerfällig erweist. 

a. Rechtspraktische Ausgestaltung 

Die Wohnsitzregelung kombiniert eine quasi-auto-
matische Zuweisung an ein bestimmtes Bundesland 
(Abs. 1) mit der Option einer landesinternen Vertei-
lung, die bei anerkannten Flüchtlingen, die noch in 
einer vorübergehenden Aufnahmeeinrichtungen 
wohnen, vergleichsweise flexibel ausgestaltet ist 
(Abs. 2) und darüber hinaus auf einzelfallbezogene 
Entscheidungen bzw. Ausnahmen setzt (Abs. 3-5). 
Die nähere Ausgestaltung wird nach Maßgabe des 
Absatzes 9 den Ländern überantwortet. Insgesamt 
besitzt die Wohnsitzregelung somit eine ausgeprägte 
föderale Komponente, indem sie bei Personen, die 
nicht arbeiten, die Bindung an ein bestimmtes Bun-
desland kraft Gesetzes perpetuiert (Abs. 1) und alles 
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weitere den landesspezifischen Regelungen überlässt 
(Abs. 2-4), was darauf hinausläuft, dass jedes Bun-
desland eine eigene Wohnsitzregelung treffen und 
politisch verantworten muss. Wenn hierbei ein Bun-
desland ein großzügiges Regime einführt, gilt dies 
nur landesintern, weil die Verteilung zwischen den 
Bundesländern nach Absatz 1 kraft Gesetzes fortbe-
steht. 

§ 12a Abs. 1 S. 1 AufenthG-E verstetigt kraft Geset-
zes die Zuweisung eines jeden Asylbewerbers an ein 
bestimmtes Bundesland, ohne dass es hierzu konkre-
tisierender Verwaltungsakte im Einzelfall bedürfte, 
und erfasst darüber hinaus auch Inhaber einer huma-
nitären Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22 f., 25 Abs. 3 
AufenthG. Die Ausnahmetatbestände des zweiten 
Satzes greifen bei näherer Betrachtung nicht kraft 
Gesetzes, weil § 12a Abs. 5 S. 1 Nr. 1 Buchst. a Auf-
enthG-E für diese Fälle ein Genehmigungsverfahren 
vorsieht. Ein anerkannter Asylbewerber, dessen 
Kernfamilienmitglied in einem anderen Bundesland 
im erforderlichen Umfang arbeitet, kann also nicht 
einfach umziehen, sondern muss erst eine Genehmi-
gung nach § 12a Abs. 5 AufenthG-E beantragen, de-
ren Erteilung im Zweifel auch gerichtlich erzwungen 
werden kann, soweit die Voraussetzungen erfüllt 
sind. Das Ausnahmegenehmigungsverfahren gilt 
auch für andere legitime Gründe für einen Umzug. 
Erleichtert werden soll die Umsetzung der Wohn-
sitzregelung durch flankierende Zuständigkeitsrege-
lungen für die Auszahlung von SGB II/XII-Leistun-
gen, die nach dem Gesetzentwurf nur am Ort der 
Wohnsitzzuweisung beantragt und ausgezahlt wer-
den können (siehe § 36 Abs. 2 SGB II-E, § 23 Abs. 5 
SGB XII-E). Andernorts soll allenfalls eine Reisebei-
hilfe zur Rückkehr gezahlt werden, was mit der Ver-
fassung übereinstimmen dürfte, da die betroffenen 
Personen die volle Kontrolle über das Ob der Befol-
gung haben (sinngemäß Abschn. I.2). 

Für die landesinterne Verteilung nach § 12a Abs. 2 
AufenthG-E besteht ein vereinfachtes Verfahren, das 
jedoch „nur“ diejenigen Personen erfasst, die in ei-
ner Aufnahmeeinrichtung oder anderen vorüberge-
henden Unterkunft wohnen. Dieser sachliche Fokus 
scheint gerechtfertigt, weil die Unterbringung in 
Sammelunterkünften ein zentrales Integrationsprob-
lem darstellt, das eine gesonderte Behandlung recht-
fertigt. Der betroffenen Personengruppe kann binnen 
sechs bis höchstens zwölf Monate nach Anerken-
nung bzw. Erlaubniserteilung der Wohnsitz „an ei-
nem anderen Ort“ zugewiesen werden, wobei die zi-
tierte Formulierung im Lichte des Regelungszwecks 
die Zuweisung zu einer regulären, nicht-vorüberge-
henden Unterkunft meinen dürfte, die ggfls. auch in 
derselben Stadt liegen kann. Nicht zulässig ist je-
doch eine Wohnsitzverpflichtung am Ort der Auf-
nahmeeinrichtung, wenn die betroffene Person nicht 
zugleich aus der Sammelunterkunft ausziehen kann. 
Das Verfahren unter Einschluss der örtlichen und 
sachlichen Zuständigkeit haben die Länder zu re-
geln, wobei die Aktivierung des § 12a Abs. 2 Auf-
enthG-E einen einzelfallbezogenen Verwaltungsakt 
voraussetzt, der jedoch in der Sache vergleichsweise 
allgemeinen Kriterien folgt. § 12a Abs. 2 AufenthG-E 

                                                 
2 § 12a Abs. 9 Nr. 2 f. AufenthG-E erlaubt den Ländern eine Konkretisierung hins. des Verfahrens unter Einschluss der 
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit, nicht jedoch eine weitergehende Ausgestaltung der Kriterien durch einen quasi-
automatischen Zuweisungsschlüssel, der jdfls. im Fall eines gerichtlichen Rechtsschutzes einer Einzelfallprüfung im 
Lichte der materiellen Vorgaben des Art. 12a Abs. 3 AufenthG-E standhalten müsste. 

belässt den Ländern in materieller Hinsicht einen 
weiten Gestaltungsspielraum, weil er in einer betont 
offenen Formulierung einzig verlangt, dass die 
Wohnsitzregelung der nachhaltigen Integration 
„nicht entgegensteh[en]“ darf und damit eine ein-
fachgesetzliche Vermutung zugunsten einer Integra-
tionsförderung durch Umzug ausspricht. Dies rea-
giert auf die Sondersituation einer auf Dauer unbe-
friedigenden Unterbringung in Sammelunterkünften. 
Soweit im Einzelfall spezielle Interessen gegen eine 
Wohnortzuweisung sprechen, ist dies entweder bei 
der ursprünglichen Zuweisungsentscheidung nach 
§ 12a Abs. 2 oder bei einer nachträglichen Änderung 
oder Aufhebung nach § 12a Abs. 5 AufenthG-E zu 
berücksichtigen. 

In der Praxis dürfte die Wohnortzuweisung nach 
§ 12a Abs. 2 AufenthG-E eine weitaus größere Be-
deutung entfalten als § 12a Abs. 3 f. AufenthG-E, die 
für eine landesinterne Verteilung eine ausführlichere 
Begründung einfordern, um entweder einen be-
stimmten Wohnort positiv zuzuweisen (Abs. 3) oder 
den Zuzug zu bestimmten „überlasteten“ Orten ne-
gativ zu verbieten (Abs. 4). Speziell eine positive 
Zuweisung nach § 12a Abs. 3 AufenthG-E erfordert 
eine einzelfallbezogene Begründung, die auf die Kri-
terien der Nrn. 1-3 im Rahmen einer zukunftsgerich-
teten Prognoseentscheidung eingeht, die im Fall ei-
ner Klage von den Gerichten überprüft werden 
kann.2 Beim negativen Zuzugsverbot nach § 12a 
Abs. 4 AufenthG-E liegt der Schwerpunkt auf der ar-
gumentativen Untermauerung, dass an bestimmten 
Orten eine soziale und gesellschaftliche Ausgren-
zung droht, vor allem weil Deutsch dort nicht als 
wesentliche Verkehrssprache genutzt wird, was zu-
gleich klarstellt, dass die zu vermeidende Ausgren-
zung sich nicht etwa auf das interne Verhältnis in-
nerhalb ethnisch-kultureller Gruppen bezieht, son-
dern den Kontakt zu den anderen Mitgliedern der 
Gesellschaft meint. Für die praktische Anwendung 
zentral dürfte das Kriterium der Verkehrssprache 
sein, mit dem die Bestimmung ein messbares Krite-
rium einführt, das auch vom EuGH bereits als Indi-
kator für eine legitime gesellschaftliche Integrations-
förderung anerkannt wurde (siehe EuGH, P & S, C-
579/13, EU:C:2015:369, Rn. 46-48; und EuGH, K & A, 
C-153/14, EU:C:2015:453, Rn. 52 ff.; ausführlicher 
Daniel Thym, Towards a Contextual Conception of 
Social Integration in EU Immigration Law, EJML 18 
(2016), 89, 106-109). 

Aufgrund der ausgeführten materiellen Kriterien ver-
langt die Prüfung von negativen Zuzugsverboten 
eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Situa-
tion in dem betroffenen Gebiet, nicht jedoch aus-
führliche Darlegungen zur betroffenen Person, so-
dass die gleiche Begründung in Bezug auf eine be-
stimmte Stadt ggfls. auch für eine Mehrzahl von Ein-
zelfällen greifen kann. Dies erleichtert die Praxis ne-
gativer Zuzugssperren nach § 12a Abs. 3 AufenthG-
E. Bei positiven Wohnortzuweisungen nach § 12a 
Abs. 3 AufenthG-E ist dies wegen der notwendigen 
Einzelfallprüfung anders, ohne dass dies Ergebnis 
vom Europarecht gefordert eingefordert wurde. Posi-
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tive Zuweisungen dürften daher aufgrund des admi-
nistrativen Aufwands allenfalls in Einzelfällen ver-
hängt werden. Als „Masseninstrument“ scheidet der 
Mechanismus aufgrund der gewählten rechtlichen 
Konstruktion aus (siehe auch die Stellungnahme der 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände vom 14.6.2016, S. 5). 

b. Vereinbarkeit mit dem Europa- und Ver-
fassungsrecht 

Die neue Wohnsitzregelung erfasst, anders als die 
Residenzpflicht während des Asylverfahrens, vor-
rangig Personen mit einem internationalen Schutz-
status, denen nach Artikel 33 Asyl-Qualifikation-
Richtlinie 2011/95/EU in Übereinstimmung mit Arti-
kel 16 GFK ein Freizügigkeitsrecht zusteht (anders 
als die GFK gilt Art. 33 RL 2011/95/EU auch für sub-
sidiäre Geschützte und fordert für diese nach dem 
eindeutigen Wortlaut eine Gleichstellung mit GFK-
Flüchtlingen). Die Auslegung dieser Bestimmungen 
war der Gegenstand einer Entscheidung des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH), die am 1. März 2016 
verkündet wurde (siehe EuGH, Alo & Osso, C-443/14 
& C-444/14, EU:C:2016:127). Deren Ergebnis war ein-
deutig: eine Wohnsitzauflage für bestimmte Auslän-
dergruppen verstößt nicht gegen Artikel 33 der 
Richtlinie, soweit die Auflage der Integration dient 
und die betroffene Gruppe sich in einer anderen Si-
tuation befindet als andere Ausländergruppen (insb. 
Rn. 57-64). Hierbei stellte der EuGH einzig auf die 
Vergleichbarkeit der (nicht) betroffenen Ausländer-
gruppen ab und folgte damit nicht dem Vorschlag 
des Generalanwalts Cruz Villalón, der eine einzel-
fallbezogene Verhältnismäßigkeitsprüfung vorge-
schlagen hatte (vgl. ders., Schlussanträge v. 
6.10.2015, ebd., EU:C:2015:665, Rn. 98 f.). Dies Er-
gebnis war keineswegs zwingend, weil man Artikel 
26 GFK und, in der Folge, die Richtlinie auch anders 
hätte auslegen können (vgl. Marei Pelzer/Maximilian 
Pichl, Wohnsitzauflage und Residenzpflicht, ZAR 
2015, 96, 96 f.), ohne dass diese Kritik den Inhalt des 
Urteils abändern könnte, weil die EuGH-Entschei-
dung für die nationalen Behörden und Gerichte ver-
bindlich ist. 

Im Ergebnis bestehen daher für die Bewertung der 
Wohnsitzregelung eine vierfache Vorgabe kraft Eu-
ropa- und Verfassungsrechts: Die Neuregelung des 
§ 12a AufenthG-E muss (1) die Integration fördern 
und (2) eine Personengruppe erfassen, die im Ver-
gleich zu anderen Ausländergruppen in einer beson-
deren Lage ist. Darüber ist bei der Beurteilung (3) der 
verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz zu beachten und es können sich (4) Probleme 
mit dem Verbot (un-)echter Rückwirkungen ergeben. 

(1) Integrationsförderung: In früheren Entscheidun-
gen maß der EuGH dem Kriterium der Sprachkennt-
nisse, wie dargelegt, eine zentrale Bedeutung bei 
und verfolgt im Übrigen ein breites, kontextuelles In-
tegrationsverständnis, das „die Interaktion und die 
Entwicklung sozialer Beziehungen zwischen [Dritt-
staatsangehörigen und Staatsangehörigen]“ sowie 
den „Zugang zu Arbeitsmarkt und Berufsausbil-
dung“ als Ausdruck und Ziel einer Integrationsför-
derung anerkennt (Zitate nach EuGH, P & S, C-
579/13, EU:C:2015:369, Rn. 46). Damit ist zugleich 
die inhaltliche Vorgabe bezeichnet, anhand derer 
das Integrationsförderungsziel zu beurteilen ist. Für 
die Regelung sprechen insoweit sozialwissenschaft-

liche Forschungsergebnisse, dass die Vermeidung ei-
ner örtlichen Clusterbildung die Integration im Sinn 
der EuGH-Judikatur fördern kann, weil der Spracher-
werb und der Arbeitsmarkt- und Ausbildungszugang 
ebenso erleichtert wird wie interethnischen Kon-
takte (siehe Ruud Koopmans, Does Assimilation 
Work?, Journal of Ethnic and Migration Studies 42 
(2016), 197-216; sowie, für den Anteil an Kindern 
ohne Deutschkenntnisse für den Lernerfolg an Schu-
len, das Gutachten der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e.V., Integration durch Bildung. Migran-
ten und Flüchtlinge in Deutschland, Mai 2016). Dies 
bedeutet nicht, dass es nicht auch andere Faktoren 
gäbe, die den Integrationserfolg positiv oder negativ 
beeinträchtigen können und die andere sozialwis-
senschaftliche Untersuchungen hervorheben, wie 
etwa eine strukturelle Diskriminierung von Migran-
tengruppen oder die Vorzüge interethnischer Kon-
takten als Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und 
eine positive Lebenseinstellung (siehe etwa Berlin-
Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Unge-
nutzte Potentiale. Zur Lage der Integration in 
Deutschland, 2009). In einer solcher Situation viel-
fältiger Wirkungsursachen wird man dem Gesetzge-
ber typischerweise einen Beurteilungsspielraum zu-
billigen. Hinzu kommt, dass anerkannte Flüchtlinge, 
die keinen Job finden, derzeit in besonderem Maße 
von staatlichen Fördermaßnahmen abhängen, um 
auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein (siehe 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
Asyl- und Flüchtlingsmigration in die EU und nach 
Deutschland, Aktuelle Berichte  8/2015). Diese ver-
stärkte Abhängigkeit von der staatlichen Förderung 
erfordert eine mittelfristige Planbarkeit, weil ansons-
ten, gerade in einer Situation der erhöhten Zuwan-
derung, die notwendigen Ressourcen von den zu-
meist zuständigen Kommunen nicht überall in hin-
reichendem Maße vorgehalten werden können (nä-
her Kay Ruge, Residenzpflicht als Voraussetzung für 
Integration, ZAR 2015, 89, 90-92). All dies spricht 
dafür, dass die Wohnsitzregelung die Integration im 
Sinn der EuGH-Judikatur fördert. 

(2) Betroffene Personengruppe: Nach Maßgabe des 
EuGH muss die Situation der erfassten Ausländer-
gruppe sich von der Lebenssituation derjenigen Aus-
länder unterscheiden, die nicht der Wohnsitzrege-
lung unterfallen (entgegen dem BVerwGE 130, 148 = 
Urt. v. 15.1.2008, 1 C 17.07, Rn. 20 weist der EuGH, 
Alo & Osso, ebd., Rn. 54 eine Anwendung von Art. 
29 RL 2013/33/EU bzw. Art. 23 GFK zur Gleichbe-
handlung von GFK-Flüchtlingen und Staatsangehöri-
gen beim Sozialleistungsbezug generell zurück, weil 
diese sich hinsichtlich der Integration in keiner ver-
gleichbaren Situation wie Drittstaatsangehörige be-
fänden). Die Gesetzesbegründung enthält insofern 
eine erfreulich ausführliche Begründung, warum 
die Regelung bestimmte Ausländergruppen (nicht) 
erfasst (siehe BT-Drs. 18/8615, S. 44). Die aufgeführ-
ten Gründe besitzen eine intuitive Plausibilität und 
dürften damit sehr gute Chancen besitzen, von den 
nationalen Gerichten, denen der EuGH die Beurtei-
lung im genannten Urteil überließ, als ausreichende 
Begründung anerkannt zu werden. Dies gilt umso 
mehr, als der EuGH klarstellte, dass eine Abstufung 
nach dem Aufenthaltsstatus ein prinzipiell zulässi-
ger Anknüpfungspunkt für eine solche Unterscheid-
barkeit sein kann. 
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(3) Verhältnismäßigkeit: Auch wenn der EuGH, an-
ders als der Generalanwalt, keine einzelfallbezogene 
Verhältnismäßigkeitsprüfung verlangte, dürfte eine 
solche im Ergebnis gleichwohl zur Anwendung kom-
men, weil die Verhältnismäßigkeit ein allgemeiner 
Rechtsgrundsatz des Unionsrechts ist und darüber 
hinaus die deutsche Verfassung eine solche für 
Grundrechtseingriffe vorschreibt. Insoweit ist frei-
lich zu beachten, dass das Bundesverfassungsgericht 
eine Wohnsitzauflage bereits mehrfach billigte – und 
zwar „sogar“ bei Spätaussiedlern, die sich als deut-
sche Staatsangehörige direkt auf das Freizügigkeits-
recht nach Artikel 11 GG berufen können (vgl. BVer-
fGE 110, 177, Rn. 40 ff.; siehe auch Roman Leh-
ner/Andreas Lippold, Wohnsitzauflagen für aner-
kannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte, 
ZAR 2015, 81, 87 f.), während für Ausländer „nur“ 
die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Ab-
satz 1 GG gilt, sodass insofern eher geringere Anfor-
derungen zu stellen sind. Von daher spricht sehr viel 
für die Annahme, dass die Wohnsitzregelung einer 
grundrechtlichen Überprüfung standhält (ebenso für 
jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjet-
union das BVerwG, Urt. v. 15.01.2013, 1 C 7.12). 
Nichts anderes dürfte im Ergebnis für das völker-
rechtliche Freizügigkeitsrecht nach Artikel 2 des Zu-
satzprotokolls Nr. 4 zur EMRK gelten, das ausweis-
lich der jüngeren EGMR-Judikatur eine Beschrän-
kung aus Gründen der Integrationsförderung zulässt 
(vgl. EGMR, Urt. v. 23.2.2016, Nr. 43494/09, Garib 
gegen die Niederlande, Rn. 111 ff. mit der Annahme 
auf einen Beurteilungsspielraum). 

Unterstützt wird die Verhältnismäßigkeit der Neure-
gelung durch die gesetzliche Befristung auf 3 Jahre, 
die die Wohnsitzregelung als Reaktion auf die aktu-
elle Sondersituation erscheinen lässt (Art. 8 Abs. 5 
IntG-E; im Fall der Spätaussiedler bestand ebenfalls 
eine 3-jährige Wohnsitzauflage, ohne dass freilich 
das Gesetz zeitlich befristet gewesen wäre). Darüber 
hinaus kann im Lichte der Grundrechte selbstver-
ständlich eine einzelfallbezogene Ausnahme ange-
zeigt sein, die nach Einschätzung des BVerfG jedoch 
einem Genehmigungsverfahren unterworfen werden 
kann (vgl. für Ausnahmen von der Residenzpflicht 
das BVerfGE 96, 10, 24 f.; auf die Notwendigkeit ei-
ner Härteklausel für Spätaussiedler verwies BVerfGE 
110, 177, Rn. 51). Eine solche Ausnahme normiert 
der vorliegende Gesetzentwurf in § 12a Abs. 5 S. 1 
Nr. 2 AufenthG-E, wobei die Bestimmung abhängig 
von den Umständen des Einzelfalls im Wege der 
grundrechtskonformen Auslegung ggfls. so zu hand-
haben ist, dass ein einklagbar Anspruch auf eine 
Ausnahmebewilligung besteht. 

(4) Rückwirkung: Tatbestandlich erfasst die Neure-
gelung alle Personen, denen seit dem 1. Januar 2016 
ein positiver Asylbescheid zugestellt wurde (§ 12a 
Abs. 7 AufenthG-E), wobei die Rechtsfolge einer 
Wohnortzuweisung erst mit Inkrafttreten des Geset-
zes entsteht, ab diesem Zeitpunkt jedoch nach § 12a 
Abs. 1 AufenthG-E einen Wohnort im Bundesland 
des Asylverfahrens vorschreibt. Hiernach kann die 
Sondersituation auftreten, dass jemand aufgrund der 
bisherigen Rechtslage bereits in ein anderes Bun-
desland umzog und nun nachträglich kraft Gesetzes 
zur Rückkehr gezwungen würde. Aus Sicht des Ver-
fassungsrechts handelt es sich hierbei um eine sog. 
unechte Rückwirkung oder tatbestandliche Rück-
anknüpfung, weil an ein früheres Ereignis für die 

Zukunft eine neu Rechtsfolge geknüpft wird (eine 
„echte“ Rückwirkung, die regelmäßig verfassungs-
widrig wäre, läge nur vor, wenn § 12a AufenthG-E 
eine Person nachträglich verpflichtete, bereits in den 
ersten Monaten des Jahres 2016 in einem bestimm-
ten Bundesland gelebt zu haben). Eine unechte 
Rückwirkung ist nach der ständigen BVerfG-Recht-
sprechung nicht generell unzulässig, wohl jedoch 
die Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes bei der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen 
(siehe BVerfGE 72, 200, 242; BVerfGE 109, 133, 
180 f.). Hiernach bietet sich folgende Abstufung an: 
Wer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht 
umgezogen ist, wird sich in der Regel nicht auf As-
pekte des Vertrauensschutzes berufen können, wäh-
rend umgekehrt Personen, die bereits umgezogen 
sind, eine Rückkehr regelmäßig nicht zugemutet 
werden kann, sodass eine einzelfallbezogene Aus-
nahme angezeigt ist. Auch in diesen Fällen entfällt 
die Wohnsitzregelung jedoch nicht automatisch, 
sondern ist im Genehmigungsverfahren nach § 12a 
Abs. 5 S. 1 Nr. 2 Buchst. c b AufenthG-E zu beantra-
gen. Die zuständigen Behörden sollten in derartigen 
Fällen freilich schnell und flexibel reagieren. Even-
tuelle Umzugsvorbereitungen sind nur begrenzt 
schutzwürdig, weil die Möglichkeit einer Wohnsitz-
regelung seit Monaten medienwirksam diskutiert 
wurde (siehe auch BVerfGE 97, 67, 79). 

4. Niederlassungserlaubnis (zu Art. 5 Nr. 5; § 26 
Abs. 3 AufenthG-E) 

Traditionell verfolgen das deutsche und das europäi-
sche Aufenthaltsrecht das Konzept einer graduellen 
Statusverfestigung, die in mehreren Schritten zuerst 
eine befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt, die nach 
dem Ablauf der Geltungsdauer verlängert werden 
kann, solange die Voraussetzungen erfüllt sind. Erst 
im zweiten Schritt gibt es eine unbefristete Nieder-
lassungserlaubnis, soweit die höheren Anforderun-
gen erfüllt werden, bevor schließlich mit der Einbür-
gerung die Staatsangehörigkeit verliehen werden 
kann (vgl. Daniel Thym, Migrationsverwaltungs-
recht, 2010, S. 18-24). Demgemäß ist die befristete 
Aufenthaltserlaubnis für anerkannte Flüchtlinge 
nicht etwa ein „minderwertiger“ Status, sondern 
eine ganz normale Erlaubnis, die nach Ablauf der 
Geltungsdauer automatisch zu verlängern ist, was 
die Betroffenen ggfls. auch im Wege der Klage 
durchsetzen können, solange sie die Voraussetzun-
gen erfüllen (§ 25 Abs. 1 f. AufenthG normieren sub-
jektive Rechte). In der Praxis garantiert dies den Auf-
enthalt von Flüchtlingen so lange, wie die Anerken-
nung nicht wegen geänderter Umstände im Her-
kunftsland widerrufen wird (vgl. § 73 Abs. 1 AsylG). 

Dies ändert sich mit der Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis, weil deren Fortexistenz nicht mehr 
von der weiteren dauerhaften Erfüllung der Ertei-
lungsvoraussetzungen abhängt, sprich eine Ände-
rung der Situation im Herkunftsland kein Rechts-
grund für eine Rücknahme der Niederlassungser-
laubnis mehr darstellt. Mit dem Zuwanderungsge-
setz wurde zu Zeiten niedriger Asylantragszahlen (in 
den Jahren 2004-2010 gab es teils deutlich weniger 
als 50.000 Asylbewerber pro Jahr) eine Privilegie-
rung für anerkannte Flüchtlinge eingeführt, die 
nach 3 Jahren automatisch eine Niederlassungser-
laubnis erhalten sollten, ohne dass dies europarecht-
lich gefordert wäre, weil die Daueraufenthalts-

http://ggfls.so/
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Richtlinie 2003/109/EG keine Besserstellung einfor-
dert (im Gegenteil: die Ausweitung des persönlichen 
Geltungsbereichs durch die Richtlinie 2011/51/EU 
normiert grdsl. dieselben Voraussetzungen und for-
dert insb. eine Lebensunterhaltssicherung). Auch 
eine grundrechtliche Vorprägung besteht insofern 
nicht, weil die Grundrechte keinen Anspruch auf ein 
bestimmtes Aufenthaltsrecht vermitteln, sondern al-
lenfalls eine Aufenthaltsberechtigung aussprechen, 
ohne eine bestimmte Ausgestaltung als (un-)befriste-
ten Titel vorzugeben (vgl. EGMR, Urt. v. 16. 06. 2005 
(Große Kammer), Nr. 60654/00, Sisojeva gegen Lett-
land, Rn. 91). 

Etwas anderes folgt auch nicht etwa aus der Genfer 
Flüchtlingskonvention, die in Artikel 34 die Staaten 
zwar dazu auffordert, die Integration und Einbürge-
rung (wörtlich in den authentischen Vertragsspra-
chen: „assimilation and naturalization“ bzw. „l'assi-
milation et la naturalisation“) zu fördern, hierbei 
aber nicht vorgibt, dass automatisch jeder Flüchtling 
ein unbefristetes und unbedingtes Daueraufenthalts-
recht erhalten soll. Ganz allgemein verfolgt UNHCR 
drei Möglichkeiten zur langfristigen Lösung von 
Fluchtsituationen, wobei die Praxis des Exekutivaus-
schusses die Rückkehr in den Herkunftsstaat als vor-
rangiges Ziel festlegt, das durch die Eingliederung 
vor Ort und das Resettlement ergänzt wird, wobei 
letzteres in erster Linie für die Verbringung von 
Flüchtlingen aus Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern in die westlichen Staaten gedacht ist (siehe UN-
HCR, Framework for Durable Solutions for Refugees 
and Persons of Concern, May 2003). Demgemäß wäre 
es falsch von der Eingliederung, die Artikel 34 GFK 
fordert, auf eine sofortige und unbedingte Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis zu schließen. Viel-
mehr deuten der Wortlaut und auch die Staatenpra-
xis darauf hin, dass Flüchtlinge möglichst umfas-
send an der Gesellschaft teilhaben sollen, was auch 
die Erwartung einer gesellschaftlichen und ökono-
mischen Teilhabe umfasst, auf die der aus heutiger 
Sicht ambivalente Begriff der „assimilation“ im Ori-
ginalwortlaut der GFK hinweist (siehe James C. 
Hathaway, The Rights of Refugees under Internatio-
nal Law, 2005, S. 283 f.; entsprechend normieren 
Art. 17 ff. GFK Beteiligungsrechte in den Bereichen 
Bildung, Sozialleistungen und Arbeitsmarkt). Eben 
diesem umfassenden Integrationsziel nimmt sich das 
Integrationsgesetz vorbildlich an. In Deutschland 
sollen anerkannte Flüchtlinge ganz im Sinn der GFK 
umfassend eingegliedert werden, auch durch die 
Förderung und Forderung von moderaten Sprach-
kenntnissen und einer Lebensunterhaltssicherung. 

Der vorliegende Gesetzentwurf entscheidet sich für 
einen Mittelweg, der anerkannte Flüchtlinge weiter-
hin besser behandelt als sonstige Ausländer, auch 
wenn einige der bisherigen Privilegien zurückge-
nommen werden. Konkret erfolgt im Vergleich zu 
sonstigen Ausländern weiterhin eine zweifache Pri-
vilegierung: Erstens werden hinreichende Sprach-
kenntnisse (B1) gefordert, was die Teilnahme an ein-
fachen Gesprächen garantiert, nicht jedoch für kom-
plexere Zusammenhänge oder gar einen Hochschul-
zugang ausreicht (letzterer fordert in der Regel das 
Niveau C1). Zweitens wird gefordert, dass der „Le-
bensunterhalt überwiegend gesichert ist“ (§ 26 
Abs. 3 S. 1 Nr. 3 AufenthG-E), sodass weiterhin teil-
weise Sozialleistungen bezogen werden können, so-
lange nur eine „überwiegende“ Eigenfinanzierung zu 

erwarten steht. Diese unbestimmte Formulierung 
wurde bereits bei der stichtagsunabhängigen Bleibe-
rechtsregelung verwandt (vgl. § 25b Abs. 1 S. 2 Nr. 3 
AufenthG), ist aber auch in diesem Zusammenhang 
für die Praxis schwer zu handhaben. Hierbei ist 
noch vergleichsweise klar, dass eine „überwiegende“ 
Sicherung eine eigene Erwerbstätigkeit ebenso vo-
raussetzt wie ein quantitatives Überwiegen der Ei-
genfinanzierung (vgl. Kay Hailbronner, AuslR-Kom-
mentar, 92. EL 2015, § 25b AufenthG Rn. 20; und 
Kai-Christian Samel, in: Bergmann/Dienelt (Hrsg.): 
AuslR, 11. Aufl. 2016, § 25b AufenthG Rn. 16). Al-
lerdings wird die notwendige zukunftsgerichtete 
Prognose (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.11.2010, 1 C 21.09, 
Rn. 15) dadurch erschwert, dass die Erwerbstätigkeit 
im Rahmen der Neuregelung für Flüchtlinge ggfls. 
erst seit Kurzem ausgeübt wird, weil – anders als 
nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 AufenthG – keine mehrjäh-
rigen Beitragsleistungen zur Rentenversicherung ver-
langt werden. 

Im Vergleich zur aktuellen 3-Jahres-Frist bewirkt die 
neue 5-Jahres-Regel nur einen geringfügigen zeitli-
chen Aufschub der Niederlassungserlaubnis, da für 
die Neuregelung die Zeiten des Asylverfahrens ange-
rechnet werden (vgl. § 26 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 Auf-
enthG-E), während die bisherige 3-Jahres-Frist erst 
ab der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis als aner-
kannter Flüchtling zu laufen begann, sodass die Zeit 
des Asylverfahrens nicht mitgerechnet wurde (vgl. 
§ 26 Abs. 3 S. 1 AufenthG a.F.). 

Die Gesetzesbegründung rechtfertigt die Privilegie-
rung mit der „besonderen Lage“ (BT-Drs. 18/8615, 
S. 48), ohne dass näher erklärt würde, worin die be-
sondere Lage im Vergleich zu sonstigen Ausländern 
besteht. Gemeint sind offenbar die fehlende Freiwil-
ligkeit der Migrationsentscheidung, das geringere 
Qualifikationsniveau und die damit einhergehenden 
Schwierigkeiten der gesellschaftlichen und ökono-
mischen Integration. Wenn dem so ist, so bildet die 
Privilegierung bei der Niederlassungserlaubnis 
gleichsam das aufenthaltsrechtliche Spiegelbild für 
die Sonderbehandlung derselben Personengruppe 
bei der Wohnsitzauflage. Anerkannte Flüchtlinge 
befinden sich hinsichtlich der Integration in einer 
Sondersituation, die der Gesetzgeber in beiden Fäl-
len berücksichtigt. Soweit die Öffnungsklausel in 
§ 26 Abs. 3 S. 2 AufenthG-E zur Niederlassungser-
laubnis bereits nach 3 Jahren mit einer „herausragen-
den Integration“ (BT-Drs. 18/8615, S. 48) begründet 
wird, erscheint dies freilich als sprachliche Übertrei-
bung der Gesetzesbegründung, weil man ein Sprach-
niveau von C1 sowie eine „weit überwiegende“ Le-
bensunterhaltssicherung, die einen teilweisen Sozi-
alleistungsbezug gerade nicht ausschließt, als beson-
ders hervorragende Leistung wohl nur dann einstu-
fen kann, wenn man anerkannten Flüchtlingen gene-
rell eine geringe Integrationschance unterstellt. Für 
eine nachhaltige Stützung der Sozialsysteme und 
des Arbeitsmarkts sollten solche Integrationsleistun-
gen für Neuzuwanderer eigentlich der Regelfall sein. 

Es bleibt der Hinweis, dass der privilegierte Zugang 
zur Niederlassungserlaubnis indirekte Folgewirkun-
gen etwa im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts 
haben kann, weil ab diesem Zeitpunkt geborene Kin-
der automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit 
kraft Geburt erlangen (vgl. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 
StAG). 
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5. Bleiberecht für Auszubildende (zu Art. 5 Nr. 4, 8; 
§§ 18a, 60a Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG-E) 

Der vorgeschlagene Duldungsanspruch für Auszubil-
dende nebst anschließender Gelegenheit zur regulä-
ren Arbeitsaufnahme ist ein klassisches Beispiel für 
den eingangs geschilderten Zielkonflikt zwischen 
Migrationssteuerung und Integrationsförderung (vgl. 
Abschn. I.2). Die übergroße Komplexität der Neure-
gelung dürfte auch daran liegen, dass die widerstrei-
tenden Interessen sich in den verästelten Detailrege-
lungen einen Ausdruck gesucht haben. Für die Beur-
teilung ist wichtig, dass man sich bewusst macht, 
dass die Bestimmung einzig für vollziehbar ausrei-
sepflichtige Personen gilt, also nicht etwa für Asyl-
bewerber oder anerkannte Flüchtlinge, was in der 
Medienberichterstattung teilweise verwechselt 
wurde. Es geht um Personen, die nach Feststellung 
der Behörden und Gerichte ausreisen müssen und 
gerade nicht dem Schutz des deutschen oder europä-
ischen Asylrechts unterfallen; nur für diese Perso-
nengruppe gilt die Duldung nach § 60a AufenthG. 
Insoweit ist die Gesetzesbegründung bleibt sprach-
lich ambivalent, wenn es auf der ersten Seite heißt: 
„Flüchtlinge [sic!] ohne Perspektive auf Anerken-
nung als Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberech-
tigte sollen mit Blick auf die Rückkehr in ihre Her-
kunftsländer adäquat gefördert werden.“ 

Der persönliche Anwendungsbereich der Neurege-
lung erfasst alle ausreisepflichtigen Personen, auch 
solche, die aus einem sicheren Herkunftsstaat kom-
men oder deren Asylantrag erst vor Kurzem abge-
lehnt wurde (die Beschränkung auf junge Erwach-
sene bis Vollendung des 21. Lebensjahres im bisheri-
gen § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG wird ebenso wenig 
fortgeführt wie der Ausschluss von Personen aus si-
cheren Herkunftsstaaten). Hiernach kann die Situa-
tion eintreten, dass die Innenverwaltungen des Bun-
des und der Länder nach Maßgabe der politischen 
Vorgaben des Asylpakets II aktive Anstrengungen 
unternehmen, um eine Person nach Bosnien, Ma-
rokko oder Nigeria abzuschieben, dieselbe Person 
ggfls. auch kurz nach der Ablehnung des Asylantrags 
jedoch einen Rechtsanspruch auf eine Duldung auf-
grund der Neuregelung erwirbt, weil sie eine Berufs-
ausbildung aufnimmt. Dies kann man politisch als 
Gesamtlösung wollen, man muss sich nur bewusst 
machen, dass damit der Gesetzgeber widerstreitende 
Signale aussendet, ganz im Sinn des eingangs darge-
stellten Dilemmas zwischen Migrationssteuerung 
und Integrationsförderung. 

In der Sache begründet die Neuregelung nichts ande-
res als eine Sonderform der Legalisierung, die an-
ders als die stichtagsunabhängige Bleiberechtsrege-
lung der §§ 25a/b AufenthG nicht erst nach mehre-
ren Jahren eintritt, sondern ggfls. auch sofort nach 
der Ablehnung des Asylantrags. Hierbei handelt es 
sich nicht nur um eine Zwischenlösung bis zum Ab-
schluss der Ausbildung, weil die Neuregelung, aus 
Sicht des deutschen Arbeitsmarkts durchaus konse-
quent, den Anspruch auf eine Anschlussduldung zur 
Arbeitssuche in § 60a Abs. 2 S. 10 AufenthG-E nie-
derlegt, die für weitere 6 Monate gilt, ohne dass eine 
Lebensunterhaltssicherung notwendig wäre, sodass 
die betreffende Person einen Anspruch auf Sozial-
leistungen haben (nach § 2 Abs. 1 AsylbLG sind dies 
SGB II-Leistungen unter Einschluss der Arbeitsförde-
rung nach § 132 Abs. 2 SGB III-E). Bei einer erfolg-

reichen Arbeitsplatzsuche besteht zudem ein An-
spruch auf eine reguläre Aufenthaltserlaubnis nach 
Maßgabe des § 18a Abs. 1a AufenthG-E, wobei eine 
Verlängerung wohl ausgeschlossen ist, wohl jedoch 
eine reguläre Aufenthaltserlaubnis für die Zwecke 
der Erwerbstätigkeit erteilt werden kann (die Er-
werbstätigkeit muss die volle Lebensunterhaltssiche-
rung gewährleisten, weil eine Ausnahme von § 5 
Abs. 1 Nr. 1 AufenthG nicht vorgesehen ist). 

Dieser Übergang zum legalen Aufenthalt ist beschäf-
tigungspolitisch konsequent, man sollte sich jedoch 
bewusst machen, dass ein Wertungswiderspruch zur 
Situation von ausländischen Studierenden besteht, 
die nach einem erfolgreichen Studium ebenfalls ei-
nen Job suchen dürfen, hierfür nach § 16 Abs. 4 
i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG jedoch eine Lebens-
unterhaltssicherung vorweisen müssen, die sie 
durch eine eigene Erwerbstätigkeit selbst finanzieren 
müssen. Gleiches gilt für junge Spanier oder Grie-
chen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt einen Job 
suchen, aufgrund der beabsichtigten Änderung von 
§ 7 Abs. 2 SGB II während dieses Zeitraums aber 
keine Unterstützung erlangen. Auch abgelehnte 
Asylbewerber, die ein Studium aufnehmen, kom-
men nicht in den Genuss einer Anspruchsduldung 
nebst garantierter Jobsuche zur Folgebeschäftigung, 
weil § 60a Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG-H einzig die qua-
lifizierte Berufsausbildung erfasst und erfolgreiche 
Studenten eine Legalisierung zum Zwecke der An-
schlussbeschäftigung über § 18a Abs. 1 AufenthG 
erst nach dem Abschluss eines Arbeitsvertrags errei-
chen können. 

Mündlicher Vortrag  

Zuerst mein Dank für die Einladung. 

In meiner mündlichen Stellungnahme möchte ich 
auf drei Einzelpunkte eingehen und verweise im Üb-
rigen auf meine schriftliche Stellungnahme, die ich 
trotz der kurzfristigen Einladung noch erstellte: 

Meine Anmerkungen betreffen erstens die beschleu-
nigten Verfahren. 

Im Grundsatz sind sich alle einig, dass wir schnelle 
Verfahren brauchen. Daher überrascht es nicht, 
wenn der Bundestag nunmehr eine Möglichkeit 
nutzt, die die Asyl-Verfahrens-Richtlinie bereitstellt. 

Hierbei ist wichtig, dass nur das Asylverfahren „in 
Anlehnung an das (umstrittene) Flughafenverfahren“ 
ausgestaltet werden soll, während die Unterbrin-
gungsmodalitäten und der Rechtsschutz allgemeinen 
Regeln folgen. Eine Freiheitsbeschränkung besteht – 
anders als beim Flughafenverfahren – nicht. Die 
Asylbewerber dürfen die Aufnahmezentren verlas-
sen; es gilt einzig eine Residenzpflicht, die jedoch in 
vielen Bundesländern das gesamte Landesgebiet um-
fasst. 

Für welche Personengruppen gilt die Neuregelung? 
Von den sieben Anwendungsfeldern dürften in der 
Praxis zwei besonders wichtig sein: sichere Her-
kunftsstaaten sowie Folgeanträge 

Wichtig ist, dass – entgegen der teilweisen Medien-
berichterstattung – die bloße Einreise ohne Identi-
tätspapiere nicht ausreicht, weil der Wortlaut aus-
drücklich verlangt, dass ein Antragsteller die Identi-
tätspapiere (ich zitiere) „mutwillig vernichtet oder 
beseitigt hat“ Speziell bei Ländern, die die Pässe ein-
ziehen, wie dies etwa beim Wehrdienst in Eritrea der 
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Fall ist, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. In die-
sen Fällen darf auch künftig kein Schnellverfahren 
stattfinden. 

Auch ansonsten ist die Neuregelung eine Kann-Vor-
schrift. Das Bundesamt muss nach pflichtgemäßem 
Ermessen entscheiden, ob ein Schnellverfahren statt-
findet. Speziell bei schutzbedürftigen Gruppen 
dürfte dies regelmäßig ausscheiden. Sie sehen: Das 
beschleunigte Verfahren ist weniger dramatisch, als 
mancher denkt. 

Meine zweite Bemerkung betrifft die gesundheitsbe-
zogenen Abschiebungshindernisse. 

Wir alles wissen, dass bei der Aufenthaltsbeendi-
gung ein großes Vollzugsdefizit herrscht. Insoweit ist 
es verständlich und richtig, dass der Gesetzgeber auf 
den Wunsch der Praxis eingeht, hier etwas zu än-
dern. 

Auch diese Neuregelung reicht weniger weit als 
mancher denkt. Die Norm erfasst nämlich nur Fälle, 
in denen kein Flüchtlingsstatus und kein subsidiärer 
Schutz gewährt wird, die Betroffenen aber dennoch 
Abschiebungshindernisse geltend machen, etwa weil 
die Versorgung in Albanien nicht gut genug sei. 

Hier konkretisiert der Gesetzgeber, dass eine Ab-
schiebung nur bei lebensbedrohlichen Erkrankungen 
ausscheidet; dass die Versorgung im Zielland nicht 
so gut sein muss wie in Deutschland; und dass man 
im Übrigen im Zielland notfalls auch in die besser 
versorgten Gegenden fahren muss. 

All dies klingt für den Nichtexperten vielleicht rest-
riktiv, ist es jedoch nicht, weil die Formulierungen 
schlicht eine Kodifizierung der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung darstellen. Ein Verstoß gegen das 
Grundgesetz droht nicht, weil die Verfassung noch 
strenger ist: Sie verbietet eine Abschiebung nur, 
wenn jemand gleichsam „sehenden Auges in den 
Tod“ geschickt wird. Gleiches gilt für die EMRK. In 
meiner schriftlichen Stellungnahme finden Sie ein 
Zitat aus einer Leitentscheidung der Großen Kammer 
des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
die semantisch noch strenger ist als die neue deut-
sche Gesetzeslage. 

In einem zweiten Schritt will der Gesetzgeber die 
materielle Rechtslage verfahrensrechtlich einfangen, 
indem er Qualitätsstandards für ärztliche Gutachten 
niederlegt und eine Präklusionsregelung im künfti-
gen § 60a Abs. 2d niederlegt. Im Zivilprozess wären 
die Auswirkungen einer solchen Bestimmung weit-
reichend. Vor den Verwaltungsgerichten muss am 
Ende jedoch immer der Richter aufgrund einer 

Amtsermittlung prüfen, sodass die Neuregelung die 
Richter nicht von der Beachtung des Gesetzes frei-
stellt. Eine Abschiebung muss weiterhin unterblei-
ben, wenn eine Lebensgefahr im Zielland droht. Die 
steht im Gesetzeswortlaut auch so drin. 

Mit Blick auf die Uhr komme ich zur dritten und 
letzten Bemerkung: den Familiennachzug: 

Wir alle wissen, dass dessen Suspendierung nur für 
subsidiär Geschützte gilt und mithin nur wenige Per-
sonen erfasst. Dies liegt auch daran, dass das Bun-
desamt das europäische Asylrecht seit einiger Zeit 
zu lax handhabt, weil etwa Syrer r derzeit automa-
tisch den besten Schutzstatus erhalten. Dies soll sich 
künftig ändern, allerdings nur sehr langsam, weil die 
vereinbarte Einzelfallprüfung meines Wissens nur 
für Personen gelten soll, die nach dem 1. Januar ein-
reisten. Auch in Zukunft wird die Neuregelung also 
nur wenige betreffen. 

In der Sache erfolgt eine bloße Suspendierung, weil 
nach zwei Jahren die aktuelle Gesetzeslage vollum-
fänglich auflebt – und zwar unter Einschluss all der 
Privilegien, die der Bundestag erst im letzten Jahr für 
den subsidiären Schutz einführte. Der Gesetzgeber 
kauft sich also Zeit und verschiebt den Familien-
nachzug nach die nächste Bundestagswahl. Dann ha-
ben alle subsidiär Geschützten einen gerichtlich ein-
klagbaren Anspruch darauf, dass die gesamte Kernfa-
milie auch danach nachzieht, wenn der Lebensun-
terhalt nicht gesichert ist. 

Das Problem an der deutschen Regelung scheint mir 
zu sein, dass sie gleichsam ein Alles-oder-Nichts 
darstellt, während speziell die Grundrechte immer 
auch auf den Einzelfall abstellen. Die teilweise auf-
gestellte Behauptung, dass die Neuregelung 

Grund rechtswidrig sei, ist schlicht falsch, gerade 
weil die Grundrechte letztlich immer eine Einzelfall-
prüfung einfordern – und das bedeutet eben auch, 
dass der Familiennachzug verweigert werden kann. 

Speziell der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte ist durchaus streng beim Familiennachzug 
und auch die Kinderrechtskonvention gewährt ge-
rade kein Nachzugsrecht. Und der Gerichtshof der 
Europäischen Union entschied bereits ausdrücklich, 
dass bei Kindern nach dem Alter differenziert wer-
den kann: nach Vollendung des 12. Lebensjahres 
kann der Familiennachzug unter Umständen verwei-
gert werden. All dies richtet sich aber immer nach 
einer Einzelfallprüfung, die in Deutschland zukünf-
tig über § 22 Abs. 1 S. 1 AufenthG abgewickelt wer-
den wird, der gegebenenfalls im Lichte der Grund-
rechte auszulegen ist. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)608 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 02. Mai 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Deutscher Caritasverband e.V. 

Position Eckpunkte für ein Integrationsgesetz 

Die Regierungskoalition hat am 13.4.2016 Eckpunkte 
für ein Integrationsgesetz vorgelegt.1 Der Deutsche 
Caritasverband hält dies generell für ein positives 
Zeichen. Integration wird für die nächsten Jahre ei-
nes der gesellschaftspolitisch beherrschenden The-
men und kein Selbstläufer sein. Eingewanderte und 
die gesamte Gesellschaft werden sehr viel Energie 
dafür aufbringen müssen.  

Geplant werden Maßnahmen, die den Spracherwerb 
und die Integration in den Arbeitsmarkt bei Asylsu-
chenden, Schutzberechtigten2 und Geduldeten ver-
bessern sollen, aber auch Wohnsitzauflagen, Ver-
schärfungen bei der Aufenthaltsverfestigung und er-
neut Kürzungen beim Asylbewerberleistungsgesetz. 

Die geplanten Verbesserungen beim Spracherwerb, 
bei den Arbeitsmöglichkeiten für Asylsuchende und 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt und arbeitsmarktbe-
zogenen Fördermaßnahmen für Asylsuchende, 
Schutzberechtigte und Geduldete begrüßt der Deut-
sche Caritasverband. Sehr positiv ist insbesondere, 
dass für Asylsuchende und Inhaber einiger bislang 
ausgeschlossener humanitärer Aufenthaltstitel der 
Zugang zur Berufsausbildungsbeihilfe geöffnet wer-
den soll. Nicht ersichtlich ist aber, warum dies nicht 
auch für das BAföG gilt. Es ist im Interesse der auf-
nehmenden Gesellschaft, dass die Qualifizierungs-
potentiale der Einwanderer möglichst vollständig 
ausgeschöpft werden. Auch das Aussetzen der Vor-
rangprüfung beim Arbeitsmarktzugang von Asylsu-
chenden und Geduldeten ist eine begrüßenswerte 
Maßnahme. Sie sollte aber bundesweit umgesetzt 
werden und nicht wie anscheinend geplant nur in 

                                                 
1 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung vom 14.4.2016, „Merkel: Erstmals Bundesgesetz zur Integration“, 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/04/2016-04-14-pressekonfernz-merkel.html;jsessio-
nid=C059B68914C9B1577BA39A59C5F40394.s5t2  
2 Der Begriff „Schutzberechtigte“ umfasst alle Ausländer/innen mit einem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 Auf-
enthG.  
3 Seit der Einführung der Integrationskurse lag die Zahl der freiwilligen Teilnehmer/innen immer deutlich über der Zahl 
der Verpflichteten. vgl.: BAMF, Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.09.2015; 
Zahlen dazu wie viele Verpflichtete ihrer Pflicht nicht nachkommen hält werden das BAMF noch das BMI vor. 

den Kreisen, die pro Bundesland eine unterdurch-
schnittliche Arbeitslosenquote haben. 

Generell ist es nachvollziehbar, Bezieher/innen von 
Sozialleistungen bei den geplanten Integrationsmaß-
nahmen in die Pflicht zu nehmen. Die Erfahrungen 
aus der Beratungsarbeit und die monatelangen War-
tezeiten zeigen aber, dass Integrationsangebote in al-
ler Regel gerne und freiwillig in Anspruch genom-
men werden.3 Es liegt überwiegend nicht an einer 
fehlenden Teilnahmepflicht, sondern an fehlenden 
Angeboten, wenn Asylsuchende und Schutzberech-
tigte nicht zeitnah an Integrationsmaßnahmen teil-
nehmen. Zumindest solange es keine ausreichenden 
Angebote gibt, sollte auf weitere Pflichten und damit 
einhergehende Sanktionen verzichtet werden. 

Aus den Erfahrungen der Einführung des SGB II ist 
bekannt, dass eine einseitige Betonung der Durchset-
zung von Angeboten über ein sanktionsbewehrtes 
Fordern sehr rasch zu großen Imageverlusten an sich 
auch sinnvoller Angebote führen kann, da ihnen 
dann der Charakter des Zwanges anhängt. Die staat-
liche Beratung und Unterstützung sollte hier nicht 
vorschnell von einer Verweigerungshaltung ausge-
hen, die mittels Sanktionen zu überwinden wäre. 
Vorrang sollte eine beratende Haltung haben, die bis 
zum Erweis des Gegenteils davon ausgeht, dass die 
Nichtinanspruchnahme von aus Sicht der Aufnah-
megesellschaft unverzichtbaren Integrationsangebo-
ten Folge einer noch ungenügenden Kenntnis hiesi-
ger Strukturen und Prozesse ist, die in einem Einver-
nehmen mit der hilfesuchenden Person überwunden 
werden kann.  

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/04/2016-04-14-pressekonfernz-merkel.html;jsessionid=C059B68914C9B1577BA39A59C5F40394.s5t2
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/04/2016-04-14-pressekonfernz-merkel.html;jsessionid=C059B68914C9B1577BA39A59C5F40394.s5t2
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Der Deutsche Caritasverband hält es für einen Feh-
ler, sich bei Integrationsmaßnahmen für Asylsu-
chende fast ausschließlich auf solche zu fokussieren, 
die aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungs-
quote von über 50 Prozent kommen. Auch bei den 
anderen wird ein großer Teil bleiben. Zu Recht wird 
in den Eckpunkten festgestellt, dass Versäumnisse 
im frühen Stadium des Aufenthalts nicht oder nur 
mit erhöhtem Aufwand rückgängig zu machen sind. 
Selbst wenn ein Teil der Asylbewerber/innen in das 
Herkunftsland zurückkehren wird, sind Kenntnisse 
der deutschen Sprache auch für einen vorübergehen-
den Aufenthalt erforderlich. Kommt es zur Rück-
kehr, können Berufserfahrung, Qualifizierung und 
Bildung aus der Zeit in Deutschland auch Perspekti-
ven im Herkunftsland eröffnen. Vor diesem Hinter-
grund sollten alle Integrationsangebote zumindest 
nach einer Frist von 6 Monaten4 auch für Asylsu-
chende aus Herkunftsländern mit einer Anerken-
nungsquote von unter 50 % geöffnet werden. 

Auch die Verbesserungen beim Zugang zu Dolmet-
scherleistungen sind grundsätzlich zu begrüßen, 
sollten aber weiter gehen als geplant. Leistungsbe-
rechtigte nach den Sozialgesetzbüchern benötigen 
im Bedarfsfall eine entsprechende Übernahme von 
Dolmetscherkosten, insbesondere im Bereich der Ge-
sundheitsleistungen. Die neu zu schaffenden Rege-
lungen sollten darüber hinaus für alle Betroffenen 
unabhängig vom Zweck der Aufenthaltserlaubnis o-
der der Staatsangehörigkeit gelten. 

Kritisch zu sehen ist auch, dass künftig bei Asylbe-
rechtigten und anerkannten Flüchtlingen die Nieder-
lassungserlaubnis nur unter den gleichen Vorausset-
zungen erteilt werden soll wie bei Ausländer/innen, 
die aus anderen Gründen in Deutschland leben. Da-
mit würde der besonderen Situation von Geflüchte-
ten nicht ausreichend Rechnung getragen. Die Zuer-
kennung der Flüchtlingseigenschaft soll auch nach 
internationalem Flüchtlingsrecht eine dauerhafte Lö-
sung sein. Die dadurch geschaffene Aufenthaltssi-
cherheit fördert zusätzlich die Integration. Die 
Schwächung und Infragestellung dieser Rechtsposi-
tion sendet daher das falsche Signal. 

Mit Spracherwerb und Arbeitsmarktintegration wer-
den in den Eckpunkten zwei wichtige Punkte ange-
sprochen, die für eine erfolgreiche Integration in die 
Gesellschaft zentral sind. Das zukünftige Integrati-
onsgesetz wird sich an den Grundsätzen des För-
derns und Forderns orientieren. Damit würden die 
Grundsätze, die für das SGB II gelten, auch Grundla-
gen des Integrationsgesetzes. Integration als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe umfasst mehr als Sprach-
vermittlung und den Zugang zum Arbeitsmarkt. Ein 
Integrationsgesetz muss daher soziale, wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Teilhabe für alle Mig-
rant/innen als Ziel haben. Es muss Rahmenbedin-
gungen setzen, die ein Leben in Vielfalt fördern. Es 
darf nicht der Eindruck entstehen, dass das nun ge-
plante Gesetz dafür bereits ausreicht.  

                                                 
4 Die Frist knüpft an die  Höchstverweildauer in der Erstaufnahmeeinrichtung von sechs Monaten an 

Zu den Eckpunkten im Einzelnen 

1. Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen 

Die Eckpunkte sehen vor, dass aus Bundesmitteln 
ein Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen (FIM)“ für 100.000 zusätzliche Arbeits-
gelegenheiten aufgelegt wird. Von der Förderung 
ausgeschlossen sind Asylbewerber aus sicheren Her-
kunftsstaaten sowie vollziehbar ausreisepflichtige 
Personen. Ziele der Förderung sind die Heranfüh-
rung an den deutschen Arbeitsmarkt sowie das An-
gebot sinnvoller und gemeinnütziger Betätigungen. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Bereits heute besteht die Möglichkeit, Arbeitsgele-
genheiten nach § 5 AsylbLG auf kommunaler Ebene 
zu schaffen und zu finanzieren. Ob diese Arbeitsge-
legenheiten gemeint sind, die der Aufrechterhaltung 
der Einrichtung und nicht der Arbeitsmarktintegra-
tion dienen, lässt sich aus den Eckpunkten nicht er-
kennen. Es soll aber wohl ein eigenes Bundespro-
gramm geben, das nicht auf § 5 AsylbLG beruht.  

Durch das Programm FIM stünden zusätzlich Mittel 
des Bundes für solche Maßnahmen für einen be-
grenzten Zeitraum zur Verfügung. Der Bund entlastet 
damit die Kommunen in einer „Ausnahmesitua-
tion“, in der nicht alle Kommunen zu solchen Leis-
tungen in der Lage wären. Das ist zu begrüßen. 

Arbeitsgelegenheiten stellen eine gute Möglichkeit 
der Tagesstrukturierung dar, die Asylsuchenden in 
Erstaufnahmeeinrichtungen die Erledigung von sinn-
vollen Aufgaben ermöglicht. Sie bieten, solange Be-
schäftigungsverbote gelten, zudem eine Gelegenheit, 
niedrigschwellig an den deutschen Arbeitsmarkt 
herangeführt zu werden. Die Arbeitsgelegenheiten 
des Programms FIM sollten jedoch nicht mit der 
Zielsetzung eingesetzt werden, die Integrationsbe-
reitschaft zu überprüfen (siehe Eckpunkte Punkt 2). 
Damit entstünde die Gefahr, dass Arbeitsgelegenhei-
ten durchgesetzt werden, die der individuellen Situ-
ation der Person nicht gerecht werden. Damit würde 
es eine Wiederholung der Fehlanwendung der AGH 
geben, wie sie bei der Einführung des SGB II Instru-
ments § 16 d SGB II mit der Überprüfung der Ar-
beitswilligkeit geschehen ist. Integrationsfördernd 
können nur Maßnahmen sein, die sich auch aus 
Sicht der zu integrierenden Person als sinnvoll er-
weisen.  

Da scheinbar alle Leistungsberechtigten nach 
AsylbLG erfasst werden sollen, stünde diese Maß-
nahme auch Geduldeten offen. Das ist zu begrüßen. 
Der Ausschluss von Personen aus sicheren Her-
kunftsstaaten ist hingegen nicht sinnvoll, da auch 
sie, wenn sie sich länger in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen aufhalten, Tagesstrukturierung benötigen kön-
nen.  

Eine Arbeitsmarktförderung, die bei Asylbewerbern 
alleine auf Arbeitsgelegenheiten setzt, greift zu kurz. 
Die Zielgruppenbegrenzung und Arbeitsverbote für 
Asylsuchende führen zu Dequalifizierung und soll-
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ten abgeschafft bzw. für Personen, die derzeit dauer-
haft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, zumin-
dest verkürzt werden.  

Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II kommen der-
zeit schon für Schutzberechtigte in Betracht. Diese 
sollten indes – ebenso wie für Inländer - nur für Per-
sonen bereitgestellt werden, für die eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung noch nicht in 
Frage kommt und die zu ihrer Integration in die Ge-
sellschaft und in den Arbeitsmarkt vor allem Tages-
strukturierung, soziale Teilhabe und sinnvolle Be-
schäftigung brauchen. 

Aus fachlicher Sicht wäre es sinnvoll, Arbeitsgele-
genheiten mit einer integrierten Sprachförderung zu 
verbinden und auch sozialpädagogische Begleitung 
zu ermöglichen, wenn Personen hier besondere För-
derbedarfe haben. 

2. Prüfpunkt: Pflicht zur Mitarbeit an Integrations-
maßnahmen 

Es soll gesetzlich geregelt werden, dass Leistungsbe-
rechtigte bei noch festzulegenden Integrationsmaß-
nahmen Mitwirkungspflichten treffen mit der Folge, 
dass die Ablehnung oder der Abbruch von Integrati-
onsmaßnahmen ohne wichtigen Grund jeweils zu 
Leistungseinschränkungen im Asylbewerberleis-
tungsgesetz führt.  

Aus den Eckpunkten geht nicht eindeutig hervor, ob 
generell alle Leistungsberechtigten nach einem der 
Grundsicherungssysteme (also auch SGB II oder XII) 
gemeint sind. Der Zusammenhang legt nahe, dass 
hier ausschließlich Leistungsberechtigte nach 
AsylbLG einbezogen werden sollen. Sonst wäre der 
Vermerk in den Eckpunkten, dass auch diejenigen, 
die Leistungen entsprechend SGB XII (§ 2 AsylbLG) 
erhalten, erfasst sein sollen, unnötig. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Es ist nachvollziehbar, dass Leistungsberechtigte 
nach AsylbLG (insbes. Asylbewerber und Geduldete) 
bei den geplanten Integrationsmaßnahmen in die 
Pflicht genommen werden. Fordern und Fördern 
müssen aber auch in einem ausgewogenen Verhält-
nis zueinander stehen. Die Mitwirkung bei Integrati-
onsmaßnahmen kann nur eingefordert werden, wenn 
im Gegenzug auch genügend Maßnahmen bereit ge-
stellt werden, die in den Rahmenbedingungen – wie 
zum Beispiel durch das Angebot von Kinderbetreu-
ung - so ausgestaltet sind, dass sie angenommen wer-
den können. 

Der Deutsche Caritasverband spricht sich nicht 
grundsätzlich gegen Sanktionen aus. Allerdings ma-
chen wir die Erfahrung, dass sich die Menschen, um 
die es hier geht, in ihrer großen Mehrheit nicht ver-
weigern, sondern dass ihnen oft die Möglichkeiten 
fehlen, ihre Integrationswilligkeit zu beweisen – 
zum Beispiel weil es zu wenig Sprachkurse gibt. Da-
her sollten zunächst entsprechende Angebote in aus-
reichender Zahl geschaffen werden. Zusätzliche 
Sanktionsmaßnahmen erübrigen sich, wenn diese, 
wie es unserer Erfahrung entspricht, gut angenom-
men werden. 

Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass 
Sanktionen, die zu Leistungseinschränkungen füh-
ren, bei Personen, die nur Leistungen des physi-
schen und sozio-kulturellen Existenzminimums er-
halten und nicht über ein zusätzliches Einkommen 
verfügen, auf ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
zu prüfen sind. Auch muss bedacht werden, dass ei-
nige Personen, etwa weil sie alt oder traumatisiert 
sind, bestimmte Integrationsmaßnahmen nicht in 
Anspruch nehmen können. 

3. Sonderregelung für die Ausbildungsförderung 
von Ausländerinnen und Ausländern  

Für Gestattete mit einer guten Bleibeperspektive, für 
Geduldete die nicht einem Beschäftigungsverbot un-
terliegen, und für Inhaber bestimmter humanitärer 
Aufenthaltstitel soll der Zugang zu Leistungen der 
Ausbildungsförderung nach dem SGB III befristet bis 
Ende des Jahres 2018 erleichtert werden. 

a) Gestattete 

Für Gestattete mit einer guten Bleibeperspektive ist 
vorgesehen, dass sie nach drei Monaten ausbildungs-
begleitende Hilfen, Assistierte Ausbildung und be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen erhalten 
können. Nach 15 Monaten erhalten sie Zugang zu 
Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Dass Asylsuchende an den beschriebenen Maßnah-
men nach SGB III partizipieren sollen, entspricht 
auch Forderungen des Deutschen Caritasverbandes 
und wird folglich begrüßt. 

Positiv bewertet der Deutsche Caritasverband auch, 
dass Asylsuchende Zugang zu Berufsausbildungsbei-
hilfe und Ausbildungsgeld erhalten sollen. Damit 
wird für diese Gruppe die missliche Situation been-
det, dass sie eine Ausbildung mangels Lebensunter-
haltssicherung nach 15 Monaten abbrechen müssen, 
weil sie dann Analogleistungen nach SGB XII erhal-
ten und damit die Ausschlussregelung nach § 22 
SGB XII greift. 

Kritisch sieht der Deutsche Caritasverband, dass nur 
Gestattete mit einer guten Bleibeperspektive von die-
sen Neuregelungen profitieren sollen. Das Kriterium 
der „guten Bleibeperspektive“ ist juristisch unscharf 
und erlaubt nur eine begrenzt zuverlässige Prognose. 
Erfahrungsgemäß bleiben auch viele Asylsuchende, 
die aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungs-
quote von unter 50 % kommen, längerfristig in 
Deutschland. Daher sollten sie ebenfalls von den ge-
planten Regelungen profitieren können. Auch hier 
gilt, was im Eckpunktepapier an anderer Stelle fest-
gestellt wird: „Versäumnisse in einem frühen Sta-
dium sind nicht mehr oder nur sehr schwer rückgän-
gig zu machen“. 

Nicht ersichtlich ist, warum nur der Zugang zur Be-
rufsausbildungsbeihilfe und nicht auch zum BAföG 
geöffnet wird. Das ist für asylsuchende Schüler/in-
nen besonders misslich, aber auch für Asylsu-
chende, die ein Studium aufnehmen wollen und 
könnten. Angesichts der Herausforderungen des de-
mografischen Wandels ist es im Interesse der auf-
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nehmenden Gesellschaft, dass die Qualifizierungs-
potentiale der Einwanderer möglichst vollständig 
ausgeschöpft werden. 

b) Geduldete 

Geduldete sollen nach 12 Monaten ausbildungsbe-
gleitende Hilfen und Assistierte Ausbildung erhal-
ten, wenn sie über einen betrieblichen Ausbildungs-
platz oder eine Einstiegsqualifizierung oder die kon-
krete Zusage eines Betriebes verfügen und keinem 
Beschäftigungsverbot unterliegen. 

Nach sechs Jahren sollen berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen einschließlich paralleler Berufs-
ausbildungsbeihilfe bzw. Ausbildungsgeld ermög-
licht werden, sofern kein Beschäftigungsverbot vor-
liegt. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Die geplanten Maßnahmen sind grundsätzlich zu be-
grüßen. Da eine nicht unerhebliche Zahl von Gedul-
deten nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte 
dauerhaft in Deutschland bleibt, sollte aber auf die 
genannten Fristen verzichtet werden. 

Der Ausschluss von Geduldeten aus sicheren Her-
kunftsstaaten oder anderen mit einem Arbeitsverbot 
belegten Geduldeten ist aus Sicht der Koalitionspar-
teien folgerichtig, da sie dem Arbeitsmarkt nicht zur 
Verfügung stehen. Der Deutsche Caritasverband plä-
diert aber wie unten dargelegt für eine Abschaffung 
oder zumindest Befristung der Arbeitsverbote. 

Der Deutsche Caritasverband lehnt die unbefristeten 
Beschäftigungsverbote für Geduldete ab. Zwar hat 
der Staat grundsätzlich ein legitimes Interesse daran, 
den Zugang zum Arbeitsmarkt als „Pull-Faktor“ zu 
reglementieren. Der dauerhafte Ausschluss ist aber 
nicht akzeptabel, wenn die Ausreise nicht möglich 
ist. Arbeitsverbote verhindern, dass die Betroffenen 
ihre Qualifikationen nutzen (Dequalifizierung) 
und/oder neue erwerben können. Junge Menschen 
werden durch eine Ausbildung stabilisiert und legen 
durch sie die Grundlage für ihre berufliche und sozi-
ale Zukunft. Dies bildet die Voraussetzung sowohl 
für eine Integration in Deutschland als auch für eine 
Reintegration in einem anderen oder ihrem Heimat-
land. 

Es liegt im Interesse der Betroffenen, aber auch der 
Gesellschaft, denjenigen, die jedenfalls auf abseh-
bare Zeit in Deutschland bleiben werden, Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Verbote soll-
ten abgeschafft oder zumindest befristet und die ge-
nannten Förderinstrumente entsprechend geöffnet 
werden. 

c) Weitere bestimmte humanitäre Aufenthaltstitel: 

Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel sol-
len nach drei Monaten Berufsausbildungsbeihilfe, 
ausbildungsbegleitende Hilfen und Assistierte Aus-
bildung erhalten. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Auch diese Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Gemeint sind vermutlich die Aufenthaltstitel, die 
zum Leistungsbezug nach AsylbLG berechtigen. Da 

es sich hier um einen Kreis von Personen handelt, 
die regelmäßig vor Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis bereits längere Zeit in Deutschland gelebt haben 
oder absehbar länger bleiben werden, sollten die ge-
nannten Leistungen allerdings ab Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis und nicht erst nach einer Frist von 
drei Monaten zugänglich sein. 

Außerdem sollte neben der Berufsausbildungsbei-
hilfe auch BAföG gewährt werden. 

4. Zugang zu Leistungen für Langzeitarbeitslose 

Die Eckpunkte sehen vor, dass Zeiten der Teilnahme 
an Integrationskursen, berufsbezogener Förderung 
des Erwerbs der deutschen Sprache oder Maßnah-
men für die Feststellung oder Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikationen nicht als 
schädliche Unterbrechungen im Sinne des SGB II 
und III gelten. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Die Regelung ist sinnvoll, um spätere Fördermaß-
nahmen im Bereich des SGB II oder SGB III nicht 
auszuschließen. 

5. Aufenthaltsgestattung - Ankunftsnachweis  

Das Eckpunktepapier sieht vor, dass künftig die Auf-
enthaltsgestattung bereits mit Erhalt des Ankunfts-
nachweises entstehen soll, also auch bevor Asylsu-
chende mit der formalen Asylantragstellung eine Be-
scheinigung über die Aufenthaltsgestattung erhalten. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

§ 63a Absatz 1 Satz 1 AsylG regelt bislang, dass ei-
nem Ausländer, der um Asyl nachgesucht hat und 
nach den Vorschriften des Asylgesetzes oder des 
Aufenthaltsgesetzes erkennungsdienstlich behandelt 
worden ist, aber noch keinen Asylantrag gestellt hat, 
unverzüglich eine Bescheinigung über die Meldung 
als Asylsuchender (Ankunftsnachweis) ausgestellt 
wird. Hierbei handelt es sich ausweislich des Wort-
lautes nicht um eine Aufenthaltsgestattung im Sinne 
des § 55 AsylG.  

Dies hatte bislang zur Folge, dass Personen, die le-
diglich über einen Ankunftsnachweis verfügen, un-
ter anderem vom Zugang zum Arbeitsmarkt, von Ge-
sundheitsleistungen und von der Teilnahme an In-
tegrationskursen ausgeschlossen waren. Denn dort 
knüpft das Recht die Gewährung des Zugangs oder 
der Leistung an die Voraussetzung, dass eine Aufent-
haltsgestattung erteilt wurde. Diese wird jedoch ge-
mäß § 55 Absatz 1 AsylG erst zur Durchführung des 
Asylverfahrens erteilt. 

Die beabsichtigte Neuregelung ist daher grundsätz-
lich zu begrüßen, denn sie beseitigt die Unsicherhei-
ten, die in der Praxis entstanden waren. Die Betroffe-
nen befanden und befinden sich angesichts der gro-
ßen Zahl der Schutzsuchenden und des Bearbei-
tungsstaus im BAMF monatelang in einem Schwebe-
zustand, bis sie formal einen Asylantrag stellen, 
hierdurch das Asylverfahren in Gang setzen, eine 
Aufenthaltsgestattung erhalten und damit weitere 
Rechte geltend machen können. 
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Offen bleibt jedoch, welche Intention der Gesetzge-
ber damit verfolgt, anstelle der Erteilung eines nach 
Asylgesuch und erfolgter Registrierung einheitlichen 
Dokuments der Aufenthaltsgestattung weiterhin 
zwei unterschiedliche Dokumente (Ankunftsnach-
weis und Aufenthaltsgestattung) vorzusehen. Hier 
sollte eine Klarstellung erfolgen. 

6. Prüfpunkt: Orientierungskurse  

Bei Personen aus bestimmten Ländern dauern Asyl-
verfahren derzeit extrem lange. Ein Teil dieser Perso-
nen wird in Deutschland bleiben. Diese Personen 
sollen künftig von verschiedenen Orientierungsange-
boten profitieren können. 

Es ist zu prüfen, ob und ggf. wie ein Orientierungs-
angebot ohne Rechtsanspruch rechtlich verankert 
werden kann, so dass Personen im Asylverfahren 
unabhängig von ihrer Bleibeperspektive Fördermaß-
nahmen erhalten können, sofern sie nicht aus einem 
sicheren Herkunftsstaat stammen. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Der Deutsche Caritasverband stimmt der Analyse, 
die diesem Vorschlag zugrunde liegt, zu: Versäum-
nisse in diesem frühen Stadium sind nicht mehr 
rückgängig zu machen. Selbst wenn ein Teil dieser 
Asylbewerber in das Herkunftsland zurückkehren 
wird, sind Kenntnisse der deutschen Sprache auch 
für einen vorübergehenden Aufenthalt erforderlich. 
Kommt es zur Rückkehr, können Berufserfahrung, 
Qualifizierung und Bildung aus der Zeit in Deutsch-
land auch Perspektiven im Herkunftsland eröffnen. 
Vor diesem Hintergrund sollte hier nicht geprüft, 
sondern gehandelt werden und alle Integrationsan-
gebote zumindest nach einer Frist von 6 Monaten5 
auch für Asylsuchende aus Herkunftsländern mit ei-
ner Anerkennungsquote von unter 50 % geöffnet 
werden. 

Diese Erwägungen gelten auch für Asylsuchende aus 
als sicher eingestuften Herkunftsstaaten. Daher ist 
der geplante Ausschluss von Asylsuchenden aus si-
cheren Herkunftsstaaten aus Sicht des Deutschen 
Caritasverbandes nicht sinnvoll. Auch für Asylsu-
chende aus diesen Ländern gilt, dass Kenntnisse der 
deutschen Sprache selbst für einen vorübergehenden 
Aufenthalt erforderlich sind. Sie sollten daher zu-
mindest, wenn die Verfahren nicht innerhalb von 3 
Monaten abgeschlossen sind6 Zugang zu Orientie-
rungsangeboten bzw. Angeboten zum Erwerb der 
deutschen Sprache erhalten. 

Die geplanten Orientierungsangebote sind insoweit 
ein Schritt in die richtige Richtung und sollten sofort 
umgesetzt werden. Sie sollten alle Asylsuchenden 
unabhängig vom Herkunftsland umfassen. 

7. Dolmetscherkosten  

Die Eckpunkte sehen vor, dass bei der Inanspruch-
nahme von Dolmetscherleistungen für anerkannte 

                                                 
5 Die Frist knüpft an die  Höchstverweildauer in der Erstaufnahmeeinrichtung von sechs Monaten an. Nähere Erläuterun-
gen dazu: Deutscher Caritasverband, Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit optimieren, Freiburg/Berlin 
8.3.2016 
6 Die Frist orientiert sich an der Zielvorgabe, die Verfahren innerhalb von 3 Monaten abzuschließen. 

Flüchtlinge und Asylberechtigte (bei einem gewöhn-
lichen Aufenthalt in Deutschland von bis zu drei 
Jahren) für Klarheit gesorgt und die Zuständigkeit 
für die Kostenübernahme eindeutig geregelt werden 
soll. Ein neuer Anspruch auf Dolmetscherleistungen 
soll dabei nicht geschaffen werden. 

Bewertung und Handlungsbedarf  

Ein großer Teil der Schutzsuchenden und Schutzbe-
rechtigten spricht nicht die deutsche Sprache. Teil-
habe und Partizipation erfordern jedoch, dass von 
Beginn an, auch für den Zeitraum, in dem die deut-
sche Sprache von den Betroffenen noch nicht erwor-
ben werden konnte, ein adäquater Zugang zu Sozial-
leistungen möglich ist. Hierfür sind in den ersten 
Monaten und Jahren Dolmetscherleistungen unver-
zichtbar. Dies vereinfacht und ermöglicht teils erst 
die Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch 
die Betroffenen und reduziert Verwaltungskosten für 
die entsprechenden Behörden. 

Neben der geplanten Regelung einer klaren Kosten-
zuweisung, die grundsätzlich zu begrüßen ist, muss 
aus unserer Sicht der Kreis der Anspruchsberechtig-
ten erweitert werden. Leistungsberechtigte nach den 
Sozialgesetzbüchern benötigen im Bedarfsfall eine 
entsprechende Übernahme von Dolmetscherkosten, 
insbesondere im Bereich der Gesundheitsleistungen. 
So werden aufgrund des fehlenden Zugangs zu Dol-
metschern z.B. bei traumatisierten Flüchtlingen oh-
nehin zeitaufwändige Therapieverläufe verhindert o-
der verzögert. Nach den Erfahrungen aus unseren 
Beratungsdiensten werden Dolmetscherleistungen 
für Leistungsberechtigte nach Asylbewerberleis-
tungsgesetz in sehr unterschiedlichem Maße und oft-
mals nicht gewährt. Eine klare Regelung, jenseits der 
Ermessensregelung, wäre deshalb notwendig.  

Der Deutsche Caritasverband spricht sich deshalb 
dafür aus, innerhalb des AsylbLG und des SGB V 
eine klare gesetzliche Grundlage für die Abrechnung 
von Dolmetscherkosten zu schaffen.  

Da auch bei Migrant/innen, die nicht als Schutzsu-
chende nach Deutschland gekommen sind,  die vor-
handenen Deutschkenntnisse teilweise nicht für die 
Kommunikation mit Behörden und Sozialleistungs-
trägern oder im Rahmen der Gesundheitsversorgung 
ausreichen, sollte die zu schaffende Regelung für 
alle Betroffenen unabhängig vom Zweck der Aufent-
haltserlaubnis oder der Staatsangehörigkeit gelten. 

8. Verpflichtungserklärung  

Hinsichtlich der im Rahmen von Landesaufnahme-
programmen vorgesehenen Verpflichtungserklärun-
gen nach § 68 AufenthG beinhaltet das Eckpunkte-
papier die Absicht, künftig eine generelle Fortgel-
tung der Verpflichtungserklärung für einen Zeitraum 
von fünf Jahren zu regeln. Für Altfälle soll eine 
Übergangsregelung mit gestaffelter Befristung je nach 
schon vergangener Geltungsdauer der Verpflich-
tungserklärung geschaffen werden. 
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Bewertung und Handlungsbedarf 

Zur Ermöglichung der Aufnahme von syrischen Fa-
milienangehörigen hatten die Bundesländer Landes-
aufnahmeprogramme ins Leben gerufen, die für die 
aufnehmenden Verwandten oder Dritte als Voraus-
setzung für die Erteilung eines Einreisevisums an 
den Familienangehörigen zwingend die Abgabe ei-
ner Verpflichtungserklärung vorsehen. Hierdurch 
können später im Falle einer etwaigen Bedürftigkeit 
des eingereisten Familienangehörigen die Verwand-
ten verpflichtet werden, etwaige notwendig gewor-
dene Sozialleistungen zurückzuerstatten. Nach § 68 
Abs. 1 AufenthG verpflichtet sich derjenige, der eine 
solche Verpflichtungserklärung abgibt, die Kosten 
für den Lebensunterhalt seines Angehörigen zu tra-
gen und sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, 
die für den Lebensunterhalt einschließlich der Ver-
sorgung mit Wohnraum, der Versorgung im Krank-
heitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet 
werden, auch soweit die Aufwendungen auf einem 
gesetzlichen Anspruch beruhen. In der Regel ver-
langten die Bundesländer bislang unbefristete Ver-
pflichtungserklärungen, mit der Folge, dass diejeni-
gen, die eine solche Verpflichtungserklärung abgege-
ben haben, auf unbestimmte Zeit für die aufgenom-
menen Familienangehörigen haften. Durch Be-
schluss der Innenministerkonferenz sollten zunächst 
die Kosten für die Versorgung im Krankheitsfalle 
und bei Pflegebedürftigkeit von den Ländern getra-
gen werden, um die Verpflichtungsgeber zu entlas-
ten. Die Umsetzung des Beschlusses macht jedoch in 
einigen Bundesländern noch immer Schwierigkei-
ten.  

Einige Bundesländer, wie z.B. Schleswig-Holstein, 
haben zwischenzeitlich eine Befristung der Fortgel-
tungsdauer der Verpflichtungserklärungen für fünf 
Jahre vorgenommen. 

Hier knüpft vermutlich das nun vorgelegte Eckpunk-
tepapier an. Eine Regelung der Befristung der Fort-
dauer von Verpflichtungserklärungen wäre zu begrü-
ßen und würde der Klarstellung dienen. Bei den 
Landesaufnahmeprogrammen wären als Orientie-
rungsrahmen auf ein Jahr befristete Verpflichtungs-
erklärungen zur Lebensunterhaltssicherung der Fa-
milienangehörigen zu befürworten. Hinsichtlich der 
Frist von einem Jahr diente das „private sponsoring 
program“ in Kanada als Vorbild, das im Rahmen von 
privat finanzierten resettlement-Aufnahmen die fi-
nanzielle Verpflichtung befristet.  

Eine Befristung hätte auch den Nebeneffekt, dass im 
Rahmen von Landesaufnahmeprogrammen aufge-
nommene Personen nicht ausschließlich zum Zwe-
cke der Entlastung der Familienangehörigen einen 
Asylantrag stellen müssten. Denn häufig wird mit 
der Asylantragstellung die Hoffnung verbunden, 
dass mit asylrechtlicher Statusanerkennung ein Auf-
enthaltszweckwechsel eintreten könnte und damit 
die Verpflichtung zur Lebensunterhaltssicherung 
entfallen könnte. 

9. Rechtssicherheit für den Aufenthalt während ei-
ner Ausbildung  

Während einer gesetzlichen oder tariflichen Ausbil-
dungszeit sollen Auszubildende künftig eine Dul-
dung für die Gesamtdauer der Ausbildung erhalten. 
Nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung 
wird eine weitere Duldung für bis zu sechs Monate 
zur Arbeitsplatzsuche erteilt. Für eine anschließende 
Beschäftigung wird ein Aufenthaltsrecht der Be-
schäftigung entsprechend für zwei Jahre erteilt. Für 
die Aufnahme einer Berufsausbildung soll keine Al-
tersgrenze gelten. Das Aufenthaltsrecht wird bei 
Straffälligkeit widerrufen. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Das Ziel, Rechtssicherheit für den Aufenthalt wäh-
rend einer Ausbildung zu schaffen, ist zu begrüßen. 
Ebenso ist positiv zu bewerten, dass der Ausbil-
dungsbeginn nicht an eine Altersgrenze geknüpft 
wird. Wünschenswert wäre es jedoch, statt der in 
den Eckpunkten vorgesehenen Duldung eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen. Die jetzt vorgesehene Dul-
dung für den gesamten Zeitraum der Ausbildung 
geht kaum über die geltenden Regelungen, wonach 
die Duldung für ein Jahr erteilt und bei Fortdauer 
der Ausbildung verlängert werden soll, hinaus.  

Ferner sollte die Zeit der Arbeitssuche nach der Aus-
bildung wie bei § 16 Abs. 3 AufenthG ein Jahr und 
nicht lediglich sechs Monate betragen. Begrüßens-
wert ist es sowohl aus Sicht der Betriebe als auch 
aus Sicht der jungen Menschen, dass nach der Auf-
nahme einer Beschäftigung eine Aufenthaltserlaub-
nis zu diesem Zweck für 2 Jahre erteilt werden soll.  

Der Hinweis, dass die Aufenthaltserlaubnis bei Straf-
fälligkeit widerrufen wird, ist unnötig diskreditie-
rend. Es wird der Anschein erweckt, die ehemals ge-
duldeten Personen neigten verstärkt zu Kriminalität. 
Es ist selbstverständlich, dass auch bei ihnen die all-
gemeinen Regelungen zum Verlust des Aufenthalts-
titels wegen Straffälligkeit zur Anwendung kommen. 

10. Aussetzen der Vorrangprüfung und Ermögli-
chung der Leiharbeit für Gestattete und Gedul-
dete  

Für einen Zeitraum von drei Jahren soll bei Asylbe-
werbern und Geduldeten gänzlich auf die Vorrang-
prüfung verzichtet werden. Damit wäre auch eine 
Zulassung für eine Tätigkeit in der Leiharbeit mög-
lich. 

Dies soll nur für das Gebiet eines Bereichs der Ar-
beitsagentur gelten und nur wenn die Arbeitslosig-
keit bezogen auf das jeweilige Bundesland unter-
durchschnittlich ist. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Die geplante befristete Aussetzung der Vorrangprü-
fung, die unnötige Verzögerungen mit sich bringt, ist 
grundsätzlich positiv und entspricht den Forderun-
gen des Deutschen Caritasverbandes. 

Die ebenfalls vorgeschlagenen regionalen Beschrän-
kungen sind aber unnötig, führen zu Ungerechtigkei-
ten und voraussichtlich auch zu hohem bürokrati-
schen Aufwand. So wie es in den Eckpunkten klingt, 
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müssten vor Abschaffung der Vorrangprüfung alle je-
weiligen Bereiche der Arbeitsagentur ihre Arbeitslo-
senzahlen mit denen der anderen Bereiche im glei-
chen Bundesland vergleichen. Da nur dort, wo die 
Zahl unter dem Durchschnitt liegt, die Vorrangprü-
fung entfällt, müsste pro Bundesland in einigen Re-
gionen die Vorrangprüfung aufrechterhalten werden, 
selbst wenn das Bundesland im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern insgesamt eine unterdurch-
schnittliche Arbeitslosenquote hat. Dies kann die 
problematische Folge haben, dass Bewerber trotz 
insgesamt guter Beschäftigungssituation in einem 
Bundesland der Vorrangprüfung unterfallen. Für Ar-
beitsuchende und potentielle Arbeitgeber wäre eine 
solche Regelung zudem sehr intransparent. Auch 
eine Ausrichtung an bundesweiten Prozentzahlen 
wäre problematisch, da dies dazu führen würde, 
dass eher strukturschwache Regionen und große 
Teile der östlichen Bundesländer ausgenommen wä-
ren. Kurz: diese Einschränkung sollte unterbleiben. 

11. Aufenthaltsverfestigung von anerkannten 
Flüchtlingen bei erbrachter Integrationsleistung  

Nach dem Eckpunktepapier soll künftig für aner-
kannte Flüchtlinge und Asylberechtigte eine unbe-
fristete Niederlassungserlaubnis nur noch dann er-
teilt werden, wenn sie ihrerseits Integrationsleistun-
gen erbracht haben. Dies soll zusätzliche Integrati-
onsanreize schaffen. Außerdem soll die Lage im Her-
kunftsland berücksichtigt werden. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Derzeit regelt § 26 Absatz 3 AufenthG, dass einem 
Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 erste 
Alternative AufenthG besitzt, eine Niederlassungser-
laubnis zu erteilen ist, es sei denn, das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge hat nach § 73 Absatz 
2a des Asylgesetzes mitgeteilt, dass die Vorausset-
zungen für den Widerruf oder die Rücknahme vor-
liegen. Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 (Resettle-
ment) besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu er-
teilen, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen für 
eine Rücknahme vor. 

Durch die Neuregelung soll offenbar die Verfesti-
gung des Aufenthalts gehemmt beziehungsweise von 
der Erfüllung der Bedingung der Erbringung von In-
tegrationsleistungen abhängig gemacht werden. 
Künftig sollen also nicht mehr nur der Widerruf oder 
die Rücknahme des Schutzstatus‘ die Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis hindern, sondern auch 
nicht erbrachte Integrationsleistungen. 

Der Deutsche Caritasverband sieht dies sehr kritisch. 
Bei anerkannten Flüchtlingen handelt es sich um 
eine Personengruppe, die eine auf Dauer angelegte 
Schutzzusage und Bleibeperspektive erhalten hat. 
Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist auch 
nach internationalem Flüchtlingsrecht eine dauer-
hafte Lösung für Menschen, die vor Verfolgung flie-
hen mussten. Dem entspricht die rechtliche Absiche-
rung ihres Aufenthalts durch eine Niederlassungser-
laubnis. Die hierdurch geschaffene Aufenthaltssi-
cherheit fördert außerdem zusätzlich die Integration. 

Die Schwächung und Infragestellung dieser Rechts-
position sendet daher das falsche Signal. 

12. Höhe der Asylbewerberleistung  

a) Überprüfung des Leistungssystems 

Das Eckpunktepapier sieht vor, dass eine Überprü-
fung des Leistungssystems des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes in den Fällen vorgenommen werden 
soll, in denen durch begrenzende Regelungen Dop-
pelleistungen erfolgen, das Fehlverhalten eines Asyl-
bewerbers zweifelsfrei nachgewiesen wurde oder die 
Verschleierung von einzusetzendem Vermögen ver-
mieden werden konnte. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Gegen eine Überprüfung ist zunächst nichts einzu-
wenden, da dies der Funktionsfähigkeit des Leis-
tungssystems und der rechtskonformen Umsetzung 
dient. Wichtig ist jedoch, dass die Sondersituation 
im Rahmen des starken Zustroms von Schutzsuchen-
den gebührend Berücksichtigung findet. Durch die 
hohen Anforderungen an Behörden und nichtstaatli-
che Organisationen würde es nicht verwundern, 
wenn manche Fehlentscheidungen auf Überforde-
rung zurückgingen oder vermeintliche Verschleie-
rungen aufgrund von Unwissenheit geschähen. 

Es ist daher wichtig, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass nur vorsätzliches Verhalten für die 
Bewertung eines Fehlverhaltens eines Asylbewer-
bers herangezogen wird. 

b) Bedarfsanteil für Strombedarf und Hausinstand-
haltungskosten 

Das Eckpunktepapier sieht weiter vor, dass der Be-
darfsanteil für den Strombedarf und die Hausin-
standhaltungskosten für die Leistungsberechtigten 
nach dem AsylbLG, die nicht individuell diese Kos-
ten selbst tragen müssen, aus dem Leistungssatz aus-
gegliedert werden sollen. Dadurch wird der Geldleis-
tungssatz numerisch um etwa 34,00 Euro abgesenkt. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Die im Rahmen der Sonderauswertung der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe ermittelten regel-
bedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben gliedern sich 
in zwölf Abteilungen, die dem notwendigen Bedarf 
und dem Barbedarf zugeordnet werden. Abteilung 4 
umfasst die Bereiche Wohnen, Energie und Woh-
nungsinstandhaltung. Sie umfassen einen Teil des 
notwendigen Bedarfs, der nach § 3 Abs. 1 Satz 2 
AsylbLG durch Sachleistungen gedeckt wird. Für 
2016 wird dieser Betrag bei knapp 34.- Euro liegen. 

Da es sich nicht um Leistungen des notwendigen 
persönlichen Bedarfs handelt, der nach § 3 Abs. 1 
Satz 7 AsylbLG durch Geldleistungen gedeckt wer-
den kann, sollen diese Leistungen nicht gekürzt wer-
den.  

Die Kürzung kann sich lediglich auf die Leistungen 
für den Bedarf für Unterkunft und Heizung nach § 2 
Abs. 2 Satz 4 AsylbLG beziehen, die als Sach- oder 
Geldleistungen erbracht werden können. Da diese 
Kosten unabhängig von der Frage anfallen, ob die 
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Wohn- und Heizkosten individuell vom Leistungsbe-
rechtigten aufgebracht oder als Sachleistung erbracht 
werden, lässt sich der Vorschlag sie „auszugliedern“ 
ohne weitere Konkretisierung nicht bewerten. Zu be-
achten wird sein, dass eine solche Absenkung nur 
dann in verfassungskonformer Weise geschehen 
kann, wenn sie realitätsgerecht und begründbar in 
einem inhaltlich transparenten Verfahren anhand 
des tatsächlichen Bedarfs gerade dieser Personen-
gruppe belegt werden kann. 

13. Wohnsitzzuweisung  

Laut Eckpunktepapier soll künftig zur Sicherstellung 
der Integration und zur Vermeidung von sozialen 
Brennpunkten eine gleichmäßigere Verteilung von 
Schutzberechtigten durch eine Wohnsitzzuweisung 
erfolgen. Eine Verletzung der Wohnsitzzuweisung 
soll zu spürbaren Konsequenzen für die Betroffenen 
führen.  

Bewertung und Handlungsbedarf 

Unter Schutzberechtigten können nach der Formu-
lierung des Eckpunktepapiers sowohl subsidiär 
Schutzberechtigte als auch anerkannte Flüchtlinge 
und Asylberechtigte verstanden werden. Offenbar 
soll hier für alle international Schutzberechtigten 
und Asylberechtigten eine Wohnsitzzuweisung in-
stalliert werden. 

a) Subsidiär Schutzberechtigte 

Mit dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichts-
hofes vom 01.03.2016 in den verbundenen Rechtssa-
chen C-443/14 und C-444/14 hat der EuGH entschie-
den, dass Art. 33 der Qualifikationsrichtlinie die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, den Personen, denen 
sie den subsidiären Schutzstatus zuerkannt haben, 
nicht nur zu gestatten, sich in ihrem Hoheitsgebiet 
frei zu bewegen, sondern auch dort ihren Wohnsitz 
zu wählen. Art. 29 und Art. 33 der Qualifikations-
richtlinie stehen außerdem einer Wohnsitzauflage 
entgegen, die einer Person mit subsidiärem Schutz-
status im Fall des Bezugs von Sozialleistungen er-
teilt wird, um eine angemessene Verteilung der mit 
der Gewährung verbundenen Lasten auf die jeweili-
gen Träger zu erreichen, sofern die Maßnahme nicht 
auch anderen Drittstaatsangehörigen und Angehöri-
gen des Mitgliedstaates im Falle des Sozialleistungs-
bezugs auferlegt wird.  

Hinsichtlich des Ziels, die konzentrierte Ansiedlung 
sozialhilfeabhängiger Drittstaatsangehöriger in be-
stimmten Gebieten und die Entstehung sozialer 
Brennpunkte mit ihren negativen Auswirkungen auf 
die Integration zu verhindern und Drittstaatsangehö-
rige mit besonderem Integrationsbedarf an einen be-
stimmten Wohnort zu binden, führt der EuGH aus, 
dass eine Wohnsitzauflage ausnahmsweise dann zu-
lässig wäre, wenn Personen, die internationalen 
Schutz genießen, in stärkerem Maße mit Integrati-
onsschwierigkeiten konfrontiert sind als andere 
Drittstaatsangehörige, die Sozialhilfe beziehen. Die 
Beantwortung der Frage, ob dies in den zu entschei-
denden Fällen gegeben ist, hat der EuGH jedoch of-
fengelassen und an das Bundesverwaltungsgericht 
zurückverwiesen. Das Eckpunktepapier enthält auch 
keine Angaben dazu, an welche Kriterien eine 

Wohnsitzauflage im Einzelnen geknüpft werden soll. 
Entscheidend wird also sein, wie dieser besondere 
Integrationsbedarf begründet wird, da andere Dritt-
staatsangehörige, die Sozialleistungen erhalten und 
in Ballungsgebieten wohnen, nicht offensichtlich ei-
nen anders zu bewertenden Integrationsbedarf ha-
ben. 

b) Anerkannte Flüchtlinge 

Die Ausführungen des EuGH zu subsidiär Schutzbe-
rechtigten gelten auch für Personen, denen die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, da Art. 29 
und 33 der Qualifikationsrichtlinie von international 
Schutzberechtigten spricht und damit auch die Per-
sonengruppe der anerkannten Flüchtlinge umfasst 
wird.  

Auch die GFK schreibt vor, dass Einschränkungen 
hinsichtlich der freien Wahl des Wohnortes nur 
dann zulässig sind, wenn anerkannte Flüchtlinge ge-
genüber anderen Nicht-Staatsangehörigen nicht be-
nachteiligt werden. Wohnsitzauflagen, die an den 
Sozialhilfebezug der Betroffenen anknüpfen, sind je-
denfalls nicht mit Art. 23 GFK zu vereinbaren, der 
vorgibt, dass Flüchtlingen die gleiche Behandlung 
zu gewähren ist wie den Staatsangehörigen des Auf-
nahmelandes. Auch Art. 2 Absatz 1 des 4. Zusatz-
protokoll zur EMRK verbürgt das Recht auf Freizü-
gigkeit. Einschränkungen sind zulässig zum Schutz 
der nationalen oder öffentlichen Sicherheit, zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Zur Ver-
einbarkeit von Wohnsitzauflagen mit dem 4. Zusatz-
protokoll zur EMRK hat sich der EuGH bisher nicht 
geäußert. Auch der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat bislang nicht entscheiden, unter 
welchen konkreten Umständen eine Wohnsitzauf-
lage zulässig wäre. 

Nach der EuGH-Rechtsprechung wäre eine Wohn-
sitzauflage mithin dann zulässig, wenn Schutzbe-
rechtigte mehr Integrationsschwierigkeiten haben als 
andere Drittstaatsangehörige. GFK und EMRK wür-
den sie aber ggf. mit dieser Begründung nicht zulas-
sen. Dann verbliebe die Begründung der Aufrechter-
haltung von Sicherheit und Ordnung. . 

Rechtlich betrachtet ist eine Wohnsitzauflage für in-
ternational Schutzberechtigte also nur eingeschränkt 
zulässig. Politisch kann es durchaus wünschenswert 
sein, eine weitere Ansiedlung in Ballungsräumen 
mit Wohnraumproblemen und/oder einem proble-
matischen Arbeitsmarkt zu verhindern. Allerdings 
gilt auch hier, dass Zwang wohl weniger bewirken 
wird als Freiwilligkeit, da eine Wohnsitzauflage viel-
fältige Belastungen für die Betroffenen mit sich 
bringt. Insbesondere beim Zugang zum Wohnungs-
markt, beim Zugang zum Arbeitsmarkt und hinsicht-
lich des Zusammenlebens von Familienangehörigen 
werden die Betroffenen in der Ausübung weiterer 
Rechte und in ihrer weiteren Lebensgestaltung er-
heblich eingeschränkt. Auf diese Weise kann eine 
Wohnsitzauflage ihrerseits zum Integrationshemm-
nis werden. Besser wäre es daher, die Ansiedlung in 
Städten und Regionen, die von Zuwanderung profi-
tieren können, durch Anreize zu fördern. In struktur-
schwachen Räumen, müsste dafür die notwendige 
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Infrastruktur durch entsprechende Förderung ge-
schaffen bzw. erhalten werden. Auch der Deutsche 
Caritasverband trägt durch vielfältige Initiativen 
dazu bei, Perspektiven insbesondere in ländlichen 
Räumen zu entwickeln.7 

14. Zugang und Verpflichtung zu Integrationsleis-
tungen  

a) Ausweitung der Verpflichtungsmöglichkeit zur 
Teilnahme am Integrationskurs 

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge oder sub-
sidiär Schutzberechtigte (Inhaber eines Aufenthalts-
titels gem. § 25 Abs. 1 oder Abs. 2 AufenthG) sollen 
zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflich-
tet werden können, auch wenn bereits eine Verstän-
digung mit einfachen deutschen Sprachkenntnissen 
möglich ist. Das ist gem. § 44a Abs. 1 Nr. 1 AufenthG 
bisher nicht möglich. Einfache Sprachkenntnisse 
seien mit Blick auf einen nachhaltigen Zugang zum 
Arbeitsmarkt und einen möglichen dauerhaften Auf-
enthalt aus integrationspolitischer Sicht nicht aus-
reichend. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Öffnung 
von Integrationskursen für Asylbewerber und stimmt 
dem zu, dass mit Blick auf einen nachhaltigen Zu-
gang zum Arbeitsmarkt ausreichende Sprachkennt-
nisse bestehen sollten. Allerdings steht derzeit kein 
ausreichendes Kursangebot zur Verfügung: monate-
lange Wartezeiten sind keine Ausnahme. Sowohl das 
BAMF als auch die Arbeitsagentur stellen fest, dass 
das Interesse von Geflüchteten an Sprachkursen 
enorm groß ist und dass die zur Verfügung stehen-
den Kapazitäten trotz Erhöhung des Angebotes bei 
weitem nicht ausreichend sind. Das heißt, dass der-
zeit die Ausweitung des Integrationskursangebotes 
absolut vorrangig ist. Die Gründe für die nicht in 
ausreichendem Maße zur Verfügung stehenden 
Kurse sind vielfältig: Zum einen hat das BAMF mit 
einer geringeren Nachfrage an Integrationskursen ge-
rechnet. Weiter liegt die Problematik, neben den 
räumlichen Problemen der Kursträger, insbesondere 
auch an dem vorhandenen Mangel an Lehrkräften 
für Deutschkurse. Die Zahl der Lehrkräfte entspricht 
nicht dem angewachsenen Kursangebot. Außerdem 
sind viele Deutschlehrer/innen an Schulen gewech-
selt, die ebenfalls z.Z. zusätzliche Lehrer/innen be-
nötigen. Dazu kommt, dass die Honorare für 
Deutschlehrer/innen in Integrationskursen sehr un-
attraktiv sind. Die vom BAMF eingeleiteten Maßnah-
men zur Erhöhung der Anzahl an Lehrkräften (kleine 
Erhöhung der Lehrkräftevergütung und die Locke-
rung der Zulassungsvoraussetzungen für Lehrkräfte) 
werden nicht sofort dazu führen, den nötigen Bedarf 
zu decken. In Anbetracht dieser Gründe ist eine 
schnelle Lösung eher unwahrscheinlich.  

Eine geplante, erweiterte Verpflichtung würde auch 
zu einer Erweiterung des Rechtsanspruchs auf Teil-
nahme an einem Integrationskurs führen, so dass das 
BAMF die entsprechenden Kurse auch bereitstellen 

                                                 
7 http://www.caritas.de/magazin/kampagne/stadt-land-zukunft/plattform/  
8Der Tagesspiegel vom 17.4.2016, „Caritaspräsident im Interview“ http://www.tagesspiegel.de/politik/caritas-praesident-
im-interview-es-besteht-die-gefahr-eines-verdraengungswettbewerbs/13459926.html 

müsste und damit ein schnellerer Zugang zum Integ-
rationskurs möglich würde. Das wäre zu begrüßen. 
Andererseits führt eine Verpflichtung zu Sanktio-
nen, wenn die Betroffenen ihrer Teilnahmepflicht 
nicht nachkommen. Das kann z.B. für Mütter oder 
auch für Väter problematisch sein, wenn sie eine 
Kinderbetreuung in einer Einrichtung nicht wün-
schen oder keine geeignete Kita finden. Hier müss-
ten Lösungen gefunden werden. Die Probleme von 
Müttern bzw. Vätern bei der Teilnahme an Integrati-
onskursen sind aber auch unabhängig von einer Ver-
pflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs anzu-
gehen, indem etwa, soweit eine Aufnahme in eine 
reguläre Kindertageseinrichtung nicht möglich ist, 
eine integrationskursbegleitende Kinderbetreuung, 
die seit dem 01.09.2015 abgeschafft wurde, wieder 
eingeführt wird. 

„Als Caritas machen wir die Erfahrung, dass sich die 
Leute nicht verweigern, sondern dass ihnen oft die 
Möglichkeiten fehlen, ihre Integrationswilligkeit zu 
beweisen – zum Beispiel weil es zu wenig Sprach-
kurse gibt. Wenn dann trotzdem sanktioniert wird, 
setzt man ein ganz schlechtes Signal“8. D.h. vorran-
gig sollte die freiwillige Teilnahme ermöglicht wer-
den bzw. die Angebote müssen ausreichend zur Ver-
fügung stehen bevor es zu neuen Verpflichtungen 
kommt. 

b) Erlöschen des Teilnahmeanspruchs am Integra-
tionskurs nach einem Jahr statt nach zwei Jah-
ren 

Um den frühzeitigen Spracherwerb zu fördern, soll 
der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs (§ 
Abs. 2 AufenthG) statt wie bisher auf zwei Jahre auf 
ein Jahr befristet werden. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Angesichts der nicht ausreichend vorhandenen Ka-
pazitäten und Angebote an Integrationskursen geht 
eine Verkürzung des Teilnahmeanspruchs in die fal-
sche Richtung und ist als unrealistisch zu bewerten. 
Solange der Ausbau der Integrationskursangebote 
noch hinter der steigenden Nachfrage zurückbleibt, 
sollte der Teilnahmeanspruch weiterhin zwei Jahre 
Gültigkeit haben. 

15. Effizientere Steuerung des Integrationskurssys-
tems 

a) Zulassung zum Integrationskurs 

Für Asylbewerber/innen mit guter Bleibeperspektive 
wurde der Zugang zum Integrationskurs geöffnet. 
Diese Zielgruppe soll nun in § 5 Abs. 3 IntV für eine 
Zulassung aufgenommen werden. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Aufnahme. 
Allerdings halten wir daran fest, dass die Integrati-
onskurse auch für Asylsuchende aus Herkunftslän-
dern mit einer Anerkennungsquote von unter 50 % 
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geöffnet und der unbefristete Ausschluss aufgehoben 
werden sollte (s. Eckpunkt 6). 

b) Verkürzung der Wartezeiten auf 6 Wochen bis 
Kursbeginn 

Um einen schnelleren Kursbeginn sicherzustellen, 
sollen Wartezeiten von bisher 3 Monaten zum Zu-
standekommen eines Integrationskurses auf sechs 
Wochen verkürzt werden. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Das entspricht den Forderungen des Deutschen Cari-
tasverbandes und er würde es begrüßen, wenn die 
geplante Verkürzung gelingt. Allerdings sieht er an-
gesichts des nicht ausreichenden Angebots an Integ-
rationskursen große Umsetzungsprobleme.  

c) Erhöhung der Höchstteilnehmerzahl 

Die Höchstteilnehmerzahl soll von 20 auf 25 Perso-
nen erhöht werden. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Wenn eine Erhöhung aus Kapazitätsgründen not-
wendig ist, sollte ein differenzierteres Kursangebot 
zur Verfügung stehen. Bei der Zusammensetzung der 
Kursteilnehmer/innen müssen die unterschiedlichen 
Voraussetzungen der Teilnehmer/innen berücksich-
tigt werden. Im Rahmen der Integrationskurse gibt es 
bereits spezifische Angebote für bestimmte Zielgrup-
pen wie z. B. für Analphabeten, Frauen und für 
Menschen, die nicht in der lateinischen Schrift al-
phabetisiert sind. Diese inhaltliche und didaktische 
Differenzierung muss weiter ausgebaut werden. 
Menschen mit akademischer Ausbildung lernen an-
ders als Menschen, die nur eine einsprachige Grund-

schulbildung haben. Wenn die Teilnehmer/innen-
zahl auf 25 erhöht wird, wird die Lehrkraft in den 
nicht zielgruppenspezifischen Kursen noch weniger 
als bisher auf die individuellen Lernbedarfe des ein-
zelnen eingehen können. Soweit eine Erhöhung der 
Teilnehmerzahl aus Gründen der Kapazitätsauswei-
tung über die aus fachdidaktischen Gründen zu 
empfehlende Größe erfolgt, sollte diese wieder ge-
senkt werden, sobald hierfür die Voraussetzungen 
vorliegen.   

d) Schaffung von Transparenz 

Zur besseren Koordinierung und Steuerung einer be-
darfsgerechten Versorgung mit Integrationskursen 
und eines zeitnahen Kursbeginns sollen die Kursträ-
ger zur Veröffentlichung ihres Kursangebots und 
freier Kursplätze verpflichtet werden. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Der Deutsche Caritasverband geht davon aus, dass 
die Integrationskursträger sich bereits ausreichend 
um die Auslastung ihrer Kurse bemühen und hält 
diese Verpflichtung nicht für notwendig. 

e) Stärkung der Wertevermittlung im Orientie-
rungskurs 

Es ist vorgesehen den Orientierungskurs von 60 auf 
100 Unterrichtseinheiten (UE) aufzustocken und den 
inhaltlichen Schwerpunkt auf die Wertevermittlung 
zu legen. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Aufsto-
ckung auf 100 UE. Eine abschließende Bewertung 
kann erst erfolgen, wenn das erweiterte Curriculum 
bekannt ist. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)621 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 04. Mai 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) 

Positionierung zum Thema "Arbeitsangelegenheiten für Flüchtlinge" 

Vorbemerkung 

Grundsätzlich ist die BAGFW der Ansicht, dass es 
im Sinne einer weitgehenden inklusiven Förderung 
keine Sondermaßnahmen im Bereich Arbeits-
marktintegration für Flüchtlinge geben soll und dass 
diese so weit wie möglich mit den vorhandenen Re-
gelinstrumenten frühzeitig gefördert werden sollen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Flüchtlinge – in 
erster Linie durch ein qualitativ und quantitativ aus-
reichendes Angebot an Sprach- und Integrationskur-
sen - darauf vorbereitet werden, an den Regelangebo-
ten der Arbeitsförderung teilzunehmen und die Re-
gelinstrumente bedarfsgerecht weiterentwickelt und 
flexibilisiert werden.  

Während des Asylverfahrens können sich auch Ar-
beitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz anbieten. 

Soweit die Zielgruppe der Flüchtlinge auch zur ge-
nuinen Zielgruppe der Arbeitsgelegenheiten (AGH) 
aus dem SGB II gehört (mehrfache Vermittlungs-
hemmnisse unabhängig von noch nicht vorhandenen 
Sprachkenntnissen), kann auch eine Förderung über 
AGH nach SGB II erfolgen.  

Nach der gültigen Gesetzeslage ist der Aufenthalts-
status von Flüchtlingen ausschlaggebend dafür, ob 
Flüchtlingen eine Beschäftigung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt erlaubt ist und welche Sprach- 
und Arbeitsmarktförderung für sie in Betracht 
kommt. 

Asylbewerber/innen 

Grundsätzlich gilt für Flüchtlinge für die ersten drei 
Monate des Aufenthalts ein Beschäftigungsverbot 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Für Asylsu-
chende, die aus sog. sicheren Herkunftsstaaten kom-
men, gilt einhergehend mit der Verpflichtung, sich 
für die gesamte Dauer des Asylverfahrens in einer 
Aufnahmeeinrichtung aufzuhalten, ein generelles 
Beschäftigungsverbot. 

Nach Ansicht der BAGFW muss die Zielsetzung eine 
zügige Heranführung der Asylbewerber/innen an 
den Arbeitsmarkt sein. Die Arbeitsverbote für Asyl-
suchende verhindern, dass die Betroffenen ihre Qua-
lifikationen nutzen (De-Qualifizierung) und/oder 
neue erwerben können. Asylsuchende sollten unab-
hängig von ihrer Unterbringung spätestens nach 3 
Monaten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Zumin-
dest solange die Asylverfahren in der Praxis nicht in 
einem angemessenen Zeitraum von wenigen Mona-
ten durchgeführt werden, müssen Asylsuchende 
nach einer je nach Fördermaßnahme vorzusehenden 
Frist auch Zugang zu den Maßnahmen der Arbeits-
förderung haben.  

Nach der aktuellen Gesetzeslage ist es vorgesehen, 
dass Asylbewerber/-innen während der Phase ihrer 
Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung im 
Rahmen einer Arbeitsgelegenheit nach § 5 Asylbe-
werberleistungsgesetz (AsylbLG) tätig werden: „In 
Aufnahmeeinrichtungen und vergleichbaren Ein-
richtungen sollen Arbeitsgelegenheiten insbesondere 
zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrich-
tung zur Verfügung gestellt werden. (…) Im Übrigen 
sollen soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei 
staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützi-
gen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern 
die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem 
Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet 
werden würde. Es besteht eine Pflicht, die zur Verfü-
gung gestellte Arbeitsgelegenheit wahrzunehmen.“ 
AGH nach dem AsylbLG unterliegen mithin anderen 
Voraussetzungen als AGH nach dem SGB II.  

Die BAGFW begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit 
der Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz. Diese Arbeitsgelegenheiten können 
eine gute Möglichkeit bieten, den häufig monotonen 
Alltag in der Erstaufnahmeeinrichtung erträglicher 
zu gestalten und für die Gemeinschaft sinnvolle Auf-
gaben zu verrichten. Sich zu engagieren, das eigene 
Umfeld etwas mitzugestalten, eine Art von Arbeits-
routine zu haben , sinnvolle Arbeiten zu erledigen 
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und eventuell Kontakt zur einheimischen Bevölke-
rung zu bekommen, kann eine wichtige psychosozi-
ale Unterstützung für Flüchtlinge darstellen. Die 
Möglichkeit, mit der dafür gezahlten Aufwandsent-
schädigung die eigenen finanziellen Mittel etwas 
aufzubessern, ist für viele Flüchtlinge ebenso will-
kommen, solange das Beschäftigungsverbot besteht.  

Die Pflicht zur Wahrnehmung der Arbeitsgelegenheit 
lehnt die BAGFW jedoch ab. Vielmehr soll den ge-
flüchteten Menschen mit den Arbeitsgelegenheiten 
eine Betätigung auf freiwilliger Basis angeboten wer-
den. Die Überprüfung der Integrationsbereitschaft 
mit dem Instrument der Arbeitsgelegenheiten (§ 5 
AsylbLG) würde eine Wiederholung der Fehlanwen-
dung der AGH bedeuten, wie sie bei der Einführung 
des Instruments im SGB II stattgefunden hat. Damals 
wurde das Instrument zur Überprüfung der Arbeits-
willigkeit von SGB II-Empfängern benutzt. Die ge-
mäß Asylbewerberleistungsgesetz bestehende Ver-
pflichtung, eine bereitgestellte Arbeitsgelegenheit 
anzunehmen und mit einer unbegründeten Ableh-
nung einhergehende Sanktionierung der Leistung 
müssen abgeschafft werden.  

Bei der zeitlichen Ausgestaltung der Arbeitsgelegen-
heiten sollte darauf geachtet werden, dass diese im 
Einklang mit anderen Belangen (etwa der Kinderer-
ziehung bzw. Möglichkeiten der Kinderbetreuung) 
und den Interessen der Teilnehmenden stehen, ins-
besondere aber auch die Teilnahme an Integrations-
Sprachkursen möglich ist. 

Anerkannte Flüchtlinge (Asylberechtigte) 

Für Asylberechtigte stehen die Angebote aus dem 
Rechtskreis des SGB II offen. Die Herausforderung 
besteht darin, den Flüchtlingen den theoretischen 
Anspruch auf die Leistungen auch praktisch zugäng-
lich zu machen.  

Hierzu sind Informations- und Beratungsangebote 
notwendig, um die vorrangigen Angebote der Ar-
beitsförderung in Anspruch nehmen zu können. In 
der Praxis der Einrichtungen der Wohlfahrtsver-
bände zeigt sich, dass für viele Neuzugewanderte zu-
nächst der Aufbau einer Existenz bzw. die Unterstüt-
zung von Verwandten in den Herkunftsländern im 
Vordergrund steht. Dennoch ist es wichtig, auf die 
Bedeutung von formalen Qualifikationen in Deutsch-
land hinzuweisen und insbesondere für jüngere 
Menschen zunächst Angebote der Aus- und Weiter-
bildung (verknüpft mit langfristigen und besseren 
Verdienstmöglichkeiten) vorzuhalten.  

Vorrang zu Arbeitsgelegenheiten sollten stets regu-
läre Beschäftigungsverhältnisse, Angebote der Aus- 
und Weiterbildung (bzw. der Anerkennung vorhan-
dener Qualifikationen) sowie andere vorrangige Ein-
gliederungsleistungen haben.  

Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II sollen für ge-
flüchtete Menschen genauso wie für andere Leis-

tungsberechtigte als nachrangige Förderleistung be-
reitgestellt werden, soweit für sie eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung noch nicht in 
Frage kommt und sie zu ihrer Integration in die Ge-
sellschaft und in den Arbeitsmarkt vor allem Tages-
strukturierung, soziale Teilhabe und sinnvolle Be-
schäftigung brauchen.  

Als Besonderheit für die Zielgruppe der geflüchteten 
Menschen sollte der Übergang in eine AGH so gestal-
tet werden, dass zunächst ein Kompetenzfeststel-
lungsverfahren und ausführliche Beratung erfolgen. 
Hierbei sollte die Möglichkeit bestehen, Kompeten-
zen auch anders als durch zertifizierte Dokumente 
nachzuweisen.  

Die Jobcenter sollten möglichst keine gesonderten 
Arbeitsgelegenheiten schaffen, in denen sich aus-
schließlich Flüchtlinge betätigen, alleine schon um 
drohenden Diskriminierungen entgegenzuwirken. 
Diejenigen Flüchtlinge, die weit entfernt vom Ar-
beitsmarkt sind, können mit anderen Arbeitssuchen-
den gemeinsam an einer Arbeitsgelegenheit teilneh-
men, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. 
Bei der Ausgestaltung der Arbeitsgelegenheit sind 
eine sinnvolle Betätigung und die nötige Begleitung 
und Förderung (z. B. Sprachförderung, sozialpädago-
gische Begleitung und Qualifizierung) sicherzustel-
len. 

Jüngere Menschen (unter 25 Jahre) ohne abgeschlos-
sene Ausbildung sollten vorrangig in Ausbildung 
vermittelt werden bzw. mit den Maßnahmen der 
Ausbildungsförderung auf dem Weg zu einem 
Berufsabschluss unterstützt werden.  

Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, die Ar-
beitsgelegenheiten im SGB II weiterzuentwickeln. 
Die BAGFW hat hierzu bereits Vorschläge erarbei-
tet.1  

Wohlfahrtspflege als Partner: Die Einrichtungen 
und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege sehen sich 
als wichtigen Akteur sowohl bei der allgemeinen In-
tegration als auch bei der arbeitsmarktlichen Integra-
tion von Flüchtlingen. Mit ihren Aufnahmeeinrich-
tungen, Beratungsstellen und Integrationsprojekten 
ist sie von Beginn des Eingliederungsprozesses nah 
an den Geflüchteten. Sie ist auch eine erfahrene Ak-
teurin bei der Förderung von Menschen auf dem 
Weg ins Arbeitsleben. Sie hat jahrelange Erfahrung 
mit Arbeitsgelegenheiten und Arbeitsverhältnissen 
nach dem SGB II sowie begleitender und unterstüt-
zender Angebote nach dem SGB III.   

Darüber hinaus bieten die Dienste und Einrichtun-
gen der Freien Wohlfahrtspflege zahlreiche Beschäf-
tigungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten 
Feldern für Flüchtlinge, so dass sie auch nach ent-
sprechender Vorbereitung der Personen als Arbeitge-
berin auftreten kann.  

 

 

                                                 
1 Positionierung der BAGFW zum Konzept der Bundesarbeitsministerin „Chancen eröffnen – soziale Teilhabe sichern. 
Konzept zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit“ vom 05.12.2014 – A-Drs. 18(11)271 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)656 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 06. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Nationaler Normenkontrollrat 

Stellungnahme zum Entwurf eines Integrationsgesetzes und zur Verordnung zum 
Integrationsgesetz - Drs. 18/8615 

Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger 

Gesetz: 

 

Verordnung: 

Übermittlung eines Nachweises zur Anmeldung 
am Integrationskurs 

 

Keine Auswirkungen 

 

 

Im Einzelfall geringfügig 

Wirtschaft 

Gesetz: 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Davon aus Informationspflichten  

 

Verordnung: 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Davon aus Informationspflichten        

Einmaliger Erfüllungsaufwand:  

 

 

nicht quantifiziert 

nicht quantifiziert 

 

 

nicht quantifiziert 

nicht quantifiziert 

nicht quantifiziert 

Verwaltung 

Gesetz: 

Jährlicher Erfüllungsaufwand Bund: 

In Form von Belastungen 

In Form von Entlastungen  

Einmaliger Erfüllungsaufwand Bund: 

 

Jährlicher Erfüllungsaufwand Länder/ Kommu-
nen: 

 

 

 

 

 

 

nicht quantifiziert 

mind. -400.000 Euro 

mind. 35.000 Euro 

 

nicht quantifiziert 
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Verordnung: 

Jährlicher Erfüllungsaufwand Bund: 
 

Einmaliger Erfüllungsaufwand Bund: 

 

Jährlicher Erfüllungsaufwand Länder/ Kommu-
nen: 

Einmaliger Erfüllungsaufwand Länder/ Kommu-
nen: 

nicht quantifiziert, sowohl Entlastung als auch Be-
lastung 

nicht quantifiziert 

 

nicht quantifiziert 
 

nicht quantifiziert 

Weitere Kosten 

Erhöhung des Orientierungskurses um 40 Stun-
den führt zu einer Erhöhung der Kostenbeteili-
gung je kostenbeitragspflichten Teilnehmer 

 

1,55 Euro/Std., d. h. 62 Euro sowie etwa 10 Euro 
zusätzliche Fahrtkosten im Einzelfall, Gesamtkos-
ten nicht quantifizierbar 

Inkrafttreten und Befristung Die Zuweisung ins Arbeitsmarktprogramm sowie 
einzelne Vorgaben betreffend Aufenthaltsgesetz 
und Integrationskursverordnung treten erst zum 
1.1.2017 in Kraft. 

Beide Regelungsvorhaben sehen zudem verschie-
dene Befristungen vor:  

Die Sonderregel der Ausbildungsförderung (SGB 
III) kann bis zum 31.12.2018 beantragt werden. 

Im AsylbLG ist die Verpflichtung im Zusammen-
hang zum Arbeitsmarktprogramm auf dessen 
Dauer begrenzt (voraussichtlich bis Ende 2020). 

Im Aufenthaltsgesetz gilt die Wohnsitzzuweisung 
für drei Jahre, die Übergangsvorschrift zu Ver-
pflichtungserklärungen 5 Jahre. 

Die Vorrangprüfung in der Beschäftigungsverord-
nung ist insgesamt auf 3 Jahre befristet. 

Evaluierung Die Überprüfung der Ziele und Wirkungen des Ge-
setzes und der Verordnung werden evaluiert.  

‚One in one out‘-Regel  Es werden in der Verordnung keine Ausführungen 
zur ,One in one out‘-Regel gemacht. Da zurzeit 
keine Gründe für eine Ausnahmeregelung erkenn-
bar sind, dürfte das Vorhaben grundsätzlich unter 
die Regelung fallen.  

Der NKR erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags Einwände gegen die Darstellungen der Geset-
zesfolgen in beiden Regelungsvorhaben. Der Erfüllungsaufwand ist überwiegend nicht quantifiziert dar-
gestellt. Der NKR begrüßt daher, dass sowohl BMAS als auch BMI zugesagt haben, den Erfüllungsauf-
wand bis zum 1. Oktober 2016 nachzuquantifizieren.  

 

 

1. Im Einzelnen 

Im Jahr 2015 haben rund 477.000 Menschen Asyl be-
antragt. Auch in diesem Jahr und folgenden Jahren 
werden Menschen nach Deutschland flüchten. Das 
Integrationsgesetz und die Verordnung zum Integra-
tionsgesetz zielen darauf, geflüchtete Menschen bes-
ser in Deutschland zu integrieren. 

Für die Integration der Asylbewerber bedarf es der 
Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für Integrations- 
und Orientierungskurse. Dies soll zu kurzen Warte-
zeiten von nur noch 6 Wochen (bisher 3 Monate) 
führen. Zudem sollen neben dem Erwerb der 
Sprachkenntnisse auch die Kenntnisse im Orientie-
rungskurs, insbesondere die Wertevermittlung und 

die Gleichstellung von Frauen und Männern ver-
stärkt vermittelt werden.  

Darüber hinaus sollen die Menschen schneller in 
den Arbeitsmarkt integriert werden. Damit dies ge-
lingt, wird einerseits – außerhalb dieser Regelungs-
vorhaben – ein Arbeitsmarktprogramm Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen geschaffen, welche Ar-
beitsgelegenheiten schaffen soll. Zudem wird befris-
tet die Vorrangprüfung abgeschafft, wenn dies die re-
gionale Arbeitsmarktsituation zulässt. Nach dieser 
war bisher zu prüfen, ob nicht bevorrechtigte inlän-
dische Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. 

Die Integrationsmöglichkeiten werden gleichzeitig 
als Pflichten ausgestaltet. Damit soll sichergestellt 
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werden, dass die Integrationsmaßnahmen wahrge-
nommen werden bzw. die Teilnahme an zugewiese-
nen Arbeitsgelegenheiten erfolgt. Zudem werden ge-
flüchtete schutzberechtigte Personen einem Wohn-
sitz zugewiesen, sofern sie nicht arbeiten, studieren 
oder einer Ausbildung nachgehen.  

Die Verletzung dieser Mitwirkungs- bzw. Teilnahme-
pflichten wird grundsätzlich sanktioniert. Dies er-
folgt bspw. durch Einschränkungen von Leistungen 
nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) oder 
SGB XII. 

Darüber hinaus sollen mit dem Integrationsgesetz 
auch Vereinfachungen im Verwaltungsvollzug des 
BAMF erzielt werden. Das betrifft einerseits das 
Asylgesetz, das insbesondere wie folgt geändert wer-
den soll: 

 Außenstellen des BAMF müssen nicht mehr ab 
einem Schwellwert von  
500 sondern zukünftig von 1.000 Unterbrin-
gungsplätzen in Erstaufnahmeeinrichtungen ein-
gerichtet werden 

 Asylanträge können durch andere als die örtlich 
zuständige BAMF-Außenstelle entgegengenom-
men und Anhörung in Amtshilfe durch andere 
Behörden durchgeführt werden 

 Die Unterscheidung von „unbeachtlichen“ und 
„unzulässigen“ Asylanträgen wird aufgehoben 
und eine Klarstellung zur nun nur noch zu prü-
fenden Unzulässigkeit vorgenommen.  

 Eine förmliche Zustellung (inkl. Zustellurkunde) 
ist nur noch bei ablehnenden Bescheiden des 
BAMF erforderlich, bei positiven Bescheiden 
reicht eine einfache postalische Zustellung aus.  

 Zur Vermeidung einer Rechtsunsicherheit in Be-
zug auf die Aufenthaltsgestattung wird diese nur 
noch nach die Ausstellung des Ankunftsnach-
weises bzw. das Stellen eines Asylantrages ge-
knüpft, nicht mehr an das bloße und selten nach-
vollziehbare Asylgesuch (Willensäußerung bei 
Einreise). 

Anderseits soll das AZR-Gesetz dahingehen ange-
passt werden, dass Familienbeziehungen besser ab-
gebildet werden können, z.B. um eine gemeinsame 
Unterbringung zu gewährleisten.  

 

2. Erfüllungsaufwand 

Die Ressorts haben die Auswirkungen auf den Erfül-
lungsaufwand weitgehend nicht quantifiziert darge-
stellt. Sie haben zugesagt, den Erfüllungsaufwand 
bis zum 1. Oktober 2016 nachzuquantifizieren. 

Über die Anzahl der Betroffenen bzw. Fallzahlen 
wurden in der Regel keine Schätzungen abgegeben. 
Im Jahr 2015 wurden 476.649 Asylanträge gestellt. In 
welchem Umfang in diesem Jahr und in den nächs-
ten Jahren Flüchtlinge nach Deutschland kommen, 
wurde nicht geschätzt. Dies ist insoweit relevant, 
weil einige Regelungen erst zum 1.1.2017 in Kraft 
treten werden.  

 

Bürgerinnen und Bürger 

Aus dem Integrationsgesetz ergeben sich keine Aus-
wirkungen auf Bürgerinnen und Bürger. Diese erge-
ben sich – im Einzelfall voraussichtlich geringfügig – 
aus der Verordnung (jährlicher Erfüllungsaufwand). 
Danach müssen Ausländer ihre Anmeldung zum In-
tegrationskurs gegenüber der Stelle nachweisen, die 
sie zur Teilnahme verpflichtet hat.   

Wirtschaft  

Für die Wirtschaft fällt nach dem Gesetz jährlicher 
Erfüllungsaufwand an, sofern diese Träger der 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme sind. Dann haben 
auch diese Unternehmen eine Informationspflicht 
nach AsylbLG, bspw. wenn die Teilnahme am Integ-
rationskurs unterbrochen oder nicht angetreten wird.  

Die Verordnung enthält Veröffentlichungspflichten 
für Integrationskurse und bestehende freie Plätze 
nach Vorgaben der Bundesanstalt für Arbeit (BA). 
Diese erfolgt über die Plattform „Kursnet“ und führt 
zu jährlichem Erfüllungsaufwand. Zudem bedingt 
dies unter Umständen Umstellungsaufwand für die 
IT der Unternehmen.  

Darüber hinaus erhöht sich der jährliche Aufwand, 
weil die Kursträger durch die Heraufsetzung der 
Stunden des Orientierungskurses höheren Aufwand 
haben (bspw. durch die tägliche Erfassungspflicht 
der Teilnehmer). Für das Jahr 2016 geht das BAMF 
von rund 550.000 Teilnehmern an Integrationskur-
sen aus, davon 382.000 Teilnehmer an Orientie-
rungskursen.  

Verwaltung 

Für die Verwaltung ergeben sich aus den Vorgaben 
des Gesetzes und der Verordnung sowohl jährliche 
Be- als auch Entlastungen für Bund, Länder und 
Kommunen. Zudem fällt einmaliger Erfüllungsauf-
wand (Umstellungsaufwand) für den Bund an. Fall-
zahlen oder Einzelaufwand werden weitgehend 
nicht geschätzt. Eine wirksame Einbindung der Län-
der und Kommunalen Spitzenverbände ist seitens 
der federführenden Ressorts nicht erfolgt bzw. 
konnte aufgrund der ungewöhnlich kurzen Abstim-
mungsfristen von vornherein nicht gewährleistet 
werden. Gleichwohl gibt es seitens der Kommunalen 
Spitzenverbände Hinweise, dass mit nicht unerheb-
lichen Vollzugsaufwänden zu rechnen ist. Der NKR 
erwartet, dass die Vollzugsträger im Rahmen der 
Nachquantifizierung entsprechend eingebunden 
werden. 

Umstellungsaufwand Verwaltung 

Der Umstellungsaufwand für den Bund wird für 
neue Geschäftsanweisungen und Merkblätter für 
Vorgaben nach dem Gesetz mit etwa 35.000 Euro be-
ziffert. Für diesen ist zudem weiterer Umstellungs-
aufwand durch IT-Maßnahmen zur Vereinfachung 
der Kooperations- und Informationspflichten mit 
den Ländern möglich. Weiterer Umstellungsaufwand 
ist durch die Änderung im AZRG (neue Erfassungs-
möglichkeit für Kinder, Elternteile und Eheleute) zu 
erwarten. 

Auch nach der Verordnung ist Umstellungsaufwand 
für den Bund möglich, bspw. für die bessere Filter-
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barkeit von Kursplätzen für Menschen mit Behinde-
rungen auf der Plattform „Kursnet“. Zudem muss 
durch die Heraufsetzung der Stundenzahl des Orien-
tierungskurses das Curriculum inhaltlich weiterent-
wickelt werden.  

Umstellungsaufwand für Länder und Kommunen 
ergibt sich voraussichtlich aus neuen Vorgaben der 
Verordnung. Danach wird für verschiedene Länder-
behörden (Ausländerbehörden, Leistungsbehörden) 
der Aufbau neuer Kommunikationsstrukturen zur 
Umsetzung der Integrationskursverordnung erforder-
lich. 

Jährlicher Erfüllungsaufwand Verwaltung 

Die BA sieht für den Vollzug des Gesetzes neue Dau-
eraufgaben, ohne dass dies als jährlicher Erfüllungs-
aufwand näher quantifiziert wird.  

Weiterer jährlicher Erfüllungsaufwand fällt beim 
Bund durch Übermittlungspflichten des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) an die 
Leistungsbehörden von Ländern und Kommunen 
nach dem AsylbLG an. Danach muss das BAMF 
mangelnde Mitwirkung im Asylverfahren, bspw. bei 
der Identitätsklärung oder Terminwahrnehmung, 
mitteilen, damit die Leistungsbehörden Sanktionen 
aussprechen können. Für den Einzelfall wird ein 
Aufwand von etwa 30 Minuten für die Informations-
übermittlung geschätzt.  

Jährlicher Erfüllungsaufwand in Form von Entlas-
tungen resultiert bspw. aus Änderungen des Asylge-
setzes. Danach können förmliche Zustellbescheide 
bspw. bei Vollanerkennungen bzw. Flüchtlingsaner-
kennungen entfallen. Das Ressort hat im Jahr 2015 
etwa 137.000 Asyl- und Flüchtlingsanerkennungs-
schreiben erlassen. Sachkosten (Porto) von etwa 
164.000 Euro und Personalkosten von etwa 234.000 
Euro (entspricht 5 Mitarbeiter im mittleren Dienst) 
entfallen, mithin eine jährliche Entlastung von etwa 
400.000 Euro geschätzt wird. 

Darüber hinaus wird weiterer jährlicher Erfüllungs-
aufwand bei Ländern und Kommunen durch die 
Vorgaben nach dem Gesetz gesehen. Dies betrifft ins-
besondere die Wohnsitzzuweisung nach Aufent-
haltsgesetz, Informationspflichten nach SGB XII des 
neuen an den alten Träger der Grundsicherung bei 
Verstoß gegen Wohnsitzzuweisung, Zuweisungen 
ans Arbeitsmarktprogramm und in Integrationskurse 
nach AsylbLG sowie den Überwachungs- und Ko-
operationspflichten mit anderen Behörden) und den 
daraus resultierenden Sanktionsmechanismen (Aus-
sprechen von Leistungskürzungen).  

Die befristete Abschaffung der Vorrangregelung in 
der Verordnung wird eine Entlastung bewirken. Für 
die Vorrangprüfung kann im Einzelfall ein Aufwand 
von 30 min angesetzt werden. Dieser Wert basiert 
auf den Erhebungen im Projekt über die Optimierung 
des Verfahrens zur Einreise von Fach- und Füh-
rungskräften aus Drittstaaten, das der NKR in Zu-
sammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt und 
den Bundesländern Hessen und Sachsen durchge-
führt hat. Danach umfasst die „reine Bearbeitungs-
prozess der Vorrangprüfung je nach Komplexität 
zehn Minuten bis eine Stunde inkl. der vorzuneh-

menden Dokumentation der Recherchen und Ergeb-
nisse." Diese Werte basieren auf einer Stichprobe ei-
nes Arbeitgeber-Service, der AG-S Frankfurt am 
Main. Insoweit kann ein Erfüllungsaufwand von 
30 min pro Vorgang angesetzt werden. Das Ressort 
schätzt daraufhin eine Entlastung von 30 Euro, der 
Projektbericht sieht diese im Einzelfall bei etwa 
20 Euro (27,40 Euro (mD, Bund) + 11,34 Euro Sach-
kostenpauschale, also rund 15 Euro Personal- und 
5 Euro Sachkosten). 

Jährliche Belastungen dürften sich für Bund und 
Länder aus der Verordnung vor allem durch die 
Überwachung der Teilnahmen an den Integrations-
kursen sowie der entsprechenden Kooperations- und 
Informationspflichten mit sich bringen. 

 

3. Weitere Kosten 

Weitere Kosten dürften voraussichtlich für kosten-
beitragspflichtige Teilnehmer des Orientierungskur-
ses anfallen. Durch die Erhöhung der Stundenzahl 
erhöht sich für diese auch die anteilige Kostenbei-
tragspflicht, die im Einzelfall bei etwa 62 Euro liegen 
wird. Daneben werden zusätzlich 10 Euro Fahrtkos-
ten geschätzt. 

 

4. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Während die zur wirksamen Sanktionierung einer 
Integrationsverweigerung erforderlichen neuen In-
formationserfordernisse zwischen Leistungsbehör-
den, dem BAMF und den Kursanbietern zu einer 
Verkomplizierung der Rechtsanwendung und des 
Verwaltungsvollzugs beitragen, führen die Änderun-
gen im Asylgesetz zu Vereinfachungen. Zu diesen 
Vereinfachungen, die der NKR in früheren Stellung-
nahmen teilweise bereits gefordert hatte, gehören, 

 die Erhöhung des Schwellwertes zur Einrichtung 
von BAMF-Außenstellen. Dies ermöglicht eine 
effiziente Konzentration und Bündelung der Be-
arbeitungskapazitäten an größeren Standorten.  

 die Abschaffung der förmlichen Zustellung bei 
positiven BAMF-Bescheiden. Dies spart Bearbei-
tungs- und Portoaufwand und vereinfacht die Zu-
leitung an den Empfänger  

 die Abschaffung der Kategorie unbeachtlicher 
Asylanträge. Dadurch werden die Bearbeiter im 
BAMF entlastet.  

 Die befristete Aussetzung der Vorrangprüfung, 
wenn dies die regionale Arbeitsmarktsituation 
zulässt. Dadurch werden die Ausländerbehörden 
und die Agentur für Arbeit entlastet; Abstim-
mungs- und Liegezeiten entfallen.  

Obgleich auch mit der Verknüpfung der Aufenthalts-
gestattung an die Ausstellung des Ankunftsnachwei-
ses eine rechtliche Klarstellung und praktische Ver-
fahrenserleichterung einhergeht, ist nicht ersicht-
lich, warum nicht auch eine darüber hinausgehende 
Vereinfachung ermöglicht wird. Diese könnte in der 
gänzlichen Abschaffung der Aufenthaltsgestattung 
als separatem Dokument bestehen. Wenn eine Auf-
enthaltsgestattung zukünftig de facto mit der Aus-
stellung des Ankunftsnachweises einhergeht, könnte 
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auf ein zweites Dokument verzichtet werden. Dieses 
wäre nur noch für Personen ohne Ankunftsnachweis 
erforderlich (z.B. unbegleitet Minderjährige oder Alt-
fälle). Alternativ könnten diesen Personengruppen 
ebenfalls (ggf. nachträglich) Ankunftsnachweise aus-
gestellt werden, die eine separate Aufenthaltsgestat-
tung obsolet machten.  

 

5. Evaluation 

Der NKR begrüßt, dass beide Ressorts eine Evalua-
tion vornehmen werden.  

Das BMAS hat zum einen ein Forschungsvorhaben 
zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aufgesetzt. In 
diesem sollen auch die arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen für die Integration von Migranten regelmä-
ßig evaluiert werden. Geplant sind hierzu eine 
Machbarkeitsstudie und die Ausschreibung voraus-
sichtlich im Jahr 2017 mit nachfolgendem etwa drei-
jährigem Evaluationszeitraum. 

Darüber hinaus werden das Integrationsgesetz und 
die Verordnung zum Integrationsgesetz spätestens 
5 Jahre nach Inkrafttreten evaluiert.  

Angesichts der weiterhin bestehenden Herausforde-
rungen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise und 
der möglichst schnellen Bearbeitung von Asylanträ-
gen ist es aus Sicht des NKR und im Sinne eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozessen notwen-
dig, unabhängig von einer formalen Evaluation nach 
mehreren Jahren, aktuelle Hinweise und Optimie-
rungsvorschläge aus der Praxis aufzugreifen und das 
bestehende Recht regelmäßig so weiterzuentwickeln, 
dass seine Vollzugstauglichkeit erhöht und Verfah-
rensvereinfachungen zügig erreicht werden können.  

 

6. Gesamtbetrachtung 

Der NKR erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auf-
trags Einwände gegen die Darstellungen der Geset-
zesfolgen in beiden Regelungsvorhaben. Der Erfül-
lungsaufwand ist überwiegend nicht quantifiziert 
dargestellt. Der NKR begrüßt daher, dass sowohl 
BMAS als auch BMI zugesagt haben, den Erfüllungs-
aufwand bis zum 1. Oktober 2016 nachzuquantifizie-
ren. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)657 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 07. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Flüchtlingshilfe Syrien der evangelischen Johanneskirchengemeinde Bad Godesberg, 
Beueler Initiative gegen Fremdenhass, Flüchtlingsinitiative „Von Aleppo nach Beuel“ 
und Bonner flüchtlingspolitisches Netzwerk weltoffen 

Gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf eines Integrationsgesetzes und zur 
Verordnung zum Integrationsgesetz - Drs. 18/8615 

Veränderung der Regelung zu Verpflichtungserklä-
rungen im Integrationsgesetz 

In Artikel 5 des Gesetzentwurfs soll in Ziff. 9 und 10 
ein neuer § 68a des Aufenthaltsgesetzes beschlossen 
werden, der zur Wirkung hat, dass mehr als 23.000 
Bürgen für legal eingereiste Flüchtlinge für alle der 
öffentlichen Hand entstehenden Kosten – auch nach 
deren Anerkennung durch das BAMF – fünf Jahre 
lang aufkommen müssen. Dieser Aspekt fand weder 
bei der parlamentarischen noch bei der öffentlichen 
Erörterung des Gesetzentwurfes Beachtung.  

Wir bitten Sie dringend den Entwurf für die Ziff. 10 
dahingehend abzuändern, dass vor Verabschiedung 
des Gesetzentwurfes gegebene Verpflichtungserklä-
rungen mit der Anerkennung der Flüchtlinge durch 
das BAMF als getilgt angesehen werden.  

Begründung:  

1.) Mit den Ziffern 9 und 10 des Artikels 5 des Ge-
setzentwurfs sieht die Bundesregierung die Not-
wendigkeit, Rechtsklarheit zu schaffen, wie lange 
ein Verpflichtungsgeber (VG) für die Übernahme 
der Aufenthaltskosten eines Flüchtlings aufzu-
kommen hat. Das belegt auch: Für die VG be-
stand bisher keine Rechtsklarheit. Die bisherigen 
VG waren in aller Regel der Auffassung, dass ihre 
Zahlungsverpflichtung mit der Anerkennung des 
Flüchtlingsstatus automatisch erlischt. Diese 
Frage wurde bisher uneinheitlich entschieden. 
Die Rechtsmeinungen darüber, ob diese Anerken-
nung die Wirkung der Verpflichtungserklärung 
beendet oder nicht, gingen also auseinander. Wie 
sollten VG, also normale Bürger, davon ausge-
hen, dass sie auch nach Anerkennung der Flücht-

linge als Asylberechtigte weiter die der öffentli-
chen Hand entstehenden Kosten tragen müssen, 
wenn selbst Landesinnenminister dies vernein-
ten? So heißt es zum Beispiel im Erlass des In-
nenminister von NRW vom 24.4.2015: „Mit der 
Titelerteilung nach erfolgreichem Asylverfahren 
wird der neue Aufenthaltszweck aufenthalts-
rechtlich anerkannt, so dass die Geltung einer im 
Zusammenhang mit der Landesaufnahmeanord-
nung abgegebenen Verpflichtungserklärung en-
det.“  

2.) Für das Integrationsgesetz hatte der Koalitions-
ausschuss am 18. April beschlossen (Seite 3, Ab-
satz 8; Unterstreichung von uns): "Wer sich ver-
pflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt 
einer Ausländerin oder eines Ausländers zu tra-
gen, hat der öffentlichen Stelle die für den Le-
bensunterhalt der Ausländerin oder des Auslän-
ders aufgewendeten öffentlichen Mittel zu erstat-
ten: - Fortgeltung der Verpflichtungserklärung für 
einen Zeitraum von 5 Jahren ab Einreise. - Für 
„Altfälle“ Übergangsregelung mit gestaffelter Be-
fristung bestehender Verpflichtungserklärungen 
je nach ihrer schon vergangenen Geltungsdauer. 
Hauptanwendungsfall sind Verpflichtungserklä-
rungen für Flüchtlinge, die über Landesaufnah-
meprogramme nach Deutschland kommen. Ziel 
ist es, eine einheitliche Rechtsanwendung sicher 
zu stellen." Der Koalitionsausschuss hielt also 
immerhin eine Übergangsregelung für “Altfälle“ 
für sinnvoll. Wenn jetzt aber sowohl für künftige 
wie für bisherige Verpflichtungsgeber ein Fünf-
jahreszeitraum vorgesehen ist, kann das ja wohl 
kaum als eine Übergangsregelung bezeichnet 
werden.  
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3.) Offensichtlich will die Bundesregierung nicht 
nur Rechtsklarheit schaffen, sondern auch den 
Zuzug weiterer Flüchtlinge möglichst unterbin-
den. Denn wenn jetzt geklärt wird, dass die Ver-
pflichtungsgeber fünf Jahre lang alle der öffentli-
chen Hand entstehenden Kosten ersetzen müs-
sen, wird wohl kaum noch jemand diese finanzi-
elle Last auf sich nehmen. Wir bedauern es sehr, 
dass mit der im Gesetzentwurf avisierten Fünf-
jahresfrist dieser Weg der gefahrlosen und lega-
len Einreise von Flüchtlingen künftig kaum noch 
beschritten werden würde. Zugleich möchten wir 
mit diesem Schreiben Ihr Augenmerk auf eine 
völlig unakzeptable „Übergangslösung“ für die 
Altfälle lenken.  

4.) Wir müssen daran erinnern, dass die Verpflich-
tungsgeber freiwillig bereits für alle Kosten einer 
sicheren Einreise und des Lebensunterhalts bis 
zur Anerkennung durch das BAMF aufgekom-
men sind. Neben der Unterstützung der Flücht-
linge bei ihrer Integration haben die Verpflich-
tungserklärungen also zu einer beachtlichen Ent-
lastung des Staates beigetragen. Wenn der Staat 
die nach der Anerkennung durch das BAMF an-
fallenden Kosten übernehmen würde, also für 
Menschen die bereits in Deutschland sind, käme 
dadurch kein einziger Flüchtling zusätzlich zu 
uns – denn sie sind ja bereits hier. Der Gesetzent-
wurf zielt also mit Artikel 5, Ziff 10 lediglich auf 
eine finanzielle Entlastung des Staates zu Lasten 

besonders engagierter Staatsbürger ab. Dabei sei 
darauf hingewiesen, dass manche VG für ihre Fa-
milienmitglieder mehrere Bürgschaften unter-
zeichnet haben, was in nicht wenigen Fällen zum 
finanziellen Ruin führen dürfte. Wenn der §68a 
so, wie von der Bundesregierung vorgeschlagen, 
gefasst würde, kann dies eine unbillige Mehrbe-
lastung der Bürgen von bis zu 30.000 EUR pro 
eingereiste Person zur Folge haben.  

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

wir appellieren an Sie, kein Gesetz zu beschließen, 
das zu einer solch unzumutbaren finanziellen Belas-
tung der Verpflichtungsgeber führen würde und das 
unnötig das Vertrauen in zivilgesellschaftlich-bür-
gerschaftliches Engagement zerstören würde. Mit der 
Anerkennung der Flüchtlinge durch das BAMF müs-
sen die Verpflichtungserklärung erledigt sein.  

Die von uns allen gewünschte Integration der 
Flüchtlinge in unsere Gesellschaft wird nur mit Hilfe 
vieler, vieler Bürger gelingen. Deswegen darf der 
Staat nicht die Menschen bestrafen, die mit Taten 
und Geld eine „Willkommenskultur“ praktiziert ha-
ben, die nicht beschädigt werden sollte. 

Wir verbinden mit unserem Schreiben die Hoffnung, 
dass Sie die Problematik der Geltungsdauer der Ver-
pflichtungserklärungen im Ausschuss für Arbeit und 
Soziales noch einmal zur Diskussion bringen, und 
sofern möglich ein Hearing mit Fachleuten zu dem 
Thema abhalten. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)667 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 15. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Deutscher Caritasverband e.V. 

Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Integrationsgesetz - Drs. 18/8615 

Am 13.4.2016 hatte die Regierungskoalition Eck-
punkte für ein Integrationsgesetz vorgelegt und am 
29.4.2016 einen Referentenentwurf für ein Integrati-
onsgesetz und einen Entwurf einer Verordnung zum 
Integrationsgesetz. Der Deutsche Caritasverband hat 
sich mit einem Positionspapier vom 25.4.2016 zu 
den Eckpunkten geäußert und trotz der äußerst kur-
zen Rückmeldefrist von wenigen Tagen eine Stel-
lungnahme zum Referentenentwurf abgegeben (An-
lagen). 

Am 25.5.2016 wurde der Regierungsentwurf für ein 
Integrationsgesetz (Drs. 18/8615, kurz: IntG-E) be-
schlossen und ins parlamentarische Verfahren einge-
bracht. Im Vergleich zum Referentenentwurf enthält 
er einige gewichtige Veränderungen, die aus Sicht 
des Deutschen Caritasverbandes eine Verbändebetei-
ligung nahegelegt hätten. Der Deutsche Caritasver-
band legt nachfolgend seine Einschätzung des Regie-
rungsentwurfs dar.  

Soweit der Regierungsentwurf nicht vom Referenten-
entwurf abweicht, werden zur leichteren Lesbarkeit 
die Ausführungen des Deutschen Caritasverbandes 
aus der Stellungnahme zum Referentenentwurf in 
die vorliegende Stellungnahme integriert. 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Verbesse-
rungen, die es mit dem geplanten Integrationsgesetz 
geben wird, wie die geplanten Regelungen zum 
Spracherwerb von Asylsuchenden und zur Arbeits-
marktintegration von Asylsuchenden und Gedulde-
ten. Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes ist es 
dabei auch generell nachvollziehbar, Bezieher/innen 
von Sozialleistungen bei den geplanten Maßnahmen 
in die Pflicht zu nehmen. Die Erfahrungen aus der 
Beratungsarbeit zeigen aber, dass Integrationsange-
bote in aller Regel gerne und freiwillig in Anspruch 
genommen werden. Es liegt vor allem an fehlenden 
Angeboten, wenn Asylsuchende und Schutzberech-
tigte nicht zeitnah an Integrationsmaßnahmen teil-
nehmen. Monatelange Wartezeiten sind in der Praxis 
sehr verbreitet. Zumindest solange es keine ausrei-
chenden Angebote gibt, sollte auf weitere Pflichten 

und damit einhergehende Sanktionen verzichtet 
werden. 

Neben der Sprachbildung, die sich durch möglichst 
vielfältige Angebote für unterschiedlichste Gruppen 
auszeichnen sollte, ist auch die Familie der Schlüs-
sel für eine erfolgreiche Integration. Dabei integrie-
ren sich Kinder nach unserer Erfahrung oftmals 
schneller als Erwachsene, wenn sie auf sie zuge-
schnittene Bildungsangebote erhalten. Für eine ge-
lingende Integration sollten Familien und Eltern im 
Hinblick auf die Erziehung und das gemeinsame 
Miteinander von Eltern und Kindern gestärkt und 
gestützt werden. 

Anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte sollen 
nach dem Regierungsentwurf künftig nur dann eine 
Niederlassungserlaubnis erhalten, wenn sie ihrer-
seits Integrationsleistungen erbringen. Dies soll zu-
sätzliche Integrationsanreize schaffen. 

Der Deutsche Caritasverband kritisiert die Ver-
schlechterungen für die Erlangung eines dauerhaften 
Aufenthaltsrechts für Flüchtlinge. Für eine Nieder-
lassungserlaubnis wie bisher nach drei Jahren wird 
nach Einschätzung des Deutschen Caritasverbandes 
nur noch eine äußerst geringe Personenanzahl in Be-
tracht kommen, da der Erwerb des geforderten 
Sprachniveaus C 1 innerhalb von drei Jahren nur 
wenigen gelingt und besonders für eine Person, die 
gleichzeitig den Lebensunterhalt sichern muss, aus-
gesprochen schwierig ist. Doch auch bei der Nieder-
lassungserlaubnis, bei der ein Aufenthalt von fünf 
Jahren vorausgesetzt wird und die Voraussetzungen 
des überwiegenden Lebensunterhalts sowie hinrei-
chende Kenntnisse der deutschen Sprache vorsieht, 
besteht die Befürchtung, dass die Voraussetzungen 
für vulnerable Gruppen wie Rentner oder Familien 
zu hoch sind. 

Bei anerkannten Flüchtlingen handelt es sich um 
eine Personengruppe, die eine auf Dauer angelegte 
Schutzzusage und Bleibeperspektive erhalten hat. 
Dem entspricht die rechtliche Absicherung ihres 
Aufenthalts durch eine Niederlassungserlaubnis. Die 
hierdurch geschaffene Aufenthaltssicherheit fördert 
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außerdem zusätzlich die Integration. Die Schwä-
chung und Infragestellung dieser Rechtsposition sen-
det daher das falsche Signal. 

Im Vergleich zum Referentenentwurf ist der Regie-
rungsentwurf differenzierter und macht bei der Le-
bensunterhaltssicherung Abstriche. Dennoch fordert 
der Deutsche Caritasverband, von der geplanten Re-
gelung Abstand zu nehmen. Integration in Ausbil-
dung und Arbeit braucht Zeit, zumal bislang keine 
ausreichende Zahl nach Zielgruppen differenzierter 
Integrationsangebote zur Verfügung steht. Aner-
kannte Flüchtlinge, die ohne Vorbereitung und meist 
ohne Kenntnisse der deutschen Sprache einreisen 
und zunächst ein Asylverfahren durchlaufen müs-
sen, stehen aber bei der Arbeitsmarktintegration vor 
besonderen Herausforderungen und werden es oft 
nicht schaffen, innerhalb von 3 bzw. 5 Jahren ein 
Einkommen in der geforderten Höhe zu erzielen. 
Schon das Bemühen um eine wirtschaftliche und 
sprachliche Integration muss deshalb nach Erfüllung 
der Voraufenthaltszeit für die Aufenthaltsverfesti-
gung ausreichen. 

Wird die Regelung wie geplant eingeführt, muss zu-
mindest die Situation von Familien besonders be-
rücksichtigt werden. Anerkannte Flüchtlinge mit 
Kindern können vielfach nicht ohne Unterstützung 
allein für ihre Familie aufkommen. Insofern unter-
scheiden sie sich nicht von deutschen Beschäftigten 
im Niedriglohnsektor. Daher sollte im Gesetz zumin-
dest festgeschrieben werden, dass Personen, die Fa-
milien zu versorgen haben, nicht schlechter gestellt 
werden als Alleinstehende.  

Weiter ist eine Regelung notwendig, die die beson-
deren Härten, denen Flüchtlinge ausgesetzt sind, mit 
berücksichtigt. Der Regierungsentwurf sieht zwar ei-
nen Verweis auf die allgemeine Härtefallregelung in 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 bis 6 vor; diese ist aber nicht aus-
reichend. So haben beispielsweise anerkannte 
Flüchtlinge, die in hohem Alter nach Deutschland 
gekommen sind, faktisch keine Möglichkeit, eine 
Aufenthaltsverfestigung in Form einer Niederlas-
sungserlaubnis zu erhalten, da insbesondere die 
überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts für 
Personen im Rentenalter nahezu ausgeschlossen sein 
dürfte.  

Zur Sicherstellung der Integration und zur Vermei-
dung von sozialen Brennpunkten soll künftig eine 
gleichmäßigere Verteilung von Schutzberechtigten 
durch eine Wohnsitzzuweisung erfolgen. Eine Ver-
letzung der Wohnsitzzuweisung soll zu spürbaren 
Konsequenzen für die Betroffenen führen. Der Deut-
sche Caritasverband teilt das Anliegen, Segregations-
tendenzen entgegenzuwirken. Auch kann es poli-
tisch durchaus wünschenswert sein, eine weitere 
Ansiedlung in Ballungsräumen mit Wohnraumprob-
lemen und/oder einem problematischen Arbeits-
markt zu verhindern. Die vorgeschlagene ver-
pflichtende Wohnsitzzuweisung wirft jedoch, nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der jüngsten Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs, erhebliche 
rechtliche Fragen auf, die der Gesetzentwurf aus 
Sicht des Deutschen Caritasverbandes nicht zufrie-
denstellend beantwortet. 

Die Befristung der Verpflichtungserklärung ist zu be-
grüßen. Wünschenswert wäre eine kürzere Frist. Der 
Deutsche Caritasverband schlägt eine Frist von ei-
nem Jahr vor. Dabei dient das „Private Sponsorship 
of Refugees Program“ in Kanada als Vorbild, das im 
Rahmen von privat finanzierten Resettlement-Auf-
nahmen die finanzielle Verpflichtung des Verpflich-
tungsgebers derart befristet. Eine kürzere Frist wäre 
auch deshalb anzustreben, weil gleichzeitig klarge-
stellt werden soll, dass eine Änderung des Aufent-
haltszwecks zu einem Aufenthaltstitel nach Kapitel 
2 Abschnitt 5 nicht von der Verpflichtung befreit. 
Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes wäre es 
hier sinnvoller, sich an anderen Zweckwechseln zu 
orientieren – also zum Ergebnis zu kommen, dass 
die Verpflichtungserklärung bei jedem Zweckwech-
sel erlischt. 

Zu ausgewählten geplanten Neuregelungen im Ein-
zelnen: 

Ausbildungsförderung im SGB III 

Art. 1 Nr. 3 IntG-E 

§ 132 Abs. 1 SGB III wird dahingehend geändert, 
dass Maßnahmen nach §§ 51, 75 und 130 SGB III für 
Asylbewerber mit Gestattung und guter Bleibeper-
spektive nach einer Aufenthaltsfrist von 3 Monaten 
geöffnet werden. Für Maßnahmen nach §§ 56 und 
122 SGB III gilt eine Frist von 15 Monaten.  

Bewertung und Handlungsbedarf 

Die beschriebenen Maßnahmen werden vom Deut-
schen Caritasverband im Grundsatz begrüßt. Er hält 
es aber für einen Fehler, nur die Asylsuchenden ein-
zubeziehen, die aus Herkunftsländern mit einer An-
erkennungsquote von über 50 Prozent kommen. 
Auch bei anderen Herkunftsländern, zumal solchen 
mit einer nur unwesentlich geringeren Anerken-
nungsquote, wird ein nicht unbeträchtlicher Teil 
bleiben. Daran zeigt sich die Problematik des Kriteri-
ums der „guten Bleibeperspektive“. Da sich Ver-
säumnisse im frühen Stadium des Aufenthalts nicht 
oder nur mit erhöhtem Aufwand rückgängig machen 
lassen, sollten diese Integrationsangebote spätestens 
nach einer Frist von 15 Monaten auch für Asylsu-
chende aus Herkunftsländern mit einer Anerken-
nungsquote von unter 50% geöffnet werden. 

Da es im Interesse der aufnehmenden Gesellschaft 
ist, dass die Qualifizierungspotentiale der Einwande-
rer möglichst vollständig ausgeschöpft werden, 
sollte die geplante Öffnung der Berufsausbildungs-
beihilfe auch auf das BAföG übertragen werden. 

Art. 1 Nr. 3 IntG-E 

§ 132 Abs. 2 SGB III wird dahingehend geändert, 
dass Geduldete nach 12-monatigem Aufenthalt Zu-
gang zu Maßnahmen nach §§ 75 und 130 SGB III er-
halten. Nach 6 Jahren können sie nach §§ 51, 56 und 
122 SGB III gefördert werden. 
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Bewertung und Handlungsbedarf 

Die beschriebenen Maßnahmen werden vom Deut-
schen Caritasverband im Grundsatz begrüßt. Die 
Frist von 6 Jahren ist aber deutlich zu lang. Besser 
wäre es, die Frist für alle genannten Maßnahmen auf 
12 Monate festzusetzen, oder sich an § 59 Abs. 2 
SGB III zu orientieren, wo die Frist für die Förde-
rung bei einer betrieblichen Ausbildung erst kürz-
lich auf 15 Monate gesenkt wurde. 

Art. 1 Nr. 4, Art. 4 Nr. 4 IntG-E: Arbeitsmarktpro-
gramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) 

Mit einem § 5a AsylblG-E wird die Rechtsgrundlage 
für ein Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen (FIM) geschaffen, das es erlaubt, 
volljährige, arbeitsfähige Leistungsberechtigte nach 
AsylbLG einer Arbeitsgelegenheit zuzuweisen. Nicht 
erfasst sind Asylbewerber aus sicheren Herkunfts-
staaten sowie Geduldete und vollziehbar Ausreise-
pflichtige. 

Mit der Zuweisung geht die Verpflichtung einher, 
die Arbeitsgelegenheit wahrzunehmen. Die Zumut-
barkeitsgrenzen orientieren sich am SGB XII. Die 
Verpflichtung endet, wenn der/die Betreffende eine 
Arbeit, Ausbildung oder ein Studium aufnimmt 
(§ 5a Abs. 2 AsylblG-E). 

Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtung werden 
die Leistungen auf die Deckung des Bedarfs an Er-
nährung und Unterbringung sowie Hygiene und Ge-
sundheit reduziert (§ 5a Abs. 3 AsylblG-E). 

Mit der Einführung dieser neuen Arbeitsgelegenhei-
ten wird die Aufwandsentschädigung für alle auf 
80 Cent pro Stunde abgesenkt (§ 5 Abs. 2 AsylblG-E). 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Der Deutsche Caritasverband plädiert dafür, auch 
Geduldete und Asylsuchende aus so-genannten si-
cheren Herkunftsstaaten in das Programm einzube-
ziehen. Auch sie benötigen Tagesstrukturierung. 
Weiter könnte dies helfen, Ausgrenzung und damit 
einhergehende Konflikte vorzubeugen. 

Der Deutsche Caritasverband spricht sich gegen eine 
sanktionsbewehrte Pflicht zur Wahrnehmung der Ar-
beitsgelegenheit aus. Die Betätigung in Arbeitsgele-
genheiten sollte auf freiwilliger Basis erfolgen. Die 
Arbeitsgelegenheiten verfolgen das Ziel, sinnstif-
tende Beschäftigung zu geben und gleichzeitig an 
den Arbeitsmarkt heranzuführen. Die Teilnehmer 
sollen – laut BMAS Bekanntmachung FIM – einen 
Beitrag zum Gemeinwesen leisten, die Grundregeln 
des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland ken-
nenlernen und auch Sprachkenntnisse erwerben 
können. Die Arbeitsgelegenheiten dienen damit 
nicht unmittelbar der Eingliederung in Arbeit und 
sind auch nicht Teil einer Eingliederungsvereinba-
rung, wie sie im SGB II besteht. Wir sind überzeugt, 
dass sich weit mehr Asylbewerber für die angebote-
nen 100.000 Arbeitsgelegenheiten interessieren wer-
den als Plätze zur Verfügung stehen, so dass eine 
Auswahl unter Interessenten erforderlich sein wird. 
Wir sind zudem der Überzeugung, dass Integration 
besser gelingt, wenn sie auf der Grundlage von Frei-
willigkeit erfolgt.  

Art. 4 Nr. 4 IntG-E: Verpflichtende Integrations-
kursteilnahme 

Mit § 5b AsylblG-E werden Möglichkeiten geschaf-
fen, Asylsuchende zur Teilnahme an einem Integra-
tionskurs zu verpflichten und die Leistungen zu kür-
zen, wenn sie trotz Verpflichtung an einem Integrati-
onskurs nicht teilnehmen. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Der Deutsche Caritasverband tritt seit langem dafür 
ein, Integrationsangebote auch für Asylsuchende zu 
öffnen. Die Erfahrungen aus der Beratungsarbeit für 
die Teilnahme an einem Integrationskurs zeigen, 
dass solche Angebote in aller Regel gerne und frei-
willig in Anspruch genommen werden. Vor diesem 
Hintergrund besteht aus Sicht des Deutschen Cari-
tasverbandes keine Notwendigkeit, eine Grundlage 
für Sanktionen bei Nichtteilnahme zu schaffen, noch 
bevor genügend Angebote zur Verfügung stehen. Wie 
die oft monatelangen Wartezeiten zeigen, bleibt die 
Zahl tatsächlich erreichbarer Angebote derzeit weit 
hinter dem Bedarf zurück. 

Art. 5 Nr. 3 IntG-E: Wohnsitzregelung 

Laut Gesetzentwurf soll künftig zur Vermeidung in-
tegrationshemmender Segregation – ins-besondere in 
Ballungsräumen bei Schutzberechtigten aus humani-
tären, politischen oder völkerrechtlichen Gründen 
sowie den Familienangehörigen, die sich nicht in 
Ausbildung befinden, nicht studieren oder ihren Le-
bensunterhalt nicht vollständig selbst decken kön-
nen, die Wohnsitznahme durch Wohnsitzzuweisung 
erfolgen. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Mit dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichts-
hofes vom 01.03.2016 in den verbundenen Rechtssa-
chen Alo und Osso, C-443/14 und C-444/14 hat der 
EuGH entschieden, dass hinsichtlich des Ziels, die 
konzentrierte Ansiedlung sozialhilfeabhängiger 
Drittstaatsangehöriger in bestimmten Gebieten und 
die Entstehung sozialer Brennpunkte mit ihren nega-
tiven Auswirkungen auf die Integration zu verhin-
dern und Drittstaatsangehörige mit besonderem In-
tegrationsbedarf an einen bestimmten Wohnort zu 
binden, eine Wohnsitzauflage ausnahmsweise dann 
zulässig sei, also nicht gegen Artikel 33 der Qualifi-
kationsrichtlinie (EU/2011/95) verstoße, wenn Perso-
nen, die internationalen Schutz genießen, in stärke-
rem Maße mit Integrationsschwierigkeiten konfron-
tiert sind als andere Drittstaatsangehörige, die Sozi-
alhilfe beziehen. Laut EuGH bedarf es also eines er-
höhten Integrationsbedarfs im Vergleich zu der Situ-
ation, in der sich Drittstaatsangehörige befinden, die 
sich aus anderen Gründen in einem EU-Mitgliedstaat 
aufhalten. 

Die Gesetzesbegründung zum Entwurf des Integrati-
onsgesetzes führt zum Vergleich mit anderen Grup-
pen von Ausländer/innen aus, dass Drittstaatsange-
hörige, die sich aus humanitären, politischen oder 
völkerrechtlichen Gründen in Deutschland aufhalten 
und ihren Lebensunterhalt nicht selbst decken kön-
nen, anders als beispielsweise Arbeitsmigrant(in-
nen)en oder Familiennachzügler, ihre Einreise und 
ihren Aufenthalt nicht planen und vorbereiten. Ihre 
Voraussetzungen hinsichtlich Sprache, Qualifikation 
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und Motivation unterscheiden sich wesentlich von 
denen anderer zugewanderter Drittstaatsangehöriger. 
Auch sollen sie seltener über berufliche oder persön-
liche Kontakte verfügen zu Menschen, die bereits 
fest im Bundesgebiet integriert sind. Um Letzteres zu 
kompensieren, versuchen Schutzsuchende vielfach 
Angehörige der Familie oder Mitglieder ganz be-
stimmter Communities aufzusuchen, weil sie sich 
durch die persönlichen Kontakte eine Erleichterung 
dabei erhoffen, in der neuen Umgebung Fuß zu fas-
sen. Dies ist ein maßgeblicher Grund für die starke 
Binnenwanderung innerhalb der Europäischen 
Union und das gezielte Aufsuchen bestimmter Staa-
ten und Regionen. Integrationserfolge entstehen ge-
rade auch durch zwischenmenschliche Kontakte mit 
Personen, die aus dem selben Herkunftsland stam-
men oder zur Familie gehören, da sie auch zu psy-
chischer und sozialer Stabilität der Schutzsuchen-
den beitragen können.  

Andere, nicht aus humanitären Gründen aufhältige 
Personen, können je nach konkreter Situation ähnli-
che Integrationsbedarfe aufweisen wie Schutzbe-
rechtigte, werden aber von der Regelung nicht er-
fasst. Dies ist nicht in allen Fällen damit zu begrün-
den, dass sie die Bundesrepublik wieder verlassen 
und damit als Adressaten einer Wohnsitzauflage 
ausscheiden.  

Die rechtliche Zulässigkeit der Wohnsitzzuweisung 
ist vor diesem Hintergrund sehr sorgfältig zu über-
prüfen. Rechtliche Bedenken ergeben sich auch dar-
aus, dass sich weder der EuGH noch der EGMR bis-
lang zu dem 4. Zusatzprotokoll der EMRK geäußert 
haben, dass das Recht auf Freizügigkeit menschen-
rechtlich verbürgt. Es ist nicht ohne Weiteres er-
sichtlich, ob sich ein Eingriff in dieses Recht mit der 
Begründung des EuGH rechtfertigen ließe. 

Politisch kann es durchaus wünschenswert sein, 
eine weitere Ansiedlung in Ballungsräumen mit 
Wohnraumproblemen und/oder einem problemati-
schen Arbeitsmarkt zu verhindern. Allerdings gilt 
auch hier, dass Zwang wohl weniger bewirken wird 
als Freiwilligkeit. Besser wäre es, die Ansiedlung in 
Städten und Regionen, die von Zuwanderung profi-
tieren können, durch Anreize zu fördern und der Ge-
fahr von Segregation in den Ballungsgebieten früh-
zeitig durch Maßnahmen einer integrativen Stadtent-
wicklung entgegenzuwirken. Richtig ist, dass die 
Verfügbarkeit von Wohnraum, der Zugang zum Ar-
beitsmarkt und der Erwerb der deutschen Sprache 
erheblich zur Integration beitragen. Darüber hinaus 
findet Integration aber in den Wohnquartieren, in 
den Nachbarschaften, im sozialen Miteinander statt. 
„Ländliche Räume“ sind ohnehin schon dünn besie-
delt, urbane Zentren können wegen fehlender Infra-
strukturen nur schwer erreicht werden und Freizeit-
angebote sind nur in geringem Maße vorhanden. 
Schon heute werden deshalb Abwanderungstenden-
zen jüngerer Einheimischer deutlich und führen zu 
einem Prozess der „Peripherisierung“. In solchen 
Räumen ist eine soziale Integration nur schwer oder 
gar nicht möglich, weil es an einem gesellschaftli-
chen Leben fehlt oder dieses kaum zugänglich ist. In 

                                                 
1 http://www.caritas.de/magazin/kampagne/stadt-land-zukunft/plattform/  

strukturschwachen Räumen müsste deshalb die not-
wendige Infrastruktur durch entsprechende Förde-
rung geschaffen bzw. erhalten werden. Auch der 
Deutsche Caritasverband trägt durch vielfältige Initi-
ativen dazu bei, Perspektiven insbesondere in ländli-
chen Räumen zu entwickeln.1 

Wird eine Wohnsitzzuweisung dennoch in Betracht 
gezogen, so muss aus Sicht des Deutschen Caritas-
verbandes gewährleistet sein, dass eine solche nicht 
selbst zum Integrationshemmnis wird, sondern die 
für eine gelingende Integration zentralen Kriterien 
Berücksichtigung finden: Zugang zum Wohnungs-
markt, Erwerb der deutschen Sprache, Zugang zu 
(Aus)Bildungsstrukturen, Zugang zum Arbeitsmarkt 
und Ermöglichung des familiären Zusammenlebens. 
Dort, wo sich bereits integrationsfördernde Kontakte 
gebildet haben und wo integrationsfördernde Rah-
menbedingungen herrschen, darf eine Wohnsitzzu-
weisung nicht dazu führen, dass diese Strukturen 
wieder durchbrochen werden. Wie in der Gesetzes-
begründung erwähnt, sollten, wo möglich, bereits 
während des Asylverfahrens eingeleitete, erfolgver-
sprechende Integrationsschritte bewahrt werden. 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit muss eine 
Wohnsitzzuweisung in jedem Falle einer Befristung 
unterliegen. Ob eine dreijährige Befristung diesem 
Erfordernis genügt, ist sorgfältig zu prüfen.  

§ 12a Abs. 1 AufenthG-E 

Dieser Absatz soll die Verpflichtung zur Wohnsitz-
nahme im Land der Erstzuweisung im Asylverfahren 
oder des Aufnahmeverfahrens begründen. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Es ist zu begrüßen, dass diejenigen Personen von der 
Verpflichtung zur Wohnsitznahme ausgenommen 
sind, die selbst oder deren engste Familienangehöri-
gen durch die Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung, Ausbildung oder eines 
Studiums bereits einen wichtigen Beitrag zu ihrer In-
tegration leisten. Wünschenswert wäre in diesem 
Zusammenhang auch die Berücksichtigung weiterer 
Familienangehöriger, beispielsweise Geschwister 
und Eltern, denn die Erfahrung zeigt, dass durch den 
familiären Kontext die größten Chancen für die Ar-
beitsmarktintegration bestehen. 

Problematisch ist, dass im Regierungsentwurf nun 
eine Einschränkung hinzugekommen ist, die vor-
sieht, dass nicht jede Beschäftigung geeignet ist, die 
Verpflichtung zur Wohnsitznahme aufzuheben. Vo-
raussetzung ist vielmehr, dass es sich um eine sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem 
Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich 
handelt und dabei mindestens ein Einkommen in 
Höhe des monatlichen durchschnittlichen Bedarfs 
nach den §§ 20 und 22 des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch für eine Einzelperson (712 Euro) erzielt 
wird. Damit heben Minijobs und andere geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse die Verpflichtung zur 
Wohnsitznahme im Land der Erstzuweisung nicht 
auf. Diese Einschränkung ist sehr bedauerlich, da ge-
nau solche Beschäftigungsverhältnisse geeignet sind, 
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umfassendere Beschäftigungsverhältnisse anzubah-
nen und Einstiege in den regulären Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. Als solche arbeitsmarktpolitischen In-
strumente wurden geringfügige Beschäftigungen sei-
nerzeit ja auch bei anderen Personengruppen einge-
führt. 

§ 12a Abs. 2 AufenthG-E 

Absatz 2 soll eine Regelung schaffen, die es den Lan-
desbehörden im Falle prekärer und damit integrati-
onshemmender Wohnverhältnisse in Erstaufnahme-
einrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften er-
möglichen soll, Betroffene zur Sicherstellung der 
Wohnraumversorgung an einen anderen Ort zuzu-
weisen. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Es ist grundsätzlich richtig, dass die Landesbehör-
den eine Möglichkeit haben müssen, prekären 
Wohnverhältnissen abzuhelfen. Bei einer solchen 
Regelung muss allerdings zwingend gewährleistet 
sein, dass integrationspolitisch relevante Kriterien 
berücksichtigt werden. Hier ist insbesondere die 
Wahrung der Familieneinheit zu nennen.  

Im Unterschied zum Referentenentwurf soll eine 
Wohnsitzzuweisung nun innerhalb von sechs Mona-
ten mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere sechs 
Monate vorgenommen werden können. Der Referen-
tenentwurf sah dagegen eine Frist von einem Monat 
vor. Die für diese Änderung maßgeblichen Erwägun-
gen lässt die Gesetzesbegründung nicht erkennen. 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass eine Wohnsitz-
zuweisung mit zunehmendem Zeitablauf auch nach-
teilige Folgen für eine in Ansätzen bereits gelungene 
Integration zeitigen kann.  

§ 12a Abs. 3 AufenthG-E 

Diese Vorschrift soll auf Grundlage einer Prognose-
entscheidung hinsichtlich der Verfügbarkeit der für 
eine Integration wesentlichen Belange wie Wohn-
raum, Sprache und Arbeitsmarkt eine Wohnsitzzu-
weisung ermöglichen. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Auch in diesem Zusammenhang ist die Ermögli-
chung des familiären Zusammenlebens zu gewähr-
leisten. Die Familieneinheit ist eine wesentliche 
Grundlage für eine gelingende Integration Darüber 
hinaus bedarf es jedoch Prognosekriterien, die hin-
reichend bestimmt und geeignet sind, eine Prognose-
entscheidung überprüfen zu können und justitiabel 
zu machen. Denn gerade hinsichtlich einer solchen 
Prognoseentscheidung werden die Landesregierun-
gen nicht ermächtigt, Regelungen in einer Rechtsver-
ordnung zu treffen (vgl. § 12a Abs. 8 AufenthG-E). 
Die Prognosekriterien sollten bundeseinheitlich ge-
regelt und deshalb in das Gesetz mitaufgenommen 
werden. Auch in § 12a Abs. 3 AufenthG-E wurde die 
Frist für die Wohnsitzzuweisung gegenüber dem Re-
ferentenentwurf verlängert, ohne dass die Gesetzes-
begründung hierüber Aufschluss gibt. Diesbezüglich 
gilt das zu § 12a Abs. 2 AufenthG-E Gesagte.  

§ 12a Abs. 4 AufenthG-E 

§ 12a Abs. 4 AufenthG-E sieht vor, dass es Personen, 
die einer Verpflichtung zur Wohnsitznahme unter-
liegen, kein Wohnort zugewiesen wird, sondern ver-
boten wird, den Wohnsitz an einem bestimmten Ort 
zu nehmen, wenn zu erwarten ist, dass dort Deutsch 
als wesentliche Verkehrssprache genutzt wird. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Die hinter diesem Regelungsvorschlag stehende Be-
fürchtung, dass ohne Kontakt mit der Aufnahmege-
sellschaft sozialer und gesellschaftlicher Segregation 
Vorschub geleistet wird, ist verständlich. Die Caritas 
in Deutschland engagiert sich daher auf vielfältige 
Weise für ein gelingendes Zusammenleben von an-
sässiger Wohnbevölkerung und neu zugewanderten 
Menschen. Ein Zuzugsverbot in Ballungsgebiete be-
gegnet jedoch einer Reihe von rechtlichen und poli-
tischen Bedenken. So ist etwa zu berücksichtigen, 
dass Zuzugsbeschränkungen auch denjenigen politi-
schen Strömungen in Deutschland, die Schutzsu-
chende ablehnen, einen gesetzlichen Grund liefern, 
Wohnsitznahmen von Schutzsuchenden in bestimm-
ten Gebieten zu verhindern und damit erst zur Seg-
regation führen. 

§ 12a Abs. 5 AufenthG-E 

Absatz 5 sieht eine Korrekturmöglichkeit vor in Fäl-
len, in denen bereits wesentliche Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Integration geschaffen wurden 
und beinhaltet eine Härtefallregelung. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt ausdrücklich 
eine solche Regelung. Die in der Gesetzesbegrün-
dung genannten sonstigen Gründe unter § 12a Ab-
satz 5 Satz 1 Nr. 2 lit.c AufenthG-E, die zu vergleich-
baren unzumutbaren Einschränkungen für den Be-
troffenen führen können, sollten zur Klarstellung in 
den Gesetzestext mitaufgenommen werden. 

§ 12a Abs. 6 AufenthG-E 

Im Vergleich zum Referentenentwurf regelt Absatz 6 
nun die Behandlung nachziehender Familienmitglie-
der. Absatz 6 beinhaltet die Klarstellung, dass eine 
Verpflichtung oder Zuweisung nach § 12a auch für 
diese gilt. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Diese Regelung ist neu in den Gesetzentwurf hinein-
gekommen. Sie ist unter dem Gesichtspunkt der Fa-
milieneinheit folgerichtig. Zu begrüßen ist, dass die 
in Absatz 5 vorgesehene Korrekturmöglichkeit in 
Fällen, in denen bereits wesentliche Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Integration geschaffen wur-
den sowie die dort geregelte Härtefallregelung auch 
für nachziehende Familienmitglieder gelten sollen. 

§ 12a Abs. 7 AufenthG-E 

In § 12a Abs. 7 AufenthG-E wird geregelt, dass die 
Regelungen zur Wohnsitznahme (§ 12a Absätze 1 bis 
6) nicht für Ausländer gelten, deren Anerkennung 
als Asylberechtigter, Flüchtling oder subsidiär 
Schutzberechtigter oder dessen erstmalige Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22, 23 oder § 25 
Abs. 3 AufenthG vor dem 1. Januar 2016 erfolgte.  
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Im Referentenentwurf war vorgesehen, dass die Re-
gelung zur Wohnsitznahme nur für Ausländer gel-
ten, deren Aufenthaltserlaubnis nach Beschluss des 
Deutschen Bundestages zur Verabschiedung des IntG 
erteilt wurde. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Grundsätzlich ist eine Regelung hinsichtlich des 
Stichtages der Anwendbarkeit zu begrüßen, da damit 
in Zusammenhang mit der Befristung des Gesetzes 
(Art. 8 Abs. 5 IntG-E) ein klar umrissener Zeitrah-
men für die Anwendung einer Wohnsitzzuweisung 
bestimmt wird und danach die gesetzliche Regelung 
zur Wohnsitzzuweisung automatisch wieder außer 
Kraft tritt. Allerdings sollte die Geltungsfrist aus Ver-
hältnismäßigkeitsgründen auf deutlich unter drei 
Jahre verkürzt werden. 

Dass die Regelung rückwirkend ab Jahresbeginn gel-
ten soll, ist hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der 
Regelung kritisch zu sehen. Denn im Vertrauen auf 
das Recht auf freie Wohnortwahl können innerhalb 
eines halben Jahres bereits wesentliche Integrations-
schritte vollzogen worden sein. Vorzuziehen wäre 
der im Referentenentwurf vorgesehene Stichtag mit 
Verabschiedung dieses Gesetzes. 

Art. 5 Nr. 5 IntG-E: Niederlassungserlaubnis für an-
erkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge sowie Re-
settlementflüchtlinge  

Wie schon im Referentenentwurf vorgesehen, soll 
nach dem Regierungsentwurf künftig für anerkannte 
Flüchtlinge und Asylberechtigte eine unbefristete 
Niederlassungserlaubnis nur dann erteilt werden, 
wenn sie ihrerseits Integrationsleistungen erbracht 
haben. Dies soll zusätzliche Integrationsanreize 
schaffen. Unter Berücksichtigung der besonderen 
Lage der Flüchtlinge sollen daher die erforderlichen 
Bedingungen soweit wie möglich denjenigen ange-
glichen werden, die für andere Ausländer gelten, zu-
sätzlich soll die Lage im Herkunftsland berücksich-
tigt werden.  

Derzeit regelt § 26 Absatz 3 AufenthG, dass einem 
Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 erste 
Alternative AufenthG besitzt, eine Niederlassungser-
laubnis zu erteilen ist, es sei denn, das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge hat nach § 73 Absatz 
2a des Asylgesetzes mitgeteilt, dass die Vorausset-
zungen für den Widerruf oder die Rücknahme vor-
liegen.  

Der Referentenentwurf sah vor, dass auch bei aner-
kannten Flüchtlingen eine Niederlassungserlaubnis 
nur nach den Regelungen des § 9 AufenthG erteilt 
wird. Nach dem Regierungsentwurf soll die Sonder-
vorschrift in § 26 AufenthG für die Aufenthaltsver-
festigung von Flüchtlingen zwar erhalten bleiben, 
aber verschärft und in zwei verschiedene Gruppen 
unterteilt werden: 

Nach Abs. 3 Satz 1 wird ein Aufenthalt von fünf Jah-
ren vorausgesetzt. Zusätzlich muss der Lebensunter-
halt überwiegend gesichert sein sowie hinreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache vorhanden sein 
(Sprachniveau A2). Die Härtefallregelungen nach § 9 
Abs. 2 Satz 3 bis 6 AufenthG sollen entsprechend 

gelten. Demnach wäre auf den Nachweis der gefor-
derten Sprachkenntnisse und der Kenntnisse der 
Rechts- und Gesellschaftsordnung zu verzichten, 
wenn der Betreffende zur Teilnahme an einem Integ-
rationskurs nicht verpflichtet war oder auf Grund ei-
ner körperlichen, geistigen oder seelischen Krank-
heit oder wegen einer Behinderung gehindert war, 
diese Kenntnisse zu erwerben. Weiter wird auf die 
Lebensunterhaltssicherung verzichtet, wenn der Be-
treffende diese Voraussetzung auf Grund von Krank-
heit oder Behinderung nicht erfüllen kann. 

Nach Abs. 3 Satz 2 soll bei herausragender Integra-
tion wie bisher nach drei Jahren eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erhalten sein. Dazu muss die Le-
bensunterhaltssicherung weit überwiegend gesichert 
sein sowie die deutsche Sprache nach drei Jahren 
beherrscht werden (Sprachniveau C1).  

Bewertung und Handlungsbedarf 

Der Deutsche Caritasverband kritisiert die Ver-
schlechterungen für die Erlangung eines dauerhaften 
Aufenthaltsrechts für Flüchtlinge. Für eine Nieder-
lassungserlaubnis wie bisher nach drei Jahren wird 
nach Einschätzung des Deutschen Caritasverbandes 
nur noch eine äußerst geringe Personenanzahl in Be-
tracht kommen, da der Erwerb des geforderten 
Sprachniveaus C 1 innerhalb von drei Jahren nur 
wenigen gelingt und besonders für eine Person, die 
gleichzeitig den Lebensunterhalt sichern muss, aus-
gesprochen schwierig ist.  

Die Situation von Flüchtlingen unterscheidet sich 
grundlegend von der anderer Aufenthaltsberechtig-
ter, wie zum Beispiel Arbeitsmigrant(inn)en. Letz-
tere können sich bereits vor ihrer Ankunft in 
Deutschland auf ihre Integration vorbereiten, indem 
sie die deutsche Sprache erlernen und sich auf die 
Voraussetzungen für eine Integration einstellen. 
Auch aus diesem Grund ist es geboten, bei den An-
forderungen für die Erlangung einer Niederlassungs-
erlaubnis zwischen humanitär Aufenthaltsberechtig-
ten einerseits und anderen Aufenthaltsberechtigten 
andererseits zu unterscheiden. Der Gesetzgeber hat 
anerkannte Flüchtlinge hinsichtlich der Aufenthalts-
verfestigung im Jahr 2005 Asylberechtigten gleichge-
stellt, um auch anerkannten Flüchtlingen die Per-
spektive für eine dauerhafte Lebensplanung in 
Deutschland zu eröffnen. Einerseits wurde eine Wi-
derrufsmöglichkeit für den Flüchtlingsstatus vorge-
sehen, wenn die Verhältnisse im Herkunftsland sich 
nach Anerkennung grundlegend und unumkehrbar 
geändert hatten. Andererseits sollte bei Nichtvorlie-
gen der Widerrufsgründe zügig nach drei Jahren ein 
dauerhafter, unbefristeter Aufenthalt erteilt werden. 
Es sind keine Gründe ersichtlich oder vorgetragen, 
warum diese Regelung nicht mehr sachgerecht sein 
soll. Flüchtlinge werden auch als Schutzbedürftige 
bezeichnet, weil sie als Verfolgte oder Kriegsflücht-
linge großen Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt 
waren. So wird von Experten angenommen, dass 
mindestens ein Drittel der in Deutschland ankom-
menden Flüchtlinge traumatische Erlebnisse erlitten 
hat. Insbesondere für Traumatisierte ist jedoch eine 
dauerhafte Bleibeperspektive von besonderer Bedeu-
tung. 



Ausschussdrucksache 18(11)681  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  153 

Bei anerkannten Flüchtlingen handelt es sich um 
eine Personengruppe, die eine auf Dauer angelegte 
Schutzzusage und Bleibeperspektive erhalten hat. 
Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist auch 
nach internationalem Flüchtlingsrecht eine dauer-
hafte Lösung für Menschen, die vor Verfolgung flie-
hen mussten. Dem entspricht die rechtliche Absiche-
rung ihres Aufenthalts durch eine Niederlassungser-
laubnis. Die hierdurch geschaffene Aufenthaltssi-
cherheit fördert außerdem zusätzlich die Integration. 
Die Schwächung und Infragestellung dieser Rechts-
position sendet daher das falsche Signal. 

Im Vergleich zum Referentenentwurf ist der Regie-
rungsentwurf differenzierter und macht bei der Le-
bensunterhaltssicherung Abstriche. Dennoch fordert 
der Deutsche Caritasverband, von der geplanten Re-
gelung Abstand zu nehmen. Integration in Ausbil-
dung und Arbeit braucht Zeit, zumal bislang keine 
ausreichende Zahl nach Zielgruppen differenzierter 
Integrationsangebote zur Verfügung steht. Es soll 
zwar die überwiegende Sicherung des Lebensunter-
halts für den Erwerb der Niederlassungserlaubnis 
reichen. Das wäre nach der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zu § 104a AufenthG dann der Fall, 
wenn das eigene Einkommen trotz zusätzlicher öf-
fentlicher Mittel überwiegt. Anerkannte Flüchtlinge, 
die ohne Vorbereitung und meist ohne Kenntnisse 
der deutschen Sprache einreisen und zunächst ein 
Asylverfahren durchlaufen müssen, stehen aber bei 
der Arbeitsmarktintegration vor besonderen Heraus-
forderungen und werden es oft nicht schaffen, inner-
halb von 3 bzw. 5 Jahren ein Einkommen in der ge-
forderten Höhe zu erzielen. Schon das Bemühen um 
eine wirtschaftliche und sprachliche Integration 
muss deshalb nach Erfüllung der Voraufenthaltszeit 
für die Aufenthaltsverfestigung ausreichen 

Wird die Regelung wie geplant eingeführt, muss zu-
mindest die Situation von Familien besonders be-
rücksichtigt werden. Anerkannte Flüchtlinge mit 
Kindern können vielfach nicht ohne Unterstützung 
allein für ihre Familie aufkommen. Insofern unter-
scheiden sie sich nicht von deutschen Beschäftigten 
im Niedriglohnsektor. Daher sollte im Gesetz zumin-
dest festgeschrieben werden, dass Personen, die Fa-
milien zu versorgen haben, nicht schlechter gestellt 
werden als Alleinstehende (siehe Vorschlag unten).  

Weiter ist eine Regelung notwendig, die die beson-
deren Härten, denen Flüchtlinge ausgesetzt sind, mit 
berücksichtigt. Der Regierungsentwurf sieht zwar ei-
nen Verweis auf die allgemeine Härtefallregelung in 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 bis 6 vor; diese ist aber nicht aus-
reichend. So haben beispielsweise anerkannte 
Flüchtlinge, die in hohem Alter nach Deutschland 
gekommen sind, faktisch keine Möglichkeit, eine 
Aufenthaltsverfestigung in Form einer Niederlas-
sungserlaubnis zu erhalten, da insbesondere die 
überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts für 
Personen im Rentenalter nahezu ausgeschlossen sein 
dürfte. Die Regelung des § 9 Abs. 2 sieht lediglich 
Ausnahmen vor für Personen, die wegen einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung die Voraussetzungen nicht erfüllen 
können. Eine analoge Anwendung auf Personen, die 

                                                 
2 Vgl. BayVGH, Beschl. v.29.8.2008, 19 C 08.1994 

aufgrund ihres Alters keiner Erwerbstätigkeit mehr 
nachgehen oder die Familienangehörige pflegen und 
daher den Lebensunterhalt nicht sichern können, ist 
nicht möglich2.  

Vorschlag:  

§ 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 2. Halbsatz wird gestrichen 
und ersetzt durch: 

Von den Voraussetzungen des Absatz 3 Satz 1 Nr. 3, 
4 und 5 wird abgesehen, wenn der Ausländer sie we-
gen einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit, einer Behinderung, aus Altersgründen o-
der aus Gründen der Pflege eines Familienangehöri-
gen nicht erfüllen kann. 

Bei der Berechnung der Sicherung des überwiegen-
den Lebensunterhalts ist der Bedarf bzw. der Unter-
halt für andere Familienangehörige nicht zu berück-
sichtigen. 

Art. 5 Nr. 6 und 7 IntG-E: Integrationskursteil-
nahme 

§ 44a AufenthG soll dahingehend geändert werden, 
dass künftig Asylbewerber mit Bleibe-perspektive 
und Geduldete nicht nur wie bisher zu Integrations-
kursen zugelassen werden, sondern dass sie zur Teil-
nahme auch verpflichtet werden können (§ 44a Abs. 
1 S. 1 Nr. 4 AufenthG-E). 

Weiter sollen Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlin-
gen und subsidiär Geschützte, die wegen vorhande-
ner einfacher Sprachkenntnisse bisher von der Teil-
nahmepflicht ausgenommen sind, zur Teilnahme 
verpflichtet werden können (§ 44a Abs. 1 S. 7 Auf-
enthG-E). 

Außerdem soll der Anspruch auf Teilnahme am In-
tegrationskurs statt wie bisher auf zwei Jahre auf ein 
Jahr befristet werden (§ 44 Abs. 2 AufenthG-E). 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Die genannten Gruppen haben derzeit Zugang zu In-
tegrationskursen, sofern ausreichend Plätze zur Ver-
fügung stehen. Der Gesetzgeber will nun deren In-
tegration durch eine Teilnahmepflicht und eine Ver-
kürzung von Rechtsansprüchen fördern. Derzeit ver-
zögert sich aber die Teilnahme an den Kursen oder 
unterbleibt ganz, nicht wegen fehlender Pflicht-er-
füllung, sondern wegen fehlender Kursplätze. Es 
steht kein ausreichendes Kursangebot zur Verfü-
gung: monatelange Wartezeiten sind keine Aus-
nahme. Sowohl das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge als auch die Arbeitsagentur stellen fest, 
dass das Interesse von Geflüchteten an Sprachkursen 
enorm groß ist und dass die zur Verfügung stehen-
den Kapazitäten trotz Erhöhung des Angebotes bei 
weitem nicht ausreichend sind. Bevor es zu weiteren 
Verpflichtungen kommt, müsste daher zunächst das 
Angebot deutlich ausgebaut werden. 

Art. 5 Nr. 4 und Nr. 8 IntG-E: Duldung für Auszubil-
dende und anschließende Aufenthaltserlaubnis 

Nach geltendem Recht kann gem. § 60a Abs. 2 S. 4 
AufenthG eine Duldung für eine Ausbildung für ein 
Jahr erteilt werden. Sie ist dann im Regelfall bis zum 
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Ende der Ausbildung zu verlängern. Wird die Aus-
bildung erfolgreich abgeschlossen, kann eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 18a AufenthG erteilt werden. 

§ 60a Abs. 2 S. 4 bis 6 AufenthG sollen nun dahinge-
hend geändert werden, dass eine Duldung für eine 
Ausbildung für die gesamte Ausbildungsdauer zu er-
teilen ist. Sie wird zur Arbeitssuche für ein halbes 
Jahr verlängert.  

In § 18 a AufenthG soll ein Abs. 1a eingefügt wer-
den, wonach Personen mit einer Duldung nach § 60a 
Abs. 2 S. 4 AufenthG nach erfolgreichem Abschluss 
einer Ausbildung und der Aufnahme einer der Qua-
lifikation entsprechenden Tätigkeit eine Aufenthalts-
erlaubnis erhalten. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Das Ziel, mehr Rechtssicherheit für den Aufenthalt 
während einer Ausbildung zu schaffen und das Ver-
fahren zu vereinfachen,3 teilt der Deutsche Caritas-
verband. Die geplante Duldung für den gesamten 
Zeitraum der Ausbildung macht es für Arbeitge-
ber/innen planbarer, dass der Auszubildende bis 
zum Ende der Ausbildung in Deutschland bleibt. 
Dieser Zugewinn an Rechtssicherheit ist aus Sicht 
sowohl der Auszubildenden als auch der Ausbil-
dungsbetriebe zu begrüßen.  

Wünschenswert wäre es, bei Aufnahme einer Aus-
bildung statt einer Duldung eine Aufenthalts-erlaub-
nis zu erteilen. Mit dem Zuwanderungsgesetz von 
2004, den Bleiberechtsregelungen der Innenminister-
konferenzen und den zuletzt 2015 geänderten gesetz-
lichen Bleiberechtsregeln sollte jeweils die Zahl der 
Dauergeduldeten gesenkt werden. Gem. § 25 Abs. 5 
S. 2 AufenthG soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden, wenn die Abschiebung für 18 Monate aus-
gesetzt ist. Dennoch wird nun eine Duldung mit je 
nach Ausbildungsdauer 2 oder sogar 3 Jahren Lauf-
zeit eingeführt. Damit entwickelt sich die Duldung, 
die gerade kein Aufenthaltstitel ist (vgl. § 4 Auf-
enthG), immer mehr zu einer Art „Ersatz-Aufent-
haltserlaubnis“ zweiter Klasse. Um den Unterschied 
zwischen Aufenthaltserlaubnis und Duldung nicht 
weiter zu verwischen, wäre es auch aus rechtsdog-
matischen Gründen besser, den Betroffenen eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. 

Auch in Zeiten eines Fachkräftemangels kann die 
Arbeitssuche länger als 6 Monate dauern. Daher 
sollte die Zeit der Arbeitssuche nach der Ausbildung 
wie bei § 16 Abs. 3 AufenthG ein Jahr und nicht le-
diglich sechs Monate betragen. 

Der Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis bei Auf-
nahme einer ausbildungsadäquaten Tätigkeit wird 
vom Deutschen Caritasverband begrüßt. 

§ 18a Abs. 1b AufenthG-E, wonach die Aufenthalts-
erlaubnis bei Straffälligkeit widerrufen wird, er-
weckt den Anschein, die ehemals geduldeten Perso-
nen neigten verstärkt zu Kriminalität. Der Deutsche 
Caritasverband hält die bereits bestehenden allge-
meinen Regelungen zum Widerruf und zum Verlust 
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des Aufenthaltstitels wegen Straffälligkeit für ausrei-
chend und plädiert dafür, diese Neuregelung zu un-
terlassen. 

Art. 5 Nr. 9 f. IntG-E: Verpflichtungserklärung  

§ 68 Abs. 1 AufenthG wird dahingehend geändert, 
dass eine Verpflichtungserklärung nur für einen 
Zeitraum von fünf Jahren gilt. Für Altfälle gilt eine 
Übergangsregelung, wonach bei bereits abgelaufener 
5-Jahresfrist die Verpflichtung mit Ablauf des Mo-
nats nach Inkrafttreten des Gesetzes endet (§ 68a 
AufenthG-E). 

Es soll geregelt werden, dass die Verpflichtungser-
klärung nicht durch Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach Kapitel 2 Abschnitt 5 oder durch Zuer-
kennung der Asylberechtigung oder Flüchtlingsei-
genschaft erlischt. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Bisher müssen diejenigen, die eine solche Verpflich-
tungserklärung abgegeben haben, bis zur Ausreise 
des Ausländers, für den sie sich verpflichtet haben, 
haften. Diese Regelung ist ursprünglich für den ab-
sehbaren Aufenthalt von Besucher/innen oder Au 
Pair konzipiert. Bei Familienangehörigen von 
Flüchtlingen, die dauerhaft über ein Aufnahmepro-
gramm unter der Maßgabe einer Verpflichtungserklä-
rung einreisen, bedeutet das eine Haftung auf unbe-
stimmte Zeit. Die Befristung ist vor diesem Hinter-
grund zu begrüßen. Wünschenswert wäre eine kür-
zere Frist. Der Deutsche Caritasverband schlägt eine 
Frist von einem Jahr vor. Dabei dient Kanada als 
Vorbild, das im Rahmen von privat finanzierten re-
settlement-Aufnahmen (Private Sponsorship of Refu-
gees Program) die finanzielle Verpflichtung des Ver-
pflichtungsgebers derart befristet. 

Gemäß Nr. 68.1.1.1 der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zum Aufenthaltsgesetz (AVwV) erstreckt 
sich die Dauer der Verpflichtung vom Beginn bis zur 
Beendigung des Aufenthalts des Ausländers oder bis 
zur Erteilung eines Aufenthaltstitels für einen ande-
ren Aufenthaltszweck. 

Rechtlich eindeutig sind Fälle, in denen die Ände-
rung des Aufenthaltszwecks angenommen wird, 
bspw. in Fällen, wenn etwa nur der Arbeitgeber, der 
Studienplatz oder die Au Pair-Gastfamilie gewech-
selt wird, denn dann geht auch das Bundesverwal-
tungsgericht davon aus, dass der Verpflichtungsge-
ber nicht mehr herangezogen werden kann (vgl. 
BVerwG -1 C 33.97- 24.1.1998). Die Frage, ob die 
asylrechtliche Statusentscheidung eine solche Ver-
änderung des Aufenthaltszwecks zur Folge hat, 
wurde bislang noch nicht höchstrichterlich entschie-
den und ist deshalb bislang sehr umstritten. Der Ge-
setzgeber versucht nun hier eine Klarstellung zu er-
reichen. Ziel ist es zu vermeiden, dass im Rahmen 
von Landesaufnahmeprogrammen aufgenommene 
Personen ausschließlich zum Zwecke der Entlastung 
der Familienangehörigen einen Asylantrag stellen. 
Denn im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme 
hatte sich eine solche Praxis entwickelt. Die Angehö-
rigen der Verpflichtungsgeber verbanden damit die 
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Hoffnung, dass mit asylrechtlicher Statusanerken-
nung ein Aufenthaltszweckwechsel eintreten könnte 
und damit die Verpflichtung zur Lebensunterhaltssi-
cherung entfallen würde. Um der Notwendigkeit ei-
ner solchen Praxis allerdings wirksam entgegenzu-
treten bedarf es nach Auffassung des Deutschen 
Caritasverbandes einer deutlicheren und damit zeit-
lich früheren Entlastung der Verpflichtungsgeber. 
Die Frist sollte sich daher, wie oben ausgeführt, an 
der Befristung des Programms in Kanada orientieren 
und ein Jahr betragen. Gründe für eine längere Frist 
erschließen sich aus dem Gesetzentwurf nicht. Die 
Gesetzesbegründung lässt auch offen, weshalb hier 
eine Frist von fünf Jahren als erforderlich betrachtet 
wird. 

Bedenklich ist, dass der Verpflichtungsgeber nun-
mehr auch für die Versorgung im Krankheitsfalle 
und bei Pflegebedürftigkeit voll haften soll, obwohl 
im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme bereits 
die Bundesländer dazu übergegangen waren, diese 
Kosten nicht von den Verpflichtungsgebern zurück-
zufordern. Hier wäre aus Sicht des Deutschen Cari-
tasverbandes eine Klarstellung notwendig, dass 
diese Kosten künftig von den Ländern getragen wer-
den. Insbesondere bei einer angedachten Verpflich-
tung zur Kostenerstattung auf fünf Jahre können an-
sonsten existenzgefährdende Forderungen auf die 
Verpflichtungsgeber zukommen. 

Art. 5 Nr. 13 IntG-E: Ordnungswidrigkeit mit feh-
lender Meldung über einen Ausbildungsabbruch 

Die neue Duldung zum Zweck der Ausbildung er-
lischt, wenn die Ausbildung nicht betrieben oder ab-
gebrochen wird. Wird die Ausbildung nicht betrie-
ben oder abgebrochen, ist der Ausbildungsbetrieb 
verpflichtet, dies und die notwendigen Angaben zur 
Person unverzüglich der zuständigen Ausländerbe-
hörde mitzuteilen (§ 60a Abs. 2 S. 7 ff AufenthG-E). 
Tut er dies nicht, droht ein Bußgeld von bis zu 
30.000 Euro (§ 98 Abs. 2b i.V.m. Abs. 5 AufenthG-E). 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Für ausbildungswillige Betriebe ist die Ausbildung 
von Geduldeten auch mit der neuen Regelung noch 
mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbun-
den. Wird eine Ausbildung abgebrochen, ist dies vor 
allem für den Ausbildungsbetrieb mit erheblichen 
Nachteilen verbunden, der Ressourcen ohne das er-
wünschte Ergebnis investiert hat. Es ist deshalb 
nicht zielführend, den Betrieben nun noch die be-
schriebene Meldepflicht mit Bußgeldandrohung auf-
zuerlegen.  

Um das auch von Seiten der Arbeitgeber angemahnte 
Ziel, für Geduldete den Zugang zu einer Ausbildung 
zu verbessern, nicht in Frage zu stellen, sollte die 
neue Bußgeldvorschrift unterbleiben.  

Art. 6 Nr. 5 IntG-E: Anhörung durch andere Behör-
den 

Der Regierungsentwurf sieht im Vergleich zum Refe-
rentenentwurf nun zusätzlich auch einige neue Re-
gelungen im Asylgesetz vor. So soll im Rahmen des 
§ 24 AsylG ein neuer Absatz 1a aufgenommen wer-
den. Dieser räumt dem Bundesamt die Möglichkeit 
ein, die Anhörung im Rahmen des Asylverfahrens 

vorübergehend von einer anderen Behörde durch-
führen zu lassen, wenn eine große Anzahl von Aus-
ländern gleichzeitig um Asyl nachsucht.  

Bewertung und Handlungsbedarf 

Grundsätzlich sind Maßnahmen zu begrüßen, die es 
dem Bundesamt ermöglichen, einen Rückstau von 
Asylanträgen schneller zu bearbeiten. Der Hinweis 
in Absatz 1a Satz 3, dass die Bediensteten bei der 
Anhörung keine Uniform tragen dürfen, lässt jedoch 
unterschiedliche Schlüsse zu. Zum einen dient er 
dazu, Schutzsuchenden in einer äußeren Form in 
der Anhörung gegenüberzutreten, die es vermeidet, 
Erinnerungen an Erlebnisse mit autoritären Regimen 
hervorzurufen, dies berücksichtigt die Gefahr einer 
Retraumatisierung. Zum anderen legt die Regelung 
auch nahe, dass Behördenangehörige Anhörungen 
durchführen könnten, die aufgrund ihrer regulären 
Tätigkeit im Interessenkonflikt mit den Erfordernis-
sen im Rahmen einer Anhörung stehen könnten. 
Dies wäre beispielsweise denkbar im Falle einer 
möglichen Übertragung der Anhörung auf die Bun-
despolizei oder auf Grenzschutzbehörden. Hier 
sollte deshalb klargestellt werden, welche Behörden 
konkret gemeint sind. 

Art. 6 Nr. 7 IntG-E: Unzulässige Asylanträge 

Der neue § 29 AsylG soll künftig die möglichen 
Gründe einer Unzulässigkeit eines Asylantrages re-
geln, die dort in einem Katalog zusammengefasst 
werden. Dazu zählen nun auch Gründe, aus denen 
bislang ein Antrag als unbeachtlich betrachtet 
wurde. Der bisherige § 27a AsylG soll aufgehoben 
werden.  

Bewertung und Handlungsbedarf 

Die Regelung ist vermutlich dem Erfordernis der 
Rechtsvereinheitlichung geschuldet, da das Europa-
recht unbeachtliche Asylanträge nicht kennt. Der Ge-
setzesbegründung lässt sich die Motivation hinsicht-
lich der mit der Regelung verbundenen Abschaffung 
unbeachtlicher Asylanträge nicht entnehmen. 

§ 29 Abs. 1 Nr. 4 AsylG-E: Unzulässigkeit bei Auf-
nahmebereitschaft eines sonstigen Drittstaates 

Der Regierungsentwurf sieht in § 29 Absatz 1 Nr. 4 
vor, dass ein Asylantrag unzulässig ist, wenn ein 
Staat, der kein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
und bereit ist, die Antrag stellende Person wieder 
aufzunehmen, als sonstiger Drittstaat gemäß § 27 be-
trachtet wird. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Diese Regelung deutet darauf hin, dass sie dem Euro-
päischen Konzept des ersten Asylstaates entlehnt ist 
(Art 33 i.V.m. Art. 35 Asylverfahrensrichtlinie; 
2013/32/EU), das den Mitgliedstaaten erlaubt, auch 
im Falle von anderweitig ausreichender Schutzge-
währung im Drittstaat einen Asylantrag als unzuläs-
sig zu betrachten. 

Problematisch ist jedoch der Wortlaut, der sich im 
Regierungsentwurf des Integrationsgesetzes wieder-
findet. Nach dem Wortlaut der Regelung soll es al-
lein darauf ankommen, dass sich der Drittstaat zur 
Rücknahme der Flüchtlinge bereit erklärt und der 
Drittstaat als sonstiger Drittstaat betrachtet wird.  
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Danach könnten gegebenenfalls Menschen ohne in-
haltliche Prüfung ihres Asylantrags in Staaten, die 
nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union sind 
und die auch nicht als „sichere Drittstaaten“ aner-
kannt sind, abgeschoben werden. Gleichzeitig könn-
ten die hohen Hürden für die Einstufung von Staaten 
als „sichere Drittstaaten“ umgangen werden. Eine 
solche Regelung wäre weder mit dem Recht auf Asyl 
des Grundgesetzes noch mit flüchtlingsrechtlichen 
Vorgaben in Einklang zu bringen, da diese eine indi-
viduelle und unvoreingenommene Prüfung von 
Asylverfahren im Einzelfall erfordern. Mit einer sol-
chen Regelung könnte die Möglichkeit entstehen, 
Asylsuchende ohne inhaltliche Prüfung ihres An-
trags in Nicht-EU-Länder abzuschieben. 

Wenn von der Übernahme des europäischen Kon-
zepts des ersten Asylstaates in deutsches Recht nicht 
gänzlich abgesehen werden soll, so müsste zumin-
dest eine klarstellende Gesetzesformulierung ge-
wählt werden. 

Vorrangprüfung 

Der Entwurf der Bundesregierung für eine Verord-
nung zum Integrationsgesetz sieht vor, die Vorrang-
prüfung, der Asylbewerber und Geduldete für 15 
Monate unterliegen, in Bezirken mit unterdurch-
schnittlicher Arbeitslosigkeit befristet aufzuheben (§ 
32 Abs. 5 Nr. 3 BeschV-E). Welche Bezirke dies sind, 
soll in einer Anlage zur BeschV festgehalten werden. 

Bewertung und Handlungsbedarf 

Grundsätzlich begrüßt der Deutsche Caritasverband 
die hemmende Wirkung der Vorrangprüfung für die 
Integration in den Arbeitsmarkt einzuschränken. Die 
geplante nur regionale Aufhebung der Vorrangprü-
fung führt jedoch zu Ungerechtigkeiten. Legt man 
bundesweite Prozentzahlen zugrunde, führt dies 
dazu, dass eher strukturschwache Regionen und 
große Teile der östlichen Bundesländer ausgenom-
men wären. Das wäre besonders für Asylbewerber, 
die dort zugewiesen wurden, problematisch. Diese 
Einschränkung sollte daher unterbleiben und die 
Vorrangprüfung bundesweit ausgesetzt werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)674 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 15. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

UNHCR Deutschland 

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines 
Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

UNHCR hatte Anfang Mai 2016 auf Einladung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie 
des Bundesministeriums des Innern zum Referenten-
entwurf für ein Integrationsgesetz Stellung genom-
men. Nach dem Kabinettsbeschluss in Meseberg 
wurde in den Deutschen Bundestag ein Gesetzesvor-
schlag eingebracht, der in einigen Punkten Verände-
rungen gegenüber dem Referenten-entwurf vorsieht. 
Vor diesem Hintergrund hat UNHCR seine Stellung-
nahme zu den Vorschlägen aktualisiert. 

Die mit den beiden geplanten Rechtsakten ausweis-
lich der Begründung des ursprünglichen Entwurfs 
vorrangig verfolgte Zielsetzung der Bundesregierung, 
„eine schnelle Integration nach Deutschland kom-
mender Flüchtlinge zu ermöglichen“, ist sowohl in 
Artikel 34 der Genfer Flüchtlingskonvention1 als 
auch in Artikel 34 der Richtlinie 2011/95/EU2  ver-
ankert und berührt mithin wesentliche Aspekte der 
Arbeit und des Mandates von UNHCR.  

UNHCR wird sich im Rahmen der nachfolgenden 
Kommentierung auf einige zentrale Regelungen be-
schränken, wie die geplanten Regelungen zur Wohn-
sitzzuweisung, zur Aufenthaltsverfestigung und zur 
Befristung der Verpflichtungserklärung sowie die 
erst nach der Befassung mit dem Referentenentwurf 
eingefügten Änderungen im Asylverfahren, insbe-
sondere die Neuregelungen zur Unzulässigkeit von 
Asylanträgen.  

Allgemeine Erwägungen 

Deutschland hat in den vergangenen Jahren bei der 
Aufnahme großer Zahlen von Schutzsuchenden und 
Flüchtlingen Beachtliches geleistet.  

Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Auf-
nahme von Flüchtlingen und Schutzbedürftigen in 

                                                 
1 Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1953 II S. 559.  
2 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates des über Normen für die Anerkennung von Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, L 337/9. 

Deutschland nach wie vor von einer anhaltend gro-
ßen Welle der Hilfsbereitschaft gekennzeichnet ist. 
Die in den letzten Monaten auf allen Ebenen – von 
den freiwilligen Helfern in den Gemeinden bis hin 
in die politische Spitze der Bundesregierung – im-
mer wieder demonstrierte Offenheit für die Auf-
nahme von Flüchtlingen beruht dabei maßgeblich 
auf dem Verständnis, dass ein Großteil der Men-
schen, die als Schutzsuchende ins Land gekommen 
sind, einen besonderen Hintergrund haben: Als 
Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung geflohen 
sind, sich nicht ohne Gefahr für ihre grundlegenden 
Menschenrechte in ihren Heimatländern aufhalten 
zu können. Sie genießen somit keinen wirksamen 
Schutz ihres Heimatstaates, sondern benötigen inter-
nationalen Schutz durch einen Aufnahmestaat.  

Dieser Hintergrund von Krieg und Verfolgung und 
der damit verbundene Verlust des Schutzes durch 
den Heimatstaat ist der Grund für verschiedene spe-
zielle Regelungen in Bezug auf Flüchtlinge, z.B. hin-
sichtlich der Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels und dessen Geltungsdauer, des 
Rechts auf Familiennachzug, des Arbeitsmarktzu-
gangs oder des Zugangs zu Sozialleistungen. UNHCR 
möchte alle politischen Akteure in Deutschland bit-
ten, dieses Grundverständnis, das eine unverzicht-
bare Grundlage für die flüchtlingsfreundliche Hal-
tung der Gesellschaft bildet, auch weiterhin aufrecht 
zu erhalten und nicht durch einzelne restriktive 
Maßnahmen abzuschwächen.  

In der Konsequenz bedeutet dies aus Sicht von UN-
HCR auch, dass sich ein geplantes Integrations-ge-
setz stärker am Gedanken des Förderns als des For-
derns orientieren sollte. Im Mittelpunkt eines ge-
planten Integrationsgesetzes sollte nicht die Einfüh-
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rung von Sanktionen zur Durchsetzung von Integra-
tionsmaßnahmen, sondern die Schaffung und der 
Ausbau effizienter Integrationsangebote und Integra-
tionsanreize stehen. In diesem Zusammenhang be-
grüßt UNHCR, dass der Arbeitsmarktzugang durch 
Wegfall der Vorrangprüfung für bestimmte Fälle er-
leichtert wird. 

Mit Blick auf die an verschiedenen Stellen des Ge-
setzentwurfes vorgesehenen Leistungskürzungen für 
Asylsuchende und international Schutzberechtigte, 
sofern diese die an sie gestellten Integrationserwar-
tungen aus Sicht der Bundesregierung nicht oder 
nicht hinreichend erfüllen, ist zu berücksichtigen, 
dass Sozialleistungen allenfalls innerhalb enger ver-
fassungs- und europarechtlicher Grenzen abgesenkt 
werden können, da sie der Absicherung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums dienen. Insoweit 
wäre bei jeder Absenkung unter das allgemein übli-
che Niveau zu prüfen, inwieweit jeweils das vermin-
derte Leistungsniveau dennoch dem Anspruch der 
Menschenwürdegewähr-leistung gerecht wird.  

Zudem sollte die Integration von Flüchtlingen drei 
Aspekte in den Blick nehmen: die wirtschaftliche, 
die rechtliche und die soziale Integration.3 Insbeson-
dere der Aspekt der sozialen Integration erfordert 
breitgefächerte Angebote und Maßnahmen des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens, die durch ent-
sprechende gesetzliche Regelungen noch stärker als 
im vorliegenden Gesetzentwurf gefördert und unter-
mauert werden könnten.  

Auch regt UNHCR an, die von den geplanten Neure-
gelungen betroffenen Flüchtlinge und Schutzberech-
tigten selbst in stärkerem Maße an der Ausgestaltung 
und Umsetzung des Integrations-prozesses zu betei-
ligen. Dies könnte die bedarfsgerechte Ausgestaltung 
von Integrationsangeboten, mit denen sich die Be-
troffenen identifizieren können, fördern und wäre 
somit der beste Garant für einen erfolgreichen Integ-
rationsverlauf. 

Geplante Regelungen zur Wohnsitzzuweisung 
(§ 12a AufenthG-E) 

UNHCR möchte in den folgenden Anmerkungen vor 
allem einige grundsätzliche Fragen mit Blick auf die 

                                                 
3 Local Integration: An under-reported solution to protracted refugee situations, New Issues in International Refugee Research 
– Research Paper No. 158, UNHCR – June 2008, S. 1.  
4 Artikel 26 GFK: Jeder vertragschließende Staat wird den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in seinem Gebiet befinden, das 
Recht gewähren, dort ihren Aufenthalt zu wählen und sich frei zu bewegen, vorbehaltlich der Bestimmungen, die allgemein 
auf Ausländer unter den gleichen Umständen Anwendung finden. 
5 Rechtssachen C‑443/14 und C‑444/14: ECLI:EU:C:2016:127. 
6 Artikel 33 Richtlinie 2011/95/EU: Die Mitgliedstaaten gestatten die Bewegungsfreiheit von Personen, denen internationaler 
Schutz zuerkannt worden ist, in ihrem Hoheitsgebiet unter den gleichen Bedingungen und Einschränkungen wie für andere 
Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten. 
7 Art 2 ZP4/EMRK: 
1. Jede Person, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und ihren 
Wohnsitz frei zu wählen. 
[...] 
3. Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer de-
mokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer. 
 4. Die in Absatz 1 anerkannten Rechte können ferner für bestimmte Gebiete Einschränkungen unterworfen werden, die 
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt sind. 

Vereinbarkeit einer Wohnsitzzuweisung mit völker- 
und europarechtlichen Normen aufwerfen. Insbeson-
dere ist hervorzuheben, dass ein Eingriff in die 
Wohnsitzfreiheit sowohl auf gesetzgeberischer Ebene 
als auch bei der Anwendung der Regelungen auf den 
Einzelfall einer sorgfältigen Rechtfertigung bedarf, 
auch im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit. 

Grundsatz der freien Wahl des Wohnsitzes: Aus-
gangspunkt einer gesetzlichen Regelung zur Wohn-
sitzzuweisung stellt der Grundsatz der Freiheit der 
Wohnsitzwahl dar. Dieser ist in mehreren völker- so-
wie europarechtlichen Verträgen verankert.  

Für Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskon-
vention (GFK) ist Artikel 26 GFK4 zu beachten. Da-
nach gilt der Grundsatz, dass Flüchtlinge, die sich 
rechtmäßig im jeweiligen Aufnahmestaat befinden, 
das Recht haben, den Wohnsitz frei zu wählen. 
Durch den EuGH5 wurde klargestellt, dass über Arti-
kel 33 der Richtlinie 2011/95/EU6 auch für subsidiär 
Schutzberechtigte der Grundsatz der freien Wohn-
sitzwahl gilt. Nach Artikel 2 Absatz 1 des 4. Zusatz-
protokolls der EMRK7 hat jede Person, die sich recht-
mäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, das 
Recht, dort ihren Wohnsitz frei zu wählen. 

Beschränkung nur im Ausnahmefall: Beschränkun-
gen sind nur in den aufgrund der jeweiligen Vor-
schriften zulässigen, eng begrenzten Fällen als Aus-
nahme vom Grundsatz der freien Wahl des Wohnsit-
zes möglich.  

Die im vorliegenden Gesetzesentwurf durch die 
Wohnsitzzuweisung erfassten Personen sind solche 
mit einem Aufenthaltstitel nach §§ 22, 23 sowie 25 
(1) bis (3) AufenthG, die keiner sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung nachgehen oder eine Aus-
bildung oder ein Studium absolvieren. Es handelt 
sich also um Personen, die ihren Lebensunterhalt 
nicht vollständig selbst decken können.  

Auch wenn das gesetzgeberische Ziel integrationspo-
litisch formuliert ist, sollte dennoch beachtet wer-
den, dass durch diese Regelung der Sozialleistungs-
bezug des betroffenen Personenkreises an eine Be-
dingung geknüpft wird, nämlich an die Wohnsitz-
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nahme an bestimmten Orten. In diesem Zusammen-
hang möchte UNHCR noch einmal auf Artikel 23 
GFK8 bzw. Artikel 29 der Richtlinie 2011/95/EU9 
hinweisen, die mit Blick auf die Bedingungen der 
Auszahlung der Sozialhilfe eine Gleichbehandlung 
mit eigenen Staatsangehörigen vorsehen. Eine Ab-
weichung von einer Gleichbehandlung ist nur in 
sehr eng begrenzten Ausnahmefällen überhaupt 
möglich, nämlich dann, wenn sich die der Ein-
schränkung unterworfene Gruppe und die eigenen 
Staatsange-hörigen im Hinblick auf das gesetzgeberi-
sche Ziel nicht in einer vergleichbaren Lage befin-
den.  

Schaffung von Integrationsmöglichkeiten: UNHCR 
möchte betonen, dass entscheidend für die Aussich-
ten auf eine erfolgreiche Integration ebenso wie für 
die Verhältnismäßigkeit eines mit dem Ziel der In-
tegrationsförderung begründeten Eingriffs in die 
freie Wohnsitzwahl ist, dass vor Ort in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht hinreichende Integrations-
möglichkeiten bestehen und integrationsfördernde 
Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, zu de-
nen in jedem Einzelfall der konkrete Zugang gewähr-
leistet sein muss. Daher sollte der Schwerpunkt auf 
der Schaffung entsprechender Angebote für alle Be-
troffenen liegen.  

Sicherstellung der Verhältnismäßigkeit: Überdies 
möchte UNHCR darauf hinweisen, dass die Auswir-
kungen einer Wohnsitzzuweisung auf die Betroffe-
nen genau in den Blick zu nehmen sind und in je-
dem Einzelfall die Verhältnismäßigkeit einer Zuwei-
sung sicherzustellen ist, um einen Eingriff in das 
Recht auf Wohnsitzfreiheit im jeweiligen Einzelfall 
aus Integrationsgründen rechtfertigen zu können. 

In diesem Zusammenhang ist zu fragen, ob die der-
zeit in § 12a Abs. 5 AufenthG vorgesehenen Mög-
lichkeiten, einen Antrag auf Aufhebung der Wohn-
sitzzuweisung zu stellen, diesem Grundsatz gerecht 
werden. Damit wird nämlich vorgesehen, einzelfall-
bezogene Aspekte nur auf Antrag zu berücksichtigen 
anstatt die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die 
Wohnsitzfreiheit jeweils vor Erteilung einer entspre-
chenden Auflage anhand der Umstände des Einzel-
falls zu prüfen. Gerade die auf Grundlage der Be-
stimmung geltend zu machenden Ausnahmetatbe-
stände zu familiären Gesichtspunkten sind Beispiele 
für Aspekte, die bereits in der originären Entschei-
dung über eine Wohnsitzzuweisung berücksichtigt 
werden sollten. Zudem wäre es wichtig eine gesetzli-
che Regelung dahingehend zu treffen, dass in der 
originären Entscheidung auch die besonderen Be-
dürfnisse spezifischer Gruppen von international 
schutzbedürftigen Personen berücksichtigt werden, 
beispielsweise die alleinerziehender Elternteile oder 
traumatisierter Personen. Zudem sollten bei einer 

                                                 
8 Artikel 23 GFK: Die vertragschließenden Staaten werden den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in ihrem Staatsgebiet auf-
halten, auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge und sonstigen Hilfeleistungen die gleiche Behandlung wie ihren eigenen 
Staatsangehörigen gewähren. 
9 Artikel 29 Richtlinie 2011/95/EU: 1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Personen, denen inter-nationaler Schutz 
zuerkannt worden ist, in dem Mitgliedstaat, der diesen Schutz gewährt hat, die notwendige Sozialhilfe wie Staatsangehörige 
dieses Mitgliedstaats erhalten. 
2. Abweichend von der allgemeinen Regel nach Absatz 1 können die Mitgliedstaaten die Sozialhilfe für Personen, denen der 
subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, auf Kernleistungen beschränken, die sie im gleichen Umfang und unter den-
selben Voraussetzungen wie für eigene Staatsangehörige gewähren. 

Zuweisungsentscheidung systematisch auch Aspekte 
der sozialen Integration beachtet werden, und nicht 
erst, wenn diese als außergewöhnliche Härte einer 
Zuweisungsentscheidung entgegen-gehalten werden 
können.  

Ferner ist zu bedenken, dass insbesondere die 
Rechtswahrnehmung lediglich auf Antrag einer vor-
herigen eingehenden Information der Betroffenen be-
darf. Diese Information ist für die Rechtswahrneh-
mung umso bedeutender als normalerweise im Ver-
waltungsrecht einem Eingriff in eine Rechtsposition 
eine Anhörung oder Gelegenheit zur Stellungnahme 
vorausgehen würde. 

Schließlich sei noch betont, dass die Konzeption ei-
ner ausnahmsweisen Berücksichtigung von Gesichts-
punkten zur Vermeidung von außergewöhnlichen 
Härten einen anderen Prüfungsmaßstab darstellt als 
der einer umfassenden Verhältnismäßigkeitsprüfung. 

Bei der derzeit für § 12a Abs. 1 AufenthG-E vorge-
schlagenen Regelung ist für Verhältnismäßigkeits-er-
wägungen kein Raum, da die Zuweisung per Gesetz 
eintritt, indem die bestehende Zuweisung in ein 
Land für das Asylverfahren auf der Grundlage des 
EASY-Systems für drei weitere Jahre festgeschrieben 
wird. Für individuelle integrationsbezogene Aspekte 
bietet die EASY-Zuweisung keine Berücksichti-
gungsmöglichkeiten.   

UNHCR möchte ferner darauf hinweisen, dass die 
Umsetzung der Regelung zu zeitlichen Verzögerun-
gen und Rechtsunsicherheit führen kann, welche die 
Betroffenen erheblich belasten könnte. In diesem Zu-
sammenhang ist zu berücksichtigen, dass nach der 
gesetzlichen Konzeption eine Vielzahl von Folge-
rechten an die Ausstellung des Aufenthaltstitels an-
knüpfen, die so lange nicht wahrgenommen werden 
können, wie der Aufenthaltstitel noch nicht ausge-
stellt wurde. 

Zusammenfassend regt UNHCR an, vorrangig hinrei-
chende und räumlich angemessen verteilte Integrati-
onsangebote zu schaffen und diese durch entspre-
chende Beratungsangebote den Schutz-berechtigten 
nahezubringen, um deren Integration zu fördern. 

Sollte an einem Konzept der Wohnsitzzuweisung 
festgehalten werden, sollte in den betreffenden Ver-
waltungsverfahren sichergestellt werden, dass diese 
so ausgestaltet werden, dass  sie keine unangemes-
sene Belastung für die Betroffenen darstellen und 
alle relevanten Aspekte von Anfang an hinreichend 
Berücksichtigung finden. 

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Integrati-
onsperspektiven und konkreten Integrations-ange-
bote den Umständen des Einzelfalls gerecht werden, 
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um den Eingriff in die freie Wohnsitzwahl rechtferti-
gen zu können.   

Überdies sollte erwogen werden, weitere Ausnah-
men von der Wohnsitzzuweisung gesetzlich zu re-
geln, um Aspekte der sozialen Integration und be-
sondere Bedürfnisse, die im Einzelfall bestehen kön-
nen, hinreichend berücksichtigen zu können. 

Geplante Regelungen zur Aufenthaltsverfestigung 
(§ 26 AufenthG-E) 

Mit der geplanten Neufassung des § 26 Abs. 3 Auf-
enthG zum Erwerb einer Niederlassungserlaubnis für 
in Deutschland anerkannte Flüchtlinge rückt der Ge-
setzgeber den Nachweis faktischer Integrationsleis-
tungen deutlich in den Vordergrund. Der Ablauf ei-
ner bestimmten Voraufenthaltszeit soll nicht länger 
eine hinreichende Voraussetzung für die Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis bei anerkannten 
Flüchtlingen sein, sondern diese zusätzlich von der 
Erfüllung bestimmter wirtschaftlicher, sozialer und 
sprachlicher Integrationswartungen abhängen. Es ist 
aus Sicht von UNHCR allerdings zweifelhaft, ob 
diese Integrationsanforderungen der besonderen Si-
tuation von Flüchtlingen und subsidiär Schutzbe-
rechtigten durchgehend gerecht werden. Insbeson-
dere bestehen  Bedenken, dass Flüchtlinge mit be-
sonderen Bedürfnissen, die die vom Gesetzgeber ge-
forderten Integrationsleistungen beispielsweise auf-
grund Krankheit, einschließlich aufgrund der Folgen 
schwerer Traumatisierung, Alter oder Behinderung 
nicht oder nicht in angemessener Zeit erfüllen kön-
nen, langfristig oder sogar dauerhaft vom Zugang zu 
einem unbefristeten Aufenthaltstitel ausgeschlossen 
bleiben, obwohl gerade diese Menschen die Sicher-
heit eines dauerhaften Aufenthaltstitel besonders 
brauchen. Dies würde sich integrationspolitisch 
nachteilig auswirken.  

Verlängerung der Wartezeit auf Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis für Asylberechtigte und aner-
kannte Flüchtlinge: Gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 Auf-
enthG-E kann im Falle herausragender Integrations-
leistungen, die insbesondere durch die weit über-
wiegende Lebensunterhaltssicherung und das Be-
herrschen der deutschen Sprache (Sprachniveau C1) 
nachgewiesen werden, gegebenenfalls bereits deut-
lich früher als bisher ein Anspruch auf Erteilung ei-
ner Niederlassungserlaubnis entstehen, da bei der 
Berechnung der in diesem Falle unveränderten War-
tefrist von drei Jahren anders als unter der gegenwär-
tigen Regelung die Dauer des vorangegangenen Asyl-
verfahrens einbezogen wird. Dies ist im Grundsatz 
zu begrüßen, wobei die hierfür vom Gesetzgeber ge-
forderten außergewöhnlichen Integrationsleistungen 
allerdings nur von einer Minderheit der in Deutsch-
land anerkannten Flüchtlinge zu erfüllen sein dürf-
ten.  

                                                 
10 BT-Drs. 15/420.  
11 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 
29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as 
Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted (OJ L 304/12 
of 30.9.2004), 28 January 2005, verfügbar unter dem Link: http://www.refworld.org/docid/4200d8354.html [accessed 3 May 
2016], S. 36 - Comment on Article 24 (1).  

In allen anderen Fällen hingegen verlängert sich die 
Wartefrist von Flüchtlingen auf Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis auf fünf (statt bisher drei) 
Jahre, wobei die Dauer des vorangegangenen Asyl-
verfahrens ebenfalls berücksichtigt werden soll.  

Die Verlängerung der Wartezeit widerspricht dem 
Gedanken einer integrationspolitisch sinnvollen 
schnellen Klärung der Perspektive und der aufent-
haltsrechtlichen Situation von Flüchtlingen, die vom 
Gesetzgeber bei Erlass des Zuwanderungsgesetzes 
ausdrücklich gewollt war. Insbesondere intendierte 
der Gesetzgeber bei Erlass des Zuwanderungsgeset-
zes, mit dem die obligatorische Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis an Flüchtlinge mit dreijähri-
gem Voraufenthalt unter der einzigen Bedingung des 
Fortbestandes der Schutzbedürftigkeit eingeführt 
wurde, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlin-
gen die „Perspektive für eine dauerhafte Lebenspla-
nung in Deutschland ermöglichen.“10 Durch die Ver-
längerung der Wartezeit auf einen unbefristeten Auf-
enthaltstitel hingegen, wird möglicherweise ein eher 
integrationshemmendes Signal gesetzt. UNHCR geht 
diesbezüglich davon aus, dass die mit der Erteilung 
eines unbefristeten Aufenthaltstitels verbundene 
Schaffung einer dauerhaften Lebensperspektive bes-
sere Rahmenbedingungen für ernsthafte Integrations-
bemühungen schafft als das fortbestehende Gefühl 
aufenthaltsrechtlicher Unsicherheit, und hat sich 
deshalb dafür ausgesprochen, Flüchtlingen unmittel-
bar nach ihrer Anerkennung, spätestens aber nach 
Ablauf der Gültigkeit des zuerst erteilten Aufent-
haltstitels einen unbefristeten Aufenthaltstitel zu ge-
währen.11  

Weitere Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis: Neben der verlängerten 
Wartezeit auf eine Niederlassungserlaubnis soll de-
ren Erteilung nach dem vorliegenden Entwurf nun-
mehr auch für anerkannte Flüchtlinge vom Vorlie-
gen weiterer Voraussetzungen abhängig gemacht 
werden, die teils in § 26 Abs. 3 AufenthG-E geregelt, 
teils dem Katalog der gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 Auf-
enthG allgemein für ausländische Staatsangehörige 
geltenden Erteilungsvoraussetzungen entnommen 
werden sollen. Hiernach müssten nunmehr auch an-
erkannte Flüchtlinge ihren Lebensunterhalt wenigs-
tens überwiegend selbständig decken können und 
über zumindest hinreichende deutsche Sprachkennt-
nisse (Niveau A2) verfügen, um nach fünfjährigem 
legalen Aufenthalt in Deutschland eine Niederlas-
sungserlaubnis beanspruchen zu können. Zudem 
soll die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis un-
ter anderem die Verfügbarkeit ausreichenden Wohn-
raumes sowie den Nachweis von Grundkenntnissen 
der Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie der Le-
bensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland 
erfordern.  

http://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
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Zwar sind somit die in § 26 Abs. 3 AufenthG-E nor-
mierten Anforderungen an Lebensunterhalts-siche-
rung und Sprachkenntnisse gegenüber den allgemein 
für ausländische Staatsangehörige geltenden Maßstä-
ben geringer. Als problematisch anzusehen ist dabei 
aber, dass die materiellen Voraussetzungen für die 
Erteilung der Niederlassungserlaubnis ausnahmslos 
für alle Flüchtlinge gelten sollen und im vorliegen-
den Entwurf nur unzureichende Ausnahmen für 
Flüchtlinge mit besonderen Bedürfnissen vorgese-
hen sind. Insofern enthält die nach § 26 Abs. 3 Satz 
1 Ziffer 5 AufenthG-E entsprechend anwendbare 
Vorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 2 ff. AufenthG zwar 
eine Klausel, derzufolge von dem in § 9 Absatz 2 
Satz 1 Ziffer 7 und 8 AufenthG geregelten Spracher-
fordernis und dem Nachweis von Grundkenntnissen 
der Rechts- und Gesellschaftsordnung abgesehen 
wird, wenn der Ausländer sie wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Be-
hinderung nicht erfüllen kann. Das Lebensunter-
haltserfordernis bleibt jedoch ebenso wie das Wohn-
raumerfordernis auch in diesen Fällen bestehen; zu-
dem scheint es nach der derzeitigen Formulierung 
des Gesetzentwurfes auch nicht möglich zu sein, 
dass Flüchtlinge eine Befreiung vom Spracherforder-
nis erlangen können, da dieses für die in Deutsch-
land anerkannten Flüchtlinge nicht in § 9 Absatz 2 
Satz 1 Ziffer 7 AufenthG, sondern speziell in § 26 
Abs. 3 Satz 1 Ziffer 4 AufenthG-E geregelt ist, auf 
den § 9 Abs. 2 Satz 2 ff. AufenthG jedoch nicht ver-
weist.  

Flüchtlinge mit besonderen Bedürfnissen werden 
mitunter bestimmte gesetzliche Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis (insbe-
sondere die überwiegend selbständige Lebensunter-
haltssicherung und das Erfordernis ausreichenden 
Wohnraumes) nicht erfüllen können oder benötigen 
dafür mehr Zeit. Sie wären deshalb nach der geplan-
ten Neuregelung dauerhaft vom Erwerb einer Nieder-
lassungserlaubnis ausgeschlossen oder müssten län-
gere Zeiträume ohne die feste Perspektive eines Dau-
eraufenthaltes bewältigen. Sie sollten nach Auffas-
sung von UNHCR neben ihrer ohnehin bereits 
schwachen wirtschaftlichen und sozialen Stellung in 
Deutschland nicht zusätzlich mit aufenthaltsrechtli-
cher Unsicherheit belastet werden. 

Spezifische Regelungen für subsidiär Schutzberech-
tigte: Mit Blick auf Personen, denen europarechtli-
cher subsidiärer Schutz gewährt wurde, sieht der 
vorliegende Gesetzentwurf keine Änderung der gel-
tenden Rechtslage vor. Somit bleibt es bei der bishe-
rigen Regelung des § 26 Abs. 4 Satz 4 AufenthG, die 
keinen Anspruch der Betroffenen auf eine Niederlas-
sungserlaubnis begründet, sondern deren Erteilung 
grundsätzlich in das Ermessen der Ausländerbehör-
den stellt und im übrigen vom Vorliegen der von al-
len Ausländern für eine Niederlassungserlaubnis zu 

                                                 
12 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 
29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as 
Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted (OJ L 304/12 
of 30.9.2004), 28 January 2005, verfügbar unter dem Link: http://www.refworld.org/docid/4200d8354.html [accessed 3 May 
2016], S. 36 – Comment on Article 20 (2).  
13 UNHCR-Position zur Begrenzung der Bindungswirkung der Verpflichtungserklärung im Rahmen der Programme der Bun-
desländer zur Aufnahme von Angehörigen in Deutschland lebender Syrer, UNHCR Vertretung in Deutschland – Juni 2015. 

erfüllenden Kriterien abhängig macht. Mit Blick da-
rauf, dass der Schutzbedarf subsidiär Schutzberech-
tigter sich nicht von dem von Flüchtlingen unter-
scheidet, hat sich UNHCR in der Vergangenheit für 
eine rechtliche Gleichstellung beider Personengrup-
pen ausgesprochen12. Daher sollten subsidiär Schutz-
berechtigte unter den gleichen Voraussetzungen wie 
Flüchtlinge Anspruch auf eine Niederlassungser-
laubnis haben.  

Zusammenfassend spricht sich UNHCR mit Blick 
auf die geplanten Neuregelungen zur Aufenthalts-
verfestigung dafür aus, die bisherige dreijährige War-
tezeit auf Erteilung einer Niederlassungs-erlaubnis 
beizubehalten.  

Darüber hinaus möchte UNHCR anregen, die bisher 
in § 26 Abs. 3 AufenthG für Flüchtlinge geregelten 
erleichterten Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis – namentlich den Verzicht 
auf die Erfordernisse der Lebensunterhaltssicherung, 
ausreichenden Wohnraums und ausreichender 
Sprachkenntnisse – in jedem Fall beizubehalten. Zu-
dem sollten die Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis an subsidiär Schutz-
berechtigte denen für anerkannte Flüchtlinge ange-
glichen werden.  

Zumindest sollte jedoch mit Blick auf die Regelung 
der Voraussetzungen für die Erteilung einer Nieder-
lassungserlaubnis erwogen werden, die Möglichkeit 
einer Kompensation fehlender wirtschaftlicher Vo-
raussetzungen durch andere Integrationsleistungen 
(beispielsweise soziales Engagement) vorzusehen 
und explizite und effektive Ausnahmeregelungen 
von den neu geregelten Erteilungsvoraussetzungen 
für Personengruppen mit besonderen Bedürfnissen 
vorzusehen.  

Geplante Regelungen zur Verpflichtungserklärung 
(§ 68 Aufenth-E) 

UNHCR hat sich in der Vergangenheit ausdrücklich 
für die Beibehaltung und Ausweitung von privat ge-
tragenen und finanzierten Aufnahmeprogrammen als 
einem zusätzlichen sicheren Zugangsweg für inter-
national schutzbedürftige Personen ausgesprochen 
und in diesem Zusammenhang Anregungen zur Be-
grenzung der Bindungswirkung der Verpflichtungs-
erklärung gegeben.13 Die nachfolgenden Erwägungen 
und Empfehlungen ergänzen die bisherigen Empfeh-
lungen.  

Mit der geplanten Neufassung des § 68 Abs. 1 Auf-
enthG sieht der Gesetzgeber nunmehr die grundsätz-
liche Befristung der Verpflichtungserklärung auf 
fünf Jahre vor. Zugleich regelt die Vorschrift jetzt ex-
plizit, dass eine vor Ablauf dieser Frist erfolgende 
Flüchtlingsanerkennung, Zuerkennung europarecht-
lichen subsidiären Schutzes oder Zuerkennung eines 
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sonstigen humanitären Aufenthaltstitels die Ver-
pflichtungswirkung nicht vorzeitig zum Erlöschen 
bringt.  

Zeitliche Befristung und Ende der Bindungswir-
kung: Die zeitliche Befristung der Verpflichtungs-
wirkung, die für die Betroffenen zu mehr Berechen-
barkeit und Vorhersehbarkeit der übernommenen 
Leistungsverpflichtung führt und dadurch den Kreis 
potentieller Verpflichtungsgeber deutlich vergrößern 
und die praktische Wirksamkeit der Vorschrift spür-
bar erhöhen könnte, ist grundsätzlich zu begrüßen.  

Angesichts des erheblichen Umfanges der mit der 
Abgabe der Verpflichtungserklärung übernommenen 
finanziellen Belastung erscheint der Zeitrahmen von 
fünf Jahren aus Sicht von UNHCR jedoch als sehr 
lang. Mit Blick auf die in anderen Ländern gewonne-
nen Erfahrungen mit privat finanzierten Aufnahme-
programmen hält UNHCR eine Frist von einem Jahr 
für angemessen.14  

Umfang der Verpflichtungswirkung: Mit der Abgabe 
der Verpflichtungserklärung erklärt der Verpflich-
tungsgeber gemäß § 68 AufenthG die Übernahme 
sämtlicher für die Sicherung des Lebensunterhalts 
erforderlicher Kosten einschließlich der Kosten für 
die Versorgung im Krankheits- oder Pflegefall. Insbe-
sondere die Kosten für Krankenbehandlung oder 
Pflege sind jedoch häufig unvorhersehbar und der 
Höhe nach unüberschaubar; sie können Verpflich-
tungsgeber unter Umständen in den wirtschaftlichen 
Ruin treiben. Aus diesem Grunde haben sich die 
meisten Bundesländer, die sich in der Vergangenheit 
an der Aufnahme von Flüchtlingen im Rahmen pri-
vat finanzierter Programme beteiligt haben, entschie-
den, die Krankheits- und Pflegekosten aus dem Ver-
pflichtungsumfang herauszunehmen. Um diese im 
Einzelfall gravierenden finanziellen Folgen künftig 
generell zu vermeiden, wäre aus Sicht von UNHCR 
eine umfassendere Lösung wünschenswert, die den 
im Rahmen einer privat erklärten Kostenübernahme 
eingereisten ausländischen Staatsangehörigen einen 
regulären Zugang zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung ermöglicht, um das Risiko von unabsehbaren 
Folgekosten aufgrund von Erkrankungen oder Pflege-
bedürftigkeit angemessen zu verteilen.  

Zusammengefasst begrüßt UNHCR die vorgeschla-
gene generelle Befristung der Bindungswirkung ei-
ner aufenthaltsrechtlichen Verpflichtungserklärung, 
spricht sich aber im Interesse einer angemessenen 
wirtschaftlichen Lastenverteilung gleichzeitig für 
eine deutliche Verkürzung der Verpflichtungswir-
kung aus. 

Darüber hinaus empfiehlt UNHCR, die Tragung der 
Kosten für eine eventuelle Krankenbehandlung oder 
Pflege der begünstigten Personen aus dem Umfang 
der zu übernehmenden Verpflichtung herauszuneh-
men und einer generellen Regelung zuzuführen. 

                                                 
14 UNHCR-Position zur Begrenzung der Bindungswirkung der Verpflichtungserklärung im Rahmen der Pro-gramme der Bun-
desländer zur Aufnahme von Angehörigen in Deutschland lebender Syrer, UNHCR Vertretung in Deutschland – Juni 2015, 
S. 3.  

Geplante Regelung unzulässiger Asylanträge (§ 29 
AsylG-E) 

Im derzeitigen Entwurf eines Integrationsgesetzes ist 
nunmehr zudem vorgesehen, eine neue Vorschrift 
zur Unzulässigkeit von Asylanträgen einzuführen, in 
der neben der Unzulässigkeit aufgrund der Regelun-
gen des Dublin-Verfahrens auch bei Vorliegen der 
Voraussetzungen der § 26a AsylG („Sichere Dritt-
staaten“) sowie § 27 AsylG („Anderweitige Sicher-
heit vor Verfolgung“) eine Ablehnung des Antrags 
als unzulässig vorgesehen werden soll. 

Europarechtskonformität der Regelungen: Die Mög-
lichkeit der Verweisung auf einen „sicheren Dritt-
staat“ oder einen sogenannten „ersten Asylstaat“ 
sind in der EU-Asylverfahrensrichtlinie (AsylVfRL, 
Richtlinie 2013/32/EU) vorgesehen. Im Vergleich zu 
den derzeitigen nationalen Regelungen, auf die auch 
in der geplanten Gesetzesänderung Bezug genom-
men wird, enthält die Richtlinie jedoch zusätzliche 
Voraussetzungen für die Anwendung dieser Kon-
zepte, die im nationalen Recht nicht oder nicht hin-
reichend abgebildet sind. Aus Sicht des UNHCR be-
dürfen einige der Vorgaben der Richtlinie einer wei-
teren Konkretisierung im nationalen Recht, um si-
cherzustellen, dass Personen nur dann auf Schutz 
und Aufenthalt in solchen Staaten verwiesen wer-
den können, wenn bestimmte Standards eingehalten 
werden. 

UNHCR möchte in diesem Zusammenhang auch da-
rauf hinweisen, dass es sich bei den Konzepten zum 
„ersten Asylstaat“ (Artikel 35 AsylVfRL) und zum 
„sicheren Drittstaat“ (Artikel 38 AsylVfRL) um opti-
onale Bestimmungen handelt, zu deren Umsetzung 
und Anwendung die EU-Mitgliedstaaten nicht ver-
pflichtet sind. Wenn allerdings diese Konzepte im 
nationalen Kontext Anwendung finden, sind die eu-
roparechtlichen Vorgaben zwingend zu beachten 
und als solche auch in den nationalen Umsetzungs-
normen zu reflektieren.  

In § 29 Abs. 1 Nr. 3 AsylG-E wird im Hinblick da-
rauf, unter welchen Bedingungen ein Staat als siche-
rer Drittstaat für einen Ausländer betrachtet werden 
kann auf § 26a AsylG Bezug genommen. Eine Umset-
zung der in Artikel 38 AsylVfRL vorgeschriebenen 
Kriterien findet nicht statt. Damit besteht die Gefahr, 
dass bei der Anwendung des Konzepts einzelne eu-
roparechtliche Voraussetzungen ungeprüft bleiben. 
Zusätzlich zu den höheren Anforderungen, denen 
ein Staat nach Artikel 38 AsylVfRL genügen muss, 
um als sicherer Drittstaat im Sinne des Europarechts 
gelten zu können, wäre es für eine europarechtskon-
forme Umsetzung des Konzepts notwendig, Kriterien 
festzulegen, nach denen – wie in Artikel 38 Abs. 2a) 
AsylVfRL vorgesehen – eine ausreichende Verbin-
dung zwischen dem Asylsuchenden Antragsteller 
und dem betreffenden Drittstaat besteht, so dass es 
aufgrund dieser Verbindung vernünftig erscheint, 
dass diese Person sich in diesen Staat begibt.  

Auch § 29 Abs. (1) Nr. 4 AsylG-E enthält mit dem 
Verweis auf § 27 AsylG und den darin festgelegten 
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Voraussetzungen für die Annahme einer anderweiti-
gen Sicherheit vor Verfolgung eine Bezugnahme ins 
nationale Recht. Eine Umsetzung des Artikels 35 
AsylVfRL und der darin enthaltenen Vorgaben zum 
anderweitigen Schutz, auf den ein Asylsuchender 
verwiesen werden kann, ist nicht vorgesehen, ob-
wohl auch in diesem Fall das Europarecht weitere 
Anforderungen an den Schutz in diesem „ersten 
Asylstaat“ stellt, als in § 27 AsylG bisher vorgese-
hen. Darüber hinaus wäre es aus Sicht von UNHCR 
wichtig, dass konkrete Kriterien ins Gesetz aufge-
nommen werden, nach denen bestimmt wird, wann 
ein anderweitiger Schutz in einem ersten Asylstaat 
als ausreichend angesehen werden kann. Zu diesen 
Kriterien gehören nach Auffassung von UNHCR un-
ter anderen auch ein legaler Aufenthalts-status, die 
Unterstützung von Personen mit besonderen Bedürf-
nissen, ein angemessener Lebens-standard, der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung und 
der Zugang zu Bildung.15 

Vorrangige Gesichtspunkte: Zudem ist aus Sicht des 
UNHCR zu beachten, dass die Familieneinheit in je-
dem Fall gewahrt bleiben muss. Befindet sich ein Fa-
milienmitglied in Deutschland oder einem anderen 
EU-Mitgliedstaat - entweder im Asylverfahren oder 
als bereits anerkannter international Schutzberech-
tigter - sollte daher der Asylantrag nicht unter Ver-
weisung an einen sicheren Drittstaat oder ersten 

Asylstaat als unzulässig abgelehnt werden, sondern 
vorrangig sichergestellt werden, dass diese Personen, 
mit Familienangehörigen, die sich bereits in einem 
EU-Mitgliedstaat befinden, zusammengeführt wer-
den können. Gleiches gilt für Bestimmungen zum 
Kindeswohl, insbesondere mit Blick auf den Schutz 
von unbegleiteten Minderjährigen. 

Zudem möchte UNHCR darauf hinweisen, dass die 
Anwendung der Konzepte des ersten Asylstaats so-
wie des sicheren Drittstaats nicht dazu führen sollte, 
dass andere Staaten in unverhältnismäßiger Weise 
für den Schutz von Flüchtlingen verantwortlich 
sind. 

Zusammenfassend spricht sich UNHCR dafür aus, 
dass bei Normierungen zur Unzulässigkeit von Asyl-
anträgen in Anwendung der Konzepte des ersten 
Asylstaates sowie sicheren Drittstaats die Vorgaben 
der EU-Asylverfahrensrichtlinie (RL 2013/32/EU) 
umgesetzt und dabei die weiteren notwendigen Kon-
kretisierungen der darin enthaltenen Anforderungen 
vorgenommen werden. 

Die Wahrung der Familieneinheit und die besonde-
ren Bestimmungen zum Schutz von unbegleiteten 
Minderjährigen sollten zudem vorrangig beachtet 
werden.  

 

 

 

  

                                                 
15 UNHCR: Legal considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey as part of the EU-Turkey 
Cooperation in Tackling the Migration Crisis under the safe third country and first country of asylum concept – 23. März 
2016; http://www.unhcr.org/56f3ec5a9.pdf. 
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Information für den Ausschuss 

Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS) 

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines 
Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst (Jesuit Refugee Ser-
vice, JRS) wurde durch die Gesellschaft Jesu (den Je-
suiten-Orden) 1980 angesichts der Not vietnamesi-
scher Boat People gegründet und ist heute als inter-
nationale Hilfsorganisation in mehr als 50 Ländern 
tätig. In Deutschland setzt sich der Jesuiten-Flücht-
lingsdienst für Abschiebungsgefangene ein, für Asyl-
suchende, für Flüchtlinge im Kirchenasyl, sog. „Ge-
duldete“ und für Menschen ohne Aufenthaltsstatus 
(„Papierlose“). Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind 
Seelsorge, Rechtshilfe und politische Fürsprache. 

Einige Elemente des genannten Gesetzentwurfes be-
treffen Themen, die zu diesem Arbeitsbereich des Je-
suiten-Flüchtlingsdienstes gehören. Vor diesem Hin-
tergrund erlauben wir uns, im Folgenden einige we-
nige Anmerkungen zu den vorgesehenen Regelungen 
zu machen. 

A. Artikel 4 - Änderung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes 

Der Gesetzentwurf erweitert die Regelungen des § 1a 
AsylbLG über Leistungskürzungen in einem uner-
träglichen Maße:  

Mit § 1a Abs. 4 Satz 2 – neu – werden die Leistungs-
kürzungen auch auf Menschen ausgedehnt, die zwar 
in einem anderen Mitgliedstaat oder Drittstaat einen 
Schutzstatus oder ein Aufenthaltsrecht erhalten ha-
ben, auf Grund der Lebensverhältnisse, denen sie 
dort ausgesetzt sind, dort aber nicht verbleiben 
konnten. Es ist aufenthaltsrechtlich hoch umstritten, 
ob diese Menschen in den bisherigen Aufnahmestaat 
abgeschoben werden dürfen. Diesen Streit nun 
durch die „Hintertür“ des Leistungsrechts zu Lasten 
der betroffenen Menschen lösen zu wollen, wird der 
Sache nicht gerecht.  

Ein neuer § 1a Abs. 5 AsylbLG sieht außerdem Leis-
tungskürzungen als Sanktionsmöglichkeiten für be-
stimmtes Fehlverhalten vor. Dies ist – zumindest so-
weit Asylsuchende betroffen sind – mit Europarecht 
nicht vereinbar. Art. 20 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2-4 RL 

2013/33/EU („Aufnahmerichtlinie“) regelt abschlie-
ßend die Fälle, in denen materielle Leistungen ent-
zogen oder gekürzt werden dürfen. Die Fälle des § 1a 
Abs. 5 Nrn. 1, 2 und 4 AsylbLG – neu – sind davon 
nicht erfasst. Die Vorschrift ist deshalb europarechts-
widrig.  

Die vorgesehenen Neuregelungen verstärken die 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 1a 
AsylbLG sogar noch. War schon bisher die Vorschrift 
zumindest restriktiv auszulegen, um einen Verfas-
sungsverstoß zu vermeiden, ufert sie nun mit den 
Verschärfungen aus, was die Zweifel an ihrer Ver-
einbarkeit mit Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG 
erhöht. In diesem Zusammenhang sei in Erinnerung 
gerufen, dass nach dem Bundesverfassungsgericht 
(Urt. v. 18.7.2012 – 1 BvL 10/10 -, Rn. 120) auch eine 
kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive 
in Deutschland es nicht rechtfertigen kann,  

„den Anspruch auf Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums auf die Siche-
rung der physischen Existenz zu beschränken. 
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 
1 GG verlangt, dass das Existenzminimum in je-
dem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein 
muss. Art. 1 Abs. 1 GG garantiert ein menschen-
würdiges Existenzminimum, das durch im Sozi-
alstaat des Art. 20 Abs. 1 GG auszugestaltende 
Leistungen zu sichern ist, als einheitliches, das 
physische und soziokulturelle Minimum umfas-
sendes Grundrecht.“  

Der Gesetzentwurf nimmt hierauf aber keine Rück-
sicht.  

Der neu eingefügte § 11 Abs. 4 AsylbLG – neu – 
führt dazu, dass gegen fast alle Leistungseinschrän-
kungen oder –entzüge mit dem Widerspruch oder 
der Klage zugleich ein Eilantrag gestellt werden 
muss, um die menschenwürdige Existenz der be-
troffenen Menschen zu sichern. Dies hat eine un-
sachgemäße und überflüssige Verkomplizierung des 
Verfahrens wie auch neue Belastungen vor allem für 
die Sozialgerichte zur Folge. 
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B. Artikel 5 – Änderungen des Aufenthaltsgesetzes 

Wohnsitzzuweisung für anerkannte Flüchtlinge 

Der Gesetzentwurf sieht einen neuen § 12a Auf-
enthG vor, der in seiner komplizierten Ausformulie-
rung ein Musterbeispiel für eine Vorschrift ist, die 
der Normenadressat nicht verstehen kann. Soweit 
diese Neuregelung dazu führt, dass Asylberechtigte 
i.S.d. Art. 16a Abs. 1 GG und anerkannte Flüchtlinge 
i.S.d. § 3 AsylG einer Wohnsitzzuweisung unterlie-
gen, ist dies mit Völkerrecht, namentlich der Genfer 
Flüchtlingskonvention, kaum vereinbar.  

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Wohn-
sitzzuweisung jedenfalls unverhältnismäßig, weil für 
das Erreichen des angegebenen Zwecks völlig unge-
eignet ist. Wenn, wie der neue § 12a Abs. 1 Satz 1 
AufenthG postuliert, das Ziel sein soll, die „nachhal-
tige Integration“ eines Ausländers „in die Lebensver-
hältnisse der Bundesrepublik Deutschland“ zu för-
dern, dann ist eine Wohnsitzzuweisung das voll-
kommen verkehrte Mittel. Eine Integration wird nur 
dann wirksam gefördert, wenn dem Betroffenen die 
freie Entscheidung des Wohnortes auf Grund einer 
eigenständigen Beurteilung seiner Chancen und 
Möglichkeiten etwa auf dem Arbeitsmarkt, in Bezug 
auf Bildung oder Ausbildung oder hinsichtlich der 
Möglichkeit einer Unterstützung durch Verwandte o-
der Freunde an einem bestimmten Ort offen steht. 
Staatliche Vorgaben hierzu sind mit dem Menschen-
bild des Grundgesetzes, das von einem frei verant-
wortlichen Individuum ausgeht, nicht vereinbar.  

Duldung für Berufsausbildung und Aufenthaltser-
laubnis für Beschäftigung 

Die Idee hinter der Neufassung des § 60 Abs. 2 Sätze 
4 ff. und der Einfügung der Absätze 1a und 1b in den 
§ 18a AufenthG, für die Aufnahme einer Berufsaus-
bildung eine Duldung und für die anschließende Be-
schäftigung eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
begrüßen wir sehr. Diese Regelungen könnten in 
mehreren Fällen positive Auswirkungen haben. Al-
lerdings schließen wir uns der Meinung der evange-
lischen und der katholische Kirche an, dass grund-
sätzlich die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für 
die Berufsausbildung vorzuziehen wäre. Zugleich re-
gen wir an, die übertrieben scharf sanktionsbewehr-
ten Mitteilungspflichten der Ausbildungsbetriebe 
noch einmal zu überdenken. 

Zeitliche Begrenzung der Verpflichtungserklärung 

Es ist auch zu begrüßen, dass die Neufassung des § 
68 Abs. 1 AufenthG eine zeitliche Begrenzung der 
Verpflichtungserklärung enthält. Allerdings sollte 
die nunmehr vorgesehene Dauer von fünf Jahren 
noch einmal überprüft und stark verkürzt werden, 
weil viele Verpflichtungsgeber damit überfordert 
sein könnten. Bedauerlich ist, dass nach dem geän-
derten § 68 Abs. 2 AufenthG die Verpflichtungen 
auch eingefordert werden sollen, wenn der begüns-
tigte Ausländer einen Asylantrag gestellt hat. Die 
Versorgung bedürftiger Asylsuchender ist zentrale 
Aufgabe des Staates und nicht auf Privatpersonen 
gleichsam abzuwälzen. Daher sollte diese Vorschrift 
noch einmal überprüft werden. Zumindest sollten 
die Kosten für medizinische Behandlung von der 
Verpflichtung ausgenommen werden. 

C. Artikel 6 - Änderungen des Asylgesetzes 

Anhörungen durch andere Behörden 

Ein neuer § 24 Abs. 1a AsylG soll es ermöglichen, 
dass bei einer großen Zahl von Asylsuchenden an-
dere Behörden als das eigentlich kompetente Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die 
Anhörungen durchführen. Eine solche Regelung 
wird der enormen Bedeutung, die die Anhörung für 
das Asylverfahren hat, nicht gerecht. Nur Behörden-
mitarbeitende, die wirklich über Erfahrung verfügen, 
sind in der Lage, Anhörungen durchzuführen, die 
die besondere Situation von gerade angekommenen 
Asylsuchenden berücksichtigen. Anderenfalls droht 
die Gefahr, dass wesentliche Tatsachen und Flucht-
gründe nicht vorgebracht werden können und des-
halb auch im späteren Asylverfahren unberücksich-
tigt bleiben. Die Zuständigkeit für die Durchführung 
von Anhörungen sollte daher in jedem Fall beim 
BAMF bleiben und dieses vor allem von überflüssi-
gen Aufgaben wie der routinemäßigen Widerrufsprü-
fung entlastet werden. 

Unzulässige Asylanträge 

Ein neu gefasster § 29 AsylG soll die Grundlage für 
die Abweisung von Asylanträgen als „unzulässig“ 
unter anderem in den Fällen schaffen, in denen die 
Voraussetzungen des § 26a AsylG („Sichere Dritt-
staaten“) oder § 27 AsylG („anderweitige Sicherheit 
vor Verfolgung“) als gegeben angesehen werden. 

Dabei werden aber Vorgaben aus der EU-Richtlinie 
2013/32/EU („Asylverfahrensrichtlinie“ - AsylVfRL) 
nicht ausreichend umgesetzt: 

 § 29 Abs. 1 Nr. 3 AsylG verweist für die Feststel-
lung, ob ein bestimmter Staat als „sicherer Dritt-
staat“ anzusehen ist, auf § 26a AsylG. Die letztge-
nannte Vorschrift ist nicht geändert worden, so 
dass die in Artikel 38 AsylVfRL enthaltenen Vor-
gaben nicht vollständig übernommen worden 
sind. So fehlt es etwa an den in Artikel 38 Abs. 
2a AsylVfRL vorgesehenen Kriterien dafür, wann 
eine Verbindung zwischen dem Asylsuchenden 
und dem Drittstaat besteht, die es vernünftig er-
scheinen lassen, dass die betroffene Person sich 
in den Drittstaat begibt.  

Dies hätte die Folge, dass ein Asylantrag wegen 
des Bezugs zu einem angeblich „sicheren“ Dritt-
staat als unzulässig abgewiesen werden könnte, 
obwohl nicht alle europarechtlichen Vorausset-
zungen hierfür erfüllt sind. 

 § 29 Abs. 1 Nr. 4 AsylG verweist für die Abwei-
sung eines Asylantrages als unzulässig wegen der 
Annahme einer „anderweitigen Sicherheit“ auf § 
27 AsylG. Artikel 35 AsylVfRL enthält jedoch 
schärfere Anforderungen an den Schutz im „ers-
ten Asylstaat“, als sie in der derzeitigen – und 
durch den Gesetzentwurf nicht geänderten – Fas-
sung des § 27 AsylG vorgesehen sind.  

Zudem fehlt es an konkreten Kriterien, wann der 
Schutz im ersten Asylstaat tatsächlich als ausrei-
chend angesehen werden kann. Ausgehend von 
der Interpretation der „ausreichenden Verfol-
gungssicherheit“ in einem „ersten Asylstaat“ 
durch den UNHCR kann ein Staat nur dann als 
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„sicher“ betrachtet werden, wenn die betroffene 
Person dort einen legalen Aufenthaltsstatus hätte, 
der auch den Zugang zu einem angemessenen Le-
bensstandard, zum Arbeitsmarkt, zu Bildung und 
medizinischer Versorgung sowie zur Hilfeleis-
tung bei besonderen Bedürfnissen sicherstellt. 

Da solche Kriterien bislang nicht im AsylG aufge-
führt werden, droht durch § 29 Abs. 1 Nr. 4 
AsylG die Abweisung eines Asylantrages als „un-
zulässig“ unter Verletzung von Europa- und Völ-
kerrecht. 

Im Übrigen sollte klarer geregelt werden, wie die Re-
gelvermutung der Verfolgungssicherheit im Einzel-
fall widerlegt werden kann.  

D. Abschließend: Zum Konzept der „Integration“ 

Insgesamt geht der Gesetzentwurf nicht ausreichend 
darauf ein, dass „Integration“ etwas anderes ist als 
die vollständige Anpassung der in Deutschland le-
benden Flüchtlinge und anderen Schutzberechtigten 
an die vorgegebenen Lebensverhältnisse in Deutsch-
land. Es dürfte inzwischen unstrittig sein, dass „In-
tegration“ auch Partizipation und weitestgehende in-
dividuelle Eigenständigkeit beinhalten muss. Diese 
Elemente bleiben aber im Gesetzentwurf unberück-
sichtigt. Im Gegenteil verhindern einzelne vorgese-
hene Regelungen – etwa zur Wohnsitzauflage – die 
Entwicklung von Eigenständigkeit, 

Im Übrigen wird außer Acht gelassen, dass zu einer 
erfolgreichen Integration auch die Ermöglichung des 

Familienlebens und damit auch des Familiennach-
zugs gehört. Die kürzlich vorgenommene Aussetzung 
des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtig-
ten ist integrationspolitisch unsinnig: Die Erwartung, 
dass die Betroffenen sich erst in die deutsche Auf-
nahmegesellschaft integrieren, um anschließend ihre 
Familienangehörigen nachzuholen, ist schlicht reali-
tätsfremd. Wenn man sich die vielen Menschen etwa 
aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak in Erinnerung 
ruft, die in den Beratungsstellen verzweifelt nach 
Möglichkeiten fragen, ihre Angehörigen aus dem 
Kriegsgeschehen heraus in Sicherheit zu bringen, 
dann begreift man vor allem eins: Die Sorge um die 
Familie, das Bemühen, mit ihr in Kontakt zu blei-
ben, bindet einen großen Teil der Kräfte, die die hier 
lebenden Menschen haben. Sie können sich kaum 
auf ihre eigene Integration in Deutschland konzent-
rieren, weil sie in ständiger Angst um die im Her-
kunftsland Verbliebenen stehen. Nur wenn sie ihre 
Angehörigen um sich und in Sicherheit wissen, kön-
nen sie sich mit der Integration in Deutschland be-
schäftigen. Die Einschränkung des Familiennach-
zugs ist somit integrationsfeindlich. 

Ein Integrationsgesetz sollte deshalb die Beschrän-
kungen des Familiennachzugs vor allem zu subsidiär 
Geschützten wieder aufheben und den Familienbe-
griff realitäts- und integrationsgerecht über die tradi-
tionelle „Kernfamilie“ hinaus fassen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Gesichts-
punkte in die Beratungen in Ihrem Ausschuss ein-
brächten. Für Erläuterungen oder Ergänzungen ste-
hen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)677 
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Information für den Ausschuss 

Flüchtlingspaten Syrien e.V. 

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines 
Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

Satzungsgemäß nehmen wir ausschließlich Stellung 
zum Thema Verpflichtungserklärung nach § 68 Abs. 
1 AufenthG-E (erfasst in Art. 5 Abs. 9 des vorliegen-
den Entwurfs eines Integrationsgesetzes).  

 

Verpflichtungserklärungen für syrische Flüchtlinge: 
Legale Einreise, reduzierte Kosten für die öffentli-
che Hand, Förderung zivilgesellschaftlicher Hilfs- 
und Integrationsangebote 

Seit 2013 bieten die so genannten Landesaufnahme-
programme der Bundesländer praktisch die einzige 
Möglichkeit für eine behördlich geregelte, sichere 
und legale Flucht von Syrern nach Deutschland: 
Landesaufnahmeprogramme ermöglichen Familien-
angehörigen von bereits in Deutschland lebenden sy-
rischen Staatsangehörigen die legale Flucht nach 
Deutschland. Voraussetzung dafür ist nach § 23 Abs. 
1 AufenthG die Unterzeichnung einer Verpflich-
tungserklärung nach § 68 AufenthG durch hier le-
bende Verwandte oder deutsche Bürger (sog. Ver-
pflichtungsgeber). Diese verpflichten sich, für Unter-
kunft und Lebensunterhalt der Eingereisten aufzu-
kommen.  

Im Vergleich zur unkontrollierten Einreise wird die 
öffentliche Hand bei der Einreise über Landesauf-
nahmeprogramme durch die Verpflichtungsgeber 
unmittelbar finanziell entlastet. Darüber hinaus lie-
gen die Vorteile einer Aufnahme syrischer Staatsbür-
ger über Landesaufnahmeprogramme auf der Hand:   

 Landesaufnahmeprogramme gelten zielgerichtet 
ausschließlich für schutzbedürftige Flüchtlinge. 
Ihre Aufnahme aus humanitären Gründen stößt 
in der Bevölkerung weiterhin auf große Akzep-
tanz.  

 Aufgenommene haben aus zwei Gründen eine 
überdurchschnittlich hohe, klare Integrations-
perspektive: Zum einen befinden sich in 
Deutschland bereits Familienmitglieder. Zum an-
deren gibt es durch die Verpflichtungsgeber (die 
oft nicht aus dem familiären Umfeld stammen) ab 

dem ersten Tag ein bürgerschaftlich engagiertes 
soziales Umfeld, das bei der Integration und beim 
Lernen der deutschen Sprache unterstützt.  

 Landesaufnahmeprogramme ermöglichen eine 
gesteuerte Visums-Erteilung in deutschen Bot-
schaften sowie die legale Einreise mit dem Flug-
zeug. Flüchtende sind nicht mehr auf Schleuser- 
und Schlepperbanden angewiesen und reisen 
kontrolliert ein. 

Zu § 68 Abs. 1 AufenthG-E (Art. 5 Abs. 9 Entwurf ei-
nes Integrationsgesetzes) 

Die Flüchtlingspaten Syrien e.V. begrüßen, dass der 
Entwurf eines Integrationsgesetzes eine zeitliche Be-
grenzung der Verpflichtungserklärung in § 68 Auf-
enthG vorsieht, für die wir uns seit langem einset-
zen. 

Wir erlauben uns, bezüglich der Regelung zur Ver-
pflichtungsdauer zwei konkrete Änderungsvor-
schläge zu unterbreiten: 

Die Flüchtlingspaten Syrien regen an, die im Ent-
wurf zum AufenthG vorgeschlagene Verpflichtungs-
dauer von fünf Jahren (§ 68 Abs. 1 AufenthG-E) auf 
maximal zwei bis drei Jahre zu begrenzen.  

Ein Verpflichtungszeitraum in Höhe von starren fünf 
Jahren geht weit über das hinaus, was  

 das UNHCR seit langem fordert: Das Flüchtlings-
hilfswerk hat sich – ebenso wie der Sachverstän-
digenrat Migration – für eine Begrenzung der 
Verpflichtungszeiträume auf ein Jahr ausgespro-
chen. Zur Begründung verweisen sie u.a. auf ein 
erfolgreiches, kanadisches Programm zur Famili-
enzusammenführung, das diese zeitliche Begren-
zung vorsieht; 

 die evangelische und die katholische Kirche in 
Deutschland im Rahmen einer gemeinsamen 
Stellungnahme der Bevollmächtigten des Rates 
der Evangelischen Kirche Deutschland und des 
Leiters des Kommissariats der deutschen Bi-
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schöfe am 3. Mai 2016 fordern. Die Kirchen ge-
ben zu bedenken, dass die Verpflichtung zur Le-
bensunterhaltssicherung für fünf Jahre in vielen 
Fällen eine Überforderung der Verpflichtungsge-
ber darstellt und fordern stattdessen eine Befris-
tung der Verpflichtungserklärung auf ein Jahr 
wie im kanadischen Modell; 

 auch vom AWO Bundesverband als angemessen 
erachtet wird. Dieser forderte in einer Stellung-
nahme im Mai 2016 eine Begrenzung der Ver-
pflichtungserklärung auf drei Jahre; 

 für eine Integration in den Arbeitsmarkt erfor-
derlich ist: Nach allen Erfahrungen sind eng be-
gleitete Flüchtlinge nach maximal zwei Jahren in 
der Lage, ihren Lebensunterhalt steuerpflichtig 
zu bestreiten - so beispielsweise auch bei Zusam-
menführungen. Eine fünfjährige Haftungsdauer 
würde die Risiken einseitig auf private Dritte ab-
wälzen. Dritte also, derer sich die öffentliche 
Hand zur Wahrung ihrer humanitären Verpflich-
tungen bedient; 

 im Rahmen des außerordentlichen bürgerschaft-
lichen Engagements, das durch die Verpflich-
tungserklärungen zum Ausdruck kommt, vertret-
bar ist. Auch mit dem Eingehen einer Verpflich-
tungserklärung für 2-3 Jahre leisten Privatperso-
nen in Deutschland einen umfassenden Beitrag 
dafür, dass schutzbedürftige Menschen sicher 
und legal zu ihren Familien nach Deutschland 
fliehen können. Hier erscheint es unangebracht, 
ihnen die Kosten für den Unterhalt von unbestrit-
ten schutzbedürftigen Menschen für einen derart 
langen Zeitraum zu übertragen, der zudem ein 
Vielfaches der Zeitspanne beträgt, die die Bear-
beitung von Asylanträgen von Syrern in Deutsch-
land einnimmt;  

 mit der Systematik des Aufenthaltsgesetzes ver-
einbar ist: Nach § 23 Abs. 1 steht es den Ländern 
ausdrücklich frei, humanitäre Aufnahmepro-
gramme auch gänzlich ohne Verpflichtungserklä-
rungen anzuordnen. Ein starrer und auf fünf 
Jahre ausgeweiteter Verpflichtungszeitraum ist 
damit nicht zu vereinbaren. 

In der Gesamtschau dieser Punkte erscheint uns eine 
Begrenzung der Verpflichtungserklärung in § 68 
Abs. 1 Satz 1 AufenthG auf maximal 2 bis 3 Jahre 
als angemessen. 

Außerdem regen wir an, dass im Integrationsgesetz 
durch Streichung des § 68 Abs. 1 letzter Satz eine 
Regelung gefunden wird, nach der die Verpflich-
tungserklärung mit Statuswechsel der eingereisten 
Person erlischt.  

Durch den Statuswechsel (z.B. Erteilung eines Auf-
enthaltstitels oder Anerkennung als Flüchtling) wird 
von Seite des Staats der Verbleib in Deutschland auf 
eine veränderte rechtliche Grundlage gestellt, wes-
halb das Erlöschen der Verpflichtungserklärung zu 
diesem Zeitpunkt angemessen und vertretbar ist.  

Der Vorschlag zum Erlöschen der Verpflichtungser-
klärung mit Statuswechsel der eingereisten Person 
entspricht dem, was  

 von deutschen Verwaltungs- und Sozialgerichten 
bereits anerkannt wurde. Die Novelle läuft de 
facto auf eine erhebliche Verlängerung der priva-
ten Einstandspflicht hinaus: So haben die meis-
ten Gerichte bereits die Flüchtlingsanerkennung 
als „Zweckwechsel“ qualifiziert, der die Ver-
pflichtungserklärung erlöschen lässt. Und dies al-
les findet sich im Einklang mit der Auffassung 
vieler Bundesländer und der einhelligen Auffas-
sung im Schrifttum. Gerade einmal ein Verwal-
tungsgericht meinte, dass die Einstandspflicht 
auch nach der Flüchtlingsanerkennung fortwirke; 
es beschränkt jedoch ausdrücklich den Verpflich-
tungszeitraum auf zwei Jahre; 

 auch von den katholischen und evangelischen 
Kirchen vertreten wird. In der o.g. gemeinsamen 
Stellungnahme heißt es dazu: „Den Kirchen er-
scheint diese Regelung, dass die Verpflichtungs-
erklärung nicht durch die Erteilung eines huma-
nitären Aufenthaltstitels oder durch die Anerken-
nung als Flüchtling im Sinn der GFK bzw. sub-
sidiär Geschützter erlischt, daher als nicht sach-
gerecht“;  

 bereits der AWO Bundesverband zu bedenken 
gegeben hat: „Die Arbeiterwohlfahrt schätzt die 
Einschränkung in § 68 Abs. 1 letzter Satz Auf-
enthG als rechtlich fragwürdig und als sehr be-
denklich ein. Angesichts der EU-rechtlichen Ver-
pflichtung der Mitgliedsstaaten, anerkannten 
Flüchtlingen Sozialleistungen im selben Maße 
wie deutschen Staatsangehörigen zu gewähren, 
sollte auf den letzten Satz des § 68a AufenthG 
verzichtet werden.“ 

Zu den Flüchtlingspaten Syrien e.V. 

Die Flüchtlingspaten Syrien e.V. vermitteln seit 2015 
Verpflichtungserklärungen von entschlossenen Bür-
gerinnen und Bürgern an Angehörige syrischer 
Flüchtlinge. Wir finanzieren den Lebensunterhalt 
und die Mieten von über 100 Menschen aus monatli-
chen Partnerschaften von mehr als 2.000 Bürgerin-
nen und Bürgern.  

Für uns öffnet die bevorstehende gesetzliche Rege-
lung neue Perspektiven, unter besseren Bedingungen 
Menschen aus dem Krieg in Syrien zu retten – eine 
Aufgabe, die gerade angesichts der Abschottung aller 
übrigen Fluchtwege wichtiger denn je ist.  

Wir sind hauptsächlich in Berlin und Brandenburg 
aktiv und zeigen gemeinsam mit anderen Vereinen 
(z.B. „Herbergen für Menschen auf der Flucht“ in 
Hamburg), wie Landesaufnahmeprogramme für ein 
nachhaltiges, zivilgesellschaftliches Engagement sor-
gen. Sie bieten zahlreichen Familien eine Alterna-
tive zur lebensgefährlichen Flucht über Mittelmeer 
und Balkanroute und entlasten zugleich die öffentli-
chen Hände. 
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Katholischer Deutscher Frauenbund e.V. 

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines 
Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

Gekommen, um zu teilen - gelingende Integration 
und Schutz für Flüchtlingsfrauen 

Tausende von Menschen fliehen in diesen Wochen 
aus vielfältigen Gründen aus ihren Heimatländern 
nach Europa, viele von ihnen zu uns. Sie suchen in 
Deutschland Schutz vor Krieg, Gewalt und Verfol-
gung – andere sind aus wirtschaftlichen Gründen auf 
der Suche nach einem besseren Leben für sich und 
ihre Kinder. Jede und jeder, die auf der Flucht zu 
uns kommt, bringt das eigenes Schicksal und die ei-
gene Geschichte mit.  

In den letzten Monaten sind Hunderttausende Men-
schen nach Deutschland gekommen. Ihre Ankunft 
trifft auf eine große Hilfsbereitschaft bei den Men-
schen vor Ort, auch durch Frauen aus zahlreichen 
Zweigvereinen des Frauenbundes. Den vielen Ehren-
amtlichen und den Hauptamtlichen, die vor Ort die 
Aufnahme der Ankommenden begleiten, danken wir 
ausdrücklich für ihre vorbildliche Arbeit. Gleichzei-
tig stellt die große Zahl von Neuankömmlingen nicht 
nur die politisch Verantwortlichen in Bund, Ländern 
und Kommunen vor große Herausforderungen, son-
dern führt auch zu vielen Ängsten bei den Men-
schen, die hier leben und die nicht übergangen wer-
den sollten. Unser Anliegen muss es sein, ideologi-
sche Verhärtungen zu verhindern; dazu gehört auch, 
dass Ängste benannt werden können. Gerade des-
halb ist es einerseits richtig, Probleme beim Namen 
zu nennen, und gleichzeitig auf die Chancen für un-
ser Land durch die Flüchtlinge und Zuwanderer zu 
verweisen. 

Als Christinnen sind wir in besonderem Maße gefor-
dert, Mit-Verantwortung dafür zu übernehmen, dass 
jedem Menschen, der zu uns kommt, mit Respekt 
und in Achtung seiner Würde begegnet wird. Auch 
unser Schweigen bei fremdenfeindlichen Äußerun-
gen und das Dulden von Herabwürdigung der 
Flüchtlinge sind mit dem christlichen Glauben un-
vereinbar. Denn es sind Menschen, die aus Not zu 
uns kommen. Deshalb sind wir gerufen, ihnen mit 

Achtung zu begegnen, unabhängig davon, ob der o-
der die Betreffende das Land wieder verlassen muss, 
weil kein Bleiberecht möglich ist. Wir wissen auch, 
dass eine konsequente Rückführung der Menschen 
ohne Bleiberecht notwendig ist. Nur so können wir 
die Möglichkeit erhalten, die Menschen aufzuneh-
men, die wirklich schutzbedürftig sind. Ehe und Fa-
milie stellt unser Grundgesetz unter seinen besonde-
ren Schutz. Dieser Schutz kommt auch Flüchtlingen 
zu, die ihre Ehepartner und Kinder nachholen möch-
ten. 

Als Katholischer Deutscher Frauenbund nehmen wir 
insbesondere die Situation von Mädchen und 
Frauen in den Blick und fordern daher von den poli-
tischen Entscheidungsträger/innen: 

1. Die besondere Schutzbedürftigkeit von allein rei-
senden, allein erziehenden und traumatisierten 
Flüchtlingsfrauen muss bei allen Schritten des 
Asylverfahrens berücksichtigt werden. Das be-
deutet: 

 Alle Erstaufnahmeeinrichtungen müssen über 
eine separate Unterbringung alleinstehender 
Flüchtlingsfrauen verfügen und abschließbare 
Räumlichkeiten und Sanitäreinrichtungen 
bieten. Alleinstehende Männer und Frauen 
sollten in getrennten Gebäuden oder Gebäu-
deteilen untergebracht werden. Es muss mehr 
weibliches Personal, das auch für ge-
schlechtsspezifische Problemlagen von 
Frauen sensibilisiert ist, als Ansprechpartne-
rinnen für die Flüchtlingsfrauen geben. 

 Unbegleitete minderjährige Mädchen sind in 
besonderer Weise gefährdet und deshalb auf 
unsere besondere Fürsorge angewiesen. So 
wäre es beispielsweise wichtig, betreute Mäd-
chenwohngruppen zu schaffen. 

 Sowohl in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
als auch in den späteren Unterkünften müs-
sen Frauen Informationen in verständlicher 
Sprache darüber erhalten, welche Rechte sie 
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haben und an welche Beratungsstellen sie 
sich im Bedarfsfall wenden können (zum Bei-
spiel das Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“). 

 Das Gewaltschutzgesetz muss auch in Ge-
meinschaftsunterkünften gelten und konse-
quent angewendet werden. Sind Frauen stark 
gefährdet, müssen sie die Möglichkeit haben, 
mit ihren Kindern kurzfristig in andere 
Flüchtlingsunterkünfte oder Frauenhäuser 
umzuziehen.  

 Frauen mit Kindern sollten, sofern möglich, 
nicht in abgelegenen und schlecht angebun-
denen Gemeinschaftsunterkünften unterge-
bracht werden, um weite, beschwerliche 
Wege zu Arzt-, Sprachkurs-, Schul- und Kin-
dergartenbesuchen zu vermeiden.  

 Im Asylverfahren müssen frauenspezifische 
Fluchtgründe stärker gewichtet werden. Bei 
der Erstanhörung von Frauen und der Beur-
teilung der Asylanträge soll das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) weibli-
ches Personal einsetzen und Fachberatungs-
stellen hinzuziehen. 

 Um im Asylverfahren über ihre sexuellen Ge-
walterfahrungen berichten zu können, benöti-
gen Flüchtlingsfrauen eine flächendeckende 
psychosoziale Beratung. Über die Beratung 
hinaus müssen diese Erfahrungen in einem 
geschützten Raum protokolliert werden, um 
einen gesicherten Aufenthaltsstatus für die 
Frauen zu erlangen.  

2. Frauen und Männer, die ein Bleiberecht in 
Deutschland erhalten, brauchen institutionelle 
und ehrenamtliche Unterstützung, damit In-
tegration gelingt. 

 Der Schlüssel zur gelingenden Integration 
und Teilhabe ist der Spracherwerb. Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber müssen daher 
flächendeckend und frühzeitig Zugang zu 
Deutschkursen erhalten. Verpflichtendes Ele-
ment der Wissensvermittlung an Menschen, 
die neu nach  

Deutschland gekommen sind, müssen auch 
die Grundlagen unseres friedlichen Zusam-
menlebens, unserer Demokratie und unserer 
Rechtsordnung sein. Zu unserer Werteord-
nung gehört die Gleichberechtigung von Frau 
und Mann unverbrüchlich dazu.  

 Es muss gewährleistet werden, dass Flücht-
lingsfrauen unabhängig von ihrer familiären 
Situation an den Deutschkursen teilnehmen 
können. Dafür ist beispielsweise das Angebot 
einer Kinderbetreuung während der Kurszei-
ten notwendig. 

 Gerade für Frauen ist (Aus-)Bildung der 
Schlüssel zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. Wir fordern daher Gesetzgeber und 
Bildungsträger sowie die Wirtschaft dazu auf 
zu prüfen, inwieweit besondere Angebote für 
Mädchen und Frauen bzw. ihre besondere Be-

rücksichtigung und Ansprache für Ausbil-
dungsgänge und Lehren sowie vergleichbare 
Angebote möglich ist.  

 Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist gerade für 
Frauen ein Schlüssel für die Welt, in der sie 
nun leben - und in dieser integrativen Schlüs-
selfunktion nicht hoch genug einzuschätzen. 
Die bürokratischen Hürden, die den Zugang 
von Frauen zum Arbeitsmarkt erschweren 
bzw. verhindern, sollten deshalb, wo immer 
möglich, verringert werden. 

 Als Katholischer Deutscher Frauenbund ver-
pflichten wir uns, Frauen, die aus anderen 
Ländern zu uns gekommen sind, unabhängig 
von ihrer Religionszugehörigkeit, vor Ort ver-
stärkt in den Blick zu nehmen. Das betrifft so-
wohl die ehrenamtliche Unterstützung, die 
zahlreiche Frauenbundfrauen bereits in ihrem 
Umfeld leisten, als auch spezielle Einladun-
gen an Flüchtlingsfrauen oder Bildungsange-
bote, mit denen wir die neu angekommenen 
Frauen bei der Integration unterstützen kön-
nen. 

3. Die Fluchtursachen müssen in den Herkunfts-
ländern noch viel stärker und konsequenter be-
kämpft werden. Auch hier ist die besondere 
Schutzbedürftigkeit von Frauen und ihren Kin-
dern zu berücksichtigen. Dazu gehört vor allem 
auch der Schutz vor sexueller Gewalt. Weltweit 
sind rund 60 Millionen Menschen auf der 
Flucht, 86% davon finden Zuflucht in ihrem Hei-
matland oder einem Nachbarstaat. Die internati-
onale Staatengemeinschaft ist gefordert, ihnen 
eine sichere und auskömmliche (Rückkehr-)Per-
spektive in ihren Heimatländern zu sichern. 
Dazu sind vermehrte Anstrengungen unerläss-
lich.  

 Wir rufen die internationale Staatengemein-
schaft auf, ihren diplomatischen Anstrengun-
gen zur friedlichen Konfliktbehebung insbe-
sondere im Sudan, in Syrien und im Irak und 
an anderen Krisenherden die höchste Priorität 
zu geben.  

 Die meisten Menschen, die auf der Flucht vor 
Krieg und Gewalt in ihrer Heimat sind, haben 
Schutz in der unmittelbaren Nachbarschaft 
gefunden. Die humanitäre Hilfe für die unmit-
telbare Versorgung der Flüchtlinge muss drin-
gend ausgebaut werden. Ebenso müssen die 
materiellen Hilfen der internationalen Ge-
meinschaft für die Aufnahmestaaten aufge-
stockt werden, um den Flüchtlingen, die auf 
längere Sicht nicht in ihr Heimatland zurück-
kehren können, Zugang zum Arbeitsmarkt, zu 
Bildung und Wohnraum zu ermöglichen.  

 Die Europäische Union als Zusammenschluss 
von Staaten auf gleicher Wertegrundlage 
muss ihre Zukunftsfähigkeit bei der gemein-
samen Bewältigung der Flüchtlingskrise er-
weisen. Dazu ist die Solidarität der EU-Staa-
ten untereinander dringend erforderlich. 

 Mädchen und Frauen müssen in den Flücht-
lingslagern wirksam vor sexuellen Übergriffen 
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geschützt werden. Die internationale Gemein-
schaft muss in den Krisenregionen die Ange-
bote für psychologische und psychotherapeu-
tische Behandlung von Frauen, die durch se-
xuelle Gewalt traumatisiert sind, ausbauen. 
Dazu gehört ebenfalls die Aufklärungs- und 
Präventionsarbeit mit Familienangehörigen, 
insbesondere Männern, um ihnen die Opfer-
rolle und Schutzbedürftigkeit der betroffenen 
Frauen nahezubringen. Gerade Imame, religi-
öse Führer und Stammesführer müssen ge-
schult werden, um in ihren Gemeinschaften 
vermitteln zu können, dass eine Frau, die Op-
fer sexueller Gewalt wurde, keinen Schuldan-
teil, sondern das Recht auf Unterstützung und 
Behandlung hat und nicht als entehrt anzuse-
hen ist.  

 Sowohl die deutsche als auch die internatio-
nale Entwicklungszusammenarbeit muss die 
besondere Schutzbedürftigkeit von Frauen 
und die besondere Rolle von Frauen stärker 
in den Blick nehmen. Sie sind es häufig, die 
ihre Familie versorgen, und damit sind sie 
der Schlüssel für die Entwicklung und Per-
spektive ihrer Kinder. 

Für die große Hilfsbereitschaft Ehrenamtlicher sind 
wir dankbar. Damit die Hilfsangebote langfristig auf-
rechterhalten werden können, brauchen Ehrenamtli-
che professionelle Unterstützung. Das große ehren-
amtliche Engagement vor Ort muss durch Beratung, 
Schulung und Begleitung unterstützt werden. Dafür 
müssen unter anderem Asylsozialberatungsstellen 
und Ämter personell adäquat ausgestattet werden, 
um diese Aufgabe zu erfüllen. 

 

 


